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Einteilung.

Das Versicherungswesen, sein Zustand und seine 
Stellung in Wirthschaft, Gesetzgebung und Wissenschaft.

Von A. Rüdiger.

8 1.

Allgemeine Lharakterilirnng des Entwickelungsganges.
Der Gedanke, allgemeine Interessen gemeinsam zu fördern, gemein

same Feinde und Gefahren gemeinsam fernzuhalten und zn bekämpfen, ist 
uralt, und so sehr ist er mit der menschlichen Natur und mit den Be
dürfnissen des gesellschaftlichen Zusammenlebens verbunden, daß er überall 
zur Völker- und Staatenbildung geführt hat.

Eine ganz andere Sache aber ist es, wenn nicht mehr die Bekämpfung 
einer gemeinsamen Gefahr, wo der Schaden für alle Bedrohten noch im 
Bereich der Möglichkeit liegt, in Frage steht, sondern es sich darum 
handelt, den Schaden gemeinsam zu tragen, der zwar die Folge einer 
gemeinsamen Gesahr, aber doch nur der Schaden eines oder vieler Einzelner- 
ist. Der Gedanke, diesen in der Privatwirthschaft des Einzelnen entstandenen 
Schaden als etwas Gemeinsames zu behandeln und wieder auszugleichen, 
ist von vornherein keineswegs naheliegend; von einem natürlichen Gesetze, 
das hierzu verpflichten würde, kann erst recht keine Rede sein, und wenn 
wir gleichwohl in den Gilden des Mittelalters eine Einrichtung antreffen, 
die es als ihre Pflicht betrachtete, den Schaden, von dein in irgend welcher 
Gestalt ein Gildebruder betroffen war, durch Beiträge aller Gildebrüder 
auszugleichen, so war doch diese Verpflichtung niemals anders denn als 
eine religiöse aufgefaßt worden, und die Beihülfe, die aus der Gildekasse ge
leistet wurde, hatte den Charakter einer charitativen, zumeist nach den jeweiligen 
Mitteln der Anstalt bemessenen Unterstützung, nicht aber den Charakter 
eines auf öffentlichem oder privatem Rechte beruhenden Anspruches.

Was aber doch von diesen genossenschaftlichen Verbänden des Mittel
alters uns überliefert ist, das ist die Erkenntniß, daß es im wirthschaft- 
lichen Interesse des Einzelnen liegt, durch freien Willensakt in einen

.^citichrin s. d. qemnmnc Bersich. -Wis' cn'chan. l. 1
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Verband mit anderen von gleicher Gefahr bedrohten Personen z» treten, 
um die aus gemeinsamer Gefahr entspringenden Schäden gemeinsam zu 
tragen. Diese Idee, nachweisbar schon dem Alterthume nicht unbekannt, 
vielleicht aber doch nur sehr unvollkommen verwirklicht, fand ihre Voll
endung in der auf wissenschaftlicher Grundlage (nämlich der Wahrschein 
lichkeitslehre, der Statistik und Mathematik) aufgebauten und kaufmännisch 
organisirten Einrichtung, die wir die Versicherung nennen.

Versicherung zu gewähren, d. h. Ersatz zu leisten sür entstandenen 
Schaden, wird hier zum selbständigen Zweck eines kaufmännisch geleiteten 
Unternehmens; die zu diesem Zwecke zu leistenden Beiträge werden nach 
dem Umfange des möglichen und eventuell zu vergütenden Schadens genau 
bemessen und durch Vereinbarung festgcstellt, lind der Versicherte erhält 
einen Rechtsanspruch auf gleichwerthigc Ersatzleistung.

Zuerst war cs die Seeversicherung, die schon um die Wende des 
13. und 14. Jahrhunderts eine derartige, kaufmännisch organisirte Aus 
bildung erfahren hat. Die sog. Binnenversicherung aber begann erst im 
17. lind 18. Jahrhundert als Versicherungsgeschäft sich auszubilden. Die 
Zeit war keineswegs günstig, denn cs war die Zeit des Alles beherrschenden 
und in Alles hineinregierenden Polizcistaates. Als aber dann der wieder 
erwachte Freiheitssinn die zur Plage gewordene Wohlthat staatlicher Be
vormundung abschütteltc und auch im Betriebe des Versicherungsgeschäftes 
freieren Flug zu nehmen sich anschickte, da war es wieder der Staat, der, 
selbst von Mißtrauen erfüllt, lange Zeit noch dafür sorgte, daß auch in 
der Bevölkerung das rechte Vertrauen zu den privaten Versicherungs
unternehmungen nicht aufkommen konnte. Erst gegen die Mitte des letzten 
Jahrhunderts errang sich auch das Versicherungsgeschäft mehr und mehr 
die Anerkennung seiner wirthschaftlichen Bedeutung und Berechtigung, und 
als danach infolge der politischen Ereignisse ein völliger Umschwung und 
Aufschwung der wirthschaftlichen Anschauungen und Verhältnisse bei uns 
sich vollzog, da nahm auch das Versicherungsgeschäft trotz mancherlei 
Hemmnisse und Anfeindungen eine überraschend günstige Entwickelung.

8 2.

Der heutige Zustand des Versicherungsweseus.

„Groß" und „klein", „viel" und „wenig" sind relative Begriffe; ihr 
Unterschied wird erst durch Gegenüberstellen von Thatsachen erkennbar. 
Darum dürfen wir, wenn wir uns ein Bild machen wollen von der Ent
wickelung und Bedeutung, die das Versicherungswesen in unseren Tagen er
langt hat, es uns nicht versagen, wenigstens in großen Zügen das überaus be
lehrende und ebenso erfreuliche Zahlenmaterial ins Auge zu fassen, das uns in 
den Stand setzt, den heutigen Zustand an dem einer früheren Zeit zu messen.
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l. Deutschland.

Feuerversicherung.
Ueber den Stand des deutschen Versicherungswesens für die Zeit 

bis 1845 berichtet Masius' „Lehrbuch der Versicherung" (Leipzig 1846).
Danach betrug in Deutschland
im Jahre 1845 das Versicherungstapital der Feuerversicherungs-

Gesellschaften:
bei 10 landwirthschaftlichen Gegcnseitigkeitsanstalten 140 841 701 Thlr.

- 14 allgemeinen - 442 926 865

zusammen bei 24 Gegenseitigkeitsanstalten 583 768 566 Thlr.
bei 2 gemischten Anstalten........................................ 97 367 916

19 Aktien-Gesellschaften...................................  . 1251715 320

zusammen 1 932 851 802 Thlr.
bei ausländischen Anstalten ungefähr........................ 200 000 000

- Staatsanstalten ungefähr.............................  . 2 500 000 000

versichertes Kapital überhaupt 4 632 851802 Thlr.
Im Jahre 1868 belief sich nach der preußischen Statistik die Ver

sicherungssumme
bei öffentlichen Anstalten auf................................... 2 735 805 270 Thlr.

Gegenseitigkeitsanstalten................................... 3 598 752 431
- Aktien-Gesellschaften.........................................  . 3 951 656 327 - 

zusammen 10 286 214 028 Thlr.
In diesem Jahre wurden von sämmtlichen Feuerversicherungsanstalten 

an Beiträgen 16510236 Thlr. vereinnahmt und 14073 915 Thlr. Brand
vergütungen gezahlt.

Im Jahre 1878 belief sich nach Ehrcnzweigs Assecuranz-Jahrbuch 
(1880) die Versicherungssumme in Deutschland:
bei 59 öffentlichen Anstalten auf.............................. 25328460294 Mk.

- 20 privaten Gegenseitigkeitsanstalten.... 5 182 292 862 -
- 27 Aktien-Gesellschaften...................................  . 3^802166 887 - 

zusammen 69 302 920 043 Mk.
Im Jahre 1898 waren nach derselben Quelle (Jahrgang 1900) 

versichert 
bei: Werthe im Betrage von

34 preußischen Societäten................................... 24 223 157 140 Nik.
21 außerpreußischen Societäten............................. 20 792 371734 -
29 Aktien-Gesellschaften......................................... 71286 256 028 -
17 Gegenseitigkeitsanstalten................................... 10 549 063 525 -

242 preußischen Vereinen......................................... 1240 000 000 - 

zusammen 128090 848 427 Mk.
1* 
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u. Lebensversicherung.
Bon Lebensversicherungs-Gesellschaften zählt Masius
für das Jahr 1845: 12 Anstalten, nämlich 7 gegenseitige, 3 ge

mischte und 2 Aktien-Gesellschaften auf. Abgesehen von einigen älteren 
Anstalten sind jedoch hier die Angaben so ungenau, daß sich daraus ein 
Ueberblick nicht ermöglichen läßt. Nach den Angaben in „Zustand und 
Fortschritte der deutschen Lebensversicherungsanstalten" betrug 1845 bei 
7 Anstalten (von anderen waren Berichte nicht mitgetheilt) die Anzahl 
der auf den Todesfall Versicherten 28 463 mit einer Versicherungssumme 
von 115 372 872 Mk.

Nach der preußischen Statistik belief sich
im Jahre 1862 der gesammte Kapitalversicherungsbestand bei 

29 deutschen und 7 in Deutschland thätigen ausländischen Anstalten auf 
439 576 Policen mit 235 340 000 Thlr. Versicherungssumme. (Auf das 
preußische Geschäft kanien hiervon 213 426 Policen mit 90 781 000 Thlr. 
Versicherungssumme und im Jahre 1868 bei 30 deutschen und 16 aus
ländischen Anstalten 322 19!» Policen mit 204 082 573 Thlr. Ver
sicherungssumme.)

Im Jahre 1878 belief sich (nach Ehrenzweigs Assekuranz-Jahrbuch) 
bei 3!» deutschen Anstalten der gesammte Kapitalversicherungsbestand auf 
758 00!» Policen mit 2 045 885 509 Mk. Kapitalversichernngssumme und 
1432 922 Mk. jährlicher Rente.

Ende 1898 betrug der gesammte Kapitalversicherungsbestand 4 681 118 
Policen niit 7 182 430 949 Mk. Versicherungssumme.

Der Neuzugang an Versicherungen, welcher
1888 bei 50 Gesellschaften 113 578 Policen mit 292 137 509 Mk. 

Todesfall- und 74 577 242 Mk. Erlebensfallversicherungssumme sowie 
5!» 605 Policen mit 10 362 416 Mk. Sterbekassenvcrsicherungssumme 
betrug, hat sich

1898 auf 181 280 Policen mit 536 155 358 Mk. Todesfall- nnd 
98 190 405 Mk. Erlebensfallversicherungssummc sowie 793 179 Policen 
mit 148 262 493 Btt. Sterbekassenversichernngssumme erhöht.

An Rentenversicherungen waren
Ende 1898: 49 886 Policen mit 14 937 705 Mk. flüssiger und 

1 990 151 Mk. aufgeschobencr Leibrente in Kraft.
Die gesammte Prämicneinnahme, welche
1888 bei 50 Anstalten 145 256 000 Btt. betragen hatte, stieg
im Jahre 1898 bei 5!» Anstalten auf 306 8l6 000 Mk.

0. Andere Versichcrungszweige.
Ueber andere als die bereits dargcstellten Versicherungszweige ist 

nur ein sehr unzureichendes Zahlenmaterial zu finden, nnd namentlich amtlich 
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publizirtes Material ist außer für die sogenannten landwirthschaftlichen 
Versicherungszweigc überaus spärlich. Bon letzteren erwähnen wir die 
Hagelversicherung und die Biehversicherung.

1. Hagelversicherung. In dieser betrug nach Masius im Jahre 
1845 bei 15 Versicherungsanstalten die Gesammtversicherungssumme 
71 613 425 Thlr. Für 1878 verzeichnet Ehrenzweigs Assekuranz-Jahrbuch 
bei 21 Anstalten (15 gegenseitigen und 6 Aktien - Gesellschaften) 
1 370 278 640 Mk. Versicherungssumme; für 1887: 1 773 873 000 Mk. und 
für 1808: 2 681068 000 Mk. Versicherungssumme.

Nach der statistischen Korrespondenz des Königlich preußischen statistischen 
Bureaus, die sich sowohl mit der Statistik der Hagelschäden überhaupt, 
als auch mit der der Versicherung der Hagelschäden befaßt, wurde in 
Preußen der 1808 auf einer Fläche von 308 381 Im verursachte Schaden auf 
26 008 883 Mk. geschätzt, während 1801 die verhagelte Fläche 582 247 Im 
und der Verlust 51023 430 Mk. betrug. Der auf 1 da berechnete Schaden 
stellte sich 1891 auf 88 Mk.; 1896 auf 52 Mk. und 1898 ans 68 Mk. 
Von den durch Hagel beschädigten Flächen waren versichert: 1883 bis 1888 
durchschnittlich 30 pCt.; 1880 bis 1804: 51 pCt.; in den folgenden 3 Jahren 
52 pCt., 55 pCt. und 54pCt.; 1808 endlich 58pCt.; cs ist also im Allge
meinen eine Steigerung der Benutzung der Hagelversicherung zu beobachten. 
Die Versicherungssumme pro Hektar der beschädigten und zugleich versicherten 
Fläche betrug 1833 bis 1888: 310 Mk.; 1880 bis 1894: 322 Mk.; iu 
den 3 folgenden Jahren: 335, 327 und 332 Mk-, 1898: 366 Mk. — 
Von den im Jahre 1808 verhagelten 398 331 Im waren 231 280 da 
zu einer Summe von 84 536 319 Mk. versichert. Die Höhe der Ver
sicherungen schwankte zwischen 285 und 630 Mk. pro Hektar. Durch die 
von den Versicherungs-Gesellschaften für erlittenen Hagelschaden gezahlten 
Entschädigungen waren 1898: 47,4 pCt. des gesammtcn Hagelschadens 
gedeckt, in den Vorjahren 1893 bis 1897: 30,5 bezw. 48,1; 36,1; 44,8 und 
40,7 PCt.

2. Für die Viehversichcrung nennt Masius neben den Staats
versicherungs-Gesellschaften, die in der Provinz Schlesien für jeden 
Regierungsbezirk bestehen und durch Verordnung vom 30. Juni 1841 
neu organisirt worden sind, nur drei private Gesellschaften, von denen 
eine in den Jahren 1841 bis 1844 durchschnittlich jährlich 1421 Mit
glieder gehabt hatte, die auf 3067 Stück Vieh 350 388 st. versichert 
hatten, dafür 8267 sl. Prämien zahlten und 8271 fl. Entschädigung er
hielten. Für 1878 zählt Ehrenzweigs Jahrbuch 11 Versicherungsanstalten 
mit 40 260 590 Mk. Versicherungssumme aus, für 1888 bei 17 Anstalten 
68 714 000 Mk. und 1898 bei 22 Anstalten 189 329 000 Mk. Ver
sicherungssumme. In der Viehversicherung sind jedoch noch heute kleine
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Versicherungsvcreine, die sich auf einzelne Orte oder bestimmte Gegenden 
beschränken, noch besonders in Thätigkeit. Emminghaus schätzt in seinem 
Aufsatz über Mehversichernng im Handwörterbuch für Staatswissenschaften 
für den Anfang der 90er Jahre die Anzahl dieser kleinen Viehversicherungs
vereine (Kuhladen, Biehkassen u. s. w.) auf 5000 mit 600 000 Theil
nehmern, welche etwa 1'/s Millionen Rinder und Pferde versichert haben. 
Einen ganz hervorragenden Ausschwung hat die Viehversicherung in Bayern 
seit dem Gesetz vom 11. Mai 1896 genommen.

O. Zusammenstellung der wichtigsten Versicherungszweige.

Eine Zusammenstellung der wichtigsten Versicherungszweige ergiebt 
(nach Ehrenzweigs Assekuranz-Jahrbuch)

für das Jahr 1878 folgendes Bild:
Es wurden bei 579 deutschen Versicherungsanstalten (einschl. der 

öffentlichen Feuerversicherung) 225 Bkillionen Mark an Prämien ver
einnahmt, dagegen 154,3 Millionen Nkark für Schäden gezahlt und 
34,9 Millionen Mark zur Prämienreserve und zu Gewinnantheilen der Ver
sicherten zurückgestellt. Diese Summen vertheilen sich auf die verschiedenen 
Versicherungszweige folgendermaßen:

Beiträge bezw. Prämien- Schädenzahlungen u. s. w.
einnahme Mk. Mk.

1. Feuerversicherung 96 650 000 75 035 000')
2. Lebens 66 500 000 69 656 OOOY
3. Transport - 32 000 000 25 800 000
4. Rück 11368 000 7 809 000
5. Hagel 11 155 000 5 846 000
6. Unfall 4 730 000 3 385 000
7. Vieh 2 000 000 1 500 000
x. Glas 450 000 200 000

Die gesammten Jahreseittuahmen betrugen bei 239 deutschen Ver
sicherungsanstalten

242 753 045 Akk.,
die gesammten Ausgaben dagegen bei denselben

205 205 447 Mk.,
so daß sich ein Gewinn von 37 502 243 Mk. ergiebt, aus welchem 
17 854 145 Mk. an die Versicherten zurückgezahlt, 14 510 223 Mk. als Zins 
und Dividende an die Aktionäre gegeben wurden nnd 5169 573 Mk. zu

9 Einschließlich der Ausgaben für öffentliche und gemeinnützige Zwecke.
9 Einschließlich der Zurückstellungen für Prämienreserven und Gewinnantheile der 

Versicherten.
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den Reserven u. s. w. gelegt wurden. Der Vermögensstand jener 239 Ge
sellschaften belief sich ultimo 1876 aus

405-548 779 Mk. gezeichnetes Aktienkapital, 
111636149 eingezahltes
123 397 682 - Reserven und ähnliche Fonds.

Im Jahre 1898
betrugen die Prämieneinnahmen und Schädenzahlungen in 

sämmtlichen Branchen des deutschen Versicherungswesens:
Brnttoprämien 
und Gebühren 

Mk.

Nettoprämien 
Mk.

Gezahlte Schäden 
für eigene 

Rechnung Mk.
Lebensversicherung 306 815 943 213 840 664 131 697 914
Unfall 32 682 094 23 466 740 10 400 873
Feuer 244 142 467 163 992 736 103 326 748
Glas 2 673 776 2 410 007 1 471 032
Hagel 28 287 829 28 001 616 24 085 259
Transport - 94 830 023 55 076 713 41 569 216
Vieh 5 152 856 5 048 278 3 530 216
Rück 158 675) 684 9<> 061 300 67 973 542
Wasserschädcn- 844 810 721 3r-7 257 590
Einbruchs- 

diebstahl - 336 339 246 846 58 846

zusammen 1898: 874 441 821 588 866 257 384 371 236
Die Aktiva und Passiva bilanziren sich bei 5,76 Anstalten im Jahre 

1898 mit
2 844 772 104 Mk.;

dabei stehen die Lebensversicherungs-Gesellschaften mit 2 185> 237 802 Mk. 
obenan, als nächste Gruppe folgen die Feuerversicherungs-Aktiengesell
schaften mit 170 918 016 Mk., die Feuersocietäten mit 147 332 211 Mk. 
und die Rückversicherungs-Gesellschaften mit 128 771651 Mk.

Die Reserven sämmtlicher Versichernngszweige betrugen
1878: 946 597 000 Mark, darunter die der Lebensversicherungs- 

Gesellschaften 747 896 000 Mark, die der Feuerversicherungs-Gesellschaften 
56 960 000 Mark,

im Jahre 1898: 2 334 85-4 000 Mark; in der Lebensversicherung 
1 889 224 000 Mark, in der Feuerversicherung 102 881 000 Mark.

Vergleicht man die beiden Tabellen für 1878 und 1898 hinsichtlich 
der Prämieneinnahmcn und Schädcnzahlungen miteinander, so Irgiebt 
sich, daß die Rückversicherung, die 1878 nur 11 Millionen Mark ver
einnahmte, in den folgenden zwei Jahrzehnten eine Entwickelung ge
nommen hat, wie fie im gleichen Verhältniß kein anderer Zweig der
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Versicherung zu verzeichnen hat; denn ihre Prämieneinnahme stieg in 
dieser Periode von 11,3 auf 158,6 Millionen Mark, die Schädenzahlungen 
waren im gleichen Zeitrauni von 7,8 auf 67,9 Millionen Mark gestiegen.

Aus den beiden Tabellen ist ferner ersichtlich, daß im Jahre 1878 
die Feuerversicherung, im Jahre 1898 aber die Lebensversicherung 
hinsichtlich der Prämieneinnahmen an erster Stelle stand. Abgesehen von 
der bei der Lebensversicherung stattfindenden Zurücklegung der sogenannten 
Prämienreservcn ist zur Erklärung jener Erscheinung die seit Anfang der 
1880er Jahre erfolgte Einführung der sogenannten kleinen Lebens
versicherung (Volksversicherung) hervorzuheben. Diese hat in den letzten 
Jahrzehnten wie in England nnd Amerika, so auch in Deutschland eine 
derartige Entwickelung genommen, daß sie — wenigstens an Zahl der 
Policen — die übrige Kapitalversicherung weit überflügelt hat. Zur 
Charakterisirung dieser Entwickelung sollen die Zahlen a) der Kapital
versicherung und 6) der kleinen (oder Volks-) Versicherung in den ge
nannten drei Ländern gegenübergestellt werden.

a) Deutschland.

Anzahl der Policen Versicherungssummen 
in Mark

1888

a) 1 076 07-1
b) 308 410

a) 3 724 069 606
6) 62 308 333

Summe 1384 489 Summe 3 786) 5)77 939

1895

a) 1369109
d) 1230 011

a) 3 363 332 896
6) 280 301342

Summe 2 819 120 Summe 3 !->43 634 23>!

1896

a) 1 632 887
t)) 1 779 003

a) 3 894 703 204
k) 371328 4'94

Summe 3 431 890 Summe 6 266' 233» 698

1898

a) 1 831 95^ 
I)) 2 849160

a) 6 624 964 5>25>
d) 5)5)7 466 424

Summe 4 681 11«^ Summe 7 182 430 94'3

1888

d) Engl 

a) 903 06>i

aud:

al 8 833 060 060
d) 1 668 869 740

Summe 10 030 912 Summe 10 521 929 800

1898

a) 1698 043
b) 17 230 712

a) 11 758156 320
d) 3 319 763 860

Summe 18 928 75)5) Summe 15) 077 920 180
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e) Amerika:

I!__ L 1877 808 -e) 20 236 918 200

1895 6 674 632 6) 3 331 971 308
! Summe 8 5)5)2 440 Summe 23 5)68 289 5)08

L) 2 419 818 a) 24 002 828 089

1898 ______ d). 8798912 6) 4 662 330 948

Summe 11218 330 Summe 28 669 198 633

Es sei noch erwähnt, was über die Stellung des deutschen Lebens- 
versicherungsgeschäftes irn gesaunnten Versicherungsgebiet der Erde uns 
berichtet wird.*) Nach dem InZuranoE Urrrboolc kor 1893, Newport 
und Chicago 1895), beträgt das gesammte Bermögen der Lebensversicherungs- 
Gesellschaften der Erde (ausschließlich des Aktienkapitals der Aktiengesell 
schäften) Ende 1893 rund 11 Milliarden Mark. Davon kommen 
33 pCt. aus England, 32 pCt. auf die Vereinigten Staaten, 13 pCt. aus 
Deutschland, 11 pCt. auf Frankreich, die übrigen 11 pCt. vertheilen 
sich auf die übrigen Länder. Die größte Gesellschaft der Erde ist in 
Amerika zu suchen; es ist die Uutuul läse» tnsuranee Gompavv öl' 

ihr Vermögen belief sich Ende 1893 auf ungefähr 900 Mil 
lionen Marl.

Aus diesen Zahlen ersehen wir zugleich, daß die deutsche Lebens
versicherung, was die Größe der Versicherungssummen angeht, mit England 
und Amerika sich nicht messen kann, was bei dem viel größeren Reichthum 
dieser Länder nicht Wunder nehmen kann. Aber es verdient hervorgehoben 
zu werden, daß, wenn man die Entwickelung nicht nur der Lebensversiche
rung, sondern des gesammten Versicherungsgeschäftes in Deutschland 
mit derjenigen in England und Amerika vergleicht, bei den: deutschen 
Geschäfte ein ruhiges, stetiges Anwachsen zu beobachten ist, das ohne 
übertriebene Reklame aus dem Bedürfnisse des Publikums hervorgeht 
und darum auch von jenen beklagenswerthen Schwankungen verschont 
bleibt, die anderwärts nicht bloß darin, daß der frappirenden Zunahme 
des Geschäftes eine ebenso bedenkliche, oft bis -/?, der Zugänge steigende 
Zahl an jährlichen Abgängen gegenübersteht, sondern auch durch einen 
nicht unerheblichen Wechsel in der Existenz der Versicherungsgesellschaften 
in die Erscheinung treten.

9 Wir entnehmen diese Notiz der Arbeit: Ueber Bersicherungsmathcmatik von 
Georg Bohlmann, die als Sonderabdruck aus „Mein und Niecke: Ueber ange
wandte Mathematik und Physik in ihrer Bedeutung für den Unterricht in den höheren 
Schulen" vor uns liegt.
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Endlich sei noch über die Anzahl der zur Zeit in Deutschland be
stehenden Versicherungsanstalten berichtet.

Es bestehen für 

Lebensversicherung............................................58 Anstalten
Unfallversicherung.................................................25
Feuerversicherung...............................................343
Glasversicherung.......................................... 8

- mit anderen Zweigen zusammen 16
Hagelversicherung.................................................22
Transportversicherung...........................................47 -
Biehversicherung.......................................................22
Rückversicherung.......................................................38

Was den Zustand des Versichcrungsgeschäftcs in unseren Nachbar
ländern Schweiz und Oesterreich-Ungarn betrifft, so kann diesen im 
Rahmen unserer Darstellung nur eine auf wenige Zahlen beschränkte 
Zusammenstellung gewidmet werden.

I. Schweiz.
In der Schweiz waren thätig 1898:

6 inländische Lebensversicherungs-Anstalten
22 - Feuerversicherungs-Anstalten,

darunter 4 Privatversicherungs-Anstalten
6 inländische Transportversicherungs-Anstalten
3 - Rückversicherungs-Anstalten
4 - Unfallversicherungs-Anstalten
1 - Hagelversicherungs-Anstalt.

In sämmtlichen Versicherungsbranchen wurden an Jahresprämien 
erzielt von den privaten Versicherungsanstalten 43 329 603 Fres., von 
den kantonalen Versicherungsanstalten 6 067 986 Fres.

Die bedeutendsten Fortschritte machte auch in der Schweiz die so
genannte Volksversicherung. Sie stieg in den 14 Jahren 1884 bis 1897 
von 2 330 806 Fres, um 3 805 738 Fres., in dem einen Jahr 1898 
aber von <>136 544 Fres, alls 16 930 221 Fres.

II. Oesterrcich-Ungaru.
In Oesterreich waren im Jahre 1898 thätig: 6l inländische und 

47 ausländische Versicherungsanstalten.
Welche Ausdehnung die österreichisch-ungarischen Gesellschaften ihrem 

Geschäfte zu geben verstanden, zeigt die nachfolgende Tabelle.
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Es betrugen 18^8 in Kronen:
bezahlte Schäden

in der die Bruttoprämien Ncttoprämien für eigene Rechnung
Lebensversicherung 88 ^>77 060 66 896 620 51 758 831
Unfallversicherung 10 453 102 6 798 268 3 534 539
Feuerversicherung. . 110 973 814 61 612 661 39 222 714
Glasversichernng . . 419 116 384 574 218 263
Hagelversicherung 19 284 443 13 095 520 17 942 690
Transportversicherung 16 238 378 8 009 784 6 442 933
Biehversicherung . . 77 708 77 708 56 748
Rückversicherung . . 
Einbruchsdiebstahl-

30 089 811 20 870 944 14 704 376

vcrsicherung . . 256 261 66 205 43 397

Summen 1898: 276 350 602 177 812 204 133 924 491
1897: 257 794 232 168 442 856 118 513 277
1896: 240 162 305 162 195 195 110 313 955
1895: 229 981 546 158 674 297 108 496 844
1894: 222 220 218 151 047 723 105 437 068
1893: 215 076 946 144 259 110 99 705 638

. 1892: 203 368 011 142 218 716 102 486 958
1891: 197 488 262 137 539 166 96 546 286
1899: 192 045 178 138 671 468 106 167 598

- 1889: 188 027 244 137 378 098 100 618 588
1888: 185 160 412 132 925 308 101 190 074
1887: 178 398 752 132 397 588 94 269 736

8 3.

Setheiligung des Staates an der Entwickelung des Versicherungswesens.

Die bisherige Darstellung galt vornehmlich dem Zustande des Privat
versicherungsgeschäftes. Das Bild wäre aber nicht bloß unvollständig, sondern 
geradezu ein falsches, wenn wir nicht mit gleichen: Interesse die Thatsachen 
registriren würden, die uns zeigen, wie der Staat selbst sich an der 
Entwickelung des Versicherungswesens betheiligte und wie er in ganz 
hervorragender Weise sich des Mittels der Versicherung bediente, um be
stehenden sozialen Schäden abzuhelfen und künftigen vorznbeugen.

Schon im 1o. Jahrhundert bildeten sich im nördlichen Deutschland 
besondere Brandkassen oder Fcuergilden, die einen öffentlichen Charakter 
an sich trugen, aber auf euge Wirkungskreise beschränkt waren. Als man 
aber das für die Versicherung geltende Gesetz der großen Zahl erkannt 
hatte, wurden seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts durch die Landes
regierungen größere öffentliche Verbände zunächst zum Zweck der Jmmobiliar- 
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Feuerversicherung mit Beitrittszwang und Annahmepflicht cingefiihrt. Diesem 
Vorgehen verdanken die sogenannten Feuer-Societäten in Preußen nnd 
anderswo ihre Entstehung.

Zu erwähnen ist ferner das von Friedrich dem Großen im Jahre 
1765> für die Provinz Schlesien erlassene Reglement, durch das für jeden 
Regierungsbezirk dieser Provinz eine durch die Negierung verwaltete, aus 
dem Grundsatz der Gegenseitigkeit beruhende Viehversichernngs-Gescllschast, 
an der alle Rindviehbesitzer theilzunehmen gezwungen waren, errichtet wurde.

Eine staatlich geleitete und ans Gegenseitigkeit beruhende Versicherungs
Gesellschaft ist auch die in Bayern seit 1811 bestehende, vom Staat sub- 
ventionirte Versicherungskanimer, die sich jetzt in vier Abtheilungen gliedert, 
nämlich in die für Jmmobiliarbrandversichcrung (mit beschränktem Bei
trittszwang), für Hagelversicherung, für Viehversicherung und für Pserde- 
versichcrung.

Alles aber, was in solcher Weise vom Staate im Versicherungswesen 
geleistet wurde, tritt an Bedeutung und Umfang weit zurück hinter die 
großen Erfolge, die durch die Deutsche Arbeiterversicherungsgesetz
gebung erzielt sind. Jnaugurirt wurde diese Gesetzgebung durch die 
Kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881, in der das Programm 
einer dreigliederigen obligatorischen Arbeiter-Versicherung entwickelt ist. 
Eine öffentlich-rechtliche Unfall-, Kranken- und Jnvaliditätsversichcrung in 
Form korporativer Genossenschaften war das Ziel, das hier ausgestellt 
wurde.

Zuerst wurde die Krankenversicherung durch Reichsgesetz vom 15. Juli 
1883, sodann die Unfallversicherung durch Reichsgcsetz vom 6. Juli 1884 
und endlich nach langem nnd hartem Kampf die Alters- und Invaliditäts- 
Versicherung dnrch Gesetz vom 22. Juni 1889 geregelt.

Demzufolge gab es für die Krankeuversicheruug in Deutschland 
im Jahre 1885: 18 776 Krankenkassen mit 4 294173 Mitgliedern, 
im Jahre 1898 : 22 802 Krankenkassen mit '.>325 722 versicherten 

Mitgliedern, welche sich aus 7 328 909 Männern und 1996 81:! Frauen 
zusammensetzten.

Die Einnahmen dieser Kassen belaufen sich in dem Zeiträume 1885 
bis 1898 auf 1582216243 Mk., wovon die Unternehmer 450101638 Mk., 
die Arbeiter 1 062 679 146 Mk. zusammengcbracht hatten. Dcmgcgenüber 
betrugen die Ausgaben im gleichen Zeiträume 1434 582 163 Mk., wovon 
1 349 330 884 Mk. als Entschädigung gezahlt wurden. Hierunter befanden 
sich auch 49 443 968 Mk. Sterbegelder.

Die Eutschädigungsleistungen in der Krankenversicherung stiegen von 
54139 000 Mark 1885 auf 92 351 000 Mark 1890 und 140 740 000 
Mark 1898.
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Die gesummten Verwaltungskostcn betrugen iin Zeitraume 1885 bis 
1898 <<» 25 I 27!» Mk., und das Vermögen der Krankenversichcrungs- 
anstatten bezifferte sich aus 161 61 x 473 Mk-

Die Eutwicketling der öffentlichen Unfallversicherung stellt sich in fol
genden Ziffern dar:

Im Jahre 1885 waren bei 414 454 Bcrufsgenossenschaften 4121547 
Personen gegen Unfall versichert.

Im Jahre 1898 dagegen waren bei 6)5 gewerblichen und 48 land- 
wirthschaftlichcn Berufsgcnosscnschaften sowie 455 staatlichen, kommunalen 
bezw. provinziellen Ausführungsbehörden 16 746 000 Personen versichert, 
welche sich aus >2 051 400 Männern und 5 814 700 Franen zusammensetzten.

Die Einnahmen betrugen in der Periode von 1885 bis 1898 zu
sammen 701104 654 Mk., wozn die Unternehmer 622 24l>760 Mk. bei- 
zutragcn hatten. Die Ausgaben betrugen überhaupt 5)49 695 40.5 Mk., 
darunter für Entschädigungsleistungen 448 448 549 Mk. Letztere beliefen 
sich 1890 auf 20 451000 "Mark und stiegen ans 71 744 000 Mark im 
Jahre 1898. Die Gesammtverwaltung beanspruchte in dem Zeitraume 
1885 bis 1898 eine Ausgabe von 101 246 856 Mk., das Vermögen betrug 
161499 248 Mk.

In der Alters- und Invalidenversicherung waren Ende 1898 
bei 41 Versicherungsanstalten nnd 9 zngelasscnen Kasseneinrichtungen 
12 67-9 600 Personen versichert; darunter 8 479 800 Männer und 
4 279 800 Frauen.

Die Einnahmen der Invalidenversicherung beliefen sich für die Zeit 
von 1891 bis 1898 aus 1042418 911 Mk., wozu Unternehmer und 
Arbeiter je 414 590 4)56 Pik. beizutragen hatten nnd der Staat einen 
Zuschuß von 122 754 460 Mk. zu gewähren hatte. Die Ausgaben beliefen 
sich in der gleichen Zeit auf 470 507 128 Mk., darunter 324 469 386 Nik. 
Entschädigungsleistungen, welche von 15 299 500 Mark im Jahre 1891 
ans 42 680 700 Mark im Jahre 1895 und auf 68 940 400 Mark im 
Jahre 1898 gestiegen waren. Für Verwaltungskosten wurden bei der 
Invalidenversicherung 47 137 742 Nik. ausgegeben, und das Vermögen 
sämmtlicher Versicherungsanstalten beträgt 671911 784.

Soviel nun auch darüber gestritten ist, ob das in unserer Arbeiter
versicherung vertretene System das richtige ist, und soviel auch an dessen 
Durchführung sich Mängel herausstellten, die im Laufe der Jahre abgeändert 
werden mußten, das läßt sich jedoch schon heute feststellen, daß durch die
selbe bereits Großes geleistet ist und der Stand unserer Arbeiterbevölkernng 
sich seitdem bedeutend gehoben hat.

Die Krankenversicherung trat im Zeitraume 1885 bis 1898 in 
35 988 1X2 Erkranknngsfällen an 599 235 847 Krankheitstagen mit Ent
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schädigungen ein; die Unfallversicherung versorgte 714 128 Berletzte; 
die Alters- und Invalidenversicherung endlich zahlte 381337 In
validenrenten und 337 950 Altersrenten und erstattete in 293 471 Heiraths- 
sowie 67 385 Todessällen die Beiträge zurück.

Die Entschädigungsleistungen stiegen bei der gesammten Arbeiter- 
versicherung von 54141200 Mark im Jahre 1885 auf 112 702 900 
Mark 1890, auf 208 635 800 Mark 1895 und endlich auf 281413 600 
Mark im Jahre 1898. Die gesammten Entschädigungsleistungen in 
dem Zeitraume von 1885 bis 1898 betrugen 2111148 809 Mk., die 
gesammten Ausgaben überhaupt 2 344 784686 Mk. Dem standen an 
Einnahmen 3 325 829 787 Mk. gegenüber. Das gesammte Vermögen 
belief sich auf 995 029 495 Mk.

8
Die Wirth schaftliche Ledeutung des Versicherungswesens.

Die Versicherung hat als ersten und unmittelbaren Zweck, die wirth- 
schastlichc Existenz der einzelnen Menschen gegen die Launen des Zufalls 
sicherzustcllen. Während aber der Einzelne in der Versicherung sein 
Interesse zu wahren sucht, wirkt er zugleich für das Wohl der Gesammtheit.

Die Versicherung, indem sic viele Tausende vor Verarmung bewahrte, 
hat die allgemeine Armenpflege entlastet und, indem fie den Unter
nehmungsgeist förderte, den Kredit sicherte und nach cingetrctencn Kata
strophen ungeheure Mittel zur rechten Zeit schnell und sicher zur Ver
fügung stellte, ist sie die unentbehrliche Grundlage einer ruhigen und 
stetigen Entwickelung unseres gesammten Erwerbs- und Verkehrslcbcns 
geworden.

Dampf und Elektrizität haben die Welt umgestaltet, aber sie hätten 
diese Erfolge nie erringen können und hätten vielleicht mehr Unheil als 
Heil gebracht, wenn sie nicht die Versicherung allerwege zur Begleiterin 
gehabt hätten.

Die Versicherung, indem sic die Masse des Volkes ergriffen und alle 
wirthschastlichcn Lcbcnsvcrhältnissc in ihren Wirkungskreis gezogen hat, hat 
die Sicherheiten der Staaten verstärkt und ist zu einem Kulturfaktor ge
worden, dem die Geschichte der Vergangenheit auf wirtschaftlichem Gebiete 
nichts Gleiches an die Seite zu stellen vermag, und es ist vielleicht nicht 
zu weit gegangen, wenn man behauptet: daran, daß der Begriff der 
„Weltwirthschaft" nicht bloß entstehen, sondern auch im Leben praktische 
Gestaltung gewinnen konnte, hat die Versicherung einen ganz hervorragenden 
Antheil.

Endlich hat die Versicherung, indem sie jedem Einzelnen das Recht, 
zugleich aber auch die Möglichkeit und die Pflicht der Selbsthilfe zur Er- 
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kenntniß brachte und dem zum Fortschritt unentbehrlichen Egoismus, dem 
individuellen Kampf ums Dasein, das ebenso unentbehrliche Prinzip der 
Solidarität als ausgleichenden Faktor an die Seite stellte, — der sozialen 
Ordnung unschätzbare Dienste geleistet, und so sehen wir, um es mit einem 
Worte zusammenzufassen, in der Versicherung ein unentbehrliches nnd 
untrügliches Mittel zur Förderung der materiellen, der sittlichen und der 
geistigen Interessen der Einzelnen — und der Menschheit.

8 o.

Gesetzgebung.

Das Versicherungswesen unserer Zeit gleicht hiernach einem Baume 
mit tiefgründenden Wurzeln und kräftigem Geäste, an dem in ungezählter 
Menge lachende Früchte prangen. Aber wenn man diese Entwickelung 
bewundert, muß man um so mehr darüber staunen, daß dieselbe möglich 
war, obwohl die Gesetzgebung auf diesem Gebiete in beklagenswerther 
Rückständigkeit sich befindet.

Es kann hier selbstverständlich nicht an jene Arbeiterversicherungs
gesetzgebung gedacht werden, die aus einer sozialpolitischen Tendenz 
hervorgegangen ist, und die der Staat, indem er sein: 8ie volo sprach, 
sich selbst zurecht gerichtet hat, um die Technik des Versicherungswesens 
seinem Zwecke dienlich zu machen und anzupassen. Denn, abgesehen von 
dem allgemeinen Nutzen, der darin besteht, daß hierdurch das Verständniß 
für das Versicherungswesen überhaupt gefördert wurde, mußten die Rechts
zustände des Privatversichernngswesens sowohl in ösfentlichrechtlicher wie 
privatrechtlicher Hinsicht durch jene Gesetzgebung nothwendigerweise unbe
rührt bleiben.

Ueber diese Rechtszustände aber ist schon 1880 in „Hirths Annalen 
des Deutschen Reiches für Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik" ge
klagt: „Auf keinem der reichsgesetzlichen Regelung harrenden Gebiete herrscht 
ein so undurchdringliches Chaos, auf keinem hat die Legislative die Wirk
samkeit uneRtbehrlicher wirtschaftlicher Institutionen aus unbegründeter 
Furcht vor unerfindlichen Gefahren so rücksichtslos eingeengt, auf keinem 
ist die Mannigfaltigkeit der gesetzlichen Bestimmungen in einem politisch 
geschlossenen und wirthschaftlich zusammengehörigen Staatswesen so ver
derblich, wie auf dem des Versicherungswesens."*)

Am allerärgsten ist diese Vielartigkeit auf dem Boden der Feuerversicherung. 
Man zählt über das öffentliche Recht der Feuerversicherung 32 staatlich abgegrenzte 
Gesetzgebungen, die zum Theil in schroffen Gegensätzen sich bewegen; außerdem besitzen 
wir 67 provinziell oder landschaftlich oder örtlich abgegrenzte Feuer - Societäten und 
Brandkassen, deren Statuten zum Theil in das gemeine Recht hinübergreifen, und so 
haben wir wohl, wie in einem Kommissionsbericht an den Reichstag 1878 festgestellt ist, 
an 100 verschiedene Rechte der Feuerversicherung in Deutschland.
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Beehr als 26 Jahre hat es seitdem noch gebraucht, um eudlich eineu 
Gesetzentwurf zu reifen, der demnächst zur Berathung und Beschlußfassung 
gebracht werden wird und durch den vorerst das öffentliche Versicherungs- 
recht (Zulassung zum Geschäftsbetrieb, Geschäftsbetrieb der Versicherungs' 
anstalten und Beaufsichtigung derselben) einheitlich für Deutschland geregelt 
werden soll. Der Entwurf folgt im Wesentlichen dem seit 1885) in der 
Schweiz geltenden Gesetze, betreffend die Beaufsichtigung von Privatunter
nehmungen im Gebiete des Versicherungswesens. Ein ähnliches Gesetz ist 
in Ungarn in Vorbereitung, in Oesterreich dient dem gleichen Zweck das 
Assekuranzregulativ vom 5). März 1896.

Was aber die Gesetzgebung über den Versicherungsvertrag an
langt, so ist dieselbe im Großen und Ganzen, bei uns wie anderswo, 
über den Seeversicherungsvertrag nicht hinausgekommen. Da ist es denn 
eine auffällige Erscheinung, daß, wie die vorgeführten Zahlen dargethan 
haben, über Milliarden von Vermögenswerthen Verträge abgeschlossen 
werden, die bis jetzt in der Gesetzgebung noch keine Stütze finden. Noch 
weit auffälliger aber ist die andere Erscheinung, daß es auf keinem Rechts
gebiete im Verhältniß zur Zahl der Verträge so wenig Streitigkeiten giebt 
wie auf dem Gebiete des Versicherungsrechtes. Wir dürfen darin ohne 
Bedenken einen Beweis dafür finden, daß der Versicherungsvertrag durch 
die Versicherungsanstalten selbst und die von ihnen ausgestellten Vertrags- 
bedingnisse eine thatsächliche Ausbildung erfahren hat, der nichts noch zu 
fehlen scheint als die formelle Anerkennung und Sanktionirung durch den 
Gesetzgeber. Diese Anerkennung ist aber nachgerade unentbehrlich ge
worden, denn sie ist ein werthvoller Faktor für die weitere Entwickelung 
des Versicherungsgeschäftes.

8 0.
Die Versicherung und ihr Verhältniß zur Wissenschaft.

Was über die thatsächliche Ausbildung des Versicherungsvertrages 
und die befriedigende Art derselben gesagt ist, läßt uns die Versicherung 
auch iu dieser Hinsicht als Lei k-mucke-man im besten Sinne des Wortes 
erscheinen, und hiermit ist auch ihr Verhältniß zur Wissenschaft — wie um
gekehrt das Verhältniß der letzteren zur Versicherung — erklärt und charakteri- 
sirt. Weder Volkswirthschaftslehre noch Rechtswissenschaft haben aus die 
Versicherung und ebenso hat letztere weder alls diese noch auf jene einen 
wesentlichen Einfluß gewonnen.

In der Volkswirthschaftslehre sehen wir meistens nur einzelne Seiten 
des Versicherungswesens ins Auge gefaßt und gewürdigt, je nach der 
Stellung verschieden, die man dem Versicherungswesen im System anzu
weisen für gut findet; aber die Theorie der Versicherung überhaupt und 
ihre Bedeutung für die gesammte Volkswirtschaft wird noch heutzutage 
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nur wenig eingehend behandelt. Das Versicherungswesen, klagt Emanuel 
Herrmann, ist das Stiefkind der Volkswirthschaftslehre. Und nicht 
viel besser ist es mit der Rechtswissenschaft, bestellt.

Der Grund sür dieses wenig erfreuliche Verhältniß liegt wohl darin, 
daß in der Versicherungswelt selbst nur jeue theoretischen Grundlagen 
größere Beachtung und wesentliche Förderung fanden, die unmittelbar sür 
den Betrieb des Geschäftes in Frage kamen, namentlich die Mathematik 
und die Statistik, — eine Arbeit, die schon in der Mitte des 18. Jahr
hunderts begonnen und im 19. Jahrhundert bis in unsere Tage emsig 
fortbetrieben ist, zuletzt auch seitens des Staates durch Anstellung statistischer 
Erhebungen in den öffentlichen statistischen Aemtern, durch Anstellung von 
Versicherungsfachmännern bei den aufsichtsführenden Behörden und, was 
speziell Preußen betrifft, durch Errichtung eines staatlichen Seminars zur 
Ausbildung von Versicheruugsverständigen eine anerkennenswerthe Unter
stützung gefunden hat. Vornehmlich aber sind es die Mathematiker der 
Lebensversicherung, die aus naheliegenden Gründen diesen Zweig der 
Wissenschaft in hervorragender Weise zu Pflegen bestrebt sind. Ein in 
dieser Beziehung epochemachendes Ereigniß war die Gründung des Institute 
ot' Actuaries in London 1848. Neben diesem Institut besteht in Schott
land seit 185)6 die I9roult^ ok ^etuaries. Beide Vereinigungen 
gründeten große Bibliotheken und wurden die Vorbilder für gleiche oder 
ähnliche Vereinigungen in zahlreichen anderen Ländern, von denen nament
lich die von Frankreich, Amerika, Belgien, Holland, Japans und Oesterreich 
hervorzuheben sind. Das von: Institute ok ^.etuaries seit 1850 heraus
gegebene «lourual, sein textbook (London 1882/87) und seine 
Tafel werke haben Weltruf erlangt. Eine Konzentration finden die Be
strebungen dieser Institute in dem Oowito korlu^nout dos 6ou§r6s 
iutoiuatiouaux d'^etuairos zu Brüssel, dessen wichtigste Aufgabe 
darin besteht, internationale Kongresse zu veranlassen nnd vorzubereiten 
und die Berichte über letztere herauszugeben. Solche Kongresse fanden 
statt: 1895 zu Brüssel, 1898 zu London und 1900 zu Paris.

In Deutschland führten gleiche wissenschaftliche Bestrebungen 1868 zur 
Gründung des Collegiums für Lebensversicherungswissenschaft 
zu Berlin; ihm haben wir die deutschen Sterblichkeitstafeln, hergeleitet 
aus den eigenen Erfahrungen von 23 deutschen Lebensversicherungs-Gesell-

9 In Japan entstand die erste Lebensversicherungs-Gesellschaft 1881. Im Jahre 
1899 besaß Japan 38 Lebensversicherungs-Gesellschaften (6 gegenseitige, 32 Aktien- 
Gesellschaften) mit 711 515 Policen. Bei dem regen und gewandten Geiste der Japaner 
darf es nicht Wunder nehmen, daß sie sich die Errungenschaften der europäischen Staaten 
so schnell aneigneten und überall das Beste und das Erprobte sich auszusuchen ver
standen.

Keilschrift s. d. gesammte Bersich.-Wis'cnscha^ I. 2



18 Rüdiger, Tas Versicherungswesen.

schäften, zu verdanken. Aber in dem Augenblicke, wo dieses große Werk 
vollendet war, war auch das Interesse für das Collegium und seine 
Bestrebungen geschwunden. An Stelle des Collegiums trat der am 
26. September 1899 gegründete Deutsche Verein für Versicherungswissen
schaft, der aber seinen Zweck nicht mehr auf die mathematisch-technischen 
Grundlagen der Lebensversicherung beschränkt, sondern die Förderung der 
gesammten Versicherungswissenschaft sich zur Aufgabe gemacht hat. 
Es möge gestattet sein, hier den § 1 der Satzungen unseres Vereins 
einzuschalten:

„Der Deutsche Verein für Versicherungswissenschaft hat den Zweck, 
diese Wissenschaft zu fördern. — Unter Versicherungswissenschaft werden 
hier sowohl die rechts- nnd wirtschaftswissenschaftlichen wie die mathe
matischen und naturwissenschaftlichen Wissenszweige verstanden, deren 
Bestand und Fortbildung dem Versicherungswesen dienlich sind."

Demgemäß soll auch die „Zeitschrift für die gesammte Versicherungs 
Wissenschaft" allen Versicherungszweigen ohne Unterschied, ob es sich um 
Privatversicherungsanstalten oder Staatsanstalten oder staatlich geleitete 
Anstalten handelt, gewidmet sein; sie wird aber nur der Wissenschaft 
dienen und darum einerseits der freien Forschung keine Schranken setzen, 
andererseits von jedem Hinübergreifen in die Sphäre nichtwissenschaft
licher Interessenvertretung sich fernhalten.

Wir erachten es hierbei als Aufgabe der Wissenschaft, das Wesen 
der Versicherung als wirthschaftlicher Einrichtung aus ihrem Zweck und 
ihren wirthschastlichen Grundlagen sowie aus den Mitteln, die zur Er
reichung des Zweckes unentbehrlich sind, zu erforschen und die demzufolge 
das rationelle Geschäft beherrschenden Prinzipien festzustellen, aus diesen 
Prinzipien die wirthschastlichen Erscheinungen des Geschäftes in ihren 
Einzelheiten wissenschaftlich zu begründen und daraus den Nachweis zu 
führen, daß und inwieweit an diesen Erscheinungen nichts willkürlich ist, 
sondern in einem nothwendigen und logischen Zusammenhang steht.

Darum wird unsere Zeitschrift nicht bloß das Versicherungsrecht und 
die Versicherungsgeschichtc, sondern vornehmlich auch die volkswirthschaftlich- 
wissenschaftlichc Seite des Versicherungswesens und alle Wissenszweige, 
die mit dem Betriebe des Versicherungsgeschäftes in Beziehung stehen, 
d. i. die Versicherungstechnik - mit Einschluß der Medizin in der Lebens
versicherung und der angewandten Naturwissenschaften in den verschiedenen 
Zweigen der sogenannten Schadenversicherung zu Pflegen suchen. Hier 
soll also der Inhaber und Träger des Geschäftes, der Fachmann, 
den Inhalt seines Geschäftes und dessen Bedürfnisse dem Theoretiker 
darstellen und letzteren (insbesondere den Juristen) mit allen das Geschäft 
charaktcrisirendcn Eigenthümlichkeiten vertraut machen, nnd hinwiederum
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soll der Theoretiker in der Lage sein, die Ergebnisse seiner Forschung und 
deren Konsequenzen sowohl dem Fachmann wie allen Denen zugänglich 
zu machen, die berufen sind, an der Gesetzgebung und Rechtsprechung 
thätigen Antheil zu nehmen.

Auf diesem Wege wollen wirerreichen, was schon de Witt anstrebte, 
die Wissenschaft und die Persicherungstechnik in fortdauernde Verbindung 
und in Einklang miteinander zu bringen. Denn diese Verbindung erscheint 
uns als das zuverlässigste Mittel, Vorurtheile zu bekämpfen, mißbräuch
liche Ausbeutungen hintanzuhalten und für ein Geschäft, das sich die edle 
Ausgabe gestellt hat, da Hilfe zu bringen, wo das Unglück Einkehr gehalten 
hat, eine gerechte Beurtheilung zu sichern und die richtige Grenze zwischen 
Strenge und Mitleid zu bestimmen.

Durch solches Zusammenwirken auf gemeinsamem Boden wird eine 
gesunde und gedeihliche Weiterentwicklung des Geschäftes gesichert sein, 
das Verständniß sür das Versicherungswesen wird an Verbreitung und 
Vertiefung, das Versicherungsgeschäft selbst an Ehre und Ansehen ge
winnen.

Alle, die es angeht, sind eingeladen, unA durch ihre Mitarbeit zu 
unterstützen!

Die laufende Versicherung.
Von Paul Moldenhauer.

8 1-

I. Spezial- und Generalversicherung.
I. Als das Normale bei jedem Versicherungsverträge erscheint die 

Spezialvcrsicherung, d. h. das versicherte Interesse ist an ganz be
stimmte, beim Abschluß des Vertrages genau bezeichnete Gegenstände oder 
Personen geknüpft.') Es wird z. B. ein bestimmtes Haus gegen Feuer, 
eine bestimmte Person gegen Unfall versichert.

Wird aber dasselbe Interesse an verschiedenen Objekten, die in 
einem Verhältniß der räumlichen Zusammengehörigkeit zu einander stehen, 
versichert, so haben wir die erste Erweiterung der Spezialvcrsicherung vor 
uns, nämlich die Kollcktivversicherung, wenn zu der Identität der Interessen 
an mehreren Objekten Einheit der Prämie und Einheit der Versicherungs
summe hinzukommen, z. B. Kleider einer bestimmten Person, zusammen

Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 8.
2) Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 287 und 406.

2*
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im Werthe von 1000 Nik., gegen eine bestimmte, nach dieser Summe 
berechnete Prämie versichert werden. Meist ist ein Wechsel der ver
sicherten Gegenstände gestattet, so daß z. B. bei der Biehvcrsichcrung das 
an Stelle des verlausten Viehes neu eingestellte ohne Weiteres von der 
Versicherung ergriffen wird, und noch mehr bei der landwirthschaftlichcn 
Feuerversicherung, wo sogar die Gattungen des versicherten Viehes wechseln 
können. Eine große Bedeutung hatte die Kollcktivunfallversicherung vor
dem Inkrafttreten des Reichs-Unfallversicherungsgcsctzcs vom 6. Juli 1884, 
da nämlich zahlreiche Arbeitgeber ihre Arbeiter früher gegen Betriebs
unfälle dnrch solche Kollektiv-Unfallversicherungen, bei welchen nnr die Zahl 
der Arbeiter und die Art und Weise der Beschäftigung anzugcbcn war, 
zu schützen suchten. Seit der Errichtung der staatlichen Unfallversicherung 
wird die Kollektiv-Unfallversicherung noch für ausländische Arbeiter oder 
für nicht versicherungspflichtiges Personal genommen. Auch Vereine 
können ihre Mitglieder aus diese Weise gegen Unfall versichern. Eine 
große Bedeutung hat sich dagegen die Kollektivversichcrung auf dem Gebiete 
der Mobiliarfcuer- und der Vichversichcrung bewahrt.

Anch bei der Transportversicherung erscheint die Kollektivversichcrung 
insoweit, als z. B. 20 Ballen Tabak, welche dieselbe Reise machen, unter 
einheitlicher Prämie nnd Versicherungssumme versichert werden. Dagegen 
versagt die Kollcktivversicherung, wenn cs sich nm mehrere Transporte 
handelt. Denn hier fällt eins der Erfordernisse der Kollektivversichcrung, 
die Konzentration der versicherten Gegenstände, fort. Der Kaufmann, 
dessen Güter täglich unterwegs von allen möglichen Gefahren bedroht 
find, mußte aus ein Mittel sinnen, um sich vor dem Schaden, der ihm 
durch Untergang oder Beschädigung seiner Waaren erwnchs, zu sichern. 
Auf dem Wege der Spezialversicherung wäre dies bei einem großen Ge
schäftsbetrieb einmal sehr umständlich, theilwcisc aber auch unmöglich, da 
der Kaufmann oft gleichzeitig mit der Nachricht von der Absendung der 
Güter schon die Nachricht von ihrem Untergang erhält und in diesem 
Falle einem Grundsatz des Vcrsichcrungsrcchtes gemäß eine Vcrsichcrungs- 
nahme ausgeschlossen ist.') Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse in der 
Rückvcrsicherung für den Hauptversichcrcr. Eine Spczialrückvcrsicherung 
wäre auch für diesen in vielen Fällen entweder gar nicht mehr möglich 
oder nur unter einem größeren Aufwand von Prämien zu erreichen. Das 
Mittel, welches Transport- und Rückversicherten hier helfen sollte, fand 
sich in der Generalversicherung.

II. Unter Generalversicherung haben wir eine Versicherung zu 
verstehen, bei welcher auf Grund eines einzigen Vertrages eine große 
Anzahl von Versicherungsverhältniffen mit verschiedenem Inhalt zur Ent-

I! H. v>. B. Z 785, 3. Lhrenberq, Verslchcrungsrecht, S. 274.
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stehung kommt.') Man theilt die Generalversicherung in zwei Unterarten 
ein, die Pauschalversicherung und die laufende Versicherung/')

1. Bei der Pauschalversicherung ist das Charakteristische, daß 
bei Abschluß des Vertrages eine Gesannnt-Versicherungssmnme festgesetzt 
wird, nach welcher eine Gesammtprämie, die im voraus zu entrichten ist, 
berechnet wird. Da die Pauschalversicherung nur in der Transport
versicherung eine größere Bedeutung hat, während sie in der Rück
versicherung eine geringe Rolle spielt und dort nur als Rückversicherung 
gegen bestimmte Gefahren vorkommt/) sind bei der folgenden Betrachtung 
über die Pauschalversicherung nur die Verhältnisse in der Transport
versicherung berücksichtigt worden.

Die Pauschalversichernng kommt in zwei Unterarten vor, der Tages
und der Jahres-Pauschalversicherung.

Bei der Tages-Pauschalversicherung, auch Police mit täglicher Ver
sicherungssumme oder kurz Tagespolice genannt, bestimmt der Versicherte 
ein Maximum des Werthes der Güter, welche er voraussichtlich täglich 
unterwegs hat. Der Versicherte ist von jeder Anmeldung oder Mit
theilung an den Assekuradeur entbunden sowie von der Führung besonderer 
Bücher; er muß nur die einzelnen Transporte in die ordentlichen Geschäfts
bücher eintragen, eine Verpflichtung, welche ihm als Kaufmann auch ge
setzlich auferlegt ist.^) Tritt eiu Schaden ein, so muß der Versicherte 
angeben, welchen Werth die an dem betreffenden Tage unterwegs gewesenen 
Güter gehabt haben. Das Verhältniß dieser Summe zur Versicherungs
summe bestimmt dann die Höhe der Ersatzleistung des Versicherers. Ist 
für einen Schaden Ersatz geleistet worden, so vermindert sich die Ver
sicherungssumme um diesen Betrag. Will also der Versicherte in der 
alten Höhe versichert bleiben, so muß er die Versicherungssumme durch 
nachträgliche Prämienzahlung pro rata der gezahlten Vergütung ergänzen.

^) Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 408.
2) Tie Tennino logte ist in Litteratur und Praxis nicht immer dieselbe. Entweder 

spricht man von einer Generalversicherung und unterscheidet als Unterarten die Pauschal
versicherung und die laufende Versicherung (in der Praxis kommt in der Transport
versicherung namentlich der Ausdruck „Hamburger laufende Police" vor) oder man 
stellt den übergeordneten Begriff „Abonnementspolice" voran und unterscheidet als 
Unterarten die Pauschalversicherung (auch Abschreibepolice genannt) und die General
versicherung. Wir wollen uns im Folgenden an die erstere Terminologie halten, welche 
auch in der Litteratur die gebräuchlichere ist. Vergl. Ehrenberg, Rückversicherung und 
Versicherungsrecht; Voigt, Deutsches Seeversicherungsrecht, S. 338ff.; Lewis, Lehrbuch 
des Versicherungsrechtes, S. 104 ff.

3) Ehrenberg, Rückversicherung, S. 20.
4) Ehrenberg, Rückversicherung, 'S. 25 und 180 ff.
5) H. G. B. 8 38.
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Bei der Jahrespauschalversicherung wird nicht die Höhe der täglichen 
Transporte bei der Bestimmung der Versicherungssumme zu Grunde 
gelegt, sondern der ungefähre Werth aller im Laufe des Jahres alls die 
Gefahr des Versicherten laufenden Transporte. Man unterscheidet ge
wöhnlich eine Jahrespauschalpolice mit monatlicher Abschreibung und eine 
mit Aufgabe des Versicherungswerthes am Schlüsse des Versichernngs- 
jahres. Bei der ersten ist wie bei der Tagespolice der Versicherte von 
allen speziellen Anmeldungen und Eintragungen in bestimmte Bücher ent
bunden. Am Schlüsse eines jeden Monats wird der Werth der im Laufe 
des Monats erfolgten Versendungen, wie er sich aus den Geschäftsbüchern 
ergiebt, der Versicherungsgesellschaft mitgetheilt. Diese Summe wird von 
der Versicherungssumme abgezogen. Der Nest bildet dann die Grenze 
für die Höhe der Ersatzleistung des Versicherers. Ist die ganze Summe 
absorbirt, so kann durch Neueinrichtung der Prämie die Versicherung auf 
die gleiche Summe fortgesetzt werden. Bei jedem Unfall hat der Ver
sicherte den Gesammtwerth aller vom Beginn der Versicherung bis zum 
Tage des Unfalls für ihn unterwegs gewesenen Waaren durch die Bücher 
glaubhaft nachzuweisen. Der Werth dieser Waaren wird von der Ver
sicherungssumme abgezogen. Uebersteigt der Werth der am Tage des 
Unfalls für den Versicherten unterwegs gewesenen Güter die noch laufende 
Versicherungssumme, so leistet der Versicherer nur im Verhältniß derselben 
zu einander Entschädigung. Die Pauschalversichernng mit Aufgabe des 
Versicherungswerthes am Ende des Jahres unterscheidet sich von der mit 
monatlicher Abschreibung dadurch, daß die Mittheilungen über die statt
gefundenen Transporte erst am Ende des Jahres erfolgen.

So große Vorzüge die Pauschalversicherung hat hinsichtlich einer be
quemen Handhabung der Versicherungsnahme und der größeren Sicherheit 
für den Versicherten im Vergleich zur Spezialversicherung, so zeigen sich 
doch auch recht erhebliche Nachtheile; überhaupt kanu sie nur für solche 
Geschäfte in Betracht kommen, die einen regelmäßigen, stets in den gleichen 
Grenzen sich bewegenden Umsatz haben, da ja sonst eine Vorausbestimmung 
der wahrscheinlich auf Transport befindlichen Güter unmöglich ist. Aber 
auch bei den Geschäften, wo eine ungefähre Vorausbestimmung getroffen 
werden kann, entspricht der Werth der thatsächlich stattgefundenen Trans
porte doch keineswegs immer dem durch die Versicherungssumme ange
nommenen; bald bleibt er hinter ihm zurück, bald geht er darüber hinaus. 
In dein ersteren Falle liegt eine Ueberversicherung vor, welche eine über
flüssige Prämienverschwendung nöthig macht. Freilich sucht mau diesem 
Umstand bei der Jahrespanschalversicherung oft durch die Klausel entgegen
zutreten, daß die Prämie für den nicht absorbirten Theil der Versicherungs
summe zurückgezahlt werden solle. Für die Tagespolice bleibt dieser Uebel
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stand aber bestehen. In dem zweiten Falle haben wir eine Unter
versicherung vor uns. Es haftet also der Versicherer nur im Verhältniß 
des wahren Werthes zur Versicherungssumme. Das widerspricht aber der 
Absicht des Versicherten, denn er will einen Schaden ganz ersetzt haben. 
Auch diesem Uebelstand sucht man durch Klauseln abzuhelfen, welche diese 
nachtheiligen Folgen beseitigen sollen. „Uebersteigt der wirkliche Werth die 
Versicherungssumme, so ist für den Schluß die ratirliche Prämie nachzu
zahlen, wogegen der Versicherte für diesen Ueberschuß im Laufe des Ver
sicherungsjahres, ohne daß es einer besonderen Anzeige bedarf, still
schweigend so gedeckt ist, als wenn die Prämie dafür ebenfalls im voraus 
bezahlt wäre." Mit dieser Klausel hat man aber schon den Boden der 
Pauschalversicherung theilweise verlassen, denn diese verlangt Voraus- 
fixirung der Versicherungssumme und Vorausentrichtung der Prämie. ^)

2. Die vielfachen Mängel der Pauschalversicherung beseitigt die 
laufende Versicherungs). Sie unterscheidet sich von der Pauschal- 

* Police dadurch, daß nicht eine einheitliche Versicherungssumme festgesetzt 
und die Prämie im voraus entrichtet wird, sondern sie enthält nur die 
allgemeine Bestimmung über die Art des Risikos, welches der Versicherer 
übernimmt: bei der Transportversicherung Güter irgend welcher Art für 
irgend welche Reisen zu Wasser oder zu Laude oder auf durchstehendes 
Risiko; in der Rückversicherung eine Quote au alleu oder nur gewissen 
von dem Hauptversicherer abgeschlossenen Versicherungen. Der General- 
versicherte') ist verpflichtet, alle unter die Versicherung fallenden Objekte 
dem Versicherer entweder unverzüglich oder doch innerhalb einer bestimmten 
Frist mitzutheilen. Bei der Transportversicherung hat er ferner die Ver
pflichtung, ein besonderes Versicherungsjournal zu führen, in welches er 
alle Transporte, die unter die Versicherung fallen, eintragen muß. Die

Ehrenberg, Tie Rückversicherung, S. 23. Den Ausführungen über die Pauschal- 
und.die laufende Versicherung ist außer zahlreichen Versicherungsverträgen namentlich 
Ehrenberg, Die Rückversicherung, 8 2, zu Grunde gelegt.

2) Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 24 ff. Lewis a. a. O. S. 104 ff. Voigt 
a. a. O. S. 338 ff. Es findet sich auch der Ausdruck „offene Police", abweichend von 
dem Sprachgebrauch des H. G. B. (8 793, 3), in welchem die offene Police im Gegensatz 
zur tarirten steht. In England ist die Spezialversicherung in der Transportversicherung 
das Gebräuchlichere (Masius, Rundschau, Jahrgang IX, S. 320.) Aber es erscheint 
neben ihr auch eine „open poUe/-. Diefe kann in zwei Formen gegeben werden, von 
denen die eine mit unserer Pauschalversicherung, die andere mit der laufenden Ver
sicherung mehr Aehnlichteit hat. Doch ist das Risiko stets enger begrenzt als in den 
laufenden Policen des Kontinents.

3» Mit dein Ausdruck „Generalversicherter" und „Generalversicherer" bezeichnen 
wir die beiden Parteien, wenn wir sowohl von der laufenden Transport- als auch von 
der lausenden Rückversicherung sprechen, jedoch nur soweit, als Zweifel entstehen könnten, 
ob im einzelnen Falle nur die Transport- oder nur die Rückversicherung gemeint ist.
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Praline wird später entweder quartaliter oder jährlich gemäß dem Werth 
der versicherten Objekte berechnet. Außerdem ist dem Versicherer ein aus
gedehntes Kontrollrecht zugestanden.

a) Man unterscheidet obligatorische und fakultative lausende 
Versicherung. Bei dieser Bezeichnung hat man aber den Generalversicherten, 
nicht den Generalversicherer im Ange. Denn der Versicherer ist stets ver
pflichtet, die unter die Versicherung fallenden Risiken in Versicherung zn 
nehmen. Denn gerade das ist ja der Zweck der laufenden Versicherung, 
daß der Versicherte von dem Augenblicke an, in welchen: die Gefahr für ihn 
zu laufen beginnt, gegen einen eintretenden Schaden gedeckt ist.') Anders 
ist es auf Seiten des Versicherten. Auch hier treffen wir meistens die 
Bestimmung, daß der Versicherte ebenfalls verpflichtet ist, alle im Ver
trage näher bezeichneten Risiken zu versichern. Neben der obligatorischen 
laufenden Versicherung erscheint die fakultative, d. h. eine solche, bei welcher 
es dem Versicherten anheimgestellt ist, ob er überhaupt für ein Risiko 
Versicherung nehmen will. Entschließt er sich dazu, so kann er die Ver
sicherung entweder bei dem Versicherer bewirken, mit welchen: er den 
laufenden Versicherungsvertrag abgeschlossen hat, oder er muß es (relativ 
obligatorische Versicherung). Die herrschende Stellung hat die laufende 
obligatorische Versicherung, die fakultative besteht in einigen Gebieten des 
Versicherungsgeschäftes fast gar nicht, in anderen tritt sie bedeutend hinter 
der obligatorischen zurück").

d) Zum Verständniß der laufenden Versicherung ist es erforderlich, 
näher auf die Gestaltungsfornfen einzugehen, welche fie in der Rückver
sicherung annimmt.

Die laufende Rückversicherung wird als Quoten- oder als Excedenten- 
vertrag abgeschlossen. Bei dem Quotenvertrag ist der Rückversicherer 
mit einer bestimmten, in: Vertrage festgesetzten Quote an allen oder ge 
wissen Arten von Versicherungen betheiligt, welche der Hauptversicherer 
abschließt. Die Höhe dieser Quote ist in der Regel begrenzt, z. B. der 
Rückversicherer erhält 20 pCt. der Versicherungssumme, jedoch nicht mehr 
als 30000 Mk.').

Größere Bedeutung als die Quoteuverträge haben jedoch die Exce-

1) Vergl. 8 3.
2) Vergl. 8 3.
3) Es giebt auch Verträge, durch welche ein Assekuradeur einen anderen mit einer 

bestimmten Quote zu den gleichen Bedingungen, zu welchen er die Hauptversichenmg 
abgeschlossen hat, ohne Setzen einer Marimalhöhe an allen Versicherungen, die er ab
schließt, betheiligt. Ein solcher Vertrag, in der Praxis „reiner Quotenvertrag" oder 
Mitversicherung genannt, ist kein Mckversicherungs-, sondern ein Gesellschaftsvertrag. 
(Vergl. Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 40, Anmerkung 40; Ehrenzweig, Assekuranz- 
Jahrbuch, Jahrgang XVII, S. 179. Stutz, Die Rückversicherung u. s. w. S. 40.« 
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dentenverträge, welche namentlich auf dem Gebiete der Transport- und 
Feuerrückversicherung vorherrschend sind. Sie kommen sowohl als Spezial- 
wie als laufende Versicherung vor.

Ein Excedentenvertrag — es ist im Folgenden nur der laufende 
Excedeutenvertrag berücksichtigt — ist ein Versicherungsvertrag, laut welchem 
der Rückversicherer die Ueberschüsse — Excedenten — ganz oder theilweise 
erhält, welche über denjenigen Betrag der Versicherungssumme hinaus
gehen, den der Rückversicherte für eigene Rechnung behalten will oder 
muß, ein Betrag, zu welchem unter Umständen noch diejenige Summe 
hinzuzurechnen ist, welche auf Grund anderer Verträge ein einzelner oder 
mehrere Rückversicherer vorab erhalten. Dieser Betrag, welchen der Rück
versicherte für eigene Rechnung behält, ist entweder vorher festgesetzt, so 
z. B. bei der Transport- und häufig bei der Feuerrückversicherung durch 
eine dem Vertrage als „integrirender Bestandtheil" hinzugefügte Maximal
tabellewelche angiebt, bis zu welcher Höhe der Hauptversicherer auf 
bestimmte Kategorien von Risiken betheiligt bleibt. Es kann aber auch 
diese Summe im Vertrage selbst festgesetzt sein, z. B. stets bei der Lebens
und Unfallrückversicherung. Oder der Rückversicherte bestimmt von Fall 
zu Fall die Höhe seiner Betheiligung, wie es häufig bei der Feuerrück
versicherung vorkommt. Diesen Betrag, welchen der Rückversicherte für 
eigene Rechnung behält, nennt man auch Priorität (uamentlich in der 
Transportversicherung), Plein (nach französischem Vorbild), Impegno 
oder kurz Maximum des Rückversicherten. Die Art und Weise der Be
theiligung des Rückversicherers ist eine verschiedene. Er kann den ganzen 
Exeedenten erhalten, in der Regel jedoch unter Festsetzung eines Maximums. 
Die Grenze wird durch eine Summe bezeichnet, z. B. „alle Exeedenten 
von 30000 Mk., jedoch nicht mehr als 30000 Mk.", oder durch ein be
stimmtes Verhältniß festgesetzt, in welchem die überwiesene Summe zur 
behaltenen stehen soll, z. B. „nicht mehr als derjenige Betrag, den der 
Rückversicherte für eigene Rechnung behält" oder das Doppelte, Dreifache 
u. s. w. Vielfach — namentlich in der Transport- und Feuerrückver- 
ficherung — hat der Rückversicherte mit einer beliebig großen Anzahl von 
Rückversicherern laufende Rückversicherungsverträge abgeschlossen, so daß jeder 
von diesen eine größere oder kleinere vertraglich festgesetzte Quote des 
Exeedenten erhält, wiederum in der Regel unter Festsetzung einer Maximal-

0 Die Marimaltabelle in der Transportrückversicherung ist meist sehr ausführlich 
gehalten. Sie unterscheidet die Risiken nach dem Beförderungsmittel (Dampfer, Segler, 
Eisenbahn u. s. w.) und nach der Art der Güter. Ferner ist die Höhe der Betheiligung 
für den Sommer und den Winter verschieden. Von einer sorgfältig ausgeführten 
Marimaltabelle hängt nicht zum Mindesten das Geschäftsergebniß sowohl stir den Rück
versicherten als auch für den Rückversicherer ab. Vergl. auch A 6.
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summe für jeden einzelnen. Es würde zn weit führen, noch näher auf 
alle die mannichfaltigen Arten der Excedentcnvcrsicherung einzngchen; es 
mögen vielmehr die angegebenen Beispiele genügen.

Es kommen auch gemischte Quoten- und Excedentenvcrträge vor. 
Z. B. muß der Rückversicherte 25» pCt. der Versicherungssumme für eigene 
Rechnung behalten, „jedoch nicht über 26 000 Mk.". Der Rückversicherer 
erhält ebenfalls eine bestimmte Quote der Versicherungssumme, und ferner 
die Exccdcnten von 25 000 Mk., wenn die 25 pCt., welche der Rück
versicherte für eigene Rechnung behält, über 25 000 Mk. hinausgehen.

Nicht als einen gemischten Quoten- und Excedentenvcrtrag haben wir 
den in der Praxis, namentlich der neuern Zeit, häufigen Fall zn betrachten, 
wenn ein Rückversicherer von allen Versicherungen, welche ein Versicherer 
abschlicßt, gewisse Exccdcnten erhält, mit Ausnahme von denjenigen Ver
sicherungen, welche eine bestimmte Agentur des Rückversicherten für ganz 
bestimmte Routen abschlicßt, und an welchen der Rückversicherer gnotcn- 
weise betheiligt ist. Es sind hier zwei selbständige Verträge vorhanden, 
nur sind sie in ein und derselben Police enthalten.

II. Inhalt des laufenden Versicherungsvertrages.

8 2.

Der Inhalt der einzelnen Bersicherungsverhältnisse.
Wie im Z 1 schon gesagt, entsteht bei der laufenden Versicherung auf 

Grund eines einzigen Vertrages eine Anzahl von Vcrsicherungsverhältnisscn 
mit verschiedenem Inhalt. Zahl und Zeit ihrer Entstehung sowie der 
Umfang der einzelnen Risiken ist noch unbekannt, wohl aber muß fcst- 
stehen, welcher Art sie sind. Eine genanc Bestimmung des Inhaltes der 
einzelnen Bersicherungsverhältnisse ist unter diesen Umständen ausgeschlossen, 
wohl aber muß der Inhalt allgemein derart bestimmt sein, daß Gegenstand 
der Versicherung, Interesse, Gefahr, Umfang der Ersatzleistung und Prämie 
in großen Grundzügen feststchen. Im Allgemeinen werden wir dieselben 
Bestimmungen wicderfindcn wie bei der Spczialvcrsichcrung, ja oft wird 
einfach auf die gedruckten, für die Spezialversichcrung bestehenden Be
stimmungen hingewiescn.') Wir werden daher im Folgenden die Ver
einbarungen nur soweit berühren, als deren Kenntniß znm Verständniß 
der laufenden Versicherung nothwendig ist, nnd insoweit, als sich Ab
weichungen von der Spezialvcrsicherung vorfinden.

I. Der Gegenstand der Versicherung muß fcstgcstellt werden. 
Gegenstand oder Objekt einer Versicherung ist dasjenige wirthschaftliche

Vergl. Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 408.
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Gut oder diejenige Person, woran sich die schadenbringende Thatsache zum 
Nachtheil des Versicherten bethätigt?)

Bei der laufenden Transportversicherung sind also Gegenstand der 
Versicherung die zum Transport gelangenden Güter. Diese können 
natürlich nur im Allgemeinen im voraus bestimmt werden. Entweder 
versichert ein Kaufmann alle Waaren, die überhaupt für ihn unterwegs 
sein werden. Es wird dann auf die gedruckten Bedingungen verwiesen, 
in welchen eine Reihe von Waaren angeführt ist, die nicht unter die Ver
sicherung fallen, z. B. Metalle, Juwelen, Papiergeld, leicht entzündliche, 
feuergefährliche rc. Gegenstände, und die in die besonderen schriftlichen 
Abmachungen ausgenommen werden müssen, wenn sie von der Versicherung 
ergriffen werden sollen. Oder aber, und das ist das Gewöhnliche, ein 
Kaufmann versichert nur ganz bestimmte Waaren mittelst der laufenden 
Versicherung, z. B. Werthsendungen (laufende Valorenversicherung), Zucker, 
Leide, Baumwolle u. dergl.

Nicht so einfach wie bei der Transportversicherung ist der Gegenstand 
der Versicherung bei der Rückversicherung zu bestimmen. Man könnte hier 
die Person des Hauptversicherers als das Objekt der Versicherung be
zeichnen, da dieser von einem wirthschaftlich nachtheiligen Ereignisse, 
nämlich dem Eintritt einer Ersatzpflicht, getroffen wird. Jedoch ist die Ver
knüpfung nur indirekt. Eine direkte Vermögenseinbuße erleidet der Haupt- 
versicherte?) Es genügt aber für den Rückversicherer beim Abschluß der 
laufenden Versicherung die Kenntniß der Person des Hauptversicherers. 
Nur wenn es sich um Retrocessionen (Rückversicherung von Rückver
sicherungen) handelt, wird zuweilen nicht nur die Person des Netrocedenten, 
wie natürlich, sondern auch die des Hauptversicherers in: Vertrage fest
gesetzt, z. B. der Retrocedent überweist dein Retrocessionar alle Excedenten 
von 20 000 Mk. der ihm von der ^-Gesellschaft aufgegebenen Rückver
sicherungen.

11. Ueber die Art des zu versichernden Interesses müssen Ver
einbarungen getroffen sein. Unter Interesse versteht man die Beziehungen 
einer Person zu einem Objekt, kraft deren sie durch Thatsachen, welche 
sich an diesem Objekt bethätigen, einen Schaden erleidet?)

Bei der Rückversicherung liegt es auf der Haud, welches Interesse 
versichert werden soll, nämlich das indirekte Interesse, welches den Rück
versicherten mit dem gefährdeten Gegenstand verknüpft?)

Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 286. Abweichend ^ewis a. a. O. S. 35. 
Vergl. H. G. B. 8 778 und 779.

2^ Vergl. Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 291.
3) Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 8.

Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 6.
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Anders bei der Transportversicherung. Meist ist allerdings hier das 
Eigenthümerinteresse versichert, doch gelten auch Konkurrenzinteressen als 
mitversichert, ebenso wie bei der Spezialversicherung.

Es fragt sich nun, ob auch fremde Interessen mit versichert werden 
können. Dies ist unstreitig dann zu bejahen, wenn sich aus der Person 
des Versicherten oder den sonstigen Umständen ergiebt, daß auch fremde 
Interessen versichert werden sollen, z. B. wenn ein Spediteur eine lau
fende Versicherung eingeht. Ferner kann im Vertrage ausdrücklich zu
gestanden werden, daß auch fremde Interessen versichert werden können. 
So findet sich die Klausel: „Diese Versicherung deckt sämmtliche Abladungen 
von Waaren, welche während des Zeitraums — stattsinden und welche 
der Herr Versicherungsnehmer oder und für dessen Rechnung oder und 
in dessen Auftrag gemacht werden oder und auf welche der Herr Ver
sicherungsnehmer für fremde Rechnung, in letzterem Falle zufolge erhal
tenem oder den Umständen nach stillschweigend anzunehmendem Auftrage, 
Versicherung zu nehmen hat." -)

Ist dies Recht aber dem Versicherten nicht ausdrücklich zugestanden 
oder läßt es sich nicht aus der Person oder den sonstigen Umständen ent
nehmen, so ist der Versicherte nicht berechtigt, fremde Interessen unter 
der laufenden Versicherung zu deklariren. Denn es wäre ihm dann 
möglich, schlechte Risiken anderer Kaufleute, welche diese nicht oder doch 
nur unter größeren Kosten durch eine Spezialversicherung zu versichern 
vermöchten, seinem Versicherer aufzubürden. Das würde aber gegen die 
dona üä68 verstoßen, auf welcher in so außerordentlich hohem Grade, wie 
wir unten noch wiederholt zeigen werden, der laufende Versicherungsvertrag 
beruht.

III. Es muß ferner die Gefahr vereinbart sein, gegen welche die 
laufende Versicherung genommen werden sott. Denn es gehört zu dem 
Wesentlichen eines Versicherungsvertrages, daß betreffs der Gefahr Ueber
einstimmung besteht.^) Gefahr nennen wir die Möglichkeit des zufälligen 
Eintritts eines wirthschaftlich nachtheiligen Ereignisses : dann versteht man 
darunter aber auch die drohende Thatsache selber. ^)

Bei der laufenden Transportversicherung finden wir den Hinweis

Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 409. Ueber den Begriff „Konkurrenzinteresse" 
vergl. Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 12. Ueber die Mitversicherung von Konkurrent- 
interessen vergl. Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 302.

2) Vergl. die englische Klausel: — as >vell in tdeir otvn Xame as kor and 
in Ike ^anre and sanies ok over/ otirer Iverson or versons to ^viiom tire same 
dotd, ma/, or sdaU appertain, in I>art or in ^.11 dotlr make Assurance ....

si Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 409. ,
si Lewis a. a. O. S. 66.
si Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 4.
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auf die gedruckten Bedingungen, welche in ihrer ganzen Ausdehnung gelten 
oder von welchen wiederum besondere Gefahren ausgeschlossen sein können.

Bei der Rückversicherung besteht die Gefahr in der durch den Haupt- 
versicherungsvertrag übernommenen Verpflichtung des Hauptversicherers 
im Falle des Eintritts eines wirtschaftlich nachtheiligen Ereignisses, 
welches den Hauptversicherten trifft, eine Vermögensaufwendnng zu machen. 
Zu unterscheiden ist also mit Hinsicht auf den Rückversicherer die eau8n 
proxiwa, die Ersatzpfticht des Rückversicherten, und die eausn remota, 
der den Hauptversicherten treffende Schaden. *) Es bedarf aber nur einer 
Vereinbarung über die enu8L remota, also über die Art der dem Haupt
versicherten drohenden Gefahr. Denn daß die Zahlungsverpflichtung des 
Hauptversicherers das wirthschaftlich nachtheilige Ereigniß ist, für welches 
der Rückversicherer eine Ersatzsumme bereitstellen soll, liegt in dem Begriff 
Rückversicherung. Hinsichtlich der dem Hauptversicherten drohenden Gefahr- 
haben wir als allgemeinen Grundsatz hinzustellen, daß der Rückversicherer- 
für die gleiche Gefahr haftet wie der Hauptversicherer, sowohl in der 
Spezial- als auch in der Generalrückversicherung/) Hier finden wir 
die Klauseln: „Die Rückversicherung valedirt nach den Bedingungen der 
Hauptpolice." „Die Rückversicherung ist zu denselben Bedingungen ge
schlossen wie die Hauptversicherung." „Ueberweisungen gelten zu Original
bedingungen." Haben wir diese Uebereinstimmung auch als Regel zu be
trachten und UN Zweifel anzunehmen, selbst wenn eine derartige Klausel 
nicht vorhanden ist/) so finden wir doch in den Rückversicherungs
Verträgen von den Bedingungen der Hauptversicherung abweichende Be
stimmungen über die Gefahr und zwar sowohl in der Spezial- als auch 
in der laufenden Rückversicherung. So haftet z. B. der Rückversicherer 
nur für Seegefahr oder nur für besondere Haverei^) oder er schließt bei 
der Unfallrückversicherung die Haftung für Unfälle, die sich beim Rad
fahren ereignen, aus oder begrenzt seine Haftung in räumlicher Beziehung. 
Jedenfalls aber darf seine Stellung nicht ungünstiger sein als die des 
Hauptversicherers. Denn dann würde der Hauptversicherer einen Gewinn 
daraus ziehen, daß er dem Versicherten weniger zu zahlen brauchte als 
der Rückversicherer ihm. Dies widerstreitet aber dem Prinzip der Ver-

9 Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 70.
2) Vergl. Ehrenberg, Tie Rückversicherung, S. 59. Siehe auch dort weitere Quellen

angaben. Vergl. Entwurf eines Deutschen Reichsgesetzes über die privaten Versicherungs
unternehmungen (1898) in den Motiven zu § 8. „Es kann von allgemeinen Bedin
gungen nicht die Rede sein, weil der Rückversicherer die Risiken unter denselben Be
dingungen zu übernehmen pflegt, zu denen sie von dem Rückversicherten übernommen 
werden."

2) Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 60.
9 Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 58.
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sicherung, daß dieselbe dem Versicherten nur einen Schaden ersetzen, nicht 
aber zum Gewinn führen soll.')

IV. Der laufende Versicherungsvertrag muß ferner Bestimmnngen 
enthalten über den Umfang der Ersatzleistung des Generalversicherers.

Ueber die Voraussetzung, unter welcher er Ersatz zu leisten hat, finden 
sich zwar in der Regel auch Bestimmungen — wenigstens bei den Rück
versicherungsverträgen — sic sind aber die gleichen wie sür die Spezial- 
vcrsichcrung. Es genügt daher, für die Transportversicherung auf die 
allgemeinen Grundsätze des Versicherungsrechtcs, für die Rückversicherung 
auf die besonders für diesen Zweig des Versicherungsrechts in Frage 
kommenden Bestimmungen hinzuweiscn.")

Der Umfang der Ersatzpflicht wird regelmäßig beschränkt durch die 
Vereinbarung einer Mapimalsumme für das einzelne Risiko?) Ein vor
sichtiger Geschäftsmann wird dies stets thun, da er sonst womöglich durch 
eine Katastrophe völlig ruinirt werden kann, Fälle, die schon vorgekommen 
sind. Bei der Transportversicherung wird meist für jedes besondere 
Transportmittel eine bestimmte Summe festgesetzt, über die hinaus der 
Versicherer nicht betheiligt werden kann. Ueber die Beschränkung der Er
satzpflicht des Rückversicherers haben wir schon im vorigen Paragraphen 
berichtet.

V. Endlich muß der laufende Versicherungsvertrag eine Vereinbarung 
über die Gegenleistung des Versicherten, über die Prämie enthalten. 
Auch hier finden wir wieder einen Unterschied zwischen der laufenden 
Transport- nnd Rückversicherung.

1. Bei der Transportversicherung werden die Prämien für die er
folgten Versicherungen nach den Tarifen der Gesellschaft in Ermangelung 
einer sonstigen Vereinbarung am Schlüsse eines jeden Monats oder

So Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 57. Ebenso May, I-rrvr ok Insurance 
I. 8. 12: It6in8uran66 be kor less risk tban tbo original üwuranee but not 
for more. Daher nicht ganz richtig Droz, 1^68 ^83uran608 ^1ar1tim68 I. 8. 170: 
1^68 condition de la rea^nrunee peuvent diüerer de eeHe8 de 1'a38urau66. 
(Vergl. Lewis a. a. O. S. 123, Anm. 33). Ebenso liegt eine Verkennung der wirk
lichen Rechtslage in dem § 523 des H. G. B. für Chile vor: der Versicherer kann zu 
günstigeren oder ungünstigeren Bedingungen als die vereinbarten dieselben Sachen, 
welche er versichert hat, wieder versichern lassen. (Borchardt, Handelsgesetze des Erd
balles I. S. 123.)

2) Für die Rückversicherung vergl. Ehrenberg, Die Rückversicherung, Z 7, S. 108 ff.; 
Voigt a. a. O. S. 290ff.; Lewis a. a. O. S. 263 ff.; N. O. H. G. 14. 111. 1878, 
XXIV. S. 390 über die Bedeutung der Formel: im Schadensfälle bedarf es zurEin- 
kassirung der Rückversicherungssumme nur der Quittung über den an den Hauptver
sicherten geleisteten Ersatz. Ferner N. G. 15. VI. 1881, V. S. 115 ff. über Verpflichtung 
des Rückversicherers im Konkurse des Rückversicherten. Vergl. auch § 6.

2) Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 409.
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Quartals berechnet und müssen sofort nach Zustellung bezahlt werden. 
Es wird der Berechnung meist eine Durchschnittsprämie zu Grunde gelegt, 
so daß der Versicherte nicht von Prämienschwankungen, die gerade in der 
Transportversicherung häufig recht bedeutende sind, beriihrt wird.

2. Anders ist die Prämienberechnung in der Rückversicherung.
Hier haben wir im Zweifel als das Gewöhnliche anzunehmen, daß 

der Rückversicherer die entsprechende Quote der Originalprämie erhält. 
Wenigstens gilt dies für die Transport-, Feuer- und Unfallrückversicherung. 
Von dieser Bruttoprämie kommen aber Rabatte, Provisionen und andere 
Vergütungen an den Versicherten') und Makler in Abzug. Nicht ab
gezogen werden im Allgemeinen die Agcntnrprovisionen. Auf diese Netto
prämie, welche der Rückversicherer erhält, gewährt dieser dem Rückver
sicherten eine Provision für dessen Geschäftsführung und Unkosten.

Eine besondere Schwierigkeit findet Ehrenberg-) bei der Prämien- 
bercchnung, wenn der Rückversicherte eine Versicherungsgesellschaft auf 
Gegenseitigkeit ist, da bei diesen feste Prämien regelmäßig nicht genommen 
werden, sondern entweder anfangs zn wenig gezahlt wird und deshalb 
später Nachschüsse erhoben werden müssen, oder die Prämie zunächst zn 
hoch ist nnd der Ueberschnß als Dividende dem Versicherten später zurück- 
gczahlt wird. Es finden sich daher Abmachungen, daß der Rückversicherer 
zwar gleich anfangs die hohe Prämie erhalte, später aber auch seinen Theil 
zur Dividende an die Versicherten beitragen müsse. Oder es wird eine 
willkürliche Rückversichcrungsprämie vereinbart.

Die Prämie kann aber auch vertragsmäßig eine andere sein als die 
Originalprämie, z. B. niedriger, wenn der Hauptversicherer aus der 
Prämiendisfcreuz einen Gewinn ziehen will?) Auch kann bei scheinbar 
gleichen Prämien die Rückversichcrungsprämie eine bedeutend niedrigere 
sein als die Originalprämic, wenn nämlich die dem Rückversicherten zu 
vergütende Provision unvcrhältnißmäßig hoch ist?) Höhere sogenannte

1) So erhält z. B. bei der Unfallrückversicherung bei Versicherungen mit Prämien
rückgewähr der Rückversicherer nur den entsprechenden Theil der Nettoprämie, nicht auch 
denjenigen Theil, welcher später dem Hauptversicherten zumckzugewähren ist.

-) Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 167.
Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 164. Vergl. Ooäo cko eomnsreo für 

Frankreich Z 342: die Nückversicherungsprämie kann höher oder niedriger sein als die 
Versicherungsprämie «Borchardt a. a. O. II. S. 376s; May a. a. O. S. 10: premium 
ndied mav de more or less tdau tdat paick on tde original policy, as Ide parties 
mav a^ree.

4) Vergl. Prien im Handwörterbuch für Staatswissenschasten VI. S. 266, in 
welchen: er darauf hinweist, wie leicht durch zu hohe Provisionen ein Mißbrauch ge
trieben werden kann. Jedoch ist dieser Mißbrauch ein Mangel, der dem direkten Ver- 
sicherungsgeschüft in noch bedeutend höherem Maße anhastet.
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spekulative Prämien kommen wohl bei der Spezial-, nicht aber bei der 
laufenden Versicherung vor. Ganz besondere Bestimmungen finden wir 
bei der laufenden Lebensrttckversicherung. Hier wird meist eine bestimmte 
Quote der tarifmäßigen Prämie gewährt und zwar desjenigen Theiles der 
Originalprämie, welcher dem Verhältniß von Rückversicherungssumme zur 
Hauptversicherungssumme entspricht; die Provision richtet sich ebenso wie 
bei dem direkten Geschäft nicht nach der Prämie, sondern wird in Prozenten 
der Versicherungssumme (1 bis 2 pCt.) berechnet. Von dieser Prämie 
kommt aber die Differenz zwischen der zu einem bestimmten Zinsfuß 
diskontirten und nach einer bestimmten Sterblichkeitstafel berechneten 
Prämienreserve am Schlüsse des eben beginnenden und der Prämienreserve 
am Schlüsse des eben vollendeten Versicherungsjahres in Abzug, so daß 
also der Rückversicherer uur die reine Risikoprämie erhält. Die Prämien
reserve bleibt in den Händen des Hauptversicherers uud zwar nicht, um 
für den Rückversicherer verwaltet zu werden, sondern wie es in den Ver 
trägen ausdrücklich heißt, als volles Eigenthum des Hauptversicherers. 
Der Rückversicherer ist also auch bei Zinsverlusten und Zinsgewinnen hin
sichtlich der Prämienreserve nicht betheiligt. Bei allen Ersatzleistungen, 
die lediglich aus der Prämienreserve erfolgen, z. B. beim Rückkauf der 
Police, wird der Rückversicherer überhaupt uicht betheiligt. Ist dagegen 
ein Todesfall eingetreten, so braucht der Rückversicherer nur abzüglich der 
Prämienreserve zu zahlen; ist also z. B. Jemand zu 20 000 Mk. ver
sichert und sind von dieser Versicherungssumme 10 000 Mk. dem Rück
versicherer vertragsmäßig überwiesen worden, so hat der Rückversicherer, 
wenn im Falle des Todes des Mannes die Prämienreserve die Höhe von 
ko 000 Mk. erreicht hat, nur 2o00 Mk. zu bezahlen. Diese Bestimmungen 
der Rückversicherungsverträge, welche wir als die Regel zu betrachten 
haben, wenn auch andere Abmachungen vorkommen können, sind auch theil
weise in den Entwurf eines Reichsgesetzes über die privaten Versicherungs- 
Unternehmungen eingedrungen, nach welchem die rückversicherte Anstalt die 
Prämienreserve selbst aufzubewahren und zu verwalten hat. Diese Be
stimmung ist deshalb getroffen, damit nicht die Prämienreserve, auf welche 
die Versicherten ein Recht haben, den Zugriffen dieser womöglich durch 
ausländische Gesellschaften entzogen werden kann.

3. Die Prämie wird wie bei der laufenden Transportversicherung so 
auch bei der laufenden Rückversicherung nicht für jedes einzelne Risiko 
besonders bezahlt, sondern auch hier findet nach längeren Zwischenräumen 
monatlich oder quartaliter eine Prämienberechnung statt. Bei der Lebens
rückversicherung wird gleich im Anfänge die Prämie für das ganze Jahr

0 8 58. Vergl. Ehrenzweig a. a. O. VII. S. 185.
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voraus bezahlt unabhängig davon, wann der Hauptversicherer zahlt. Der 
Rückversicherer partizipirt infolgedessen auch nicht an den Aufschlägen, die 
ans die einzelnen Prämienzahlungen gemacht werden, wenn diese nicht 
jährlich, sondern in kurzen Zeiträumen erfolgen. Erlischt die Hauptver- 
sichernng wegen Nichtbezahlens der Prämie seitens des Hauptversicherten, 
so muß der Rückversicherer das zu viel Erhaltene znrückzahlen. Anderer 
Meinung ist Ehrenberg.') Wenn in: Verträge nichts ausgemacht sei, so 
müsse der Rückversicherte dennoch die von dem Versicherten geschuldete 
Prämie, gleichgültig, ob er sie ihm kreditirt habe oder nicht, den: Rück
versicherer bezahlen, selbst Werin der Versicherte die Prämie nicht zahle 
und die Versicherung deshalb unverbindlich würde. Unserer Ansicht ist da
gegen das Hanseatische Oberlandesgericht, freilich auf Grund der Auf
fassung, daß die laufende Rückversicherung ein Soeietätsvertrag sei und 
deshalb der eine Socius an dem Verluste des anderen theilnehmen 
müsse. -) Das Resultat scheint mir richtig, die Begründung aber falsch, 
weil, wie wir später ausführen werden, die laufende Rückversicherung doch 
ein Versicherungsvertrag ist. Man kommt zu demselben Schluß, wenn 
man die lausende Rückversicherung als Versicherungsvertrag betrachtet. 
Der Rückversicherer erhält die Prämie für d-as übernommene Risiko. Wird 
nun der Hauptversicherte insolvent und kann seine Prämie nicht bezahlen, 
so erlischt die Hauptversicherung von Beginn der Periode, für welche die 
nicht bezahlte Prämie berechnet war. Fällt aber die Hauptversichernng 
weg, so erlischt auch iufolge ihres accessorischen Charakters die Rückver
sicherung; der Rückversicherer würde also eine Prämie erhalten für ein 
Risiko, welches er thatsächlich nicht getragen hat.

An Ristornogebühren ist der Rückversicherer im Verhältniß der Rück- 
versicherungssumme zur Hauptversicherungssumme betheiligt.

8 3-
Das Entstehen der einzelnen Bersicherungsverhältnisse.

Pflicht des Generalversicherers, die unter die Versicherung 
fallenden Risiken.in Versicherung zu nehmeu.

I. Wir haben schon früher erwähnt, daß es eine obligatorische und 
eine fakultative laufende Versicherung giebt. Dieser Unterschied ergiebt 
sich mit Rücksicht alls den Generalversicherten, nicht aus den General
versicherer. Denn sür diesen besteht regelmäßig die Pflicht, die unter die 
Versicherung faltenden Risiken in Versicherung zu nehmen. Bestände eine

Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 170. Ebenso Droz a. a. O. S. 170 
^Montpellier 15. V. 1872).

2) H. O. L. G. 7. I. 1897. H. Ger. Z. Hauptblatt 1897, Nr. 17.
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solche Verpflichtung auf Seiten des Versicherers nicht, so hätten wir es 
überhaupt nicht mit einer laufenden Versicherung, sondern nur mit einer 
Punktation zu thun, durch welche sich die Parteien schon im voraus über 
die Bedingungen geeinigt haben, die für die später von ihnen zu schließende» 
Versicherungsverträge maßgebend sein sollen. Der Zweck der laufenden 
Versicherung ist aber der, daß der Versicherte von vornherein gedeckt oder 
wenigstens sicher sein will, daß die Versicherung nicht von dem Versicherer 
abgelehnt werden darf. Ein schlechtes Risiko würde der Versicherer wahr
scheinlich nicht bereit sein zu übernehmen, und der Versicherte müßte dann 
suchen, anderswo die Versicherung zu nehmen, was entweder gar nicht 
mehr möglich wäre oder nur mit großen Unkosten geschehen könnte. Wäre 
vollends ein bereits eingetretener Schaden schon bekannt, so dürfte der 
Versicherte weder das Risiko zur Versicherung anbieten, noch würde, wenn 
das Angebot schon vorher erfolgt war, irgend ein Versicherer so thöricht 
sein, nunmehr die Versicherung abzuschließen. Es ergiebt sich hieraus, 
daß der Generalversicherer stets verpflichtet ist, die überwiesenen Risiken, 
soweit sie vertragsmäßig unter die Versicherung fallen, in Versicherung 
zu nebmen, ein Grundsatz, der in den Versicherungsverträgen, der Litteratur 
und der Rechtsprechung^) seinen vollen Ausdruck gefunden hat.

II. Anders ist die Verpflichtung auf Seiten des Generalversicherten. 
Es kann im Vertrage ausgemacht sein, daß er alle Risiken überhaupt oder- 
alle Risiken einer bestimmten Art überweisen muß (obligatorische l. V.): 
oder daß es in seinem Belieben steht, ob er sie unter Versicherung bringen 
will, (fakultative l. V.); schließlich, daß er zwar nicht verpflichtet ist zu 
versichern, wenn er sich aber dazu entschließt, das betreffende Risiko dem 
Generalversicherer überweisen muß. Letztere Art nennen wir relativ obli
gatorische laufende Versicherungs.

I) . Die obligatorische nnd die relativ obligatorische laufende 
Versicherung.

I. Betrachten wir zunächst die obligatorische laufende Versicherung. 
Es müssen also alle unter die Versicherung fallenden Risiken dem General
versicherer überwiesen werden. Die Deklarationen müssen innerhalb einer 
bestimmten Frist erfolgen, bei der Transportversicherung meist innerhalb 
einer Woche, bei größeren Posten sofort, bei der Rückversicherung in der 
Regel innerhalb 48 Stunden nach Abschluß der Hauptversicherung, bezw. 
nachdem der Hanptversicherer von dem Abschluß Kenntniß erhalten bat.

Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 410. Ebenso Ehrenberg, Tie Rückversicherung, 
S. 26. Walter in Ehrenzweigs Assekuranz-Jahrbuch XIV. S. 63.

2) Vergl. R. O. H. G. 20. 2. 72. V. Rr. 36. R. 0). 15. 1. K1. IV. T. 13.
'*) Vergl. Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 411.



Moldenhauer, Tie laufende Versicherung.

In der Transportversicherung schließen nämlich die Agenten nnd ill 
der Feuerversicherung i) die Generalagenten selbständig die Versicherung 
ab, so daß der Versicherer erst einige Zeit nach dem Abschluß der Ver
sicherung Kenntniß von derselben erlangt. Oft können nur provisorische 
Anzeigen gemacht werden in sogenannten provisorischen Bordereaux, welche 
danu später, sobald der Versicherte über alle Thatsachen, deren Kenntniß 
für den Versicherer von Werth ist oder die er mitgetheilt zu haben wünscht, 
unterrichtet ist, durch definitive Bordereaux ergänzt werden. In der Rück
versicherung werden wohl auch noch monatlich oder vierteljährlich sogenannte 
Regulirungsbordereaux übersandt, welche ein Verzeichniß aller vom Haupt- 
versicherer innerhalb der bestimmten Zeit abgeschlossenen Versicherungen 
enthalten.

II. Welche Folgen entstehen nun, wenn der Versicherte einzelne Posten 
verschweigt? Auf die Entstehung der einzelnen Versicherungsverhältnisse 
hat dies keinen Einfluß. Denn bei der obligatorischen laufenden Ver
sicherung werden alle Posten unmittelbar von der Versicherung ergriffen, 
sobald ihre Voraussetzungen in der Person des Versicherten vorhanden 
sind."Dieser Grundsatz gelangt auch in der Rechtsprechung des Reichs
gerichts zum Ausdruck: „Dafür, daß die einzelnen unter den Vertrag 
fallenden Rückversicherungen schon i8po Mre, d. h. unmittelbar mit dem 
Abschluß der unter den Vertrag fallenden primären Versicherung, zur 
Perfektion gelangen, kommt aber noch ganz entscheidend der Umstand in 
Betracht, daß bei der entgegengesetzten Auslegung der klar ersichtliche 
Zweck der Kontrahenten im Interesse ihres beiderseitigen Geschäftsbetriebes 
auch größere Risikos als sie für eigene Rechnung zu übernehmen gewillt 
oder nach ihren Statuten oder maßgebenden Geschäftsprinzipien in der Lage 
sind, auf Grund einer im voraus beschafften Deckung für den Ueberschuß über
nehmen zu können, mit Sicherheit nicht erreicht sein würde, da nach einem Grund
satz des Versicherungsrechtes der primäre Versicherer wegen der Excedenten 
durch Rückversicherung nicht gedeckt wäre, wenn diese erst durch die Ueber 
weisuug oder Benachrichtigung des anderen Kontrahenten zur Perfektion 
gelangen würde, ein inzwischen eingetretener Schaden aber schon vor 
diesem Zeitpunkte bekannt geworden sein sollte." In den Verträgen 
sindet sich daher regelmäßig die Klausel: „Die Haftung des Rückversicherers 
beginnt in demselben Augenblick wie die des Hauptversicherers, und prä- 
judizirt es nicht, wenn der Versicherungsnehmer bei Aufgabe der Ver-

Vergl. jedoch die Besonderheiten für die Feuerversicherung weiter unten.
-) Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 411. Vergl. Voigt in der Zeitschrift für 

Handelsrecht XXVI. S. 517. H. 2. O. G. 22. 12. 87. H. Ger- Z. 1888 Hauptblatt 
Nr. 14. Droz a. a. O. S. 47.

h R. G. 15 1. 81.
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sicherung von einem cingetretencn Schaden Kenntniß hatte", oder bei der 
Transportversicherung: „Unter dieser Bedingung sind ans diese Police 
nach Inhalt derselben gehörende Deklarationen auch für den Fall zulässig 
und für den Herrn Versicherer bindend, daß ein Unglückssall bereits früher 
oder gleichzeitig gemeldet oder sonst hierselbst bekannt geworden sein sollte ^)." 
Da alle Risiken ohne Weiteres von der Versicherung ergriffen werden, so 
hat natürlich andererseits der Versicherte die Verpflichtung, die Deklaration 
auch dann zu machen, wenn er gleichzeitig mit der Nachricht von der Ab

sendung von Gütern schon die Nachricht von ihrer glücklichen Ankunft 
erhält. So auch ausdrücklich die Verträge. Also entsteht das einzelne 
Versicherungsverhältniß bei der obligatorischen laufenden Transport
versicherung, sobald der Transport der Güter beginnt, bei der obligatorisch 
laufenden Rückversicherung, sobald der Hauptversichcrcr eine Versickerung 
abgeschlossen hat bezw. außerdem noch der vertragsmäßige Excedcnt sich 
gebildet hat').

Die Deklaration hat also auf die Entstehung der einzelnen Ver
sicherungsverhältnisse keinen Einfluß, wohl aber ist sie sonst von großer 
Bedeutung. Sie gewährt zunächst dem Versicherer den nöthigen Uebcr- 
blick über sein Geschäft. Infolge der Deklaration ist er davon unter
richtet, in welcher Höhe er an jedem einzelnen Risiko, sei es direkt oder 
in Rückversicherung, betheiligt ist. Er hat also die Möglichkeit, wenn seine 
Betheiligung an einem Risiko über das sonst von ihm gewählte Blaß 
hinausgeht, sich durch Rückversicherung vor größerer Inanspruchnahme zu 
schützen. 3) Er kann ferner, wenn er z. B. erfährt, daß er auf gewissen 
Routen augenblicklich sehr stark betheiligt ist, vermeiden, zunächst auf diesen 
Strecken noch weiter zu zeichnen, dagegen zum Ausgleich Versicherung auf 
andere Strecken zu übernehmen suchen. Vor Allem aber sichert die 
Deklaration den Versicherer vor betrügerischen Handlungen des Ver
sicherten. Deshalb zieht das Verschweigen der Anzeige besonders schwere 
Folgen nach sich.

Die Versicherungsverträge behandeln die Folgen verschiedenartig. 
Die Transportversichernngsverträgc enthalten entweder gar keine Be
stimmung oder sie bestimmen ausdrücklich, daß der Versicherte seines An
spruches verlustig geht, wenn er die Deklarationen nicht oder nicht

Droz a. a. O. S. 49: que peu Importe au88i quo les azures n'avaient kalt 
la declaration d'aliment que p08terieur6M6nt an nankra<»e et alors ^u'ils avaient 
dejä 6onnai88anee du 8ini8tre (Rouen, 31. 10. 1863).

2> Ehrenberg, Die Nückversichenmg, S. 34.
Droz a. a. O. S. 51: On con^oit, en eÜ'et l'interet, c^n'ont les as8ureur8 

ä etre inkormes, 8oit pour prendre des precautions de reassurance, soit pour 
survelller l'expedition en cour8.
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innerhalb einer bestimmten Frist macht, oder sie enthalten die Klausel, 
welche sich in den Rückversicherungsverträgen durchweg findet: „Un
absichtliches Versehen in der Aufgabe der Risiken oder unabsichtliches 
Verschweigen einzelner Risiken präjudizirt dem Anspruch des Versicherten 
nicht." Woher dieser Unterschied? Der Hauptgrund liegt wohl darin, 
daß bei der Rückversicherung die Gefahr für den Rückversicherer nicht so 
groß ist, da ja der Rückversicherte mit einer Quote an den Risiken bc- 
theiligt bleibt. Bei der Transportversicherung ist die Gefahr größer, find 
die Gesellschaften unabhängiger, daher theilweise die scharfen Bestimmungen. 
Das Reichsgericht hat sich hinsichtlich der Transportversicherung 
folgendermaßen ausgesprochen: „Wenn der Versicherte es unterlasse, die 
einzelnen Versendungen anzuzeigen, so mache er sich dadurch einer falschen 
Angabe über das Versicherungsobjekt schuldig, und dies habe nicht etwa 
zur Folge, daß der Versicherer nachträglich die Zahlung der auf die ver
schwiegenen Sendungen fallenden Prämien und den Ersatz etwaigen 
Schadens fordern kann, sondern die Folge der falschen Angabe sei Ver
wirkung des Anspruchs des Versicherten aus dem Vertrage."^) Das 
Verschweigen beruhte in diesem Falle auf einem Versehen des Buchhalters, 
der in Abwesenheit des Prinzipals eine Sendung versehentlich nicht 
deklarirt hatte. Dies erscheint aber sehr hart. Man denke sich eine 
Exportfirma, welche tagtäglich große Versendungen macht. Nun wird durch 
ein Versehen einmal versäumt, eine dieser Sendungen zu deklariren. Soll 
dann bei einem Schaden, welcher diese Sendung trifft, die Gesellschaft 
von der Haftung frei sein? Ist also nicht ausdrücklich im Vertrage ein 
strenges Präjudiz für jedes Versehen festgesetzt, so ergeben sich für 
Transport- und Rückversicherung folgende Grundsätze, die auch iu der 
Litteratur-) und theilweise der Rechtsprechung'^) zum Ausdruck gelangt sind.

I, R. G. 14. 3. 84. (Baumgartner, Gerichtspraxis in Versicherungssachen, 
S. 1017.1 Vergl. hinsichtlich der Rückversicherung R. G. 26. 2. 91. (Baumgartner 
S. 1230.« . . . Der Anspruch gelte als aufgehoben, wenn die Retrozessionsaufgabc 
infolge einer Verschuldung des Versicherten verspätet eingereicht würde oder ganz 
unterbliebe.

2> Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 29. Ehrenberg, Versichenmgsrecht, S. 412, 
besonders Anm. 12. Voigt, Zeitschrift für Handelsrecht XXVI. S. 518.

3, Vergl. das äußerst ausführliche und treffliche Erk. des H. O. L. G. vom 
20. 10. 88. H. Ger. Z. Hauptblatt 1888 No. 123. Ferner Droz a. a. O. Er erwähnt 
Seite 51 ff. ein Urtheil des Pariser Kassationshofes, welches eine laufende Dranspott
versicherung für hinfällig (eaäugue) erklärt, weil trotz der Bestimmung, daß innerhalb 
48 Stunden die Deklarationen erfolgen sollten, die Parteien dieser Vorschrift nicht nach- 
getommen seien. Anderer Ansicht Kassationshof 22. Juli 1868. Eine Rückversicherung 
erklärt Droz S. 349 bei grober Fahrlässigkeit hinsichtlich der Verschweigung für un
verbindlich.
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Beruht die Verschweigung auf leichter Fahrlässigkeit — wie die 
Policen sagen auf „unabsichtlichem Versehen" — so bleibt der Anspruch 
des Versicherten bestehen. Entsteht aber durch das Verschweigen dem 
Versicherer ein Schaden, z. B. weil er infolgedessen keine Rückversicherung 
genommen hat, so ist der Versicherte nach den allgemeinen Rechtsgrund 
sätzen schadenersatzpflichtig.

Hat der Versicherte dagegen Risiken arglistig verschwiegen, so kann 
der Versicherer nicht nur die Haftung für das verschwiegene Versicherungs- 
verhältniß ablehnen, sondern auch den Vertrag sofort kündigen. Denn 
die laufende Versicherung beruht in ganz besonderem Maße auf Treu und 
Glauben, bedeutend mehr als die Spezialversicherung, welche man schon 
als einen eontru,otu8 udei-rimas ticks! bezeichnet hat. Bei der Spezial- 
versicheruug ist die Haftung des Versicherers auf ein einziges Risiko be
schränkt. Schöpft er Verdacht gegen die Redlichkeit des Versicherten, so 
kann er sich wenigstens in Zukunft davor hüten, sich wieder mit ihm ein
zulassen. Anders ist es bei der laufenden Versicherung. Sie wird auf 
längere Zeit abgeschlossen und kettet für diese Zeit für eine Reihe nach 
Zahl und Umfang unbestimmter einzelner Versicherungsverhältnisse den 
Versicherer an den Versicherten. Während der ganzen Dauer des Ver
trages ist der Versicherer auf die Zuverlässigkeit und Redlichkeit seiner 
Versicherten angewiesen, freilich mehr in der Transport- als in der Rück
versicherung. Das ihm zustehende Kontrollrecht, welches ihm gestattet, die 
Geschäftsbücher des Versicherten einzusehen, hat nur geringe praktische 
Bedeutung. Daß ein Versicherer gegenüber der betrügerischen Handlungs
weise eines Versicherten nur zum Schadenersatz berechtigt, dagegen ge
zwungen sein soll, weitere Geschäftsverbindung mit ihm aufrecht zu 
erhalten, wie Lewis*) meint, entspricht nicht der Billigkeit. Zweckmäßig 
ist es allerdings, den aufgestellten strengeren Grundsatz in den Vertrag auf- 
zunehmen,") aber selbst wenn er nicht im Vertrage enthalten ist, werden 
wir doch zu keinem anderen Resultat gelangen.

Es bleibt nur noch zu untersuchen, welches Recht der Versicherer Kat, 
wenn die Verschweigung auf grober Fahrlässigkeit beruht. Das Reichs
gericht hat sich dahin ausgesprochen, daß grobe Fahrlässigkeit die Haftung 
des Versicherers aufhebe.'*) Ehrenberg hat früher dieselbe Ansicht ver
treten/) sie aber dann später wieder fallen lassen, ') „denn meistens wird 
das Versehen des Versicherten in der That auf einer groben Rachlässig-

Lewis a. a. O. S. 109.
-) Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 415 und Anm. 15.
3, Vergl. Note 1, Seite 37.
4) Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 30.
"'> Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 412, Anw. 12. 
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keit eines seiner Beamten beruhen". Tas wird auch meistens der Fall 
sein, aber nicht immer. Meines Erachtens ist Folgendes der richtige 
Ausweg. Hat sich der Versicherer das Recht ausbedungen, bei grober 
Fahrlässigkeit seine Haftung abznlehnen, so präjudizirt grobe Fahrlässigkeit 
dem Anspruch des Versicherten. Hat er es sich nicht ausbedungen, so 
präjudizirt grobe Fahrlässigkeit im Allgemeinen dem Anspruch des Ver
sicherten nicht. Dem Versicherer soll jedoch das Recht zustehen, wenn 
sich der Versicherte trotz Mahnungen mehrfach bei der Deklaration grob
fahrlässige Verschweigungen zu Schulden kommen läßt, den Vertrag unter 
Einhaltell einer angemessenen Kündigungsfrist zu kündigen, da ihm nicht 
zugemuthet werden kann, mit einen: Versicherten, der fortgesetzt seine 
kontraktlichen Verpflichtungen vernachlässigt, in Geschäftsverbindung zn 
bleiben.

M. Wir haben schon oben hervorgehoben, daß die Haftung des 
Rückversicherers aus den: Excedentenvertrage iu den: Augenblick beginnt, 
ill welchem sich der vertragsmäßige Excedent bildet. Dennoch weicht die 
Praxis der Transportrückversicherung zuweilen von diesem Grundsatz ab, 
indem sie den Beginn der Haftung des Rückversicherers schon vor den 
Eintritt des Excedenten legt und eine solche noch weiter bestehen läßt, 
selbst wenn der Excedent wieder erloschen ist, also annimmt, daß während 
der ganzen Dauer der Fahrt eines Schiffes sämmtliche versicherten Güter 
sich alls demselben befunden hätten. Eine derartige Vereinbarung erscheint auf 
den ersten Blick als eine äußerst willkürliche, den Rückversicherer schädigende 
Abmachung. Dennoch aber giebt es Fälle, bei denen eine derartige 
Regulirung als nothwendig erscheint.

Wir gelangen hier zu eiuer Frage, deren technische Schwierigkeiten 
zu den größten in dem praktischen Transportversicherungsbetriebe ge
hören, zu der Frage der sogenannten richtigen Kumulbildung.')

1. Unter Kumul verstehen wir „in versicherungstechnischem Sinne das 
Zusammentreffen verschiedener Versicherungsengagements auf ein und das
selbe Risiko, d. h. ein nnd denselben Dampfer, Segler, Eisenbahnzug, 
Fuhre". Werden z. B. auf einem Dampfer, der von Aokohama nach 
Hamburg fährt, in den verschiedenen Zwischenhäfen bei demselben Trans
portversicherer versicherte Güter ein- und ausgeladen, so wird bald das 
Maximum, welches er auf ein Schiff behalten muß, überschritten, bald 
bleibt die Versicherungssumme dahinter zurück. Es wechselt also auch 
fortgesetzt die Betheiligung des Rückversicherers. Hinsichtlich der Ent
stehung der einzelnen Rückversicherungsverhältnisse ist das ja allerdings

Ltutz a. a. O. S. 50 ff. Diese von einem Fachmann geschriebenen Aus
führungen, sowie zahlreiche Transport-Rückversicherungsverträge liegen den obigen 
Untersuchungen zu (Grunde.
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bei dem obligatorischen Excedentenvertrag gleichgültig, denn diese vollziebt 
sich in dem Augenblick, in welchem sich der unter die Versicherung sallende 
Excedent bildet. Deshalb braucht der Hauptversicherer auch nicht zu 
fürchten, daß ihn: im gegebenen Falle die erforderliche Rückdeckung fehlt. 
Aber es wird sehr oft im einzelnen Falle äußerst schwierig sein, die Höhe 
der Betheiligung des Rückversicherers im Augenblick des Unfalls festzu
stellen, da sich oft das genaue Datum des Schadens nicht mehr ermitteln 
läßt. Es würde also hier eine Gelegenheit zu fortwährenden Differenzen 
zwischen dem Rückversicherer und dem Rückversicherten gegeben sein. 
Aeußerst schwierig würde sich aber die Berechnung der Prämien gestalten. 
Diesen beiden Uebelständen sucht man nun in der Praxis dadurch abzu
helfen, daß man sämmtliche während der Fahrt des Transportmittels auf 
demselben zu irgeud einer Zeit befindlichen unter die Versicherung fallenden 
Güter als während der ganzeil Dauer der Fahrt anwesend annimmt und 
demgemäß den Rückversicherer von Anfang bis zum Schluffe betheiligt sein 
läßt. Im Verhältnisse dieser Betheiligung erhält er dann auch einen 
entsprechenden Theil von der ganzen Prämie, welche der Transportver
sicherer von seinen Versicherten einzieht.

2. Es erhebt sich hier die Frage, ob dein Rückversicherer der Nach
weis gestattet ist, daß ein Schaden bereits eingetreten war, bevor ein 
Excedent sich gebildet hatte. Es waren z. B. Güter alls der Fahrt von 
Hamburg nach Antwerpen wegen Seegefahr über Bord geworfen und sind 
infolgedessen versicherte Güter mit dem entsprechenden Antheil an der 
großen Haverei belastet worden. In Antwerpen werden nun bei dem
selben Transportversicherer versicherte Güter eingeladen, die anderen aber 
ausgeladen. Wären diese noch auf dem Schiff geblieben, so hätte sich ein 
vertragsmäßiger Excedent gebildet. Haftet in diesem Falle, wenn die oben 
erwähnte Vereinbarung zwischen Transport- und Rückversicherer getroffen 
ist, der Rückversicherer verhältnißmäßig für den auf den Hauptversicherten 
fallenden Antheil an der großen Haverei? Man muß dies zugeben. 
Denn wäre ein Schaden auch nicht eingetreten, so hätte der Rückversicherer 
auch für die Reise Hamburg—Antwerpen die entsprechende Prämie er
halten und der Rückversicherte hätte sie ihn: nicht mit der Behauptung 
vorenthalten können, daß der Excedent erst später eingetreten wäre. Es 
entspräche keineswegs der Billigkeit, wenn der Rückversicherer bei gutem 
Ausgange die Prämie lukriren, bei schlechtem Ausgang aber unter Ver
zicht auf die Prämie seine Verbindlichkeit von der Hand weisen wollte?)

0 Vergl. die Klausel: „Bei zusammengesetzten Reisen beginnt das Obligo des 
Rückversicherers, auch wenn die Prioritätssumme des Hauptversicherers erst durch die 
von dem betreffenden Schiff noch einzunehmenden Waaren überschritten werden sollte, 
ebenfalls gleichzeitig mit der Verbindlichkeit des Hauptversicherers."

2) Stutz a. a. O. S. 09.
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3. Aehnlich liefen die Falle, wo bei mangelnder Kenntniß des Schiffes 
angenommen wird, daß versicherte Waaren auf einem und demselben Schiss 
sich befunden haben; z. B. „hinsichtlich der kurzen Dampferreisen in den 
europäischen Gewässern, bei welchen eine genaue Kontrole nicht möglich 
ist, ist der Rückversicherte berechtigt, diejenigen Zeichnungen als ein Risiko 
zu betrachten nnd den Rückversicherer demgemäß zu betheiligeu, welche 
voraussichtlich aus einem und demselben Fahrzeug kumuliren". Dasselbe 
gilt für Landtransporte, bei denen eine richtige Kumulbildung äußerst 
schwer ist. Daher findet sich denn die Klausel, daß alle von ein und 
demselben Orte an ein und demselben Tage nach demselben Orte ge
schickten Güter als ein Risiko betrachtet werden sollen.

IV. Im Anschluß an die obligatorische laufende Versicherung mögen 
einige Betrachtungell über die relativ obligatorischen Verträge folgen, wie 
wir sie im Gebiete der Feuerrückversicherung überaus häufig finden.

Die Feuerrückversicherungsverträge, namentlich der neuesten Zeit, 
enthalten nämlich ill vielen Fällen die Bestimmung, daß der Rückversicherte 
den Rückversicherer an allen Excedenten der Feuerversicherungen ganz oder 
quotenweise betheiligen muß, soweit sich solche über den Betrag ergeben, 
welchen er für eigene Rechnung behalten will. Es steht ihm also srei, 
ob er das ganze Risiko behalten will oder, wenn er rückversichern will, in 
welcher Höhe er den Rückversicherer zu betheiligeu wünscht. Freilich schützt 
sich der Rückversicherer davor, daß der Rückversicherte das ganze Risiko 
abwälzt, durch die Bestimmung, daß er nur in einem bestimmten Ver
hältniß zu dem Betrage, welchen der Rückversicherte behält, betheiligt 
werden darf. Natürlich darf eine Betheiligung des Rückversicherers nicht 
mehr verlangt werden, wenn schon ein Schaden eingetreten ist, da ja sonst 
der Rückversicherte den Rückversicherer möglichst hoch betheiligen würde. 
Da nun so der Rückversicherte leicht einen größeren Verlust erleiden könnte, 
er aber auch andererseits nicht von vornherein sich für jedes Risiko aus 
eine bestimmte Summe binden will, so enthalten die Verträge zuweilen 
die Bestimmung, daß, wenn ein Schaden schon eingetreten sei, subsidiär 
eine Maximaltabelle in Geltung treten solle, so daß also in diesem Falle 
das freie Wahlrecht des Rückversicherten hinter der obligatorischen Ver
pflichtung, an allen Risiken einer bestimmten Größe den Rückversicherer zu 
betheiligen, zurücktritt.

Dieser Unterschied von der Transportrückversicherung erklärt sich leicht 
aus der verschiedenartigen Handhabung der beiden Versicherungen. Der

l) Ueber die besonderen Schwierigkeiten in der Bestimmung der Exeedenten bei 
zusammengesetzten Reisen, wenn entweder die Dampfer der Vorreise oder die der Haupt- 
reise oder beider Reisen unbekannt sind, vergl. Stutz a. a. O. S. 60 ff., wo diese Frage 
ausführlich besprochen und durch Tabellen erläutert ist.
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Transportversicherer hat keine Zeit, sich über das von ihn: in jedem 
einzelnen Falle zu haltende Maximum schlüssig zu werden, ja nach Beginn 
der Reise wäre es überhaupt unstatthaft. Anders ist es in der Feuer
versicherung. Will der Versicherer ans ein größeres Risiko zeichnen, z. B. 
eine Fabrik, so finden erst längere Verhandlungen statt, das Etablissement 
wird besichtigt, es wird mit anderen Gesellschaften wegen der zu osferiren- 
den Prämien verhandelt, kurz es vergeht so viel Zeit, daß der Versicherer 
iu Muße sich sein spezielles Maximum festsetzen kann, so daß er stets im 
Augenblick, wo seine Haftung beginnt, seine Rückversichernngsangelegen- 
heit bereits geordnet hat. Auch wird man verstehen, daß diese Verträge 
für den Fenerversicherer die günstigsten sind, da er jedes Risiko individuell 
uach Maßgabe seiner Erfahrungen behandeln kann, ohne an ein in vielen 
Fällen unbequemes Schema gebunden zn sein.

0. Die fakultative laufende Versicherung.

I. War, wie wir oben gesehen, bei der obligatorischen laufenden 
Versicherung die Deklaration sür die Entstehung der einzelnen Versicherungs- 
Verhältnisse von keinem Einfluß, sondern lediglich als eine allerdings für 
den Fall der Verschweigung unter besondere Präjudize gestellte Mittheilung 
über ein entstandenes Versicherungsverhältniß zu betrachten, so ist bei der 
fakultativen laufenden Versicherung die Deklaration Vorbedingung 
sür die Entstehung des einzelnen Versichernngsverhältnisses. 
Eine Willenserklärung des Versicherers ist nicht mehr erforderlich. Die 
Entstehung des einzelnen Versicherungsverhältnisses ist lediglich durch den 
Willen des Versicherten bedingt. Erklärt er seinen Willen, ein bestimmtes 
Risiko versichern zu wollen, so ist die Bedingung eingetreten, das Ver- 
sicheruugsverhältniß entstanden. Aber dieser Wille muß iu bestimmter 
Weise erklärt sein, denn sonst wäre zu leicht dem Betrüge Thür und Thor 
geöffnet.

Dies ist in den Verträgen verschieden geregelt. Meist gilt der Wille 
als erklärt, wenn die Deklaration aus die Post gegeben ist. Die Willens
erklärung äußert sich also in der Deklaration. Eine solche Bestimmung, 
daß die Willenserklärung nur durch die Deklaration bewiesen werden kann, 
haben wir als das einzig Richtige zu betrachten, und mit Recht erklärt 
Ehrenberg ^) die Bestimmung für ein überflüssiges Vertrauensvotum, daß 
der Wille schon durch die Eintraguug in das Reassekuranzbuch als erklärt 
gelten solle, die Deklaration also lediglich eine Mittheilung über die 
Existenz eines Versicherungsverhältnisses enthalte.

Da nun im einzelnen Falle schwer nachzuweisen ist, daß der Ver
sicherte bei der Deklaration schon Kenntniß von einem eingetretenen

n (Zhrenberg, Die Rückversicherung, S. 32.
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Schaden hatte, oder daß er zunächst abgewartet hat, wie eine Reise ver
täuten würde, nnd erst detlarirt hat, als er einen Verlust befürchten mußte, 
so sucht sich der Versicherer dadurch zu schützen, daß er die Deklaration 
nur innerhalb einer ganz kurzen Frist sür zulässig erklärt; häufig wird 
sie sogar unverzüglich verlangt, widrigenfalls er jede Haftung ablchnt.

ll. Das Vcrsicherungsverhältniß entsteht also mit der Aufgabe der 
Deklaration, der Beginn der Haftung des Versicherers, namentlich des 
Rückversicherers, kann aber verschieden sein. Meist wird allerdings der Beginn 
der Haftung auf den Beginn der Haftung des Hauptversichercrs zurückdatirt 
» Transport- und Fcuerrückversichernng), wenn er nicht schon ohnehin mit ihm 
zusammenfällt, z. B. wenn die Haftung des Hauptversicherers selbst erst später 
als der Abschluß der Hauptvcrsicherung eintritt (Lebensrückversicherung). Doch 
tonnen auch andere Bestimmungen Platz greifen, z. B. der Beginn der 
Haftung des Rückversicherers kann auf 12 Uhr mittags des auf den Tag 
der Deklarationsaufgabe folgenden Tages festgesetzt sein.

III. Aus dem Vorhergehenden geht hervor, daß in allen den Fällen, 
wo ein Versicherter eine sofortige Sicherung verlangt, zumal wenn er erst 
spät von einer für ihn entstandenen Gefahr Kenntniß erhält, und wo 
andererseits sehr leicht die Möglichkeit gegeben ist, den Versicherer zu be
trügen, die fakultative laufende Versicherung äußerst selten ist, ja als Miß
brauch bezeichnet werden muß. Dies gilt für die Transport-, die Trans- 
portrückvcrsichcrung und die Reiscunfallrückversicherung. Anders ist es bei 
denjenigen Arten von Rückversicherungen, bei welchen eine sofortige Gefahr 
für den Hauptversichercr in der Regel nicht besteht, z. B. bei der Fcucr- 
und Lcbensrückversichcrnng, auch bei der einfachen Unfallversicherung. Dcr 
Hauptversichercr setzt selbst ost den Beginn seiner Haftung auf einen 
späteren Termin fest, z. B. erst von Einhändigung der Police an. Hinzu 
kommt, daß er ungünstige oder zu hohe Risiken gar nicht zu übernelnncn 
braucht, während sür den Transportversichcrer diese Verpflichtung häufig 
auf Grund von laufenden Transportversicherungen besteht.

Trotzdem ist auch dieses Gebiet von der obligatorischen bezw. relativ 
obligatorischen laufenden Versicherung beherrscht aus Gründen, welche wir 
weiter unten auseinandersetzcn werden.

I V. Es erhebt sich nun die Frage, ob im Zweifel der obligatorische 
Charakter einer laufenden Versicherung anzunehmen ist. Wir sind der 
Ueberzeugung, daß diese Frage zu bejahen ist, mit der Modifikation für 
die Fcucrrückversicherung, daß hier bei fehlender Maximaltabelle im Zweifel 
ein relativ obligatorischer Vertrag anzunehmen ist. Anderer Ansicht ist 
Ehrcnbcrg'). Er will zwar der laufenden Transportversicherung den

Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 27.



-1--!- Moldenhauer, Die laufende Persicherunq.

obligatorischen Charakter zugestehen, weil es gefährlich wäre, wenn der 
Versicherte ein Wahlrecht habe; für die laufende Rückversicherung dagegen 
stellt er diese Vermuthung nicht auf, da hier das freie Wahlrecht des 
Rückversicherten zu keinem Bedenken Anlaß gäbe, weil derselbe ja mit einer 
Quote an dem Risiko betheiligt bleibt. Hiergegen führte aber das Reichs
gericht Folgendes ins Feld^): „Allein dagegen, daß der primäre Ver
sicherer die Wahl haben solle, ob er die unmittelbar unter den Vertrag 
fallenden Excedenten als für Rechnung des anderen Theiles geschlossen 
betrachten oder sie für eigene Rechnung behalten oder etwa einer dritten 
Gesellschaft in Rückversicherung geben wolle, spricht zunächst schon die Er
wägung, daß hiernach die Kontrahenten gegenseitig in der Lage sein würden, 
besonders günstig und Vortheilhaft erscheinende Risiken auch über das 
stipulirte Maximum hinaus selbst zu übernehmen oder zn einer entsprechenden 
niedrigeren Prämie als der im Vertrage stipulirten bei Dritten rückversichern 
zu lassen, mithin den daraus zu erhoffenden Gewinn ihren Gegenkontra 
henten einseitig zu entziehen und diese nur mit den bedenklichen oder un
günstig erscheinenden Risiken zu belasten, was nicht der Absicht der Par
teien beim Abschluß eines Vertrages der vorliegenden Art entsprechen kann." 
Man sieht, es kommen bei der laufenden Transport- und der laufenden 
Rückversicherung verschiedenartige Erwägungen in Betracht. Bei der 
Transportversicherung besteht die Gefahr, daß der Versicherte nur die ge
fährlichen Risiken anzeigen wird und womöglich erst, nachdem er schon 
von einem Schaden Kenntniß erlangt hätte oder doch wenigstens von einer 
Gefährdung der Güter. Es würde nun sehr schwierig sein, namentlich 
bei Transporten von kurzer Dauer, ihm nachzuweisen, daß er bei Aufgabe 
der Deklaration bereits von dem Schaden Kenntniß gehabt hätte. Bei 
der Rückversicherung besteht diese Gefahr nicht in dem Grade, da ja der 
Rückversicherte mit einer Quote betheiligt bleibt, wenigstens dies als Regel 
zu betrachten ist. Dafür besteht aber eine doppelte Unannehmlichkeit für 
den Rückversicherer, der er sich nicht aussetzen wollte. Erstens erhält er 
weit weniger Prämie, als er erwartet. Er hat doch das Geschäft abge
schlossen, um sich eine größere Einnahmequelle zu verschaffen; er will an 
allen Prämieneinnahmen des Rückversicherten betheiligt sein, nicht nur an 
einigen wenigen, die zuzuweisen von der Laune des Rückversicherten ab
hängen soll. Dies trifft auch für die relativ obligatorischen Verträge der 
Feuerrückversicherung zu. Der Rückversicherer will freilich dem Rück
versicherten das Recht zugestehen, in jedem einzelnen Falle sein Maximum 
zu bestimmen, er will aber nicht darin einwilligen, daß andere Gesell
schaften vor ihm bevorzugt werden. Eine schwere Schädigung des Rück-

n R. G. 15. 1. 81.
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Versicherers wäre nun zweitens darin zu erblicke», daß er womöglich nur- 
schlechte Risiken überwiesen erhielte, die guten dagegen einer anderen Gesell
schaft, etwa der höheren Provision wegen, in Rückdeckung gegeben würden. 
Ein Versicherungsgeschäft kann aber nur dann von gutem Erfolge be
gleitet sein, wenn der Assekuradcur für die richtige Ausgleichung der Risiken 
Torge trägt, daß also den schlechten Risiken mindestens ebenso viele gute 
gcgenüberstehen. Ehrenberg wendet nun zwar ein, daß der "Rückversicherer 
sich dies Recht im Bcrtrage hätte ausbedingen müssen, da er ja deutlicher 
hätte sprechen können. Weshalb soll aber der Rückversicherer sich dies 
Recht ausdrücklich ausbedingen — er wird es ja in den meisten Fällen 
thun — wenn beide Parteien als Männer der Versicherungspraxis wissen 
mußten, daß ein obligatorischer Vertrag am meisten den Absichten der 
Parteien entsprach? Die obligatorische laufende Rückversicherung ist die 
Regel, die fakultative die Ausnahme. Wird also ein Rückversicherungs- 
Vertrag abgeschlossen ohne näheren Hinweis, ob er obligatorisch oder- 
fakultativ sein soll, so ist doch im Zweifel die Regel als beabsichtigt anzu- 
nehmcn und nicht die Ausnahme.

V. Welche Folge hat es, wenn während der Dauer des einzelnen 
Versicherungsverhältnisses das versicherte Risiko sich durch Zuthun des 
Versicherten ändert? Fallen diese Veränderungen unter den laufenden 
Versicherungsvertrag, so sind sie für die Haftung des Versicherers be
deutungslos,') es kann aber eine Anzeigepflicht vorgeschrieben sein, und 
solche ist im Zweifel anzunehmen-).

Gestatten aber die Verträge solche nachträgliche Aenderungen nicht 
ausdrücklich, so werden die einzelnen Risiken für den Versicherer fakultativ; 
es muß also ein besonderes Versicherungsangebot erfolgen, welches der 
Versicherer annehmen kann oder ausdrücklich und unverzüglich ablehnen 
darf.')

Ehrenberg, Versicherungsrecht, L. 412; als Beweis, wie große Freiheiten dein 
Versicherten zuweilen in der Veränderung der Risiken gestattet sind, vergl. die in dem 
Erk. des R. G. vom 5. 7. M (Baumgartner S. 1228) erwähnte Klausel einer laufenden 
Transportversicherung: perinis äs kaire tonlos oedeUos direetes on retrogrades, 
tontes deviations, toutes reexpeditions on tons transbordements non prevns sans 
interruption de risqne.

-) Ueber die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht vergl. Z 4.
o) Vergl. Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 412.
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Wie sollen Lebensversicherungs-Gesellschaften Werth
papiere, welche als Deckung der Pramienreserve dienen, 

in die Bilanz einstellen?
Von F. Gert rath.

Die Beantwortung dieser Frage wird von der Thatsache ausgehen 
müssen, daß die Lebensversicherungs-Gesellschaften eine entschiedene Ab
neigung dagegen haben, erhebliche Beträge in Staatspapieren anzulegen, 
d. h. eine, entschiedene Abneigung gegen diejenige Anlage, welche stets in 
erster Linie als mündelsicher empfohlen wird. Diese Thatsache ist den 
Lebensversicherungs-Gesellschaften selbst nicht erwünscht, sie ist aber in der 
Natur ihres Geschäftes und den für ihren Geschäftsbetrieb bestellenden 
gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften der Aufsichtsbehörden be
gründet.

Das Lebensversicherungsgeschäft beruht auf Voraussetzungen, welche 
die ganze menschliche Lebensdauer hindurch zutreffen sollen. Ungünstige 
Abweichungen von diesen Voraussetzungen können eintreten durch Sinken 
des für Geldanlagen, wie sie den Lebensversicherungs-Gesellschaften gestattet 
find, zu erzielenden Zinsfußes und dadurch, daß die Sterblichkeit unter 
den Versicherten sich dauernd ungünstiger stellt, als vorausgesetzt ist. 
Beide Abweichungen können nie plötzlich, sondern nur in längeren Zeit 
räumen einflußreich werden. Die Gesellschaften schützen sich dagegen 
dadurch, daß sie höhere Beiträge fordern, als durch die Voraussetzungell 
an sich geboten ist, die geforderten Mehrbeträge aber an die Versicherten 
als Gewinnantheile durch Anrechnung auf die später fällig werdeudeu 
Beiträge zurückzahleu, so lauge ungünstige Abweichungen nicht eintreten. 
Letztere überhaupt möglichst zu vermeiden, liegt im dringendsten Interesse 
der Gesellschaften, nicht minder aber auch im Interesse der Versicherten. 
Denn die überwiegende Mehrzahl der Versicherten hat sich bei Abschluß 
der Versicherung sorgfältig überlegt, welchen Betrag sie dauernd für die 
Lebensversicherung aufwenden können. Dabei spielt der ihnen in Aussicht 
gestellte Gewinnantheil eine erhebliche Nolle, und das Budget des Ver
sicherten wird gestört, wenn er ill einem Jahre ^0 Mk., im Jahre darauf 
aber 100 Mk. als Beitrag zahlen soll. Mit dieser Möglichkeit muß aber 
jede Gesellschaft rechnen, sobald sie -sich entschließt, einen größeren Theil 
ihrer Prämienreserve in Staatspapieren anzulegen.

Alle in Preußen thätigen Lebensversicherungs-GesM sind durch 
Vorschrift der Aufsichtsbehörde, die Aktiengesellschaften außerdem durch 
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tz 261 des H. G. B. angewiesen, ihre Werthpapiere zum Kurse des 
Bilanztages einzustellen, jedoch nicht höher als zum Anschasfungswerthe.

Nun notirten
l'/sprozcntige Reichsanleihe Ende 1892» . 106,80

- - - Juni 1900 . . 90,20
- Preußische Konsols Ende 1894 . . 104,60
- - - Juni 1900 . . 90,—

Üprozentigc Reichsanlcihc Ende IM", 99,60
< - - Juni 1900 . . 87,20

Preußische Konsols Ende 1890 . . 99,60
- Juni 1900 . <^7,26

Das sind Differenzen von 10 bis 12 pCt., d. h. eine Gesellschaft, welche 
Ende 1^04 10 Millionen 3',2 prozentige Reichsanleihe besaß und inzwischen 
nicht verkauft hat, hat darauf im Laufe dieser 6 bis 7 Jahre 1 160 000 Mk. 
Perlust abschreiben müssen, auf Zprozentige Preußische Konsols sogar in 
4 bis Jahren 1 240 000 Mk. Ein Kursfall von 10 bis 12 pCt. kann 
aber bei ernsten politischen Wirren auch ganz Plötzlich eintreten, so daß 
die Gesellschaft unter den gleichen Verhältnissen in einem einzigen Jahre 
mehr als eine Million Mark abzuschreiben hätte.

Dazu kommt die Möglichkeit einer Herabsetzung des Zinsfußes. Am 
1. Oktober 1<^07 wurde der Zinsfuß der 4prozentigen Preußischen Konsols 
auf Z'/2 pCt. herabgesetzt, während dafür, daß nicht eine weitere Herab
setzung auf pCt. erfolge, nur eine Zusicherung auf 10 Jahre gegeben 
wurde: das war neben einem sofort in der Bilanz sich geltend machenden 
erheblichen Kapitalverlust eine Herabsetzung des Zinsertrages um ein 
Achtel mit der Aussicht eines weiteren Kapitalverlustes und einer aber
maligen Herabsetzung des Zinsertrages im Verlauf von 10 Jahren!

Sicher wird ein allgemein sinkender Zinsfuß sich auch bei allen 
anderen Geldanlagen fühlbar machen, aber niemals gleich plötzlich und 
beispielsweise bei den von den deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaften 
bevorzugten hypothekarischen Beleihungen nur ganz allmählich, dem all- 
mähligen Sinken des Zinsfußes, zugleich aber auch den bei den Ans 
leihungen bedungenen Kündigungsfristen folgend. Ziemlich allgemein wird 
bei hypothekarischen Ausleihungen das Recht der Kündigung auf die Dauer 
von 10 Jahren ausgeschlossen; ein Sinken des allgemein gültigen Zins
fußes wird daher durchweg in einem einzelnen Jahre höchstens den zehnten 
Theil der Ausleihungen berühren, dann aber, und gerade darin dürfte einer 
der wichtigsten Gründe für die Bevorzugung der hypothekarischen Aus 
leihungeu zu erblicken sein, berührt das Sinken des Zinsfußes bei Hypo
theken zunächst nur die Einnahme, nicht aber das Aktivum, da ein Kapital
verlust nicht eintritt, daher auch nicht zu buchen ist. Wie weit diese
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Bevorzugung gehl, ergiebt sich daraus, daß von dem Gesammtvcrmögcn 
der 44 deutschen Vcbciisvcrsichcrnngs Gcscllschaftcn Ende 1,^50 von mehr 
als zwei und einer halben Milliarde Mark 76Z pCt. in Hypotheken 
nnd nnr 3,1 pCt. in Staats- und anderen Werthpapicrcn angelegt waren.

Eine Aenderung in diesem Verhältnisse kann nicht dadurch hcrbci- 
geführt werden, daß den Gesellschaften die Ansammlung von Reserven 
zur Sicherstellung gegen Kursverluste ancmpfohlen wird; soll diese An
sammlung aus Kursgewinnen erfolgen, so wird das Ergebniß ein un
genügendes und unsicheres sein; soll sie ans den regelmäßigen Uebcrschüssen 
erfolgen, so ist das nur unter Benachthciligung der zeitigen Versicherten 
möglich; ich halte daher diesen Weg nicht gangbar, erblicke vielmehr den 
allein richtigen Weg in einer Aenderung der bestehenden Vor
schriften über die Buchung der Wertpapiere, d. h. in einer gesetz
lichen Schaffung einer Ausnahmestellung für die Lcbcnsvcrsicbernugs- 
Gesellschasten.

Für eine solche Ausnahmestellung sprechen triftige Gründe:
Die Lebensversicherungs-Gesellschaften find bereits in eine Ausnahme

stellung gebracht dnrch die Vorschrift, daß fie überhaupt nur mündclsichere 
Papiere erwerben dürfen.

Auf den Börsenkurs wirken Faktoren, die vielfach mit der Sicherheit 
der Papiere nichts zu thun haben.

Die Forderung, daß jede Bilanz das Vermögen so angeben solle, 
wie cs am Bilanztage in baarcs Geld nmgesctzt werden kann, beruht 
da, wo es sich um Vermögen von 50, 100 oder 200 Millionen Mark 
handelt, auf einer unhaltbaren Fiction; derartige Vermögen find niemals 
an einem Tage ohne Verlust in Geld umzusetzcn. Mit Recht sind daher 
anch die Motive zu 8 261 des H. Ges. B. von dieser Forderung nicht 
ansgegangen, stellen vielmehr neben den Kurswert!) den Anschasfungswcrth 
und auch dies nur zu dem Zwecke, der Vertheilung noch nicht realisirtcr 
Gewinne entgegen zn wirken, ein Zweck, der übrigens nicht erreicht wird, 
wenn der Kurs in einem Jahre unter den Anschasfungswerth gesunken, 
also Verlust zu buchen ist, im Jahre daraus aber wieder steigt uud nun 
die Differenz bis zum Anschaffungskurse als Gewinn zu buchen ist. Auch 
das liegt nicht in den Wünschen und Bedürfnissen der Lcbensvcrsichcrungs- 
Gcseltschaften; was sie wollen, das ist möglichste Gleichmäßigkeit der Bc- 
werthung, ungestört von Einflüssen, welche den Kurswerth verändern, ob
gleich eine Aenderung des wirklichen Werthes in keiner Weise cingetreten ist.

Das „Passivnm" in den Bilanzen der Lebcnsvcrsichernngs-Gcsell- 
schaften besteht überwiegend und, soweit die Prämienreserve in Betracht 
kommt, ausschließlich aus Verbindlichkeiten, die niemals aus einmal, sondern 
immer nnr in langen Zeiträumen, nach bewährten und zuverlässigen 
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Wahrscheinlichkcitsberechnungcn nach und nach zu erfüllen sind; dabei 
können und müssen die Gesellschaften damit rechnen, daß ihr Vermögens
stand auf absehbare Zeit von Jahr zu Jahr zunimmt bezw. daß ihre 
Einnahmen alljährlich die Ausgaben übersteigen; sie sind also, zumal sic 
alljährlich nahezu den zehnten Theil ihrer hypothekarischen Anlagen kündigen 
können, vor der Gefahr geschützt, Werthpapiere einmal verkaufen zu müssen, 
wenn der Berkaus mit Verlust verbunden ist.

Was von den Lebensversicherungs-Gesellschaften verlangt werden 
kann und verlangt werden muß, das ist:

1. daß ihre Geldanlagen nach vorsichtigem Ermessen sicher sind; das 
kommt aber für die ganze Frage, die uns hier beschäftigt, nicht in Be
tracht; die Aufsichtsbehörde wird deutsche Rcichsanleihe oder Anleihen eines 
deutschen Bundesstaates auch bei sinkendem Börsenkurse immer noch für 
unzweifelhaft sicher halten;

2. daß ihre Geldanlagen auf absehbare Zeit einen Zinsertrag er
warten lassen, welcher einen Spielraum läßt über den Zins hinaus, 
welchen sie der Berechnung ihres Prämienreservefonds zu Grunde legen. 
Dieser Spielraum soll ihnen bei dauerndem Sinken des allgemein gültigen 
Zinssußes den Uebergang zu einem niedrigeren Zins für die Berechnung 
ihrer Prämienreserve erleichtern.

Es kommt aber noch folgende weitere Erwägung hinzu:
Wie in der Einleitung schon bemerkt wurde, fallen für die Ver- 

sicherungskadidaten bei ihrer Entscheidung über die Höhe der Versicherungs
summe schwer ins Gewicht die Gcwinnverheißungen der Gesellschaft; für 
diese Verheißungen ist aber die wichtigste Gewinnquelle der Zinsgewinn, 
und cs muß daher die stete Sorge der Gesellschaften sein, daß diese Ge- 
winnquclle nicht versage.

Folgende Zusätze zu 8 59 des neuesten Entwurfes eines Gesetzes 
über die privaten Vcrsicherungsunternehmungen (Bereinsblatt für deutsches 
Versicherungswesen Nr. 4, 5 und 6, 28. Jahrgang) dürfte den dargclcgten 
Verhältnissen Rechnung tragen:

Werthpapiere (tz 1807, Absatz 2, 3 und 4 des Bürgerlichen Gesetz
buches und Art. 212 des Einführungsgesetzes) sind in die Bilanz ein
zustellen,

u) wenn sie einer regelmäßigen Tilgung unterliegen, dauernd mit 
dem Anschasfungswcrth;'

b) wenn sie keiner regelmäßigen Tilgung unterliegen, ebenfalls so 
lange zum Anschasfungswerthe, als der Kurs nicht unter den Anschasfungs- 
werth gefallen ist, dagegen wenn Letzteres der Fall ist, zn einem Kurse, 
der zwar die amtliche Kursnotiz, nicht aber den Anschaffungswerth über
steigt, solange als sie eine Verzinsung des eingestellten Werthes ergeben,

Zeitschrift f. d. ftcsammte Berüch.-Wissenschait. I. 4 
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welcher um mindestens '/r pCt. höher ist, als der Zinssatz, welcher von 
der Gesellschaft der Berechnung ihres Prämicnreservcfonds zu Grunde 
gelegt ist.

Beispiel zu d. Eine Gesellschaft, welche ihre Prämicnrescrve mit dem 
Zinsfuß von 3 pCt. berechnet, kann, wenn sie Z'/rprozentigc preußische Konsols 
pari gekauft hat, sie pari in die Bilanz cinstellen, auch wenn der Kurs 
auf 90 heruntcrgehen sollte; hat sie sic zum Kurse von 102 gekauft, so 
kann sic sie so lange zu 102 in die Bilanz einstellcn, als der Kurs nicht 
unter 102 geht; anderenfalls muß sie dem Kurse bis auf pari herab folgen.

Wird den Lebensversicherungs-Gesellschaften diese Ausnahmestellung ge
währt, die ja allein schon gerechtfertigt ist durch die Ausnahmestellung, in 
welche sie durch die Vorschriften über die Anlage ihrer Fonds versetzt 
sind, und bleiben auch dann noch die Gesellschaften aufmerksam darauf, 
möglichst nur solche Papiere zu kaufen, bei welchen wenigstens für eine 
Reihe von Jahren das Recht der Kündigung und damit das Recht der 
Zinsherabsetzung ausgeschlossen ist, mit andern Worten: wird in den 
beiden Punkten: „Stabilität des Buchwerthes der Werthpapierc" und 
„Sicherstellung gegen Zinsherabsetzungcn" den Bedürfnissen der Lebens
versicherungs-Gesellschaften Rechnung getragen, so werden diese gerade in 
schwierigen Zeiten, wo der Appell an den Geldmarkt bei der Börse viel
leicht wenig Anklang findet, ein Faktor sein, mit welchem die Staatsfinanz
verwaltung wird rechnen können.

Die Arbeitslosrgkeitsversicherung in -er Stadt Köln.
Von Heinrich Unger.

Nachdem die sich auf die Allerhöchste Botschaft vom 17. November 1-^1 
aufbauende öffentlich-rechtliche Arbeiterversicherung (Kranken-, Unfall-, 
Jnvaliditäts- und Altersversicherung) in Deutschland Fuß gefaßt und 
einigermaßen in das Verständniß der interessirten Kreise eingedrungcn ist, 
regt es sich in der sozialen Welt, den Ausbau des Kaiserlichen Werkes zn ver
vollständigen. Reichskanzler Fürst Bismarck hat das Ziel der den Arbeitern 
durch die soziale Versicherung zu erweisenden Fürsorge in der Rcichstags- 
sitzung vom 9. Mai 1884 mit den Worten bezeichnet: „Geben Sie 
dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, so lange er gesund ist; 
sichern Sie ihm Pflege, wenn er krank ist; sichern Sie ihm Ver
sorgung, wenn er alt ist!" Während nun die beiden letzteren 
Forderungen durch die schon bestehenden Vcrsicherungsarten erfüllt sind, 
steht die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit — so dürfen wir wohl den
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Ausdruck „Recht auf Arbeit" übersetzen — noch aus. In der Schweiz 
haben Staat und Kommunen schon eifrig an diesem wichtigen Werk gearbeitet, 
obgleich der Erfolg der dortigen Bemühungen bisher noch sehr hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben ist; in Deutschland jedoch waren auf diesem 
Gebiete lediglich einige Einrichtlingen sozialpolitischer und religiöser Ver
einigungen zu verzeichnen. Schanz') klagt deshalb mit Recht, daß 
kommunale Arbeitslosenversicherung bislang in Deutschland nicht versucht 
wurde. Es mag dahingestellt bleiben, inwieweit der Staat und die 
Gemeinden im Allgemeinen berufen sind, in die freie Willensbestimmung 
der Einzelindividucn cinzugreifen; jedenfalls muß im vorliegenden Falle 
der Umstand, daß die Allgemeinheit durch die unzufriedenen Arbeitermasscn 
beunruhigt, wenn nicht gar gefährdet wird, zu der Erwägung führen, daß 
die heutige Arbeiterbewegung und soziale Noth dem Privatrecht und der 
Privatfürsorge entwachsen sind und sowohl den Staat wie die Gemeinden 
nöthigen, als Träger der allgemeinen Kulturaufgaben die Initiative zu 
ergreifen.-) Hierzu kommt, daß die Kommunalverbände als Träger der 
Armenlasten erheblich bei der sozialen Versicherung interessirt sind.

Es war deshalb zu begrüßen, daß Vertreter der kommunalen Körper
schaften der Stadt Köln in Gemeinschaft mit Vertretern der Industrie 
und der Arbeiterschaft cs im Jahre 1896 unternahmen, eine Versicherung 
gegen Arbeitslosigkeit ins Leben zu rufen. Eingclcitet wurde dieser Plan 
bereits durch den Beschluß der Stadtverordneten-Versammlung von Köln 
vom 31. Oktober 1894, welcher lautete:

„Es bleibt Vorbehalten, an die Arbeitsnachweis-Anstalt eine 
Spar- und Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit anzugliedern, 
wenn hier eine solche Einrichtung mit Billigung und Unterstützung 
der Stadt ins Leben gerufen wird. In dieseni Falle sollen, 
soweit möglich, die Arbeitsrämne und Kräfte der Anstalt dafür 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden und die versicherten Arbeit
nehmer, welche ihre Beitragspflicht erfüllt haben, bei Nachweis 
von Arbeit immer in erster Reihe Berücksichtigung finden."-')

Die in Köln ins Leben gerufene Arbeitslosigkeitsversicherung führt 
den Namen „Stadtkölnischc Versicherungskasse gegen Arbeits
losigkeit im Winter". Nach dem von mir mehrfach vertretenen^)

Schanz, Zur Frage der Arbeitslosenversicherung (Bamberg 1695), S. 51.
2) Zacher, Arbeiterbewegung und Sozialreform in Deutschland (Berlin 1893), 

S. 12 und 21.
3) Geschäftsbericht der Stadtkölnischen Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit 

im Winter für die erste Betriebszeit vom 9. Mai 1896 bis 31. März 1897. S. 3.
4) Vergl. Die Selbstverwaltung (Magdeburg), Iahrg. 1894, S. 742; 

Deutsche Versicherungs-Presse (Berlin), Iahrg. 1896, S. 218; Finanzielle und 
Assekuranz-Revue (Wien), Iahrg. 1898, Nr. 22, S. 2; Die Arbeiter-Versorguna 
(Berlin), Iahrg. 1899, S. 608. 4*
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Grundsätze, daß zur wirksamen Durchführung einer Arbeitslosigkeits- 
Versicherung ein gut funktionirendcr Arbeitsnachweis nothwendig sei, bei 
dessen Verwaltung den Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein hervorragender 
Antheil eingeräumt werden müsse, ist die VcrsicherungSkasse in Anlehnung 
an die in Köln bereits seit 1894 bestehende Allgemeine Arbeits
nachweis-Anstalt gegründet. Die Persicherungskasse beschränkt ihren 
Geschäftsbereich auf das Gebiet der Stadt Köln (tz 1 Abs. 3 der 
Satzungen). Die vorgedachte Arbeitsnachweis-Anstalt ist von sieben 
Vereinen nnd Korporationen der Stadt Köln dergestalt gegründet, daß 
dieselben einen Verband bildeten, welcher sich die Aufgabe stellte, durch 
einheitliches Zusammenarbeiten zwischen Arbeitgeber einerseits und Arbeit
nehmer andererseits Arbeit zu vermitteln. Jene Vereine nnd Kor
porationen sind:

der Gewerbeverein,
der Verein selbständiger Handwerker, 
der Jnnungsausschuß, 
der katholische Gcsellenverein, 
der evangelische Arbeiterverein, 
die katholischen Arbeitervereine, 
das Gewcrkschaftskartcll.

Zu diesen Vereinen ist im letzten Geschäftsjahre noch die Kölner 
Wirthc Jimung hinzugctretcn.

Die Thätigkeit des Arbeitsnachweises ist eine sehr rege und steigt 
von Jahr zu Jahr. Während durch denselben in dein ersten vollen 
Geschäftsjahre 1895/96 schon 10 033 Stellen vermittelt wurden,, hat sich 
diese Zahl für 1896/97 ans 12124, für 1897/98 auf 15 096, für 
1898/99 auf 18 100 und für 1899/1900 auf 21941 gesteigert?) Dem 
Arbeitsnachweise ist seit 1898 noch ein Wohnnngsnachweis für Arbeiter 
und kleine Angestellte angegliedert worden, der, soweit cs sich aus den 
Jahresberichten der "Arbeitsnachweis-Anstalt ersehen läßt, gleichfalls gut 
in Anspruch genommen worden ist.

Nachdem bei der „Stadtkölnischen Vcrsicherungskassc gegen Arbeits
losigkeit im Winter" die Erfahrungen der ersten beiden Geschäftsjahre 
Vorlagen, wurden die Satzungen einer gründlichen Prüfung und dem- 
nächstigen Umarbeitung unterzogen. Um weiteren Kreisen der Kölner- 
Arbeiterschaft, besonders den im Gewerkschaftskartcll organisirten (sozial
demokratischen) Arbeitern, die sich anfangs der Kasse feindlich, in der 
letzten Zeit jedoch freundlicher gegenüber gestellt hatten, Gelegenheit zur

^) Vergl. die Thätigkeitsberichte der Allgemeinen Arbeitsnachweis-Anstalt Köln 
über die sechs bisherigen Geschäftsjahre, sowie Schmalbein: Allgemeine Arbeits
nachweis-Anstalt Köln, in Lent: Köln in hygienischer Beziehung (Köln 1898 >, S. 213.
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Mitarbeit zu geben, wurde namentlich dein Gewerkschaftskartell die Ent
sendung zweier Vertreter eingeräumt?) Die nachstehenden Ausführungen 
haben das neue Statut zur Grundlage.

Versichern kann sich bei der Kasse jeder männliche Arbeitnehmer, 
welcher mindestens 18 Jahre alt ist, wenigstens 1 Jahr seinen Wohnsitz 
in der Stadtgemeinde Köln hat und nicht dauernd arbeitsunfähig ist 
(F 5), Abs. 1). Die Versicherung ist also scheinbar auf breiter Basis ge
schaffen; Arbeitnehmer aller Berufe können derselben beitreten, sofern sie 
den vorstehenden Bedingungen entsprechen. Diese breite Praxis ist sehr 
gut. Gerade die große Anzahl und die Verschiedenartigkeit in der Zu
sammensetzung der Mitglieder ist es, welche der Versicherung und der zu 
ihrer Durchführung berufenen Einrichtung einen konstanteren Charakter 
giebt, denn sie ermöglichen eine bessere Ausgleichung der Risiken und eine 
gleichmäßigere Entwickelung/-) Es liegt auf der Hand und entspricht 
allgemeinen versicherungstechnischen Erfahrungen, daß eine Versicherungs
kasse uni so günstiger arbeitet, je größer die Zahl ihrer Theilnehmer ist. 
Eine größere Kasse wird von den unausbleiblichen Schwankungen in der 
Höhe der zu zahlenden Entschädigungen viel weniger berührt, als eine 
kleine Kasse, die schon durch geringe finanzielle Schwierigkeiten beunruhigt 
wird, und deren Risiko dementsprechend ein größeres ist. Auch wird eine 
größere Kasse von den entstehenden Verwaltungsunkosten verhältnißmäßig 
weniger belastet, da sich dieselben auf eine größere Zahl von Mitgliedern 
umlegen. Die breite Basis der Kölner Arbeitslosigkeitsversicherung ist 
aber nur scheinbar. Die Versicherung ist nämlich nur auf die Versicherung 
gegen Arbeitslosigkeit im Winter gerichtet. Hierdurch versichern sich 
hauptsächlich nur Arbeiter, deren Arbeitslosigkeit überwiegend in den Winter 
fällt, und dies sind die mit Arbeitslosigkeit am meisten belasteten Kreise, 
also die schlechtesten Risiken?) Ein Stück zur Lösung der Frage der 
weiblichen Prostitution wäre es übrigens auch gewesen, wenn die weiblichen 
Arbeitnehmer in die Versicherung mit inbegriffen worden wären. Ueber- 
haupt müßten alle Klassen der unselbständigen erwerbstätigen Bevölkerung 
zugelassen werden, sowohl männliche als auch weibliche Personen. Da 
in manchen Industrie- re. Zweigen im Sommer, in anderen im Winter 
Saison ist, so würde hierdurch erreicht werden, daß die Kasse stets zahlende 
Mitglieder hat. Dementsprechend müßte auch die Thätigkeit der Versicherungs
kasse nicht nur beim Annehmen der Beiträge, sondern auch beim Zahlen

^) Schmalbein: Stadtkölnische Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit im Winter, 
in Lent: a. a. O. S. 217.

2> van der Borght: Die soziale Bedeutung der deutschen Arbeiterversicherung 
(Jena 1898), S. 5.

3) Schanz: Neue Beiträge zur Frage der Arbeitslosenversicherung (Berlin 1897), 
S. 71 u. 74.
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von Unterstützungen sich über das ganze Jahr erstrecken. Denn manche 
Erwerbszweige, die unter Arbeitslosigkeit erheblich zu leiden haben, haben 
ihre typische Arbeitslosigkeit im Sommer (Konfektionsbranche, Buchdruck
gewerbe, Schuhwaarenfabrikation), andere Erwerbszweige wieder im Winter 
(Baugewerbe, Gärtnerei, Landwirthschaft), und noch andere Erwerbszweige 
zeitweise das ganze Jahr durch (Holzbildhauer, Uhrmacher). In den 
letzten Jahresberichten^ der Persicherungskasse zeigt sich übrigens der 
ungünstige Einfluß des vorstehend besprochenen Fehlers, wenn auch in 
dem allerletzten eine kleine Besserung konstatirt wird. Die von der 
Verwaltung der Versicherungskasse beklagte Sorglosigkeit erscheint jedem 
mit den Verhältnissen der staatlichen Arbeiterversicherung Vertrauten nicht 
wunderbar und ist nur ein Beweis dafür, daß eine Arbeiterversicherung 
ohne Zwang stets mit dem Unverstand und der Gleichgültigkeit der Arbeiter 
zu kämpfen haben wird und mit diesem Umstande rechnen muß. Wenn 
Berndt?) meint, daß man zu weit gehen würde, wenn man an ein so 
junges Unternehmen, wie die Kölner Versicherungskasse, die Forderung 
stellen wollte, möglichst sofort sämmtliche Kategorien der Arbeitslosen heran- 
zuziehen, um so Lebensfähigkeit und praktischen Werth zu beweisen, so 
kann ich dieser Ansicht vom versicherungstechnischen Standpunkte nicht bei
treten. Zu weitgehend ist solche Forderung nicht; inwieweit in Köln 
politische Rücksichten dem entgegengestanden haben, kann ich allerdings 
nicht beurtheilen. Eine stärkere Betheiligung würde sich meines Erachtens 
voraussichtlich auch dadurch erreichen lassen, daß die Beiträge für die der 
Arbeitslosigkeit mehr unterworfenen Berufe, welche der Kasse nur ein 
geringeres Risiko auferlegen, ermäßigt werden, damit diese Berufe mehr 
zum Beitritt ermuthigt würden.

Die Geldmittel der Kasse setzen sich nach tztz 2, 3 Abs. 1, 4 und 
der Satzungen zusammen aus:

a) Den Beiträgen der Ehrenmitglieder von jährlich 5 Mk., 
welche kein Recht auf Versicherung begründen. Nach dem alten Statut 
konnte die Ehrenmitgliedschaft auch durch Zahlung eines ermäßigten Jahres
beitrages von 3 Mk. von Arbeitnehmern erworben werden, welche sich 
nicht versichern, aber doch ihr Interesse sür die Zwecke der Kasse bekunden 
wollten. Diese Erleichterung ist jetzt in Wegfall gekommen; jetzt zahlen 
alle Ehrenmitglieder (gleichgültig ob Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder Un- 
betheiligte) den gleichen Beitragssatz. Die Anzahl der Ehrenmitglieder

Geschäftsberichte der Stadtkölnischen Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit 
im Winter sür die Betriebszeiten vom 1. April 1897 bis 31. März 1898 und vom 
1. April 1898 bis 31. März 1899 und vom 1. April 1899 bis 31. März 1900.

2) Berndt: Die Arbeitslosigkeit, ihre Bekämpfung und Statistik (Berlin 1899), 
S. 51.
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ist gegen die ersten beiden Jahre etwas zurückgegangen und betrug am 
Schlüsse des Geschäftsjahres, 1. April 1899 1900, nur noch 867.

b> Den Beiträgen der Patrone von einmalig mindestens 300 Mk. 
Patrone können auch Korporationen, Vereine, Aktien- und Handelsgesell
schaften werden. Die Kasse hatte bis zum Schluffe des Geschäftsjahres, 
1. April 1899/1900, bereits 72 Patrone mit Beiträgen von 300 Mk. bis 
zu 20 000 Mk.

o) Den Beiträgen der Versicherten von 25 Pf. wöchentlich, von 
denen 2 bei Stellung des Versicherungsantrages und 32 in der Zeit nach 
dem dritten Montage im April während 32 aufeinanderfolgenden Wochen 
entrichtet werden müssen. Die Entrichtung des Beitrages geschieht 
vermittelst Einklcbens von Versicherungsmarken in das Markenbuch 
<8 9, Abs. 1).

cN Dem Beitrage der Stadtgemeinde Köln. Für das erste 
Geschäftsjahr hatte die Stadt Köln znr Bildung des zur Sicherung des 
Unternehmens erforderlichen Grundkapitals einen Zuschuß von 25 000 Mk. 
gewährt. Ueber die Höhe der späteren Zuwendungen sollte noch Beschluß 
gefaßt werden. Ausweislich der Abrechnungs- und Vermögensübersichten 
der Kasse für die einzelnen Geschäftsjahre ist ein weiterer städtischer 
Beitrag bis zum Ablauf des Geschäftsjahres, 1. April 1899/1900, nicht 
cingegangcn.

o) Den Zuwendungen von Behörden, Vereinen, Gesellschaften, 
Arbeitgebern und sonstigen Personen.

Stirbt der Versicherte vor dem Beginne seiner Bezugsberechtigung 
oder wird er vor dieser Zeit dauernd arbeitsunfähig, so erhält er bezw. 
dessen Wittwe oder Kinder nur die in dem laufenden Geschäftsjahre ge
zahlten Beiträge zurück (Z 7, Abs. 2/.

Da die Kasse am Schluffe des Geschäftsjahres, 1. April 1899/1900, 
bereits ein Vermögen von 120 261 Mk. besaß, da ferner die Bei
träge der Ehrenmitglieder, mögen sie anch etwas zurückgehen, stets eine 
im Verhältnisse zu den Ausgaben der Kasse nicht unerhebliche Höhe be
halten werden, und da anch sicher noch ab und zu ein nener Patron bei
treten oder ein alter Patron eine neue Zuwendung machen wird, so ist 
der finanzielle Stand der Kasse nicht gerade als ein ungünstiger, ja bei 
den jetzigen beschränkten Aufgaben der Kasse sogar als ein günstiger zu 
bezeichnen, um so mehr, als die Stadt Köln die Versicherungskasse, deren 
Gründung auf ihre Initiative zurückzuführcn ist, sicher auch fernerhin 
unterstützen wird.

Zur größeren finanziellen Sicherheit der Kasse ist überdies im tz 17 
der Satzungen noch bestimmt:

„Dem Vorstande steht das Recht zu, den Abschluß von Ver
sicherungsverträgen jederzeit einznstellen..............
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Um jede Möglichkeit, daß die Kasse nicht allen Ansprüchen ge
nügen könne, zu beseitigen, und um außerdem noch die Sicherheit 
einer Rücklage zu haben, ist der Vorstand verpflichtet, die weitere 
Ausgabe von Markenbüchern einzustellen, sobald die bis dahin erfolgte 
Ausgabe zwei Drittel des ganzen Vcrmögensbestandes einschl. 
des städtischen Beitrages in Anspruch nehmen könnte, wobei von der 
Annahme ausgegangen werden soll, als ob die sämmtlichen Ver
sicherten ausnahmslos arbeitslos würden, ihnen auch keine Arbeit 
überwiesen werden könnte und sic die in dem 8 13 vorgesehenen Tage
gelder in der vollen Höhe und während der ganzen Dauer beziehen 
würden."
Um die in dem ersteren Absätze vorgesehene Einschränkung des Ab

schlusses weiterer Versicherungsverträge praktisch zu ermöglichen, müssen die 
Versicherungsnehmer mit Beginn des Geschäftsjahres einen förmlichen 
Versicherungsantrag stellen, dessen Annahme oder Ablehnung der Ent
scheidung des Vorstandes unterliegt. Außerdem können sich die Ver
sicherungsnehmer schon früher für das nächste Geschäftsjahr Vorwerken 
lassen, nm demnächst auch vorweg berücksichtigt zu werden. Die Bestim
mung des letzteren Absatzes und besonders die am Schlüsse desselben aus
gesprochene Annahme ist vom versicherungstechnischen Standpunkte unbe
gründet und hätte höchstens dann Berechtigung, wenn der Kasse nur meist 
belastete Personen (z. B. nur Bauarbeiter! bcitretcn würde». Wenn 
unsere statistischen und versichcrungstcchnischen Erfahrungen auf dem Ge
biete der Arbeitslosigkcitsversichcrung auch noch verhältnißmäßig unsicher 
sind und sich über einen nicht zu großen Zeitraum erstrecken, so sind sie 
doch immer schon derart, daß man die Arbeitslosigkcitswahrschcinlichkcit 
mit einiger Sicherheit ausrcchncn kann. Schanz hat in seinen bereits 
angezogenen beiden Werken werthvolles Material hierzu geliefert, wobei 
er auch die Resultate der in Deutschland am 14. Juni 1895 bei Gelegen
heit der Berufs- und Gewcrbczählung und am 2. Dezember 1695 bei 
Gelegenheit der Volkszählung ausgeführten Feststellung der Arbeitslosen 
bearbeitet hat. Auch auf die schon 1896 von mir veröffentlichte Tabelle,') 
welche unter Zusammenstellung verschiedener einzelnen BcrufSstalistikcn be
rechnet ist, ist zu verweisen. Im Allgemeinen dürfte die am Schlüsse jener 
Tabelle gezogene durchschnittliche Berechnung für sämmtliche Bcrussklasscn 
zusammen mit rund 100 Arbeitslosen pro Jahr und Tausend beobachteter 
Personen und 50 Tagen Arbeitslosigkeit pro Jahr und Arbeitslosen zwar 
etwas hoch sein, aber doch von der Wirklichkeit nicht allzu sehr abwcicheu.

Die Zahl der in jedem Geschäftsjahre abgeschlossenen Versicherungen 
hat sich aus den schon weiter oben erörterten Gründen nicht allzu schnell

1) Deutsche Versicherungs-Presse, Jahrgang 18W, S. 21!>.



Unger, Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. 57

und ebenso nicht allzu stark vermehrt. Jru Jahre 1896/97 wurdet: 220 
Versicherungen abgeschlossen, die sich auf folgende Berufsklassen vertheilten: 
Anstreicher 29, Dachdecker 1, Dreher 1, Faßbinder 2, Maurer 28, 
Schlosser 1, Schreiner 7, Stellmacher 1, Stuckateure 1, Tapezierer 1, 
Verputzer 11, Zimmerleute 4, Gartenarbeiter und Tagelöhner 133, zu- 
sammen 87 Handwerker bezw. gelernte Arbeiter und 133 ungelernte Ar
beiter. Dieselben haben an Beiträgen 1007 Mk. aufgebracht. Im 
Jahre 1897/98 wurden 324 Versicherungen abgeschlossen, worunter An
streicher 5)5>, Dachdecker 3, Faßbinder 1, Marmorarbeiter 2, Maurer 53, 
Pflasterer 2, Schlosser 1, Schreiner 8, Schriftsetzer 1, Steinhauer 4, 
Tapezierer 1, Verputzer 23, Zimmerleute 4, Erd-, Fabrik-, Garten-Arbeiter 
und Tagelöhner 166, zusammen 158 Handwerker bezw. gelernte Arbeiter 
und 166 ungelernte Arbeiter. Dieselben haben an Beiträgen 2213 Mk. 
25 Pf. aufgebracht. In: Jahre 1898/99 wurden 347 Versicherungen 
abgeschlossen, worunter Anstreicher und Tapezierer 107, Maurer und Ver
putzer 95, verschiedene Handwerker 23, Erd- und Gartenarbeiter und 
Tagelöhner 122, zusammen 225) Handwerker bezw. gelernte Arbeiter und 
122 ungelernte Arbeiter. Dieselben haben an Beiträge!: 2444 Mk. 75 Pf. 
aufgebracht. In: Jahre 1899/1900 wurden 254 Versicherungen ab
geschlossen, worunter Anstreicher und Tapezierer 91, Maurer und Ver
putzer 90, verschiedeue Handwerker 14, Tagelöhner, Erd- und Garten
arbeiter 5)9, zusammen 195) Handwerker bezw. gelernte Arbeiter und 
59 ungelernte Arbeiter. Dieselben haben an Beiträgen 2015 Mk. auf
gebracht. Man ersieht hieraus, daß die meisten Versicherten zu den 
schlechten Risiken gehörten.

Für vorstehende Beiträge erhalten die Versicherten bei eintretender 
Arbeitslosigkeit nachstehende Leistungen:

I. Möglichsten Nachweis von Arbeitsgelegenheit durch die Allgemeine 
Arbeitsnachweis-Anstalt. Hierfür zahlt die Versicherungskasse einen 
Zuschuß zu den Geschäftsunkosten der Letzteren, welcher in: Geschäftsjahr 
1899/1900 genau 243 Mk. 20 Pf. betragen hat.

11. Sofern und solange ihnen nicht Arbeit nachgewiesen wird, während 
der Zeit vom 15. Dezember bis zum 15. März Tagegelder aus der Ver- 
ficherungskasse (tz 11.)

Das Tagegeld beträgt sür die erste:: 20 arbeitslosen Werktage:

1. Für den verheirateten Versicherten und den verwittweten, sofern 
letzterer für Kinder zu sorgen hat, 2 Mk.

2. Für die anderen Versicherten 1 Mk. 50 Pf.

Für die übrige Zeit wird das Tagegeld für den Werktag auf die 
Hälfte festgesetzt (K 13, Abs. 2). Hierbei ist, wie bei der Beitraghöhe, 
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die fehlende Klassifizirung zu bemängeln. Wie Berndt') schon bemängelt, 
ist hier das Solidaritätsprinzip entschieden zu weit ausgedehnt; cs hätte 
mindestens zwischen gelernten und ungelernten Arbeitern unterschieden 
werden müssen, nm die Versicherung dem besseren Theile der Arbeiterschaft, 
der bei freiwilligen Versicherungen in erster Linie für die Mitarbeit ge
wonnen werden muß, schmackhafter zu machen.

Der Bezug des Tagegeldes beginnt, sobald Arbeitslosigkeit festgestellt 
ist, mit dein dritten Werktage nach dem Anmeldungstagc der Arbeits
losigkeit und dauert höchstens 8 Wochen 13, Abs. 1). Mehrmals in der 
Zeit vom 1'». Dezember bis zum 15. März sich wiederholende Arbeits
losigkeit wird in Bezug auf Gewährung der Tagegelder nnr als Fort
setzung der ersten Arbeitslosigkeit angesehen G 13, Abs. 3).

Hieran ist Verschiedenes auszusetzen: Daß sür die ersten Tage der 
Arbeitslosigkeit keine Unterstützung gewährt wird, ist ganz gerechtfertigt, 
denn kurze Zeit muß sich Jeder selbst helfen können. Eine Wartezeit von 
nur 2 Tagen dürfte aber voin sozialpolitischen Standpunkte nicht zu billige» 
sein; es hätte besser bei den im alten Statut vorbehaltenen 5 Tagen ver
bleiben oder sogar eine Woche festgesetzt werden sollen. Den Arbeitern 
mnß stets vor Angen gehalten werden, daß in jedem Unglücksfalle das 
Normale die Selbsthülfc ist, nnd eine Hauptaufgabe jeder verständigen 
und rationellen Sozialpolitik muß es sein, das Verständniß der Arbeiter 
für diese Selbsthülfc fördern zu helfe». Die Selbsthülfe gebietet aber 
dem Arbeiter beim Verlust seiner bisherigen Arbeitsgelegenheit, einerseits 
sich so schleunig wie möglich nach anderer Arbeitsgelegenheit umzusehcn nnd 
andererseits seine Bedürfnisse auf kurze Zeit auf ein gewisses Minimum 
herabzusetzen, welches mit dem der Altersrente in der Invalidenversicherung 
zu Grunde liegenden Existenzminimum identisch sein würde. ') Die Warte
zeit dürfte aber nicht vom Anmeldungstage, sondern müßte vom Beginne 
der Arbeitslosigkeit gerechnet werden; nur im Zwcifelssalle dürfte an Stelle 
des letzteren der erstere treten. Wie manche Arbeitsnnterbrcchung ist 
ursprünglich nur auf einige Tage berechnet, bietet also dem Versicherten 
— und gerade den: soliden, gewissenhaften Charakter — keinen Anlaß, 
jedesmal zur Kasse hinzulaufen; dauert dann in einem solchen Falle die 
Arbeitslosigkeit länger, so verliert der Versicherte die Tage vom Beginne 
bis zur Anmeldung der Arbeitslosigkeit.

Die Unterstützungsdaner von 8 Wochen ist zn gering, nm in allen 
Fällen dem Zwecke zu entsprechen. Im Baugewerbe beträgt die Arbeits
losigkeit im Winter z. B. meist ungefähr 3 Monate.

1) Berndt a. a. O., S. 53.
2) Vergl. Unger: Die soziale und ethische Wirkung der Arbeiterversicherung 

.Berlin 1897), S. 24.
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Endlich ist es, wie schon vorn ausgeführt wurde, voin sozialen wie 
auch vom versicherungstechnischen Standpunkte zu bedauern, daß nur bei 
Arbeitslosigkeit im Winter (für die Zeit vom 15. Dezember bis zum 
15. März) Unterstützung gezahlt wird nnd die Versicherung dadurch nnr 
sür diejenigen Arbeiter nutzbar gemacht ist, deren Arbeitslosigkeit in: Winter 
liegt — d. h., wie schon mehrfach betont, nicht gerade die besten Risiken.

Die Auszahlung der Tagegelder findet praktischerweise am Donners
tage jeder Woche statt.

Die als arbeitslos Angcmcldeten müssen sich auf Verlangen des 
Kassenverwaltcrs täglich zweimal an der von diesem bezeichneten Stelle 
cinfinden. Wird hierbei dem Versicherten Arbeit nachgcwiesen, welche 
seinem Beruf thunlichst entspricht, so ist er zu deren Annahme verpflichtet; 
er ist jedoch nicht verpflichtet, in eine durch einen Ausstand frcigcwordenc 
Stelle cinzntrctcn <8 15). Nach dem alten Statute sollte nicht so viel 
Rücksicht aus den Berns als auf die körperlichen und geistigen Fähigkeiten 
des Einzelnen genommen werden. Meines Erachtens war diese Vorschrift 
besser als die jetzige. Es ist ein für die deutschen Arbeiter charakteristischer 
Zug, daß sie zu sehr an ihrem Berufe kleben. Wenn dies auch nicht in 
allen Gewerben der Fall ist, so artet dieser Zug in manchen Gewerben 
geradezu zur Lächerlichkeit aus: es arbeiten z. B. Schlächtergescllen mit 
einem Gesellen, der einmal in einer Roßschlächterei beschäftigt war, nicht 
oder doch nur ungern zusammen, weil derselbe gegen Handwerksgebrauch 
und -Gewohnheit verstoßen hat. Natürlich kann eine Arbeitslosigkeits- 
Versicherung mit solchen kleinlichen Bedenken nicht rechnen; es muß genügen, 
wenn sie die körperlichen und geistigen Fähigkeiten des Einzelnen in Rück
sicht zieht, was jedoch nicht ausschließt, daß auch versucht wird, dem 
Arbeitslosen Arbeitsgelegenheit möglichst in seinem Bernfe nachzuweisen.

Der Versicherte hat keinen Anspruch auf Tagegelder (§ 16, Abs. 1):
a) Wenn er den Beitrag nicht vollständig entrichtet hat.
d > Wenn er versäumt hat, die Beitragszahlung in der in 8 10 vor- 

geschricbencn Weise (d. h. durch Vorzeigen und Abstempelung der Marken 
bücher beim Kassenvcrwalter) feststelten zn lassen.

Diese Bestimmung ist hart; eine Ordnungsstrafe für den Kontra- 
vcntionsfall hätte auch genügt.

o) Wenn er schon zur Zeit des Versichcrungsabschlnsses dauernd 
arbeitsunfähig war.

D. h. doch nur bei völliger Arbeitsunfähigkeit; theilweise Arbeits
unfähigkeit kann doch von der Versicherung nicht ausschließen, sondern 
hätte höchstens bei Normirung der Kassenleistungen berücksichtigt werden 
können.

ck) Wenn er durch Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit arbeitslos 
geworden ist.
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In diesem Falle wird auch meist die staatliche Arbeiterversicherung 
(Kranken-, Unfall-, Jnvaliden-Versicherung) einsetzen.

e) Wenn und so lange er Ansprüche gegen Krankenkassen oder ans 
der Unfall-, Invalidität^- und Altersversicherung hat.

k) Wenn die Arbeitslosigkeit durch seiu eigenes Verschulden oder in
folge eines Ausstandes eingetreten ist.

Diese Bestimmung ist, soweit sie das „eigene Verschulden" betrifft, 
zu weitgehend. Wie mancher Arbeiter wird unter Begründung mit eigenem 
Verschulden entlassen, wenn in Wirklichkeit Arbeitsmangel oder irgend eine 
Aversion gegen ihn vorliegt. Außerdem was heißt „eigenes Verschulden"? 
Sollte jeder geringfügige Fehler darunter verstanden werden, so würde 
dies vom sozialen Standpunkte nicht zu billiger: sein. Im klebrigen ent
hält diese Bestimmung die auch in der schweizerischen Arbeitslosigkeits
versicherung eingeführte Streikklausel.

Wenn er nachgewiesene Arbeit ablehnt, ausgenommen die Stelle ist 
durch einen Ausstand freigeworden (tz 15, Abs. 2).

Besser würde es heißen: „wenn er nachgewiesene Arbeit ohne er
heblichen Grund ablehnt". Es kann doch sehr wohl ein Arbeiter 
zwingende Gründe für die Ablehnung einer Arbeitsgelegenheit haben, 
z. B. früher vorgekommene Mißhandlung seitens des betreffenden Arbeit
gebers, bekannte Zahlungsunfähigkeit desselben re.. Derartige' wesentliche 
Gründe müssen entschieden zur Ablehnung der Arbeitsgelegenheit berechtigen.

b) Wenn er von Köln wegzieht.
Hierzu wäre die Einführung von Reisennterstützung erwünscht. Man 

versucht ueuerdings, die Arbeitslosen in großen Städten besonders dadurch 
zu verminderu, daß man sie durch Nachweis von Arbeit nach dem Platten 
Lande oder nach kleineren Städten verweist; in diesem Fall muß denselben 
jedoch Reiseunterstützung gewährt werden, wie dies auch bei verschiedenen 
Versicherungseinrichtungen gegen Arbeitslosigkeit (z. B. den Kassen der 
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, der verschiedenen Gewerkschaften und 
Buchdruckervereine, der Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit in: Kanton 
Basel-Stadt :c.) schon geschieht. Die Regnlirung von Arbeitsangebot und 
-Nachfrage durch event. Dirigirung besonders unverheirateter Arbeiter nach 
anderen Orten ist durch den 1898 gegründeten Verband deutscher Arbeits
nachweise, dessen Hauptaufgabe die Aufstellung und der Austausch regel
mäßiger Arbeitsnachweis-Statistiken ist, in ein neues uud hoffentlich frucht 
bares Stadium getreten.

Ob einer der vorerwähnten Verlnstfälle (Ausschließungsgründe) vor
liegt, oder ob es nach den Umständen des Falles angemessen ist, die ge
zahlten Versicherungsbeiträge ganz oder theilweise zurückzuerstatten, ent
scheidet der Ausschuß der Versicherte::. Gegen diese Entscheidung steht
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dem Versicherten wie auch dein Kassenverwalter die Berufung an den 
Kassenvorstand zu. Das Beschreiten des Rechtsweges ist ausgeschlossen 
(8 16, Abs. 2). Durch diese Regelung der Streitigkeiten werden meines 
Erachtens die zn „L" und bemängelten Bestimmungen in ihrer 
Anwendung nnd Auslegung noch unsicherer, als sie es an sich sind. Man 
wird annehmen dürfen, daß dieses Verweisen der Entscheidung über so 
überaus schwierige und empfindliche Fragen an den Ausschuß der Ver
sicherten, also an die Betheiligten selbst, im Falle des Ausbruches größerer 
sozialpolitischer Streitigkeiten (Streiks, Aussperrungen, Boycotts) in der 
Stadt Köln bei dem lokalen Charakter und der Abhängigkeit der be
sprochenen Versicherungskasse von den verschiedenen politischen und wirth- 
schaftlichen Verbänden von wenig wünschenswerthen Folgen für die Ver
sicherungskasse begleitet sein wird. Wenn Schanz') meint, daß die 
Entscheidung der Streitigkeiten durch deu Ausschuß der Versicherten und den 
Kassenvorstand eine Milderung des starren Wortlautes der Vorschriften 
herbeizuführen geeignet sei, so ist gern seiner optimistischen Anschauung 
Erfolg zu wünschen, wer aber die Arbeiter und die von ihnen geleiteten 
Einrichtungen kennt, wird diesen Optimismus nicht theilen. Je präzisirter 
die Bestimmungen sind und je mehr dieselben der Entscheidung der Be
theiligten entzogen sind, desto weniger wird Anlaß zu Reibereieu zwischen 
deu iu der Kasse vertretenen verschiedenen politischen Richtungen geboten.

Uebrigens sei noch bemerkt, daß der Ausschuß der Versicherten 
aus 12 aus der Mitte der Versicherten auf 1 Jahr gewählten Personen 
und dem Kassenverwalter (angestellten Geschäftsführer) besteht (tz 26) und 
der Vorstand sich aus folgenden Personen zusammensetzt (8 19):

u) dem Oberbürgermeister der Stadt Köln oder dem von ihm be
nannten Beigeordneten;

d) dem zeitigen Vorsitzenden der Allgemeinen Arbeitsnachweis-Anstalt 
in Köln;

e) 24 Mitgliedern, nämlich den 12 aus der Mitte der Versicherten 
gewählten Mitgliedern des vorgenannten Aus schusses der Versicherten 
und 12 aus der Mitte der Patrone und Ehrenmitglieder gewählten 
Patronen oder Ehrenmitgliedern, von denen die eine Hälfte den: Stande der 
Arbeitgeber angehört, die andere weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer ist.

An Tagegeldern an arbeitslose Versicherte sind gezahlt in den Ge
schäftsjahren

1896/97 . . . 2355 Mk.,
1897/98 . . . 3485 Mk. 37 Pf.,
1898/99 . . . 3343 Mk. 24 Pf.
1899/1900 . . 4708 Ml. 38 Pf.

9 Schanz: Neue Beiträge zur Frage der Arbeitslosenversicherung (Berlin 1897 >, 
L. 70.
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Ueber die Anzahl der Arbeitslosen und die weiteren interessanten 
Details giebt die nachstehende kleine Tabelle Aufschluß:

Geschäftsjahr

Anzahl 
der 

Arbeits
losen

Hiervon

warenwurde ohne Tage
geld sofort Arbeit 

nachgewiesen

erhielten nur Tage-! 
geld bis zur Höhe 
der eingezahlten 
Wochenbeiträge

ver- 
heirmhet ledig

1896/97 96 15 13
!

80 ! 16

1897/98 151 43 19 124 -7

1898 99 144 32 19 117 27

1899/1900 154 12 13 134 ! 20

Wenn der Stadtkölnischen Bersicherungskasse gegen Arbeits
losigkeit im Winter hiernach, ganz abgesehen von ihrem lokalen Charakter, 
auch eine allzu weitgehende Bedeutung auf dem allgemeinen Vcr- 
sicherungsgebietc nicht beizumessen ist, so ist sie auf dem Spezialgebiete 
der Arbeitslosigkcitsversicherung entschieden ein werthvolles Experiment, 
welches ähnliche Erfahrungen wie die gleichartige Versicherungskassc 
gegen Arbeitslosigkeit in der Gemeinde Bern gezeitigt hat. Hoffen 
wir, daß sich aus dem Experiment eininal ein kraftvolles Werk entwickelt, 
auf welches die alte Rheinstadt Köln ebenso stolz sein kann, wie auf ihre 
sonstigen Errungenschaften.

Voraussetzungen -er Versicherungshülfe.
Von A. Emminghaus.

Unternehmungslust und Gewinntrieb sehen wir in neuerer Zeit viel
fach am Werke, dem Versicherungsgedanken neue Gebiete mit mehr oder 
weniger Glück zu erobern oder doch zu erschließen. In Deutschland hält 
es schwer, auf den altangebauten Gebieten der Lebens- und der Schadens
versicherung neue Unternehmungen zu Kräften zu bringen. Auf Neuland 
glaubt man sich und Anderen daher goldene Berge versprechen zu können. 
Einiges solches Neuland zeigt gute natürliche Bedingungen für die Ver
werthung des Versichernngsgedankens. Wenn hier die Pionier-Unter
nehmungen nicht recht in Blüthe kommen wollen, so muß es an irgend 
welchen wirthschaftlichen Voraussetzungen fehlen. Die Spiegelglas-, die 
Wasserleitungsschäden-Versicherung sind echte Versicherungszweige. Aber 
wie langsam und dürftig ist ihre Entwickelung! Viele Gebiete des in
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Frage kommenden Neulandes sind dagegen aus verschiedeuen Gründen 
von Haus aus unfruchtbar, und doch werden sie wieder und wieder an- 
zubaucn verflicht. Natürlich mit noch viel größerem Verlust und noch 
viel seltenerem Gewinn!

Ob mall sich sicherer vor Mißerfolgen hüten würde, wenn man sich 
klarer wäre über die Bedingungen und Grenzen der Versicherbarkeit — oder, 
wie ich mich in der Überschrift, vielleicht nicht auf den ersten Blick ver 
stündlich, ansgedrückt habe, über die „Voraussetzungen der Versicherungs
hülfe"?

Wie dem auch sei: der Versuch, über diese Voraussetzungeu zu voller 
Klarheit zu komme», ist lohmmd und bietet manches Interesse.

Nicht Ereignisse, aber die Folgen von Ereignissen sind Gegenstand 
der Versicherung.

Die Ereignisse, deren Folgen — nnd zwar in irgend einer Be
ziehung wirtschaftlich schädliche oder doch ausgleichbedürftige Folgen — 
auf dein Wege der Versicherung ausgeglichen werden sollen, müssen

1. zufällige Ereignisse in dem Sinne sein, daß sie entweder über
haupt nicht oder nur in leicht entdeckbarer Weise durch menschliche Willkür 
herbeigeführt werden können. Dieser Anforderung entsprechen sogenannte 
Naturereignisse — Blitzschlag, Hagelschlag, Orkane, Erdbeben, Lawinen 
stürze, Ueberschwemmungen, Selbstentzündung — am besten, gut aber, bei 
der wenigstens bei Kulturvölkern herrschenden Ehrfurcht vor dem mensch
lichen Leben, auch Vorgäuge des menschlichen Lebens, wie Eintritt des 
Todes, Krankheit, Invalidität. (Bekanntlich hat hier, wenigstens was 
den Tod anbelangt, der Zufall seine eigene Bedeutung, da nicht das 
„Ob", sondern nur das „Wann" in Frage steht.) Weniger gut schon 
Ereignisse, die, in ihrer vermögenzerstörenden Wirkung den reinen Natur
ereignissen ähnlich, doch ohne menschliches Zuthun nicht Wohl herbeigeführt 
werden können, wenn sie aber so willkürlich herbeigeführt werden, diesen 
Ursprung nicht immer leicht erkennen lassen, so Brandfälle, die nicht 
durch Blitzschlag oder Selbstentzündung entstehen, ferner Glasbruch- und 
Wasserleitnngsschäden. Schon von dieser Seite her erregt die neuerdings 
vielfach versuchte Einbrnchdiebstahlsversichernn ernste Bedenken. Denn 
- mag man auch von Einbrnchdiebstählen als von zufälligen Ereignissen 

sprechen — hier ist die Gefahr und die Versuchung zur willkürlichen 
Herbeiführung des Schadensfalles so groß und das betrügerische Arrange
ment eines Schadens, der scheinbar durch fremde verbrecherische Hand 
zugefügt ist, so leicht, daß ein recht hoher Grad von Zutrauen zur 
menschlichen Natur dazu gehört, hier vor der Uebernahme großer 
Risiken nicht zurückzuschrecken, und daß auf die Dauer gute finanzielle 
Erfolge dieses Versicherungszweiges nicht gerade im Bereiche der Wahr
scheinlichkeit liegen.
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Leidlich erfüllen jene erste Voraussetzung auch Transportschäden; denn 
die hier mögliche Herbeiführung durch menschliche Willkür ist meist nicht 
schwer zu entdecken.

Daß die Viehversicherung so selten recht gedeihen will, liegt theils 
in der schwierigen Unterscheidung zwischen zufälligem uud absichtlich oder 
fahrlässig herbeigeführtem Schaden, theils aber in der Schwierigkeit der 
Feststellung der Identität des beschädigten mit dem versicherten Objekt.

Die Ereignisse, deren nachtheilige Folgen auf dem Wege der Ver
sicherung ausgeglichen werden sollen, müssen

2. mit einer gewissen Regelmäßigkeit und, nicht nur iu einzelnen 
weit von einander getrennten Perioden, häufig Vorkommen. Das seltene 
und wie auch immer in seiner Wirkung verheerende Borkommen führt zn 
einer periodisch eintretenden Nachlässigkeit in der Vorkehr gegen Verluste. 
In den schadenfreien Perioden vergißt man die früheren Verluste und 
denkt nicht daran, daß sich über kurz oder laug neue solche Verluste 
ergeben können. Die Gefahr steht nicht allezeit mahnend vor Augen. 
Man mag nicht stetsfort Opfer der Vorkehr bringen bei der ersahrungs- 
mäßig geringen Wahrscheinlichkeit, irgend einmal betroffen zu werden und 
die gebrachten Opfer vergütet zu erhalten.

Die geforderte Voraussetzung trisft, wenigstens in kultivirten und 
dicht bewohnten Gegenden zn beim Schadenfeuer, das uicht durch Blitz 
schlag oder Selbstentzündung entstanden ist, bei den Ereignissen, die das 
menschliche Leben betreffen, wie ein Blick auf eine Absterbeordnung, auf 
Jnvaliditäts-, Morbiditäts- und Unfalltabellen alsbald lehrt, ferner bei 
den Glas- und Wasserleitungs-, bei den Transportschäden und bei Ein
bruchdiebstählen, endlich bei Kreditverlusten und dem Viehsterben; sie 
trifft weniger zu bei den Hagel- und Blitzschlägen, bei Selbstentzündungen; 
am wenigsten bei Erdbeben und Orkanen,'^ bei Lawinenstürzen, Ueber- 
schwemmungen. Die letzteren beiden Ereignisse treten zwar gegend
weise, auch periodisch mit eiuer gewisse» Regelmäßigkeit, auf; da aber 
-pflegt die Versicherungshülfe aus einem anderen Grunde zu versagen. Es 
müssen nämlich

Z. die Ereignisse, deren nachtheilige Folgen alls dem Wege der Ver 
sicherung ausgleichbar sein sollen, nicht an verhältnißmäßig beschränkte 
Lokalitäten gebunden sein und nicht immer wieder lediglich die 
nämlichen Personengruppen treffen, während die übrige große 
Masse der Bevölkerung sie .erfahrungsmäßig fast niemals zu gewärtigen 
hat. Denn für die gefährdeten Gruppen, wenn fie auf sich altem an-

Man wird mit Rücksicht hieraus zu einiger Skepsis berechtigt sein gegenüber 
der in Deutschland jüngst eingeführten Sturmschädenversicherung.



Emminghaus, Voraussetzungen der Versicherungshülfe. 65

gewiesen sind, wird die Last der Versicherungsvorsorge zu schwer, und der 
Versicherer hätte es fast nur mit eminent gefährdeten Versicherungsnehmern 
zu thun.

Die dritte Voraussetzung trifft vollkommen zu beim Schadenfeuer, 
bei deu Ereignissen, die das menschliche Lebeu betreffen, beim Viehsterben, 
bei Transport-, Glas- und Wasserleitungsschäden, bei Einbruchdiebstählen, 
bei Kreditverlusten, bei Hagel- und Blitzschlägen, weniger bei Erdbeben 
und Orkanen, am wenigsten bei Lawinenstürzen und Überschwemmungen.

4. Eine weitere Voraussetzung der Versicherungshülfe, welche aber 
nicht die Natur der Ereignisse betrifft, deren nachtheilige Folgen auf dem 
Wege der Versicherung ausgeglichen werden sollen, besteht in dem Vor
handensein einer großen Anzahl von Personen, welche geneigt lind ent
schlossen sind, jenen Weg zur Vorsorge für die Zukunft zu beschreiten. 
Jeder Versicherungszweig prosperirt erst, wenn er sich die Vortheile der 
großen Zahlen, d. h. der Wahrscheinlichkeit, daß sich die Leistungen der 
Versicherer durch die Leistungen der Versicherungsnehmer immer mindestens 
ausgleichen, zu uutze macheu kanu. Bei kleiner Zahl der Versicherungs
nehmer können auch wenige, aber beträchtliche, Schäden den Versicherer 
ruiniren. Wie die Verallgemeinerung der Versicherungshülfe ein hohes 
Maß von extensiv und intensiv weit entwickelter wirthschaftlicher 
Intelligenz vorausseht, so kann man auch deu Umfaug der Ju- 
auspruchuahme der Versicherungshülfe als einen guten Maßstab der 
wirthschastlichen Kultur eiues Volkes betrachten. Je weiter rückständig 
die Kultur, je weiter rückständig auch die Versicherungsgelegenheit und 
ihre Benutzung. Es ist eine psychologisch schwer zu erklärende Thatsache, 
daß ein erst in den letzten Jahrzehnten in die Reihe der Kulturstaaten 
eingetreteues Land, wie Japan, von allen zuerst und am vollkommensteil 
in Europa entwickelten wirthschastlichen Institutionen keine eifriger und 
erfolgreicher adoptirt hat als das Versicherungswesen, und zwar nicht 
nur die Schaden-, sondern auch die Lebensversicherung, sür welche doch 
weder exakte Sterblichkeitserfahrungen Vorlagen, noch ein sicher zutreffender 
Rechnungszinsfuß, der nicht zu niedrige Prämien ergab, gewählt werden 
konnte. Vielleicht gehört die Sorge für die Zukunft, sonst ein Trieb, der 
nur bei alten Kulturvölkern heimisch und hier in langjähriger Erziehung 
mühsam erworben zu sein pflegt, bei den Japanern zu einer autochthonen 
Spezialität des Volksthnms.

Von den sämmtlichen Voraussetzungen der Versicherungshülfe kann 
keine einzige auf künstlichem Wege hervorgerufen, der Mangel keiner durch 
künstliche Mittel ersetzt werden. Durch deu Versicherungsvertrag kann 
sich der Versicherer und muß er sich selbstverständlich davor schützen, daß 
er für willkürlich und betrügerisch herbeigeführten Schaden zu haften habe.
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Aber solchen Schaden eliminiren und auf die Erleichterung der Entdeck
barkeit hinwirken kann er nicht. Sich dahin sicher zu stellen, daß er nur 
für Zufall zu haften habe, geht über seine Kräfte. Selbst der Bebens- 
Versicherer, der absichtliche Herbeiführung — Berfrühung — der Zahlungs- 
Pflicht mit Versagung der Zahlung zu ahnden vertragsmäßig sich vorbehält, 
kann weder die Zahl der Fälle solcher absichtlicher Berfrühung wesentlich 
vermindern, noch verhüten, daß er in vielen solchen Fällen, wo ihm 
der Beweis der Bertragswidrigkeit nicht möglich ist, zahlen muß. Daß 
die vertragsmäßige Nichtahndung willkürlich herbeigeführter Berfrühung 
der Zahlnngspflicht — Selbstmord — die Zahl solcher Fälle vermehren 
helfe — dafür spricht die Wahrscheinlichkeit. Bewiesen aber ist diese 
Annahme noch nicht. Amerikanische Lebensversicherungs - Gesellschaften 
scheinen sie für bewiesen zu halten, und viele derselben haben daher die 
sogenannte Unanfechtbarkeit wegen Selbstmordes wieder aufgegeben.

Man mag es beklagen, daß viele auch lediglich zufällige schaden
bringende Ereignisse sich der Versicherung gegenüber spröde erweisen; aber 
der Versuch, ihre schädlichen Folgen auf dem Wege der Versicherung aus- 
zugleichen, nur um der Versicherung Neuland zn gewinnen, hat weder 
vom allgemein wirthschaftlichen Standpunkt sonderlichen Werth, noch ver
spricht er redlichen Unternehmern dauernden Gewinn. Aber jeder solche 
Versuch schläfert die Bemühung um wirksame Mittel der Schadenab
wendung, die hier leider kaum in Frage kommen kann, ein. Zn den 
Mitteln der Abwendung von Ueberschwennnungsschäden, die der Versicherung 
unzugänglich sind, gehört z. B. eine verständige Regulirung der fließenden 
Gewässer.

Einbrnchdiebstählen zu begegnen, giebt es eine Fülle von Mitteln, 
voll denen viele sicher weniger sorgsam, als gut wäre, angewendet werden, 
wenn die Einbruchdiebstahlsversicherung wider alles Erwarten große Fort
schritte machte.

Manche, namentlich Naturereignisse, sind, wie der Versicherung schwer, 
so jeder anderen Art der Schadenabwendnng gar nicht oder fast nicht zu
gänglich. Wir erinnern nur an Erdbeben, Lawinenstürze (wogegen Bann
wälder mit mehr oder weniger Erfolg angelegt und erhalten werden), 
Überschwemmungen an der Meeresküste infolge von auflandigen Orkanen.

Jene Schwerzugänglichkeit beseitigt inan nicht durch kühne Versiche
rungsneugründungen. Hier ist es vielmehr geboten, auf andere Mittel 
zn denken, wie die vielleicht geradezu vernichtenden Schäden, die jene 
Ereignisse. Einzelnen oder ganzen Bevölkerungsgruppen znfügen, gerechter
maßen auf die Gesannntbevölkernng vertheilt werden können.
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Die Versicherung auf den InvaliditätsfaU auf dem 
HI. Internationalen Kongreß der Äktuare M Paris.

Von Mar Gerecke.

Man darf wohl behaupten, daß keiner der beiden früheren in Brüssel 
und London abgehaltenen Kongresse das Interesse der Versicherungs
techniker in so hohen: Maße in Anspruch genommen hatte als der im 
Juni 1900 nach Paris zusammenberufene III. Kongreß. Und ins
besondere für uns Deutsche stand eine Reihe von Fragen — wie z. B. 
die Jnvaliditätsversicherung, die zweckmäßigste und zugleich rationellste 
Art der Gewinnvertheilung, die Sterblichkeit in den Tropen und bei ver
schiedenen Berufsarten, die Einstellung der Werthpapiere in die Bilanz 
u. s. w. — zur Verhandlung, welche gegenwärtig nicht nur vom 
theoretischen Standpunkt aus, sondern ebenso sehr auch wegen ihrer Be 
deutung für die Praxis des Versicherungsbetriebes in: Mittelpunkt des 
Interesses stehen und zum Theil heftige Erörterungen für und wider ver
anlassen. Darauf mag es wohl hauptsächlich begründet sein, daß die 
Deutschen dieses Mal mit 19 anwesenden Mitgliedern die drittstärkste 
Beteiligung unter allen vertreten gewesenen Nationen aufwiesen.

Wenn trotzdem die an diesen Kongreß geknüpften Erwartungen bei 
vielen Theilnehmern nur bis zu einem gewissen Grade erfüllt worden 
sind, so lag dies einmal an der allzu großen Fülle des zur Berathung 
gestellten Materials, zu dessen gründlicher Erledigung die doppelte Anzahl 
von Sitzungen nicht zu viel gewesen wäre, vor Allem aber auch davan, 
daß deu Mitgliedern die zu den aufgestellten Fragen eingegangenen Be
richte erst am Tage der Eröffnung des Kongresses, zum Theil sogar erst 
vor der für die Berathung des betreffenden Gegenstandes anberaumten 
Sitzung übergeben werden konnten. Es war daher nur den wenigsten 
Mitgliedern möglich, von den: Inhalte dieser Arbeiten rechtzeitig Kenntniß 
zu nehmen, und so erklärt es sich denn, daß bei mehreren Verhandlungs
gegenständen eine Diskussion eigentlich überhaupt nicht zu Stande kam 
und daß, wo dies der Fall war, sie ziemlich ergebnißlos verlief. Wir 
find weit davon entfernt, dem mit Arbeiten überlastet gewesenen Dr- 
ganisationskomitee des Kongresses aus der verspäteten Zustellung der 
Berichte an die Mitglieder einen Vorwurf machen zu wollen. Die Ur
sache dafür lag vielmehr in der theilweise verspäteten Einreichung der 
Arbeiten seitens der Verfasser beim Komitee, dann aber auch darin, das; 
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die Pariser Druckereien während der Zeit der Weltausstellung so sehr 
mit Aufträgen überhäuft waren, daß eine frühzeitigere Drucklegung nicht 
durchzusetzen war.

Soll aber in Zukunft das Interesse an der persönlichen Theilnahme 
an den Sitzungen des Kongresses nicht erlahmen, so werden die Sekretäre 
der verschiedenen Länder viel früher, als es dieses Mal vielfach geschehen 
ist, nnd besonders in Deutschland ans Gründen rein persönlicher Natur 
geschehen konnte, die Einreichung von Beiträgen ergehen lassen müssen nnd 
die Verfasser werden iin Interesse der Allgemeinheit ebenfalls gebeten 
werden müssen, den gesetzten Schlußtermin pünktlich innezuhalten.

Nachdem über den äußeren Verlauf des Kongresses bereits in den Fach
zeitungen eingehende Mittheilungen veröffentlicht worden sind, gedenke ich 
im Folgenden die wichtigsten Gesichtspunkte aus den dem Kongreß ein
gereichten Berichten über die Bersicherung gegen die durch Krankheit, 
Alter und Unfall herbeigeführte Invalidität und die damit eng zusammen
hängenden Fragen der Definition des Risikos (resp, des Begriffs 
der Invalidität), der Art der Entschädigung, der Statistik und 
nothwendigen Tabellen, der Berechnung der Prämien u. s. w. 
wiederzugcben.

Zu diesem Thema lagen Arbeiten vor: von den Herren M. Louis 
Maingie (Belgien), Francis Neison (Großbritannien >, Corneille L. Landr6 
und I)r. I. P. Janse (Niederlande), E. Hamza (Rußland) nnd von 
M. Gerecke (Deutschland).

Zwei von den genannten Arbeiten behandeln Themata, welche für 
das Privatvcrsicherungswescn in Deutschland von weniger unmittelbarem 
Interesse sind. So beschränkt sich F. Neison wesentlich ans eine Dar
stellung der in Großbritannien insbesondere durch die tViemiZ Koewties 
gesammelten Erfahrungen bezüglich der Krankenversicherung von Ar
beitern, und anch Landr« und I)r. Janse geben der Hauptsache nach nur 
eine historische Darstellung der in Holland angestcllten Versuche zur Ein
führung einer obligatorischen Jnvaliditäts- und Altersversicherung der 
Arbeiter sowie einige Bemerkungen über die von Krankenkassen nnd neuer
dings auch von einigen Gesellschaften, soweit als z. Zt. möglich auf 
wissenschaftlicher Grundlage, betriebene Krankenversicherung.

Historisch interessant ist die Mittheilung Ne iso ns, daß die schon im 
Anfänge des XIX. Jahrhunderts nach vielen Tausenden zählenden, meist 
aber nach kurzem Bestehen wieder zusanimengebrochenen bHoittil v Lotties 
sämmtlich das schon 1789 von Dr. Price aufgestellte theoretische Krankheits
gesetz benutzten, wonach in einer Gruppe von höchstens 32 jährigen Personen 
stets derselben gleichzeitig wegen Krankheit oder Unfall nn Zustande 
der Arbeitsunfähigkeit sich befinden sollten, während dieser Brnchthcil sich
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bei 32- bis 42 jährigen um den vierten Theil,
bei 43 - 51 - die Hälfte,
bei 51- 58 - drei Biertel,
bei 5-8- - 64 - - das Doppelte

von i/i8 vergrößern sollte. Die /von der Praxis der bVieiM)- societies 
alsbald widerlegte) Grundlage dieser Hypothese bildete die Voraussetzung 
einer engen Beziehung zwischen der Krankheits- und Sterblichkeitsziffer, 
und trotzdem diese Theorie eines festen Verhältnisses zwischen beiden 
Größen später von Edmunds, Gompertz und Scratchley wissenschaftlich 
begründet worden ist, haben die ^ricndl^ societies mit Recht die aus 
den direkten Beobachtungen abgeleiteten Resultate stets jenen Hypothesen 
vorgezogen. Reison theilt in ausführlichen Tabellen die aus zahlreichen 
Kassenorganisationen abgeleiteten statistischen Erfahrungen, unter gleich
zeitiger Angabe der für die Verwendbarkeit dieser Resultate maßgebendsten 
Gesichtspunkte mit. Er bezeichnet es am Schlüsse seiner lehrreichen Aus
führungen als besonders wünschenswert!) und nothwendig, noch genauere 
Untersuchungen anzustellen: über das Risiko von älteren als etwa 65jährigen 
Personen bei der Krankenversicherung, wegen der Unsicherheit der Ab
grenzung von Krankheit im Sinne der kUcndl^ societies (nämlich der 
Unfähigkeit der Ausübung der gewohnten Beschäftigung, nicht einer 
Arbeitsunfähigkeit überhaupt) und der Arbeitsunfähigkeit wegen natürlicher 
Altersschwäche; ferner über den Einfluß des Berufes und der gegen früher 
veränderten Arbeitsbedingungen auf das Risiko.

Für das Studium der Jnvaliditätsversicherung aus Unfall 
bieten die Uiners' permanent relief funds in verschiedenen Distrikten 

und die provident funds bei Eisenbahngesellschaften ein ungeheuer großes, 
lehrreiches Material.

Bei der Versicherung gegen Invalidität aus Altersschwäche 
(Altersrentenversicherung) liegt nach Ansicht Neisons die Hauptschwierigkeit 
darin, den Arbeiter von der Wahrscheinlichkeit zu überzeugen, daß er das 
hierfür festgesetzte Grenzalter von 65 Jahren erlebt. Die wahre Vösung 
des Problems der Krankenversicherung bestehe, wenigstens für die arbeitenden 
Klassen darin, die Krankenunterstützungen nicht wie bisher lebenslänglich, 
sondern nur bis zum 65. Jahre zu zahlen, wo dann ohne Rücksicht auf 
den Gesundheitszustand oder auf den Grad der Arbeitsfähigkeit unter allen 
Umständen die lebenslängliche Altersrente beginnen müßte. Diese Aus
gestaltung der Krankenversicherung der Arbeiter könne trotz der erforder
lichen höheren Mittel nur noch eine Frage der Zeit sein.

Ans den Mittheilungen ^andres und vr. Janses scheint mir beson
ders erwähnenswerth, daß wie in Deutschland, namentlich seit Einführung 
der sozialen Gesetze, so auch in Holland immer mehr Brauch wird, daß 
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nicht nur Gemeinden, sondern auch Arbeitgeber jeder Art, theils freiwillig 
von Fall zu Fall, theils auf Grund eingesetzter Reglements, ihren Beamten 
und Arbeitern Alters- und (oder) Jnvalidenpensionen, eventl. auch 
Hiuterbliebenenversorgung gewähren, vielfach mit, aber auch selbst ohne 
Heranziehung der Dienstnehmer zu den Kosten; häufig sind allerdings 
diese Bestrebungen an der Weigerung der Arbeitnehmer, irgendwie zu 
den Kosten beizutragen, gescheitert.

Andererseits ist auch die Versicherung gegen Betriebsunfälle im 
Wachsen begriffen, und es ist nicht mehr selten, daß Gemeinden die 
Arbeitgeber, welche Arbeiten für sie ausführen, verpflichten, die Werkleute 
gegen Unfälle zu versichern. Anch der Staat ist diesem Beispiel gefolgt. 
Durch diese Bestrebungeu veranlaßt, haben neuerdings mehr als achtzehn 
holländische und mindestens ebensoviel ausländische Versicherungsgesell
schaften, vorläufig allerdings nur mit geringem Erfolge, die Jnvaliditäts- 
nnd Unfallversicherung (allein oder in Verbindung mit Todesfall oder 
Krankenversicherung) ausgenommen.

Dem Drängen weiter Kreise nach Einführung einer obligatorischen 
Jnvaliditäts- und Altersversicherung nach dem Muster Deutsch
lands nachgebend, beauftragte die Regieruug eiue Kommissiou vou 
24 Mitglieder«, der auch Landrd als Mathematiker augehörte, mit der 
Ausarbeitung von Gesetzesvorschlägen und gleichzeitiger Berechnung der 
Kosten. Die Hauptbeschlüsse der Denkschrift, von der auch ein Exemplar 
dem Oomitd permanent des Eon^res inwrnationanx d'u6tuaire8 über
geben worden ist, waren: obligatorische Versicherung aller Arbeiter, eventuell 
auch der Fraueu, mit weniger als 1OOO st. Jahreslohn; Zahlung der 
Beiträge je zur Hälfte von Arbeitgebern und -nehmern; einmalige und 
laufende Zuschüsse des Staates, damit auch schou die jetzige Generation 
Nutzen von diesem Gesetze habe; Beginn der Altersrente schon mit dem 
60. Jahre; Höhe der Rente je nach der Lohnklasse und der Anzahl ge 
zahlter Jahresbeiträge (zu 5)0 Wochen), unter Festsetzung einer Minimal- 
rente für jede der 5) Lohnklassen; reines Kapitaldeckungsverfahren, 
damit Liquidation jederzeit möglich sei; Karenzzeit für die Invalidenrente 
N Jahre, für die Altersrente 20 Jahre, während der Übergangszeit 
jedoch nur 5 Jahre. — Besonders charakteristisch für diesen Entwurf ist 
ferner der Vorschlag, daß alle Versicherten ohne Rücksicht auf ihr jetziges 
Alter die Hälfte des dem Beitrittsalter vou 16 Jahreu eutsprechenden 
Beitrages zahleu, während für alle jetzt schon Aelteren der Staat während 
der Uebergangszeit das zuschießt, was Jeue zu wenig leisten. Der hierzu 
erforderliche Staatszuschuß wurde auf augenähert 223 Millionen Gulden 
einmalig oder auf 8 bis 9 Millionen Gulden jährlich während 50 Jahre be 
rechnet, und zwar auf Grund der in der Denkschrift vom Jahre 1896 über 
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die finanzielle Entwickelung der obligatorischen Alters- nnd Invaliditäts- 
Versicherung Deutschlands enthaltenen Jnvaliditätstafeln, wobei aber an 
Stelle der hier für jedes Alter nach Jnvaliditätsdaucrn angegebenen 
Invalidensterbcnswahrschcinlichkeitcn die geometrischen Mittet der
selben angewcndet wurden.

Diese Portage scheiterte an den hohen Kosten. Ein Gegenvorschlag, 
der aber nicht auf dem reinen Kapitaldeckungsverfahren, sondern, in An
näherung an das deutsche System, auf dem der Deckung nach Perioden 
begründet ist, unterliegt gegenwärtig der Prüfung.

Ein von der Regierung vor Kurzem vorgelegter Gesetzentwurf, im 
Wesentlichen nach dem Vorbilde Oesterreichs, über die „gesetzliche Ver
sicherung der Arbeiter gegen die pekuniären Folgen der Arbeits
unfälle bei bestimmten Gewerben" scheiterte ebenfalls an dem 
Widerstand besonders der Großindustriellen, da den Arbeitgebern die 
ganzen Lasten auferlegt werden sollten. Ein veränderter Entwurf soll 
demnächst vorgelegt werden.

Im Gegensatz zu der in Holland erst im Entstehen befindlichen 
Versicherung gegen Invalidität und Betriebsunfälle wird die Kranken
versicherung in zahlreichen ,,2i«Ii6nt'onck86n" seit langer Zeit, allerdings 
fast durchgehends ohne alle Rücksicht ans die Forderungen der Versicherungs- 
tcchnik, gegen vom Alter unabhängige Beiträge und ohne statistische 
Grundlagen für die Berechnung der Reservefonds betrieben. Eine 
Besserung ist hierin erst eingetreten, seitdeni neuerdings auch einige 
Gesellschaften unter Zugrundelegung einer Morbiditätstafel angefangen 
haben, Krankenversicherung zu betreiben. Die erste derartige Tafel wurde 
iu Holland 1898 von I)r. Janse unter Benutzung der Jahresberichte 
1888 bis 1897 des ^ioleonloncks voor .4m8t6rckum"
berechnet und in den ^robiv<>8 cks la 8oi6no6 aetuariollv, Theil IV, 
S. 177 u. 450 veröffentlicht. Aus dieser Tafel wurde eine zweite abgeleitet 
(ebendaselbst S. 563), aus welcher die wahrscheinliche Anzahl Unterstützungs
tage für je 1000 Krankheitstage zu ersehen ist, für den Fall, daß eine 
Krankenkasse oder Versicherungs-Gesellschaft die Unterstützungen bedingungs
gemäß nicht gleich vom ersten Tage oder nicht während der 
ganzen Dauer der Krankheit zahlt. Beide Tafeln sind in dem hier 
nur in ganz kurzen Umrissen besprochenen Bericht der Herren Landrv und 
Dr. Janse abgedruckt. Eine Morbiditätstafel aus den eigenen Erfahrungen 
der rationell arbeitenden Krankenversicherungs-Gesellschaften konnte dagegen 
bisher wegen der zu wenig umfangreichen Erfahrungen noch nicht auf
gestellt werden.

Im Anschluß hieran wäre noch die dem Kongreß von Dr. CH. Moser 
vorgelcgte, aus den Erfahrungen der Krankenkasse des Kantons Bern 
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hergelcitete Morbiditätstafel für das männliche Geschlecht zu erwähnen: 
die Tafel besitzt jedoch besonders in den höheren Altersklassen wegen der 
geringen Zahl der beobachteten Personen nur beschränkten Werth. Der 
Herr Verfasser giebt ferner noch die Reduktionssaktoren au für den Fall, 
daß die längste Entschädigungsdauer nicht ein volles Jahr, sondern nur 
1, 2, 3 bis 13, 17, 21, 26 und 39 Wochen beträgt, und stellt fest, das; 
die Anzahl der Krankentage für weibliche Personen im Mittel 37 pCt. höher 
ist als die sür männliche Kassenmitglieder.

Wenden wir uns nunmehr zu den übrigen, oben schon erwähnten 
Arbeiten, welche sich speziell mit den Probleinen derjenigen Formen der 
Jnvaliditätsversicherung beschäftigen, wie sie von den deutschen privaten 
Versicherungs-Gesellschaften bisher fast ausschließlich betrieben werden, 
nämlich der Versicherung gegen dauernde Invalidität, gleichgültig ob 
dieselbe durch Krankheiten, zunehmendes Alter oder durch Unfälle hervor
gerufen ist. Man stößt hierbei, wie Maingie in der Einleitung zu 
seinem Bericht bemerkt, von vornherein auf die Schwierigkeit, dieses 
besondere Risiko eindeutig zu desiniren, eine scharfe Grenze zwischen 
erwerbsfähigen und nicht erwerbsfähigen (invaliden) Personen fcstzusetzen 
oder die Merkmale anzugeben, durch welche sich die Einen von den Anderen 
unterscheiden. Die bisher hierüber gesammelten statistischen Daten zeigen 
wegen der dem Begriff der Invalidität innewohnenden Dehnbarkeit 
beträchtliche Abweichungen unter einander, so daß für ein nnd dieselbe 
Bevölkerungsklasse oder Berufsgruppe die entsprechenden Prozentsätze um 
das 2- oder 3-fache verschieden ausfallen. Auch innerhalb derselben Kassen
einrichtungen (z. B. bei den belgischen Bergarbeitern) kann man in ver
schiedenen Perioden und je nach den jeweils verfügbaren Mitteln der Kasse 
große Unterschiede in der Anslegung der für die Zuerkennung des 
Anspruchs aus Juvalideuentschädigung maßgebenden Bedingungen resp, des 
erforderlichen Grades der Erwerbsunfähigkeit beobachten. In dieser 
Hinsicht bemerkt auch F. Neison bei der Besprechung der Verhältnisse der 
^rieiuU^ 8ovi6ti«8, daß, je größeres Vermögen eine Kasse angesammelt 

hat, man um so mehr eine nachsichtige Beurtheilung der Entschädigungs
ansprüche für gerechtfertigt halten wird. Berücksichtigt man ferner, daß 
z. B. auch die Lage des Arbeitsmarktes nicht ohne Einfluß ist, indem 
crsahrungsmäßig jede Verminderung des durchschnittlichen Lohnes die 
"Neigung, Ansprüche an die Kasse zu erheben, erhöht, so wird man nicht 
erwarten können, aus den Erfahrungen solcher Kassen, welche man von 
jeher mehr als WolMätigkeitseinrichtnngcn denn als Versichcrungs- 
institnte anzusehen gewöhnt war, zuverlässiges Material für die Aufstellung 
von Invaliditätstafeln zu erhalten. Wenngleich es nun unmöglich zu 
sein scheint, eine für die Praxis brauchbare abstrakte Definition des
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Begriffs der Invalidität zu geben, so braucht man doch nicht die Hoffnung 
aufzugeben, die für die Aufstellung von Jnvaliditätstafeln erforderliche 
Genauigkeit bei zukünftigen statistischen Untersuchungen noch zu erreichen. 
Man wird sich damit begnügen können, die Invalidität durch bestimmte 
Merkmale zu kennzeichnen, wie es auch im Deutschen Gesetz vom 
22. Juni 1889 geschehen ist.

Wollte Jemand behaupten, daß die unvermeidliche Dehnbarkeit in 
der Auslegung den Vergleich gesammelter Beobachtungen überhaupt nicht 
gestattet, und daß daher das Risiko der Invalidität nicht so beschaffen ist, 
daß cs der eigentlichen Versicherung unterworfen werden könnte, so braucht 
mau nur darauf hinzuweiscn, daß cs mächtige Institutionen giebt, welche 
keineswegs ans sichereren Grundlagen errichtet sind. Auch die Lebens
versicherung muß sich noch heute ohne die Kenntniß des „Typus des 
gesunden Menschen" behelfen und sich auf Schätzungen von Praktikern 
verlassen, deren Ansichten im einzelnen Falle weit auseinander gehen 
können; trotzdem wird Niemand behaupten wollen, daß die Sterblichkeits- 
tafcln nur ein illusorisches Bild vom Verlauf der Sterblichkeit liefern.

Aus dem Grade der Konstanz, welche die staatliche Versicherung in 
Deutschland und Oesterreich anfzuwciscn scheint, glaubt Maingie vielmehr 
folgern zu dürfen, daß auch das Phänomen der Invalidität dem Gesetze 
dcr großen Zahlen genügt; es scheint deshalb nicht nothwendig zn sein, 
eine strenge Definition des Jnvaliditätsbegriffs zn suchen oder gleichsam 
als Maßstab einen „Typus des Invaliden" aufzustellen, damit die sorg
fältig gesammelten statistischen Daten den versicherungstechnischen Anforde
rungen genügen.

Mit Recht tritt Maingie im Folgenden der Ansicht entgegen, daß 
die Jnvaliditätsversichcrung erst noch genauerer statistischer Unterlagen 
bedürfe, ehe eine Gesellschaft cs wagen könne, fie in den Kreis ihrer 
Thätigkeit zu ziehen. Für eine wissenschaftliche Lösung dieser Frage ist 
es keinesfalls unerläßlich, daß alle Elemente des Problems mit voller 
Genauigkeit gegeben sind. Man kann sich vielmehr auch hierbei zunächst 
selbst mit einer unvollständigen Annäherung begnügen, sofern nur die 
Möglichkeit einer Vervollkommmmg gesichert ist. Es ist dann die Anfgabc 
des Versicherungstechnikers, den Grad der Annäherung allmählich so groß 
als möglich zu machen. Wie auch die Versicherung auf den Todesfall 
nur durch die iin praktischen Betriebe gemachten Erfahrungen zn immer 
größerer Vervollkommnung und schließlich selbst zur Ableitung analytischer 
Funktionen gelangen konnte, welche die Gesetze der Sterblichkeit darstellen 
-Gompertz, Makeham), so kann auch nur durch die Wirksamkeit der 
Gesellschaften das statistische Material für die Aufstellung immer genauerer 
Jnvaliditätstafclu gewonnen werden, nnd es hieße daher einfach die
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Invaliditätsversicherung ins Unendliche aufschicbeu, wenn man damit 
warten wollte, bis man sicherere Tafeln besitzt.

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse, z. B. auch bei der Kranken
versicherung und bei der Versicherung gegen Invalidität durch Unfall. 
Auch den Krankenkassen stehen bei ihrer Begründung nur allgemeine 
Morbiditätstafeln für die Berechnung der Mitgliedcrbeiträgc zur Ver
fügung. Durch einen Vergleich der erwarteten mit der thatsächlichen 
Morbidität während einer Reihe von Jahren ist es aber möglich, den 
der betreffenden Kasse eigenthümlichen Risikokoeffizienten zu finde«. 
Gleichzeitig wird hierdurch das Material zur Auffindung eines allgemeinen 
Gesetzes der Morbidität nnd zur Bestimmung der numerischen Elemente 
der Krankenversicherung vorbereitet.

Entsprechend muß man sich bei der Unfallversicherung in Bezug auf 
die einzelnen Wahrscheinlichkeiten der vorübergehenden oder dauernden, 
der thcilweisen oder vollständigen Invalidität noch mit Nähcruugswcrthcn 
begnügen. Hier tritt außerdem noch als besonderes Problem das der 
Sterblichkeit von Unfallinvaliden auf. Bekanntlich hängt diese nicht nur 
vom Alter sondern auch sehr wesentlich von der Anzahl u der seit dem 
Eintritt der Invalidität bereits verflossenen Anzahl von Jahren ab. 
Bisher hat man sich kaum damit beschäftigt, die Zahlenwerthe dieser 
Funktion (x. u), noch weniger ihre analytische Form zu bestimmen. Die 
einzigen Tafeln, welche sich auf Arbciterunfallinvaliden nach Eintritts
altern beziehen, sind diejenigen von Bk. V. Maric aus den Erfahrungen 
der französischen Eiscnbahngcsellschaften') nnd die der deutschen Tiefbau- 
Berufsgcnosscnschaft. Man wird auch hier Verbesserungen der vorläufig 
noch sehr unvollkommenen Elemente nur aus dem praktischen Betriebe der 
staatlichen oder privaten Unfallversicherungsinstitute erwarten können. Viel 
komplizirtcr gestalten sich die auf durch Krankheiten oder durch das Alter 
hcrvorgcrufene Invalidität bezüglichen mathematischen Formeln; dieselben 
sind ausführlich iu der den Motiven des Deutschen Juvaliditäts- und 
Altcrsvcrsichcrungsgcsetzcs beigcfügten Denkschrift angegeben. Leider ist 
von den erforderlichen Zahlcnclcmenten, nämlich einer Tafel 1. der über
lebenden Aktiven und Invaliden für jedes Alter, 2. der Wahrscheinlichkeiten, 
beim Alter x invalide zu werden, und 2. der Stcrbenswahrscheinlichkcitcn 
von Invaliden unter Berücksichtigung der Jnvaliditätsdaucr erst sehr

Eine sehr instruktive, graphische und plastische Darstellung solcher Invalidcn- 
stcrblichkeitstafeln waren von !e. Marie im Ualais äes EonAros ausgestellt worsen. 
Man fand da die Thatsache bestätigt, daß die Sterblichkeit im ersten Jahre nach Eintritt 
der Invalidität zwischen den Altern von etwa 20 bis 60 Jahren nahezu gleich war, 
daß sie in allen Altern sehr schnell abnahm, aber erst nach etwa 14 Jahren, vom 
Eintritt der Invalidität ab gerechnet, in die normale Sterblichkeit überging.
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wenig bekannt, wenigstens bezüglich derjenigen Bevölkerungsklassen oder 
Bernfsgruppen, welche für die private Jnvaliditätsversicherung vor
wiegend in Betracht kommen. Man muß sich hier noch immer mit 
mittleren Sterbenswahrscheinlichteiten behelfen, welche aus der Anzahl 
von Todesfällen unter einer Anzahl von Invaliden gleichen Alters, aber 
ganz verschiedener Jnvaliditätsdauer hergeleitet worden, sind, d. h. man 
muß die Sterbenswahrscheinlichkeiten

üix Üj(x-üi«x —2)-^2 - - - - 

als gleich annehmen.
Dagegen besitzen wir, was Herrn Maingie nicht bekannt zu sein 

scheint, aus den Erfahrungen der staatlichen Jnvaliditäts- und Alters
versicherung in Deutschland bereits zwei Reihen von Sterblichkeitstafeln 
von Invaliden unter Berücksichtigung der Invaliditätsdauer, und eine 
dritte mit noch umfassenderem Beobachtungsmaterial befindet sich in Vor
bereitung. Sie sind abgedruckt worden in den Drucksachen des Reichstages

1. zu 696. IV. Session 1895/97 in der Denkschrift betr. die finanzielle 
Entwicklung der Jnvaliditäts- und Altersversicherungs-Anstalten und der 
zugelassenen besonderen Kasseneinrichtungen, und

2. zu 93. I. Session 1898/99 in der Denkschrift betr. die Höhe und 
Vertheilnng der finanziellen Belastung aus der Invalidenversicherung.

Daher entbehrt der seitens des Herrn Maingie gegen die staatliche 
Jnvaliditäts- und Altersversicherung in Deutschland gerichtete Vorwurf: 
„daß in Deutschland die Lösung des Problems der Versicherung gegen 
Invalidität seit der Einführung jenes Versuchs einen Stillstand aufweise 
uud daß man sich die günstige Gelegenheit, eine Quelle werthvoller 
Belehrungen zn schassen, habe entgehen lassen", jeder thatsächlichen 
Berechtigung.

Aus naheliegenden Gründen sind aber die Resultate der staatlichen 
Versicherung nicht für die Privatversicherung verwendbar. Die Gesell
schaften find daher darauf angewiesen, die für die Berechnung der 
Prämien und insbesondere auch für die richtige Berechnung der Prämien- 
reserven noch fehlenden Elemente aus den durch den praktischen Betrieb 
der Jnvaliditätsversicherung allmählich gewonnenen Erfahrungen zn 
bestimmen. Ein brauchbares Resultat kann aber nur dann erwartet 
werden, wenn seitens der Versicherungs-Gesellschaften bei diesem Betriebe 
die strenge wissenschaftliche Grundlage nicht verlassen wird, welche allein 
die verschiedenen Richtungen angeben kann, nach welchen die statistischen 
Untersuchungen vorgenommen werden müssen.

Bei der Komplizirtheit der Verhältnisse, welche gerade bei der Ver
sicherung gegen Invalidität vorliegen, wird man sich aber noch längere 
Zeit gedulden müssen, bis man statistisches Material gesammelt haben 
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wird, welches auch den verschiedenen mehr oder weniger gefährdeten 
Berufen in ausreichenden! Maße Rechnung trägt. Uw so mehr aber 
werden die Gesellschaften bis dahin die äußerste Vorsicht bei der Ueber
nahme von Jnvaliditätsversicherungen oder bei der Einführung neuer 
Versicherungskombinationen walten lassen müssen, um sich vor schweren 
Verlusten zu bewahren. Die Unsicherheit der heutigen Rechnungsgrundlagen 
ist es denn wohl auch, wie der Unterzeichnete in seinem dem Kongreß 
übergebenen Berichte über „die Versicherung auf den Invaliditütsfall bei 
den dcntschcn Lebensversicherungs-Gesellschaften" hervorgehoben hat, welche 
bisher so viele und darunter die größten deutschen Gesellschaften von der 
Einführung dieser Versicherungsart abgehalten hat. Es muß daher doppelt 
gewagt erscheinen, wenn neuerdings, unter Verzicht auf das in der ratio
nellen Lebensversicherung bisher streng festgehaltenc, vcrsicherungstechnisch 
allein zu rechtfertigende Prinzip der Abstufung der Prämien nach dem 
durch das Beitrittsalter bedingten Einzelrisiko, Kollcktivversicherungen für 
die Angestellten privater Unternehmungen abgeschlossen werden, durch welche 
gegen einen für alle Angestellten bis zu einer gewissen Altersgrenze 
gleichen Beitrag lebenslängliche Jnvaliditäts- und Alterspensionen in 
Prozenten des Gehaltes gewährt werden, welche ähnlich den Pensionsgrund- 
sävm für Staats- und Kommunalbeamte mit der Versicherungsdaucr und 
mit dem wachsenden Gehalte steigen. Gerade in letzterer Hinsicht kann 
von einer versichcrungstechnischcn Basis überhaupt nicht mehr die Rede 
sein, da bei Abschluß des Versicherungsvertrages weder die Höhe noch die 
Zeitpunkte des Eintretens der Gehaltssteigerungen rechnerisch in Betracht 
gezogen werden können. Wir sind der Ansicht, daß solche Versuche wohl 
von privaten Kassen angestellt werden können, welche keinerlei Garantie 
für die dauernde Erfüllung der in Aussicht gestellten Leistungen über
nehmen und die zu zahlenden Beiträge im Nothfalle unbegrenzt erhöhen 
können, nicht aber von eigentlichen Versicherungsanstalten, am wenigsten 
von Aktien-Gesellschaften.

Aus deni Berichte des Herrn Hamza über „die mathematische Theorie 
der Versicherung gegen das Risiko der Invalidität aus Krankheit, Unfall 
oder Alter" möchten wir noch diejenigen Punkte hervorhebcn, welche nicht 
schon von den früheren Berichterstattern zu diesem Gegenstände zur 
Sprache gebracht worden sind. Nach einer Aufzählung der bisherigen 
privaten und staatlichen Organisationen für die Versicherung von In 
Validitätspensionen, sowie der zahlreichen in Deutschland nnd Oesterreich 
hcrgestellten Tafeln von Jnvaliditätswahrscheinlichkeitcn und Jnvaliditäts- 
sterbenswahrscheinlichkciten, deren beträchtliche Abweichungen voneinander 
in zwei besonderen Zusammenstellungen ersichtlich gemacht werden, bespricht 
Hamza die Versuche, sür diese Wahrscheinlichkeiten ein dem
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Gesetz der Sterblichkeit ähnliches allgemeines Gesetz auf
zufinden.

Schon Heym sah sich 1863 mangels zuverlässiger Beobachtungs- 
dateu genöthigt, bei der Berechnung der Prämien für die Jnvaliditäts
versicherung zur Hypothese zu greifen. Unter Benutzung der von Hiilße 
bei sächsischen Bergwerks-Gesellschaften, allerdings ohne Rücksicht auf das 
Alter, gemachten Beobachtungen, nach denen auf je 1000 arbeitsfähige 
Mitglieder im Mittel 68 Invalide vorhanden waren, folgerte er, daß, 
wenn man die mittlere Sterblichkeit von Invaliden als 3pCt. annimmt, 
jährlich zwei neue Jnvaliditätsfälle eintreten müssen, was im Beharrungs- 
znstande einer Jnvaliditätswahrscheinlichkcit von 2 pCt. entsprechen würde. 
Heym nimmt dann weiter an, daß diese Jnvaliditätswahrscheinlichkeit 
aus zwei Theilen besteht: einen» von der Unfaltgefahr hcrrührendcn, für 
alle Alter konstanten, welchen er gleich der Hälfte der gesammten Jn
validitätswahrscheinlichkeit, also — 0,001, setzte, und einem durch Krankheit 
und Alter bedingten Theil, welcher nach seiner Annahme im geometrischen 
Verhältniß mit dem Alter wächst; diesen zweiten Theil i wählte er will

kürlich — beim Alter 20, und 1 beim Alter 7ll. Daraus ergab 
o0 000

sich dann als analytischer Ausdruck sür die Jnvaliditätswahr- 
schciulichkeit beim Alter (x — 20)

X 1
'20 — 0,001 -I- SO 000 öO

Vorstehender Ausdruck wurde vou Lewin 1872 dadurch verbessert, 
daß Letzterer die ganze Wahrscheinlichkeit, invalide zu werden, aber schon 
beim Alter 75 gleich 1 setzte, wodurch sich ergiebt

X

i 20 -4- x 0,001 49 950
50000 '

Im Allgemeinen liefert die Heymsche Hypothese für die jüngsten und 
höchsten Alter zu hohe, für die mittleren Alter zu niedrige Invaliditäts- 
Wahrscheinlichkeiten.

Eine andere Formel wurde später von Behm aufgestellt unter der 
Annahme, daß die Jnvaliditätswahrscheinlichkeit sich alle fünf Jahre ver
doppele. Danach ist

X —20 

^x^2 9 .^20

wobei er die Konstante aus den Erfahrungen der deutschen Knappschafts- 
Vereine — 0,00019036 ermittelte. Weber schlug dafür den Ausdruck

i — co -s- « . /S
x — n
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vor, wo co für denselben Berns eine durch das spezifische Unsallrisiko 
bedingte, vom Alter unabhängige Konstante sein soll. Die Erfahrung hat 
aber längst gelehrt, daß weder die Wahrscheinlichkeit, überhaupt einen 
Unfall zu erleiden, noch viel weniger aber die Gefahr, infolge des 
Unfalls in höheren! oder geringerem Grade invalide zu werden, für alte 
Alter dieselbe ist. Auch die Größe co müßte also als mit dem Alter wachsend, 
wenn auch langsamer wachsend angenommen werden, als der zweite Theil 
der Wahrscheinlichkeit, durch Krankheit oder Alter invalide zu werden.

Das zweite sundamentalc Element für die Berechnungen der 
Jnvaliditätsversicherung ist die Sterblichkeit der Invaliden. An
fänglich war man genöthigt, hierfür gewöhnliche Sterblichkeitstafcln 
bezüglich gemischter Bevölkerungen, oder andere Hypothesen zu Grunde 
zu legen. So nahm z. B. Albert noch 1863 an, daß die Kapitalwcrthc 
der Invalidenrenten nur das 0,9 fache der gewöhnlichen wären. Aus der 
schon erwähnten vergleichenden Zusammenstellung der aus verschiedenen 
Beobachtungen hergeleiteten Jnvalidensterbenswahrscheinlichkeiten zeigt 
sich aber, daß die Differenz zwischen den Sterbenswahrscheinlichkeiten 
Invalider und den allgemeinen am größten bei den jüngsten Lebensaltern 
ist, daß sie stetig abnimmt und in den höchsten Altern ganz verschwindet. 
Das rührt daher, daß in den jüngsten Altern vorwiegend eben erst 
invalide gewordene Personen auftretcn, welche naturgemäß eine viel höhere 
Sterbcnswahrscheinlichkeit aufweiscn müssen, als seit bereits längerer Zeit 
Invalide.

Um den! Einfluß der seit dem Eintritt der Invalidität vergangenen 
Zeit Rechnung zu tragen, theilte schon Zimmermann (vergl. Heft III der 
Beiträge zur Theorie der Dienstunfähigkeits- und Sterbensstatistik) die 
Invaliden jedes Alters in solche, welche seit weniger resp, seit mehr als 
2 Jahren invalide waren, und machte für die entsprechenden Lebens- 
Wahrscheinlichkeiten bezw. pj die Annahme, daß zwischen beiden ein 
konstantes, vom Lebensalter unabhängiges Verhältniß bestehe, daß also 
p'i — (1 — L) pj sei, und daß entsprechend zwischen den Sterbens
wahrscheinlichkeiten das Verhältniß c^ — <Z (I — c) — x bestehe, wo sür 

der passendste Werth 0,09 ermittelt wurde. — Die Zimmermannschc 
Hypothese ist durch die achtjährigen Erfahrungen des Jnvaliditäts- und 
Altersversicherungsgesetzes in Deutschland nicht bestätigt worden, denn 
diese zeigen bekanntlich, daß die sehr hohe Sterblichkeit der Invaliden erst 
nach achtjähriger Jnvaliditätsdauer gleich derjenigen der allgemeinen 
Bevölkerung wird.

Im Verfolg seiner Arbeit giebt Herr Hamza dann zunächst eine 
ausführliche mathematische Entwicklung für die Aufstellung einer Ab- 
stcrbeordnung für Aktive und Invalide ans einer allgemeinen
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Sterblichkeitstafel und die Ableitung der mathematischen Formeln 
für eine große Anzahl von Kombinationen sofort beginnender, auf- 
gcschobcner, aufhörender u. s. w. Jnvaliditäts- und Altersrenten- 
versicherungcn, auch unter Berücksichtigung ratenweiser Zahlung oder 
der Zahlung einer Theilrente beim Tode.

Lon praktischer Bedeutung sind hier auch die bei der Versicherung 
von < steigenden) Jnvaliditätsrenten mit Wartezeit gemachten Beobachtungen. 
Es bat sich nämlich gezeigt, daß bei Pensionskassen gleich nach Ablauf 
der Wartejahre ungewöhnlich zahlreiche Jnvaliditätsfälle zur Anmeldung 
gelangen, weil nämlich kaum verhindert werden kann, daß Personen, welche 
thatsächlich schon während der Wartezeit invalide geworden sind, ihre 
Invalidität verheimlichen und ihre Beiträge weiter zahlen, um dann 
sofort nach Ablauf der Wartezeit Jnvalidenansprüchc zu stellen. Hamza 
stellt daher die Formeln für solche Jnvalidenpensionsversicherungen mit 
n-jähriger Wartezeit auch unter der nach dem Obigen nothwendigen 
Annahme auf, daß die Kasse oder die Gesellschaft das Jnvaliditäts- 
risiko thatsächlich schon während der letzten 2 Jahre der n jährigen Warte
zeit zu tragen hat, daß aber die Leistungen für diese Personen erst nach 
Ablauf der u Jahre fällig werden.

Noch genauere Formeln für die verschiedenen Jnvalidenrentenkombina- 
tioucn leitet dann Hamza mittelst der von Karup in die Versicherungs
wissenschaft eingeführten und von Malechewsky in umfassender Weise an
gewendeten absoluten Wahrscheinlichkeit und mittels des Begriffs der 
Jnvaliditätsdichte ab. Es würde jedoch dem Zweck dieser Darstellung nicht 
entsprechen, diese Entwicklungen sowie die sich anschließenden über die ver
schiedenen Formen der (bisher wenig gebräuchlichen) Kapitalversicherung 
auf den Jnvaliditätsfall und der der Befreiung von der Prämien
zahlung im Jnvaliditätsfälle bei Kapitalversicherungen auf den Todes
fall hier ausführlich zu wiederholen. Bezüglich der zuletzt genannten 
Versicherungsart unterläßt Hamza nicht, an die bekannte Thatsache zu 
erinnern, daß die Dauer der Zusatzprämienzahlung für die Beitrags
befreiung im Jnvaliditätsfall bei lebenslänglichen Todesfallversichcrnngen 
mit abgekürzter Prämienzahlung oder bei Versicherungen auf den Todcs- 
und Erlebensfall nur dann gleich der für die Hauptprämie festgesetzten 
Zahlungsdauer sein darf, wenn beide Versicherungen so eng mit einander 
verbunden sind, daß das Erlöschen der einen auch den Verfall der anderen 
zur Folge hat. Aber auch dann ist es zur Vermeidung negativer 
(Jnvaliditäts-) Reserven gegen Schluß der Versicherungs- oder Beitrags- 
zahlungsdaucr zu empfehlen, die Dauer der Zusatzprämicnzahlung mindestens 
um ein Jahr, besser noch um 2 bis 3 Jahre kleiner zu wählen als die 
der Hauptversicherung.
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Diese auch iu Deutschland immer mehr an Ausdehnung gewinnende 
Erweiterung der Kapitalversicherung auf den Todes- und (oder) Erlebens
fall wird, wie Hamza am Schluffe seiner Arbeit mitthcilt, seitens einiger 
russischer Gesellschaften lediglich gegen Verzicht aus den Gewinnantheil 
gewährt, der durchschnittlich auf etwa 10 pCt. der Bruttoprämie zu ver
anschlagen ist. Außerdem wird dort mit dem Eintritt der Invalidität 
00 bis 75 pCt. des Kapitals sofort, der Rest beim Tode bezw. nach Ablauf 
der Bersicherungsdauer gezahlt. Um nun fcstzustellen, ob eine solche Mehr- 
prämie ausreichend ist oder nicht, berechnete Hamza unter Zugrundelegung 
der Zimmermannschen Jnvaliditätswahrscheinlichkeiten für das Bnreau- 
personal Deutscher Eisenbahnverwaltungen, der Dr. Bentzien'schen Jn- 
validenstcrbenswahrscheinlichkeiten und der von den russischen Gesellschaften 
jetzt allgemein angewendeten Tafel U, der 23 deutschen Gesellschaften bei 
-D/s pCt. Diskont und 25 pCt. Zuschlag die zur Deckung jenes Mehr
risikos erforderlichen Prämien. Mit Rücksicht auf die absichtlich so 
gewählten Rcchnungsgrundlagen glaubt Hamza die auf diese Weise 
erhaltenen Zusatzprämien als Mindestwcrthe ansehen zn dürfen, und sie 
sind in der That kleiner als die von deutschen Gesellschaften geforderten 
Zusatzprämien. Trotzdem betragen sie je nach den Beitrittsaltern von 
20 bis 50 Jahren und je nach der Prämienzahlungsdauer bei lebens
länglichen Versicherungen mit (eventuell bis zum 85. Jahre) abgekürzter 
Prämienzahlung 8'/r bis 40 pCt. der Hanptprämie, und bei abgekürzten 
Versicherungen 13 bis 47 V» pCt. derselben, so daß die Forderung einer 
Zusatzprämie von nur etwa 10 pCt. auch daun viel zu gering ist, wenn 
auf Grund der rigorosen Versichcrungsbedingungcn jener Gesellschaften 
ein Anspruch auf Zahlung einer Rente oder auf Beitragsbefreiung nur 
bei völliger Invalidität zuerkannt wird. Dazu kommt aber noch, daß es 
ganz ungerecht und mit den versicherungstechnischen Gesetzen nicht ver
einbar ist, auf die Verschiedenheit des Risikos keine Rücksicht zu nehmen. 
In neuerer Zeit ist jene Zusatzprämic zwar auf 20 pCt. der Hauptprämie 
erhöht worden; da aber die zuletzt erwähnte Ungerechtigkeit hierdurch nicht 
beseitigt ist, so lanfen die Gesellschaften Gefahr, daß von dieser Ver
sicherung nur solche Personen Gebrauch machen werden, für welche die 
Prämie günstig ist, und daher wird jede noch so hohe Durchschnitts
prämie sich als zu klein Herausstellen müssen.

Ueberblickcn wir noch einmal die in den vorerwähnten Arbeiten nicder- 
gelegten Erfahrungen, so können wir uns nicht der Erkenntniß ver
schließen, daß die jetzigen Tarife der Gesellschaften bezüglich der Invaliditäts- 
Versicherung irgend welcher Form nur provisorischer Natur sind, ^md daß 
sie der beständigen Kontrole und der Anpassung an die Ergebnisse 
zukünftiger statistischer Forschungen unterworfen werden müssen. Solche
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Forschungen können aber, wenn sie wirklich brauchbare Resultate liefern 
sollen, nicht auf Grund der Beobachtungen einzelner Gesellschaften 
angestellt werden; man wird vielmehr, um nicht kostbare Zeit zu ver
lieren, die Erfahrungen aller deutschen Gesellschaften, welche diesen 
Pcrsicherungszweig nach wissenschaftlichen Grundsätzen betreiben, zu dem 
genannten Zweck vereinigen müssen. In der Mitwirkung hierzu bietet 
sich unseres Erachtens auch dem deutschen Verein für Versicherungs
wissenschast eine dankbare Aufgabe.

Feuergefährlichkeit elektrischer Starkstromanlagen.
Von Oberingenieur Otto Feige.

So sehr lllls auch die großartigen Errungenschaften auf dem sich immer 
weiter erstreckenden Felde der modernen Elektrotechnik unser Können vor 
Augen sichren, so erfolgreich sich auch die zunächst einfach erscheinenden 
Wirkungen der Elektrizität gestalten, so müssen wir doch bekennen: das 
Wesen, die Ursache dieser mächtigen, der Menschheit vielseitig dienenden 
Naturkraft blieb uus unbekannt. Wir suchen die unseren Sinnen wahr
nehmbaren Wirkungen der Elektrizität unter mechanische Grundgesetze zu 
bringen und Wendell diese auf eiuen hypothetischen, Alles durchdringenden, 
daher nicht materiell nachweisbaren Stoff, den Aether, an, nnr daraus 
einen anschaulichen Begriff zn konstruiren, welcher für die mathematische 
Behandlung aller bezüglichen Erscheinungen eine Grundlage bietet. Ein
gehender die moderne, wissenschaftliche Anschauung des Wesens der Elek
trizität zu behandeln, würde hier zu weit führen; für das Verständniß 
des Folgenden genügt die Annahme, der elektrische Strom sei strömender 
Aether, der sich in Elektrizitätsleitern wie fließendes Wasser in Rohr
leitungen verhält.

Zur Erzeugung strömender Elektrizität in nur geringer: Mengen ver
wendet man galvanische oder thermische Elemente: erstere wandeln die 
chemische, letztere die Wärmeenergie in elektrische um. Werden größere 
elektrische Arbeitsleistungen gesordert, so bedient mar: sich zu deren Er
zeugung der Dynamomaschinen, welche mechanische Energie in elektrische 
umsetzen; derartige Anlagen heißen Starkstromanlagen. Sie dienen in: 
Allgemeinen Beleuchtnngs-, Heizungs- und elektrochemischen Zwecken und 
bestehen im Wesentlichen aus drei Theilen: erstens, der Energieerzeuger- 
stelle, zu welcher die Maschinen-, Apparaten- und Akkumulatorenanlagen 
gehören; zweitens, der Stromleitung, zu der die ^eitungsdrähte, Sicher- 
heits- und Schaltapparate gerechnet werden, und drittens, aus Vorrichtungen

Zeitschrift f. d. ge'ainmte Bcrsich.-Wissenschaft. I. 6 
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zur Nutzbarmachung des elektrischen Stromes, als Glühlampen, Bogen
lampen, Motore, Heizkörper, Schmelzöfen, elektrolytische Bäder u. s. w.

Analoge Betriebsverhältnisse wie bei einer elektrischen Starkstrom- 
anlage treten bei nachbeschriebener Druckwasseranlage auf. Von einer 
gleichmäßig wirkenden Wasserpumpe geht eine Rohrleitung zn einem Wasser- 
motor und von diesem zur Pumpe zurück, eine geschlossene Wasserbahn 
bildend. Sind Pumpe, Leitung und Motor vollkommen mit Wasser gefüllt 
und wird die Pumpe angetrieben, so setzt sie die ganze Wassermenge in 
Bewegung, die um so schneller durch Leitung und Motor fließt, je größer 
die Arbeitsleistung an der Pumpe wird. Hierbei vergrößert sich nur die 
entstehende Druck- oder Spannungsdiffercnz zwischen Ein- und Austritts
stelle der Pumpe, das Wasserquantum bleibt das gleiche und wird nm- 
Träger der aus dem Motor wieder nutzbar zu entnehmenden Energie.

Vergleichen wir die einzelnen Theile der Wasseranlage mit denen einer- 
elektrischen Starkstromanlage, dann entspricht der Pumpe die Dynamo
maschine, der Wasser-Zu- und Rückleitung die Stromleitung und dem 
Wassermotor die Vorrichtungen zur Nutzbarmachung elektrischer Energie. 
Träger der Energie ist hier der Aether, welcher sich in den Stromleitern 
der gesummten elektrischen Anordnung befindet; wir wollen diesen als 
Elektrizität bezeichnen. Sofern wir uns nun die Dynamomaschine in 
Betrieb gesetzt denken, fängt die Elektrizität wie das Wasser in der Rohr
leitung zu strömen an, um so rascher, je größer die Arbeitsaufwendung an 
der Dynamo wird; gleichzeitig erhöht sich die Spannung zwischen den 
beiden Klemmen, Bürsten oder Polen der Dynamo.

Die elektrischen Maßeinheiten sind für die Spannung oder den 
Druck das Volt, für die sekundlich durch den Leitungsquerschnitt fließende 
Elektrizitätsmenge, Stromstärke genannt, das Ampore und für die elektrische 
Energiegröße, Spannung mal Stromstärke oder Volt mal Ampore, das 
Watt; 1000 Watt heißen ein Kilowatt und sind gleich 1,36 Pferdestärken.

Jedem Bewegnngsvorgange, er mag eine Ursache haben, welche er 
wolle, setzt sich ein Widerstand entgegen und zehrt einen Theil der Be
wegungsenergie auf. Bei der strömenden Elektrizität wird dieser Arbeits
verlust in Wärme umgesetzt und bewirkt bei großen Stromüberlastungen der 
Leitungsquerschnitte Entzündungstemperaturen und Lichtbogenbildungen, die 
häufigsten Ursachen der Schadenfeuer durch elektrische Starkstromanlagen.

Schon frühzeitig ward diese schädliche Wirkung des elektrischen Stromes 
erkannt, und sind auch zu ihrer Beseitigung Sicherheitsvorschriften aufgestellt 
worden. Aber erst die umfangreichen Arbeiten des Verbandes deutscher 
Elektrotechniker führten zu einheitlichen, jetzt auch allgemein anerkannten 
Normen; eine Schlußbestimmung ermächtigt noch den Verband, den Fort
schritten und Bedürfnissen der Technik entsprechend diese Vorschriften 
abzuändern.
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Die Borschriften unterscheiden der Betriebsgefährlichkeit nach drei 
verschiedene Gruppen von Anlagen; zunächst Niederspannungsanlagen 
mit Spannungen bis 250 Volt, dann Mittelspannungsanlagen mit 
Spannungen bis 1000 Volt und ferner Hochspannungsanlagen mit 
Spannungen über 1000 Volt. Warum die Gefährlichkeit mit der 
Spannung wächst, ist aus dem früher Angeführten leicht einzusehen; je 
größer die Spannung wird, um so rascher strömt die Elektrizität durch 
die Leitungen und bewirkt an Fehlerstellen eine entsprechend schnellere 
Temperatursteigerung. Die Sicherheitsvorschriften berücksichtigen dies 
und alle sonstigen Gefahrenmomente aufs Eingehendste, weswegen auch 
eine sachgemäß ausgeführte Anlage ohne Einschränkung als feuersicher 
bezeichnet werden muß. Flüchtig ausgeführte Projekte, ungenügendes 
Material, schlechte Btontage, unrichtige Betriebswartung und äußere 
(mechanische, atmosphärische u. s. w.) Einflüsse begründen trotz der Vor
schriften die Möglichkeit der Fenersgefahr. Wir wollen diese Verhältnisse 
an den einzelnen Bestandtheilen der Anlagen nunmehr untersuchen.

Den geringsten Anlaß zn einer Feuersgefahr bietet die Stromerzeuger
stelle. Die hier aufgestellten Maschinen werden schon nm ihrer selbst 
willen sür nur geringe Anwärmung konstrnirt; Wo 0. über Maschinen
haustemperatur schädigt schon die Isolation der Maschine, und nur bei 
minderwertigen oder überlasteten Maschinen kommen derartige Temperaturen 
vor. Eine Explosion kann die Funkenbildung bei der Stromabnahme 
durch Bürsten oder Schleifkontakte von einem bewegten Maschinentheile 
Hervorrufen; daher dürfen auch solche Maschinen nur in Räumen montirt 
werden, in welchen normaler Weise eine Explosion durch Entzündung von 
Gasen, Staub und Fasern ausgeschlossen ist. Das eben Gesagte findet 
auch Anwendung auf die Schaltbretter; hier treten bei der betriebs 
mäßigen Stromunterbrechnng durch Ausschalter, Sicherungen u. s. w. ganz 
bedeutende Feuererscheinungen auf. Letztere entstehen, wie folgt. Wird ein 
Ausschalten unter Strom bethätigt, so vermindert sich, im gleichen Schritt 
mit dem Ausschalten, der Leitungsquerschnitt und bewirkt eine Strom 
belastung der Kontaktflächen, die im Augenblick der Trennung die Tem 
peratur bis zum Verdampfen des Metalles steigert. Kurz nach der 
Trennung bildet der entstehende Metalldampf die Stromleitung, jedoch 
einen Widerstand bietend, so daß der Dampf erglüht und die bekannte 
Lichtbogenerscheinung entsteht. Von dem positiven Ausschalterkontakt reißt 
die strömende Elektrizität, solange die Entfernung der Kontakte nicht zu 
groß wird und der Lichtbogen bestehen bleibt, Metalltheilchen zu seiner 
Erhaltung ab. Wir sprechen in diesem Falte von dauernden Lichtbögen — 
im Gegensatz zn den Unterbrechungsfunken, welche bei momentaner Aus
schaltung anftreten. Ein ähnlicher Vorgang wie bei der Ausschaltung 

6* 
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spielt sich bei den Bleisicherungen oder Sicherheitsschaltern ab. Diese sind 
Schutzapparate gegen Ueberlastung der Leitungen durch Strom und be
stehen der Hauptsache nach aus einem leicht schmelzbaren Metallstreifen 
oder Draht von erfahrungsmäßig festgestellter Länge; sie werden für 
bestimmte den Leitungsquerschnitten entsprechende Stromstärkeil angefertigt 
und schmelzen bei diesen Stromstärken infolge der Temperatursteigerung ab. 
Im Augenblick des Unterbrechens entsteht hier nur ein momentaner 
Lichtbogen, weil der Schmelzstreifen eine Ausdehnung besitzt, bei welcher 
jener nicht mehr bestehen kann.

Schon das eben Targestellte rechtfertigt die Bestimmung der Ver 
bands-Borschrift, wonach die Aufstellung von Maschinen und Schalt
brettern, sowie die Herstellung der letzteren nur in der Weise bewirkt 
werden darf, daß die im Betriebe auftretenden Feuererscheinungen der 
elektrischen Einrichtungen eine Entzündung brennbarer Stoffe nicht Hervor
rufen können. Erhöhte Bedeutung gewinnt sie aber bei Maschinen- und 
Schaltbrettdefekten, wie folgende Beispiele lehren.

In der Kraftstation der Union Draetion Oompan^ zn Philadelphia 
kam am 3. März 1897 durch einen unglücklichen Zufall der Haken eines 
Laufkrahnes mit dem in Betrieb befindlichen Anker der 2000 Pferdekraft 
starken Dynamomaschine in Berührung, hierdurch den Plus- und Minuspol 
direkt metallisch miteinander verbindend. Die neue Strombahn bot der 
Elektrizität nur noch geringen Widerstand: es erfolgt ein derartig be
schleunigtes Strömen, daß die Stromüberlastung die Berührungsflächen 
zwischen Haken und Anker — sowie die kupfernen Leitungsstäbe des letzteren 
schmolzen. Bon dem bewegten Anker wurde das flüssige Metall an das 
reichlich mit Oel getränkte Holzwerk des Maschinenhauses geschleudert und 
dieses in Brand gesetzt; blitzschnell loderten meterhohe Flammen an den 
Wänden empor, um in kurzer Zeit das ganze Gebäude zu vernichten. 
1897 entstand in der Poststraßen - Centrale in Hamburg infolge von 
Jsolationsdefekten an Maschine und Schaltbrett ein großes Schadenfeuer. 
Wahrscheinlich hatte hier ein Jsolationsfehler an einer Schaltbrettleitung 
bestanden, welcher eine direkte Verbindung mit der Erde herstellte. 
Während des Betriebes durchschlug nun die Elektrizität auch die Anker- 
isolation der Maschine, so daß der elektrische Strom seinen direkten Weg 
von der Maschine durch die Erde nach dem Schaltbrett und von hier zur 
Maschine zurücknahm. Dient wie bei diesem Defekte die Erde zum Theil 
als Stromleitung — oder ist auch nur ein Pol metallisch mit der Erde ver
bunden, so bezeichnet man den Fehler als Erdschluß, im Gegensatz znm 
Kurzschluß, bei welchem zwei Gegenpole leitend ohne Berührung mit der 
Erde verbunden sind.

In London brannten Ende Juni 1898 das Hauptschaltbrett und der
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Dachstuhl des Maschinenhauses der Centrale in Uanel^ster Lyuurs voll
ständig ab. Die Ursache war eine falsche Verbindung am Schaltbrett. 
Der Wärter verwechselte beim Maschineneinschalten die Kontakte; bei dem 
sofort vorgenommenen Umschatten entstand ein dauernder Lichtbogen, welcher 
die benachbarten Kabel und die Rückseite des hölzernen Schaltbrettes in 
Brand setzte. Auch das Feuer in der Londoner Centrale 8aräiuia 8t. 
soll auf ähnliche Weise entstanden sein. Ein anderes Mal gab eine Ratte 
Veranlassung zu einem Schaltbrettbrand; sie war zwischen die Pole einer 
Hochspannungsleitung gerathen und hatte durch das Zwischenschalten ihres 
Körpers einen Kurzschluß verursacht.

Ungenügende Verschraubungen und Löthungen von stromführenden 
Leitungen können ebenfalls zu feuergefährlichen Temperaturen führen. Die 
Verbandsvorschrift bestimmt daher, alle stromführenden Theile einer An
lage auf isolirenden und feuersicheren Unterlagen zu montiren und so 
anzuordnen, daß eintretende Feuererscheinungen benachbarte, brennbare 
Stoffe nicht entzünden können. Gerade der letzte Abschnitt dieser Ver
fügung ist die wichtigste Bestimmung; Unterbrechungsfunken, dauernde 
Lichtbögen und durch Maschinen oder Leitungsdesekte auftretendc Feuer- 
erscheinungen sind in elektrischen Betrieben nicht zu vermeiden; Wohl lassen 
sich aber brennbare, dem Feller Nahrung bietende Stoffe aus den 
Maschinenhäusern fern halten.

Ein neues Gefahrenmoment tritt uns in den Akkumulatorenräumen 
entgegen. Dem Prinzip der Aufspeicherung elektrischer Energie liegt ihre 
Umwandlung in chemische zu Grunde. Zwei in verdünnte Schwefelsäure 
getauchte Bleiplatten werden von der zwischen ihnen strömenden Elektrizität 
in Bleiüberoxyd und Bleisulfat verwandelt, gleichzeitig aber auch das 
Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zersetzt. Mit der atmosphärischen 
Luft gemischt, bildet dieser das gefährliche, leicht explodirende Knallgas. 
Bei der Rückbildung des Bleiüberoxydes zu Bleisulfat und des Bleisulfates 
zu schwammigem Blei wird chemische Energie frei und bei geschlossener Strom
bahn in strömende Elektrizität gewandelt, hierbei findet nur eine geringe 
Gasentwickelung statt. Da 1 yckm Plattenoberfläche nur etwa 0,6 Amperes 
Stromstärke und ein Element nur etwa 1,9 Volt Spannung giebt, so 
braucht schon eine einigermaßen leistungsfähige Beleuchtungsbatterie eine 
beträchtliche Zahl von Elementen, von denen jedes aus mehreren Platten 
zusammengebaut ist. Die große Plattenobersläche bedingt eine wesentliche 
Gasentwickelung und dadurch die Explosionsgefahr, welche beseitigt ist, wenn 
derartige Räume gut ventilirt und in denselben keine glühenden oder- 
brennenden Körper geduldet werden. Infolge Fehlens der Bedingungen 
entstehen Unterbrechungsfunken und Lichtbogenbildungen in Akkumulatoren
räumen höchst selten, und da auch brennbare Stoffe nicht vorhanden sind, 
besteht sonach hier nur eine Explosionsgefahr.
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Tie weitaus häufigste Ursache zu Brandschäden ergiebt die Strom
leitung, das Verbindungsglied zwischen Stromerzengerstelle und Strom
verbrauchsstellen. Spinnennetzartig vertheilen sich von der Stromerzeuger
stelle die Kabel, isolirte und blanke Kupferdrähte, nach den verschiedenen 
Seiten, theils ober-, theils unteririrdisch, um elektrische Energie an die 
Verbrauchssteuer: zu übermitteln.

Während sowohl die Erdkabel als auch die Freileitungen auf den 
Straßen noch ungefährlich sind, stellen die Hausinstallationen den wunden 
Punkt elektrischer Starkstromanlagen dar. Leicht läßt sich anch das 
Warum hierfür angeben. Kein Gewerbe ist so vogelfrei als das der 
Installateure; glaubt doch jeder Mechaniker, sofern er nur eine elektrische 
Klingelleitung Herstellen kann, an seinen Beruf als Elektrotechniker nnd 
wagt sich ohne jede Kenntniß von Sicherheitsvorschriften an elektrische 
Starkstromleitungen. Daß in solchen Fällen sogar fehlerhafte Projekt
entwürfe ausgeführt werden, ist wohl möglich, aber auch nur hier; ge
schulte und gewissenhafte Ingenieure und Monteure schließen eine der
artige Möglichkeit aus.

Schlimmer steht es um die korrekte Ausführung richtig projektirter 
Anlagen. Die bedeutende und rasche Entwicklung der Elektrotechnik fand 
und findet auch jetzt noch nicht in genügender Zahl geschulte Hülfskräfte, 
weswegen sie sich oft genug mit minderwertigem Leutematerial behelfen muß. 
Eingehende Beaufsichtigung und Revisionsmessungen helfen auch über diesen 
Mißstand hinweg.

Zunächst ist bei der Kontrolle auf die Drahtverbindungen und Ab
zweige zu sehen; das einfache Umeinanderschlingen der Drahtenden, die soge
nannten kaltenLöthstellen, sind unzulässig, sie führenbei unreinenBerührungs- 
flächen und stärkerer Strombelastung zu gefährlichen Temperaturen. Das 
Gleiche kann bei Verwendung von Löthmitteln, welche Metalle angreifen, 
eintreten; der Strom bewirkt gemeinschaftlich mit feuchter Luft und den: 
Löthmittel eine rasche Metallzersetzung und dadurch Querschnittsverringerung, 
die schließlich eine Stromüberlastung bedingt. Eine Wiederisolirung muß 
auf die trockene Löthstelle gebracht und in gleicher Weise wie auf der 
ganzen Leitung hergestellt werden.

Ganz besonders ist auf die Verlegung von Leitnngsschnur, auch Litze 
genannt, Acht zn geben; diese besteht aus schwachen, zu einem Teilchen 
zusammengedrehten Kupferdrähten, mit entsprechender Isolation besponnen. 
Für gewöhnlich werden zwei oder drei derartige Schnüre zu einer Leitung 
verseilt und zur Hin- und Rückleitung des Stromes benützt. Schon 
während der Fabrikation sowie beim Verlegen der Leitung können einzelne 
der schwachen Drähtchen reißen; durchdringen sie infolge Bewegung der 
verlegten Litze, wozu schon Temperaturschwankungen im Zimmer Beran- 
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lassung sein können, die Umspinnung und berühren den Gegenpol, so 
wird unter Umständen der entstehende Kurzschluß Ursache zu einen: 
Schadenfeuer.

Als besonders feuergefährlich muß aber die unsachgemäße Berlegung 
der Leitungen zu Dekorationszwecken bezeichnet werden. Alle festen Lei
tungen einer Installation sind auf das Gewissenhafteste, Solideste und 
Beste verlegt und in gutem Material ausgeführt; nun werden hieran die 
sogenannten fliegenden Installationen angeschlossen. Alte Leitungen, die 
schon blanke Stellen ausweisen, werden einfach mit Krampen oder Nägeln 
an die Schaufensterbretter festgenagelt; schon oft benützte, hin und her 
gebogene, sowie geknickte Litze wird in die duftigsten Kleiderstoffe versteckt; 
an das Lötheil einer Drahtverbindung ist gar nicht zu denken; die Glüh- 
lampenfassnngen werden nur uugenügend zusammeumontirt und keine 
Schraube fest angezogen. Die Montage geschieht durch den Hausknecht 
und, wenn es hoch kommt, durch den Dekorateur selbst, von denen Keiner 
auch nur im Entferntesten eine Ahnung von seinem gemeingefährlichen Thun 
und Treiben hat; ja, nicht genug damit, es beuützt der Dekorateur, als 
recht geeignet, die an und für sich schon desekte Leitungsschnur zur Be- 
sestiguug der Stoffe mittelst Stecknadeln. Bedenkt man, daß jedes der 
angegebenen Momente, die aber noch lange nicht erschöpst sind, zu einem 
Brande sichren kann, und daß die Zahl der Firmen, die sich eine 
Dekorationsbelenchtung leisten, groß ist, so wundert Einen nur die geringe 
Zahl der wirklich zum Ausbruch kommenden Feuer. Hier müßten die 
Feuerversicherungs-Gesellschaften eingreifen nnd jede Vergütung ablehnen, 
wo derartige Selbstinstallationen ohne alle sachgemäße Prüfung in 
Betrieb genommen werden; denn diesem Unwesen stehen Ingenieur und 
Jnstallationsfirma machtlos gegenüber.

Wir kommen nun zu den Installationsmaterialien; hier hat die sich 
an keine Sicherheitsvorschriften haltende Schleuderkonkurrenz sehr geschadet. 
Tie liefert billig und muß daher auch auf billige Materialien sehen; selbst 
wenn letztere den vorgeschriebenen Bestimmungen entsprechen, ist die 
Qualität miuderwerthig.

Eiue für feuchte Räume vorgesehene Drahtisolation besteht ans einer 
doppelten Banmwollgarnumspinnung, einer Gnmmibandbewicklung und 
einer Juteumhüllnng. Das Gummiband ist hierbei das theuerste Roh
material; um billig zu sabrizireu, wird dieses bis auss Aeußerste gedehnt, 
ohne Rücksicht daraus, ob das Material hält oder ob Risse und Löcher entstehen. 
Derartige schlechte Stellen bieten in Installationen der Feuchtigkeit Zu
tritt zur Kupserseele, wodurch eiu Oxhdationsprozeß eingeleitet wird, der 
zunächst eine Qnerschnittsverminderung und schließlich eine Auslösung des 
Metalles bewirkt; scholl das Erstere schließt, wie wir gesehen haben, eine



88 Feige, Feuergefährlichkeit elektrischer Starkstromanlagen.

Gefahr in sich; trotzdem entsprach das Material dem Wortlaut der 
Vorschrift.

Mit ganz besonderer Sorgfalt müssen die Sicherheitsschalter oder 
Bleisicherungen ausgewählt werden; sie dienen, wie wir srüher schon aus- 
sührten, lediglich als Leitungsschulz gegen Stromüberlastung, also gegen 
gefährliche Temperaturerhöhungen. Anch hiervon bringen viele Fabrikanten 
ein billiges Material auf den Markt, welches jeden anderen Titel, nur 
nicht den eines Sicherheitsschalters beanspruchen kann. Lose Schrauben, 
schlechte Kontakte und Schmelzstreifen, welche erst bei der drei- oder vier
fachen Stromstärke abschmelzen, sind ihre besonderen Kennzeichen. Solchen 
gewissenlosen Machwerken gegenüber wollen wir nicht unterlassen, auf die 
in den letzten Jahren von besseren Firmen verwendeten Sicherungen bin- 
zuweisen. Diese sind ans senerbeständigem und gut isolirendem Material 
montirt, der Schmelzdraht brennt in geschlossener, feuersicher gedichteter 
Kapsel bei etwa eiuundeinhalbsacher Belastung ab, ohne dauernden 
Lichtbogen zu bilden. Das wichtigste Moment aber ist, daß der Schmelz 
draht nur durch eiueu gleich starken ersetzt werden kann, was bei den 
älteren Systemen häufig nicht zntraf, die vielmehr ohne irgend welche 
Abänderung beliebig starke Schmelzstreifen aufnahmen.

Allsschalter und Umschalter dürfen beim Schalten keinen dauernden 
Lichtbogen bilden und nur in offener oder geschlossener, aber in keiner 
Zwischenstellung stehen bleiben; auch die Kontaktfedern sollen nur alls 
gutem Material bestehen. Es ist der Fall vorgekommen, daß die Feder 
eines Ausschalters abbrach und sich zwischen den ein- und ausgeführten 
Draht legte; die ungenügenden Berührnngskontakte verursachten eine 
Metallerhitzung und einen Brand. Die gleiche Folge würde ein stehen
bleibender Lichtbogen, würden lose Schrauben und ungenügende Kontakte 
haben. Auch nicht zusammengelöthete Litzenenden, bei Einführungen in 
Apparate, können Stromschließnngen bewirken und ein Schadenfeuer ver
anlassen.

Die übrigen zur Stromleitung zählenden Apparate, als Steckkontakte, 
Widerstände, Transformatoren rc. sind ohne Weiteres nach dein Voran
gegangenen zu beurtheilen, und wir brauchen uns hierüber nicht besonders 
auszulassen.

Wir kommen demnach zu dem dritten und letzten Bestandtheile einer 
elektrischen Starkstromanlage: den Vorrichtungen zur Nutzbarmachung 
elektrischer Energie. Sofern sie noch der Stromleitung dienen, können die 
eben besprochenen Ursachen Veranlassung zu einem Brande geben, jedoch 
in bedeutend beschränktem Maße, weil ihre Befestigung eine andere als die 
der Stromleitung ist. Die Fassung einer Glühlampe, am Beleuchtungs
körper befestigt, zählt lediglich als Stromleitung, und nur die einzu
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schraubende Birne wandelt die elektrische Energie in Licht um. Die bei 
diesem Prozeß sich entwickelnde Wärme giebt das Gcfahrenmoment ab. 
Obgleich der glühende Kohlenfaden sich in einen« luftverdünntem, durch 
Glas abgeschlossenen Raum befindet, läßt doch das Glas bei ungenügend 
evakuirten Lampen soviel Wärme durch, daß anliegende, leicht brennbare 
Körper verkohlen. Glühlampen ohne Schutz auf Kleiderstoffe zu Dekora- 
tionszwcckcn zu legen, ist sonach gefährlich.

Auch der Mechanismus einer Bogenlampe besteht — wenigstens zum 
Theil — aus Stromleitung; der andere Theil ist ein Uhrwerk. Die Um
setzung in Lichtwirkung, ebenfalls begleitet von hohen Temperaturen, er
folgt durch Bildung eines dauernden Lichtbogens, welcher sich durch die 
abgerissenen Kohlenpartikelchen der Pluskohle erhält. Durch das Uhrwerk 
wird die abgebrannte Kohle, infolge Bethätigung der magnetischen Strom- 
wirkung, nachgeschoben. Nun enthalten aber die Kohlen unverbrennbare 
Rückstände und Unreinigkeiten, die als glühende Asche oder sonstige Stosf- 
theilchen abfallen und, wenn sie nicht von einem Aschenteller und einer 
Glasglocke aufgesangen werden, einen Brand veranlassen können: der 
große Brand des Wronkaschen Kaufhauses in Frankfurt a. M.'entstand 
auf diese Weise.

Motorc sind in ihrer Gefährlichkeit den Dynamomaschinen nicht 
glcichwerthig, weil sic keinen elektrischen Strom erzeugen; vielmehr wird 
dieser ihnen zugcführt, so daß der Motor durch Bleisichcrungen geschützt 
werden kann. Defekte oder Uebcrlastungen brennen ohne gefährliche 
Feuererscheinungen am Motor nur die Schmelzstreifen ab. Die Aus
stellung darf natürlich nicht in einem explosionsgefährlichen Raume er
folgen, da bei Stromabnahme von Schleifringen oder Kollektoren Funken
bildungen entstehen.

Die jetzt zur Besprechung noch übriggebliebencn Vorrichtungen zur 
Nutzbarmachung elektrischer Energie, als Heizkörper, Schmelzöfen, elektro
lytische Bäder u. s. w. brauchen hier nicht weiter erwähnt zu werden, da 
ihre Aufstellung und Verwendung nach besonderen Vorschriften erfolgen 
inuß und diese Bestimmungen eine Feuergefährlichkeit ausschließen.

Hiermit schließen wir unsere Ausführungen über unmittelbare Ursachen 
zu Brandschäden durch elektrische Starkstromanlagen und wollen zum 
Schluß mit einigen Worten ans die wenigen Zufälle eingehen, die nicht 
in der Anlage selbst oder deren verändertem Zustande begründet sind.

Zunächst ist das Uebcrströmcn von Elektrizität aus einer Starkstrom- 
anlage in eine Schwachstromanlage zu erwähnen. Fast in jeder Gleich- 
stromccntrale liegt ein Pol, absichtlich oder unabsichtlich, an Erde; 
berührt der Gegenpol einer solchen Leitung eine Telegraphen-, Tclcphon- 
und sonstige Signallcitnng, bei welcher die Erde als Stromrücklcitung 
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benützt wird, so strömt die höhergespannte Elektrizität durch letztere zur 
Erde und von hier zur Maschine zurück.

In der Schwachstromleitung tritt eine Stromüberlastung ein, die, 
wenn sich brennbare Stoffe in der Nähe befinden, zu einem Feuer führt, 
wie es bei den großen Bränden der Telephoncentralen der Fall war.

Bisher wurden in derartige Leitungen keine Schmelzsicherungen ein
gebaut, neuerdings geschieht dies von der Reichspostverwaltung, welche in 
den größeren Städten auch die Rückleitung durch die Erde beseitigt und 
eigene Telephonrückleitungen verlegt. Solche Maßnahmen schränken wesent
lich die angegebene Feuergefährlichkeit eiu.

Mannigfaltige äußere Wirkungen führen Kurzschlüsse herbei, welche 
Ursache zu Bränden sein können; aber nur wenige ziehen schlimme Folgen 
nach sich, weil die den Kurzschluß veraulasseude Person meist ein entstehendes 
Feuer löschen kann.

Auch das allgemein gefürchtete Einschlagen des Blitzes in elektrische 
Starkstromleitungen ist ungefährlich, denn die atmosphärische Elektrizität 
findet in den vorhandenen Kupsermeugen der Stromleitung genügende 
Gelegenheit, sich auszugleichen. Es treten bei diesem momentanen Durch
strömen zuweilen Schmelzungen von Bleisicherungen und Funkenüber
springen in Ausschaltern ein; wo jedoch sehlerhafte Stellen sich in der 
Leitung befinden, bieten diese dein Blitze Gelegenheit zum Ueberspringen 
auf Gebäudetheile. Eine Gefahr liegt nur in letzterem Falle vor, sonst 
schützen oberirdische Leitungen, welchem Zwecke sie auch dienen mögen, 
gegen ein direktes Einschlagen des Blitzes in Gebäude.

Um die Brandschädigungen durch elektrische Starkstromanlageu auf 
das geringste Maß einzuschränken (ganz beseitigen werden sie sich nicht 
lassen), müßte für eine gewissenhafte Befolgung der Sicherheitsvorschriften 
Sorge getragen werden. Die Projektzeichnung wäre von einem verant
wortlichen Ingenieur zu prüfen und mit einem Genehmigungsvermerk zu 
versehen. Nach der Fertigstellung, aber vor Inbetriebnahme, muß an 
Hand einer genauen Ausführungszeichnung eine gewissenhafte Prüfung der 
gesammten Anlage von einem ebenfalls verantwortlichen und praktisch er
fahrenen Ingenieur vorgenommen werden. Neben der allgemeinen Be
sichtigung sind, mit genauen Meßinstrumenten und unter Betriebsspannung, 
Jsolationsprüsungen der Leitungsdrähte gegeneinander und gegen Erde 
auszuführen. Ergiebt diese Abnahmeprüfung ein zufriedenstellendes Re
sultat, so kann die Anlage in Betrieb genommen werden und ist als 
feuersicher zu bezeichne«. Ueber die Messung ist ein Protokoll auszu- 
stellen, welches der Prüfungsingenieur zu bestätigen hat.

Wie Alles in der Zeit durch äußere und innere Einflüsse leidet, so 
auch die Materialien einer Starkstromanlage; deshalb werden von Zeit 
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zu Zeit NevisionSprüfungen erforderlich; sic müssen sich wie die Abnahme
prüfung auf die ganze Anlage erstrecken und wie diese beglaubigt werden.

Eine in solcher Weise dnrchgeführte Kontrolle würde sehr bald die 
Zahl der Schadenfeuer durch elektrische Starkstromanlagen vermindern, 
nnd es wären an erster Stelle die Feuerversicherungs-Anstalten, welche 
dies erreichen könnten, sofern sie von jedem Besitzer einer elektrischen 
Anlage Prüfungsprotokolle, von einem Verantwortlichen Ingenieur ge
zeichnet, regelmäßig fordern Winden.

Die Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit 
vor dem Forum des deutschen Äuristentages.

Von Karl SaMwer.

Im Jahre 1860 begründeten deutsche Juristen eine Vereinigung, um 
den Wünschen des deutschen Volkes nach einheitlicher Rechtsentwickelung 
immer größere Geltung zu verschaffen, um die Hindernisse, die dieser Ent
wickelung entgegenständen, zu bezeichnen und sich über Vorschläge zu einigen, 
welche die Rechtseinheit zu fördern geeignet seien. Treu hat der deutsche 
Juristentag diese Ziele verfolgt. Dent einträchtigen Zusammenwirken der 
Theoretiker und Praktiker ist es zu danken, daß seine Verhandlungen auf 
die deutsche Gesetzgebung starken Einfluß geübt haben.

Nachdem die großen Kodifikationen des Reichs auf den Gebieten des 
bürgerlichen und des Handelsrechts, des Straf- und Prozeßrechts vollendet 
oder doch der Vollendung nahe waren, setzte die ständige Deputation des 
Juristentages eine Frage des Versicherungsrechts und zwar aus dem von 
Gesetzgebung und Wissenschaft am wenigsten bebauten Theile, dem Recht 
der Gegenseitigkeitsgesellschaften, auf die Tagesordnung des 24. Juristen
tages, der im Jahre 1897 zu Graz zusammentreten sollte. Die Frage 
lautete: „Welche Stellung ist in dem zu erwartenden Versicherungsgesetze 
den Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit zu gewähren?" Professor 
Or. Victor Ehrenberg in Göttingen erstattete dazu ein Gutachten'), worin 
er die schwierige Frage der den Mitgliedern einer Gegenseitigkeitsanstalt 
zustehenden Sonderrechte untersuchte. Aber die politischen Verhältnisse 
Oesterreichs ließen es im Jahre 1897 den Reichsdeutschen unthunlich er
scheinen, die Gastfreundschaft der bedrängten Stammesbrüder im Nachbar
lande in Anspruch zu nehmen. Der 24. Juristentag folgte im Sep
tember 1898 einer Einladung nach Posen, wo Professor Or. Weyl aus

l) Verhandlungen dee, 24. deutschen Iuristentageo, Bd. 1, Seite 63—89 (Berlin, 
Outtentag 1897'.
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Kiel über die rechtliche Stellung der Persicherungsgesellschaften auf Gegen
seitigkeit mündlichen Bericht erstatten sollte. Der Referent vertheilte am 
13. September in der Sitzung der ersten Abtheilung, die den Gegenstand 
zunächst zu berathen hatte, die von ihm beabsichtigten Anträge; aber die 
Leistungsfähigkeit der Theilnehmer war durch die langwierige Verhandlung 
anderer Fragen bereits so erschöpft, daß der Vorsitzende darüber abstimmen 
ließ, ob die Stellung der Gegenseitigkeitsanstalten noch erörtert werden solle, 
und daß nur eine Minderheit die Frage bejahte. Mit Recht machte 
Justizrath Doyens') aus Leipzig darauf aufmerksam, daß das neue Ver 
sicherungsgesetz unmittelbar bevorstehe und es deshalb wünschenswert!) sei, 
über diesen Gegenstand noch zu verhandeln. Er konnte bei der Abspan 
nung der Hörer nichts erreichen.

So brachte der Reichsanzeiger am 26. November 1898 den im 
Reichsamt des Innern ausgearbeiteten „Entwurf eines Gesetzes über die 
privaten Versicherungsunternehmungen" zur öffentlicheu Kenntniß, ohne daß 
eine Berathung der Frage durch das berufene Organ des deutschen 
Juristenstandes stattgefunden hatte. Immerhin brachten die Posener Tage 
uns einen Vortheil, indem Professor Dr. Weyl sich entschloß, seinen Bericht 
mit einigen Zusätzen zu veröffentlichen/-) Jedoch konnte es zweifelhaft 
sein, ob der Juristentag noch in die Lage kommen würde, über die Frage 
in der gestellten Form zu verhandeln, da der Gesetzentwurf bis zum nächsten 
Zusammentritt der Juristen Gesetz werden konnte. Doch hat der Entwurf 
wegen anderer als der auf die Gegenseitigkeitsvereine bezüglichen Vor
schriften solche Anfechtung erfahren, daß in diesem Jahre ein zweiter Ent
wurf veröffentlicht und im Bundesrath berathen, aber noch nicht an den 
Reichstag gelangt ist.

Professor Weyl erstattete nunmehr für den 25). Juristentag ein Gut 
achtens über die Stelluug der Gegeuseitigkeitsvereine in dem ersten 
Gesetzentwürfe — der zweite war noch nicht erschienen — und über die 
hierzu ergangenen Kritiken. In Uebereinstimmung mit der überwältigenden 
Mehrheit derer, die sich über diesen Theil des Entwurfs geäußert haben, 
faßte er seine Ansicht in die Worte zusammen:^ „Den Gegenseitigkeits
vereinen ist im künftigen Versicherungsgesetze im Wesentlichen diejenige 
Stellung zu gewähren, welche der Entwurf für sie bereits in Aussicht 
genommen hat."

Schon dieses Gutachten zeigte, daß der 25>. Jnristentag, der vom 
11. bis 13. September 1900 in Bamberg verhandelte, mit der Frage nach

9 Verhandlungen des 24. Deutschen ^uristentagem, Bd. 4, S. 143 (Berlin 1398'.
-) Archiv für bürgerlichem Recht, Bd. 15, S. 293—319.
3 ) Verhandlungen dem 25. Deutschen Iuristentagm, Bd. 1, S. 3—27 (Berlin, 

I. Guttentag 1900>.
9 Daselbst S. 27.
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der rechtlichen Stellung der Gegenseitigkeitsanstalten leichtes Spiel haben 
werde. Sie wnrde wieder der ersten Abtheilung überwiesen, stand aber 
dieses Mal an erster Stelle.

Der Vorsitzende des 20. Jnristentages, Oberlandesgerichts-Senats
präsident a. D. I)r. von Stösser aus Karlsruhe, der vor vierzig Jahren 
die Bereinigung mit gegründet hat, präsidirte anch der Abtheilung.

Am 11. September gab ich der Versammlung als Berichterstatter 
einen Ueberblick über die Bestimmungen, die der zweite Entwurf sür die 
Versicheruugsvereiue auf Gegenseitigkeit vorschlägt, und ging näher nur 
auf den vielnmstrittenen § 29 über das oberste Organ ein. Als solches 
soll nach dem Entwurf eutweder wie bei der Aktiengesellschaft eine 
Generalversammlung der Mitglieder oder eigenartig eine Versammlung 
von Vertretern der Mitglieder zugelassen werden. Ich billigte diese 
Regelung, die es den Gegenseitigkeitsvereinen überläßt, ihr oberstes 
Organ auf einem der beiden Wege zu bilden, die zur Zeit in Deutschland 
begangen werden und auf denen die Anstalten sich günstig entwickelt haben. 
Mit Entschiedenheit wendete ich mich gegen das Bestreben, die General
versammlung obligatorisch zu machen, indem ich auf die Vorzüge der 
Mitgliedervertretuug hinwies. Die Mitglieder der letzteren erscheinen 
regelmäßig in den Versammlungen des obersten Organs und erwerben sich 
mit der Zeit Sachkenntniß in den schwierigen Fragen des Versicherungs 
wesens, während die Generalversammlung von wechselnden, sachunkundigen 
Personen besucht wird. Die Mitgliedervertretuug kaun daher auch die 
dem Willensorgan als solchem zustehenden Beschlüsse fassen, welche Per
sonen- und Sachkenntniß erfordern, während Vereine mit Generalver
sammlung solche Beschlüsse dem Kontrollorgan, dem Aufsichtsrath, über
weisen müssen. Kommt einmal eine Frage, die für weite Kreise lebhaftes 
Interesse bietet, zur Entscheidung des obersten Organs und wollen zahl 
reiche auswärtige Mitglieder mittagen, so wird ein Verein mit General 
Versammlung vielleicht gar nicht in der Lage sein, die Sitzung abzuhalten, 
weil kein Saal die Menge zu fassen, kein Vorsitzender sie zu leiten, kein 
Redner sich ihr verständlich zu machen vermag. Zählt doch die Gothaer 
Feuerversicherunasbank jetzt gegen 370000 Mitglieder, davon in Berlin 
allein 20—30000. Die Gothaer Lebensversicherungsbank hat mehr als 
90000 Theilhaber, und die später gegründeten Lebensversicherungsgesell 
schäften auf Gegenseitigkeit zu Leipzig, Stuttgart und Karlsruhe nähern 
sich dieser Zahl. Der erst vor 20 Jahren gegründete preußische Beamten 
verein besitzt heute schon mehr als 30000 Mitglieder in der Lebens 
Versicherung. So große Vereine würden, wenn die Abhaltung von 
Generalversammlungen sich als unmöglich erweisen sollte, eine Mitglieder- 
vertretung an Stelle der Generalversammlung einführen müssen.
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Weiter erkannte ich zwar an, daß die abstrakte Gerechtigkeit und das 
absolute Gegenseitigkeitsprinzip eine Generalversammlung sämmtlicher Mit
glieder als ideales oberstes Organ erscheinen lassen; aber ich machte 
geltend, daß diese Prinzipien nicht Volt durchzuführen sind, und daß die 
Mitglieder eines Gegenseitigkeitsvereins sich viel mehr als Bersicherte 
denn als Mitglieder fühlen.

Für den zweiten Absatz des Z 29, wonach die durch das oberste 
Organ auszuübenden Obliegenheiten auf mehrere den: Borstand und dem 
Aufsichtsrath übergeordnete Organe vertheilt werden können, vermochte ich 
ein Bedürfniß nicht anzuerkennen. Er ist m. E. zu streichen.

Der Mitberichterstatter, Rechtanwalt Dr. Fuld aus Mainz, theilte 
im Wesentlichen mein günstiges Urtheil über den betreffenden Theil des 
Entwurfs und hob noch besonders hervor, daß er damit einverstanden sei, 
daß man die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit nicht als Kaufleute 
qualifizirt habe. Dagegen wünschte er, daß die Generalversammlung 
künftig als einzig zulässiges oberstes Organ bestimmt werde. Er meinte, 
daß doch nicht alle Mitglieder kommen würden, daß es aber für jedes 
Mitglied werthvoll sei, in der Generalversammlung bei wichtigen Ver
handlungen seine Ansicht geltend machen und Beschwerden Vorbringen zu 
dürfen. Zudem werde kraft des allgemein im bürgerlichen und Handels
recht geltenden Grundsatzes der Gesellschaftswille durch die Mitglieder
versammlung dargestellt, und der Gesetzgeber frage auch bei der Aktien
gesellschaft, der Genossenschaft und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
nicht danach, ob alle Mitglieder sich thatsächlich versammeln könnten. 
Das Versicherungsgesetz möge daher den Mitgliedern eines Gegenseitig
keitsvereins nicht ein Recht nehmen lassen, das sie bei allen anderen 
Vereinen besäßen. Jedoch wollte Dr. Fuld denjenigen Gegenseitigkeits
vereinen, die sich mit einer Mitgliedervertretung als oberstem Organ gut 
entwickelt hätten, deren Beibehaltung ermöglicht sehen. Er war daher der 
Ansicht, daß in einer Einführungsbestimmung zum Versicherungsgesetz das 
alte Recht in diesem Punkte für die bestehenden Vereine aufrecht erhalten 
werden möge, wie das in ähnlicher Weise früher in dein Eiuführungs- 
gesetz zur Aktiennovelle für die älteren Aktiengesellschaften geschehen sei.

In der hierauf folgenden Besprechung machte Professor Dr. Viktor- 
Ehrenberg darauf aufmerksam, daß die meisten Gegenseitigkeitsvereine, 
nämlich die mit der reinen Schadenversicherung befaßten, sich von allen 
übrigen Vereinen unseres Rechts dadurch unterscheiden, daß der Vorstand 
den Mitgliedern die Versicherung und damit die Mitgliedschaft kündigen 
könne. Bei diesen Schadensversicherungsvereinen sei daher das Mitglied
schaftsverhältniß sehr locker und eine Generalversammlung nicht am Platze. 
Anders könne die Sache bei Lebensversicherungsanstalten auf Gegenseitig 
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teit stehen, wo das Mitglied ein tieferes und dauerndes Interesse an dem 
Verein besitze und mancher Theilhaber bei einschneidenden Neuerungen seine 
Anschauung gern in dem obersten Organ aussprechen wolle. Der Grund, 
weshalb in neuerer Zeit die Generalversammlung bei allen Gegenseitigkeits
vereinen das Uebergewicht gewonnen habe, liege darin, daß dieses oberste 
Organ von dem Vorstande sehr viel leichter beeinflußt werden könne als 
eine ständige Mitgliedervertretung nach Art der Gothaer Bankausschüsse, 
und daß die Schablone des Aktienrechts angewendet worden sei, obwohl 
die Verhältnisse hier zum Theil ganz anders lägen.

Da die Frage, ob und wieweit die Mitgliedervertretung auch künftig 
zuzulassen sei, der grundsätzlichen Bedeutung entbehrt, sah Dr. Fuld davon 
ab, durch einen eigenen Antrag einen Beschluß der Abtheilung hierüber 
herbeizuführen. Er schloß sich vielmehr der von mir vorgeschlagenen 
Resolution an, die folgendermaßen lautet:

„Der Deutsche Juristentag erkennt an, daß der Entwurf 
eines Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen 
eine geeignete Rechtsgrundlage für die Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit bietet.

Die Resolution wurde von der ersten Abtheilung einstimmig an
genommen und mir der Auftrag ertheilt, dem Plenum Bericht zu erstatten. 
Nachdem ich dies in der Vollversammlung vom 13. September gethan, 
war der Gegenstand, da Niemand nach 6 Abs. 3 des Statuts eine 
Erörterung und Entscheidung im Plenum beantragte, für den Juristen
tag erledigt.

Mittheilungen und Besprechungen.

Die Gründung -es Deutschen Vereins für Versicherungswisseuschaft.

Bei Gelegenheit der internationalen Kongresse der „Aktuare" (Lebensversicherungs
Techniker) in Brüssel (1895) und London (1898) war wiederholt angeregt worden, daß 
auch die deutschen Theilnehmer an diesen Kongressen nach dem Vorbilde des englischen 
Institute ok ^etuaritzs sich organisiren sollten, um auf künftigen internationalen Kongressen 
als geschlossene Einheit zu erscheinen. Infolge einer derartigen Anregung versandte 
.Herr Professor Dr. Emminghaus in Gotha als Vertreter der geschäftsleitenden Ge
sellschaft des Verbandes deutscher Lebensversicherungs-Gesellschaften im Januar 1898 einen 
Statutenentwurf für einen zu gründenden Deutschen Verein für Versicherungs
wissenschaft und eine Einladung zu einer Verbandsversammlung auf den 26. März 1898 
und legte zugleich der Versammlung folgende Hauptfragen zur Berathung und Be
schlußfassung vor: a) Soll das Institut nur als Mittel zur Förderung der Lebens - 
versicherungswissenschast oder vielmehr als Mittel zur Förderung der Ver
sicherungswissenschaft überhaupt gedacht werden? d) Was soll als Gegenstand 
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der Förderung seitens des zu begründenden Instituts betrachtet werden, ob nur die 
Technik oder die Versicherungswissenschaft überhaupt, also neben der Technik 
auch das Versicherungsrecht und die Versicherungswirthschaft?

Nach einem von Herrn Generaldirektor Gerkrath (Nordstern) erstatteten Referate 
beschloß die Versammlung die Einsetzung einer Kommission mit der Aufgabe, die Be
gründung eines deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft „ohne Beschränkung 
auf einen Zweig der Wissenschaft" vorzubereiten.

Nachdem sodann zufolge eines von dieser Kommission in ihrer Sitzung vom 
4. Juni 1898 gefaßten Beschlusses der ursprüngliche Statutenentwurf einer Um
arbeitung unterzogen war, fand auf Grund des neuen Entwurfs am 26. September 1899 
die Konstituirung des Vereins statt.

Der Zweck des Vereins ergiebt sich schon aus seinem Namen und ist oben am 
Schluß des einleitenden Artikels näher dargelegt; als die wichtigsten Mittel zur Er
reichung des Vereinszweckes sind zu nennen: die hier vorliegende Zeitschrift, die jedem 
Mitglied unentgeltlich vom Verein geliefert wird, die Veranstaltung versicherungs- 
wissenschastlicher Tagungen und die Schaffung einer die gesammte Versicherungswissen
schaft umfassenden Bücherkammer.

Die Mitglieder des Vereins theilen sich in körperschaftliche und persönliche. 
Als körperschaftliche Mitglieder können ausgenommen werden: Versicherungsgesellschaften, 
Vereine und Behörden; als persönliche Mitglieder solche Personen, die den leitenden 
Stellen von körperschaftlichen Mitgliedern angehören, außerdem aber alle diejenigen 
Personen, bei denen Interesse und Verständniß für versicherungswissenschaftliche Fragen 
vorauszusetzen ist.

Die Beiträge der persönlichen Mitglieder betragen jährlich 10 Mark, der Jahres
beitrag eines körperschaftlichen Mitgliedes soll mindestens 100 Mark betragen.

Zur Leitung des Vereins ist ein Ausschuß von mindestens 15 und höchstens 
25 Mitgliedern berufen.

Aus der Mitte des Ausschusses wird je auf die Dauer von 3 Jahren ein aus 
drei Mitgliedern bestehender Vorstand gewühlt, der hinwiederum aus seiner Mitte 
den Vorsitzenden ernennt. Der Vorstand erledigt die Vereinsgeschäste nach Maßgabe 
der vom Ausschuß gefaßten Beschlüsse.

Außerdem ist ein Geschäftsführer bestellt, der das Vermögen und die 
Bibliothek des Vereins verwaltet und den geschäftlichen Schriftwechsel sowie die Redaktion 
der vom Verein herauszugebenden Veröffentlichungen besorgt.

Der Ausschuß hielt seine erste Sitzung am 4. Dezember 1899 zu Berlin und 
wählte aus seiner Mitte die Herren F. Gerkrath (Nordstern) in Berlin, Dr. Hahn 
(Wilhelma) in Magdeburg und Springorum (Vaterländische Feuerversicherungs-Gesell- 
schast) in Elberfeld zu Mitgliedern des Vorstandes, von denen Herr Generaldirektor 
Gerkrath zum Vorsitzenden gewählt ist.

Bis zürn Tage der konstituirenden Versammlung belief sich die Zahl der körper
schaftlichen Mitglieder auf 36, die der persönlichen Mitglieder auf 180; bei Niederschrift 
dieses Berichtes ist die Zahl der körperschaftlichen Mitglieder 80 und die der persön
lichen Mitglieder 309.

Die Aufgabe, die sich der Verein gesetzt hat, ist groß und weit umfassend. Das 
Versicherungswesen ist wie alle wirthschaftlichen Verhältnisse in einem ununterbrochenen 
Fortschreiten begriffen; jeder Tag bringt neue Arbeit, aber wenn es wahr ist, daß 
Arbeit die Würze des Lebens ist, dann wird man bekennen müssen: Es ist eine Freude, 
in dieser Zeit zu leben und zu wirken. Tie Solidarität ist nicht mehr ein bloßes 
Fühlen, sondern es sind greifbare Thatsachen und festgefügte Einrichtungen, in denen 
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sie sich verkörpert, und unter diesen Einrichtungen steht — alles Andere, was private 
Thätigkeit geschaffen hat, weit überragend — die Versicherung. In dieser inneren 
.'»traft ruht auch das Vertrauen, daß es den Bestrebungen des Vereins nie an Freunden 
und Mitarbeitern fehlen wird.

Rüdiger.

Litteratur.
vi. Wilhelm Schäfer. Die Feuerrnckversicherung. .Heidelberg, Druck von Ad. 

Emmerling L Sohn. 1900.
Unter vorstehendem Titel hat der Verfasser „den größten Theil" einer Doktor- 

Dissertation, als Manuskript gedruckt, erscheinen lassen. Wir wissen nicht, was diesem 
Buche noch in der Dissertation hinzugefügt ist. Jedenfalls fehlt ihm der rechte Zu
sammenhang und die rechte Anordnung der Theile. Und es fehlt ihm die Rechtfertigung 
des Titels, den die ganze Dissertation vielleicht rechtfertigt. Denn wir erfahren hier 
von der Feuerrückversicherung so viel oder so wenig wie von der Rückversicherung 
überhaupt. Nirgends sind die Besonderheiten der Feuerrückversicherung hervorgehoben. 
Sie bestehen freilich, wenn man die verschiedenen Arten der Schadenrückversicherung 
nebeneinander hält, auch wohl mehr in Nebendingen als in Hauptsachen.

Abgesehen von den hier angedeuteten, nicht eben sehr ins Gewicht fallenden 
Mängeln, ist das Erscheinen des Buches um so mehr zu begrüßen, je mehr sich der 
Verfasser in seinen Stoss — die Rückversicherung — vertieft hat und je dürftiger der 
Gegenstand sonst in der deutschen Litteratur behandelt ist.

Im ersten Abschnitt, überschrieben „Die Grundlagen der Rückversicherung", mußte 
der Begriff des Risiko in seinen verschiedenen Bedeutungen festgelegt werden, und das 
ist mit genügender Schärfe geschehen; dann der Unterschied zwischen Rückversicherung 
und selbständiger direkter Betheiligung mehrerer Versicherer an einem Risiko, zwischen 
Rückversicherung und Retrozession. Wir wollen dahingestellt sein lassen, ob hier nicht 
eine eingehendere Darstellung des Rückversicherungs rechtes am Platze gewesen wäre. 
Denn die „Grundlagen" eines Versicherungszweiges sind vorzugsweise wirtschaftliche, 
technische und juristische. Auch die wirthschastlichen Hütten hier ein näheres Eingehen 
verdient. Die im zweiten und dritten Abschnitt dargestellte geschichtliche Entwickelung der 
Rückversicherung — immer der Rückversicherung überhaupt — läßt wenig zu wünschen. 
Die hier gelegentlich bekämpfte Ansicht Ehrenbergs und Anderer, daß die Uebernahme 
der Rückversicherung stets Handelsgeschäft und eine Rückversicherung auf Gegenseitigkeit 
undenkbar sei, Hütte wohl im ersten Abschnitt nüher beleuchtet zu werden verdient. Sie ist 
keineswegs so unhaltbar, wie der Verfasser unter Hinweis auf einige wenig glückliche 
Versuche, das Prinzip der Gegenseitigkeit auf die Rückversicherung anzuwenden, glauben 
machen will. Es wird ein Unterschied zu machen sein zwischen dem Vertrage eines 
Rückversicherers mit einem Direktversicherer auf Gegenseitigkeit und der Rückversicherung 
auf Gegenseitigkeit. Die letztere ist allenfalls theoretisch zu konstruiren, aber praktisch 
so gut wie undenkbar. Der Rückversicherer wird schwerlich je zu bestimmen sein, seinen 
Gewinn unter seine verschiedenen Kunden zu vertheilen, die letzteren aber noch weniger, 
seinen Verlust antheilig zu tragen; denn eben um ihrerseits Verluste zu vermeiden oder 
mögliche Verluste zu begrenzen, nahmen sie Rückversicherung.

Die drei folgenden Abschnitte der Schrift (I V. Grundsätze und Motive, nach denen 
die verschiedenen Kategorien der Versicherungsanstalten die rückzuversichernden Summen 
bemessen; V. Die Entwickelung der technischen Formen der Rückversicherung; VI. Spezielle 
Rückversicherungstechnik) bilden eine gute pragmatische Darstellung des Rückversicherungs-

Zcitschrist f. d. gerammte Versich.. Wissenschaft. I. 7 
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geschäfts und seines üblichen Betriebes. Der Verfasser scheint in einem solchen (Geschäft, 
vielleicht in mehreren, selbstthätig gearbeitet und gut beobachtet zu haben. Für den 
Praktiker enthält diese Darstellung nichts Neues; sie enthält auch keine Anregung zu zweck
mäßigen Neuerungen. Vielleicht hat sie für den Theoretiker den Werth, den ihm jede 
Einführung in das wirkliche Thun und Treiben eines Geschäftes, in dessen mannigfaltige 
Vorgänge und Formen, bietet.

Ganz beiläufig mag noch zum Schlüsse auf eine Bemerkung des Verfassers, die uns 
anfechtbar erscheint, hingewiesen werden. „Bei der Lebensversicherung ist die wahr
scheinliche Höhe der Gefahr bekannt, trotzdem bedarf sie der Rückdeckung", heißt es auf 
S. 52, und gerade bei der Lebensversicherung kann — so will uns bedünken und so zeigt 
auch vielfältige Erfahrung großer Institute — die Nückversicherung gut durch die direkte 
Betheiligung mehrerer Versicherer an dem nämlichen Risiko ersetzt werden.

Die Bücherkammer des Deutschen Vereins für 
Verstcherungswissenfchaft.

Bestand alt Zeitschriften, und Sammelwerken
r0 vom Kollegium für Lebensvers.-Wissenschaft herrührend 15 in etwa 110 Bünden 
d) seit Gründung des Vereins zugegangen.......................... 8 - 100

Bestand an Einzelwerken, zum großen Theil aus kleineren
Schriften bestehend................................................ - 230

IO_________ - 100 -

zusammen etwa 540 Bände.
In der schon oben zitirten Abhandlung „Ueber Versicherungsmathematik" spricht

sich Professor I)r. Georg Bohlmann auch über die schwere Zugänglichkeit der Fach
litteratur aus, und was da von der Lebensversicherungslitteratur gesagt ist, gilt in 
noch höherem Grade von der Versicherungslitteratur überhaupt, daß nämlich auf diesem 
Gebiete die Universitäts- und Königlichen Bibliotheken vielfach ganz versagen, daß 
wichtige Werke im Buchhandel total vergriffen sind, und daß, wer eine einigermaßen 
vollständige Vertretung der Fachlitteratur finden will, ins Ausland reisen muß. Es 
wird also eine der allerdringlichsten und wichtigsten Aufgaben des Vereins sein, eine die 
Litteratur der gesummten Versicherungswissenschast umfassende Bücherkammer zu schaffen 
und der Benutzung zugänglich zu machen. Zu diesem Zwecke werden wir trachten, 
neue und ältere Erscheinungen der Versicherungslitteratur möglichst vollständig zu 
sammeln; wir werden aber auch die Leser der Zeitschrift mit den Werken unserer 
Bücherkammer bekannt machen und hierbei nicht auf eine Wiedergabe der Titel uns 
beschränken, sondern dafür Sorge tragen, daß der Inhalt der Werke von mit den be
treffenden Wissenszweigen vertrauten Rezensenten in knapper Form beschrieben und 
kritisch beleuchtet wird. Wir gedenken später diese Beschreibungen systematisch zu ordnen, 
um auf diese Weise mit der Zeit zu einer einheitlichen und vollständigen Bibliographie 
der Versicherungswissenschast zu gelangen. Indem wir alle Berufenen zur Betheiligung 
an der Rezensionsarbeit einladen und denselben gern die Bücher zur Verfügung stellen, 
geben wir hiermit eine

I. Liste der zur Rezension nns vorgelegten Bücher.
1. Dr. .jur. Willy Aschen heim, Der Abandon des Versicherten in der See

versicherung. Berlin 1893.
2. Max Beneke, Der Ristorno in der Seeversicherung, eine rechtsvergleichcnde Ab

handlung. Berlin 1891.
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3. Dr. zur. D. Bischoff, „Die Natur der Sache" als Rechtsquelle im Gebiet des 
Versicherungswesens. Berlin 1895.

4. Dr. zur. D. B ischoff, Die rechtliche Bedeutung der Prämienreserve eines Lebens
versicherungs-Betriebes. Bremen 1891.

5. I)r. Georg Bohlmann, Ueber Versicherungsmathematik. Sonderabdruck aus 
„Klein und Riecke: Ueber angewandte Mathematik und Physik in ihrer 
Bedeutung für den Unterricht an den höheren Schulen." Leipzig 1900.

6. Paul Hager, Die öffentlich-rechtliche Regelung des Privatversicherungswesens in 
Deutschland. Bertin 1900.

7. Dr. .jur. Em. Herrmann, Die Theorie der Versicherung vom wirthschastlichen 
Standpunkt. Wien 189^.

8. Dr. stir. Paul Hiestand, Der Schadenersatzanspruch des Versicherers gegen den 
Urheber der Körperverletzung oder Tödtung des Versicherten. Stuttgart 1896.

9. Dr. jur. Paul Hiestand, Grundzüge der Privaten Unfallversicherung mit Berück
sichtigung der Haftpflichtversicherung. Stuttgart 1900.

10. L. Herrfurth, Die Heranziehung der Versicherungs-Gesellschaften zu den Gemeinde
abgaben in Preußen. Berlin 1880.

11. Victor von John, Die Seeversicherungs-Policen der wichtigsten Seeplätze der 
Erde. 5 Lieferungen. Triest 1874.

12. A. Langhans, Die Privat-Feuerassecuranz und das Neichsversicherungsgesetz. 
Eine Betrachtung zu Nutz und Frommen der Versicherten. Leipzig 1900.

13. Dr. W. Schaefer, Die Verstaatlichung des Feuerversicherungswesens, insbesondere 
der Mobiliarversicherung. Hannover 1884.

14. Dr. zur. H. von Speß Hardt, Der Versicherungsbetrug im Reichsstrafgesetzbuch 
unter Berücksichtigung der wichtigsten ausländischen Gesetzgebungen. Mar
burg 1885.

15. Alfred Stutz, Die Rückversicherung im Transportversicherungs-Geschäft. Zürich 1893.
16. Ernst Thilo, Zur Geschichte und zur Reform der Seeversicherung. Leipzig 1884.
17. Dr. zur. Oskar von Waldkirch, Die Staatsaufsicht über die privaten Versiche

rungs-Unternehmungen in der Schweiz nach dem Bundesgesetz vom 
25. Juni 1885. Zürich 1892.

18. Paul Bütow, Die Versicherung auf Gegenseitigkeit. Berlin 1883.
19. Dr. Heinrich von Haag, Das bayerische Gesetz, betreffend die Pferdeversicherungs

Anstalten vom 15. April 1900 mit Erläuterungen und Vollzugsvorschriften. 
München 1900.

20. N. Förtsch, Die Reichsgesetze, betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der 
Binnenschifffahrt und der Flößerei, in der am 1. Januar 1900 in Wirksamkeit 
tretenden Fassung — nebst den ergänzenden Vorschriften der Gewerbeordnung 
und des Handelsgesetzbuches. 2. Auflage. Leipzig 1900.

21. Dr. Felir Hecht, Der Europäische Bodenkredit. Erster Band. Leipzig 1900. 
(Behandelt die Frage der Schuldentilgungs-Versicherung.)

22. G. Schuster, Anleitung zum Erkennen des Hagelschadens. Berlin 1897.
23. Hermann und Karl Braemer, Das Versicherungswesen. Leipzig 1894.
24. Theodor Wittstein, Das mathematische Risico der Versicherungs-Gesellschaften. 

Hannover 1885.
25. Adolf Guyer, Die Wirkungen der Selbsttödtung auf den Lebensversicherungs

vertrag. Zürich 1890.
26. Mar Hallbauer, Das Jnvalidenversicherungsgesetz vom 13./19. Juli 1899. 

Darlegung in Gesprächsform. Neu bearbeitet von Alfred Illing. Leipzig 1900.

7*
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27. Di-. Philipp Huppert, Der Preußische Ministerialerlaß, betreffend die Lebens
versicherung. Reflexionen vorn Standpunkt der Volkswirthschaft und der 
Moral. Frankfurt a. M. 1895.

28. Or. E. Kaufmann, Die Grundzüge der Schweizerischen Kranken- und Unfall
versicherung mit Einschluß der Militärversicherung. Bern 1899.

29. 1)r. jur. F. A. Gebhard und I)r. jur. I. P. Lutz, Das Reichsinvalidenversiche
rungsgesetz vom 13. Juli 1899. Berlin 1900.

30. Dr. Otto Mugdan, Das Krankenversicherungsgesetz. Kommentar sür Aerzte. 
Leipzig 1900.

31. I. Eggenberger, Zur Darstellung des Bernouilli'schen Theorems in der Wahr
scheinlichkeitsrechnung. Separatabdruck aus der Zeitschrift für Mathematik 
und Physik von Mehmke und Cantor. Leipzig 1900.

32. Derselbe, Zur Frage der landwirtschaftlichen Hypothekentilgungs-Vechcherun 
Bern 1900.

33. Derselbe, Die Grundzahlen, Rentenbaarwerthe und Jahresprämien einer kombi- 
nirten Alters- und Jnvaliditätsversorgung. Bern 1900.

34. Eugen Baumgartner, Zeitschrift für Versicherungs-Recht und -Wissenschaft. Inter
nationales Organ für das gesammte Versicherungswesen. Band 1—5. 
Straßburg 1895—1899.

35. Derselbe, Die Gerichtspraxis in Versicherungssachen. Straßburg 1895.
36. Derselbe, Handwörterbuch des gesummten Versicherungswesens einschließlich der 

sozialpolitischen Arbeiterversicherung. I. Band: Aargau—Blitzschadenversiche
rung. Straßburg 1899.

37. Joh. Jonüs, Studien und Vorschläge auf dem Gebiet des Lebensversicherungs
geschäftes. Berlin 1883.

38. Dr. Konrad Malß, Betrachtungen über einige Fragen des Versicherungs
rechtes. Frankfurt 1862.

39. Oskar Lemcke, Versicherungswesen. 2. Auflage. Leipzig 1888.
40. E. Kihm, Die Gewinnsysteme mit steigenden Dividenden bei der Lebensvemche- 

rung. Zürich 1886.
41. Karl Neumann, Die rechtliche Stellung der sogenannten Unteragenten einer 

Privat-Versicherungsgesellsch Berlin 1891.

Gedruckt in der Königlichen Hofduchdrnckcrei von E. L. Mittler L Lohn, 
Berlin 8ZV., Kochstras;e 68—71.



Studien zur Entwickelungsgeschichte -er Versicherung.
Bon Richard Ebrenberg in Aonoct.

Vorbemerkung.

Es giebt lloch keine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Geschichte 
des Versicherungswesens - das vor einigen Jahren erschienene Werk voll 
Hamon ist unbrauchbar , sondern nur einige gute monographische Dar
stellungen, welche Victor Ehrenberg im 1. Bande seines Versicherungs
rechtes (S. 25>ff.) für die Zwecke dieses Werkes zusammengefaßt hat.

Im Gegensatze zu der bisher noch uicht sehr weit gediehenen Ermittelung 
der versicherungsgeschichtlichell Thatsachen möchte ich hier lediglich die ent- 
wickelnngsgeschichtlichell Gesichtspunkte zur Sprache bringell, welche 
eine geschichtliche Darstellung des Versicherungswesens meines Erachtens 
berücksichtigen muß, wenn sie dein Volkswirthe Belehrung schaffen soll. 
Ich möchte Hypothesen aufstellen, die einen gewissen Grad von Wahr
scheinlichkeit für sich haben, die aber zunächst nur zur weiteren Forschung 
aliregen sollen.

Dabei sind, wie mir scheint, vor Allem auch die frühesten Veline der 
Versicherung aufzudecken: denn nur, wenn man eine Erscheinung des hoch
entwickelten und verwickelten heutigen Wirtschaftslebens zurückverfolgt bis 
zu ihren ersten und einfachsten Wurzeln, wird es, so glaube ich, möglich 
seiu, Klarheit zu gewinnen über ihren eigentlichen volkswirtschaftlichen 
Charakter und über die große, durchgehende Richtung ihrer Entwickelung.

I. Keime der Versicherung.

(üuellen.
rosse, Die Formen der Familie und die Formen der Wirthschaft.

Bücher, Die Entstehung der Bolkswirthschaft.
(5. Go th ein, Artikel „Familie" im .Handwörterbuch der Staatswissenschasten.
G i e r k e, Deutscher, Genossenschastsrecht.
< h. (iro 88. wke OilU UereUant.
A. Ehrenberg, Artikel „Gilden" im Handwörterbuch der Staatswissenschaften.

Zeitschrift i. d. qe'aiuuue Geruch.-Winen'a^ 1. 2.
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Da« Bedürfniß, aus denl das heutige Versicherungsgeschäft hervor- 
gegallgen ist, war von jeher vorhanden. Ja, gerade in primitiven Ver
hältnissen war für jede Wirthschaft die Gefahr von Verlusten unausgesetzt 
ganz besonders dringend, weil der Mensch noch wenig gelernt hatte, diese 
Gefahren durch seine Willensthätigkeit zu verringern. Was thut der 
primitive Meusch zunächst, wenn er durch die Erfahrung erkannt hat, daß 
er alls Schritt und Tritt von feindlichen Naturgewalten umgeben ist? 
Er sucht diese Gewalten, deren er nicht Herr werden kann, sich günstig 
zu stimmeu, zu versöhnen: er betet und opfert. Allerdings versucht er 
auch, sie zu überwinden; aber dies gelingt ihm erst im Verlaufe sehr langer 
Zeiträume: es ist ja gerade das Wesen der Cultur, daß sie den Menschen 
in wachsenden! Maße befähigt, die Naturgewalten sich dienstbar zu machen 
und ihre schädlichen Einwirkungen mehr mH mehr auszuschließen.

So wurde z. B. die zerstöreude Wirkung des Feuers auf die mensch- 
lichen Häuser erst bei hoher Kultur wesentlich verringert durch sorgsames 
Umgeheu mit Feuer und Licht, zweckmäßige Bauart der Gebäude und 
gute Feuerlöschanstalten. Wie lange hat es gedauert, bis die Seefahrt 
ihren Charakter als eins der gefährlichsten Gewerbe verloren hat! Ueber- 
haupt ist auch das Leben des Menschen bei niedrigem Kulturstande un
vergleichlich stärkeren Gefahren ausgesetzt als gegenwärtig. Man vergleiche 
in dieser Hinsicht nur uuser Mittelalter mit der Jetztzeit.

Das Bedürfniß nach Ersatz des Schadens, den die feindliche Natur dem 
Meuschen zufügte, muß also schon frühzeitig ein sehr starkes gewesen sein. 
Wenn trotzdem die arbeitstheitige Befriedigung dieses Bedürfnisses sich 
erst spät entwickelte, so ist damit keineswegs gesagt, daß es ganz unbefriedigt 
blieb. Vor Ausbildung der Arbeitsteilung und des Tauschverkehres wurdeu 
ja alle mögliche« wirthschaftlichen Bedürfnisse durch „Eigenproduktion" iu 
der „Geschlossenen Hauswirthschaft" befriedigt. So ist auch der erste 
Keim der Versicherung in der Genleinschaft des Fanlilienverbandes 
enthalten.

Wie auch immer dieser Verband sonst beschaffen war, stets gewähr
leistete er ursprünglich in unvergleichlich höherem Maße als gegenwärtig 
seinen Angehörigen Schutz gegen jede Noth, natürlich nur soweit, wie die 
eigenen Kräfte des Verbandes reichten. Gemeinsame Wirthschaft und ge
meinsame Abwehr äußerer Gefahreu dieuteu diesem Zwecke. Es wurde 
also stets Hülfe iu uuturu gewährt: jedes Familienmitglied inußte dazu 
beitrageu. Diese Verpflichtuug beruhte ebeuso wie das Recht auf Unter
stützung lediglich auf der Zugehörigkeit zur Familie. Die Leistuug wurde 
nicht nach der Gegenleistung bemessen, sondern nur nach der Kraft bezw. 
nach dem Bedürfniß der Einzelnen. Diese existirten überhaupt uur als 
Angehörige der Gemeinschaft, die sie soweit wie möglich schützte, zugleich 
aber über ihre Kräfte unbedingt verfügte und, wenn es das Interesse der



Ehrenberg, Zur Entwickelungsgeschichte der Versicherung. 10?.

Gemeinschaft forderte, auch über ibr Leben. Das war eben gerade die 
allgemeine Gegenleistung für jene „Versicherung", welche die Gesammtheit 
den Einzelnen gewahrte. Ganz ebenso schützt, „versichert" auch gegen
wärtig wieder der Staat die einzelnen Staatsbürger durch die denselben 
obliegende allgemeine Wehrpflicht.

Ich nenne diese Art der Versicherung die „Naturalwirthschait- 
liche Versicherung".

Die naturalwirthschaftliche Versicherung betraf ursprünglich vorzugs- 
weise die Person der einzelnen Familienmitglieder. Die Pflicht der 
Blutrache und der Eideshülfe vor Gericht sind wichtige, aus dieser Ver
sicherung der Person durch die Familie hervorgegangene Rechtsinstitute.

Eine besondere Habe besaßen die einzelnen Familienmitglieder ursprüng
lich gar nicht oder doch nur in ganz geringer Menge. Aber stets besaßen 
sie Antheil an der Gesammthabe, nnd dieser Antheil wurde ihnen durch die 
Gesammtkrast aller Genossen ebenfalls „versichert": sie bauten das nieder
gebrannte Familienhaus gemeinsam wieder auf; sie jagten gemeinsam den 
Wolf, der die Herde der Familie bedrohte rc.

Was hier von der „Familie" gesagt ist, gilt in wesentlich ab
geschwächtem Maße auch von der erweiterten Familie, von der „Sippe". 
Innerhalb der Letzteren bildeten jetzt die zu ihr gehörigen Familien meist 
besondere Wirthschaften, welche die Hauptmasse der unmittelbaren wirth
schaftlichen Produktion besorgten, während der Sippe vorzugsweise die 
„politischen" Aufgaben zufielen. Damit theilten sich auch die verschiedenen 
Arten der „Versicherung": Das Gebiet unserer heutigen Versicherung, 
die privatwirtbschaftliche Versicherung, verblieb überwiegend bei der 
Familie, während die politische, die öffentlich-wirthschastliche Ver
sicherung auf die Sippe überging. Doch gestaltete sich die Arbeitsteilung 
in Wirklichkeit nicht so scharf und durchgreifend; so sorgten vielfach die 
Sippen gemeinsam für dell Ersatz zerstörter Häuser oder Schiffe rc.; auch 
die Aufbringung des „Wergeldes" durch alle Genossen einer Sippe batte 
noch einen etwas privatwirthschastlichen Charakter.

Die Familie ist die älteste „Gefahrengemeinschaft"; sie ist zugleich 
die umfassendste, welche es giebt; selbst jetzt, nachdem sie so viele Auf
gaben anderen Gemeinschaften überlassen hat, giebt es noch immer keine 
einzige, deren Angehörige eine solche Zahl voll Gefahren miteinander 
gemein haben, wie die der Familie. Aber gerade dies hat es solange ver
hindert, daß die Versicherung alls ihrem naturalwissenschaftlichen Keime zur 
arbeitsteiligen Sonderexistenz erwuchs. Genall betrachtet, sind es zwei 
Thatsachen gewesen, welche dies verzögert haben.

Einmal die umfassende llaturalwirtbschaftliche Versicherungspflicht der 
Familie überhaupt. Solange die Einzelnen gegen die Folgell aller mög
lichen Gefahren ohne Weiteres durch die Gemeinschaft „versichert" wurden, 



104 Ahrenberg, Zur Entwickelungsgeschichte der Versicherung.

konnte es ihnen nicht in dell Sinn kommen, hierfür noch besonderen 
Entgelt zu bezahlen. Aber auch soweit die Fürsorge der Familie ver
sagte, wurde der entgeltlichen Persicherung der Boden dadurch entzöge«, 
daß die Verhältnisse, unter denen die Einzelnen lebten, und durch welche 
der Eintritt eilles Schadens für sie bedingt wurde, sür alle Familien
mitglieder ungefähr die gleichen waren. Deshalb war innerhalb der 
Familie ein zweiseitiges Interesse überhaupt nicht vorhanden, nnd mit 
Draußenstehenden fand friedlicher Perkehr nur iu ganz geriugem Maße 
statt. Es gab also keiue Möglichkeit, eine» entgeltlichen Pertehr für 
wechselseitige Versicherung zu organisiren. Vielmehr hatten Alle nur ein 
einziges Interesse, und ein Schadell konnte nicht anders wie durch ge
meinsame Arbeit ersetzt werden.

So etwa waren die Keime der Versicherung in der Urzeit be
schaffen. Wenn ich null zu deueu übergehe, welche dem Mittelalter 
angehöreu, so ist dabei uicht an einen deutlich begreuzteu Zeitraum zu 
denken; das „Mittelalter" endigte z. B. für die Städte in mancher Hin 
sicht schon lllit dell Kreuzzügen, während es mit starken Ausläufern nocb 
in die Gegenwart hineiureicht. Für die Entwickelung der Versicherung 
wird es dadurch gekeuuzeichnet, daß dem alls Blutsverwandtschaft beruhen
den, also natürlichen Familienverbande manche Aufgaben, namentlich auf 
dem Gebiete der privatwirthschaftlicheu Versicherung, durch künstliche Ge 
meinschaften, Gilden, abgenommen wurden.

Die Gilde war eine echt mittelalterliche Gemeinschaft, charakteristisch 
für jenen Zwiscbenznstand, als die allumfassende Bedeutung des Familien 
Verbandes abnahm, dagegen weder die auf territorialer Grundlage be 
ruhenden politischen Gemeinschaften, Ortsgemeinde und Staat, noch auch 
die auf dem Erwerbssiuu beruhende« privatwirthschaftlicheu Gemein- 
schafteu, die Uuteruehmungeu, scholl hiureicheud entwickelt waren, um der 
Familie, der Sippe, alle gemeiusameu Aufgabeu abzunehmeu, welche über 
deren Kräfte hiuauswuchseu. Ill diese Lücke trat die Gilde.

Die Aufäuge der Gilde reiche« weit i« die Urzeit zurück; sie siud 
trotzdem für uns vou besouderem Interesse. Es ist sicherlich keilt Zufall, 
daß die ältesteu „Gildeu", voll deueu wir wisse«, Heidttische, lllit Trink 
gelage verbundene Opferversammlungen waren, also gerade dem 
Zwecke dienten, welchem primitive Menschen zunächst nachstrebten, wenn sie 
erkannten, daß sie unausgesetzt gefährlicher Schädigung durch feiudliche 
Naturgewalten ausgesetzt waren, die sie noch nicht direkt bekämpfen konnten: 
Bei jenen altgermanischen Gildegelagen trank man den Göttern „Minne", 
d. h. man suchte durch Trankopfer ihre Gunst zn erringen. Das Wort 

bedeutete ursprüuglich soviel wie Vergeltung, Buße, Opfer, dann 
auch Trinkgelage.

Als nun das Christenthum ill dell germanischen Landen sich ans- 
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zubreiten begann, wurden zwar vielfach Versuche gewacht, die heidnischen 
Trinkgelage zn unterdrücken. Da dies indeß bei den Germanen sich bald 
als ein unmögliches Beginnen erweisen mußte, so beguügteu sich die klugen 
Boten des neuen Glaubens zunächst damit, daß Thor und Odin durch 
deu heiligen Stephall nnd dell heiligen Martin ersetzt wurden. Aber 
allmählich ging das Christenthum iu dieser Benutzung der Gilden noch 
einen starken Schritt weiter: sie wurden ihm ein wichtiges Mittel, um 
bei den Germanen der werkthätigen Menschenliebe Eingang zu verschaffen.

Schon mit den heidnischen Opfergelagen waren, wie es scheint, viel
fach Schwur- oder Blutsbruderschaften verbunden worden, wie sie 
besonders voll den Nordgermanen berichtet werden und wie sie auch jetzt 
noch bei vielen primitiven Völkern Vorkommen: unter feierlichen Ceremonien 
l Blutmischung nnd dergl.) wnrde eine Art künstlicher Brüderschaft 
hergestellt, derart, daß die Blutsbrüder sich wie wirkliche Brüder für ver
pflichtet erklärte«, einander in jeder Noth beizustehen und nichts Gefähr
liches gegen einander zu Unternehmer:. Die Anlässe zur Schaffung solcher 
künstlichen Blutsbrüderschaften ergaben sich in wachsender Zahl mit der 
Zunahme des friedlichen Verkehrs zwischen den einzelnen Gemeinschaften. 
Auch die Gastfreundschaft war eine Einrichtung, die ursprünglich den: 
gleichen Zwecke diente.

Es scheint nun, daß die Kirche jene altgermalsischen Tchwurbrüder- 
schaften benutzte, um die Germanen allmählich in den Geist des Christen- 
thmns einznführen, daß also der große christliche Gedanke der Brüderlich
keit, der Menschenbrüderschast anch unter Nichtverwandten, dem harten 
Geiste des alten Germanen mit Hülfe des Gildewesens eingeflößt wnrde, 
wobei zunächst so scheint es wenigstens die uralten Schwurbrüder
schaften die äußere Form hergeben mußten.

Die Entwickelung der späteren Gilden ans diesen Keimen läßt sich 
nicht verfolgen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, daß ans den: ursprüng
lich altheidnischen, dann christlich umgeformten Opferfeste und aus der 
Schwurbruderschaft, welche der gleichen Umwandlung unterzogen wurde, daß 
aus diesen beiden Kennen sich dauernde Gemeinschaften bildeten, welche 
weder auf der Verwandtschaft, noch auf deu: Zusammenleben beruhten, 
sondern eben vorzugsweise aus dem Bedürfnisse ihrer Mitglieder, 
einander beizustehen.

Diese Gilden waren, neben der ebenfalls uralten, landwirthschaft- 
lichen Zwecken dienenden Markgenossenschaft, neben der Heergefolgschaft, 
die auch allmählich dem Verwandtschaftsverhältnissi entwuchs, die ersten 
künstlichen Gemeinschaften der germanischen Völker. In die Familie, 
in die Sippe wurde der Einzelne stets hineingeboren, was freilich bei den 
Kindern der Gildebrüder später ebenfalls regelmäßig der Fall war: aber 
in der Frühzeit des Gildenwesens nnd vielfach auch noch später konnten
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Fremde unter bestimmten Bedingungen freiwillig beitreten; u. A. mußten 
sie eine Eintrittsgebühr bezahlen, mußten also einen Geldbetrag opfern, 
um des Schutzes der Gilde theilhaft zu werden. Darin lag schon eine 
Annäherung an das System der speziellen Entgeltlichkeit, das unserem 
heutigen Tauschverkehr zu Grunde liegt.

Ferner waren die Zwecke der Gilde nie so allumfassend wie die 
der Familie in der Urzeit, und dementsprechend war ihre Macht über ihre 
Angehörigen bei Weitem nicht so unbedingt. Immerhin war auch die 
Gilde eine Gemeinschaft, innerhalb deren der Einzelne nach seinen Kräften 
leisten mußte, was die Gemeinschaftszwecke von ihm erheischten, und diese 
Zwecke waren auch bei der Gilde noch sehr vielseitig.

Das religiöse Element war bei jeder echten Gilde höchst wesentlich, 
und zwar sowohl in der Gestalt gottesdienstlicher Handlungen, wie auch 
als werkthätige Bruderliebe, als Pflicht, den kranken Gildebruder zu 
pflegen, den reisenden zu fördern, die Leichen der verstorbenen Brüder 
zu geleiten, zu Seelenmessen für sie beizutragen rc. Weltlicher Natur 
dagegen waren die noch aus der heidnischen Zeit stammenden Ver- 
pflichtungen, den Tod des Gildebruders zu rächen, ebenso seine Be 
schimpfung, die Verletzung seines Hausfriedens, seiner Familienehre rc.; 
auch die Eideshülfe vor Gericht gehört noch hierher.

Die Gilden hatten also mit dem Familienverbande manche Eigen 
schäften gemein, welche der Ausbildung einer Versicherung gegen speziellen 
Entgelt im Wege standen. Aber eine wesentliche Veränderung hatte sich 
vollzogen: die Genossen lebten nicht mehr unter ganz gleichen Verhält
nissen, wie die Mitglieder einer zusammen wirthschaftenden Familie und in 
abgeschwächtem Maße auch noch die einer Sippe von solchen Familien. 
Bei der Gilde war die Differenzirung dieser äußeren Lebensbedingungen 
so weit fortgeschritten, daß hierdurch die Wahrscheinlichkeit von Schäden 
erheblich wuchs, welche nicht mehr die Gesammtheit, sondern nur einzelne 
Genossen betrafen. Damit war die Möglichkeit gegeben, solche Schäden 
auf andere Weise zu ersetzen wie durch die Arbeit der Gesammtheit.

So erkläre ich es mir, daß sich an viele Gilden allmählich gewisse 
neue Einrichtungen für Sonderzwecke angliederten, die einen deutlichen 
Schritt zur Versicherung gegen speziellen Entgelt bedeuteten.

Dahin gehört es, wenn schon eine angelsächsische Gilde des 10. Jahr
hunderts (?) eine besondere Kasse zum Ersatz von gestohlenem Vieh er
richtete, wenn im folgenden Jahrhundert eine andere englische Gilde (in 
Exeter) besondere Beiträge für Beerdigung von Genossen und auch schon 
für Ersatz von Feuerschäden erhob. Bei den dänischen Gilden des Mittel 
alters kamen ebenfalls Extrasteuern vor, die allen Gildebrüdern auferlegt 
wurden, wenn Einer von ihnen Schiffbruch erlitt, in ausländische Ge
fangenschaft gerieth, wenn ihm sein Haus abbrannte rc. Später entstanden 
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alls dein Boden deo Gildeweseuo (wozu natürlich auch das Zunftwesen 
gehört) zahlreiche „Vaden" nnd „Bruderschaften" sür solche Sonderzwecke.

Wir haben hier die Anfänge der geld wirthschaftlichen Entwicke
lung vor mw: aber diese ist zunächst in solchen Anfängen stecken geblieben. 
Die moderne Versicherung ist nicht aus dem (Hildewesen, nicht als Ver
sicherung auf Gegenseitigkeit, sondern als Erwerbsgeschäft entstanden. Denn 
lange Zeit oor den ersten eigentlichen Brandgilden erwuchs die dem Erwerb 
dienende Seeversicherung. Die vermuthlichen Ursachen dieser Entwickelung 
werde ich in meinem nächsten Artikel erörtern.

Schiffserperten und Institute zur Älafstfiyrung von 
Seeschiffen in ihrer Gedeutung für die Seeoerstcherung.

Bon ^ttstizrath (5'mil Bo yens in Leipzig.

Die nachstehenden Bemerkungen bezwecken, die Aufmerksamkeit der 
Seeversicherer darauf zu lenken, daß durch das neue H. G. B. eine auch 
sür die Seeversicherung nicht unerhebliche Rechtsänderung sich vollzogen hat.

Bekanntlich giebt das Seeversicherungs-Recht auf die Frage, ob die 
Versicherer auch dann haften, wenn das Schiff in einem nicht seetüchtigen 
Zustand in See gesandt ist, eine verschiedene Antwort, je nachdem 
Versicherung von Schiff und Fracht und Versicherung von Ladung vor
liegt. Bei der Versicherung von Schiff und Fracht garantirt der Ver
sicherungsnehmer dem Versicherer, daß das Schiff in einem seetüchtigen 
Zustand in See gesandt ist oder wird?) Hier wird also der Versiche
rungsnehmer nicht gedeckt durch Atteste von Sachverständigen, insbesondere 
nicht durch Atteste der Klassisikationsinstitu^ Bescheinigen ihm diese 
Institute die Seetüchtigkeit, obwohl eine solche in Wahrheit nicht vor
handen war, so validirt die Versicherung nicht, ohne Rücksicht darauf, ob 
der Versicherungsnehmer oder der Versicherte selbst ill gutem Glauben 
war oder nicht, ohne Rücksicht auch darauf, ob der Irrthum in Betreff 
des Zustandes des Schiffes bei Antritt der Reise ein schuldhafter war 
oder nicht.

Beider Versicherung von Ladungsgütern auf Seereisen garantirt da 
gegen der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Seetüchtigkeit des Schiffes 
nicht. Er hat nur die Pflicht zur Anzeige „aller ihm bekannten Umstände, 
die wegen ihrer Erheblichkeit für die Beurtheilung der von dem Versicherer

Uebereinstnnmend An. 825, Ar. 1 de«) ulten, ^821 Ar. 1 des neuen >> G. B., 
> 70 -ziff. 1 Allg. Seevers.-Bedinqumzen.
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zu tragenden Gefahr geeignet sind, auf den Entschluß des Letzteren, sich 
auf den (Versicherungs-) Vertrag überhaupt oder unter denselben Bedin 
gungen (wie geschehen) einzulassen, Einfluß zu üben",') somit auch zur 
Anzeige von erheblichen Mängeln des Schiffes, die ihm bekannt sind. 
Ein solches „Bekanntsein" wird den Ladungsbetheiligten selten oder nie 
nachzuweiseu sein. Der Versicherer muß also den Schaden auf versicherte 
Ladungsgüter decken, wenn dieselben infolge Seeuntüchtigkeit des Schiffes 
untergehen. Aber er hat in solchem Fall das Recht, gegen den Verfrachter 
die dein Ladungsbetheiligten aus dem Frachtvertrag etwa zustehendeu 
Rechte zu verfolgen, auch andere dem Letzteren zustehende kontraktliche 
oder außerkontraktliche Ansprüche auf Ersatz des Schadens geltend zu 
machen. 2) Es kommt also sür den Versicherer von Ladungsgütern zunächst 
darauf an, welche Rechte in einem solchen Falle dem versicherten La 
dungsinteressenten gegen den Verfrachter zustehen.

In letzterer Beziehung greift nun eine Aenderung des Gesetzes in 
dem neuen Handelsgesetzbuch wesentlich ein. Nach dem Art. 5>6O des 
alten H. G. B. haftet der Verfrachter dem Befrachter für jeden Schaden, 
der aus dem mangelhaften (d. h. nicht seetüchtigen) Zustand des Schiffes 
entsteht,

es sei denn, daß der Mangel aller Sorgsalt ungeachtet 
nicht zu entdecken war.

Nach tz 5)5)0 des neuen H. G. B. hastet er sür gleichen Schaden, 
es sei denn, daß der Mangel bei Anwendung der Sorgsalt 
eines ordentlichen Verfrachters nicht zu eutdeckeu war.

Nach dem alteu Gesetz kann sich der Verfrachter also nur dann 
schützen, wenn die Mängel von keinem Sachverständigen trotz aller 
Sorgfalt zu entdecken waren. Nach dein neuen Gesetz ist der Verfrachter 
schon dann geschützt, wenn erstens die Mängel von ihm selbst, dem 
Schiffer oder anderen seiner Angestellten trotz Anwendung der Sorgsalt 
ordentlicher Verfrachter nicht bemerkt wurden und werden konnten, und 
zweitens er mit der Untersuchung des Schisses vor Antritt der Reise, 
soweit dies die Vorsicht eines ordentlichen Verfrachters erheischt, einen 
Sachverständigen betraute, deni er die nöthige Sachkunde zutrauen konnte, 
und auch dieser bei der vorgenommenen Untersuchung den Mangel nicht 
fand, jedenfalls nicht denselben dein Versrachter mittheilte. Mit anderen 
Worten: nach dem neuen Gesetz hat der Versrachter für Fehler der Sach 
verständigen bei einer solchen Untersuchung nicht einzustehen. Ebenso 
haftet er nach dem neuen Gesetz nicht für Fehler der Schiffswerft, welche

^) Art. 810 des alten, 8 806 des neuen .<?. G. B., 29, 31, 32 Allg. See
vers.-Bedingungen. Bei Versicherung sür fremde Nechnung vergl. Art. 811 «8 807 > 
H. G. B., § 30 Allg. Seevers.-Bcdingungen.

Art. 808 de§ alten, 8 804 des neuen >> « B., 8 27 Allg. Seevers.-Bedingungen. 
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bas Schiff baute oder ansbesserte, wenn er das Schiff nach Fertigstellung 
oder Ausbesserung wieder von mit Sorgfalt ausgewählten Sach
verständigen besichtigen ließ, die jene Fehler nickt merkten.

Null ist es durchweg «blick, mit solchen Untersuchungen die Institute 
zur Aassifizirung von Seeschiffen und deren Experten zu beauftragen, die 
je nach dem Ausfall der Untersuchung das Schiff seiner größeren oder- 
geringeren Seetüchtigkeit gemäß klassifiziren und darüber Atteste ausstelleu. 
Die Reglements dieser Institute enthalte« bekanntlich genaue Vorschriften 
darüber, wann und unter welche« Voraussetzungen die Besichtigungen zu 
wiederholen sind und in welchen Fällen das Schiss seine Klasse behält, 
verliert und wieder gewinnt.

Kann der ^adnngsinteressent umd somit der Versicherer) sich nicht 
mehr, wie früher, a« de« Verfrachter halten, so entsteht die weitere 
Frage, ob und wann bei Eintritt eines Schadens ihnen ein direkter An
spruch gegen die KlassifikationÄnstiw und deren Experten zusteht, wenu 
sich die Vetzteren schuldHasterweise geirrt haben.

Diese Frage kann unter Umständen große Tragweite haben. Obwohl 
die Institute der Regel nach gut bedient sind, könne« dock erhebliche und 
verhängnißvolle Nachlässigkeiten ihrer Experten vorkommen. So wurde 
beispielsweise bei der seeamtlichen Untersuchung betreffend den Zusammen
stoß des Hamburger Dampfers „Cimbria" mit dem englischen Dampfer 
„Sultan" im Jahre infolge dessen die „Cimbria" untergegangen 
war, festgestellt, daß dieser Dampfer von dem Hamburger Experten 
des Bureall Veritas ganz mit Unrecht der Klasse I würdig erachtet und 
demgemäß klassifizirt worden war, weil der Expert statt eigeller Prüfung 
des Eisens, alls dem das Schiff gebaut war, sich mit der Einsicht des 
Baukoutraktes mit dem englischen Erbauer begnügt hatte, in der das 
Eisell als bester Qualität bezeichnet war, während es in Wahrheit von 
so ungenügender Qualität war, daß es nickt einmal den geringsten 
Anforderungen des (Germanischen und Britischen ^loyd für Schiffsbaueisen 
entsprach.

Bei der Beantwortuug der aufgeworfene« Frage ergiebt sich zunächst, 
daß jedenfalls bei dein jetzt übliche« Gang der Di«ge ei« kotttraktliches 
Ba«d zwischen de« Ladungsintereffenten u«d dem Ktassifikatio«si«stitut 
nicht besteht. Nur der Rheder oder der Schiffer oder ei« Schiffsexpedie«t 
als Vertreter des Rheders beauftragt das Justitut uud seiue Experte«, 
nur dem Rheder werde« die Atteste ertheilt, ««r zum Rheder bestehe« 
also kolltraktliche Beziehuuge« des Institutes. Folglich hat auch nur der 
Rheder gegen das Institut eilten kontraktlichen Allspruch, weun die Atteste 
schuldhaft unrichtig sind und er dadurch Schaden leidet. Schaden 
leidet der Rheder solchenfalls nach neuem Recht aber nur durch Unter 
gang oder Beschädigung seines Schiffes und Verlnst der Fracht, nicht 
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auch direkt durch Untergang oder Beschädiguug der Ladllug, wenn er nach 
dein jetzigen (besetz, gedeckt durch die Atteste, dem Laduugsinteressenteu 
wegen der ohne seine Schuld deu Experten verborgen gebliebenen Mängel 
des Schiffes nicht aufzukonunen hat. Nach früherem Recht hatte der 
Laduugsiuteresseut solchenfalls gegen den Nbeder einen Anspruch, somit 
auch dieser eiuen Ncgreßanspruch gegeu das ^ustitut, deu wieder der 
Vadungsiuteresseut uöthigeufalls auf Gruud eiues gegen den Rheder 
erstrittenen Urtheils sich gerichtlich überweisen lassen konnte.

Während hiernach nach altem Recht indirekt die Institute bei dem 
üblicheu Berfahreu eine kontraktliche Verantwortlichkeit für Schäden der 
Ladung traf, die durch Mängel entstanden, die ihre Experten schuldhafter 
Weise übersaheu, ist uach ueuem Recht eiu solcher Anspruch auch uicbt 
lnehr vorhanden.

Nicht günstiger ist die Lage der Vadnngsinteressenten und deren Ver
sicherer nach dem neuen Recht in Betreff außerkontraktlicher Ansprüche 
gegen die Institute oder Expertem Ein solcher Anspruch ist zwar bei vor- 
sätzlich unrichtiger Attestirung der Seetüchtigkeit vorhanden. In solchem Fall 
würde meistens Theilnahme an einem Betrug des Rheders vorliegeu, der 
durch die falschen Atteste die Interessenten zur Abladung veranlaßt, jeden 
falls aber ein auf Schadeuszufüguug gerichteter Vorsatz. Daraus ergiebt 
sich die Haftuug, sei es auf Gruud des 8 Abs. k, sei es auf Grund 
des 8 B. G. B. Anders ist aber die Sachlage bei bloßer Fahr
lässigkeit, die praktisch bei der Qualität unserer Experten allein in Frage 
kommt. Die fahrlässige Attestirung der Seetüchtigkeit ist keine nnerlaubte 
Handlung im Sinne des Tit. XXV Buch 11 B. G. B., keine widerrecht
liche Verletzung eines Rechtes im Sinne des B. G. B., ebenso 
wenig wie außer dem Fall des Vertrages die lediglich fahrlässige Er 
theilttug eiues uurichtigen Raths, eiuer uurichtigeu Auskuust oder Em
pfehlung eine unerlaubte, widerrechtliche Handlung ist (vergl. 8 
B. G. B.)

Das Resultat unserer Untersuchung ist also folgendes:
nach dein neuen Recht ist irgend ein Allspruch vou Ladungs 
iuteresseuteu oder deren Versicherern gegen Schiffsexperten oder 
Institute, welche fahrlässig die Seetüchtigkeit der Schiffe be- 
scheilligeil, bei dem jetzt üblicheu Verfahrell uicht vorhanden, 
obwohl der Regel nach die Verfrachter ihrerseits vor Ansprüchen 
wegen Schädell oder Verlusten an der Ladung, die ihren Grund 
in der Seeuntüchtigkeit des Schiffes haben, durch solche Bescheini
gungen gedeckt sind.

Die Versicherer der Ladung müssen also diese Erweiterung ihres 
Risikos hinnehmen, wenn sie nicht neue Maßnahmen ergreifen wollen. 
Sieht inan von Erhöhung der Prämien ab, so könnte der Versuch gemacht 
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werden, es den Ladnugsinteressenten bei großen Risikos zur Bedingung 
zu machen, daß sie sich von den Experten oder Instituten direkt 
gegen Zahlung Atteste über die Seetüchtigkeit des Schiffes, mit welchem 
der Transport geschehen soll, geben lassen. Zn diesem Fall würde 
zwischen den Ladungsinteressenten nnd somit im Schadensfall auch den 
Asseknradeuren nnd den Genannten ein kontraktliches Band geknüpft, 
woraus sich Haftbarkeit ergeben würde.

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß der kontraktliche An
spruch aus den Attesten der Klassifikationsinstitute nur gegen diese 
Institute selbst sich richtet, nicht gegen deren Experten, die nur sür das 
Institut handeln. Sind diese Institute ausländische Gesellschaften, wie 
der Britische Lloyd, das Bureau Beritas, so lassen sich solche Ansprüche 
allerdings, wenn die Untersuchung des Schiffes im Inland beordert und 
(church die inländischen Experten) hier geschehen ist, auf Grund des tz 
E.P.O. vor inländischen Gerichtshöfen verfolgen, aber die Vollstreckung 
aus diesen Urtheilen wird im Inland nicht möglich sein, da diese Institute 
der Regel nach in: Inland kein Vermögen haben. Während unsere 
Gesetzgebung ausländische Versicherungsgesellschaften zwingt, im Inland 
zur Deckung der Schuldner aus inländischem Geschäftsbetrieb bestimmte 
Vermögensmassen bereit zu halten, besteht zur Zeit ein solcher Zwang 
gegenüber ausländischen Klassifikationsinstitutell bei uns nicht. Ob die 
Vollstreckung inländischer Urtheile im Ausland möglich, richtet sich nach 
der dortigen Gesetzgebung, beziehentlich den bestehenden internationalen 
Verträgen. Wird dagegen im In- oder Ausland die Untersuchung unserem 
inländischen, verhältnißmäßig noch jungen Institut, dem Germanischen 
Lloyd, übertragen, ist Klage nnd Vollstreckung stets im Inland möglich.

Aus den Grenzgebieten der Versicherungsmedizin.
Von G. Florschütz-Gotha.

Die voll dem Generalarzt Dr. Schjerning-Berlin auf dem Kongreß 
zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit aufgestellte These: 
„Die Häufigkeit des Vorkommens von Tuberkulose ^.in der Armee kann 
geradezu als ein Maßstab für die Art und den Werth der Rekrutirung 
angesehen werden", kann mit großer Berechtigung auch auf die ärztliche 
Auslese der Lebensversicherungs-Gesellschaften übertragen werden, besonders 
dann, wenn die Sterblichkeit innerhalb der ersten 5 Versicherungsjahre in 
Betracht gezogen wird. Von Einfluß bleibt dabei allerdings das Re- 
krutirungsgebiet, das den Lebensversicherungs-Gesellschaften bei der scharfen
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Konkurrenz nicht entfernt so frei überlassen ist als den Militärärzten, 
und von vornherein wird die Gesellschaft immer mehr Tuberkulosesterbe 
fälle habe», die vorwiegend aus der schwer und unter ungünstigen äußeren 
Lebensbedingungen arbeitenden Bevölkerung sich rekrutirt, als die längst 
eingeführte, die in den oberen, besser situirten Ständen zu Hause ist. 
'Nichtsdestoweniger haben auch letztere Anstalten allen Grund, ganz be- 
sonders der Tuberkulose gegenüber auf der Hut zu sein, denn auch ihre 
Abweisungen lehren, daß der Andrang Schwindsüchtiger oder Schwindsuchts
verdächtiger ein sehr großer ist, ihre Sterblichkeit, daß die Auswahl als 
eine wirklich befriedigende nicht betrachtet werden kann. Die Schwind' 
suchtssterblichkeit der deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaften beträgt 
zur Zeit 12,20 pCt. aller Todesfälle, also etwa aller Abgänge durcb 
Tod, während in der freien Bevölkerung, die dem Vergleiche am besten 
dienenden Alter von 15- bis 60 Jahren zu Grunde gelegt, 32 pCt., also 
etwa aller Todesfälle, der Tuberkulose zum Opfer fallen. Wenn so
auch der Einfluß der ärztlichen Auslese deutlich zum Ausdruck kommt, so 
muß sich doch der Prozentsatz der Tuberkulosesterblichkeit noch wesentlich 
weiter verringern, wenn er wirklich befriedigen soll, und wenn wir 
auch sür die Lebensversicherung weit entsernt sind, die Perspektive zu 
malen, die Schjerning sür die Armee in Aussicht stellt, daß, wenn das 
Wesen der Tuberkulose so erforscht sein werde, daß sie zu den vermeid
baren Krankheiten werde gerechnet werden können, die Armee diejenige der 
großen staatlichen Institutionen sein werde, in der die Tuberkulose zuerst 
verschwunden sein werde, so halten wir doch ein wesentliches Herabgehen 
der Tuberkulosesterblichkeits Ziffer auch bei ihr sür recht gut möglich, voraus
gesetzt, daß es gelingt, die Normen sür die ärztliche Auslese so exakt zu 
fassen, daß die Ausscheidung aller Gefährdeten sich ermöglichen läßt, aber 
ohne daß dabei durch ein allzu rigoroses Handeln Unschuldige mit betroffen 
und diese und die Lebensversicherung selbst so damit geschädigt werden. 
Aber in dieser Einschränkung liegt eben die crux der Auslese, der Schwer
punkt des ärztlichen Handelns der Lebensversicherung^ überhaupt. 
Wäre diese Rücksichtsnahme auf den - sagen wir kurz Zugaug nicht 
da, so wäre die Sache der Auslese eine sehr einfache und die Sterblichkeit 
unter den Versicherten eine ganz andere. Könnte der Gesellschaftsarzt, 
wie der rekrutirende Militärarzt aus einem Massenangebot nur das beste 
und tadelloseste auslesen, so wäre das sür ihn eine ideale Aufgabe, so 
aber kommt für ihn immer in erster Linie der Grundsatz ui! iwcorc in 
Frage, und der Accent liegt hier oft häufiger auf der Schädigung, die 
die Anstalt durch die Abweisung an sich erfährt, als auf der, die sie 
möglicherweise durch einen frühen Tod des Antragstellers erfahren kann. 
Und der Grenzgebiete, innerhalb deren man nach dem heutigen Stande 
der Versicherungsmedizin mit ebensoviel Recht noch versichern als abweisen 
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kann, giebt es in der Lebensversicherung eine noch viel größere Anzahl 
als auf dem Gebiete der praktischen Medizin, wo eine scharfe Beobachtung 
und eitle reiche Litteratur Alles zusammentragen, um eine sichere Jndikations 
stellung in den schwierigen Fragen zu ermöglichen, ob die oder jene 
Krankheit in dem oder jenem Stadium uoch interu zu behandelu oder deu 
chirurgischen Messer zu überlassen ist.

Wenn wir hier das Kapitel der Grenzgebiete der Versicherungs 
Medizin anschueiden, so thun wir es aus dem Grunde, weil wir die 
„Zeitschrift für die gesammte Versicherungswissenschaft" für den geeigneten 
Ort halten, in eine Diskussion über ihre kritischen Fragen unter den 
Lebensversicherungs-MM einzutreten. Wir wählen den Ausdruck 
„Grenzgebiete", weil er uns viel richtiger erscheint als der immer ein 
Urtheil vorwegnehmende Ausdruck „minderwerthige Leben", und dann, 
weil wir von vornherein den z. Z. noch ganz undefinirbaren, aber für die 
hier Herschende Unsicherheit so ungemein charakteristischen Hülfsmitteln der 
Versicherungspraxis, der Zuschlagsprämie uud der Alterserhöhung aus dem 
Wege gehen möchten. Wir beginnen mit der Tuberkulose, da sie die 
Krankheit ist, die in den Sterblichkeitsstatistiken stets all einer der ersten 
Stellen steht und so die Lebensversicherung ganz besonders interessirt.

Ueber Selbstverständliches brauchen wir uns nicht zu unterhalten: 
ein belasteter Antragsteller, der eben von einem Spitzenkatarrh, ein anderer, 
der eben von einer serösen Pleuritis nothdürftig genesen, machen keine Ab- 
weisungsskrupel, aber was soll man mit einem Antragsteller in den 
zwanziger Jahren machen, der über seine Familiengeschichte gar nichts 
Sicheres anzugeben weiß, anamnestisch unverdächtig ist und bis auf Mager
keit einen einwandfreien Status bietet. Hier ist eine Frage, die sich ohne 
Weiteres nicht beantworten läßt, und wenn zunächst vielleicht eingewendet 
werden kann: das kommt auf den konkreten Fall an, auf seinen Berus, 
seine äußeren Lebensverhältnisse :c., so ist das doch nur zum Theil zu
treffend. Man kann recht wohl ganz abstrakt fragen, wo hört die Mager
keit auf oder wo beginnt sie, versicherungsfeindlich zu werden? Alle 
Extreme taugen nicht; der Korpulente ist ein schlechterer Versicherungsfall, 
als der durchschnittsgenährte und zweifellos auch der Magere ein schlechterer 
als der sich einer guten Ernährung erfreuende Antragsteller. Aber er ist 
es nicht absolut. Es giebt viele Magere, die ein recht hohes Alter 
erreichen, aber auch sehr viele, die auffallend früh und häufig gerade der 
Phthise erliegen. Giebt es eine Grenze zwischen beiden oder wenigstens 
Anhaltspunkte, sie von einander zu trennen?

Die allgemeine wissenschaftliche Medizin beantwortet uns diese Frage 
nicht; sie kennt zwar von Alters her den üukitus pKtbisieuZ, aber aus
gebaut ist die Lehre von ihm keineswegs worden. Man kennt von ihm 
einzig und allein seine klassische Form, aber die interessirt den Lebens
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Versicherungs Mediziner weniger, weil die gesundheitlichen Verhältnisse des 
Antragstellers in der Regel dann immer so liegen, daß an eine Aufnahme 
auch wegen anderer Befunde oder begleitender Umstände nicht zu denken 
ist. Uns interessirt der badituZ, der nnr Theilsymptome des baditu8 
pbUli^ieu^ aufweist und zwar als das beherrschende und oft allein zum Aus
druck kommende die Magerkeit. Untersuchungell und statistische Nachweise über 
seine Beziehungen zur Erkrankung an Tuberkulose sind uns nicht bekannt, 
sie sind aber für die Lebensversicherung durchaus nothwendig und müssen 
von der Lebensversicherung selbst angestellt werden, nachdem der Verlauf 
des Tuberkulosekongresses gezeigt hat, daß hier von der heutigen Aera der 
Tuberkuloseforschung nichts zu erwarten ist. Denn er stand ganz unter 
dein Druck der einseitigen Jnfektionstheorie, und wenn wir deren Hervor 
drängen im Bezug auf die allgemeine Volkshygiene und so die hohe Be
deutung des Kongresses sür die Volkswohlfahrt durchaus nicht verkennen, 
für die Lebensversicherung war er jedenfalls gänzlich unfruchtbar, ja 
geradezu entmuthigend. Ist für die Tuberkulose thatsächlich nur die 
Infektion entscheidend, dann sind wir ihr machtlos überliefert, denn ich 
weiß keinen Weg, auf dem die Lebensversicherung auch nur in einem Falle 
lnit Sicherheit erfahren könnte, ob der Antragsteller Milch von perlsüchtigen 
Kühen trinkt oder mit Schwindsüchtigen verkehrt. Wir sind aber so 
ketzerisch, daß wir noch an eine Disposition für Tuberkulose glauben, und 
in der frühzeitigen Erkennung dieser Disposition sehen wir auch den einzig 
gangbaren Weg, die Sterblichkeit an Tuberkulose unter den Versicherten 
durch ihre Fernhaltung herabzusetzen.

Das frühzeitige Symptom der erkennbaren Disposition ist aber für 
mich die Magerkeit. Ich sehe in ihr einen direkt krankhaften Zustand, 
eine Unterernährung des Organismus, die ihn widerstandslos gegen die 
allgreisenden Krankheitserreger macht. Es sehlt diesem Organismus ein 
„Etwas", das sich nicht desiniren laßt, aber die Ursache wird, daß er für 
die Tuberkelbazillen einen vorzüglichen Nährboden abgiebt. Es ist nicht 
unsere Aufgabe, dieses „Etwas" pathologisch-anatomisch zu ergründen; das 
ist die Aufgabe der pathologischen Anatomie allein, wir wollen nur das 
„Etwas" umschreiben wir: diese Fnsusficienz des Organismus - - all dem 
Individuum rechtzeitig erkennen, aber damit treffen wir auch ans die 
Schwierigkeit der Auslese unter den Magerell. Denn nicht alle Mageren 
sind, weil sie mager sind, darum insufficient. Vor Allem spielt der 
baditutt der Familie hier sehr stark mit herein, aber ich meine, daß die 
minderwerthige Magerkeit trotzdem erkannt werden kann und zwar daran, 
daß ein solcher Körper nicht die geringste Tendenz zeigt, sich ill dem Alter 
zu kräftigen, wo diese Kräftigung physiologisch ist. Durch hausärztliche Atteste 
oder besser durch Zurückstellung auf Zeit ist in jedem Falle festzustellen, 
ob diese Tendenz zur Kräftigung vorhanden ist oder nicht; fehlt sie, so ist 
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der betreffende Antragsteller stets gefährdet nnd nm so mehr, in je 
ungünstigeren hygienischen Verhältnissen er lebt und je ungünstiger seine 
Familieusterblichkeit und das nicht bloß an Tuberkulose ist.

Was der Vebensversicherung fehlt, sind prognostische Uutersuchuugs- 
methoden, die ermöglichen, die Widerstandskraft des Antragstellers objektiv 
meßbar festzustelleu: sie zn erhalten, erscheint heute wenig anssichtsvoll, 
an ihrer Stelle müssen so statistische Beobachtungen treten, und diese sind 
es denn auch, die mich gelehrt haben, den „Mageren" in der Tuberkulose 
sterblichkeir eine ganz hervorragende Bedeutung zuzumessen.

Lungenschwindsucht und Lebensversicherung.
Von I)r. Gollmer.

Das Wohl nnd Wehe einer Lebensversicherungs-Anstalt wird in erster 
Anie durch dell Verlauf der Sterblichkeit unter ihren Versicherten bedingt. 
Deshalb ist der ärztlichen Mitarbeiterschaft nicht zu entrathen, die darauf 
gerichtet ist, gesundheitlich bereits anbrüchige Antragsteller überhaupt 
n limim» abznweisen, alle die aber, die durch einen oder mehrere der 
lebenswichtigen Faktoren, wie Erblichkeit, gesundheitliches'Vorleben, Körper 
konstitution, Ernährung, Berufsbeschästigung nnd Vebensweise, hinsichtlich 
der normalen Vebeuserwart^ d. h. der Anwartschaft auf das dell Tarif 
berechnnngen zn Grunde gelegte höchste Lebensziel, bedroht erscheinen, je 
nach dem Grade der vermeintlichen Bedrohung mittelst erschwerender Ver- 
sichernngsbedingnngen entsprechend zu bewertheil.

Wie nun bei den englischen Abensversicherungs-G^ schon 
längst nachgewiesen ist und auch in Deutschland durch entsprechende Sterb- 
lichkeitsuntersuchullgen beispielsweise bei der„Germania" ')und bei„Gotha"-) 
bestätigt werden tonnte, ist ein Einflnß der ärztlichen Auslese un
verkennbar. Aber er ist durchaus zeitlich begrenzt, d. h. er wird mit 
Ablauf eiuer gewissen Anzahl voll Versicheruligsjahren paralysirt nnd 
äußert sich als solcher ausschließlich iu der Miuderuug der Frequenz aller 
der Krankheiten, die erfahrungsgemäß einen protrahirt chronischen Verlauf 
zu uehmeu pflegeu, wie das Lungenemphvsem, der chrouische Bronchial-

Untersuchungen über die Sterblichkeit unter den Versicherten der Germania, 
Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft zu Stettin. Vereinoblatt für deutsches Versicherungs
wesen. Nr. 5 bio 7 1897.

-) Die Sterblichkeit nach Todesursachen unter den Versicherten der Gothaer ^ebeno- 
versicherungs-Vant während der Zeit von 1829 bis 1898. Konradsche Jahrbücher für 
Nationalökonomie lind Statistik. N. F. Valid XX. ^ena. Gustav Fischer. 1890. 



116 Gollmer, Lungenschwindsucht und Lebensversicherung.

katarrh, die Tuberkulose iu ihreu verschiedeueu Formell, vor Allem als 
Lungenschwindsucht, llud die Herz-,Blutgefäß-, Leber undNiereuerkrankungen. 
Absolut llegativ ist er dagegen bei der Sterblichkeit infolge der sogen. 
Infektiouskraukh^ wie Typhus, Flecktyphus, Cholera, Pocken rc., lmd 
infolge der neuerdings auch zu diesen gerechneten akuteil Erkrankungen, 
wie beispielsweise die Lungenentzündung und der Gelenkrheumatismus. 
Und das ist nicht weiter überraschend. Einmal fehlt es bis heute den 
Medizinern all jedem Anhaltspunkte, um im gegebeueu Falle etwa be
urtheilen zn können, wie weit ein Antragsteller für spezifische Mikroben 
körperlich besonders zugänglich sei. Bor Allein aber Pflegt der Verlauf 
der Infektionskrankheit in erster Linie nicht von den eingangs betonten 
individuellen Faktoren, sondern von der schwere der Infektion oder dem 
"inline eynlmliicn.^ abzuhängen.

Angesichts eines derartig partielleil Effektes des ärztlichen Auslese 
verfahrens Habelt selbstverständlich alle Vebensversicherungs A^ zu
nächst ein großes Interesse daran, daß den Ländergebieten, auf die sich 
ihr Wirkungskreis erstreckt, alle die Ereignisse fern bleiben, die erfahrungs
gemäß schon allgemein die Lebenshaltung und damit die Sterblichkeit 
weiterer Bolkskreise ungünstig zu beeinflussen vermögen, wie Kriege, Miß
ernten, wirthschaftliche Müsen x. Im Speziellen aber muß ihuen darau 
gelegen sein, daß die staatlichen lind kommnnalen Organe möglichst überall 
den modernen hygienischen Anforderungen voll Rechnnng tragen, nm die 
bei dem Heutigell immeusen Weltverkehre so leicht verschleppbareu Seuchen, 
wie Cholera, Pest, Pocken, schon an dell Landesgrenzen mit Erfolg be
kämpfen und allen endemischen Krankheiten, wie vor Allem den typhösen, 
den Nährboden entziehen zn können. Und bei den breiten Bolksmassen 
schließlich kann ihnen eine nicht weit genng gehende Aufklärung in 
hygienischer Beziehung nur erwünscht sein, damit das einzelne Individuum 
selbst aus seiner nächsten Umgebung Alles fernhalten lernt, was der In
fektion lllit einer der hier in Frage kommenden Krankheiten und der 
weiteren Verbreitung irgendwie förderlich zn sein vermag.

Was nnn speziell die deutschen Lebensversichernn^ anlangt^
so haben wohl alle ohne Unterschied schon seit Dezennien kaum nennens- 
werthe Verluste infolge von Infektionskrankheiten soweit ihr eigentliches 
Wirkungsgebiet, das Deutsche Reich, iu Betracht kommt, zu verzeichnen. 
Die Pest beispielsweise hat wohl überhaupt, so lauge Lebensversicherungs- 
Gesellschaften in Deutschland selbst exiftiren, letzteres nicht heimgesucht. 
Die Pockenkraukheit, iu manchen europäischen Ländern eine geradezu 
endemische Geißel ihrer Bevölkerung, ist so selten geworden, daß sie als 
Todesursache unter Versichertell kaum uoch zur Beobachtung kommt. Der 
Kampf gegen die Cholera, so oft sie auch im Lallfe des letzten Iahr- 
hnnderts sich bemerklich machte, hat sich immer glücklicher gestaltet, so daß
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die letzte Epidemie, die Deutschland bedrohte, im Wesentlichen auf die 
Eingangspforte beschränkt werden konnte und den Lebensversicherungs- 
Anstalten nur ganz geringe Verluste verursachte. Und schließlich der 
Typhus, das Prototyp aller iu Deutschland endemischen Krankheiten bei 
Erwachsenen, hat im Laufe der Zeit als Todesursache eine derartige 
Minderung in seiner Frequenz erfahren, daß beispielsweise nach der 
Gothaer Statistik das Prozentverhältniß, in dem er unter den Sterbe
fällen vertreten ist, von 6,55> pCt. (in der Geschäftsperiode von 1829 bis 
1878) auf 1,25) pCt. (iu den Jabren 1879 bis 1899) heruntergegangen 
ist. Dieses erfreuliche Resultat wird zwar dadurch etwas getrübt, daß 
seit einem Jahrzehnt die Influenza alljährlich mit einer gewissen Regel
mäßigkeit bei allen Versicherungsanstalten, wenn anch vorzugsweise unter 
den alten Versicherten, mehr oder weniger zahlreiche Opfer fordert. In
dessen es liegt darin Beweis genug, wie die Lebensversicherung von allen 
den Maßnahmen profitirt, die im Sinne der modernen bakteriologischen 
Forschung zur Bekämpfung und zur Prophylaxe der Infektionskrankheiten 
durchgeführt werden.

Wenn man dies berücksichtigt, lohnt es sich wohl, einmal zu unter
suchen, was die Lebensversicherungs-Anstalten von den modernen Be
strebungen zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht zu erwarten haben. 
Letztere nebst den verschiedenen anderen Formen von Tuberkulose ist be
kanntlich in unzähligen Familien ausschließlich die Krankheit, von der eine 
Generation nach der anderen heimgesucht wird, und unter allen Todes
ursachen ist sie bis ans Ende des eigentlich erwerbsfähigen Alters bei 
Weitem die häufigste. Ob sie diesen bösartigen Charakter von jeher 
gehabt hat, ob sie namentlich in neuerer Zeit gegen früher eine weitere 
Steigerung oder, wie von mancher Seite behauptet wird, eine Abnahme 
ihrer Frequenz erkennen läßt, ist mangels einwandsfreier Statistiken ab
solut nicht zu beweisen. Soviel scheint aber doch festzustehen, daß sie 
schon von Alters her zu allen Zeiten recht bedenklich ins Gewicht fiel. 
Man darf daher wohl behaupten, daß die Lungenschwindsucht bei Weitem 
mehr Opfer forderte als alle Epidemien, die jemals die Menschheit heim
suchten, zusammengenommen. Sie ist also im wahrsten Sinne des Wortes 
eine Volksseuche, nur daß sie sich von den oben genannten eigentlichen 
Infektionskrankheiten Cholera, Pest rc. dadurch unterscheidet, daß sie nicht 
so rapid wie diese, innerhalb weniger Tage oder Wochen, sondern aller 
meist erst nach Jahren nach vorausgegangenem schweren Siechthum ihre 
Opfer fordert. Und dieser Krankheit standen bisher die breiten Volks
massen mehr oder weniger indifferent gegenüber, während von jeher schon 
der Gedanke an eine drohende Epidemie genügte, in denselben Volks
massen Furcht und Schrecken auszulösen. Jener Jndifferentismus findet 
seine Erklärung wohl einzig und allein darin, daß die Lungenschwindsucht
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weit und breit bis in die Neuzeit als eine durch Vererbung direkt von den 
Eltern auf die Kinder übergehende Krankheit galt, von der es deshalb 
kein Entrinnen gebe — eine fatalistische Auffassung, die natürlich noch 
vollends durch das seitherige gleichzeitige Versagen jeglicher medikamentösen 
Behandlung im Volke gefestigt werden mußte.

Höchst erfreulicher Weise hat jedoch dieser Fatalismus jetzt nicht 
mehr seine volle Berechtigung. Nach den reichen Erfahrungen der Lebens
versicherungs-Anstalten, die sich durchaus mit denen von bewährten vor- 
urtheilsfreien Medizinern decken, muß allerdings auch heute noch die 
Heredität als ein wesentlich niitbestimmcnder ätiologischer Faktor an
gesehen werden. Aber ihr Einfluß ist nur insoweit anzuerkennen, daß 
nicht die Krankheit als solche, sondern ausschließlich die Disposition dazu 
als vererbbar anzusehen ist. Dahingegen kennt man jetzt die Wege, auf 
welchen es allein gelingt, die Lebenschancen derer, die zur Lungen
schwindsucht disponirt sind oder bereits daran leiden, mehr oder weniger 
aufzubessern. Ja es ist bereits unumstößliche Thatsache, daß durch ärztliches 
Regime eine Heilung der Lungenschwindsucht insofern erzielt werden kann, 
als der Krankheitsprozeß zum Stillstand kommt und die damit Behafteten 
frei von katarrhalischen Beschwerden werden, in ihrer Ernährung eine 
Aufbesserung erfahren und die frühere Arbeits- und Lebensfrcudigkeit 
wiedergewinnen. Es war in erster Linie das große Verdienst des ver
storbenen Brehmer-Görbersdorf, auf dieses Faktum aufmerksam gemacht zu 
haben, ohne jedoch die Aerztewclt in größerem Umfange von der Richtig
keit seiner Beobachtungen zu überzeugen und bei ihr für seine Rathschläge 
besonderes Gehör zu finden. Erst einem Dettweiler-Falkenstein sollte cs 
Vorbehalten bleiben, das von Brehmer angeregte und von ihm dann weiter 
ausgebildete hygienisch-diätetische Heilverfahren allgemein zur Anerkennung 
zu bringen, so daß cs seitdem in zahlreichen Sanatorien, wenn auch hier 
und da nach der einen oder anderen Richtung etwas modifizirt, geübt 
wird. Wie sich aber schon sehr bald durch die Erfahrung zur Genüge 
erwies, verspricht dieses Heilverfahren um so mehr Erfolg, je früher es 
zur Anwendung kommt, und je rechtzeitiger demgemäß die Lungenschwind
sucht erkannt wird. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, alle Lungen
katarrhe, die der nächsten Umgebung der davon Betroffenen nur allzu oft 
völlig harmlos erscheinen, durch die physikalischen Untersuchungsmethoden 
in der That meist auch als geringfügig erkannt werden, erfahrungsgemäß 
aber längere Zeit hindurch die einzigen Anfangssymptome der Lungen
phthise sein können, rechtzeitig ans ihren tuberkulösen Charakter zu er
kennen. Und dazu sollte auch erst in der Neuzeit den Medizinern ein werth- 
volles diagnostisches Hülfsmittel an die Hand gegeben werden. Es war 
der bekannte R. Koch, der Entdecker des Tuberkelbazillus als des eigent
lichen Erregers der Tuberkulose, der mit seinen Schülern e!ne Unter
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suchungstechnik förderte, wodurch auch das Gros der Aerzte in Stand gesetzt 
wurde, im einzelnen Falle jenen Bazillus zu finden und sich auf diese 
Weise die Diagnose der Frühsymptome der Lungenschwindsucht zu sichern. 
Aber nicht nnr die Diagnose, sondern auch die Prognose der Lungen
schwindsucht hat man mittelst des bakteriologischen Befundes insofern 
stellen gelernt, als die Fälle, in denen der Tuberkelbazillus sich mit 
anderen Mikroben vergesellschaftet findet, von vornherein als ungünstiger 
angesehen werden. Und dieses Ergebniß ist von ausschlaggebender Be
deutung, wenn es sich im konkreten Falle mit Rücksicht auf den Kosten
punkt um die Frage handelt, ob von einem einzuleitenden Heilverfahren 
auch ein entsprechender Erfolg zu erwarten sein dürfte.

Die große Errungenschaft nun, welche das hygienisch-diätetische Heil 
verfahren im Verein mit der Frühdiagnostik durch den Nachweis von 
Tuberkelbazillen für den Mediziner im Kampfe gegen die Lungentuber
kulose bedeutet, konnte erklärlicherweise längere Zeit nur den Tuberkulösen 
zu gute kommen, die sich in günstigen ökonomischen Verhältnissen be
fanden. Es bedurfte erst noch eines besonderen Anlasses, um davon auch 
die Tuberkulösen aus den weniger bemittelten und armen Bevölkerungs
kreisen profitiren zu lassen. Und dieser Anlaß wurde durch die höchst be
trübenden Erfahrungen gegeben, welche die Krallten- und Jnvaliditäts- 
bezw. Mersversicherllngs Anstalten in Deutschland nur allzubald mit der 
Lungenschwindsucht als Krankheits- und Jnvaliditätsnrsache machen mußten. 
Es kam, was früher kaum auch nur annähernd zu schätzen möglich 
war, jetzt alljährlich in nackten Zahlen zum Ausdruck, welche immensen 
Verluste dem nationalen Vermögen durch die Fürsorge für die Tuber
kulösen erwachsen können. Kein Wunder, wenn man nun auf Grund dieser 
Erkenntniß in den interessirten Kreisen daran ging, den Kampf gegen die 
Lungenschwindsucht aufzunehmen. Nach dem Vorbilde jener Sanatorien, 
die wegen der hohen Verpflegungskosten nur den gutsituirten Tuberkulösen 
zugänglich sind, aber mit wesentlich einfacherer Ausstattung, als diese auf
zuweisen haben, wurden daher von den Vorständen der genannten Ver
sicherungsanstalten Volksheilstätten gegründet, deren Zahl im Laufe der 
Jahre nach und nach zu einer ganz stattlichen anwuchs. Und auch private 
Wohlfahrtsvereine folgten demselben Beispiele, nm solchen Tuberkulösen, 
die auf die Benefizien der staatlichen Versicherungsanstalten gesetzlich 
keinen Anspruch haben, die Aufnahme in eine Heilstätte zu ermöglichen. 
So befriedigend und ermuthigend nun aber auch von Anfang an die Er
folge der Heilstättenpflege waren, so drang man doch in Aerzte- und 
sonstigen maßgebenden Kreisen schon sehr bald zu der Erkenntniß durch, 
daß zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht als Volksseuche das hygienisch
diätetische Heilverfahren allein nicht ausreiche, sondern daß es dazu noch 
anderer Mittel bedürfe, über die nur noch die Ansichten differirten, nach 
welcher Richtung sie zu suchen seien. - 9*
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Es war daher von jedem Volksfreunde mit Freuden zu begrüße», 
als das Deutsche Generalkvmitee zur Errichtung von Heilstätten für 
Lungenkranke an alle, die ein Interesse an der Bekämpfung der Lungen
schwindsucht haben, eine Einladung zur Theilnahme an einem Kongresse 
ergehen ließ, auf dem „die Tuberkulose als Volkskrankhcit, ihre Gefahren 
und die Mittel, sie zu bekämpfen", den weitesten Kreisen vorgeführt werden 
sollten. Dieser Kongreß fand bekanntlich iin Mai vorigen Jahres in 
Berlin statt, ihm folgte in diesem Jahre ein zweiter in Neapel, nnd die 
beidermaligc zahlreiche Betheiligung von Vertretern aller civilisirten 
Nationen dokumcntirte, wie lebhaft das Interesse an dem zur Diskussion 
stehenden Thema war. Wer den Standpunkt derer vertritt, die in der 
Lungenschwindsucht nichts weiter als eine Infektionskrankheit, wie die 
oben genannten, sehen, bei der es nur einer Aufnahme der Tuberkel
bazillen in den menschlichen Organismus bedarf, um die Krankheit aus
zulösen, — und diese scheinen auf beiden Kongressen in überwiegender 
Zahl vertreten und zu Worte gekommen zu sein, — kann mit dem Ver
laufe der Verhandlungen ganz zufrieden sein. Es wurde auch hier, wie 
schon bei früheren Gelegenheiten, nur allzu ausführlich demonstrirt, daß 
zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht in erster Linie nichts weiter nöthig 
sei, als alle Quellen, aus welchen eine Infektion mit Tuberkelbazillen 
möglich sei, zu zerstören. Da der Tuberkelbazillus am gefährlichsten sein 
soll, wenn er beim Husten oder Sprechen frisch aus den Athmungsorganen 
herausbefördert wird, so ist die erste Bedingung, die nächste Umgebung 
der Tuberkulösen in der Familie und an der Arbeitsstätte zu schützen. 
Dazu bedarf es vor Allem der Vernichtung des Auswurfs, der größten 
Sauberkeit in den Wohnungs- und Arbcitsräumen, guter Luft und des 
Eindringens von Licht und Sonne in die letzteren. Um besonders der 
Infektion in der Familie vorzubeugen, ist das Hcirathen unter Tuber
kulösen nach Möglichkeit zu verhindern. Aerzten, Zahnärzten, Kranken
pflegern, Barbieren, Friseuren, Lehrern, Lehrerinnen, Hebammen, kurz 
allen, welche mit ihren Mitmenschen durch ihre berufliche Stellung in 
engere Berührung kommen, ist, um Masscninfektionen zu vermeiden, die 
Ausübung ihres Berufes zu untersagen, sobald sie an Tuberkulose er
kranken. Infektionen durch Fleisch- und Milchprodukte von tuberkulösen 
Thieren sind durch die obligatorische Fleischbeschau unmöglich zu machen, 
und die Lungenkranken selbst sind nach Möglichkeit sämtlich in die Heil
stätten aufzunchmen, wo der Kampf gegen die Tuberkelbazillen mittelst 
des hygienisch-diätetischen Heilverfahrens ausgenommen wird, indem die 
Pfleglinge in ihrer Ernährung aufzubessern gesucht werden, sich viel in 
freier Luft aufhalten und zur Abhärtung und Sauberkeit angchalten 
werden. Um daher jedem Tuberkulösen, der noch irgendwie Chancen 
auf Besserung oder Heilung bietet, dieses Heilverfahren zu ermöglichen, 
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ist auf eine weitere Vermehrung der Bolksheilstätten Bedacht zu nehmen. 
Alle diese Maßregeln erscheinen vom Standpunkte der extremen Jnfektions- 
theorie ganz einleuchtend, aber doch nur zum Theil durchführbar. Die 
angeregte Hygiene in den Arbeitswerkstätten und den öffentlichen Verkehrs
anstalten läßt sich mit der Zeit sicher realisiren. Es läßt sich durch 
Gesetz bestimmen, daß bei allen Neubauten allen Anforderungen in Bezug 
auf Luft und Licht Rechnung getragen wird. Aber was soll aus den jetzigen 
Massenqnartieren unserer Großstädte und Jndustriebezirke werden, die 
aller Hygiene Hohn sprechen! Gesetzlich unerzwingbar ist die Reinlichkeit 
am eigenen Leibe nnd in der Familie. Und alle Belehrungen nach dieser 
Richtung werden nutzlos bleiben, solange Frauen und Töchter selbst zum 
Lebensunterhalt mit verdienen müssen, und solange das Haushaltungs 
budget in vielen Familien kaum zur Beschaffung der unentbehrlichen 
Nahrung, Kleidung nnd Heizung ansreicht, so daß selbst der geringste 
Betrag für Wasser und Seife als eine Luxusausgabe angesehen werden 
dürfte. Die Vernichtung aller Produkte von tuberkulösen Schlachtthieren 
wird ohne alle Schwierigkeiten von statten gehen können, sobald nur 
dafür gesorgt wird, daß die Viehbesitzer dafür schadlos gehalten werden. 
Was aber vor Allem das einzig Erfolg versprechende therapeutische Moment, 
das hygienisch-diätetische Heilverfahren, anlangt, so lehren ja die Er
fahrungen in den Sanatorien, wo es zuerst an Patienten aus wohl- 
situirten Ständen erprobt wurde, daß es, um einen guten Heilesfekt zu 
erzielen, nicht nnr weniger Wochen oder Monate, sondern unter Umständen, 
wenn auch mit Unterbrechungen, Jahre bedarf. Die Frage, ob die staat
lichen Versicherungsanstalten und vor Allem die privaten Wohlfahrtsvereine 
auf die Dauer im Stande sein werden, die Unkosten für ein so ausge
dehntes Heilverfahren bei den nach Tausenden zählenden Tuberkulösen zu 
tragen und gleichzeitig auch noch die Sorge für die vorübergehend ihres 
Ernährers beraubten Familien zu übernehmen, mag Finanzmänner 
beschäftigen. Was aber wird mit allen den Pfleglingen, wenn sie aus 
den Heilstätten zur Entlassung kommen, wo sie nur ihrer Gesundheit 
gelebt haben und aller schweren Arbeit entwöhnt worden sind? Die Vor
schläge, für sie, wenn auch zunächst nur vorübergehend, günstigere Berufs
verhältnisse zu schaffen, mögen sich ja in so manchen Fällen realisiren 
lassen. Unausbleiblich ist es aber jedenfalls noch für nicht absehbare 
Zeit, daß die meisten Pfleglinge in die bisherige kümmerliche Existenz und 
traurige Wohnungsmiserc zurückversetzt werden, unter deren Einwirkung 
ein etwa günstiger Erfolg des Heilverfahrens nicht lange Vorhalten dürfte. 
Für uns bedeutet daher Letzteres nur einen schwachen Nothbehelf, der 
natürlich in Ermangelung von etwas Besserem nicht zurückzuweisen ist; 
denn wenn es auf diese Weise auch nur gelingen sollte, bei einem kleinen 
Prozentsatz der vielen Tuberkulösen die Lebenschancen um einige
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Jahre zu verbessern, so ist das schon ein Gewinn. Eine große Ent
täuschung werden aber schon in nicht allzu ferner Zeit alle die erleben, 
die da meinen, daß zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht als Volks
seuche allein schon das hygienisch-diätetische Heilverfahren und die auf die 
Vernichtung der Tuberkelbazillen abzielenden prophylaktischen Maßregeln 
ausreichen. So werthvoll uns diese auch schon im Interesse der allge
meinen Volksgesundheit erscheinen, gegenüber der Lungenschwindsucht 
kommen sie jedoch erst in zweiter Linie in Betracht. Wir versprechen 
uns emen Erfolg nur von der Prophylaxe, aber diese muß au ganz 
anderer Stelle einsetzen. Für uns bedeutet der prophylaktische Kampf 
gegen die Lungenschwindsucht in erster Linie die Abschwächung der ererbten 
oder erworbenen Schwindsuchtsanlage bezw. Disposition, um den Körper 
gegen die Infektion mit Tuberkelbazillen widerstandsfähig zu machen.

Diese Disposition muß nach unseren Erfahrungen, die wir im Laufe 
der Jahre in der Versicherungspraxis auf Grund eines nur allzu reich
lichen Schwindsuchtsmateriales gemacht haben, trotz aller Einwendungen 
von Seiten der Verfechter der extremen Jnfektionstheorie als zu Recht 
bestehend angenommen werden und äußert sich gewöhnlich in dem von 
den alten Medizinern statuirten Schwindsuchtshabitus, für den vornehm
lich dürftige Körperentwickelung (geringe Brustentwickeluug im Verhältniß 
zur Körperlänge), schwache Muskulatur, mangelnde Fettentwickelung und 
ungenügende Blutbildung charakteristisch sind. Sie ist allermeist der 
Ausdruck einer Familien-Minderwerthigkeit, die nicht nur durch Tuberkulose, 
sondern auch durch andere chronische Krankheiten der Eltern zur Zeit der 
Zeugllng bedingt wird. Brehmer Görbersdorf will sogar einen großen 
Kinderreichthum bei ganz gesunden Eltern als ein der Schwindsuchts- 
disposition namentlich bei den jüngsten Sprossen schon förderliches Moment 
angesehen wissen und erklärt damit die Schwindsucht bei Personen, deren 
Ascendenz nach dieser Richtung absolut unverdächtig erscheint. Als ätio
logische Faktoren für die relativ seltene zu Lebzeiteu erworbene Disposition 
kommen in Betracht während der Kindheit mangelnde Ernährung und 
Pflege, während des späteren Alters erschöpfende Krankheiten, wie Typhus, 
Zuckerkrankheit, Geistesstörungen rc., der Alkoholismus mit seinen nur 
allzuoft die Verdauung und damit die Gesammternährung störenden Folge
zuständen, längere Gefängnißstrafen und bei Frauen speziell die durch 
das Geschlechtsleben (häufige schnell aufeinanderfolgende Schwangerschaften 
bezw. Wochenbetten) bedingten Gefahren.

Das radikalste Mittel nun, um die ererbte Anlage zu bekämpfen, 
wäre, wenn nicht nur den Tuberkuloseverdächtigen, sondern überhaupt 
allen Schwächlichen das Heirathen entweder ganz oder dell Letzterell 
wenigstens vor einem gewissen Alter unmöglich gemacht würde. Da sich dies 
aber weder durch gesetzlichen Zwang noch durch Belehrung und Aufklärung 
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der breiten Volksschichten erreichen lassen dürste, hat inan eben immer 
mit Individuen zu rechnen, die erblich zur Tuberkulose veranlagt sind. 
Es handelt sich daher darum, bei diesen die Anlage abzuschwächen, bei 
Sprößlingen aber von ganz gesunden Eltern der Entwickelung einer 
solchen zu Lebzeiten vorzubeugen. Und dazu bedarf es in erster Linie 
einer den verschiedenen Altersperioden angepaßten guten Volksernährung, 
also des Faktors, der ja schließlich auch bei der Heilstättenbehandlung 
die Hauptrolle spielt. Erst wo dieser Anforderung Rechnung getragen 
wird, bilden die hygienischen Maßregeln, wie sie theilweise schon auf deu 
beiden Kongressen geltend gemacht wurden und wenigstens in Deutschland 
auch schon dnrchgeführt werden, ein nicht zu unterschätzendes Hülfsmoment. 
Es kommen hier namentlich in Betracht: Seehospize, Ferienkolonien, 
Verbot der Kinderarbeit, zweckmäßige der Körperentwickelung Rechnung 
tragende Berufswahl, Beschränkung der Arbeitszeit für jugendliche, nament
lich weibliche Arbeiter, Verbot der Hausindustrie, Festsetzung genügend 
langer Ruhepausen, Errichtung von Rekonvaleszentenheimen für Kranke jeder 
Art, Wöchnerinnenasyle, Bekämpfung des Alkoholismus rc.

Zur Realisirung unserer Hauptforderung bedarf es in Deutschland 
vor Allem einer Verbilligung der wichtigsten Nahrungsmittel, und das 
sind die Getreide- und Fleischprodnkte aller Art. Die breiten Volksmassen 
müssen deshalb an den Segnungen des modernen Weltverkehrs Participiren, 
der einen internationalen Güteraustausch ermöglicht und ihre Lebens
haltung aufzubessern vermag. Das ist aber so lange unmöglich, als aus 
den Hauptnahrungsmitteln relativ hohe Eingangszölle ruhen, oder ihre 
Einfuhr aus dem Auslande überhaupt erschwert wird. Und es ist nicht 
anzunehmen, daß die Reichsbehörden, wie die Mehrheit des Reichstages 
sich sobald bewußt werden, daß es für ein Land mit vorwiegend industrieller 
Bevölkerung in gesundheitlicher Beziehung ein sich schwer rächendes Ver
gehen ist, die wichtigsten Nahrungsmittel überhaupt mit Zöllen zu belegen. 
Unausbleiblich werden daher an Stelle der Tuberkulösen, die durch das 
hygienisch-diätetische Heilverfahren vielleicht gerettet werden, immer wieder 
neue Anwärter auf dasselbe herangezüchtet werden. Die Abnahme der 
Lungenschwindsucht als Volkskrankheit wird also jedenfalls noch lange auf 
sich warten lassen. Ja wir bezweifeln, ob dieselbe jemals überhaupt 
eintreten wird.

Diese wenig erfreuliche Prognose berübrt uiwt nur die staatlichen 
Kranken- und Jnvaliditätsversicherungs-Anstalten, sondern auch die privaten 
Lebensversicherungs-Gesellschaften, bei deren Versicherten bekanntlich die 
Lungenschwindsucht wenigsteus in den Altern bis zum 60. Jahre ebenfalls 
unter allen Todesursachen am meisten ins Gewicht fällt. Es gilt deshalb, 
aus eigener Initiative Vorbeugungsmaßregeln gegen eine zu hohe Schwind
suchtssterblichkeit zu treffen, und worin können dieselben anders bestehen, 
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als in einem Ausleseverfahren, mittelst dessen nach Möglichkeit alle der 
Tuberkulose Verdächtigen von der Versicherung überhaupt ausgeschlossen 
werden. Und daraus immer wieder hiuzuweisen, ist um so nothwendiger, 
als sich neuerdings mehr denn je nach dieser Richtung ein ganz unbegreif
licher Optimismus in der Begutachtung auf Seiten der Vertrauensärzte 
geltend zu machen sucht. Wie viele unter ihnen sind Anhänger der extremen 
Infektionstheorie, so daß für sie eine Schwindsuchtsanlagc im bisherigen 
alten Sinne überhaupt nicht mehr cxistirt, nnd wie viel mehr noch sind 
von den Erfolgen des hygienisch-diätetischen Heilverfahrens so geblendet, 
daß sie Personen, die nachweislich tuberkulös vorcrkrankt waren oder bei 
der Untersuchung beispielsweise Symptome von Lungenspitzenkatarrh erkenne» 
lassen, unbedenklich zur Versicherung empfehlen in der vertrauens 
seligen Annahme, daß im Falle der Noth jenes Heilverfahren schon alle 
Gefahr abwenden werde. Schwer rächen würde es sich aber, wenn die 
Lebensversicherungs-Anstalten derartig unmotivirt niildc Anschauungen all
gemein aufkommen ließen - das Resultat wäre eine Schwiudsuchts- 
sterblichkcit, die selbst die finanziell bestfundirtc Anstalt in ihrer Existenz 
bedrohen müßte.

Von den beiden bei der Auslese in Betracht kommenden ärztlichen 
Instanzen nun haben die Vertrauensärzte in jedem einzelnen Falle durch 
sorgfältigste Untersuchung nnd Nachprüfnng aller Deklarationsangaben auf 
Anhaltspunkte zu fahnden, die einen Verdacht auf Tuberkulose begründen 
könnten. Zum Deklariren gehört aber bekanntlich der gute Wille des 
Antragstellers, rückhaltlos die Gesundheitsverhältnissc aufzudecken. Besteht 
die entgegengesetzte Absicht, so ist selbst die geschickteste Fragestellung des Ver 
trauensarztes crgcbnißlos. Des Letzteren wichtigste Funktion bleibt daher 
immer die Ermittelung des Gesundheitszustandes. In Hinblick ans die 
Tuberkulose hat in erster Linie die Prüfung der Körpcrkonfiguration zu 
erfolgen, um die oben erwähnten wesentlichsten Kriterien für den phthisischen 
Habitus zu gewinnen. Ein ganz objektives Bild wird jedoch nach dieser 
Richtung nur dadurch erzielt, daß die Körperlängen- nnd Unifangsmaße 
nach einem einheitlichen Verfahren «bestimmten Maßpnnktcn) ermittelt 
werden. Nach Ermittelung der Körperkonstitution gilt es, auf die Sym
ptome zu fahnden, die früher unter dem Sammelnamen „Skrofulose" gruppirt 
wurden, jetzt aber allgemein als Ausdruck lokaler Tuberkulose angesehen 
werden nnd deshalb bei der Anslcsc nnter Umständen schwer ins 
Gewicht fallen. Hierher gehören Drüsenanschwellungen und Narben früherer 
Drüsenabscesse namentlich am Halse, chronisch-eitrige Mittclohrkatarrhe nnd 
alle ebenso verlaufenen Entzündungsprozesse an Knochen und Gelenken, 
wie sie sich häufig durch starke Verkrümmung der Wirbelsäule, Verluste 
einzelner Knochen und ganzer Extremitäten rc. kenntlich machen. Die 
inneren Organe anlangend, so ist hier natürlich der Hauptwerth auf die
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Untersuchung der von der Tuberkulose ganz besonders bevorzugten Re
spirationsorgane zu legen. Wie dabei verfahren werden soll, dürfte aber 
im Wesentlichen dem Ermessen des Vertrauensarztes anheimzustellen sein. 
Darum muß sich jede Lebensversicherungs-Anstalt die Mitarbeiterschaft solcher 
Aerzte sichern, die nach jeder Richtung vertrauenswürdig sind, vor Allem 
die gebräuchlichsten physikalischen Untersuchungsmethoden voll beherrschen. 
Für die am Litze der einzelnen Anstalten fungirenden ärztlichen Berather 
bedarf es einzig und allein der richtigen Abschätzung der einzelnen Fak
toren, die erfahrungsgemäß gegenüber der Lungenschwindsucht zu berück
sichtigen sind. Wo der Befund der einzelnen Körperorgane und die 
Anamnese nicht schon Verdacht erwecken, bedarf es nach unseren Er
fahrungen in erster Linie der Bewerthung der Körperkonstitution. Etwaige 
Bedenken von dieser Seite müssen durch eine ungünstige Heredität noch 
gesteigert werden, durch eine günstige werden sie aber keineswegs gehoben, 
da, wie oben gesagt, eine Familien-Minderwerthigkeit auch ohne vorzeitiges 
Absterben der Ascendenten denkbar ist. Ungelöst ist allerdings bis heute 
die Frage, wo die objektiv bestimmbare Grenze zwischen normaler Kon
stitution und dem sogenannten phthisischen Habitus liegt. Indessen, wo 
sich die Bank- oder Gesellschaftsärzte die Sterblichkeitserfahrungen der von 
ihnen berathenen Anstalten gehörig zu nutze machen, kann es keine so 
schwere Aufgabe sein, nach dieser Richtung im Allgemeinen das Nichtige 
zu treffen.

Oeffentliche und Privatvcrsicherung.
Don Nechttzanwalt vr. Fuld in Mainz.

Geschichte und Volkswirthschaftslehre stimmen darin überein, daß bei 
fortschreitenden Kulturvölkern eine Ausdehnung der Staatsthätigkeiten 
und der gesummten öffentlichen, durch die Selbstverwaltungskörper neben 
dem Staate ausgeführten Thätigkeiten stattfindet; diese Ausdehnung ist 
nicht nur eine intensive, sondern auch eine extensive; die letztere kommt 
darin zum Ausdruck, daß sowohl der Staat als auch die übrigen Körper
schaften des öffentlichen Rechts immer mehr Thätigkeiten übernehmen, 
welche früher als ausschließlich in die Sphäre privatwirthschaftlicher 
Thätigkeit gehörig angesehen wurden, die erstere darin, daß die Körper
schaften des öffentlichen Rechts die ihnen überwiesenen wirthschaftlichen 
Aufgaben und Thätigkeiten in immer vollkommenerer, immer befriedigenderer 
Weise zu lösen verstehen. Es läßt sich keine ein für alle Mal gültige 
Grenze aufstellen, an welcher diese Ausdehnung der Staatsthätigkeiten
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Halt zu machen hättet nicht einmal für die auf gleicher Kulturstufe 
stehenden Völker, geschweige für solche, welche in Hinsicht der kulturellen 
Entwickelung erhebliche Unterschiede unter einander aufweisen; alle Ber 
suche, welche iu der Volkswirthschafts-Lehre gemacht wurden, die nicht zu 
überschreitende Linie aufzufinden, haben sich als erfolglos erwiesen, und 
nur darüber ist dieselbe uicht im Zweifel, daß die wahllose und grund
sätzliche Ausdehnung der Staatsthätigkeit, welche der eudämonistischeu 
Staatslehre des XVIH. Jahrhunderts ebensowohl eigen ist wie der 
kommunistischen Theorie des XIX., theoretisch falsch und praktisch der 
werflich ist, wie dies selbst von den einseitigsten Schwärmern für die 
Verstaatlichung dieses und jenes Produktions- und Erwerbszweigs zu 
gegeben wird. Trotzdem steht fest, daß die wirthschaftlichen Thätigkeiten 
des Staates und der übrigen öffentlichen Körper sich seit einem Menschen 
alter ganz gewaltig erweitert haben, und man kann daher von einem 
Gesetze der Ausdehnung der Staatsthätigkeit sprechen, sofern man sich 
des Unterschieds zwischen einem Gesetz im mathematisch-naturwissm 
lichen Sinne und einem solchen im historisch-wirthschaftlichen Sinne be
wußt bleibt und nicht außer Acht läßt, daß nur von einem historisch- 
wirthschaftlichen Gesetze die Rede sein kann. Durch diese Steigerung 
staatlicher Thätigkeit, welche ihrerseits wiederum bedingt und erklärt wird 
durch das stärkere Hervortreten des Wohlfahrtszwecks unter den Zwecken 
des Staates, ist eine bedeutsame Verschiebung zwischen privatwirthschaft 
licher und öffentlich-rechtlicher Thätigkeit auf zahlreichen Gebieten des 
Erwerbslebens eingetreten; zu denjenigeu Gebieten, auf welchen dieselbe 
eine ganz besonders in die Angen fallende Erscheinung bildet, gehört ohne 
Zweifel das Versicherungswesen. Die Herrschaftskreise der Privat
versicherung einerseits, der öffentlichen Versicherung andererseits haben - 
es gilt dies indessen nnr für Deutschland — außerordentlich weitgehende 
Abänderungen erfahren; die Privatversicherung mußte Gebiete an die 
öffentliche Versicherung abtreten, die sie lange Zeit hindurch mit Erfolg 
bearbeitet hatte, und noch kann nicht mit aller Bestimmtheit behauptet 
werden, daß die Entwickelung in dieser Hinsicht ihr Ende erreicht hat, 
wenn schon anzunehmen ist, daß vorab wenigstens keine Absicht besteht, 
das der Privatversicherung noch offen gebliebene Thätigkeitsfeld durch 
weitere Monopolisirung zu Gunsten des Staates oder der sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Verbände einzuengen.

Das Verhältniß zwischen Privatversicherung und öffentlicher Versicherung 
ist ein vollständig verschiedenes, je nachdem es sich nm Personell- oder um 
Sachversicherullg handelt. Was die Sachversicherung betrifft so läßt sich eine 
öffentlich-rechtliche Regelung derselben, soweit das Reich ill Betracht kommt, 
noch nicht konstatiren, dagegen sind in den Bundesstaaten manche Zweige 
der Sachversicherung Gegenstand eines staatlichen Monopols, so vor Allem die 
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Jmmobiliar-Feuerversicherullg, die Hagelversicherung und Viehversicherung. 
Die Unterschiede, welche in dieser Beziehung zwischen den Einrichtungen 
und Zuständen in den verschiedenen Bundesstaaten bestehen, sind sehr er 
Heblich, selbst in Ansehung der Jmnwbiliar-Feuerversicherung einigen 
Bundesstaaten, in denen auch diese den Privatgesellschaften überlassen ist, 
steht die große Mehrheit gegenüber, in welchen Staatsanstalten errichtet 
sind, denen der Staat den Beitrittszwang verliehen hat; in Preußen 
konkurriren, abgesehen von Berlin, Stettin, Breslau, Thorn, Ostfriesland, 
Regierungsbezirk Kassel, Wiesbaden und Sigmaringen, die öffentlich 
rechtlichen Feuersozietäten mit den Privatgesellschaften; selbst innerhalb 
des Gebietes derjenigen Bundesstaaten, für welche Zwangsanstalten be 
stehen, treten Verschiedenheiten zu Tage, indem zum Theil der Ver
sicherungs- und Beitrittszwang sich nicht immer auf das ganze Gebiet des 
betreffenden Staates erstreckt. Eine staatliche Hagelversicherungs-Anstalt 
besitzt lediglich Bayern, die Verpflichtung zum Beitritt zu derselben be 
steht nicht, vielmehr beruht die Mitgliedschaft auf der Freiwilligkeit. An 
Anregungen zur Errichtung von Hagelversicherungs-Anstalten mit Beitritts 
zwang hat es bisher ebensowenig gefehlt wie an Wünschen, welche dahin 
gehen, daß für das ganze Reichsgebiet eine Reichs-Versicherungsanstalt 
zum Zwecke der Hagelversicherung errichtet werden möge; indessen hat 
sich gezeigt, daß die Schwierigkeiten, welche dem letzteren Vorschläge ent 
gegenstehen, doch überaus groß sind, so daß man wohl auch in den Kreisen, 
die sich für ihn besonders begeisterten, auf die Verwirklichung dieses Ge
dankens vorab und für absehbare Zeiten verzichtet hat. Dagegen erfreut 
sich die auch von dem deutschen Landwirthschaftsrathe im Jahre 188t> 
befürwortete Errichtung staatlicher bezw. öffentlicher Hagelversicherungs- 
Anstalten einer zahlreichen Anhängerschaft ill der landwirtschaftlichen Be 
völkerung. Die Beschlußfassung des Landwirthschaftsrathes ging dahin, es 
seien in denjenigen Staaten und Provinzen, in denen durch die bestehenden 
Hagelversicherungs-Institute dem landwirtschaftlichen Bedürfniß nicht ge
nügt ist, öffentliche Hagelversicherungs-Institute mit gegenseitiger Schadell
übertragung ins Lebell zu rufen. Voll einem Beitrittszwang .zu solchen 
Instituten und dein dadurch bedingten, die private Konkurrenz aus- 
schließenden Monopol der öffentlichen Hagel-Versicherungsanstalt ist in 
der Resolution des Landwirthschaftsrathes nichts gesagt. Eine in der 
Landwirthschaft vorhandene und nicht bedeutungslose Strömung geht in
dessen dahin, diesen Zweig der Versicherung zu Gunsten des Staates 
bezw. der sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts zu monopolisiren. 
Ansätze zu einer öffentlich-rechtlichen Versicherung auf der Grundlage voll 
Dersicherungspflicht und Beitrittszwang finden loir auf dem Gebiete der 
Viehversicherung, aber auch nur Ansätze; ob dieselben sich im Verlaufe der 
weiteren Entwicklung dieses noch sehr entwicklungsfähigen Versicherungs 
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zweigs zu Einrichtungen ausbilden werden, muß dahingestellt bleiben; 
die Verhandlungen mancher parlamentarischen Körperschaften Deutschlands 
in den letzten Jahren sind allerdings geeignet, einen gewissen Anhalt für 
die Annahme zu bieten, daß in verschiedenen Bundesstaaten der Organi 
sation dieses Versicherungszweigs in öffentlich-rechtlicher Form in nicht 
allzu entfernter Zeit werde nähergetreten werden. Mit der Mobiliar- 
versicherung hat sich der Staat im Sinne einer monopolistischen Er
fassung in Deutschland noch nicht befaßt, und es dürfte auch zunächst noch 
nicht zu erwarten sein, daß dies geschieht. Zwar sind in den letzten 
Jahren auch hierauf gerichtete Wünsche von einflußreicher Seite laut ge
worden; so hat der Centralverband städtischer Haus und Grundbesitzer- 
Vereine die Verstaatlichung der Mobiliar Fenerversich^ gefordert, der 
Bund der Industriellen hat die Frage in den Bereich seiner Erörterungen 
gezogen, die einstweilen freilich zu einer Beschlußfassung noch nicht geführt 
haben, und in den Debatten des bayerischen Landtags, insbesondere der 
Abgeordnetenkammer, hat sich gezeigt, daß auch hierfür eine nicht zu 
unterschätzende Stimmung und Sympathie in einem Theile der Bevölkerung 
vorhanden ist, der jedenfalls erheblich genug ist, um nicht ignorirr 
werden zu dürfen. Allein die Besprechung dieser Forderung ließ keinen 
Zweifel darüber bestehen, daß, soweit das Reich ill Betracht kommt, in 
den maßgebenden Kreisen durchaus keine Neigung für Experimente dieser 
Art vorhanden ist, deren Ausgang sich von Niemand würde vorher be
stimmen lassen. Unverkennbar haben Verstaatlichungsvorschläge zur Zeit 
wenig Aussichten auf Berücksichtigung, und es läßt sich nicht bestreiten, 
daß in dieser Beziehung in der Stellungnahme einflußreicher Schichten 
der Bevölkerung ein gewisser Umschwung eingetreten ist, dem die Mobiliar 
Feuerversicherungs-Gesellschaften es wohl nicht am wenigsten zu verdanken 
haben, daß sie sich ohne Furcht vor einer drohenden Verstaatlichung dem 
Ausbau dieses Versicherungszweigs widmen können, dessen Frnktifizirung 
heute eine besonders schwere ist. Die Gründe für diese Abneigung gegen 
eine Verstaatlichung der Mobiliar-Feuerversicherung können erschöpfend 
im Rahmen dieser Erörterung nicht angeführt werden: es genügt einmal 
der Hinweis, daß einerseits die Verwaltung der öffentlichen Feuersozietäten 
mit Nichten die Verwaltung der Privatgesellschaften der Art übertrifft, 
daß es berechtigt wäre sich der Hoffnung hinzugeben, bei einer verstaat
lichten Feuerversicherung würden alle die Wünsche ohne Weiteres befriedigt 
und erfüllt werden, deren Nichtberücksichtigung man den Privatgesellschaften 
zum Vorwurf macht; sodann aber hat die Verstaatlichung der preußischen 
Eisenbahnen so manche an diese große Maßregel geknüpfte Hoffnung voll
ständig vereitelt; die Verwaltung der Bahnen im Sinne eines rigorosen 
Fiskalisnnls, welcher dem Verkehrsinteresse hindernd im Wege steht, mußte 
mit Nothwendigkeit zu der Befürchtung führen, daß auch bei der Ber 
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staatlichung anderer Unternehmungen die fiskalischen Rücksichten als die 
maß- und tonangebenden würden betrachtet werden; nach Lage der Ver
hältnisse ist dieselbe auch keineswegs von der Hand zu weisen, und es 
bedarf nicht erst der Hervorhebung, daß gerade das Mobiliar-Feuerver 
sicherungs-Wesen der Geltendmachung fiskalischer Rücksichten und Momente 
einen sehr ausgedehnten Spielraum bietet.

Die Entwickelung der Sachversicherung hat somit zu einer Vcr 
drängung der Privatversicherung durch die ösfentlich-recktliche Versicherung 
noch nicht geführt, nach wie vor wird dieselbe durch Privatgesellschaften 
ausgeführt, seien es Erwerbs- oder Gegenseitigkeitsgesellschaften. Anch ohne 
die Erschließung neuer Zweige der Sachversicherung, wie beispielsweise der 
Diebstahlsversicherung, der Versicherung gegen Sturm- und Unwetter
schaden, gegen Hochwasser, auch ohne Berücksichtigung der Thatsache, daß 
es Zweige der Sachversicherung giebt, wie vor Allem die Seeversicherung, 
welche sich für eine öffentlich-rechtliche Behandlung und Organisation über
haupt niemals eignen können noch werden, ist somit der Privatversicherung 
auf dem Gebiete der Sachversicherung für absehbare Zeiten hinaus eine 
ersprießliche und weitreichende Thätigkeit gesichert. Dies gilt nicht nur 
sür Deutschland, sondern auch für die übrigen Kulturstaaten, auch für solche, 
in welchen politische Parteien auf die Gesetzgebung einen bestimmenden 
Einfluß ausüben, die an sich Verstaatlichungen von Theilen des Erwerbs
lebens sympathisch begrüßen oder gar als den Schlußstein der kulturell- 
wirthschaftlichen Entwickelung betrachten. Das Schicksal der auf Ver
staatlichung der Mobiliar-Feuerversicherung gerichteten Projekte und Be
strebungen in einzelnen Kalltonen der Schweiz — es sind bekanntlich nur- 
wenige Kantone, die sich hierzu entschlossen haben — bietet keinen Beweis 
gegen die Richtigkeit des soeben Gesagten, denn die Verhältnisse in diesen 
Duodezstaaten sind solch eigenthümlicher Art, daß die Parallelisirung mit 
denjenigen eines wirklichen Staates, selbst eines Äittel- oder Kleinstaates, 

von vornherein ausgeschlossen ist; der Schweizer Kanton kann sich manches 
wirthschaftspolitische Experiment ohne Gefährdung seiner Lebensinteressen 
erlauben, das bei einem eigentlichen Staate von vornherein ausgeschlossen 
ist. Uebrigens hat das Vorgehen der Kantone, welche die Mobiliar-Feuer
versicherung verstaatlicht haben, in der Schweiz selbst so gut wie keine 
Nachahmung gefunden, und die Erfahrung hat erwiesen, daß die Zufrieden
heit mit. den Wirkungen dieses Systems doch eine höchst mäßige ist.

Anders, wesentlich anders gestaltet sich das Verhältniß zwischen Privat
versicherung und öffentlicher Versicherung in Ansehung derPersonenversicherung 
in Deutschland; durch die Reichsgesetzgebung über die Arbeiterversicherung 
ist dell Privatversicherungs-Gesellschaften ein Theil der Personenversicherung 
entzogen worden. Die Krankenversicherung hat allerdings in dieser Hin
sicht einen Einfluß in nennenswerthem Maße nicht ausgeübt, um so mehr 
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dagegen die Invaliden- und Altersversicherung und vor Allem die Unfall
versicherung. Die den Kreis der der Privatversicherung osfenstehenden Per
sonenversicherung mehr nnd mehr einschränkende Tendenz, welche der 
Reichsgesetzgebung insoweit eigen ist, geht mit Deutlichkeit aus den Vor
schriften hervor, welche das revidirte Invalidenversicherungs-Gesetz vom 
12. Juli 1899 sowohl in Hinsicht der obligatorischen Versicherung, als 
auch der Selbstversicherung enthält. Der obligatorischen Versicherung sind 
zunächst unterworfen worden: Werkmeister nnd Techniker, deren regel
mäßiger Jahres-Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt den Betrag von 
2000 Mk. nicht übersteigt, ferner alle sonstigen Angestellten, deren dienst
liche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet, und Lehrer sowie Erzieher, 
schließlich auch Schisfsführer, Alle unter der gleichen Voraussetzung, daß 
ihr regelmäßiger Jahres-Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt den soeben 
genannten Betrag nicht übersteigt. Wenn auch die Gleichstellung der 
Werkmeister und Techniker mit den bereits nach der ursprünglichen Fassung 
des Gesetzes der obligatorischen Versicherung unterstellten Personen den 
Charakter der Invalidenversicherung als einer Arbeiterversicherung im 
eigentlichen und engeren Sinne nicht modifizirt hat, so ist dies doch durch 
die Einbeziehung der übrigen Personenkategorien in dieselbe geschehen. Es 
unterliegt keinem Zweifel, daß diese Einbeziehung von Personen, welche 
mit Rücksicht auf ihre soziale Stellung und theilweise auch auf ihre Vor- 
und Berufsbildung von den Arbeitern im engern Sinne unterschieden 
werden, vom sozialpolitischen Gesichtspunkt aus ein außerordentlich bedeut
samer und mit Genugthuung zu begrüßender Fortschritt ist; der Verfasser 
ist dieserhalb von Anfang der Revision des Gesetzes von 1889 an auch 
für die obligatorische Versicherung der Lehrerinnen eingetreten und hat 
diese seine Ansicht auch gegenüber den gegenteiligen Aeußerungen nicht 
aufgegeben, welche zum Theil aus deu Kreisen des Lehrerinnenstandes laut 
wurdeu. Es liegt aNf der Hand, daß keine Versicherungsgesellschaft, 
welche die sogenannte Volksversicherung betreibt, gleichviel ob es eine 
Erwerbs- oder Gegenseitigkeitsgesellschaft ist, den Versichernngslustigen 
solch günstige Bedingungen bieten kann, wie sie das Reich in der staat
lichen Invalidenversicherung bietet; eine Konkurrenz mit dem Reich ist 
auch der Gesellschaft unmöglich, welche die liberalsten Versicherungs
bedingungen besitzt nnd sich mit dem bescheidensten Gewinn begnügt. Um 
diese Behauptung als eine vollinhaltlich gerechtfertigte erscheinen zu lassen, 
bedarf es nur des Hinweises auf den Neichszuschuß von fünzig Mark, 
welcher zu jeder Invalidenrente und zu jeder Altersrente aus allgemeinen 
Mitteln geleistet wird und zwar ohne jede Gegenleistung seitens der 
Versicherten. Es giebt keine Privatgesellschaft und kann naturgemäß keine 
geben, welche hiermit rivalisiren könnte, und es ist darum unbestreitbar, daß 
die Invalidenversicherung des Reichs den Versicherten Vortheile gewährt, 
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die vom Standpunkte der Privatversichernng aus ganz unmöglich sind. 
Diese Vortheile auch solchen Personenklassen zukommen zu lassen, die zwar 
in sozialer Hinsicht zu den Arbeitern im eigentlichen Sinne nicht gehören, 
deren Einkommens- nnd Erwerbsverhältnisse sich aber kaun: von den
jenigen der besseren Arbeiter unterscheiden, ist der Zweck der neuen Fassung 
des Jnvalideugesetzes. Daß ein Bedürfniß hierfür vorhanden war, unter
liegt keinem Bedenken, und es hat dieserhalb auch diese Ausdehnung des 
Kreises der obligatorisch Versicherten bei dem Zustandekommen der Re
vision keinen ernsthaften Widerspruch gefunden. Grundsätzlich steht aber 
fest, daß durch diese Erweiterung der Charakter der Invalidenversicherung 
als einer Arbeiterversicherung verändert wurde; eine Versicherung, welche 
beispielsweise die Erzieherin einbegreift, die ihre Lehrerinnenprüfung abgelegt 
hat und über die Kenntniß mehrerer Sprachen verfügt, den Privatsekretär, 
welcher das Neifezeugniß für die Hochschule besitzt, die Klavierlehrerin, 
welche Jahre hindurch ein Konservatorium besucht hat, den ohne Pensions
anwartschaft angestellten Gehülfen eines städtischen Bauamtes, der auf 
einer technischen Hochschule sich sür seinen Beruf vorbildete, kann als eine 
Versicherung sür die Arbeiter im engeren und eigentlichen Sinn nicht mehr 
bezeichnet werden; das Reich ist mit dieser Erweiterung über den Rahmen 
der Arbeiterversicherung hinausgegangen und hat den ersten Schritt auf 
dem Wege gemacht, welcher dazu führt, aus der Arbeiterversicherung eine 
Versicherung aller Personell zu machen, die durch ständige Arbeitsleistungen 
ein nicht wesentlich über den Durchschnittsverdienst des besser gelohnten 
Arbeiters hinausgehendes Einkommen beziehen. In noch höherem Maße 
ist dies aber geschehen durch die Erweiterung des Rechts der Selbst
versicherung. Das Gesetz ermächtigt — vergl. H 14 — zur Selbst- 
versicheruug einmal Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker, Handlungs- 
gehülfen und sonstige Angestellte, deren dienstliche Beschäftigung ihren 
Hauptberuf bildet, ferner Lehrer und Erzieher sowie Schisfsführer, sofern 
ihr regelmäßiger Jahres-Arbeitsverdienst an Lohn und Gehalt zwar über 
2000 Mk., aber nicht über 3000 Mk. beträgt, ferner aber Gewerbe
treibende und sonstige Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig mehr 
als zwei versicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftigen, Alle unter der 
Voraussetzung, daß sie das vierzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
Die Zusatzmarke, welche nach der älteren Fassung des Gesetzes im Falle 
der Selbstversicherung verwendet werden mußte, ist durch die neue Fassung 
in Fortfall gekommen, so daß also auch diese Personen, wenn sie von 
der Versicherung Gebrauch machen, auf den Reichszuschuß ebenso wie die 
obligatorisch Versicherungspflichtigen Anspruch haben; sie leisten für diese 
Zuwendung des Reichs keine Gegenleistung. Unverkennbar greift diese 
Erweiterung des Rechts der Selbstversicherung in den Geschäftskreis der 
Privatgesellschaften in bedeutsamer Weise ein; denn diejenigen Personen, 
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welche ein Einkommen bis zu dreitausend Mark beziehen, gehören doch 
denjenigen Schichten der Bevölkerung an, welche für den Geschäftsbetrieb 
der Lebensversicherungs-Gesellschaften sowie anderer Versicherungsgesell
schaften in Betracht kommen; auch hier ist cs vor Allem wieder die Volks 
Versicherung der Privatgesellschaften, welche durch die staatliche Versicherung 
zurückgedrängt worden ist. Das Gesetz vom 13. Jnli 1899 ist erst seit 
einem Jahre in Kraft getreten, die Erfahrungen, die im Laufe dieser 
kurzen Zeit mit seiner Anwendung gemacht werden konnten, sind mit Nichten 
zahlreich genug, um ein Urtheil, auch nur in vorsichtiger und hypothetischer 
Form, darüber aussprechen zu lassen, ob die Thätigkeit der Privatgesell
schaften durch diese Vorschrift schon eine Beeinträchtigung erfahren hat. 
Von den Versicherungsgesellschaften, insbesondere denjenigen, welche die 
Volksversicherung mit Vorliebe kultiviern, ist während der Vorbereitung 
des Gesetzes vom 13. Juli 1899 eine Befürchtung dieses Inhalts geäußert 
worden, und es ist nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, daß 
dieselbe theilweise wenigstens in Erfüllung gehen wird. Es bedarf aber 
längerer Zeit, um eine Feststellung hierüber wagen zu können; breite 
Schichten der Bevölkerung, auf welche die Befugniß zur Selbstversichcrung 
Anwendung findet, sind über dieses ihr Recht noch zu wenig unterrichtet, 
als daß sie davon schon jetzt Gebrauch machten, und außerdem ist auch 
nicht zu verkennen, daß die Leistungen der Invalidenversicherung vielfach 
noch — sehr zu Unrecht — mißachtet oder unterschätzt werden. Es wird 
indessen sowohl seitens der Versicherungsanstalten als auch der staat
lichen Behörden dafür gesorgt werden, daß der überaus wohlthätige Zweck 
dieser Vorschriften minier mehr erkannt und anerkannt wird. Natürlich 
steht die Befugniß zur Selbstversicherung auch den Ausländern in Deutsch
land zu, abgesehen von den nur vorübergehend in Deutschland beschäftigten 
Ausländern, welche von dem Bundesrath für nicht versicherungspflichtig 
erklärt worden sind; der Ausländer, welcher von der Selbstversicherung 
Gebrauch macht, unterscheidet sich, was die Rechte und Ansprüche aus der
selben betrifft, nur insoweit von dem Inländer, als er mit dem dreifachen 
Betrag der Jahresrente abgefunden werden kann, sofern er dauernd seinen 
Wohnsitz im Deutschen Reiche aufgiebt. Es handelt sich sonach hierbei 
um eine grundsätzlich höchst bedeutungsvolle Erweiterung der Aufgabe, 
welche sich das Reich bei der Inangriffnahme der sozial politischen Ver
sicherung zunächst gesetzt hatte, und es läßt sich nicht verkennen, daß diese 
grundsätzliche Wichtigkeit bei der wissenschaftlichen Behandlung des in dem 
Gesetze vom 13. Juli 1899 enthaltenen Stoffes in Deutschland nicht stets 
die gebührende Beachtung gefunden hat, während man beispielsweise in 
Frankreich, wo bekanntlich der Entwickelung der deutschen Versicherungs
gesetzgebung die größte Aufmerksamkeit geschenkt wird, wiederholt hierauf 
in entsprechender Weise hinwies. Ob man sich seitens der gesetzgebenden
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Faktoren hierüber vollkommen klar war, muß dahingestellt bleiben, jeden
falls aber ist unbestreitbar, daß durch den vorläufigen Abschluß der Re
vision der Jnvaliditäts- und Altersversicherungs-Gesetzgebung die Grenzen 
zwischen der Privatversicherung und der staatlichen Versicherung um ein 
gutes Stück zu Gunsten der Letzteren verschoben worden sind; ein recht
liches Monopol zu Gunsten der staatlichen Versicherung ist freilich nicht 
geschaffen worden; da aber aus den vorhin angegebenen Gründen der 
Privatversicherung ein Konkurriren mit der staatlichen unmöglich ist, 
so kommt die Wirkung der neuen Regelung einer monopolistischen Be
handlung doch ungefähr gleich

Durch die reichsgesetzliche Unfallversicherung wurde die Privat
versicherung von einem Gebiete, dessen sie sich mit großen! Erfolg be
mächtigt hatte, theilweise ausgeschlossen; indem die Gesetzgebung von dem 
Grundsatz ausging, daß nur die Versicherung bei den von ihr geschaffenen 
Versicherungsträgcrn als eine ausreichende Erfüllung der Versicherungs
pflicht angesehen werde, bekundete sie ihre Absicht, diesen Zweig der Ver
sicherung innerhalb der Tragweite der Sondergesetze zu monopolisiren. 
An derselben ist bei dem weiteren Ausbau der Unfallversicherung konsequent 
festgehalten worden, und durch die jüngste Revision der betreffenden Gesetz
gebung hat die Unfallversicherung nicht nur bezüglich des ihr unterworfenen 
Personenkreises, sondern auch insofern eine Erweiterung erfahren, als die 
Haftpflichtversicherung, wenn auch nur innerhalb engster Grenzen, mit 
einbezogen wurde. Das Gewerbe Unfallversicherungsgesetz in der Fassung 
auf Grund der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5. Juli 1900 
dehnt die Unfallversicherung aus auf Betriebsbeamte in versicherungs
pflichtigen Betrieben, deren Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 
dreitausend Mark nicht Libersteigt; der Kreis der unfallversicherungspflichtigen 
Betriebe ist zwar in der Hauptsache derselbe geblieben, immerhin ist doch 
eine Anzahl von Betrieben demselben zugefügt worden, welche bisher 
nicht dahin gehörten, so einige Handwerksbetriebe, wie Fleischer-, Fenster
putzer- und Schmiedebetriebe, ferner Lagerungs-, Holzfällungs- und der 
Güter- oder Personenbeförderung dienende Betriebe, diese jedoch nur unter 
der Voraussetzung, daß sie mit einem Handelsgewerbe verbunden sind, 
dessen Inhaber im Handelsregister eingetragen steht. Den Genossen
schaften ist weiter dieBefugniß eingeräumt, durch Statut die Versicherung 
zu erstrecken auf Betriebsbeamte mit einem dreitausend Mark übersteigenden 
Jahresvcrdienst sowie auf Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig 
mehr als zwei Lohnarbeiter beschäftigen oder deren Jahresarbeitsverdienst 
den Betrag von dreitausend Mark nicht übersteigt; sie haben endlich das 
Recht, die Befugniß zur Selbstversicherung, welche das Gesetz nur den 
soeben genannten Betriebsunternehmern gewährt, auch auf Betriebsunter
nehmer zu erstrecken, deren Jahresarbeitsverdienst den Betrag von drei-

Zeitschrist f. d. gejammte Versich.-Wissenschaft. I. 2. 10 
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tausend Mark übersteigt; dieses Recht ist grundsätzlich nm so wichtiger, 
als eine Maximalgrenze des Einkommens, welche für diese Ausdehnung der 
Selbstversicheruugsbefugniß maßgebend wäre, nicht besteht; an sich konnte 
also die Befugniß zur Selbstversicherung auch Unternehmern gewährt 
werden, deren Jahresarbeitsverdienst zehntausend Mark nnd mehr beträgt. 
Durch das Genossenschaftsstatut kann weiter bestimmt werden, daß und 
nnter welchen Boraussetzungen gegen die Folgen der bei dem Betriebe 
oder Dienst sich ereignenden Unfälle versichert werden können: u) Per
sonen, die im Betriebe beschäftigt, aber nach den grundlegenden Vor
schriften der ß§ 1 und 2 des Gesetzes nicht versicherungspflichtig sind, 
durch den Betriebsunternehmer, 1») nicht im Betriebe beschäftigte, aber 
die Betriebsstätte besuchende oder auf derselben verkehrende Personen, 
durch den Betriebsnnternehmer oder durch den Vorstand der Berufs
genossenschaft, c) Organe und Beamte der Berufsgenossenschaft durch den 
Vorstand. Bei der Versicherung dieser Personen handelt cs sich zum 
Theil um betriebsfremde Personen, denen der Betricbsuntcrnehmer nach 
Maßgabe der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezw. des Haft- 
pflichtgcsetzes unter Umständen Entschädigung für einen Unfall zn leisten 
hat, der sie auf der Betriebsstelle betrifft; sür die Folgen solcher Unfälle 
hat sich der Betriebsunternehmer bisher durch Abschluß einer Haftpflicht
versicherung gedeckt, die Berufsgenossenschaft ist nun in der Lage, sich auch 
mit der Versicherung hierfür zn befassen, so daß es für den Betriebs- 
Unternehmer alsdann an einem genügenden Grund fehlt, insoweit noch eine 
Versicherung gegen Haftpflicht abzuschließen. Unter die Versicherung, 
welche hiernach die Berufsgenosseuschaften übernehmen könne», fällt der 
Unfall, von dem auf der Betriebsstcllc der Postbote betroffen wird, der' 
die Briefe dahin bringt, der Gewerbcanfsichtsbeamte, welcher den Betrieb 
pflichtgemäß besichtigt, der Gerichtsvollzieher, der eine Ladung znzustellen 
hat, rc.; aber auch die Unfallgcfahr von Personen, welche nach der An
schauung des Gesetzgebers einer besonderen, die allgeineine Unfallgefähr 
übersteigenden Betriebsgefahr nicht ausgesetzt und dieserhalb der Unfall
versicherung nicht unterworfen sind, kann in Gemäßheit dieser Vorschrift 
von der Berufsgenosscnschaft übernommen werden, z. B. die Unfallgefahr 
des Direktors eines Werks, des Direktors eines städtischen Schlachthofs 
u. dergl. m. Der Gesetzgeber geht aber noch weiter, er ermächtigt die 
Berufsgenossenschaften, Einrichtungen zu treffen zur Versicherung der Be- 
triebsuntcrnehmer und der ihnen in Bezug auf Haftpflicht gleichgestellten 
Personen gegen Haftpflicht. Die Theilnahme an diesen Einrichtungen ist 
indessen freiwillig; soweit es sich um Haftpflichtansprüche aus der reichs
gesetzlichen Unfallversicherung handelt, darf nicht mehr als zwei Drittel durch 
Versicherung gedeckt werden. Bei der Berathung der Gesetzentwürfe von 
1900 im Reichstage fehlte es nicht an Versuchen, diese Beschränkung auf
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zwei Drittel des Haftpflichtrisikos zu streichen; für ihre Aufrecht
erhaltung war aber die Erwägung maßgebend, daß man von einer Ueber
nahme des gesammten Haftpflichtrisikos durch die Genossenschaften eine 
nachtheilige Einwirkung auf die Unfallverhütung befürchtete; man glaubte, 
daß alsdaun der Eifer der Unternehmer, durch geeignete Ein- und Vor
richtungen Unfälle zu verhüten, erlahmen würde. Soweit es sich um die 
Haftpflicht des Unternehmers auf Grund von Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts, also insbesondere des Bürgerlichen Gesetzbuchs handelt, besteht 
die Beschränkung der Genossenschaft nicht, dieselbe ist daher beispielsweise 
befugt, die Haftpflicht des Unternehmers gegenüber Passanten in vollem 
Umfange zu übernehmen. Die Berufsgenossenschaften treten, wenn sie 
von dieser Befugniß Gebrauch machen, zum Theil vollständig, zum Theil 
unvollständig an Stelle der Haftpflichtschutzverbände bezw. der Haftpflicht- 
Versicherungsgesellschaften, sie können die Haftpflicht des Unternehmers 
vollständig übernehmen bezüglich der Unfälle seiner Arbeiter auf dem 
Wege von und zu der Betriebsstätte, bezüglich der Unfälle auf der Be
triebsstätte nach Schluß des Betriebs, während der Mittagspause und 
der sonstigen betriebsfreien Zeit, ferner aber auch die Haftpflicht, welche 
ihm obliegt für die Handlungen seiner Angehörigen und seines Personals, 
das mit dein Betriebe überhaupt nichts zu thun hat. Es besteht kein 
Hinderniß, die Haftpflicht des Unternehmers für die eventuellen Be
schädigungen Dritter durch seinen dem Radsport ergebenen minderjährigen 
Sohn zu übernehmen, ebenso die Haftpflicht, welche demselben bezüglich 
der Instandhaltung seines Hauses obliegt, rc. Soweit dagegen der Be- 
triebsunternehmer den Genossenschaften für ihre Aufwendungen haftpflichtig 
ist, darf diese Haftpflicht nur bis zu zwei Drittel übernommen werden. 
Auch die aus vorsätzlichen Handlungen des Unternehmers und der ihm 
gleichgestellten Personen entstehende Haftpflicht ist von der Deckung durch 
die Genossenschaften nicht ausgeschlossen. Es handelt sich also nicht nur 
um die Versicherung von Unfällen, die zwar eine Beziehung auf den 
Betrieb haben, aber als Betriebsunfälle im eigentlichen Sinn nicht an
zusehen sind, sondern auch um die Uebernahme der eigentlichen Haftpflicht
versicherung, und man kann daher nicht in Abrede stellen, daß diese Rege 
lung eine Ausdehnung der staatlichen Versicherung auf ein Gebiet bedeutet, 
welches bisher der privaten Versicherung allein überlassen war, des 
Weiteren aber für diese eine Konkurrenz, deren praktische Bedeutung heute 
noch nicht zu übersehen ist. Ob die Berufsgenossenschaften ihrer Gesammt
heit oder auch nur ihrer Mehrheit nach von der ihnen ertheilten Er
mächtigung Gebrauch machen werden, läßt sich hellte noch nicht feststellen; 
was bisher in dieser Hinsicht gesagt wurde, kennzeichnet sich als Ver
muthung. Je nachdem die Genossenschaften sich die Handhabung der in 
Rede stehenden Befugniß werden angelegen sein lassen, wird die Beein

10*
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trächtigung des Geschäftsbetriebs der Haftpflichtversicherungs-Gesellschaften 
sich als eine mehr oder minder erhebliche herausstellen. Die praktische 
Bedeutung dieser Gebietserweiterung der öffentlichen Versicherung steht 
aber, sollte sie auch im Laufe der Zeit größer werden, als zunächst an
zunehmen ist, hinter der grundsätzlichen zurück.

Wie die vorläufige Revision der Jnvaliditätsversicherung, hat auch 
die einstweilige Abänderung der Unfallversicherung mit dem Ergebniß ge
endet, daß die staatliche Versicherung ihre Domäne auf Kosten der privaten 
Versicherung ansgedehnt hat. Das Gesetz der wachsenden Ausdehnung 
der Staatsthätigkeit, dessen Einwirkung auf die Sachversicherung sich bisher 
kaum gezeigt hat, ist somit bei der Personenversicherung für die Negulirung 
der Grenzen zwischen öffentlicher und privater Versicherung ein Faktor, 
dessen Wichtigkeit nicht erst der ausdrücklichen Hervorhebung bedarf. Die 
bisherige Entwickelung bietet keinen Anlaß zu der Annahme, daß auf dem 
bezeichneten Gebiete die Wirksamkeit desselben zum Stillstand gelangen 
werde; es muß vielmehr mit der Wahrscheinlichkeit gerechnet werden, daß 
die Verschiebung des Gebietes zwischen Privatversicherung und öffentlicher 
Versicherung noch weitere Fortschritte machen werde. Welches das End
ziel dieser langsam aber stetig voranschreitenden Verschiebung sein wird, 
entzieht sich heute vollständig der Vermuthung, wir können nur die That 
fache konstatiren, daß die mehrfach im Vorstehenden charakterisirte Tendenz 
in der Nechtsentwickeluttg besteht und sie bis zu einem gewissen Grade auch 
beherrscht. Dies wird, wenn auch widerwillig, selbst von denjenigen anerkannt, 
welche auf dem Standpunkt stehen, daß der Staat überhaupt weder die Auf
gabe noch den Beruf hat, die Funktionen des Versicherers zu übernehmen und 
die private Thätigkeit insoweit zu beeinträchtigen, ein Standpunkt, welcher 
in der französischen Rechtswissenschaft immer noch namhafte Vertretung 
findet, während die französische Volkswirtschaftslehre ihn größtentheils auf
gegeben hat, was zum guten Theil auf den Einfluß zurückzuführen ist, 
den die deutsche Theorie und Praxis ausübt. „Lu inaticro d'assuranco" 
sagt Lefort, einer der hervorragendsten Vertreter dieser Richtung und 
anerkanntesten zeitgenössischen Schriftsteller über Versicherungsrecht, „l'Ltat 
doit, on a dit, donnor uno lormulo do droit aax principaux tvpos 
cko conventions yui interviennont entre los particulars. 8ou role 
consists non pas a croor dos comlnnaisons, car on supprimant la 
liderto son intervention ris^uorait d'en empecüor d'autres. mai8 
dien a delinir Io droit, et a dowager los traites, yui sont ossontiols 
atin huo lo jnAO ait nn point do derart pour r6<ftor los contestations 
aux^uellos la convention pout donner lieu." ') In der deutschen 
Rechtslehre findet diese enge Begrenzung der Funktionen des Staates auf

Lefort, 1>aite du Ooutrat d'assurunee sur Iu, vie, tome IV Paris 1900) 
p 401 
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dein Gebiete des Bersicherungsrechts keine Vertretung mehr, sie gehört 
einer überwundenen Epoche der Entwickelung der Staats- und Rechtslehre 
au. Lefort hebt hervor, daß zu dieser Thätigkeit der Reichsgesetzgebung 
der Einfluß der deutschen Philosophie viel beigetragen habe. „Oe vieiites 

tradition bi8t0ii^U68^, bemerkt er, „levckaut I'Otat l'ol^et ck'un 
eulte pour uinsi ckire idolätro, la, toudauoo naturelle a la pbilo3opbio 
allomaudo, le do8ir do8 doouolui8t68 (l'iunover 8un8 ^ravd8 t'raj8 
d'jma^iuatiou et do l'orluo3 une eeole nationale en oppo8itiou a 
I'6eole an^Iai86 et a l'^eole tran^aiLe, entin le pro8tiz;o do8 trjowpbo8 
<le la inouaroldo pru83ienne, la plu8 ^tonnante nmebine admiui8trativo 
<^ui ait ,jamai8 exi8te, tont pou88ait le 1o»i8lat6ur allemanck a 
l'a88uranee.^) Dieser Erklärung wird mail auch vom deutscheu Stand- 
pllnkte aus zustimmen können, allerdings init dem Vorbehalt, daß die 
Aenderung der Auffassungen über den Beruf und die Aufgaben des 
Staates auf dem Gebiete des Versicherungswesens vor Allein auf deu 
Wandel der Anschauungen über das Verhältniß des Staates zum Wirths 
schaftsleben, auf die Urgierung des Wohlfahrtszweckes unter den Staats
zwecken zurückzuführen find; neben der Bedeutung dieses Moments müssen 
die übrigen für die Gestaltung des sozialpolitischen Versicherungswesens 
und den Aufbau des gewaltigen Gebäudes, das das Reich hier errichtet 
hat, maßgebendeil Faktoren doch wesentlich zurücktreten, und es kann ihnen 
in keinem Falle die Wichtigkeit beigelegt werden, die Lefort annimmt. 
Wenn derselbe zum Schlüsse seiner Betrachtung der staatlichen Versicherung 
in Deutschland über die Wirkungen derselben ein sehr abfälliges Urtheil 
fällt-) und das ganze System sowohl vom moralischen als auch ver
waltungsrechtlichen wie dem finanziellen Standpunkt vollständig verwirft, so 
erklärt sich das zum Theile aus seiner grundsätzlichen Stellung, es muß aber 
bervorgehoben werden, daß die französischen Nationalökonvmen und theil-

I. . e. p. 403.
2» ^u point de vue social, il - l'Otat - subordonne l'individu a l'autorite 

et PLI- consequent il contrarie Irr spontaneity morale de l'komme. ^n point de 
vue moral, il remplaee la prevoyance personnels, c'est ä dire nn aete individuel 
et supposant la loree Necessaire ponr consentir an sacrilice dans le present en 
vue de l'avenir par nee assurance antomatique en quelque Sorte, t'onctionnairt 
en debors de tont etlort individuel; ä la responsabilite il sudstitue la eontrainte 
qui ne peut amener que (les deceptions, lln reste. ^.u point <le vue admi- 
mistratik il se i'onde sur ^'intervention de l'Ütat, exi§eant ainsi le eoneonrs 
dun nombreux personnel d'employes de tont ordre, kaisant triomplier la bureau- 
errrtie et clonnant les proportions enormes a la paperasserie de telle Sorte que 
les l'rais de §estion s'elevent dans (les tres notables proportions. I^inan^ 
eierement parlant, le systems pratique cke l'antre eöte du Rbin presente les 
inconvenients les plus serieux en es sens qn »l est base snr la subvention 
direete de l'^tat et que, t'atalement, le cldtlre de eette subvention ira en croissant 
de meine, d'ailleurs que les cotisations bebdomadaires." Befort, l. c. p. 4ll, ^1^. 
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weise auch die französischen Juristen sich insoweit mit Lefort nicht im 
Einklang befinden, vielmehr über die Ergebnisse der deutschen Gesetz
gebung weit günstiger denken und sie dieserhalb der französischen Gesetz
gebung theilweise als Vorbild und Muster hinstellen.

Die Lebenskraft, welche der Privatversicherung eigen ist und voraus 
sichtlich auch fernerhiu noch eigen sein wird, selbst wenn die gekenn
zeichnete Expansionstendenz der öffentlichen Versicherung sich noch mit 
erheblich stärkerer Intensität verwirklichen sollte, hat sich nun in glänzender 
Weise dadurch gezeigt, daß auf andern Gebieten als den zuletzt erwähnten 
dieselbe einen ungeahnten Aufschwung nahm. Unmittelbar nach dem Erlaß 
des Unfallversicherungs-Gesetzes für die Industrie von 1884 bestand nicht 
nur vereinzelt die Befürchtung, daß die Unfallversicherungs-Gesellscha 
zum Theil ihre Existenzfähigkeit eingebüßt hätten ; dieser Ansicht begegnete 
man auch in Kreisen, welche mit dem Geschäftsbetrieb der Unfallver
sicherungs-Gesellschaften wohl bekannt waren und mit Nichten zu denjenigen 
gerechnet werden konnten, denen man den Vorwurf übertriebener Schwarz 
seherei mit Recht machen konnte. Diese Befürchtung konnte auch zunächst 
nicht von der Hand gewiesen werden, da nicht vorauszusehen war, ob 
und inwieweit der Verlust wieder ausgeglichen werden konnte. Heute 
besteht wohl kein Zweifel, daß die reichsgesetzliche Unfallversicherung die 
Thätigkeit der privaten Unfallversicherung an weiterer Entfaltung nicht 
gehindert hat; die Zahl der Unfallversicherungen hat sich außerordentlich 
vermehrt, die Geschäfts- und Betriebsthätigkeit der Gesellschaften hat sich 
ungemein vervollständigt und vervollkommnet; die Spezialisirung, die ja 
eine Begleiterscheinung jedes Hochentwickeltell Versicherungswesens bildet, 
ist mehr und mehr auch eine Eigenthümlichkeit der privaten Unfall 
Versicherung geworden, und wir erinnern an bekannte Thatsachen, wenn 
wir erwähnen, daß auch insoweit wir einer im vollen Flusse befindlichen 
Entwickelung gegenüberstehen. Wer konnte Mitte der siebziger oder auch 
der achtziger Jahre voraussehen, daß es nach verhältnißmäßig wenig 
Jahren zahlreiche Versicherungen gegen Unfälle bei dem Radfahren 
und Automobilfahren geben werde? Die Ausbildung der Verkehrsmittel 
hat neue Unfallgefahren mit sich gebracht, und die private Unfallversiche 
rung hat sich beeilt, das Risiko derselben zu übernehmen. Mit ganz be 
svnderem Eifer widmete sich die Privatversicherung aber nach der Durch 
führung der sozialpolitischen Versicherung der Haftpflichtversicherung, und 
man kann wohl ohne Uebertreibung behaupten, daß die Geschichte des 
Versicherungswesens nur wenig Beispiele dafür bietet, daß ein Ver
sicherungszweig in derselben Zeit zu gleicher Bedeutung gelangt wäre 
wie die Versicherung gegen die Folgen gesetzlicher Haftpflicht. Mittelbar 
hat zu . deren Entwickelung gerade die sozialpolitische Versicherungsgesetz 
gebung des Reichs beigetragen, wie dies von den Haftpflichtversicherungs
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Gesellschaften auch selbst anerkannt worden ist. Der Reichsgesetzgeber 
wollte die Betriebsuntcrnehmer, welche der Versicherung unterstellt wurden, 
gegen jede civilrechtliche Inanspruchnahme wegen eines ihren Arbeitern in 
dem Betriebe zugestoßenen Unfalles schützen, die Aufbringung der von 
den Bcrnfsgcnossenschaften benöthigten Mittel sollte das Aequivalent für 
die Beseitigung der civilrechtlichen Haftpflicht bilden. Diese Absicht des 
Gesetzgebers wnrde indessen nicht erreicht, weder bei dem Erlaß des 
Gewerbc-Unfallversicherungs-Gesetzes von >884 noch bei der Revision der 
bezügliche» Gesetze im Jahre 1900; der Betricbsunternchmer blieb den 
Haftpflicht- und Schadenersatzansprüchen auf Grund der Vorschriften des 
bürgerlichen Rechts neben der Unfallversicherung innerhalb gewisser, nicht 
allzu enger Grenzen ausgesetzt. Mit der Sicherung hiergegen beschäftigte 
sich die Haftpflichtversicherung, und sie verstand es, dieses Gebiet mit 
großem Geschick und großem Erfolg zn bearbeiten. Inwieweit ihr hier
bei fortan durch die Bcrufsgenossenschaften eine Konkurrenz erwachsen wird, 
ist aus obigen Darstellungen ersichtlich. Die Umbildung, welcher das 
deutsche Recht im Laufe des letzten Jahrzehnts unterzogen wurde, war 
der Entwickelung der Haftpflichtversicherung aber nicht minder günstig wie 
die Rechtsprechung, die mit aller Bestimmtheit auf eine Ausdehnung und 
Verschärfung der Haftpflicht im weitesten Sinne gerichtet ist. Es erübrigt, 
die Richtigkeit dieser Behauptung durch Anführung eines detaillirtcn, der 
jüngsten Gesetzgebung sowie der Judikatur entnommenen Materials zu 
erweisen, da dieselbe schwerlich auf irgend einer Seite ernstlich bestritten 
wird. Es mag nur kurz erinnert werden an die Verschärfung der Haft
pflicht, welche das Bürgerliche Gesetzbuch gegenüber dem gemeinen Recht 
wie manchen der früher geltenden Partikularrcchte enthält, an die Ver
schärfung der Haftpflicht des Arbeitgebers im weitesten Sinne gegenüber 
dem Arbeitnehmer ebenfalls in weitestem Sinne, welche in den Be
stimmungen der Gewerbeordnung, des Handelsgesetzbuchs und des Bürger
lichen Gesetzbuchs anzutrcffcn ist; au die Erweiterung der Haftpflicht des 
Staates und aller Körperschaften des öffentlichen Rechts für ihre Be
amten, die bekanntlich in verschiedenen Bundesstaaten auch auf diejenigen 
Handlungen der Beamten erstreckt wnrde, welche dieselben in Ausübung 
der ihnen anvcrtranten staatlichen Hoheitsrechte vornehmen rc. Anderer
seits führt anch die der modernen Rechtscntwickelung eigenthümliche er
hebliche Einschränkung des Nechtserwcrbs und der Ncchtsausübung durch 
die Moral zu einer Ausdehnung des Gebietes der Haftpflicht; man denke 
beispielsweise an die Haftpflichtfälle, welche sich aus der Anwendung des 
Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb ergeben sowohl für denjenigen, 
welcher selbst gegen eine der Vorschriften desselben verstößt, als auch für 
dcu Auftraggeber und Prinzipal desselben, oder an die Haftpflichtfälle, 
welche die Vorschrift des § 824 Bürgerliches Gesetzbuch über die Kredit 
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beeinträchtigung und Erwerbsschädigung nach sich ziehen kann, und der
gleichen mehr. Je mehr die Gesetzgebung fortschreitet und sich entwickelt, 
um so mehr erweitert sich die Haftpflicht sowohl in extensiver wie in 
intensiver Hinsicht, um so erheblicher wird das Haftpflicht-Risiko, mit 
welchem der Einzelne belastet ist, und man kann daher mit vollem Recht 
behaupten, daß die Haftpflichtversicherung noch durchaus nicht den höchsten 
Punkt ihrer Entwickelungsfähigkeit erreicht oder gar schon überschritten 
hat. Die private Versicherung hat also insoweit einen wohl als 
vollwerthig anzusehenden Ersatz für die Einschränkung ihres Thätigkeits 
kreises gefunden, welchen die Einführung der Arbeiterversichernng mit 
sich brachte, nnd es ist zweifellos, daß sie denselben auch fernerhin hierin 
finden wird.

Die sozialpolitische Bersicherungsgesetzgebung Deutschlands hat ihren 
Abschluß noch nicht gefunden, das Gebäude, das man errichtet hat, ist 
noch nicht vollständig fertiggestellt; es fehlt noch die Hinterbliebenen-, d. h. 
die Wittwen- und Waisenversicherung, und wenn diese zu Stande gebracht 
ist, dürfte sich das Reich der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit zuwenden, 
die längst nicht mehr jenes utopische Problem bildet, als das sie noch 
vor wenigen Jahrzehnten ziemlich allgemein und selbst dort betrachtet 
wurde, wo Ulan der konsequenten Fortsetzung der auf die Versicherung 
der Arbeiter gerichteten gesetzgeberischen Thätigkeit des Reiches mit aller 
Bestimmtheit das Wort redete. Naturgemäß wird die Inangriffnahme 
dieser Versicherungszweige seitens des Reichs für die private Versicherung 
wiederum eine weitere Gebietsbeschränkung bedeuten. Pessimisten, welche 
die praktische Bedeutung der schon bisher zu beobachtenden nnd in Zukunft 
noch weiter zu erwartenden Verschiebung der Grenze zwischen privater 
und öffentlicher Versicherung übertreiben, haben daher schon wiederholt die 
Befürchtung geäußert, daß mit der Möglichkeit gerechnet werden müsse, 
daß infolge der Expansion der staatlichen Versicherung für die private 
Versicherung auf dem Gebiete der Personenversicherung ein ausreichendes 
Feld nutzbarer Thätigkeit und entsprechender Verwerthung ihrer Kapitalien 
mit der Zeit nicht mehr übrig bleibe. Angesichts des alle Erwartungen 
übertreffenden Aufschwungs, welchen ungeachtet der staatlichen Versicherung 
die Personenversicherung in Ansehung einer ganzen Reihe von Zweigen 
in Deutschland genommen hat, kann eine solche Behauptung natürlich keinen 
Anlaß zu ernsthafter Widerlegung bieten. Mag auch immerhin die von 
der öffentlichen Versicherung erfaßte Sphäre, der sozialen Entwickelung 
entsprechend, mit der Zeit einen großen Umfang erhalten, mag immerhin 
die private Versicherung manche Theile des von ihr bislang bearbeiteten 
Gebietes an jene verlieren, darüber kann auf Grund der Geschichte des 
Versicherungswesens kein Zweifel sein, daß die private Versicherung 
stets einen nothwendigen Bestandtheil der privatwirthschaft- 
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lichen Wirthschaftsordnung bildet und bilden wird. Die Be
deutung der privaten Versicherung ist keine geringere, sondern im Gegen 
theil eine größere geworden, die öffentliche Versicherung hat ihr nur den 
Anlaß gegeben, sich solchen Gebieten mit besonderem Eifer zuzuwenden, 
auf welchem erstere nicht thätig werden kann. Auf dein Boden der be
stehenden Wirthschafts- und Gesellschaftsordnung wird die private Ver
sicherung stets ein genügendes Feld für ihre Bethätigung finden, die 
proteische Natur, welche ihr nicht mit Unrecht zugeschrieben wird, befähigt 
fie, den stets entstehenden neuen Versicherungsbedürfnissen mit Schnelligkeit 
nachzukommen und zu entsprechen. Die Entwickelung des Versicherungs
wesens führt also anch auf dem Gebiete der Personenversicherung keines
wegs zu einer Absorption der privaten Versicherung durch die öffentliche, 
sondern vielmehr dahin, daß neben der intensiv und extensiv ausgedehnte« 
öffentlichen auch die private besteht und in nicht geringeren: Maße für 
den Volkswohlstand erforderlich ist; denn die Privatversicherung und 
öffentliche Versicherung schließen einander auch bei hochentwickelten Kultur
völkern nicht aus, sondern sie ergänzen sich; dies dürfte die Formel 
sein, welche für die Ausbildung und Entwickelung des Versicherungswesens 
für absehbare Zeiten aufgestellt werden kann.

Die laufende Versicherung.
Von Paul Moldenhauer, 

i Fortsetzung.^

8
Sesondrre Pflichten des Generalverflchtrttn.

Anzeigcpflicht des Gcncralversichertcn.

Wie bei der Spezialvcrsicherung, so liegt auch bei der laufenden Ver
sicherung dem Versicherten hinsichtlich bestimmter Thatsachen eine Anzeige 
Pflicht ob. Indem wir zunächst von der besonderen, ans die Rückvcrsiche 
rung als solche bezüglichen Anzeigepflicht absehen, wollen wir diejenige 
Änzeigepflicht untersuchen, welche sich auf die Thatumstände bezicht, deren 
Kenntniß eine nähere Beurtheilung des Risikos gestattet, also bei der 
Transportversicherung die Beschaffenheit der versicherten Güter, das 
Transportmittel, die Reisestrecke rc., bei der Rückversicherung neben den auch 
für die Kenntniß des Hauptversicherers wichtigen Thatumständcn die 
Bedingungen, unter welchen die Hauptversicherung abgeschlossen ist.

l. Bei der Spczialversicherung dient die Anzeigepflicht einem anderen 
Zwecke als bei der laufenden Versicherung, und daher sind auch die 
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Folgen der Verletzung derselben für beide Arten von Versicherungen der 
schieden. Bei der Spezialversicherung, mag es nun direkte oder Rück
versicherung sein, hat die Anzeigepflicht den Zweck, den Versicherer über 
das Risiko aufzuklären, welches ihm vom Versicherungsnehmer zur Ver
sicherung angeboteu wird. Auf Grund der mitgetheilten Thatsachen ent
schließt sich der Assekuradeur entweder dazu, die Versicherung zu übernehmen 
oder abzulehnen. Eben wegen dieses Einflusses auf die Willensentscheidung 
des Versicherers ist die Verletzung der Anzeigepflicht unter das Präjudiz 
der Unverbindlichkeit der Versicherung für den Versicherer gestellt, gleich
gültig, ob später ein Schaden sich als Folge der unrichtig mitgetheilten 
bezw. verschwiegenen Umstände darstellt oder nicht?)

H. Anders ist es bei der laufenden Versicherung. Denn gleichgültig, 
ob es sich um eine obligatorische oder fakultative laufende Versicherung 
handelt, auf die Willensentscheidung des Versicherers hat die Anzeige der 
Gefahrumstände keine Einwirkung, da ja der Versicherer schon von vorn
herein verpflichtet ist, alle Risiken zu übernehmen, welche den im Vertrage 
festgesetzten Bestimmungen gemäß unter die Versicherung fallen?)

Dennoch hat der Versicherer ein Interesse daran, die näheren Gefahr - 
ttmstäude kennen zu lernen, freilich der Transportversicherer mehr als der 
Rückversicherer. Denn da der Hauptversicherer selbst an den Versicherungen, 
die er abschließt, interessirt ist, und da er als Geschäftsführer des Rück
versicherers fungirt, so genügt im Allgemeinen, daß dem Hauptversicherer 
die Gefahrumstände bekannt sind und der Rückversicherer nur so viel erfährt, 
um bei ungünstigen Risiken in der Lage zu sein, seinerseits weitere Rück
versicherung zn nehmen, z. B. in der Feuer-Rückversicherung: Name des 
Versicherten, Ort und Lage des Risikos, allgemeine Bezeichnung desselben 
(wie Tuchfabrik mit Appretur, Gebäude oder Inhalt), Versicherungs
summe. Daher ist auch iu den meisten Rückversicherungsverträgen dem 
Rückversicherten eine weitergehende Anzeigepflicht erlassen. Anders bei der 
Transportversicherung: Hier fällt die Gewähr fort, welche der Rück 
Versicherer in dem Betheiligtbleiben des Hauptversicherers findet; es besteht 
vielmehr für den Transportversicherer die Gefahr, daß er infolge falscher 
Angaben über Namen und Art des Schiffes, Beschaffenheit und Werth 
der Güter, Reiseroute rc. den Ueberblick über sein Geschäft verliert und 
ferner, daß er verhindert wird, eine Rückversicherung, die er bei Kenntniß 
der Sachlage genommen hätte, zu nehmen; vor Allem aber muß er besorgen, 
daß ihm infolge falscher Angabe des Beförderungsmittels ein Theil der 
Prämie vorenthalten wird. Sind z. B. die Güter auf einem Segelschiff 
verladen und ist als Transportmittel ein erstklassiges Dampfschiff deklarirt,

Ehrenberg, Lersicherungsrecht, S. 335 sf. .v. 0). B., 803 lus 811.
2) Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 90. 2ewis a. n. O., L. 109. R. G. 
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so entgeht dem Bersicherer ein beträchtlicher Theil der Prämie. Wird 
ferner versäumt, den Namen des Schiffes anzugeben, so ist es leicht mög 
lich, später absichtlich verschwiegene Guter, welche von einem Schaden 
betroffen werden, als die mit der Deklaration gemeinten auszugeben.

Unter Berücksichtigung der von der Rückversicherung verschiedenen 
Verhältnisse der Transportversicherung kommen wir daher zu dem Schluffe, 
daß bei der Rückversicherung nur arglistige Verletzung der Anzeigepflicht 
dem Anspruch des Rückversicherten Präjudiziren und dem Rückversicherer 
das Recht geben darf, den Vertrag aufzuheben/) eine fahrlässige Ver
letzung der Anzeigepflicht dagegen nur einen Schadensersatzanspruch erzeugen 
kann, daß aber bei der Transportversicherung es dem Versicherer gestattet 
sein mnß, wenn der Versicherte die im Vertrage vorgeschriebene Anzeige- 
pflicht grobfahrlässig verletzt, seine Verbindlichkeit aus der Versicherung 
adznlehnen. Diese letztere Ansicht hat auch das Reichsgericht adoptirt: 
es genüge nicht eine allgemeine Anmeldung, vielmehr sei dem Agenten 
mitzutheilen, was nach dem Schema in das Generalversicherungsbuch 
eiuzutragen sei/-)

Dieselbell Folgen hinsichtlich der Verletzung der Anzeigepflicht bei 
Ueberweisung eines Risikos treten ein, wenn eine nachträgliche vertrags
mäßige Veränderung des Risikos durch Handlungen des Versicherten 
berbeigefnhrt wird und nicht die Mittheilung derselben erlassen ist.

Tritt ein Schaden ein, so ist der Versicherer unverzüglich oder 
wenigstens innerhalb einer bestimmten Frist davon zu unterrichten. Jill 
Allgemeinen gelten für die Pflichten des Versicherten im Schadensfälle 
die Bestimmungen, welche auch für die Spezialversicherung maßgebend 
sind. Der Versicherer hat aber noch ein größeres Interesse als bei der 
Spezialversicherung an der rechtzeitigen Benachrichtigung über eingetretene 
Schäden. Nach ihrer Häufung kann er gegebenenfalls zum Schluffe 
gelangen, daß der Versicherte namentlich trifft dies für die Rückver
sicherung zu — doch nicht der gewissenhafte und vorsichtige Mann ist, 
sür den er ihn gehalten, oder daß er mit diesem Versicherten zu schlechte 
Geschäfte macht oder vielleicht der Vertrag für ihn zu ungünstig ist. Er 
wird sich also veranlaßt sehen, den Vertrag zu kündigen. Nun sind die 
laufenden Verträge auf längere Zeit geschlossen, in der Regel mit der

') Ehrenberg, Die Nückversicher-ung, S. 90. Anders ^ewis a. a. O., S. 109.
2) N. G. 16. 11. 87. (Baumgartner, S. 1039.) Der Versicherte mar verpflichtet, 

folgende Mittheilungen zu machen: Tatum der Eintragung, Verladung per Schiff, 
Schiffer, versichert, von, nach, Mark, Nummer, Zahl der Kolli, Gegenstand der Ver 
sicherung, Gewicht, versicherter Werth, Prämiensatz, Prämienbetrag. Trotz wiederholter 
Aufforderung war aber der Name des Schiffes, auf welchem sich die versicherten Güter 
befanden, erst mitgetheilt worden, als das Schiff bereits untergegangen war. Es lag 
zum mindesten grobe Fahrlässigkeit vor.
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Abmachung, daß wenn nicht rechtzeitig, oft sogar ein halbes Jahr vorher 
gekündigt werde, der Vertrag als auf dieselbe Zeit stillschweigend ver
längert gelten solle. Sind nun Schäden verschwiegen worden und zwar 
derart, daß anzunehmen ist, daß der Versicherer bei Kenntniß derselben 
den Vertrag gekündigt hätte, so wäre es nicht gerecht, wenn man dein 
Versicherer die durch kontraktwidriges Handeln des Versicherten hervor
gerufene Versäumung des Kündigungstermines zur Last legen wollte, ihn 
also zwänge, wiederum für längere Zeit in der für ihn ungünstigen 
Geschäftsverbindung zn verharren. Es muß daher dem Versicherer das 
Recht zustehen, den Vertrag sofort aufzuheben.')

Für die laufende Rückversicherung sind von den Thatumständen, deren 
Kenntniß zur Beurtheilung der Gefahr von Bedeutung ist, die Bedin 
gungen zu unterscheiden, d. h. die abstrakten Regeln, nach welchen Rechte 
und Pflichten des Hauptversicherten beurtheilt werden?) Diese Bedin 
gungen werden in der Regel dem Rückversicherer nicht mitgetheilt. Es 
findet sich meist eine Klausel der Art, daß die Rückversicherung zu den 
selben Bedingungen valedirt, wie die Hauptversicherung?) Ungewöhnliche 
Bedingungen sind, sofern nicht überhaupt eine Haftung des Rückversicherers 
ausgeschlossen ist, anzuzeigen. Doch kann diese Anzeige durch besondere 
Klausel erlassen sein?) In allen anderen Fällen gelten vom Haupt 
Versicherer unter ungewöhnlichen Bedingungen abgeschlossene Versicherungen 
dem Rückversicherer gegenüber als fakultative Posten.

U. Besondere Pflichten des Rückversicherten.

l. Dem Rückversicherten liegt eine Anzeigepflicht hinsichtlich solcher 
Thatsachen ob, welche sich auf die Rückversicherung als solche beziehen. 
Auch hier ist wieder ein Unterschied von der Spezialversicherung zu 
beachten. Während letztere unbedingt erfordert, daß bei Abschluß eines 
Vertrages mitgetheilt wird, daß es sich um eine Rückversicherung handelt,')

i) Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 107; vergl. die dort erwähnten ebenfalls 
dahingehenden Erkenntnisse des Hamb. H. 0-er. 12.11. 72; O. E>. 25 2 73; R. O. H. G. 
26. 9. 73.

2) Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 87.
3) Vergl. jedoch die Klausel: „Die Haftung des Rückversicherers gilt bezüglich 

bestimmter Routen abweichend von den Originalbedingungen für partikuläre Haverei 
zur Klausel frei von Beschädigung außer dem Strandungsfall nach englischen Cloyds 
Konditionen."

4) Vergl. Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 87, Anm. 110: „Rückversicherer 
tritt in jeder Beziehung an die Stelle des Rückversicherten und genehmigt im voraus 
alle Klauseln und Bedingungen der Originalpolice." Vergl. ferner die Klausel: 
„Schließt der Rückversicherte in vereinzelten Fällen unter anderen von den allgemeinen 
Bedingungen abweichende Versicherungen ab, so ist der Rückversicherer gleichwohl ver
pflichtet, Rückversicherung zu gewähren."

Ehrenberg, Tie Rückversicherung, S. 68. Vergl. dort zahlreiche Quellenangaben. 
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fällt dieses Erforderniß bei der laufenden Rückversicherung fort, da ja 
hier nur Rückversicherungen in Betracht kommen können. Es erhebt sich 
nun die Frage, ob angezeigt werden muß, daß es sich um Retrozessionen 
handelt. Wenn ja auch der Rückversicherte an dem Risiko betheiligt bleibt, 
die Geschäftsführung, die Regulirung der Schäden, kurz, die ganze Ver
bindung mit dem Hauptversicherten liegt doch in der Hand des Assekura- 
deurs, welcher dem Rückversicherten einen Theil des betreffenden Risikos 
auf dem Wege der Rückversicherung überwiesen hat. Der Redlichkeit und 
Zuverlässigkeit des Retrozedenten glaubt der Retrozessionar vertrauen zu 
können. Die Person des ersten Rückversicherten ist ihm aber unter Um
ständen zweifelhaft, so daß er sich bei Kenntniß der Retrozession und der 
Person des ersten Rückversicherten vielleicht selbst zu weiterer Rückversiche
rung entschließen würde. Man findet diesen Punkt in den Verträgen 
verschiedenartig geregelt. Entweder werden Retrozessionen überhaupt aus
geschlossen Daun ist die Ueberweisung einer Retrozession analog der 
Ueberweisung eines nicht unter den Vertrag fallenden Risikos zu behandeln. 
Oder Retrozessionen sind gestattet, und dies ist das Häufigere. Schließ
lich giebt es auch obligatorische Netrozessiousverträge, laut welchen der 
Retrozedent an allen ihm überwiesenen Rückversicherungen den Retro
zessionar betheiligen muß oder nur au den ihm von einer ganz bestimmten 
Gesellschaft überwiesenen. Mit Ausnahme dieser letzteren Fälle ist der 
Rückversicherer verpflichtet, anzuzeigen, daß es sich um eine Retrozession 
handelt.

II. Wir haben bisher immer angenommen, daß der Rückversicherte 
an einem Theil des Risikos interessirt bleibt. Dies ist ein Grundsatz 
nicht nur der laufendem sondern auch der Spezial-Rückversicheruug^ 
Denu gerade darin findet der Rückversicherer, wie oben erwähnt, einen 
gewissen Schutz vor fahrlässigen oder betrügerischen Handlungen des Rück
versicherten, sowie vor leichtfertigen Versicherungsübernahmen und Schaden- 
regulirungen. Gerade die beiden letzteren Punkte sind von der größten 
Bedeutung. Ein Versicherer, der selbst betheiligt bleibt, wird vorsichtiger 
in der Annahme vou Risiken sein und andererseits nicht ill die Lage 
kommen, durch eine übertrieben kontante Schadenregnlirung auf Kosten 
seiner Rückversicherer Reklame für sich zu machen. Es muß daher un
bedingt der Grundsatz aufrecht erhalten werden, daß der Hauptversicherer 
sich seiner Betheiligung nicht entledigen darf, wenn es ihm nicht besonders 
gestattet wird. Aber auch in letzterem Falle ist er zur Anzeige verpflichtet, 
und deren Verletzung präjudizirt seinem Ansprüche.

Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 72 ff. Anders R. O. H. G. 14. 12. 78, 
XXIV. Nr. 113.' R. O. H. G. 20. 2 72, V. Nr. 36. Malß, Zeitschrift sür Handels

recht, XU l. S. 507: Der Rückversicherer kann, wenn nicht ausdrücklich anders ver
abredet, nicht erwarten, daß der erste Versicherer an den: Risiko theilweise betheiligt bleibt.
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Es bestimmen daher die Nückversicherungsverträge ausnahmslos, daß 
der Rückversicherte eine bestimmte Quote der Versicherungssumme für eigene 
Rechnung behalten muß. Eine theilweise Verminderung dieses Betrages 
ist jedoch gestattet. Es muß aber dann der Nest in einem bestimmten 
Verhältniß zu dem überwiesenen Exzedenten stehen, z. B. nicht weniger 
als 100 pCt. desselben betragen. Oder der Rückversicherte muß den über 
die Höhe des von ihm behaltenen Nestes hinausschießenden Theil des 
Exzedenten für Rechnung des Rückversicherers rückdecken. Also beträgt 
z. B. die Priorität des Rückversicherten 10 000 Mk. und darf der Rück
versicherer nicht höher betheiligt werden, als der Rückversicherte selbst 
betheiligt bleibt, so muß der Rückversicherte, wenn er eine Versicherung 
von 15 000 Mk. abschließt, 10 000 Mk. fiir eigene Rechnung behalten 
und 5000 Mk. überweisen. Vermindert er dann seinen Betrag auf 
3000 Mk., so muß er noch 2000 Mk. des Exzedenten für Rechnung des 
Rückversicherers ebenfalls rückversichern.

Jedoch treffen die Transportrückversicherungsverträge einige Aus
nahmen, alls die hier näher einzugehen ist, da sie zeigen, wie oftmals die 
Praxis das Verlassen eines sonst allgemein gültigen Grundsatzes des 
Versicherungsrechtes erheischt.

Durchweg ist eine völlige Rückversicherung der Priorität gegen Feuer 
und Explosionsgefahr ohne Anzeige an den Rückversicherer gestattet. Der 
Rückversicherer findet ja noch immer eine gewisse Sicherheit darin, daß 
der Rückversicherte sonst betheiligt bleibt.

Ein zweiter Fall ist die Rückdecknng der Priorität bei Ueberfälligkeit 
von Schiffen gegen spekulative Prämieu. Dem Rückversicherer gegenüber 
besteht eine Anzeigepflicht, die Rückversicherungssumme wird aber nicht 
berührt. Diese Bestimmung ergiebt sich aus folgeuden Gründeu. Wenn 
ein Schiff als überfällig gemeldet wird, so kann die Ueberfälligkeit in 
verschiedenen Ursachen ihren Grund haben. Das Schiff kann durch 
Sturm aufgehalten worden sein, es kann vielleicht schon seinen Untergang 
gefunden haben, oder ein anderer mehr oder weniger bedeutungsvoller 
Unfall, Bruch des Ruders, Feuer re, hat die Reise verzögert. Es kann aber 
auch das Schiff einem anderen hilflosen Rettung gebracht und so seine 
Ueberfälligkeit herbeigeführt haben. Auf die größere oder geringere Wahr
scheinlichkeit des Untergangs des Schiffes wird nun spekulirt. Während 
z. B. der Rückversicherte auf Grund der eingegangenen Nachrichten das 
Schiff aufgeben zu müssen glaubt, hält ein anderer Assekuradeur die Ge
fahr für nicht so groß und erbietet sich, das Risiko, allerdings gegen hohe 
Prämien, zuweilen bis zu 80 und 90 pCt. der Versicherungssumme, zu 
übernehmen. Dem Rückversicherer muß hiervon Nachricht gegeben werden, 
da er sich vielleicht nun seinerseits veranlaßt sehen wird, auch die Rück
versicherungssumme rückzuversichern. Natürlich darf die Nückdeckung der
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Priorität nicht mit einer völligen oder theilweisen Rückversicherung der 
Rückversicherungssumme verbunden sein, da ja der Rückversicherte nicht 
wissen kann, ob der Rückversicherer geneigt ist, gegen spekulative Prämien 
seinerseits Rückdeckung zu suchen. Daß freilich derartige Spekulationen 
sehr häufig zu Mißbräuchen führen können, liegt auf der Hand. Solange 
aber die Spekulation nicht so weit getrieben wird, daß dadurch die Gefahr 
der Insolvenz im Falle des Fehlschlagens der Spekulation herauf- 
beschworen wird und so der Zweck der Versicherung, nämlich Ersatz im 
Falle des Eintritts eines wirthschaftlich nachtheiligen Ereignisses zu bieten, 
vereitelt wird, wird man auch dem Assekuradeur eine Versicherung gegen 
spekulative Prämien nicht versagen können.

Am weitesten gehen aber die Verträge, welche dem Rückversicherten 
gestatten, „wenn er cs den Umständen nach für zweckmäßig erachtet, seine 
Prioritätssumme durch anderweitige Rückdeckung zu vermindern, ohne daß 
diese Betheiligung den Rückversicherer tangiren soll". Auch hier besteht 
zwar eiue Auzeigepflicht, dennoch erscheint die Bestimmung bedenklich. 
Denn thatsächlich giebt sich dadurch der Rückversicherer ganz in die Hand 
des Rückversicherten. Dieser ist nun in der Lage, das ganze Risiko abzu
wälzen und so dein Rückversicherer die Gewähr fiir eine sorgfältige und 
redliche Geschäftsführung illusorisch zu machen. Jedoch kann man nicht 
sagen, daß diese Klausel in jedem Falle für dell Rückversicherer gefährlich 
werden muß. Denn man kann sich wohl denken, daß selbst ein vorsichtiger 
Assekuradeur mit einer Gesellschaft, mit der er Jahre lang in Geschäfts
verbindung gestanden und deren Zuverlässigkeit er kennt, einen Vertrag 
mit einer derartigen Klausel abschließt, wenn er eben die Gewißheit hat, 
daß der Rückversicherte von derselben keinen schlechten Gebrauch machen 
wird. Für den Rückversicherten bedeutet dies aber eine große Erleichterung 
der Geschäftsführung.

Vereinbarungen hinsichtlich -es gekämmten Verficherungsverhällnd

Neben den auf den Inhalt der einzelnen Bersicherungsverhältnisse 
und die Entstehung derselben bezüglichen Vorschriften Pflegen die Ver
sicherungsverträge verschiedenartige Bestimmungen zu enthalten, welche sich 
auf den Versicherungsvertrag im Allgemeinen beziehen.

I. Zunächst haben wir hier die Kontrollvorschriften zu erwähnen, 
d. h. solche Vorschriften, welche dem Generalversicherer die Möglichkeit 
gewähren sollen, sich gegen Uebervortheilungen seitens der Versicherten zu 
schützen. Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, wie sehr der 
Generalversicherer in vielen Fällen von der Redlichkeit des Versicherten 
abhängt, in wie besonders hoher« Maße der laufende Versicherungsvertrag 
auf Treu und Glauben beruht. Durch Verschweigen von Posten, Verletzung der
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Anzeigepflicht, Unterschieben nicht unter die Versicherung fallender Risiken, 
durch fahrlässige oder betrügerische Schadenregulirung seitens des Rück
versicherten kann dem Generalversicherer großer Schaden erwachsen. In 
vielen Fällen wird der Versicherer überhaupt nicht merken, daß er über
vortheilt ist. Aber selbst wenn er Verdacht schöpft, wird häufig der 
Beweis der Unredlichkeit sehr schwierig, wenn nicht ganz unmöglich sein.

1. Der Transportversicherer schreibt seinem Versicherten die Führung 
eines Versicherungsjournals vor, „welches frei von Rasuren, Verände 
rungen, Zwischen- und Nachschreibungen geführt werden und mit den 
Geschäftsbüchern des Versicherten übereinstimmen muß"?) Alle Be
ziehungen von Gütern, welche unter die Versicherung fallen, sind „sofort 
nach Eingang des Avises oder der Faktura, Versendungen dagegen beim 
Abgang einzutragen". Mindestens wöchentlich, bei größeren Posten sofort 
erfolgt die Mittheilung an den Versicherer durch provisorische oder sofort 
durch definitive Bordereaux. Diese Bordereaux sind Formulare, in 
welchen genau bezeichnet ist, welche Anzeige der Versicherer verlangt?) 
Welche Folgen Nichtbeachtung der Vorschriften, namentlich Verschweigen 
von Mittheilungen oder unrichtige Deklarationen nach sich ziehen, haben 
wir schon früher erwähnt. Falsche Eintragungen in das Versicherungs
journal sind analog zu behandelu.

Aehnlich wie bei der Transportversicherung sind die Pflichten des 
Versicherten bei der Rückversicherung, nur daß er vou der Führung eines 
besonderen Versichernngsjournal entbunden ist.'')

2. Damit sich der Generalversicherer von der Befolgung der vor
geschriebenen Regeln und der Richtigkeit der überwiesenen Mittheilungen 
überzeugen kann, gestatten die Verträge dein Versicherer, die Einsicht in 
„die Geschäftsbücher und sonstigen Skripturen, während der Bureau
stunden auf dem-Bureau des Versicherten vornehmen zn lassen"?) Diese 
Einsicht darf aber nicht aus Chikane oder durch eine dem Hauptversicherer 
lästige Person ausgeübt werden.-')

Diese Berechtigung zur Einsichtnahme der Geschäftsbücher ergiebt 
sich aus dem Zweck der laufenden Versicherung, nicht nur der Rück-, 
sondern ebenso der Transportversicherung. Nur durch Einsicht in die

^) Vergl. Ehrenberg, Die Rückversicherer, S. 24.
-) Vergl. R. G. 16. 11. 87. (Baumgartner, S. 1039.")
2) Vergl. hinsichtlich der Folgen der Versäumung der Pflichten die Klausel: „Es 

wird ausdrücklich festgestellt, daß niemals Irrthümer, Auslassungen oder Fehler, welche 
ohne bösliche Absicht in dein Bureau des Rückversicherten sich ereignen, dem Rück
versicherer Grund geben können, sich der Zahlung eines Theiles von einem Schaden 
zu widersetzen."

4) Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 413. Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 43. 
R. G. 15. 1. 81. N. G. 16. 11. 87. iXX. S. 43 ff.)

5) So ausdrücklich R. G. 16. 11. 87.
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Bücher kann sich der Generalversicherer einigermaßen von Unregelmäßig
keiten des Versicherten überzeugen, auf dessen Redlichkeit er in so hohem 
Grade angewiesen ist. Das Reichsgericht will die Berechtigung zur Ein
sicht ill die Bücher aus der Sozietätsnatur des Exzedentenvertrages ab- 
leiten?) Indem wir vor der Hand die Frage, ob der Exzedentenvertrag 
eine Sozietät begründet oder nicht, ununtersucht lassen wollen, fragen wir 
uns, welche Gründe denn für die Transportversicherung und für jene 
Arten von Exzedentenverträgen maßgebend sein sollen, die unter von der 
Hauptversicherung abweichenden Bedingungen abgeschlossen sind und von 
denen das Reichsgericht dahingestellt sein lassen will, ob sie Versichernngs- 
oder Sozietätsverträge sind. Mari sieht also, daß mit der Behauptung, 
das Recht zur Einsicht der Bücher entspringe der Sozietätsnatur des 
Exzedentenvertrages, nichts gewonnen ist. Es ist vielmehr die Natur der 
laufeudeu Versicherung, dieses ill so außerordentlich hohem Grade auf 
Treu und Glauben beruhenden Vertrages, aus der diese Befugniß des 
Generalversicherers mit logischer Nothwendigkeit sich ergiebt?)

Ob diese Befugniß freilich eine große praktische Bedeutung hat, ist 
eine andere Frage. In der Ausübung wird stets ein Mißtrauensvotum 
gegenüber dem Versicherten enthalten sein, welches die Kündigung des 
Vertrages in der Regel zur Folge haben wird?)

8. Besondere Kontrollvorschristen enthalten die Verträge hinsichtlich 
der Schadenregnlirnng. Sie liegt ganz in der Hand des Rückversicherten. 
Bei der Transportversicherung regulirt natürlich der Versicherer selbst den 
Schaden, es bedarf also hier keiner besonderen Kontrollvorschriften. Die 
Rückversicherllngsverträge begnügen sich null eutweder damit, daß fie das 
Beibriugeu gewisser Schriftstücke verlangen, z. B. Quittung über den 
Ersatz, welchen der Rückversicherte dem Hanptversicherten geleistet hat, 
Schadellakte rc. Oder der Rückversicherer bedingt sich das Riecht aus, zu 
den Schadenregulirungen einen Bevollmächtigten mit berathender Stimme 
senden zu dürfen. Dies ist namentlich in der Feuer-Rückversicherung der 
Fäll. Freilich wird von diesem Recht wohl selten Gebrauch gemacht aus 
demselben Grunde wie von der Berechtigung zur Einsichtnahme der Ge
schäftsbücher. Deshalb schlägt Ehrellzweig vor/) die Regulirung solle 
namentlich ill den Fällen, in welchen ein Rückversicherer in höherem Grade 
betheiligt ist als der Rückversicherte, von dem Rückversicherer geführt 
werden. Doch würde dies auf große Schwierigkeiten stoßen, da der 
Hauptversicherer leichter die Reguliruug führen kann als der Rück-

9 R. E. 16.11. 87.
-) Vergl. Ehrenberg, Die Rückversicherung, D. 43; Ehrenberg, Versicherungsrecht, 

L. 413, Anm. 14. Walter in Ehrenzweigs Assek.-Jahrbuch XIV.
-1) Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 28.

Ehrenzweig, Assekuranz-Jahrbuch, VII. S. 193.
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Versicherer, weil er in direktem Zusammenhang mit dem Versicherten steht, 
auch durch seine Agenten überall nach dem Rechten schauen lassen kann, 
während z. B. eine Rückvcrsicherungsgcsellschaft, die nnr das Rückversiche
rungsgeschäft betreibt, überhaupt keine Agenten hat.

II. Die Ersatzsummcn werden nicht gleich ausbczahlt, sondern, ab
gesehen von größeren Posten, meist vierteljährlich oder monatlich zusammen 
berechnet. Auch über die Art und Weise der Abrechnung treffen die Ver
träge eine Reihe von Bestimmungen, z. B. in welcher Weise gezahlt 
werden soll, ob in Bar oder in Wechseln, welche Währung zu Grunde 
gelegt werden soll, wie fremde Währung zu berechnen ist, u. dergl.

III. Regelmäßig wird die Dauer der Versicherung durch eine Zeit
bestimmung begrenzt, kaufende Rückversicherungen werden meist ans ein 
Fahr abgeschlossen, Transportversicherungen Wohl auch auf länger. Wird 
der Vertrag nicht eine bestimmte Zeit, meist ein Viertel- oder ein halbes 
Fahr vor Ablauf der Versichcrungszeit gekündigt, so gilt er als auf die 
gleiche Zeit verlängert.

I. Für die Kündigung der laufenden Transportversicherung wird 
in der Regel schriftliche Form verlangt, oft ist Kündigung mittelst ein
geschriebenen Brieses ausdrücklich bedungen. Als Kündigung ist auch die 
schriftliche Mittheilung zu betrachten, daß der Versicherte vom Vertrage 
zurücktretcn werde, wenn ihm nicht eine billigere Prämie gewährt würde.') 
Eine mündliche Kündigung hat das Kammergericht auf Grund eines Gut
achtens der Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft nicht für genügend 
erachtet, wenn eine schriftliche Kündigung ausbedungen ist.-) Im Interesse 
eines flotten, alle Unklarheiten vermeidenden Verkehrs ist dieser Ent 
scheidung wohl beizupflichtcn, zumal sich ja hier nicht Geschäftsunkundige 
gegenüber stehen.

Der laufende Rückversicherungsvertrag muß stets schriftlich 
gekündigt werden; denn es liegt auf der Hand, daß derartig wichtige 
Verträge, deren Abschluß längere Verhandlungen und größerer Schrift 
wechsel vorauszugehen Pflegen, nicht durch eine einfache mündliche Mit 
theilung gekündigt werden können, zumal überhaupt der Geschäftsverkehr 
zwischen zwei Gesellschaften stets ans schriftlichem Wege erfolgt. Dem
entsprechend verlangen auch die Verträge stets schriftliche Kündigung.

>) R. G. 20. 5.1896 ^Annalen 1896, S. 561-.
2) Neumann, Zeitschrift sür Versicherungswesen, 1896, S. 512. Das Gutachten 

lautete in abgekürzter Form: Es ist im Transportversicherungsgeschäft handelsüblich, 
daß die in den Policebedingungen vereinbarte Nothwendigkeit der schriftlichen Form 
als allein maßgebendes Beweismittel dieser Kündigung anzusehen ist, so daß nur, wenn 
eine schriftliche Kündigung vorliegt, das Erlöschen des Versicherungsvertrages eintritt. 
Ausgenommen ist hierbei der Fall, daß nachweislich der Versichernde ausdrücklich oder 
durch Abschluß eines abgeänderten Vertrages auf die vereinbarte Kündigung des Ver
trages verzichtet hat.
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2. Mil dem Ablauf der Kündigungsfrist erlischt der Vertrag. Die
jenigen Versicherungsverhältnisse dagegen, welche schon vorher entstanden 
sind, bleiben in der Regel bestehen. Denn nur die Verpflichtung, die 
unter die Versicherung fallenden Risiken in Versicherung zu nehmen, fällt 
jetzt weg, nicht aber die, die bereits übernommenen Versicherungen auch 
weiter zu behalten. Es entspricht dies auch Zweckmäßigkeitsgründen. Ein 
Kaufmann, der Güter versichert hat, kann nicht plötzlich unterwegs seine 
Waaren bei einem anderen Versicherer versichern, oder es wäre wenigstens 
häufig init großen Kosten verbunden. Die Haftung des Versicherers 
dauert also bis zur Beendigung der Reise fort. Wann die Reise beendet 
ist, ist Anslegungsfrage des einzelnen Falles. Vergrößert sich nach Ab
lauf des Vertrages ein Exzedent z. B. dadurch, daß neue Güter auf das 
betreffende Schiff geladen werden, so haftet natürlich der Rückversicherer 
nicht für die vergrößerten Exzedenten, wie dies auch die Verträge durch
weg bestimmen. Während für die Transport- und Transport-Rück
versicherung die aufgestellte Regel gilt, enthalten die übrigen Rückversiche- 
rungsvcrträge durchweg die Bestimmung, daß mit dem Erlöschen des 
Vertrages ein Storno des ganzen Rückversicherungs-Portefeuilles verbunden 
ist. Es läßt sich dies auch leicht bewerkstelligen, da zwischen Kündigung 
und Ablauf des Vertrages genug Zeit liegt, um die Rückversicherung neu 
zu ordnen, auch ja mit Ausnahme der Gebens-Rückversicherung die bezogene 
Prämie iin Verhältniß zum Risiko steht, der Rückversicherer also nicht 
die Uebernahme der Deckung von der Leistung einer höheren Prämie, als 
der Hauptvcrsicherer erhält, abhängig zu machen braucht. Für die Lebens- 
Rückversicherung liegt jedoch hier der ausgleichende Faktor in der in 
Händen des Hauptversicherers bleibenden Prämienreserve.

3. In manchen laufenden Transportversicherungs-Verträgen findet sich 
die Bestimmung, daß der Versicherer nach jedem Schadenfall unter Ein
haltung einer bestimmten, meist vierwöchentlichen Frist den Vertrag zu 
kündigen berechtigt sein soll. Dies ist unstreitig eine Härte?) Jedoch 
findet der Versicherte immer noch Zeit, sich rechtzeitig bei einem anderen 
Transportversichercr zu versichern. Die Rückversicherungs-Verträge ent
halten eine derartige Bestimmung nicht, einmal, weil hier von vornherein 
mit einer größeren Anzahl von Schäden gerechnet werden muß, dann aber 
auch, weil über den Abschuß eines laufenden Rückversicherungs-Vertrages 
immer eine längere Zeit hingeht, oft Wochen und Monates und der 
Rückversicherte sich weder der Gefahr aussetzcn will, nicht rechtzeitig eine

U Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 404, nennt eine derartige Bestimmung 
geradezu dem Zwecke der laufenden Versicherung widersprechend.

-) Zn Ehrenzweigs Assekuranz-Jahrbuch XI V, S. 32 ist ein Fall erwähnt, bei 
welchem die Verhandlungen sich vom 16. März bis 23. Juli hinzogen. Und das ist 
gar nichts Außergewöhnliches. ' 

II*
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neue Rückversicherung abschließen zu könueu, noch geneigt ist, vielleicht 
mehrmals des Jahres langwierige und kostspielige Verhandlungen zum 
Abschluß von Rnckversicherllngs-Verträgen zn führen.

4. Ohne Kündigungsfrist kann der Vertrag ans wichtigen Gründen 
sofort aufgehoben werden.

Tahin gehören grober Vertrauensmißbrauch') uud die schon früher 
erwähnten Fälle der arglistigen Verschweigung obligatorischer Posten, 
der Verletzung der Anzeigepflicht unter bestimmten Umständen x.

Ein weiterer wichtiger Grund ist der, daß eine der beiden Parteien 
in Vermögensverfall geräth. Denn wird eine Partei unsicher, so wird der 
Zweck, welchen die Versicherung erreichen soll, vereitelt, zum mindesten 
gefährdet, nämlich sür dell Versichertell Bereitstellung einer Ersatzsumme 
für den Fall des Eintritt? eines ungewissen Ereignisses, für den Ver
sicherer Einnahme von Prämien?) Ueber diesen Punkt finden sich freilich 
in den Verträgen keine Bestimmungen, da man sich naturgemäß scheut, 
bei Abschluß eines Vertrages die Eventualität des Jnsolventwerdens einer 
der beiden Parteien in Betracht zu ziehen.

IV. Besondere Vereinbarungen finden sich namentlich in den Rück
versicherungs-Verträgen über die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen 
Rückversicherer und Rückversicherten.

Man findet hier drei verschiedene Systeme vertreten. Die einen 
überlassen die Erledigung aller Streitigkeiten den ordentlichen Gerichten. 
Andere wollen zwar zunächst Differenzen vor ein sog. Schiedsgericht 
gebracht nnd durch dasselbe erledigt wissen; sollte dies aber uicht möglich 
oder angängig sein, so soll der Rechtsstreit vor die ordentlichen Gerichte 
gebracht werden.') Die Mehrzahl der Verträge aber verlangt ein 
Schiedsgericht unter völligem Ausschluß der ordentlichen Gerichte. Dies 
ist einmal darauf zurückzuführen, daß sich die deutschen Gerichte erst ver- 
hältnißmäßig wenig mit Fragen des Versicherungsrechtes beschäftigt haben 
— theils weil das Versicherungswesen selbst, namentlich die Rückversicherung,

Ein Fall von grobem Vertrauensmißbrauch ist auch der folgende in Ehren- 
Zweigs Jahrbuch XIV, S. 30ff., erwähnte: Eine Versicherungsgesellschaft hatte mit einer 
anderen einen obligatorischen Retrozessionsvertrag abgeschlossen, aus welchem sie ver
pflichtet war, die zweite (Gesellschaft an erster Stelle zu betheiligen, und es war aus
drücklich im Vertrage bestimmt, daß sie keiner anderen Gesellschaft eine derartige Be 
theiligung einräumen dürfe. Trotzdem schloß die Gesellschaft mit einer dritten einen 
Retrozessionsvertrag, der der Art war, daß in manchen Fällen die Gesellschaft nur 
gegenüber einer der beiden anderen Gesellschaften, nicht gegenüber beiden ihre kontrakt 
lichen Pflichten erfüllen konnte. Fn solchen Fällen muß es dem Rückversicherer zu 
stehen, den Vertrag sofort aufzuheben.

2) Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 414 u. S. 388 ff.
3) Vergl. die Klausel: Sollten aus diesem Vertrage Differenzen entstehen, deren 

gütliche Ausgleichung mit oder ohne Anrufen eines Schiedsgerichtes nicht zu erzielen 
wäre, so soll die Entscheidung den ordentlichen Gerichten übertragen werden. 



Moldenhauer, Die laufende Versicherung. Io3

erst in den letzten Jahrzehnten einen großen Aufschwung genommen hat, 
theils weil gerade durch Einsetzung von Schiedsgerichten die Versicherungs
gesellschaften den Gerichten, deren Urtheile manchmal ein nicht ungerecht
fertigtes Kopfschütteln Hervorrufen mochten, wenig Gelegenheit gegeben 
haben sich näher mit versicherungsrechtlichen Fragen zu beschäftigens) 
sodann aber gründet sich die Abneigung gegen die Gerichte auf die äußerst 
sonderbare Auffassung, welche weite Assekuranzkreise voll der Rechtsprechung 
haben. Dies beweist z. B. die merkwürdige Klausel, die sich viel vor- 
sindet: „Jeder Streit soll viel mehr uach dem Standpunkt des praktischen 
Geschäfts und der Billigkeit als nach dem strengen Recht behandelt 
werden." 2) Als ob nicht stets der Richter die Verpflichtung hätte, Ver
träge nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte aus- 
zulegen, ein Grundsatz, den sowohl das deutsche Handelsgesetzbuch wie 
auch das Bürgerliche Gesetzbuch enthält. )

Da das schiedsrichterliche Verfahren reichsrechtlich geregelt ist/) so 
mag eine einfache Verweisung aus die Civilprozeß-Ordnung genügen. Die 
Verträge enthalten zwar meist längere Allsführungen über Zusammen
setzung des Schiedsgerichts, Verfahren rc., jedoch haben wir cs hier mit 
Bestimmungen zu thun, die wir auch in der Sozialversicherung finden, 
und darum erübrigt sich eiu weiteres Eiugehen auf dieselbe«.

8 n.
III. Die juristische Natur der laufendeu Versicherung.

Die laufende Versicherung ist ein Versicherungsvertrag, und zwar 
ein solcher, kraft dessen die eine Partei gegen Entgelt eine Vermögens- 
leistung für den jedesmaligen Eintritt eines ungewissen wirtschaftlich 
nacktheiligen Ereignisses verspricht/')

I. Tie ist nicht etwa ein Vorvertrag über eine Reihe noch abzu- 
schließender Versicherungsverträge, sür welche die Bedingungen, unter 
welchen sie abgeschlossen werden, schon festgesetzt sind. Denn es bedarf, 
wie wir früher bereits gesehen, zur Entstehung des einzelnen Ver- 
sicherungsverhältnisscs nicht mehr eines besonderen Vertrages.

1. Schon das Reichs-Oberhandelsgericht") hatte entschieden, daß die 
laufende Versicherung kein Vorvertrag, sondern ein selbständiger Vertrag

Vergl. Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 4.
2, Vergl. die in Hares I^ire Insurance Nanual, S. 218, angegebene englische 

Klausel: rather as an honorable en^a^ement than as a merelv le^al obligation.
N H. B. 8 396, B. B 133, 457.
') E. P. O. 1025-1048.

-'»> Vergl. Ehrenberg, Versicherungs recht, S. 55.
R. O. H. 0;. 20. 2. 72. (V. L. 164.) Hinsichtlich der nicht glücklich gewählten 

Ausdrucksweise. Tas R. O. H. 0). spricht von einer nach Zahl und Zeit unbe
stimmten Reihe von Rückversicherungsverträgen, - vergl. Lewis a. a. T., T. 111. 
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sei, und das Reichsgericht ist zu derselben Entscheidung gelangt?) Sie 
möge hier folgen: „Für den beabsichtigten Abschluß eines Versicherungs 
Vertrages über eine nach Zahl und Zeit allerdings noch unbestimmte 
Reihe von Rückversicherungen spricht der Umstand, daß die den Gegen
stand des Vertrages bildenden Exzedenten, welche gegenseitig von den 
Kontrahenten übernommen werden, ausweise des Vertrages in allen 
wesentlichen Richtungen durch Angabe der betreffenden Artikel, der Reise
routen, der vorhandenen Beträge und der Höhe der Exzedentenbeträge 
unter Berücksichtigung der Beschaffenheit des betr. Schiffes (ob Segler- 
oder Dampfer) mit voller Genauigkeit festgestellt sind, auch die der rück
versichernden Gesellschaft zukommende Prämie im voraus geregelt und 
dabei zugleich noch eine Reihe von sonstigen näheren Bestimmungen ge
troffen ist, liegen also sämmtliche Essentialia eines festgeschlossenen Rück
versicherungsvertrages bereits als vereinbart vor, unter welchen Umständen 
angenommen werden muß, daß es nach der Absicht der Parteien lediglich 
noch der thatsächlichen Abschließung eines primären Versicherungsvertrages, 
aus welchem sich ein unter die vereinbarte Spezifikation und unter die 
vereinbarten Punkte fallender Exzedent ergiebt, bedürfen soll, um auch die 
Rückversicherung in dem betr. Falt perfekt werden zu lassen." Diese 
Ansicht ist denn auch ausnahmslos in der Litteratur ^) und Rechts
sprechung 3) sowohl hinsichtlich der laufen Transport- wie Rückversicherung 
vertreten.

2. Mit dem Abschluß des Versicherungsvertrages ist aber noch nicht 
nothwendig ein Versicherungsverhältniß entstanden; die Entstehung dieser 
einzelnen Versichernngsverhältnisse hängt vielmehr von dem Eintritt einer 
Bedingung ab, so daß man die laufende Versicherung nicht mit Unrecht 
einen bedingten Versicherungsvertrag genannt hat?) Die Thatsache, 
welche die Parteien als Bedingung vereinbart haben, ist aber eine ver
schiedene. Bei der obligatorischen Transportversicherung besteht sie darin, 
daß ein bestimmter Transport stattfindet, bei der laufenden obligatorischen 
Rückversicherung darin, daß der Hauptversicherer eine bestimmt qualifizirte 
Versicherung abschließt mit der Besonderheit für den Exzedentenvertrag, 
daß die Haupt-Versicherungssumme einen gewissen Maximalbetrag über 
schreitet. Bei der fakultativen laufenden Versicherung hängt der Beginn 
der beiderseitigen Verpflichtungen außerdem noch von einer Potestativ

R. G. 15. 1. 81 (V. S. 14).
2) Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 44; Ehrenberg, .Versicherungsrecht, 

S. 415; Lewis, S. 106 ff.; Voigt, a. a. O., S. 338 ff.; Decker, Zur Lehre von der recht' 
lichen Natur der Versicherungsverträge, S. 105.

3^ Außer den erwähnten Entscheidungen des R. O. H. 0). und R. G. ferner 
H. O. L. G. 22. 12. 87; Hans. Ger. Z. 1888, Hauptblatt, Nr. 14.

4) Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 44.
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bedingung ab, nämlich dem Willen des Versicherten, ein bestimmtes Risiko 
zu versichern?) Die Versicherungsdeklaration ist also in allen diesen 
Fällen keine Offerte, sondern das Herbeiführen des Eintritts der auf
schiebenden Bedingung, durch welchen die Rechtswirkung des Ver
sicherungsvertrages rücksichtlich eines bestimmten Versicherungsverhältnisses 
erzeugt wird.

3. Sind nun anch die einzelnen Nersicherungsverhältnisse ihrer Art 
nach bestimmt, so ist doch der Umfang dev beiderseitigen Verbindlichkeiten 
noch ungewiß. Es ist nur ein Rahmen geschaffen, der bald enger, bald 
weiter gehalten ist.-) Die Kontrahenten wissen, welcher Art Risiken ver
sichert werden sollen, ihre Anzahl und der Umfang der einzelnen ist ihnen 
noch unbekannt; diese sind nur geuerell bestimmt. Mit Rücksicht auf diese 
Ungewißheit über Zahl und Biaß der einzelnen Versicherungsverhältnisse, 
„deren Eintritt oder Ausbleiben der Versicherer niemals, der Versicherte 
meist nur unvollständig in der Gewalt hat", hat Ehrenberg die laufende 
Versicherung als einen Blankovertrag bezeichnet?)

I I. Während man sich nun in Litteratur und Rechtsprechung darüber 
einig ist, daß es sich bei der laufenden Versicherung nicht um einen Vor
vertrag handelt, gehen die Ansichten darüber weit auseinander, ob die 
laufende Versicherung überhaupt ein Versicherungsvertrag sei. Hinsichtlich 
der laufenden Transportversicherung herrscht freilich kein Zweifel, wohl 
aber bestreitet man der laufenden Rückversicherung den Charakter einer 
Versicherung und sucht sie als einen Sozietätsvertrag hinzustellen.

Während noch das Reichs-Oberhandelsgericht^) und das Reichs
gericht'') in seinen ersten Entscheidungen die Ansicht vertrat, daß der 
laufende Exzedentenvertrag — es handelte sich in allen diesen Fällen stets 
um Exzedentenverträge — ein Versicherungsvertrag, wenn auch ein beson
ders qualifizirter sei, ist das Reichsgericht ill einer späteren Entscheidung §) 
und ebenfalls das Hanseatische Oberlandesgericht/) dessen Rechtsprechung 
namentlich für fee- und rückversicherungsrechtliche Fragen von großer Be-

Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 44.
2) Hecker a. a. O., S. 105.
o) Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 416.

R. O. H. G. 20. 2. 73. Vergl. auch Urtheil des Kassationshofes zu Darmstadt
3. 10. 64 (Malis, Zeitschrift für Versicherungsrecht, II, S. 220).

5) N. G. 15. 1. 81; R. G. 16. 6. 81 (V, S. 115 ff.). Das R. G. spricht zwar in 
dem letzten Erkenntniß von einem sozietätsähnlichen Verhältniß. Es ist dieser Ausdruck 
aber, nne auch Ehrenberg meint (Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 38, Anm. 42) nicht 
in streng juristischem Sinne zu verstehen.

o) N. G. 16 11. 87 XX. Rr. 11, vergl. auch Seusferts Archiv, XXXXIII, Rr. 218).
H. O. 1'). 14. 3. 87; H. Ger.-Z. 88, Nr. 112; H. O. L. (8. 3.10. 88; H. Ger.- 

Z. 88, Nr. 121; H. 2. G. 6. 10. 96; H. Her.-Z. 96, Nr. 101; H. O. X. G. 7.1.97;
0)er.-^. 97, Nr. 17.
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deutung ist, von dieser Ansicht abgewichen nnd haben sich der Auffassung 
zugeneigt, der Exzedentenvertrag sei ein Sozietätsvertrag. Diese Aende 
rung ist offenbar ans Voigts zurückzufuhren, auf dessen Werk sämmtliche 
Entscheidungen bis in die letzten Jahre verweisen. Es haben sich aller 
dings scholl früher in der Litteratur-) und der ansländischen Judikatur "') 
Stimmen erhoben für die Sozietätsnatnr der Exzedentenverträge. Aber 
erst seit dem Erscheinen von Voigts Werk hat sich die Rechtsprechung 
unserer obersten Gerichtshöfe dieser Auffassung zugewandt. In der ^itte 
ratur freilich stehen Voigt noch zahlreiche Gegner gegenüber, vor Allem 
Ehrenberg?)

Da nun die Entscheidung der Frage, ob die laufende Versicherung 
eine Sozietät oder eine Versicherung ist, von großer praktischer Bedeutung 
ist, wie wir später sehen werden, so ist hier auf diese streitige Frage 
näher einzugehen.

1. Voigt und in Uebereinstimmung mit ihm das Reichsgericht und 
das Hanseatische Oberlandesgericht führen zur Begründung ihrer Ansicht 
an, der Exzedentenvertrag sei ein Vertrag über die einem Theil ein
geräumte Partizipation an nach außen sür eigene Rechnung abzuschließenden 
Versicherungsgeschäften. „Der sogenannte Exzedentenversicherer wird durch 
den Vertrag Theilhaber seines Mitkontrahenten bei dessen Versicherungs
geschäften, je nach der Verschiedenheit des Verabredeten bei allen oder 
bei gewissen Theilen derselben. Er partizipirt für seinen Antheil unter 
gewissen dem andern Theil gemachten Zugeständnissen an dessen Gewinn 
und trägt zu einem etwaigen Verlust bei." Der Exzedentenvertrag 
erscheint folglich als gemeinrechtliche soeiernö. ') Diese Behauptung setzt

i) Voigt, Deutsches Seeversicherungsrecht, S. 294 ff.
-) Hinrichs in der Zeitschrift für Handelsrecht, XX, S 383, Anm. 44. Ehrenberg 

erwähnt S. 38, Anm. 42 ferner: Anonymus in den juristischen Blättern, V «1876«, S. 75 
und O. W. eoä. loeo, S. 91.

3) Urtheil des Pariser Kassationshofes 25. 2. 1874, mitgetheilt in der Zeitschrift 
für Handelsrecht XX1, S. 291 und bei Droz, a. a. D., I, S. 170.

4) Ehrenberg, Tie Rückversicherung, Z 3. Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 413, 
Anm. 14; ferner Lewis, a. a. O., S. 125 ff., Vivants, il eontratto äi assieuradont; 
«vergl. den Aufsatz in Ehrenzweigs Assekuranz-Jahrbuch, VlI, S. 178). Walter in 
Ehrenzweigs Jahrbuch, XIV, S. 53, Aufsatz in Ehrenzweigs Jahrbuch, XVII; S. 179. 
Anderer Ansicht außer Voigt: Ehrenzweig in seinem Jahrbuch, VII; S. 174 ff.; Prien 
in dem Handwörterbuch für Staatswissenschaften, Artikel Transportversicherung, VI, S. 266.

5) Man hat auch die Grundsätze des alten H. G. B., Artikel 266—277): „Von 
den Vereinigungen zu einzelnen Handelsgeschäften für gemeinschaftliche Rechnung" hier 
anwenden wollen (vergl. Ehrenberg, Tie Rückversicherung, S. 38). Tiefe Bestim
mungen sind nun im neuen H. G. B. mit Rücksicht auf das B. G. B. fortgefallen. 
Aber die Bestimmungen des B. G. B. über die Gesellschaft 705-740 > kommen 
hier nicht in Betracht, da hier von einer Vermögensgemeinschaft zur gesammten Hand 
nicht die Rede sein kann. Das B. 0). B. bringt aber keine Aenderung in die Sach-
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also voraus, daß sich der Rückversicherer an Gewinn und Verlust der 
Hauptversicherung betheiligt, daher das gleiche Risiko wie der Haupt
versicherer sür seine Quote trägt, den entsprechenden Theil der Original- 
prämie erhält und zu deu Kosten durch die Provision einen entsprechenden 
Theil beiträgt?) Diese Gründe würden aber dafür sprechen, daß auch 
die Spezialrückversicherung eine Sozietät sei, eine Konsequenz, die Voigt 
aber keineswegs zieht. Denn die Spezial-Rückversicherung erklärt er aus
drücklich als eiuen selbstäudigen Versicherungsvertrag.-) Wollte man aber 
auch diese Unterscheidung zwischen Spezial- und laufender Rückversicherung 
machen, so träfen die Voraussetzungen doch nicht zu, wenn die Rück
versicherung zu Bedingungen abgeschlossen wäre, welche von denen der 
Hauptversicherung abweichen. Wir haben schon früher ausgeführt, daß 
die Stellung des Rückversicherers hinsichtlich der Haftung eine günstigere 
sein kann als die des Hauptversicherers, daß die Rückversicherungs-Prämie 
von der Originalprämie zuweilen abweicht oder bei scheinbarer Ueber 
einstimmung doch infolge einer zu hohen Provision eine andere ist rc. 
Das Reichsgericht selbst will es bei solchen Verträgen dahingestellt sein 
lassen, ob eine Sozietät vorliege?) Es kann aber auch die Betheiligung 
des Rückversicherten völlig aufhören, wenn er den Betrag, den er 
ursprünglich für eigene Rechnung behalten hat, gänzlich rückversichert, er 
also lediglich als Geschäftsführer des Rückversicherers fungirt. Wir 
haben scholl im 8 ? auf derartige Fälle hingewiesen. Rehmen wir nun 
au, der Exzedeuteuvertrag sei eine Sozietät, so würde mit dem Anfhören 
der Betheiligung des Rückversichertell, also durch eine von einer Willens
erklärung des Rückversicherers völlig unabhängige Handlung des Rück
versicherten, die Sozietät Plötzlich in einen Versicherungsvertrag verwandelt. 
Ehrenberg meint daher mit Recht, „daß man wenig Sympathie für eine 
Theorie haben könne, welche zu einem derartigen juristischen Kulissen
wechsel nöthigt?)

2. Aber selbst wenn wir vou diesen Fällell absehen wollen, so „genügt 
doch keineswegs der Umstand, daß der Rückversicherer generell die Ver
pflichtung übernimmt, dem Hauptversicherer für ungezählte, wenn auch der 
Art nach genau bestimmte, Risiken seinerseits mitzuhaften, um die

läge: „Denn die Vorschriften des 19. Kapitels des B. v). B. über die Cyejellschast sind 
dispositiver Ratur. Es können sich hiernach auch Vereinigungen nach Art der gemein
rechtlichen 806i6ta8 bilden, bei denen lediglich eine obligatorische Vermögensgemeinschaft 
besteht." «Vergl. Planck, Kommentar znm Bürgerlichen Geseübuch, Recht der Schuld- 
verhältnisse, S. 456. »

Vergl. Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 58.
-) Voigt, a. a. O., S. 284.
3) R. G. 16.11. 87.

Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 41.
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juristische Natur des Exzedentenvertrages zu einer wesentlich anderen zu 
machen als die Sozialversicherung."

Zum Beweise für diese Behauptung wird die laufende Transport
versicherung angeführt, bei welcher ebenfalls der Versicherer generell die 
Verpflichtung übernimmt, sür ungezählte Risiken zu haften?« Dagegen 
wendet sich freilich das Reichsgericht.-) „Freilich könne dies — die 
generelle Uebernahme von Risiken — das Vorhandensein einer Sozietät 
allein nicht entscheiden. Aber bei der laufenden Transportversicherung 
liege dem Vertragschließenden nichts ferner, als daß sich der Versicherte 
mittelst der Abonnementspolice an den Geschäftsergebnissen seines Asse 
kuradeurs und dessen Gewinn und Verlust betheilige, was gerade für die 
Sozictätsuatur das Entscheidende sei, daß der sogenannte Exzedenten
versicherer durch den Vertrag Theilhaber seines Vertragsgenossen bei dessen 
Versicherungsgeschäft werde."

Aber der Umstand, daß eine Partei all dem Geschäft eines Anderen 
betheiligt ist, genügt noch keineswegs, das Vorhandensein einer Sozietät 
zu beweisen. Gewiß könnte diese Betheiligung auch auf dem Wege des 
Gesellschaftsvertrags erreicht werden, und dies geschieht zuweilen, wie der 
früher erwähnte reine Ouotenvertrag beweist, aber es braucht nicht zu 
geschehen, ebenso wie in anderen Fällen eine Betheiligung erreicht werden 
kann ohne die juristische Gestalt der Sozietät. Zum Beweise dieser 
Behauptung mögen außer dein in Anmerkung 2 Seite erwähnten 
folgende Beispiele dienen.

Ehrenberg bespricht in einem Aussatz der Zeitschrift für Handelsrecht 
folgenden Fall?) Es hatte Jemand, welcher Inhaber zweier Handels 
Niederlassungen war, eine von diesen verkauft unter der Bedingung, daß 
der Erwerber gewisse Waaren, wenn er sie überhaupt beziehe» wolle, nur 
von ihm, also aus seiner zweiten jetzt einzigen Handelsniederlassung, zu 
einem festgesetzten Preise beziehen müsse.

Auch hier liegt eiu wirtschaftliches Sozietätsverhältniß vor, indem 
sich der Verkäufer an dem Geschäfte des Käufers betheiligt, und 
doch wird 'Niemand diesen Vertrag als einen gemeinrechtlichen Sozietäts
vertrag bezeichnen wollen. Dieses Beispiel widerlegt auch die Be
hauptung des Hanseatischen Oberlandesgerichtes/) „beim Abschluß des

Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 13; Lewis, S. 125: „Die Absicht der 
gemeinschaftlichen Betheiligung liege auch in dem Fall vor, wo der Versicherungs 
nehmer den (Gegenstand unter desfen Werth versichere, zum Theil also selbst als Selbst 
Versicherer betheiligt bleibe. So wenig man in diesem Fall von Sozietät sprechen 
könne, ebensowenig gäbe die gleiche Absicht bei dem Erzedentenvertrag den Grund ab, 
diesen Fall als Sozietät aufzufassen.

2) Vergl. Seuffert's Archiv, XXX XIII, Nr. 218.
3) Zeitschrift für Handelsrecht, XXV1I1, L. 28.

H. O. L. G. 3. 10. 88.
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Bertrages habe zwar der Rückversicherte auch die Absicht, dein Rück
versicherer das Uebermaß der Risiken zn überweisen, welches über den 
Betrag, den er statutengemäß übernehmen dürfe, hinausgehe, aber das 
gemeinsame zum Abschluß führende Interesse der Kontrahenten liege in 
der Möglichkeit der Erweiterung des Versicherungs-Geschäftskreises beider 
Kontrahenten. Dieses außerhalb der Geschäftsbräuche der beiden Kon 
trahenten liegende Interesse führe sie zusammen, verbinde sie zur gemein 
samen Thätigkeit, mache sie zu 8oeii." Dies Alles liegt auch bei dem 
eben erwähnten Beispiel vor. Auch hier erweitern beide Parteien ihren 
Geschäftskreis, der Verkäufer, indem er für seine ihm bleibende Handels 
Niederlassung einen festen Kunden erwirbt, der Käufer dadurch, daß er in 
der Lage ist, eine Handelsniederlassung zu erwerben, die selbst zu schaffen 
er vielleicht gar nicht in der Lage gewesen wäre.

Als ein weiteres Beispiel möge der Hinweis aus den am Geschäfts 
gewinn betheiligten Handlungsgehülfen, den Oomwis int6r?88o dienend) 
Man denke sich, ein Prinzipal gewähre seinem Prokuristen außer dem 
Gehalt 10 pCt. vom Reingewinn. Der Prinzipal kümmert sich wenig 
nm das Geschäft nnd läßt sich nur vierteljährlich Bericht erstatten. Ein 
sozietätsähnliches Verhältniß liegt vor, denn beide Parteien sind an dem 
Ausgange des Geschäfts in gleicher Weise interessirt. Aber trotzdem 
besteht hier kein Sozietätsvertrag. Es könnte ja auch ein Gesellschafts 
vertrag abgeschlossen sein, aber der Prinzipal will dies nicht, vielleicht 
weil er nicht die Haftung des Prokuristen einschränken und sich selbst 
jederzeit die freie Verfügung über das Geschäft Vorbehalten will.

Wir sehen, es giebt eine Reihe von Fällen, in welchem zwei oder 
mehrere Personen an ein und demselben Geschäft betheiligt sind und doch 
kein Gesellschaftsvertrag abgeschlossen ist oder zu werden braucht?) Man 
muß also streng die juristische Gestalt und den wirthschaftlichen Zweck 
auseinander halten?) In unserem Falle ist die juristische Gestalt der 
Rückversicherungsvertrag, der wirtschaftliche Zweck dagegen Betheiligung 
zweier Bersicherungsgesell^ an einen: Versicherungsgesthäft. Die 
Vertreter der anderen Meinung aber haben dies Verhältniß gerade auf 
den Kopf gestellt.

3. Ein besonderes Gewicht legen die Gegner unserer Anschauung daraus, 
daß beide Parteien in gleicher Weise am Gewinne betheiligt sind. So 
betont das Reichsgericht ausdrücklich, „daß gerade die Vereinigung im 
gemeinschaftlichen Interesse der Kern jeden Gesellschaftsvertrages und die 
Erzielung eines gemeinschaftlichen Gewinnes sein regelmäßiger Zweck sei."

Pi Bergt. Dernburg, Pandekten, 1898. II, S. 492. Cosack, Lehrbuch des Handels 
rechts, 1898, S. 107.

-> Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 48, erwähnt hier noch den Lotterievertrag 
3) Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 39.



160 Moldenhauer, Die laufende Versicherung.

Wissen also die Parteien, daß Gewinn und Verlust sich verschiedenartig 
stellen, daß womöglich der eine Verlust, der andere Gewinn haben kann, 
so kann man auch nicht mehr von einer Absicht, einen Gesellschaftsvertrag 
eingehen zu wollen, sprechen. Daß aber die Verhältnisse thatsächlich so 
liegen, mögen folgende Betrachtungen über die Transport- und Feuer-Rück
versicherung zeigen. Wie wir gesehen, überweist der Rückversicherte be
stimmte Exzedenten der von ihm abgeschlossenen Transportversicherungen 
dem Rückversicherer. Diese Exzedenten sind Ueberschüsse über bestimmte, 
durch die Maximaltabelle festgesetzte Maxima, deren Größe für Sommer 
und Winter, Dampfer und Segler sowie nach der Art der zu versichernden 
Güter verschieden ist. Auf gute Risikeu ist das Maximum des Transport 
Versicherers ein hohes, auf schlechte ein bedeutend niedrigeres, oft die 
Hälfte oder noch weniger. Umgekehrt ist der Rückversicherer bei guten 
Risiken, die also verhältnißmäßig wenig von Schäden getroffen werden 
und gegenüber den schlechten Risiken den Gewinn bringen müssen, gering 
betheiligt, bei schlechten dagegen hoch. Nehmen wir nun an, daß der 
rückversicherte Transportversicherer selbst wiederum laufende Transport
versicherungen abgeschlossen hat, so wird das Verhältniß für den Rück
versicherer noch ungünstiger. Bei der laufenden Transportversicherung 
wird eine Durchschnittsprämie berechnet, die also im Sommer etwas zu 
hoch, im Winter etwas zu niedrig ist. Also ergiebt sich Folgendes: Im 
Sommer, wo die Prämie hoch und das Risiko gut ist, ist die Betheiligung 
des Rückversicherers eine geringe, im Winter, wo die Prämie niedrig und 
das Risiko schlecht, dagegen eine hohe. Aehnlickx ist es bei der Feuer 
Rückversicherung, bei welcher ebenfalls die Betheiligung des Hauptver
sicherers auf guten Risiken eine höhere ist als auf schlechten. Hier sind 
es namentlich die industriellen und landwirthschaftlichen Risiken, welche in 
Rückversicherung gegeben werden. An den guten Risiken dagegen, also 
den gewöhnlichen Haus- und Mobiliarversicherungen, welche die Haupt- 
gewinnguelle der Feuerversicherung bilden, ist der Rückversicherer so gut 
wie gar nicht betheiligt. Da also ein Gewinn oder Verlust des Rück 
Versicherers sich unabhängig von Gewinn und Verlust des Rückversicherten 
ereignen kann, auch beide Theile dies wissen, kann man doch nicht 
behaupten, die beiden Parteien wollten einen Gesellschaftsvertrag ab
schließen, also gemeinsam an Gewinn und Verlust theilnehmen.

Der Exzedentenvertrag erscheint also hier in manchen Fällen recht 
ungünstig, und es finden sich daher auch ill Assekuranzkreisen Stimmen, 
welche ihn durch den reinen Quotenvertrag ersetzt wissen wollen. Für 
die Lebens und Unfallrückversicherung mag dieser wohl am Platz sein, ob 
aber in der Transport- und Feuerversicherung, erscheint sehr fraglich. In 
der Praxis zeigt sich jedenfalls auf diesen letzteren Gebieten noch keine 
Aenderung.
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4. Ist auch die laufende Rückversicheruug ein Rückversicherungs-Vertrag, 
so ist sie doch nicht der Spezial-Rückversicherung gleichzustellen, und Grund
sätze, welche für die eine gelten, finden für die andere keine oder nur 
eine modifizirte Anwenduug, z. B. die Grundsätze über Verletzung der 
Änzeigepflicht, Einsicht in die Geschäftsbücher rc. Diese Erkenntniß, daß 
versicherungsrechtliche Vorschriften des Handelsgesetzbuches auf die laufende 
Versicherung keine Anwendung finden, bat Voigts nnd die Recht 
sprechung ' ) zu dem Schlüsse geführt: also ist die laufende Rückversicherung 
überhaupt keine Versicherung. Wir haben schon früher gesehen, daß die 
veränderten Grundsätze sich aus der besondere» Gestaltung der laufenden 
Versicherung ergeben, daß sie nicht nur für die Rück-, sondern auch für 
die laufende Transportversicherung gelten. Anch das Reichsgericht War
in seinem Urtheil vom 10. Januar 1881 zu diesem Ergebniß gekommen, 
und es ist daher ein Irrtum Voigts ^), wenn er deshalb diese Ent 
scheidnng des Reichsgerichts für seine Meinung zitirt, ein Irrthum, in 
den auch das Landgericht Hamburg, welches Voigts Ansicht für- 
begründet erklärt, verfallen ist?)

UI. Auch eiu Blick auf die praktische«, aus der juristische« Natur 
des Exzedentenvertrages zu ziehenden Konsequenzen wird zeigen, daß man 
bei Annahme eines Rückversicherungs-Vertrag zu weit mehr befriedigenden 
Resultaten gelangt, als wenn inan dell Exzedentenvertrag als Sozietät 
betrachtet.

1. Jordernngen des einen Sozius gegeu deu anderen aus dem 
Gesellschaftsvertrag verjähren in 40 Jahren, aus einem Teeversicherungs-, 
auch See-Riickversicherungsvertrag iu 4 Jahren?)

Man denke sich nun folgenden Jall. Ein Transportversicherer schließt 
mit einer anderen Versicherungsgesellschaft einen Exzedentenvertrag. Nach
dem die beiden Gesellschaften längere Zeit miteinander gearbeitet, stellt 
sich heraus, daß vor 4'/? Jahren der Transportversicherer dem Exzedenten-

i > Voigt, a. a. O., L. 297.
2) h. O. L. (8. ). 10. 88. „Nachdem man jedoch erkannt hat, daß wesentliche 

Bestimmungen des Versicherungsvertrages im (h. B. und den Versicherungs 
bedingungen z. B. über die Anzeigepflicht und deren Verletzung sowie die Beweispflicht 
der Kontrahenten im Schadensfälle auf einen Exzedentenvertrag keine Anwendung 
finden, derselbe vielmehr nach den ihm innewohnenden Grundsätzen des Obligationen- 
rechtes insbesondere der (Gesellschaft zu beurtheilen sei, hat man nach dem Vorgang 
Voigts neuerdings direkt ausgesprochen, daß der Erzedentenvertrag nicht nur etwa ein 
Rückversicherungs-Vertrag mit gesellschaftsähnlichem Inhalt, sondern daß er selbst ein 
(Hesellschaftsvertrag wäre." ferner: „Es wäre mit der Auffassung des Vertrages 
unvereinbar, wenn dem Rückversicherer gestattet wäre, die Bücher einzusehen."

3) Voigt, a. a. O., S. 298.
Erk. d. Landgerichts, .h. (8er.-k-, <88 Rr. 121.

5) 's. (8. B. 905.
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Versicherer zu wenig Prämie entrichtet hat. Der Exzcdcntenversicherer, 
auf Voigt nnd das Reichsgericht vertrauend, stellt nun nicht eine sofortige 
Klage an — sein Anspruch verjährt ja erst in 80 Jahren — sondern 
mahnt zunächst den Transportversicherer. Dieser bestreitet aber seine 
Verpflichtung, nnd cs kommt zu eincin längeren Schriftwechsel. Als 
schließlich eine Einigung nicht erfolgt, erhebt der Exzedentenversicherer nach 
3/4 Jahren die Klage. Wenn nun der Versicherer nachwcist, daß er bei 
jenem Versicherungsvcrhältniß, aus welchem die Prämie geschuldet wird, 
seine Priorität nicht behalten habe, dies ihm auch gestattet gewesen sei 
nnd er außerdem die erforderliche Anzeige an den Exzcdentenversicherer 
gemacht habe, dann liegt kein Sozictätsvertrag vor, und die Klage ist 
verjährt, andernfalls würde dem Kläger nicht die Einrede der Verjährung 
entgegenstehen. Wird dagegen der laufende Rückversicherungs-Vertrag als 
Versicherung betrachtet, so ergiebt sich eine einheitliche Verjährung, die 
doch sicherlich mehr im Interesse eines für den Verkehr so bedeutenden 
Rechtsinstituts liegt.

2. Es haftet ferner der Sozius nur für diejenige Sorgfalt, welche 
er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden Pflegt,') die Kontrahenten eines 
Versicherungsvertrages dagegen für jede Fahrlässigkeit.-) Hat also der 
Transportversicherer versehentlich dem Rückversicherer unrichtige Ver- 
sichernngsaufgabcn gemacht nnd infolgedessen der Rückversicherer, weil er 
nicht selbst rechtzeitig Rückversicherung genommen hat, einen Verlust 
erlitten, so müßten die Vertheidiger der Sozietätstheorie konsequenter- 
maßcn den Rückversicherten von einer Verpflichtung zum Schadenersatz 
sreisprechen, wenn cs ihm zu beweisen gelänge, daß er anch in eigenen 
Angelegenheiten nicht aufmerksamer verfahre. Es wäre also der Rück
versicherer mehr oder weniger davon abhängig, ob der Rückversicherte 
selbst ein ordentlicher Geschäftsmann ist oder nicht. Wir gelangen hier
zu einer Folgerung, die man nicht als der Billigkeit entsprechend be
zeichnen kann?)

3. Zu welchen Konsequenzen überhaupt die Annahme einer Sozietät 
geführt hat, zeigt ein Urtheil des Landgerichts Hamburg, in welchem ent
schieden war, daß, wenn der eine Sozius Kenntniß von einem cingetretenen 
Schaden habe, dies auch dem andern Sozius schade, dieser also für sein 
Theil nicht mehr rückversichern könne. Diese Entscheidung, welche der 
praktischen Handhabung der Rückversicherung unerträgliche Fesseln auf-

0 Vergl. Dernburg, II, S. 344; B. B. 8 708.
2) Nicht damit ist zu verwechseln, in wie weit Fahrlässigkeit bei Verschweigung 

von Risiken oder Verletzung der Anzeigepflicht dem Anspruch des Versicherten 
präjudizirt.

2) Auch Voigt, Zeitschrift für Handelsrecht, XXVI, S. 517, will den Mck- 
versicherten für ein solches Versehen haftbar machen.
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erlegen würde, ist allerdings von dem Hanseatischen Oberlandesgericht 
verworfen worden.')

4. Zum Schluß wollen wir noch kurz die Stellung des Rückversiche
rers im Konkurse des Rückversicherten betrachten. Ehren zweig-) hat die 
Behauptung aufgestellt, daß der Rückversicherer im Konkurse des Haupt- 
versicherers nur entsprechend der von dem Letzteren gezahlten Konkurs- 
dividende, also nicht den vollen Belauf der rückversicherten Summe zu 
zahlen habe. Er will diese Folgerung aus dem Gesellschaftsvertrag ziehen. 
Jedoch haben schon Voigt') und Ehrenberg') in Uebereinstimmung mit 
der deutschen") und ausländischen Judikatur") fcstgestellt, daß der Konkurs 
des Rückversicherten die Verpflichtung des Rückversicherers nicht berühre. 
Es ist hierbei gleichgültig, ob wir die laufende Versicherung als Sozietät 
oder als Versicherungsvertrag betrachten; denn der Konkurs des einen 
Gesellschafters hat keinen Einfluß auf die Forderungen, welche dem 
Konkursschuldner gegen den anderen Gesellschafter zustehen. Er hat den
selben Anspruch, den er auch aus dem Versicherungsvertrag haben würde, 
nämlich den Anspruch auf Ersatz des Schadens, der in der Zahlungs
verbindlichkeit des Hauptversichercrs gegenüber dem Hauptvcrsicherten besteht: 
„der Rückversicherte erleidet einen Schaden nicht erst dann, wenn er die 
Versicherungssumme auszahlt, sondern schon dann, wenn die Verbindlich
keit zur Zahlung derselben eintritt, und es würde eine durch Nichts zu 
rechtfertigende Bereicherung des Rückversicherers eintreten, wenn er das 
aus Prämienzahlungen bis zum Eintritt des Todesfalles «»gesammelte 
Kapital behielte und die hiergegen zu zahlende Versicherungssumme wegen 
der Insolvenz des Erstversichercrs — eines für den Rückversicherer gleich 
gültigen Umstandes — ganz oder theilweise zu verweigern berechtigt wäre." H

Haben die früheren Gründe dafür gesprochen, daß die laufende Rück
versicherung ein Versicherungsvertrag ist, so zeigt der letzte Grund, daß 
bei Annahme einer Versicherung wir mindestens zu dem gleichen befrie
digenden Resultat gelangen wie bei der Annahme einer Sozietät. Daß 
sich überhaupt in Assekuranzkreisen noch so häufig die Ansicht findet, die 
laufende Rückversicherung sei ein Gesellschaftsvertrag, beruht wohl nicht 
zum mindesten, abgesehen von der Einwirkung Voigts und der Recht
sprechung darauf, daß man falsche Folgerungen aus dem Versicherungs
vertrag gezogen hat und sich dem Glauben hingiebt, nur die Annahme

^) H. O. L. G. 6.10. 96. H. Ger.-Z., Hauptblatt 1896, Nr. 279.
2) Ehrenzweig, Assekuranz-Jahrbuch, VII, S. 179 ff.
3) Voigt, a. a. O., S. 298.
4) Ehrenberg, Die Rückversicherung, S. 124—126.
5) R. G. 15^ 6. 81 (V, S. 115 ff.).

6) Vergl. May, a. a. O., S. 12; Droz, a. a. O., I, S. 170 (Montp. 15. 5. 72).
?) R. G. 15. 6. 81.
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eines Gesellschaftsvertrages könne zu Resultaten führen, welche der Billig 
keit und der Geschäftspraxis die nöthige Rechnung tragen. Möge diese 
Abhandlung ihr bescheidenes Theil dazu beitragen, um diese Bedenken zu 
zerstreuen.

Aphorismen über den Entwurf eines Gesetzes über 
die privaten Verstcherungsunternehmungen.

Von V. Rüdiger.

Rach Artikel 4 Rr. 1 der Reichsverfassuug erstreckt sich die Hu 
ständigkeit der Reichsgesetzgebung auch auf das Versicherungswesen. So 
lange es nun eine offene Frage war, wie diese gesetzliche Regelung sich 
zu gestalten habe, haben auch Männer der Wissenschaft der Frage ihre 
Aufmerksamkeit gewidmet und es nicht unterlassen, ihre Stimme zur 
Geltung zu bringen. Als aber die Reichsregierung durch ihre Entwürfe 
und andererseits die privaten Versicherungsunternehmnngen durch ihre 
Denkschriften Stellung genommen hatten, da trat mehr und mehr die 
objektive Kritik in den Hintergrund, und wenn auch die Fachpresse noch 
so eingehend und kraftvoll sich der Interessen der Versicherungsunter 
nehmnngen annahm, die Organe der öffentlichen Meinung schwiegen und 
ließen sich auch durch die Verhandlungen des Reichstags bei der ersten 
Lesung des Gesetzentwurfs nicht aus dem Schlafe Wecken. So ist es also 
nicht bloß Schein, sondern Wirklichkeit, daß das „Volk" nicht almt, um 
was es sich handelt.

Darin zeigt sich in erschreckendem Maße, daß dem Volk das Ver
ständniß für das Versicherungswesen und dessen wirtschaftliche Bedeutung 
fremdgeblieben ist. Fragen wir aber dann nach der Ursache dieser beklagens- 
werthen Erscheinung, so wird man sie darin finden müssen, daß der geistige 
Fortschritt unseres Volkes hinter dem technisch-wirthschaftlichen weit zurück 
geblieben ist. Das soll man nie vergessen bei der Frage, was das jetzt 
zur Berathung stehende Versicherungsgcsetz nothwendig gemacht hat, und 
mall sollte stets dessen gedenken, daß durch Nichts die natürliche Ent
wickelung der geistigen Kräfte mehr zurückgehalten wird, als wenn der 
Staat selbst der geistigen Trägheit seinen amtlichen Schutz verleiht.

Wir verhehlen uns nicht, daß nur Derjenige uns voll und vor
behaltlos beipftichten wird, der von der wirthschastlichen Bedeutung der 
Versicherung und von dem Einfluß derselbeu auf die weitere wirth- 
schaftliche und geistige Entwickelung des Volkes eine klare Vorstellung hat. 
Zur rechten Zeit begegnen wir da einer Auseinandersetzung, die der
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Präsident der Lebensversicherungs-Gesellschaft „New-Jork", P. Kingsley in 
diesem Punkte gegeben hat?) Es sind Worte ernster Wahrheit, denen wir 
hiermit in etwas gekiirztcr Form Raum gewähren.

„Die Versicherung in ihrer ersten Form war nur eine Prophezeiung 
dessen, was sie einst für die ganze Welt sein werde. . . . Sie predigt die 
Lehre der menschlichen Brüderlichkeit und kämpft gegen das Borurtheil, 
gegen das Laster nnd gegen den Provinzialismus, die unter den Menschen 
Bitterkeit säen und den Fortschritt aushalten.

Vor Mitte des XIX. Jahrhunderts fand sogar ihre prophetische 
Stimme wenig Naum. Der Mensch und seine Ideen, der Mensch und 
sein Begriff von der Welt, der Mensch und seine Hoffnungen waren noch 
zu provinzialistisch, zu abergläubisch, zu engherzig. Erst vor etwa 
5>0 Jahren erlangte der Mensch die Herrschaft über die Erde; vorher be
trachtete er die Grenzen eines einzigen Staates so, wie wir jetzt die 
Grenzen der ganzen Erde betrachten, und die Erde betrachtete er so, wie 
wir jetzt das Sonnensystem betrachten. . . Jetzt hat der Mensch wenigstens 
die physische Herrschaft über die Erde gewonnen.

So herrlich das Alles voni materiellen Standpunkte aus ist, so ist 
es doch erst ein Anfang für die Versicherung. Der freie Verkehr zwischen 
den Nationen, die internationale Ehre der höchsten Art in kommerziellen 
Dingen und die Gelegenheit fast momentaner Mittheilungen zwischen allen 
Theilen der Erde: das Alles sind nothwendige Präliminarien, aber zumeist 
physischer Natur, und das Beste, dessen die Versicherung sich dereinst wird 
rühmen dürfen, werden ihre moralischen Leistungen sein. Die wunder
bare physische Eroberung der Erde, die der Mensch in den 
letzten 5)0 Jahren gemacht hat, hat deren geistigen und mora
lischen Fortschritt in derselben Zeitperiode weit überholt.. .Die 
Werke, die wir z. B. dem Danipf und der Elektrizität verdanken, sind so 
staunenswerth, so Plötzlich gekommen, daß die Welt nicht Zeit hatte, sich 
den neuen Verhältnissen anzupassen und deren wahre Bedeutsamkeit zu 
erforschen.

Doch auch diese neueu Kräfte erzeugten nur physische, nicht moralische 
Veränderung; Vorurtheil und Furcht sind durch sie nicht sonderlich 
vermindert worden. Sie haben die ganze Welt zusammengebracht, 
ob dadurch aber sofort die Leiden der Menschheit, die Möglichkeit der 
Kriege abnehmen oder zunchmen werden — das steht noch in Frage., . . 
Seit dem Anfang des Kämpfes des Menschen gegen die Natur, gegen 
wilde Thiere und gegen Krankheiten war kein Kampf ein so erbitterter

H Die Rolle der Lebensversicherung im XX. Jahrhundert. Aus dem 
Englischen des Darwin P. Kingsley in der „Ocsterr. Revue", 1900, Nr. 52. — 
Kingsley spricht von der Lebensversicherung; was er aber sagt, gilt von der Ver
sicherung überhaupt, darum ist im Text stets der allgemeine Begriff „Versicherung" gesetzt.

Zeitschrift f. d. gesammte Versich.-Wissenschaft. I. 2. 12 
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wie der von Menschen gegen Menschen. Dampf und Elektrizität haben 
das vielleicht noch verstärkt. Jeder Schritt des menschlichen Fortschrittes, 
jeder Gewinn an physischer Kraft, jeder verbesserte moralische Ausblick, 
jede gegründete Institution sind unter unsäglichen Leiden mit der Zeit zu 
einer Citadelle geworden, die mit neuen Verlusten und neuen Opfern 
niedergerissen werden muß, damit bessere Zustände, ein weiterer moralischer 
Ausblick und wohlthätigere Institutionen geschaffen werden können.

Keine bisher geschriebene Seite der Geschichte erzählt von einein 
moralischen Fortschritt ohne begleitende Vernichtung von Menschenleben, 
oder wenigstens ohne den Menschen gegen den Menschen zu bitterem 
Kampf zu entfesseln. Schleuder, Bogen und Pfeile sind stahlgepanzerten 
Schiffen und Mausergewehren gewichen, der Kampf aber dauert fort, ja, 
ist tödlicher denn je. Daran zweifeln, daß sich das eines Tages ändern 
werde, hieße an der Zukunft des Menschengeschlechtes verzweifeln. Die 
Bedingungen für eine solche Veränderung liegen nahe. Aber wir sind 
noch von dem Jubel über die physische Eroberung der Natur trunken, . . . 
diese Ekstase wird vergehen, ein nüchterner Geisteszustand wird ihr folgen. 
Wir werden einsehen, daß dies Alles nur Mittel zu einen, bestimmten 
Zweck ist.

Mit Eintritt dieser Geistesrichtung wird die Zeit der Prophezeiung 
bei der Versicherung geschlossen sein und die Zeit der ernsteren Arbeit 
ihren Anfang nehmen. Dieses Werk wird in Bezug auf die materielle 
und moralische Regierung der Welt jener unwillkommenen Doktrin nicht 
unähnlich sein, die in geistigen Dingen vor 2000 Jahren festgestellt 
wurde. Damals war der Gedanke, das Heil sei nicht sür ein paar 
ausgewählte Leute, sondern für die ganze Menschheit, ein so unwill
kommener, daß er nur durch die Ereignisse auf dem Calvarienberg besiegelt 
werden konnte.

Auch die Versicherung plaidirte im Anfänge ihres Bestehens für eine 
unwillkommene Lehre: der Mensch habe keine natürliche Ursache, 
seinen Nebenmenschen zu hassen; im Gegentheil, er habe eine 
Interessengemeinschaft mit allen anderen Menschen. . . . Die 
Kraft ihrer Lehren ist nicht selten von solchen zum „Haushalt" gehörenden 
Feinden geschwächt worden, die betheuerten, an die Lehre zu glauben, 
dieselbe aber nicht verstanden; Menschen, die nur einen beschränkten 
Gesichtskreis hatten und nicht ini Stande waren, weiter zu sehen, prophe
zeiten Denjenigen, welche das Evangelium der universellen Vorsorge 
predigten, Unheil; ja sie boten sogar gewisse Vorurtheile auf, die alle 
Menschen zu Reaktionären machen. Die Versicherung aber hat sich trotz 
aller inneren und äußeren Feinde über die ganze Erde verbreitet, wie das 
Licht eines neuen Tages. . . . Sie hat nicht gewartet, bis ihre Zeit einmal 
kommen werde, sie hat den Zeiger der Zeit gewaltsam in Bewegung 
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gesetzt, hat die beste Organisation ins Werk gesetzt, den kühnsten 
Muth, die besten Geschäftsmethoden gezeigt; sie hat die 
Menschen gelehrt nicht nur, wie man die vereinzelten Kräfte 
von einzelnen Individuen, sondern die Kräfte von Generationen 
zusammenlegt.

Wir haben bis jetzt ausschließlich ihre moralische und wohlthätige 
Seite betrachtet, nunmehr werden wir mehr an das denken, was man 
ihre physische Seite nennen kann, an die ungeheure Macht, mit der sie 
dereinst in alle menschlichen Angelegenheiten eingreifen wird.

Keine Körperschaft, keine Institution, keine Vereinigung gebietet heute 
über eine bedeutendere Accumulation von Reichthum als diejenige, deren 
Mitglieder die Armee der Versicherten bilden. . . .

In keinem Jahrhundert unserer oder irgend einer Zeit
rechnung gab es eine solche organisirte Macht, eine solche Herr
schaft über die Naturkräfte, eine solche Konzentration der 
Menschen, und unter all den Kräften, die den Kampf in dieser 
neuen und großen Arena führen werden, giebt es keine mora
lische Kraft, die den Vergleich mit der Versicherung aushielte, 
und vom physischen Standpunkte aus — wo wäre da unter all 
den Niesen des neuen Jahrhunderts derjenige, der es wagte, 
seine Kräfte mit jenen dieses Herkules zu messen?

Die moralische sowohl als die physische Kraft der Versicherung hat 
unter allen schon bestehenden Institutionen ihresgleichen nicht. Kein 
Ergebniß des Fortschrittes kann sie bedrohen, nichts kann sie 
mehr zerstören. . . .

Wer könnte angesichts der herrlichen Fortschritte des beendeten Jahr
hunderts von dem neuen einen Rückschritt erwarten? Die Luft, die wir 
einathmen, ist von Fortschritt erfüllt. Jede Furcht, jeder Aberglaube, 
aller Haß und alle Vornrtheile gegen „Ausländer" schwinden mehr und 
mehr, und damit wird auch die führende Stellung der Versicherung sieg
reicher Hervorbrechen."

Kehren wir von diesen allgemein gültigen Lehren Kingsleys zu 
unserem Gesetzentwurf zurück, so sind iin Lichte jener die Gebrechen des 
Letzteren unschwer zu erkennen. Wir finden, daß der Provinzialismus, das 
Borurtheil und die Engherzigkeit, welche Bitterkeiten Hervorrufen und den 
Fortschritt hemmen, in dem Gesetzentwurf noch nicht völlig überwunden 
sind. Der Provinzialismus zeigt seine Spnren im K 115 und in der Behand
lung der ausländischen Versicherungsanstalten; Vorurtheil und Engherzigkeit 
treten namentlich in den Bestimmungen des ß 121 des Entwurfs zu 
Tage, zunächst in der Präventivkontrolle, die wie ein vom Rost an
gefressenes Ueberbleibsel einer längst überlebten Zeit sich uns darstellt. 
Kann es doch heutzutage vorkommen, daß ein Millionenhaus gebaut, vom 

12*
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Brande zerstört und wieder von Neuem aufgebaut wird, bevor noch die 
Kontrolle Zeit gefunden hat, eine Entscheidung zu geben, und nicht mehr 
lange wird es dauern, so werden unsere Versicherungsanstalten mit vom 
Zopfe befreiten Chinesen in einem Monat mehr Verträge schließen, als unsere 
Präventivkontrolle in gleicher Zeit zu erledigen im Stande ist. Indessen 
zeigt der § 43 Abs. 4/) daß der Gesetzgeber das Bedürfniß nach rascher 
Erledigung solcher Dinge nicht verkannt hat; denn diese Bestimmung beruht 
offenbar auf der Voraussetzung, daß man innerhalb einerFrist von vierWochen 
einen neuen gültigen Versicherungsvertrag sich verschaffen könne. Die 
jetzige Präventivkontrolle ist damit unvereinbar. Unter allen Umständen 
wäre also eine neue Regelung derselben unbedingt nothwendig, und unsere 
Meinung ist diese: entweder ist die Präventivkontrolle entbehrlich, dann 
muß sie überall abgeschafft werden, — oder sie ist nothwendig, dann muß 
sie überall eingeführt und in einer den Bedürfnissen der Zeit entsprechenden 
Weise reichsgesetzlich geregelt werden; dabei aber müßte unter allen 
Umständen bestimmt werden, daß die polizeiliche Beanstandung die einst
weilige Wirksamkeit des Vertrages nicht hindert und daß jeder Versicherungs
vertrag rechtsgültig wird, der nicht innerhalb einer bestimmten Frist durch 
Motivirten Beschluß des Aufsichtsamtes für ungültig erklärt ist; der kon- 
trollirenden Polizeibehörde aber wäre lediglich die Nolle eines Antrag 
stellers zu belassen.

Unhaltbar ist ferner der Fortbestand der landesrechtlichen Vor
schriften und der mit Landesbehördeu getroffenen Vereinbarungen über 
die Verpflichtungen der Feuerversicherungs-Gesellsch zur Leistung von 
Abgaben für gemeinnützige Zwecke sowie hinsichtlich der obligatorischen 
Uebernahme gewisser Versicherungen; vor Allem erscheint ihre recht
liche Durchführbarkeit nach Einführung der Neichskonzession mindestens 
zweifelhaft. Konflikte werden also nicht ausbleiben, und diese werden unter- 
allen Umständen zu einer Schädigung des Ansehens der Landesbehörden 
führen; sind doch jene Vorschriften und Vereinbarungen ihrem eigentlichen 
Wesen nach nichts Anderes als Ueberbleibsel oder Reminiscenzen aus 
jener Zeit des Feudalismus, wo die Regierungen mit ihren Privilegien 
und Konzessionen (manchmal sogar mit ihren Unterthanen) einen einträg
lichen Handel getrieben haben, und unter den heutigen Verhältnissen 
sind es Vorschriften und Vereinbarungen, bei denen man, wenn Private 
einander gegenüberständen, die Frage aufwerfen könnte, ob sie nicht unter 
den § 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches fallen. — Hiervon abgesehen, 
schaffen sie ungleiches Recht und benachtheiligen die versicherten Staats
bürger gegenüber den unversicherten, was nicht bloß ungerecht, sondern 
auch zweckwidrig ist. Hierfür rufe ich einen gewiß unparteiischen Zeugen

^) tz 43 Abs. 4 bestimmt, daß im Falle der Auflösung eines Versichernngsvereins 
die abgeschlossenen Versicherungen noch mindestens vier Wochen lang wirksam bleiben. 
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an, wenn ich auf den in der Anmerkung') angeführten Beschluß des 
schweizerischen Bundesrathes verweise.

Zu den interessantesten Kapiteln des vorliegenden Gesetzentwurfes 
gehört unstreitig der Abschnitt über die Versicherungsvereine auf Gegen- 
seitigkeit. Nun unterscheidet das Gesetz mit Recht zwei Arten von Ver
sicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, aber das Kriterium, das es aufstellt, 
kann bei näherer Betrachtung nicht gebilligt werden. Der H 53 setzt näm
lich einen Unterschied zwischen „kleineren" Vereinen und — anderen Ver

l) Auch in der Schweiz ist durch Art. 1 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 
25. Juni 1885 den Kantonen vorbehalten, den Feuerversicherungs-Unternehmung 
mäßige Beitrüge zu Zwecken der Feuerpolizei und des Feuerlöschwesens aufzuerlegen. 
Dies hielt jedoch den schweizerischen Bundesrath nicht ab/ in einem Beschluß vom 
24. August 1900 ein vernichtendes Urtheil über diese Auslagen zu fällen. Der 
Bundesrath sagt wörtlich.

„Die Erfahrung zeigt, und es ist auch von den Parteien ausdrücklich zugegeben, 
daß die Beiträge wie alle Unkosten (ordentliche Steuern der Gesellschaft, Stempel rc.> 
schließlich zu Lasten der Versicherten selbst fallen, sei es in Form einer Zuschlagprämie, 
sei es als Erhöhung der eigentlichen Prämie. Diese schließlrche Abwälzung des Bei
trages auf die Gesammtheit der Versicherten - oder, was richtiger ist, auf die Ver
sicherten des betreffenden Bezirkes — findet sowohl bei Aktiengesellschaften als auch 
bei Gegenseitigkeitsanstalten statt, bei welch Letzteren dies schon durch das Wesen der 
Gesellschaft bedingt ist. Die Versicherung des Mobiliars durch die Privatunter
nehmungen ist fakultativ; die Versicherten werden somit durch den Beitrag an das 
Feuerlöschwesen außer den ihnen als gewöhnlichen Steuerpflichtigen aufliegenden 
Steuern noch mit einer besonderen Steuer belastet für Einrichtungen von eminent 
öffentlicher Ratur, die jedem Besitzer, ob versichert oder nicht, unterschiedslos zu gute 
kommen. Im Gegensatz zu den Beiträgen einer Anstalt, bei welcher alle Gebäude 
obligatorisch versichert sind, gestalten sich die Beitrüge derjenigen, welche ihre Fahr- 
habe bei einer Privatgesellschaft freiwillig versichern, zu einer speziellen Besteuerung 
der" Versicherten, zum ausschließlichen Vortheil derjenigen, welche sich nicht versichern; 
diese Steuer kann die Verallgemeinerung der dadurch versteuerten Versicherung nur 
erschweren und muß daher vom wirthschaftlichen Standpunkte aus als mißlich 
betrachtet werden..........

Die Beitrüge der privaten Gesellschaften an die Kosten des Feuerlöschwesens rufen 
überdies einer prinzipiellen Einwendung: Die Erfahrung beweist, daß, schon 
mit Rücksicht auf die lebhafte Konkurrenz unter den Privatgesellschaften, letztere bei An 
Wendung ihrer Tarife dem jeweiligen Zustande der Feuer-Löscheinrichtungen einer Gegend 
Rechnung tragen; dieser Zustand bildet in der That ebenso wie derjenige der baulichen 
Konstruktion für den Versicherer eilten wesentlichen Faktor zur Beurtheilung eines 
Risikos und zur Bemessung der Prümie. Die Vollkommenheit der Feuerlöscheinrichtungen 
hat also das glückliche Resultat, nicht etwa den Versicherer zu bereichern, der sie bei 
Aufstellung der Tarife in Berücksichtigung zieht, sondern die Versicherung wohlfeiler zu 
machen und gleichzeitig auch die Gefahr für die nichtversicherten Eigenthümer zu ver
mindern. Wenn nun. der Staal von den Versicherten wegen des Feuer-Löschwesens eine 
Steuer erhebt, so muß naturgemüß der Prämiensatz, wie weiter oben dargestellt wurde, 
zum ausschließlichen Vortheil der nichtversicherten Eigenthümer erhöht werden." (Die 
fraglichen Belastungen erscheinen sonach als „Mißstände", die ja das Aufsichtsamt -n 
beseitigen berufen wäre.;
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einen fest. Unter den „kleineren" Vereinen sollen diejenigen verstanden werden, 
die einen sachlich oder örtlich oder hinsichtlich des Personenkreises eng 
begrenzten Wirkungskreis haben, und auf diese sollen zahlreiche Bestim
mungen des Bersicherungsgesetzes nicht, sondern die Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches über die eingetragenen Vereine Anwendung finden.

Zur Charakterisirung dieser kleineren Vereine wird in den Motiven 
Seite 81 sehr richtig hervorgehoben, daß bei diesen der Vereinscharakter 
überwiege, während bei den großen Gegenseitigkeitsvereinen die Verhältnisse 
derartig seien, daß bei der Regelung derselben mit Rücksicht auf das Ver 
kehrsbedürfuiß die Vorschriften des Aktienrechtes herangezogen werden mußten.

Es handelt sich also bei dieser Unterscheidung um Bestimmungen von 
weittragender civilrechtlicher Wirkung, und darum ist es einer der erheb 
lichsten Mängel des Gesetzes, daß darüber, welche civilrechtlichen Wirkungen 
einzutreten haben, die Aufsichtsbehörde endgültig entscheiden soll. Dieser 
Fehler könnte sehr leicht vermieden werden; denn der Unterschied zwischen 
beiden Arten von Gegenseitigkeitsvereincn kommt in einein sehr wesent
lichen Rechtsmoment zum Ausdruck. Voranzustellen ist, daß das eigentliche 
Bersicherungsgeschäft seiner Natur nach von großen Anstalten betrieben 
werden muß, die ihrem Wirkungskreis eine möglichst große Ausdehnung 
zu geben im Stande sind. Die Hauptformen dieser Anstalten sind: 
ri) Versicherungs-Aktiengesellschaften, l>) Versicherungsgesellschaften auf 
Gegenseitigkeit.

Wie die Aktiengesellschaften, so schließen auch die großen Versicherungs 
gesellschaftcn auf Gegenseitigkeit mit ihren Versicherten förmliche Verträge, 
weil das Geschäft auch bei ihnen strenge Einhaltung bestimmter geschäft
licher Grundsätze fordert und weil der Versicherte ein vertragsmäßiges, 
jeder einseitigen Aenderung entzogenes Recht fordert. Zwar dient jede 
Versicherungsanstalt im eminentesten Sinn der allgemeinen Wohlfahrt, 
dennoch ist die Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit ebenso wie die 
Versicherungs-Aktiengesellschaft keine Wohlthätigkeitsanstalt; dagegen sind 
es jene sog. kleineren Vereine, bei denen der Wohlfahrtszweck in 
den Vordergrund tritt. Sie bedienen sich zwar auch zur Erreichung ihres 
Zweckes der Versicherungstechnik, dabei aber wird aus besonderen Gründen 
von einer Jndividualisirung der einzelnen Risiken bald mehr, bald weniger 
abgesehen; hier ist also die Versicherung nicht Selbstzweck, sondern nnr 
Mittel zum Zweck; ihr Personenkreis ist ihrem Zwecke entsprechend ein 
beschränkter, und eben darum ist auch das Geschäft ein örtlich oder sachlich 
begrenztes. Indem aber der vorwaltende Wohlfahrtszwcck eine strenge 
Jndividualisirung ansschließt, führt dieser Umstand zugleich dazu, daß die 
Rechte der Vereinsmitglieder nicht durch einen inviduell gestalteten Ber 
trag, sondern schlechtweg durch die Bereinsverfassung oder das Statut 
bestimmt werden. Demzufolge kommen bei diesen kleineren Versicherungs- 
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vereinen nur Rechte in Frage, welche reine Mitgliederrechte sind, während 
bei den eigentlichen Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit jeder 
Versicherte zwei verschiedene Arten von Rechten besitzt; der Versicherte hat 
hier nämlich a) Vertragsrechte aus dem mit der Korporation abgeschlossenen 
Versicherungsverträge, und b) er nimmt als Mitglied der Korporation 
Theil an der Verwaltung derselben und an dem Nutzen, den die Korpo
ration aus dem Betriebe des Versicherungsgeschäftes erzielt. Darin also, 
daß bei den großen Gegenseitigkeitsanstalten das Versicherungsvcrhältniß 
durch Vertrag, bei den „kleineren" Gegenseitigkeitsvereinen durch das 
Statut geregelt ist, besteht der große rechtliche Unterschied dieser beiden 
Arten, und dieser innere Unterschied wird in das Gesetz noch hinein- 
getragen werden müssen, damit ein klarer Rechtszustand geschaffen werde 
und willkürliches Ermessen ausgeschlossen bleibe.

Endlich erscheint es als eine Unbilligkeit, daß in 8 47 Abs. 2 
und tz 5)1 die Darleiher des Gründungsfonds im Falle der Liquidation 
und des Konkurses des Vereins hinter alten übrigen Gläubigern, ins
besondere aber hinter den Ansprüchen der Mitglieder aus dem Versiche
rungsverhältnisse zurückstehen sollen, und daß die Erhebung von Nach 
schössen oder Umlagen förmlich verboten ist. Der Gründungsfonds bildet 
eine Schuld der Gesellschaft, und es ist kein gerechter Grund erfindlich, 
warum die Darleiher desselben ungünstiger gestellt sein sollen als die 
übrigen Gläubiger des Vereins; noch weniger ist es gerechtfertigt, die 
Mitglieder des Vereins den Darleihern des Gründungsfonds vorzuziehen; 
denn die Aufbringung des Gründungsfonds erfolgt im Interesse der 
künftigen Versicherten; die Gesammtheit der Letzteren, d. i. der Verein, 
betreibt mit Hülfe des Gründungs- oder Garantiefonds (der Name darf 
nicht irreleiten!) das Versicherungsgeschäft und erscheint hinsichtlich dieses 
Fonds als Darlehnsempsänger und Darlehnsschuldner. Darin liegt der 
wesentliche rechtliche Unterschied zwischen diesem Fonds und dem Aktien 
kapital. — Die Bestimmung des Gesetzes ist aber auch zweckwidrig, denn 
sie hat zur Folge, daß das Zustandekommen von Gcgenseitigkeitsvereinen 
unnützerweise erschwert wird.

Ob zur Gründung des Tilgungsfonds Nachschüsse oder Umlagen 
erhoben werden dürfen, sollte der Satzung überlassen bleiben; diese selbst 
hätte sich an Dasjenige anzupassen, was durch den Vertrag mit den 
Garanten in dieser Hinsicht bestimmt wurde.

Die Bestimmung in tz 22, daß die Verzinsung des Gründungsfonds 
4 pCt. und die gcsammten Bezüge der Zeichner 6 pCt. des eingezahlten 
Betrages nicht übersteigen dürfen, gehört nicht in das Gesetz, weil sie die 
Anpassung an die realen Bedürfnisse verhindert; es sollte die Vorschrift 
genügen, daß die Satzung dies zu regeln habe.
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Zur Reform im Sterbekassenwesen.
Aon Cggenberger, München.

Der Selbsterhaltungstrieb hat die Menschen von Anfang an auf den 
Weg der Assoziation gewiesen. So fanden sie sich zum Schutze vor 
äußeren Feinden, zur Bekämpfung von Naturgewalten, zur Ausnützung 
von Existenzmitteln schon frühzeitig in Gemeinschaften und Genossen
schaften, den Elementen der heutigen Staatsgebilde, zusammen. Auch der 
Gedanke gegenseitiger Hülfe bei jenen Ereignissen, die in das Leben des 
einzelnen Menschen störend oder vernichtend, eingreifen (Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Unfall, Alter, Ableben), seine Existenz und oft auch die seiner 
Familie bedrohen oder vernichten, lag nicht fern. In der That finden 
sich solche Hülfsvereine bei unseren Kulturvölkern schon im Mittelalter, 
namentlich im Anschluß an die berufsgenossenschaftlichen Organisationen. 
In größerer Zahl sind indessen diese Hülfsvereine erst in der zweiten 
Hälfte des abgelausenen Jahrhunderts, nachdem das Koalitionsrecht der 
Arbeiter gesetzlich garantirt war, in der Form von Sterbe- und Kranken
vereinen rc. erstanden. Eine zuverlässige Statistik über die Zahl und 
den Umfang dieser kleinen primitiven Versicherungsvereine in den ver
schiedenen Ländern besitzen wir leider nicht. Man darf indessen annehmen, 
daß dieselben in England am zahlreichsten und ausgebildetsten vorhanden 
sind; aber auch auf dem Kontinent, namentlich in Deutschland und 
Frankreich, sind solche Vereine häufig und spielen im Vereinsleben des 
Volkes eine nicht geringe Rolle.

So erfreulich nun, vom volkswirthschaftlichen und sozialen Stand
punkt aus betrachtet, die Existenz zahlreicher Sterbe- und ähnlicher 
Vereine ist, die vom Sparsinn des Volkes, von einer ausgeprägten 
Familienfürsorge ein sprechendes Zeugniß ablegen, so bedauerlich ist anderer
seits, daß diese Gebilde nicht auf rationeller Grundlage ruhen und von 
Anfang an den Keim eines sicheren frühzeitigen Todes in sich tragen. 
Vergegenwärtigen wir uns in kurzen Zügen ein Bild vom Werden und 
Vergehen solcher Sterbevereine.

Die Anregung zur Gründung erfolgt von einzelnen humanen un- 
betheiligten oder auch für das Wohl der Ihrigen besorgten Personen in 
der wohlmeinendsten Absicht. Die Gründung mag vielleicht deswegen als 
ein Bedürfniß erscheinen, weil im betreffenden Orte ein Sterbeverein 
noch nicht besteht oder schon bestehende Vereine nicht mehr in allgemein 
zufriedenstellender Weise funktioniren. Es wird eine größere Anzahl von 
vorzugsweise jüngeren Personen zusammenberufen, welche die Gründung 
beschließen. Dem Betriebe der Sterbekasse wird das Umlageverfahren zu 
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Grunde gelegt. Bei jedem Sterbefall wird ein für die Deckung der 
Sterbesumme nothwendiger Beitrag erhoben. Dein Reservefonds werden 
lediglich die Eintrittsgelder sowie überschießende Beitragsquoten zugewiesen, 
so daß derselbe nur äußerst langsam anwachsen kann. Im Anfang der 
Wirksamkeit des Vereines geht Alles gut. Es sterben relativ wenige 
Mitglieder, und dementsprechend ist der auf die einzelnen Mitglieder ent
fallende Beitrag noch ein niedriger. Nun wird dem Publikum die „Billigkeit" 
dieser Kasse, insbesondere gegenüber ähnlichen schon längere Zeit be
stehenden Kassen, vielleicht auch gegenüber den „theueren" Versicherungs
gesellschaften gerühmt, wodurch neue Mitglieder gewonnen werden. Aber 
trotz dieses Zugangs erhöht sich der Jahresbeitrag, denn die Sterbefälle 
sind inzwischen infolge höheren Alters der Mitglieder ebenfalls immer 
zahlreicher geworden. Mit dem Steigen des Beitrages wendet sich die 
Girnst des Publikums vom Vereine mehr und mehr ab, der Zugang von 
neuen Mitgliedern wird spärlicher. Man sieht nun ein, daß man 
dell Reservefonds in völlig unausreichender Weise dotirt hat, und 
es kommt die Erkenntniß der kritischen Lage, in der man sich befindet. 
Jetzt geht es an die Aenderung der Statuten. Man führt eine 
Karenzzeit ein, stuft nach Willkür die Mitgliederbeiträge ab, erniedrigt 
vielleicht die Sterbesumme :c. Durch diese Palliativmittel wird in der 
Regel die Lage nur verschlimmert. Die Mitglieder werden unzufrieden, 
es steigen Bedenken gegen die dauernde Existenzfähigkeit der Kasse auf, 
worauf im Weiteren der Zugang von Mitgliedern ausbleibt, und manche 
Mitglieder, namentlich jüngere und noch gesunde, den Austritt nehmen. 
In der nun folgenden allgemeinen Ratlosigkeit sucht man den Nath von 
Versicherungs-Fachmännern auf oder erstrebt den Anschluß an eine Lebens
versicherungs-Gesellschaft. Verlangt jedoch eine gründliche Remedur der 
Kassenverhältnisse zn große Opfer, dann tritt die von Kundigen längst 
vorausgesehene Katastrophe ein: die Liquidation, mit den unvermeidlichen 
Enttäuschungen und Schädigungen für die letzten Mitglieder!

In der skizzirten Weise verlaufen die Entwicklung und das Ende eines 
jeden freiwilligen Sterbevereins, der auf dem primitiven Umlageverfahren 
beruht und nicht noch rechtzeitig eine Sänirung auf technischer Basis durch 
führt. Die Lebensdauer solcher Kassen kann sehr verschieden sein, unter 
günstigen Verhältnissen sogar Jahrzehnte betragen; sie ist außer von ver
schiedenen Nebenumständen, wie spezielles System des Umlageverfahrens, 
Maß der Dotation des Reservefonds, energische Verwaltung rc., ins
besondere von der Frequenz des Neuzugangs abhängig. Solange ein 
relativ zahlreicher Zugang von Mitgliedern anhält, wird ein rapides 
Steigen der Beiträge verhindert und die Lebensdauer der Kasse verlängert. 
Ihrem Schicksal, der Liquidation, entrinnt sie jedoch nicht, da die Sterblichkeit 
auch unter den günstigsten Verhältnissen niemals durch einen entsprechenden 
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progressiven Zugang paralysirt werden kann und die immer höheren 
Beiträge schließlich die Auflösung des Vereins als das Zweckmäßigste er
scheinen lassen.

Die praktischen Konsequenzen, die eine solche verfehlte Einrichtung für 
die betheiligten Mitglieder hat, lassen sich kurz so andeuten: Begünstigung 
der ursprünglichen, also durchschnittlich frühe sterbenden Mitgliedergeneration 
auf Kostell der nachfolgenden, welche unter Umständen ganz erheblich ge
schädigt wird. — Je mehr man nun gern anerkennt, daß der Zweck der 
Sterbevereine, die Familienfürsorge durch gegenseitige Hülfe, ein wahrhaft 
ethischer ist, desto mehr muß man so gänzlich verfehlte Einrichtungen 
zur Verfolgung dieses Zweckes, welche die Begünstigung der Einen auf 
Kosten ebenso bedürftiger Anderer zur Folge haben, verurtheilen.

Von diesem Standpunkt aus besehen, begründet sich für die Staats 
behörden das Recht zum Einschreiten. Der Staat darf gegenüber Wohl- 
fahrtseinrichtungen, die ill ihrer Durchführung zu solchen Schädigungen 
führen und die Wohlfahrt Manchem zur Plage werden lassen, nicht passiv 
bleiben, er muß dahin zu wirken suchen, daß diese Einrichtungen in solcher 
Form erstehen, daß sie allen Betheiligten zum Segen gereichen.

So oft man in der Versicherungs- oder in der Tagespresse von 
einer neuen Liquidation eines Sterbevereins liest, so oft legt man sich die 
Frage vor, warum denn auf diesem Gebiete nicht die Erfahrung die Leute 
klüger macht, und wie es möglich ist, daß fortgesetzt neue Vereine auf derselben 
verfehlten Grundlage auf den Plan treten. Die Antwort ist für uns 
naheliegend. Die Gründer dieser Vereine können oder wollen die Ursache 
des Mißerfolges der einzelnen Vereine nicht erkennen. Die Schuld wird 
in der Regel nebensächlichen Dingen, wohl meist einer unzweckmäßigen 
Administration, beigemessen. Man fühlt das Zeug in sich, die Sache besser 
machen zu können; „die Jungen" leben der optimistischen Hoffnung, ihr 
Verein werde besser prosperiren als derjenige der „Alten".

So ist denn vorerst gar keine Aussicht vorhanden, daß in abseh
barer Zeit die Erfahrung das Sterbekassenwesen auf den richtigen Weg 
leiten wird. Daher ist ein legislatorisches Vorgehen u. E. eine unab 
weisbare Pflicht aller Staaten, zumal jener, in denen die Sterbevereine 
eine größere Verbreitung gewonnen haben. In einzelnen Staaten sind 
Anfänge in dieser Richtung schon gemacht?)

Man mag einwerfen, das Sterbekassenwesen sei nicht von jener 
Tragweite, die eine Einmischung des Staates rechtfertigen würde.

In England sind schon frühzeitig gesetzliche Bestimmungen betr. die freiwilligen 
Hülfskassen, die sich in das Handelsregister cintragen ließen, erlassen worden; die be
züglichen Bestimmungen wurden 1875 in ein Gesetz zusammengefaßt und ncuerdinge, 
(1896) in dem P'rienäl^ Loeioties und dem OoHoetinS LodetivZ und Inäugtrial 
^ssuranev Oomprrnies erweitert und ergänzt. Negistrirte Kassen werden mit ge- 
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Gewiß ist z. B. auf dem Gebiete der Versicherung der Einfluß einer 
ausgedehnten öffentlichen Kranken-, Unfall- und Altersversicherung ans 
das wirthschaftliche und soziale Leben eines Volkes von größerer Be
deutung als die Wirksamkeit der Sterbevereine. Die Bedeutung der Letzteren 
aber darf keineswegs verkannt oder unterschätzt werden. Eine statistische 
Enquete über die bestehenden und die innerhalb der letzten Jahrzehnte zu 
Grunde gegangenen Sterbekassen würde - daran ist nicht zn zweifeln - 
evident beweisen, daß es sich um weit erheblichere Volksinteressen handelt, als 
man, oberflächlich betrachtet, glanben möchte. Hält überdies der Staat eine 
Ueberwachung der großen und solid verwalteten Lebensversicherungsgesell 
schäften, die wesentlich den wirthschaftlich kräftigeren Volkskreisen dienstbar 
sind, für nöthig, so ergiebt sich für ihn konsequenterweise auch die Noth 
Wendigkeit, jene kleinen Versicherungsvercine, welche die Spargroschen 
der kleinen Leute verwalte», ails eine solide Basis zu stellen.

Für die Durchführung der Sanirung und die Beaufsichtigung des 
Sterbevereinswesens durch den Staat dürften etwa folgende Grundlinien 
beachtet werden. Sämmtliche kleinen Versicherungsvercine (Sterbevereine, 
eventuell auch Kranken- und Pensions- rc. Kassen) haben sich ins Han
delsregister eintragen zu lassen, und zwar ne» erstehende Vereine bei ihrer 
Gründung, schon bestehende Vereine innerhalb einer gewissen Frist. 
Als wesentlichstes Requisit der Eintragung ist ein von bestellten 
Anfsichtsvrgauen genehmigtes Statut vorzulegen. Behufs Erwirkung 
der Genehmigung sind den Aufsichtsbehörden außer den Statuten be
sondere Nachweise über die finanzielle Situation und den Mitglieder
bestand zu unterbreiten. Ergiebt sich aus der von der Aufsichtsbehörde 
vorgenvmmeneu Prüfung, daß die Grundlagen und die Situation eines 
Vereins den versicherungstechnischen Anforderungen nicht genügen, so ist 
vom betreffenden Vereine unverzüglich eine Reorganisation nach den Vor
schlägen der Aufsichtsbehörde in Angriff zu nehmen. Wird diese Reform 
innerhalb einer bestimmten Frist nicht durchgeführt, so hat sich der Verein 
aufzulösen. Für nen zu errichtende Vereine werden von der Aufsichts
behörde Normalstatuten wenn auch nur unverbindliche — aufgestellt. 
Jede Statutenänderung unterliegt der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
Von drei zu drei Jahren - vom Zeitpunkt seiner Genehmigung an 

wissen Vorrechten ausgestattet und unterliegen der staatlichen Kontrolle. Weil aber die 
Eintragung keine obligatorische ist, kann von einer durchgreifenden Remedur im Hülfs- 
kassenwesen, die man anstrebte, vorläufig keine Rede sein.

In Deutschland liegt der Entwurf zu einem Gesetze über die privaten Versicherungs- 
Unternehmungen vor. Die kleinen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit mit sachlich, 
örtlich oder hinsichtlich des Personenkreises engbegrenztem Wirkungskreis werden indessen 
vom Gesetzentwürfe nur wenig berührt. Der Pflicht zur Eintragung in das Handels
register werden sie enthoben, bezüglich Geschäftsführung und Rechnungslegung scheinen 
besondere, vom Gesetzentwürfe abweichende Vorschriften in Aussicht genommen zu sein. 
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gerechnet — hat sodann jeder Verein der Aufsichtsstelle Nachweise über 
den finanziellen Stand und die Mitgliederbewegung einzubringen. — 
Bezüglich der Verwaltung der Kasse, der Form der Rechnungsstellung, 
der Berichterstattung an die Behörde werden von der Aufsichtsstelle 
möglichst einfache, leicht verständliche Formulare und Vorschriften auf- 
gestellt.

Außer den betheiligten Volkskreisen und dem Staate haben auch die 
privaten Lebensversicherungs-Gesellschaften, und zwar insbesondere diejenigen, 
welche die sog. Volksversicherung betreiben, an der Regelung bezw. Sanirung 
des freiwilligen Sterbevereinswesens ein nicht unerhebliches Interesse. 
Denn der bisherige Zustand auf jenem Gebiet ist der soliden Lebens
versicherung keineswegs förderlich gewesen. Da nämlich bei diesen 
primitiven Kassen im Anfangsstadium ihrer Thätigkeit technisch viel zu 
niedrig bemessene Prämien erhoben werden, wird das wenig informirte 
Publikum argwöhnisch gegen die vermeintlich „theueren" Prämien der 
Lebensversicherungs-Gesellschaften, und es kann nicht ausbleiben, daß sich 
letzteren gegenüber. Borurtheile bilden. Geht es dann aber mit einem 
Sterbevereine rückwärts oder liegt er gar in den letzten Zügen, so wird 
vorn nämlichen Publikum auch die Solvenz der soliden Lebensversicherungs
Gesellschaften in Zweifel gezogen. Solche Meinungen und Strömungen, 
die im Volke weit stärkere Wellen schlagen, als man von ferne glauben 
möchte, sind, wie die Erfahrung lehrt, geeignet, die Acquisitionsthätigkeit der 
Außenbeamten der Lebensversicherung erheblich zu erschweren. Betrachtet mau 
die Sache von diesem Standpunkte aus, so begründet sich hieraus u. E. 
für die Gesellschaften das Recht, beim Staate nach dieser Richtung auf 
Abhülfe zu dringen; denn auch sie haben zweifellos Anspruch auf Schutz 
vor „unlauterem Wettbewerbe". Gegen ein geregeltes, auf soliden 
Grundlagen ruhendes Sterbekassenwesen können die Gesellschaften nichts 
einwenden und vom volkswirthschaftlichen Standpunkte alls ist die Mit
wirkung solcher Sterbevereine an der Pionierarbeit der Ausbreitung nnd 
Fruktifizirung des Versicherungsgedankens in den weitesten Volkskreisen 
nur zu begrüßen.

Die Versicherungsgesellschaften, namentlich diejenigen, welche die 
Volksversicherung betreiben, haben übrigens ihrerseits, wo sich ihnen Ge 
legenheit bot, an der Gesundung des Sterbevereinswesens durch Auf 
klärung, Belehrung und Entgegenkommen redlich mitgearbeitet. Freilich 
liegt eine gründliche Remedur nicht in ihrer Macht. Die Sterbevereine 
begegnen der Aufklärung durch die Versicherungsgesellschaften nnr zu oft 
mit einem unverhohlenen Mißtrauen, das freilich nicht in allen Fällen 
unbesieglich ist. Schon zahlreiche Vereine haben zur Konsolidirung ihrer 
Verhältnisse Unterkunft bei einer Versicherungsgesellschaft gesucht und 
auch gefunden. In solchen Fällen zeigen die Gesellschaften in der Regel 
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möglichstes Entgegenkommen, selbstredend stets innerhalb des Bereiches 
technischer Zulässigkeit. Freilich giebt es auch Anstalten, die sich in dieser 
Beziehung etwas zugeknöpft verhalten und solchen Vereinen gelegentlich 
erklären, daß man gleiche Sterbesummen gegen gleiche Mitgliederbeiträge 
nicht versichern könne. Dies ist nun aber keineswegs — man gestatte 
mir, diese Frage zu streifen — eine versicherungstechnische eonäitio Lin« 
qua nou. Es kommt da wesentlich auf die besonderen vorliegenden Um
stände an, so namentlich auf die Altersvertheilung der Mitglieder und auf 
die Höhe des vorhandenen Reservefonds. Bei einem Vereine, dessen 
Mitglieder nur geringe Altersunterschiede aufweisen, dürfte man, ohne 
gegen technische Prinzipien zu verstoßen, gleiche Sterbesummen gegen eine 
einheitliche Prämie versichern. Und selbst dann, wenn in einem Mit
gliederbestände erhebliche Altersdifferenzen vorkommen, ist die Versiche
rung gleicher Sterbesummen gegen gleiche Mitgliederbeiträge nicht immer 
unmöglich, wenn nur ein ausreichender Reservefonds vorhanden ist. 
Es ist dann zu untersuchen, welcher Theil der Versicherungssumme 
bei den einzelnen Altersklassen durch den Jahresbeitrag nicht gedeckt 
ist, bezw. welche einmalige Einlage sür die einzelnen Altersklassen 
erforderlich und ob das Total dieser erforderlichen Einlagen durch 
den vorhandenen Reservefonds gedeckt ist. Sofern ein ansehnlicher 
Reservefonds vorhanden ist, läßt sich in solchen Fällen fast immer 
eine Kombination zwischen Sterbesumme und Jahresbeitrag finden, die 
den technischen Anforderungen durchaus entspricht. Daß sämmtliche Mit
glieder — ohne Rücksicht auf das Alter — gegen gleiche Jahres
beiträge auf gleiche Sterbesummen versichert sind, scheint alsdann nur 
so; in Wirklichkeit, in den Büchern der Gesellschaft, bilanzirt jede einzelne 
dieser Versicherungen nach dem richtigen Alter in versicherungstechnisch 
unanfechtbarer Weise.

Einiges aus -er Lrandschaden-Ntgulirungspraris.
Po» Otto Prange, Leipzig.

Ist schon das Versicherungswesen in allen seinen Zweigen den meisten 
Menschen bis zu einem Grade gleichgültig, der im umgekehrten Verhältniß 
zu der volkswirthschaftlichen Bedeutung dieser segensreichen Einrichtung 
steht, so stehen selbst gebildete Personen den komplizirten Einzelheiten des 
Mechanismus einer Feuerversicherungs-Gesellschaft und der Thätigkeit ihrer 
Beamten mit einer Verständnißlosigkeit gegenüber, die an die Naivetät 
eines Urwaldbewohners erinnert. Es muß zugegeben werden, daß fast 
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mit alleiniger Allsnahnic der Magdeburger bis zu Knoblauchs Zeit die 
Feuerversicherungs-Gesellschaften bisher offiziell wenig gethan haben, um 
solcher Unkenntuiß des großen Publikums entgegcnzuwirken, vielfach 
haben sie solche dadurch mit verschuldet, daß sie sich bezüglich ihrer Technik 
in einen dichten Mantel des Geheimnisses hüllten und jede offizielle und 
öffentliche Erörterung ihrer technischen Einrichtungen für unpraktisch oder 
fiir „graue Theorie" erklärten, mitunter sogar ängstliche Scheu trugen, 
die Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit auf sich zu lenken. Die Folge ist, 
daß man in den weitesten Kreisen die Thätigkeit der Feuerversicherungs- 
Gesellschaften nur darin sieht, „theure Prämien" zu erheben, die vom 
Brande Betroffenen möglichst zu „drücken" und an die Aktionäre „fette 
Dividenden" zu vertheilen. Ein klassisches Beispiel hierfür ist, daß sogar 
ein Mann wie Fürst Bismarck im Jahre 1883 in seiner Eigenschaft 
als Handelsminister mit ganz ähnlichen Worten über die Feuerver
sicherungs-Gesellschaften in Bausch und Bogen ein vernichtendes Urtheil 
sällen zu dürfen glaubte. Die Assekuranzpresse jener Tage spiegelt die 
gewaltige Aufregung wieder, die sich der Versicherungsgesellschaften darüber 
mit Recht bemächtigte. Es gab einen Sturm von Eingaben, Interventionen, 
Artikeln in der Tagespresse', um das, wie man glaubte, nun drohende 
Unheil, die Vcrstaatlichnng, abzuwenden. Auch heute noch ist die Meinung 
des Publikums nicht viel anders, nnr in den maßgebenden Kreisen ist sie 
eine bessere geworden; die Schwierigkeiten der Verstaatlichung werden 
nicht mehr wie damals unterschätzt. Trotzdem aber hat der Entwurf zu 
einem Rcichs-Vcrsicherungsgesetz, auch in seiner veränderten Form, namentlich 
den Feuerversicherungs-Gesellschaften eine herbe Enttäuschung bereitet. 
Man vermißt darin das Verständniß der Regierung für die diffizilen 
Einzelheiten des Feuerversichernngs-Wesens.

Woher kommt dies? Nach meiner Ueberzeugung haben jene „Praktiker" 
der Feuerversicherungs-Gesellschaften es sich selbst zuzuschreiben, die es für 
praktischer oder für allein praktisch halten, „Geschäfte zu machen", und es 
für „Theorie" erklären, das Publikum durch sachliche, d. h. nicht 
bloß den bestimmten geschäftlichen Zwecken der Gesellschaften dienende 
Erörterungen in der Presse oder in der sonstigen Oeffentlichkeit um der 
Sache willen zu informiren. Können schon — richtig verstanden — 
Theorie und Praxis gar nicht in Widerspruch gerathen, so war es, wie sich 
nachher zum Schaden der Gesellschaften herausstellte, nicht praktisch, 
sondern im landläufigen Sinne „unpraktisch", daß man nach dem Warnungs
signal von 1883 nicht darauf Bedacht nahm, ans alle mögliche Weise 
sachliche Aufklärung um ihrer selbst willen im Publikum zu verbreiten. 
Hätte man dies nicht geflissentlich unterlassen, so wäre man heute 
vielleicht gar nicht, jedenfalls aber weniger, als es der Fall ist, genöthigt, 
sich über den Mangel an Verständniß in jenem Gesetzentwurf zu 



Prange, Einiges aus der Brandschaden-Regulirungspraxis. 179

beklagen. Die Aussicht, daß das in langen Jahren Versäumte über Nacht 
nachgeholt und bei dem nun maßgebenden Publikum, dem deutschen 
Reichstag, richtige Informationen verbreitet werden, ist in Anbetracht der 
menschlichen "Natur recht gering.

Nachdem sich in dem Deutschen Verein für Versicherungswissenschaft 
ein Organ für die gesammte deutsche Versicherungswelt gebildet hat, das 
bestimmungsgemäß für die Verbindung von Theorie und Praxis, d. h. 
gegenüber einseitiger Pflege der Materie (Praxis) auch sür die Pflege 
der Idee (Theorie) im Versicherungswesen eintritt, läßt sich hoffen, daß 
es anders werden wird und daß die Versicherungswelt einer künftigen 
Gesetzgebung gegenüber den geistigen Kampf mit besserem Rüstzeug aus
gestattet wird sichren können.

Unter dem von mir hervorgehobenen Gesichtspunkte der Aufklärung 
sei es mir gestattet, einige Streiflichter in die Werkstatt des Brandschaden- 
regulirers fallen zu lassen.

Ich beginne mit der Betrachtung interessanter Einzelheiten aus der

I. Kegulirung tines Schadens in einer Papierfabrik.

Der Brand betrifft eine Maschinenpapierfabrik, deren Fabrikate 
aus Hadern (Lumpen), Papierabfällen, fertig bezogener Cellulose und in 
eigener Holzstosffabrik gewonnenem Holzstoss hergestellt werden.

Die Papierfabrikation ist bekanntlich ein chemischer Prozeß. Das 
Papier ist im Wesentlichen ein dünner Filz aus Fasern pflanzlichen 
Ursprungs, der dadurch entsteht, daß man den mechanisch (z. B. durch 
Staubwölfe) und chemifch (z. B. durch sogen. Holländer mit Wasser und 
unter Zusatz von Chlor) gereinigten und in feine und zarte Fäserchen 
getheilten Faserstoff (erst Halbzeug, dann Ganzzeug genannt) bläut, leimt, 
das Ganzzeug mit Wasser bindet, auf der Papiermaschine — auf einem end
losen über geheizte Cylinder laufenden Drahtgeflecht — in dünne Schichten 
gleichmäßig ausbreitet, dabei das Wasser durch Ablaufcnlassen, Auspressen 
und Trocknen in der Art entfernt, daß schließlich eine gleichmäßig dünne 
Lage der filzartig angeordneten und dicht zusammenschließenden Fäserchen 
zurückbleibt. Das somit fertige Papier wird dann auf einer am Ende 
der Maschine angebrachten Nolle mechanisch sest aufgerollt.')

Es handelt sich um die Ermittelung des Schadens an den zum Theil 
zerstörten Vorräthen unter Umständen, die deshalb schwierig sind, weil die 
Grundlagen, die die Buchführung an die Hand giebt, sehr mangelhaft sind.

Vor Allem ist kein Lagerbuch geführt worden; Buchungen über Ver
brauch von Roh- und Betriebsmaterialien existiren nicht. Das Notizbuch

*) Handbuch der chemischen Technologie von R. v. Wagner, S. 514 s. (12. Auflage. 
Leipzig 1886.) 
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des Maschinenführers mit Notizen über das, was täglich über die Papier
maschine gegangen ist, ist verbrannt.

Vorhanden sind nur: die letzte Inventur vom 'N . Januar, während 
der Brand am 5. Mcki stattgefunden hat; das Einkäufsbuch, woraus der 
Eingang an Noh- und Bctriebsmaterialien ersichtlich ist, nebst den be
treffenden Fakturen; das Verkaufsbuch, das über den Versand von 
Fabrikaten Aufschluß giebt, und das „Maschinenbuch", in dem die 
tägliche Produktion an Papier gebucht wird. Dieses Buch, gewisser
maßen eine Reinschrift des Notizbuches des Maschinenführers, ist jedoch 
nicht täglich nachgetragen worden. Mit Hülfe eines älteren und ge
retteten Notizbuches gelingt es nur, die Ergänzung bis zum 31. März 
vvrzunehmcn. Die fehlenden Eintragungen werden so ergänzt, daß für 
die Zeit vom 1. April bis zum Brand (5. Mai) für den Tag dieselbe 
Produktion angenommen wird, wie sie sich aus dein Maschinenbuch für 
die Zeit vom 1. Februar bis 31. März ergiebt. Als ferneres Hülfsmittel 
dient eine Aufstellung des Schadens über Roh- und Betricbsmatcrialien 
und Fabrikate aus der Erinnerung, indem man sich den Inhalt eines 
jeden einzelnen Raumes in das Gedächtniß zurückzurufcn versuchte unter 
Berücksichtigung von Jnventurbcstand, Zugang und ungefähr geschätztem 
Verbrauch. Fernere Anhaltspunkte geben die Anssagen eines Buchhalters, 
des Betriebsleiters und des Hadernmeisters.

Obwohl die Schadcnsrechnung des Damnifikaten den Eindruck 
macht, als wenn sie mit großer Gewissenhaftigkeit ausgestellt worden sei, 
kann und darf sich der Ncgnlirungsbeamte nicht der Pflicht entziehen, zur 
Kontrolle mit den zu Gebote stehenden Mitteln und nach Erfahrungs
thatsachen (d. h. mit Hülfe der „Theorie") eine Wahrscheinlichkeitsrechnung 
des Brandtagsbestandes aufzustellen.

Diese Schadenberechnung entwickelt sich nun, wie folgt:

1. Rohmaterialien. Die Inventur vom 31. Januar enthält 
folgende Posten:

291 014 Ir^ Papierabfälle,
222 980 - Hadern, 
128 000 - Halbstoff, 
273 000 - Holzstoff.

Hiervon sind die Papierabfälle und die Hadern trocken, der Halb- 
und Holzstoff naß. Somit muß das nasse Material in trockenes um
gerechnet werden. Dies geschieht auf Grund eines aus der bisherigen 
Fabrikation und auf Grund der darüber vorhandenen Bücher ausgerech
neten ständigen Verhältnisses. Danach sind

128 000 k» nasser Halbstoff — 38 400 KZ in trockenem Zustande, 
273 000 - - Holzstoff 90 000 - - - - .
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Somit ergeben sich insgesammt 642 604 K»' Jnventurbestand (trockenes 
Gewichts. Diese erscheinen in der Inventur mit einem Preise von 
.44 144,24 Mk., was einem Einheits und Durchschnittspreise von 5,417» Mk. 
für 1000 1(8 Rohmaterial entspricht. Der Regulirungsbeamte hat im 
Uebrigen die Ueberzeugung gewonnen, daß die Inventur sorgfältig und 
richtig aufgemacht ist.

Vom 1. Februar bis 5. Mai ergiebt sich folgender Zugang: 

710 780 Papierabfälle,
126,62.^ Hadern,
20 070 Cellulose,

17>7 648 trockener Halbstoff (umgerechnet
ans 227» 4<>0 nassem Stoff) 

zusammen 1 042 226 zum Fakturen- resp. Buch
preise von................................... 47 482,40 Mk.
(was einem Durchschnittspreise 
von 4,60 Mk. für 1000 le« 
entspricht). Dazu kommen laut

Inventur 642 4t >4 znm Preise von........................ 44144,24 Mk.

Mithin sind 1674620 1(8 .... . 81 625,64 Mk.
(was einem Durchschnittspreise von 4,87 Mk. für 1000 k«' entspricht) bis 
zum Brandtagc eingegangen.

Mit Hülfe der erwähnten Grundlagen berechnet sich der Ausgang 
vom 1. Februar bis 5. Mai, indem die Fabrikation zu Grunde gelegt 
und von dieser allmählich rückgeschlossen wird, wie folgt: Fabrizirt sind 
in genannter Zeit 21 608 Ctr. Papier nnd Pappe. Um diese in Roh 
material umzurechnen, ist erforderlich, den Gewichtsverlust zu berück 
sichtigen, den dieses während sämmtlicher Stadien der Fabrikation erleidet 
und der im vorliegenden Falle mit 20 bis 25 pCt. zu veranschlagen ist. 
Bei Annahme von 27» pCt. Verlust sind sonach zur Herstellung von 
21608 Ctr. Fabrikat circa 28 042 Ctr. oder 1446 600 Ic» Rohmaterial 
erforderlich gewesen. Da als minderwerthiges Surrogat auch Stroh, 
und zwar nach einen, Ueberschlage durchschnittlich ungefähr 20 pCt. 
— 28'0 420 Ic^, mit verarbeitet wurde, so ist dieses Quantum von der Menge 
des letzterwähnten Rohmaterialqnantums abzuziehen, damit man gleich 
artige Größen zum Vergleiche erhält. Die übrigen 80 pCt. kommen auf das 
vorstehend genannte Rohmaterial (Papierabfälle, Hadern, Holzstoff u. dergl.). 
Dieser Ausgang von 80 pCt. — 1 157 280 von dem erwähnten Ein 
gang abgezogen, ergiebt den verbliebenen Brandtagsbestand an Rohmaterial 
mit 517 440 1(8 zum Preise von 4,87 Mk. — 27, 104,46 Mk. Bei An 
nähme von nur 20 pCt. Fabrikationsverlust erhält man bei 1 456» 125 kg 
Rohstoffverbrauch, wovon 271 021 1(8 auf Stroh, 1085 104 1(8 auf
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Hadern u. s. w. entfallen, einen Brandtagsbestand voll 580 516 
ü 4,87 Mk. - 28 708,72 Mk.

2. Fabrikate. Die Inventur vom 31. Januar ergiebt unter Zugrunde
legung der Herstellungspreise 280 05-0 zum Preise von 38 786,90 Mk., 
d. i. ein Durchschnittspreis
von 13,85 Mk. für 1000
Der Zugang beträgt bis zum
Brand 21 701,74 Ctr. l 084 900 - ü 13,85- Mk. 100 258,60

Summe 1 364 9501<o ü 13,85- Mk. 189 045,5-0 Mk.
Ab Ausgaug voul - > 1. Januar

bis 5. Mai . . . . 1 097 5-34 ü 13,85 - 15-2 008,5-0

bleiben 267 416 k<> 37 037,00 Mk.
als Bestand zur Zeit des Brandes. ^)

Hinsichtlich beider Positionen (Rohmaterial und Fabrikate) sind geringe 
Mengen in beschädigtem Zustand gerettet, die gewogen werden und für die 
ein Preis vereinbart wird. Da nun die Schadensberechnung des Damnifikaten 
sowohl in Bezug auf die Position Rohmaterial wie die Position Fabrikate 
mit dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung annähernd übereinstimmt, sogar um 
eine Kleinigkeit dahinter zurückbleibt, so liegt kein Bedenken vor, sein Liquidat 
anzuerkennen; andererseits ist auch kein Grund vorhanden, dem Beschädigten 
das Ergebniß der Wahrscheinlichkeitsrechnung als Entschädigung zuzu
erkennen, da er sich durch Gewährung seines liquidates hinsichtlich der 
Regulirung des Schadens an deu Borrathspositionen sür völlig befriedigt 
erklärt.

Die Lewerthung von Werthpapieren in den Mauren 
von Lebensversicherungs-Gesellschaften.

Von A. Emminghaus.

Mit dem Herrn Berfasser des Aufsatzes S. 46 ff. dieser Zeitschrift 
stimme ich — auch zum Theil aus den nämlichen Gründen darin überein, 
daß die Vorschrift im 26-1 des Deutschen Handelsgesetzbuches — gleich
viel, ob sie überhaupt den Ansprüchen und Bedürfnissen des Wirthschafts 
lebens entspricht — bei Anwendung auf die lebensversicheruug iu keiuer 
Weise gerechtfertigt erscheint.

Aber daß man bei Vorschlägen <le leKe t'oreudu Zweck und 
Wesen der Bilanz als einer möglichst genauen und durchsichtigen Dar-

0 Kleine Rechnungsdifserenzen sind die Folge von Abrundungen. 
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stellung des Vermögens des Wirthschaftssubjektes ebenso wenig außer Acht 
lassen, wie Forderungen, die unnöthige und in sich unbegründete Ab
weichungen von der allgemeinen Norm enthalten, aufstellen darf, braucht 
wohl nicht ausführlich begründet zu werden. Zu solchen Vorschlägen be
rechtigt auch was die Bilanzirung der Werthpapiere in der Lebens
versicherung anbelangt - nicht, was der Herr Verfasser von der Aus
nahmestellung dieses Geschäftszweiges sagt. Denn daraus würden Schlüsse 
zu Gunsten besonderer Bilanzgrundsätze nur zu ziehen sein, wenn die 
Lebensversicherungs-Gesellschaften zugleich gezwungen wären, Vermögens
theile in Werthpapieren anzulegen. *)

Die Vorschläge auf S. 49 scheinen mir in beiderlei Beziehung nicht 
vertretbar.

Wenn man ein zum Vermögen gehörendes Kapital nicht in seiner 
wirklichen Höhe, sondern mit einem Betrage in die Bilanz einstellt, dem 
es entsprechen müßte, wenn es eine gewisse gewünschte Rente ab
werfen sollte, so ergiebt das eine fiktive Bilanz. Wer pari gekaufte 
31/2 prozentige Preußische Konsols mit 100 in die Bilanz einstellt, wenn 
der Tageskurs 90 ist, giebt damit ein unrichtiges Bild seines Vermögens- 
vestandes. Keine Gesetzgebung, die sich mit den Regeln der Bilanz-Auf
stellung beschäftigt, kann das gestatten. Sie müßte dann auch gestatten, 
daß Waaren, die zu einem höheren Preise, als den sie am Tage der 
Bilanz-Aufstellung repräsentiren, eingekauft wurden, zum Einkaufspreise 
vilanzirt werden dürfen, etwa weil der Eigenthümer wünscht, seinen heutigen 
Vermögensbestand als unvermindert durch Konjunkturen darzustellen.

Eine Versicherungsgesellschaft, die 10 Millionen Mart 3^2 prozentige 
Konsols vor Jahren pari gekauft hat, wiirde, wenn diese Papiere am 
Bilanztage 90 stehen, bei Einstellung mit 10 statt 9 Millionen ihren 
Vermögensstand mit 1 Million zu günstig darstellen.

Der Herr Verfasser des erwähnten Aufsatzes hat gegen die Ein
stellung der Werthpapiere zum Tageskurse nur ein einziges Argument 
angeführt, daß nämlich am Tage der Bilanz sehr große Posten zum 
Tageskurse doch nicht zu verwerthen sein würden, weil, wenn zugleich auf 
den Markt geworfen, sie den Kursstand beeinflussen müßten. Dieses 
Argument spräche konsequenter Weise dafür, Werthpapiere stets niedriger 
als zum Tageskurse einzustellen. Wenn die Werthe, mit denen nach 
dem Herrn Verfasser Werthpapiere eingestellt werden, den wirklichen 
Lagesstand des Werthpapier-Vermögens darstellen sollen und Anderes 
kann Ulan doch bei der Bilanzirung nicht wollen —, so muß aber sein 
Argument gegen seine Vorschläge noch mit viel größerem Rechte geltend

^n Preutzen ist diese Voraussetzung hinsichtlich der nichtdeutschen Vers.-Ges. 
schön jetzt gegeben und würde in noch höherem Grade zutreffend werden, wenn 8 90 
des Pers.-Ges.Entw. Gesetz würde. Rüdiger.

13*
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gemacht werden. Denn die Werthpapiere können zu seinem Bilanzwerthe 
am Bilanztage nicht verwerthet werden, weil im Zweifel der Bilanzwerth 
weit über dem Tageskurse steht und weil große Posten, zugleich auf den 
Markt geworfen, auch den Tageskurs nach unten beeinflussen müssen.

Nach Herrn Gerkraths Vorschlägen sollen von Lebensversicherungs- 
Gesellschaften Werthpapiere, die einer regelmäßigen Tilgung unterliegen, 
dauernd mit dem Anschaffungswerth bilanzirt werden. Wir vermissen in 
dem bewußten Aufsatze eine Begründung dieser Forderung. Bekanntlich 
steigen die Kurse auch solcher Papiere bisweilen über und sinken sic unter 
pari. Stehen sic am Bilanztage über dem Anschaffungspreise, so entsteht 
bei Einstellung zum Anschaffungspreise ein Verlust; im anderen Falle 
entsteht ein Gewinn und die Einstellung eines Vermögenstheiles zu einem 
Betrage, den er nicht mehr repräsentirt.

Daß Werthpapiere mit regelmäßiger Tilgung anderen Bilanzirungs 
Grundsätzen, wie andere Papiere unterliegen sollen dafür kann doch 
das hier allein in Betracht kommende unterscheidcndc Moment, daß nämlick 
jene Papiere, wenn bis zur Tilgung vorräthig, ul pari cingelöst werden, 
nicht maßgebend sein. Denn dieses Moment würde nicht dauernde Ein
stellung zum Anschaffungspreise, sondern höchstens dauernde Einstellung 
ul pari rechtfertigen.

Der Herr Verfasser begründet seinen Antrag wegen Bilanzirung dcr 
einer regelmäßigen Tilgung nicht unterliegenden Werthpapicre (siche Seite 49 
unten) u. A. durch die Forderung, daß die Anlagen von Lebensversicherungs
Gesellschaften „aus absehbare Zeit einen Zinsertrag erwarten lassen" 
sollen, „welcher einen Spielraum läßt" über den rechnungsmäßigen Zins
fuß hinaus.

Dieser Forderung kann aber nicht durch eine so oder anders ge 
staltete Bilanzirung entsprochen werden. Wer mit 3 pCt. rechnet und 
35- prozentige Reichsanleihe zu k 06,80 gekauft hat, erreicht eine 
3'/rProzentigc Verzinsung von dieser Vermögcnsanlagc nicht, wenn diese 
Papiere am Bilanztage über pari stehen, er mag sie zu welchem Satze 
auch immer einstellen.

Ganz abgesehen davon, daß der Antrag des Herrn Verfassers 
auf Seite 49 unten ebenso wie dcr unter u unter Umständen zn fiktiven 
Bilanzen führt, ist er aber auch aus einem anderen Grunde anfechtbar. 
Gesetzt, eine Gesellschaft, welche bei ihren Grundrechnungen den Zinsfuß 
von 3 pCt. anwendct, hätte 5)00 000 Mk. Preußische 3(5 prozeutige Konsols 
zu 5I7OOO Nik. gekauft, und diese ständen am Bilanztage 485,000 Mk. 
Sie dürften nach dem Gerkrathschcn Vorschläge zu 500 000 Mk. cinge 
stellt werden. Eine andere Gesellschaft, die für ihre Grundrechnungen 
den Zinsfuß von 3(5> pCt. anwendet, dürfte jene Konsols nur mit 
485,000 Nik. einstellen. Warum soll jener Gesellschaft eine höhere Kurs
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Einstellung gestattet werden, als dieser, zumal man weiß, daß die Höhe 
der Prämienrcserve keineswegs bloß vom Rechnungszinsfuß, sondern auch 
von der benutzten Sterblichkeitstafel abhängig ist?

Die Gothaer Lebensversicherungsbank besaß Ende 1899 erstklassige 
Effekten im Nennwerth von 12 404 15» Mk. Sie hatte nach den jetzt 
in Preußen und anderwärts geltenden Vorschriften davon 402 016,97 Mk. 
abzuschrciben. Nach dem Gerkrathschen Vorschläge hätte sie, da sie mit 
4 pCt. rechnet, die Papiere nm 495 325,1.5 Mk. höher einstellen und statt 
einer Knrsmindcrung von 402 016,97 Mk. also einen Kursgewinn von 
93 308,18 Mk. buchen dürfen. (Hierbei ist allerdings vorausgesetzt, daß 
Ende 1898 noch nach der preußischen Vorschrift verfahren wäre.) Wenn 
sie init 3 i/O PCt. rechnete, wäre dieser Kursgewinn auf 3144,47 Mk. ge
sunken. Ist nun das Vermögen dieser Anstalt an Effekten ulumo 1899 
wirklich »in 93 308 Mk. höher gewesen als ultimo 1898 (wo es übrigens 
dem Nennwerth nach etwas mehr als 12 404 150 Mk. betrug), während 
im Jahre 1899 die Kurse fast aller jener Effekten gesunken waren? Und 
was hat es für einen Sinn, anzunehmen, daß eine andere Lebens
versicherungs-Gesellschaft, die einen Rechnungszinsfuß von 3'/s pCt. an- 
wendct, bei sonst vollkommen gleichen Verhältnissen nur um 3144,47 Mk. 
reicher geworden wäre?

Will man einmal über die Frage der Einstellung von Wertpapieren 
in die Bilanzen von Lebensversicherungs-Gesellschaften unter der Annahme 
verhandeln, daß es hier möglich sei, Grundsätze, die von Wesen und Zweck 
der Bilanz ganz absehen, zur gesetzlichen Anerkennung zu bringen, so 
wäre es jedenfalls richtiger, den Grundsatz ins Auge zu fassen, daß 
Wertpapiere stets al pari zu buchen seien, wenn sie über pari, und zum 
Anschaffungspreise, wenn sie unter pari gekauft wurden. Dann könnte 
ein buchmäßiger Verlust in der That nur im Zeitpunkt des Ankaufs oder 
Verkaufs eintreten, und dann könnte sich jede Gesellschaft jederzeit vor 
derartigen Verlusten schützen.')

1) Trotz Verschiedenheit des Ausgangspunktes, den die beiden hervorragenden 
Autoritäten Gerkrath und Emminghaus einnehmen, besteht Uebereinstimmung darüber, 
daß die Anwendung der Vorschrift des Z 261. H G. B. auf die der Anlage der 
Prämienreserven der L. V. G. dienenden, mündelsicheren Werthpapiere wegen anderer 
ratio leixw nicht gerechtfertigt ist. Der Grund liegt in der besonderen Natur des 
Geschäftes, in dem besonderen Zweck der Anlage und in der besonderen Art 
der in Frage kommenden Effekten. Letztere können solche sein, von denen sicher ist, 
daß sie in absehbarer Zeit effektiv oder im Umtausch al pari eingelöst werden. Darauf 
beruht G.'s Vorschlag sub Ut. s). Auch von jener Effektenyrt abgesehen, handelt es 
sich um so feste und langdauernde Anlagen, daß vorübergehende Schwankungen finanziell 
nicht in Betracht kommen und eine richtige Verwaltung die von ihr geleitete Anstalt 
vor Verlusten, die von Belang wären, zu bewahren im Stande ist. Darauf beruht
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Rechtsprechung.
(Schweizerisches Recht.)

Mitgetheilt von Cm. Cersole in Bern.

I. vertragsschlnß unter Abwesenden. - Vorbehaltloser Antrag. — 
Verspäteter Widerruf desselben. — «Stellung des Agenten.

„Wer aus einem unter Abwesenden verhandelten Vertrage Rechte 
herleiten will, hat nachzuweisen, daß ein gültiger, vorbehaltloser Antrag 
gestellt und binnen der Annahmefrist angenommen worden ist. Dagegen 
braucht er nicht zu beweisen, daß der Antrag nicht rechtzeitig widerrufen 
wurde; vielmehr hat Derjenige, welcher einen rechtzeitigen Widerruf be 
hauptet, denselben nachzuweisen."

„Beim Vertragsschluß unter Abwesenden wird der vorbehaltlos ge
stellte Antrag nicht erst durch seine Annahme seitens des Adressaten, 
sondern schon durch sein Eintreffen beim Adressaten unwiderruflich, sofern 
nicht der Widerruf spätestens gleichzeitig mit dem Antrag eingetroffen ist. 
Als eingetroffen gilt der Antrag, wie dessen Widerruf, nicht erst dann, 
wenn der Adressat thatsächlich davon Kenntniß genommen hat, sondern 
schon dann, wenn er - z. B. durch Ablieferung des betreffenden Briefes 
in seiner Wohnung oder seinen! Geschäftslokale oder dnrcb Riederlegen 
desselben in seinem Postsache oder Briefeinwürfe — in die Möglichkeit 
versetzt worden ist, diese Kenntniß zu erlangen."

„Beim Versicherungsverträge wird der Antragsteller nicht schon durch 
das Eintreffen seines Antrages bei dem zum Vertragsabschlusse nicht be
vollmächtigten Agenten, sondern erst durch Eintreffen desselben bei dem 
Versicherer selbst gebunden."

„Der Versicherungsagent, der seiner Gesellschaft einen Antrag über
sendet hat, ist verpflichtet, den bei ihn: eintreffenden Widerruf dieses 
Antrages der Gesellschaft unverzüglich brieflich mitzutheilen; dagegen ist

der Satz d) des G.'schen Vorschlages. Auf den gleichen (Grundlagen beruht aber auch 
der von C. am Schluß formulirte Vorschlag, und, abgesehen von der hypothetischen 
Fassung des letzteren, ist Uebereinstimmung im Prinzip zu konstatiren. Bei Ausführung 
des Prinzips mag der Cine diesen, der Andere jenen Weg einschlagen, jedenfalls 
fordert der Hinweis, daß im Interesse der Versicherten Dividendenschwankungen möglichst 
vermieden werden müssen, bei erwiesener Möglichkeit und Unschädlichkeit volle Berück 
sichtigung. Zuzugeben ist, daß die ganze Frage für die Gesellschaften insoweit, als sie 
vom Zwang im Sinne des Z 90 Vers. Ges. Entw. freibleiben, eine Kathederfrage ist, aber 
vom finanzpolitischen Gesichtspunkte aus ist es wünschenswerth, daß den L. V. G. die 
Anlage eines Theils der Prämienreserve in mündelsicheren Werthpapieren nicht erschwert 
wird. Aüdiger. 
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er nicht verpflichtet, dieses telegraphisch zu thun, selbst dann nicht, wenn 
der Widerruf bei ihm telegraphisch eingegangeu ist." Bundesgericht, 
10. Fu ui 1800.

II. Unfallversicherung durch Zeitungsabonuement. — Auslegung.

Der beklagte Berleger hatte ill seiner Zeitung folgendes veröffent 
licht- „Feder Abonllent ist durch die Expedition bei der Gesellschaft Z. 
gemäß den allgemeinen Versicherullgsbedillguugen kostenlos ver
sichert. . . . Beginn der Versicherung sofort nach Abonnementsbeitritt."

Der Beklagte führt alls, die Klage basire auf dem Vertrage, den 
er mit der Gesellschaft Z. abgeschlosseu habe. Diese habe die Versicherung 
nach Maßgabe ihrer allgemeinen Bedingungen zugesagt, was auch aus der 
Publikatiou ersichtlich sei. Nun schließe« diese Bedingungen die Epileptiker- 
aus; B. sei ein solcher gewesen und infolge eines Anfalles ertrunken.

„Durch die Publikation wird ausnahmslos jedem Abonnenten die 
Versicherung garantirt, allerdings nur „gemäß den allgemeinen Ver- 
sicherungsbedingungen". Darunter können aber unbedingt nur die 
jenigell Bedinguugeu verstanden sein, welche thatsächlich Versicherteil 
gegenüber gelten, nicht auch diejenigen Bedingungen, welche gewisse 
Kategorien voll Personen voll der Versicherung überhaupt ausschließen. 
Auf diese Ausschließung hat der Versicherer, hier also der Beklagte, 
verzichtet, indem er jede Ul Abonnenten die Versicherung garantirt. Die 
Einrede, daß der Abonnent bei Eingehung des Vertrages gar nicht ver- 
sicherungsfähig gewesen sei, wäre geradezu als äolo8 zu betrachte«."

„Es gelte« wohl die übrigen Bedingungen, soweit sie alle Versichertell 
berühren, insbesondere diejenigen, welche den Begrisf „Unfall" umschreiben; 
danach gilt die Versicherung nicht für „gewöhnliche Krankheiten", wozu 
auch Epilepsie gehört. Wenu eiu epileptischer Anfall in seinem Ver 
lause zum Tode führt, so ist der Versicherer liberirt; hier trisft dies 
aber nicht zu, denn B. hat den Tod durch Ertrinken erlitten, also 
unstreitig durch eineu Uufall; daß der epileptische Anfall dell Sturz ins 
Wasser und damit den Unfall ursächlich bewirkte, bleibt unerheblich." 
Obergericht Aargau, 29. Juni 1899.

Nachtrag. Diese Prozeßsache hatte noch ein Nachspiel in einem 
Prozeß zwischen dem Verleger und der betreffenden Versicherungs
gesellschaft. Letztere hatte dem Verleger durch eine Kollektivpolice 
nach Maßgabe ihrer allgeilleinen Einzel-Unfall-Versicherungsbedingungen 
Versicherung der Abonnenten des Verlegers gegen Unfälle alls eine mäßige 
Summe im Todes- und (Ganz)-Jnvaliditätsfalle gewährt; es war dann 
aber noch weiter vereinbart, daß die Form der öffentlichen Ankündigung 
zwar ganz in das Ermessen des Verlegers gestellt sei, daß aber die An
kündigung vor deren Veröffentlichung der Versicherungsgesellschaft zur 
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Genehmigung zu unterbreiten sei. Die Versicherungsgesellschaft wollte 
durch diese Bestimmung sich die Möglichkeit wahren, eine ihrem Geschmack 
nicht entsprechende Ankündigung zu hindern. Da nun im gegebenen Falle 
die Ankündigung, auf Grund deren die Beurtheilung des Zeitungsverlegers 
erfolgte, der Gesellschaft vor deren Veröffentlichung vorgelegt und ge
nehmigt worden war, so forderte der Verleger von der Versicherungs
gesellschaft Ersatz der Schadensumme, zn deren Zahlung er selbst dem 
Verunglückten gegenüber verurtheilt war, und erlangte auch ein diesen 
Anspruch anerkennendes Urtheil, indem das Gericht erkannte, daß die 
Versicherungsgesellschaft durch die Genehmigung der veröffentlichten An
kündigung auch die Verantwortlichkeit für die rechtlichen Folgen derselben 
übernommen habe. Das war nun sicherlich von der Versicherungs 
gesellschaft nicht beabsichtigt; nichtsdestoweniger konnte sie der Ver
urteilung nicht entgehen; denn sie war sieb jedenfalls darüber klar, daß 
der Verleger durch die genehmigte Ankündigung keine andere Verpflichtung 
gegenüber den Abonnenten übernehmen wollte, als ihm gegenüber die 
Gesellschaft übernommen hatte, und daß Jener von der Anschauung aus 
ging, daß durch die Ankündigung der Inhalt des Versicherungsverhält
nisses richtig zum Ausdruck gebracht sei. Dieser Auffassung hatte sich die 
Gesellschaft durch die Genehmigung angeschlossen nnd mußte demgemäß 
auch die Folgen tragen. Rüdiger.

III. Linzel-Unfallversicherung. — Anzeigepsiicht im Anträge. - 
Invalidität.

Die Beklagte wendet Verwirkung des Anspruches ein, indem nach 
Police „unrichtige Angaben oder Verschweigungen wesentlicher Thatsachen" 
Verwirkung nach sich ziehen. Nun habe Kläger in seinem Anträge ( j 
die Frage, ob er an Rheumatismus rc. gelitten habe, verneint; es sei 
aber festgestellt, daß er wiederholt, zum letzten Male im Jahre 1<^)3, 
wegen Rheumatismus ärztlich behandelt worden sei. Auch sei eine Jn- 
validitätsrente nur danu zu bezahlen, wenn der Unfall eine erhebliche 
Verminderung der bisherigen Erwerbsfähigkeit für die ganze Lebens
dauer nach sich ziehe; die Behinderung sei aber vorliegend nicht erheblich 
(Neurose infolge Fallens) und überdies heilbar.

„Verschweigungen im Anträge sind nur relevant, wenn sie wesent
liche Thatsachen betreffen; als solche kann aber nicht — insbesondere 
bei einer bloßen Unfallversicherung eine vor Jahren verspürte, wieder 
vergangene rheumatische Affektion gelten."

„Die Anschauung der Beklagten, Invalidität liege nicht vor, weil die 
Experten das Uebel als heilbar erklären, ist ebenfalls nicht zn billigen. 
Dauernde Invalidität ist vielmehr anzunehmen, wenn nach Ablauf der 
Maximalzeit, für die die vorübergehende Invalidität vorge-
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sehen ist, das Uebel noch fortdauert; nun ist hier zugestanden, daß 
der Zeitpunkt der Heilung nicht vorausgesagt werden kann. Als 
eventuelles Korrektiv besitzt die Beklagte laut Police die Befugniß, bei ein
tretender Heilung die Rentenzahlung einzustellen." Gericht St. Gallen, 
16. Juni 18W.

Bemerkung des Einsenders: Das Gericht scheint uns den ver
sicherungstechnischen Sinn von „Invalidität" zu verkennen. Invalidität 
liegt nur vor bei voraussichtlich lebenslänglicher, unheilbarer, größerer 
oder geringerer Erwerbsunfähigkeit; „vorübergehende Invalidität" stellt 
eine contraäiotio in dar. Die Thatsache, daß nach Ablauf
der einzig die Zahlung einer Kurquote für vorübergehende „Erwerbs
unfähigkeit" betreffenden — Maximalzeit diese Unfähigkeit fortdauert, 
läßt keineswegs eo ipso auf „Invalidität" schließen. Andererseits aber 
glauben wir nicht, wie hier die Beklagte, daß die Invalidität eine lebens
längliche erhebliche Verminderung der Arbeitsfähigkeit voraussetze: die 
Erheblichkeit der Verminderung betrifft (bei privaten Versicherungen) bloß 
das Maß und nicht das Wesen der Invalidität.')

Zuzngeben ist, daß im Heilungsfalle die Einstellung der zugesprochenen 
Jnvaliditätsrente ein „Korrektiv" bilden wird; aber auf dieses Korrektiv 
sollte es der Richter nur dann ankommen lassen, wenn die Unheilbar
keit wenigstens wahrscheinlich, nicht aber, wenn die Heilbarkeit von 
vornherein erkannt ist.

IV. Fabrikhaftpflicht. — Setritbsunfall.

1. K. hatte an der Bahnstation einen Fabrikwagen laden helfen 
nnd sollte auf der Rückfahrt die Wagenbremse bedienen. Währenddem 
der Wagen sammt Kutscher die Bahnlinie durch den Straßentunnel 
passirte, wollte K. zur Abkürzung die Bahnlinie Überschreitell; er wurde 
dabei voll einem Znge getödtet.

„Die dein K. obliegende Arbeit fiel zweifellos unter den Begriff einer 
mit dem Fabrikbetrieb im Zusammenhänge stehenden Hülfsarbeit. Der 
Unfall ereignete sich allerdings beim Gang über die Geleise; allein dieser 
Gang erfolgte zu emem dienstlichen Zwecke, denn K. wollte gerade die 
Geleise überschreiten, um den Wagen behufs Bremsbedienung noch recht
zeitig einzuholen. Es liegt also Betriebsunfall vor." (Die Klage

Auch im Geltungsbereich des Deutschen Invalidenversicherungs-Gesetzes versteht 
man unter Invalidität dauernde Erwerbsunfähigkeit, d. i. eine Erwerbsunfähigkeit, 
deren Beseitigung in absehbarer Zeit nach menschlicher Voraussicht nicht möglich ist. 
Es genügt also, daß die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit unwahrscheinlich 
geworden ist. Landmann, Rasp, Kommentar z. Jnv. V. G. 2te Aufl. (Graßmann), 
S. 237. Weymann, Jnv. V. G., S. 29: Motive z. Gesetzentw. 1889 (I), S. 79. 
Neger Entsch. XVl L, S. 83. — Die Ned.
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wurde dann aber wegen Selbstverschulden abgewiesen, weil K. bei Über
schreitung der Geleise auch uicht die geringste Vorsicht anwendete.- 
Obergericht Bern, 15. Dezember 1899.

2. Der Kläger W. bat von dem Zuschlägen auf Eisenplatteu iu der 
Fabrik eine durch denLärm verursachte Erstblitterullg des Labvrinths und 
dadurch entstaudeue Schwerhörigkeit davougetrageu.

„Betriebsunfall liegt danu vor, weuu der Schade« auf eiu zeitlich 
bestimmbares, plötzliches Ereiguiß zurückzuführeu ist, welches iu seinen, 
wenn auch uur allmählich eintreteudeu Folgert deu Schaden verursacht, 
während von Gewerbekraukheit gesprochen werden muß, wenn der 
Schaden als allmähliche, normale Folge des betreffenden Gewerbebetrieben 
sich darstellt. (So lag Unfall bei einem Bahnarbeiter vor, dessen Füße 
erfroren, während er mit der Entfernung den Eisen von den Schiene« 
beschäftigt war.)" Urtheil des Buudesgerichtes, 18. Mai 1898.

„Vorliegend hat man en also mit eine«! „Unfall" zu thuu. Die 
Schwerhörigkeit des Klägers hat sich nicht als allmähliche Folge seiner Be
schäftigung beim Plattenzuschlagen ausgebildet und erscheint auch uicbt als 
Entwickeluugsphase eines fortschreitenden Gehörleidens, sonder« ist am 
ei« plötzliches, das heißt in der kurzen Zeit weniger Stunde« eiuge 
schlossenes Ereiguiß zurückzuführen." Obergericht Berni, 2. No 
vember 1899.

2) . Der Beklagte ließ eiueu für seine Fabrik bestimmten Kessel durch 
den Dorfschmied W. montireu; bei der Probe verunglückten W. und sei« 
Lehrling.

„Der Einwand, daß die Verunglückten weder Angestellte noch Arbeiter 
des Beklagten seien, ist nicht begründet. Wohl ergiebt sich, daß W. dem 
Beklagten viele Arbeiten im Akkord gemacht hat und insofern als Unter 
nehmer (conckuotor operi^) anzusehen ist. Allein daraus darf vorliegend 
auf einen Werkvertrag nicht geschlossen werden; ein Devis (Voranschlag
wurde von W. nicht angefertigt und ein Vertrag mit ihm auch nicht ab 
geschlossen; unerheblich ist, daß W. eine« Vehrliug mitgenommen bat, kommt 
es doch vielfach vor, daß ein Handwerksmeister mit Gesellen auf deu Tagloh« 
geht. Es beweist endlich nichts, daß für die Montage in der Rechnung 
der Erben W. eine Pauschalsumme aufgeführt ist, denu es läßt sich denke«, 
daß die verschiedene« Taglöhne einfach zusanunengezogen wurden." Ober
gericht Aargau, 12. November 1898.

V. Haftpflichtversicherung. — Ausschluß von bereits verstümmelten 
Arbeitern. — Auslegung-

Laut Police gilt die Versicherung nicht für Arbeiter des Versicherte«, 
„welche mit schweren oder bleibenden, innerlichen oder äußerlichen Ge
brechen behaftet sind". Kurze Zeit vor Vertragsschluß hatte der Arbeiter 
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G. beim Versicherten M. durch Unfall den linken Zeigefinger verloren, 
wie auch eine leichte Versteifung des Mittelfingers davongetragen; 
G. blieb doch bei M. mit dein gleichen Vohne wie früher angestellt. 
Bald erlitt er einen zweiten Unfall.

Der versicherte Arbeitgeber M. verlangt nnn von der Gesellschaft 
Ersatz desjenigen, was er lant Fabrikhastpflicht an G. zu zahlen ver 
urtheilt wurde. Die Prämien seien auch fur G. bezahlt wordeu, uud der 
Agent der Gesellschaft, der als ihr Geschäftsführer anzusehen sei, habe 
den früheren Unfall von G. gekannt lind auch gewußt, daß G. bei M. 
in Arbeit bleibe. Die frühere Verletzung sei auf die Unfallgefahr ohne Ein
fluß gewesen und mit dein neuen Unfall in keinem Zusammenhan gestanden.

„Die Zahlung und Annahme der Prämien, welche für alle Arbeiter 
berechnet wurden, kann für den Einschluß voll G. nicht ausschlaggebend 
sein; hat M. für einen von der Versicherung ausgeschlossenen Arbeiter 
Prämien bezahlt, so kann er sie kondiziren, und die Gesellschaft erklärt 
sich auch zur Rückerstattuug bereit. Die Aufnahme eines bedingungs- 
gemäß ausgeschlossenen Risikos kann aber in der Prämieneinnahme nicht 
liegen, weil die Beklagte dabei keine Kenntniß von den einzelnen Arbeitern 
und von den in ihren Personen liegendell Ausschließungsgründen erhielt. 
Diesbezüglich war der Agent jedenfalls nicht befugt, voll den Dersiche- 
rnngsbedingnngen abzuweichen."

„Ein Ausschluß des G. ist durch die Police gegeben, denn G. litt an 
einem bleibenden Gebrechen im Sinne der Bedingungen. Es kann wohl 
nur ein Gebrechen, das geeignet ist, das Risiko in irgend einer Weise zu 
erhöhen, relevant sein; denn es ist nach der guten Treue, die das Wesen 
des Versicherullgsverkehrs in hervorragendem Maße beherrscht, nicht an- 
zunehmen, daß der Versicherer das Recht haben soll, Umstände, die ans 
die Gefahr ohne allen Einfluß stud, zur Ablehnung der Versicherung zu 
verwenden. Vielmehr können als die Versicherung anschließende Ge 
brechen nur solche angesehen werden, die geeignet waren, den Entschluß 
des Versicherers, dell Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Be
dingungen einzugehen, zu beeinflussen"

„Eiu solches Gebrechen liegt vor, und es kommt dabei nicht darauf 
au, ob der zweite Unfall im ursächlichen Zusammenhänge mit der früheren 
Verletzung des G. ist. Ein all der linken Hand verstümmelter Maschinist 
bildet offenbar für den Versicherer ein erhöhtes Risiko, und die Ver
stümmelung ist somit ein Umstand, welcher den Entschluß des Versicherers 
beeinflussen kann. Es ist ja aus der Haftpflichtpraxis bekannt, daß es 
solchen erkennbar Verstümmelten schwierig wird, anderweitig Stellung zu 
finden, weil sie gewöhnlich von den Versicherern ausgeschlossen oder nur 
unter erschwerenden Bedingungen angenommen werden." Gericht Basel- 
Stadt, 1. Dezember 1899.
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VI. Lebensversicherung. — Wirkung der Vertragsaufhebung infolge 
Mangel beim Vertragsabschlusse.

Kläger versicherte sich im Jahre auf Ableben und gab im An
träge sein Geburtsjahr mit 1819 richtig au. Der vermittelnde Agent 
fälschte diese Jahreszahl in 1830: die Gesellschaft nahm den so gefälschten 
Antrag an; sie stellte die Policen mit der Zahl 1830 alls, welche durch 
denselben Agent auf den Doppel des Versicherten wieder in 1819 um- 
geändert wurde. Nach zufälliger Entdeckung des Mißverständnisses 
zwischen Versicherer und Versicherten verlangte dieser letztere die Rück
erstattung sämmtlicher einbezahlten Prämien sammt Zins und Zinseszins. 
Die Gesellschaft wollte den Vertrag bei, dem wirklichen Geburtsjahre ent
sprechend, reduzirter Versicherungssumme fortseben; andernfalls verlangte 
sie Aushebung des Vertrages unter Rückerstattung der auf die Police ent
fallenden Reserve.

„Der Kläger fordert dasjenige zurück, was er der Beklagten im Ver
trauen auf die Rechtsbeständigkeit des Vertrages geleistet hat; es handelt 
sich also um Rückforderung von aus einem nicht verwirklichten Grunde 
gemachten Zuwendungen. Die Beklagte bestreitet aber, daß eine Be 
reicherung in dem behaupteten Umfange überhaupt eingetreten sei; denn 
der Vertrag sei für die Beklagte trotz ihres Irrthums, wenn auch nicht 
für die gesammte vereinbarte Versicherungssumme, so doch für die dem 
wirklichen Alter entsprechende Summe verbindlich gewesen. Sie habe 
somit bis zu diesem Betrage das Risiko getragen und insoweit dem 
Kläger für dessen Prämienleistungen eine Gegenleistung gewährt."

„Dieser Argumentation ist vorerst entgegenzuhalten, daß nach schweize 
rischem Recht ein Mangel beim Vertragsabschlusse das Zustandekommen 
eines sür den Anfechtungsberechtigten verbindlichen Vertrages überhaupt 
hindert, so daß also, wenn die Anfechtbarkeit geltend gemacht und aner 
kannt wird, der Vertrag als von Anfang an ungültig zu betrachten 
ist. Demnach könnte die Behauptung der Beklagten, daß sie anf Grund 
des vorliegenden Vertrages ein Risiko getragen habe, nnr dann richtig sein, 
wenn es sich nicht um die Ungültigkeit des Vertrages in seiner Ge
sammtheit, sondern nur rücksichtlich einzelner Bestimmnngen desselben 
handelte. Dies ist aber nicht der Fall."

„Die Behauptung, daß der Vertrag für eine reduzirte, dem wirklichen 
Alter des Klägers entsprechende Summe iu Kraft gewesen sei, würde 
dazu führen, daß der Kläger an einen Vertrag wesentlich anderen Inhalts 
gebunden wäre, als denjenigen, zu welchem er seine Zustimmung ertheilt 
hatte; für eine solche Wirkung der Anfechtbarkeit wegen Mängel beim 
Vertragsschlnsse bietet aber das Gesetz keinen Anhalt. Der Beklagten 
blieb daher nnr die Wahl, entweder die Ungültigkeit des Vertrages in 
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seinem ganzen Inhalte herbeizuführen oder auf die Anfechtung überhaupt 
zu verzichten."')

„Besteht somit die Folge der Anfechtung darin, daß der Vertrag als 
von Anfang au ungültig zu betrachten ist, so erweist sich auch die Be 
hauptuug der Beklagten, daß sie für die Prämienzahlungen eine Gegen 
leistung gewährt habe, als unhaltbar; denn durch einen für sie unver
bindlichen Vertrag hat sie das Risiko thatsächlich nicht übernommen. Nnd 
wäre es zu einer Zeit zur Auszahlung der Versicherungssumme gekommen, 
wo der Irrthum der Beklagten noch gedauert hätte, so wäre letztere zur 
Rückforderung dieser Leistung — wegen Mangels eines rechtmäßigen 
Grundes — ill gleicher Weise befugt gewesen wie heute der Kläger wegen 
seiner Prämienzahlungen."

„Hieraus solgt, daß die Beklagte deu gesammten Betrag der em 
pfangenen Prämien als Bereicherung herauszugeben hat, und zwar mit 
Zins und Zinseszins izu welchem Satze?); denn bei der Natur ihres 
Geschäftes ist davon auszugehen, daß die eingegangenen Prämien zins
tragend angelegt wurden." Bundesgericht, 25. März 1899.

Einsender bemerkt hierzu- Zu einem anderen Schlüsse hätte das Gericht wohl 
gelangen müssen, wenn die Police die sonst übliche Klausel enthalten hätte, daß, falls 
eine Differenz zwischen den: wirklichen und dem als Grundlage der Versicherung an
genommenen Alter sich ergäbe, die Versicherungssumme im Verhältniß reduzirt werde. — 
Die angerufene Klausel lautet in den allgemeinen Versicherungsbedingungen von 17 
WM Verein Deutscher Lebensversicherungs-Gesellschaften gehörigen Gesellschaften folgender
maßen: „Ergiebt sich aus einem nachgebrachten Zeugnisse, daß der Versicherte beim Ab 
schlusse der Versicherung sein Alter unrichtig angegeben hat, so soll, soweit das wirk 
liche Alter des Versicherten beim Abschlusse der Versicherung 60 Jahre nicht überstieg, 
die Versicherung zur Normalprämie geschlossen und das Alter des Versicherten um nicht 
mehr als fünf Jahre unrichtig angegeben war, die falsche Angabe des Alters keine 
weitere Folge haben, als daß der Unterschied der nach dem wirklichen Alter des Ver
sicherten zur Zeit des Abschlusses der Versicherung tarifmäßig zu zahlen gewesenen und 
der wirklich gezahlten Prämien nebst 6 pEt. Zinsen davon vom jedesmaligen Ver 
falltage ab bei der Auszahlung der Versicherungssumme in Abzug gebracht wird." — 
Auch ein Urtheil dev obersten Gerichtshofes in Wien vom 28. Mürz 1878 "Nr. 1761 in 
Sammlung Band XVI, S. 137 entscheidet, daß in einem Falle dieser Art die Ver
sicherungssumme um den zu wenig bezahlten Prämienbetrag zu kürzen sei. Sachgemäßer 
dürfte die andere Lösung sein, daß die Versicherungssumme auf denjenigen Betrag fest
zusetzen ist, der dem wirklichen Alter und dem wirklich gezahlten Prämiensatze entspricht. 
Aber keiner dieser beiden Auswege wäre in dem Falle, den das Eidgenössische Bundes
gericht zu entscheiden hatte, anwendbar gewesen. Denn die Anwendung einer dieser 
Regeln hat zur Voraussetzung, daß der Wille der beiden Parteien auf einen Vertrag 
gerichtet war, der im Wesentlichen mit den abgeschlossenen übereinstimmen würde, 
und der durch unwesentliche Abweichungen, die unschwer zu berichtigen sind, nicht alterirt 
werden sollte. Diese Voraussetzung fehlte in dem fraglichen Falle. Der Versicherte 
wollte auf Grund seines richtig angegebenen Alters, nicht auf Grund eines von einem 
Dritten gefälschten Alters, das einen wesentlich anderen Prämienbetrag bedingte, ver
sichert werden. Rüdiger.
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VII. Schadenersatzanspruch des Versicherers gegen einen Dritten.

„Nach schweizerischem Rechte steht dem Versicherer gegen den dritten 
Urheber des Schadens ein selbständiger Ersatzanspruch nicht zu. Die 
klageude Gesellschaft kanu daher eine Forderung alls Ersatz des durch 
gestifteten Schadens nur als Rechtsnachfolgerin des versicherten Haus- 
eigenthümers getteud machen, und hierzu ist sie vorliegend durch die Sub
rogationsklausel der Police legitimirt."

„F. war bei der Brandsteckuug unzurechnungsfähig und also civil 
rechtlich nicht deliktsfähig. Einzig aus Rücksichten der Billigkeit kann in 
diesem Falle, laut Artikel 58 des schweizerischen Dbligationenrechtes, der 
Richter den Schadensurheber zu theilweisem oder vollständigem Ersätze 
verurtheilen. Artikel 5)8 beruht auf der Erwägung, daß es Fälle geben 
kann, wo in Anbetracht der Umstände schon die rein objektive Thatsache 
der Schädigung als ein so wichtiges Motiv für eine Schadensallsgleichung 
erscheint, daß die Frage nach dem subjektiven Verschulden zurücktritt. Die 
Erwäguugen der Billigkeit, auf die Artikel 5)8 abstellt, bestehen wesentlich 
in der Rücksichtnahme au^ die beiderseitige Vermögenslage des Beschädigtell 

nnd des Schädigers."
„Hiervon ausgegangen, kann der Klägerin ein Schadenersatzanspruch 

aus Artikel 5)8 nicht anerkannt werden. Da die Klägerin, wie bereits 
bemerkt, nur eine Forderung des Versicherten als Rechtsnachfolger des
selben geltend machen kann, so könnte sie aus Artikel 58 nur klagen, 
soweit ihrem Rechtsvorfahrer ein Anspruch aus dieser Gesetzesbestimmuug 
erwachsen wäre. Allein Billigkeitsgründe wegen der ökonomischen Lage 
des Versicherten bestehen schon um deswillen nicht, weil derselbe gegen 
den betreffenden Schaden versichert war nnd somit auch thatsächlich voll 
ständig schadlos gehalten worden ist. Es ergiebt sich Hierans, daß der 
Versicherer durch Subrogatiou in die Rechte des Versicherten gegenüber 
dem Schädiger einen Anspruch aus Artikel 5)8 vermöge der eigenartige« 
Natur des Verpflichtungsgruttdes, aus dem dieser Anspruch beruht, 
schlechterdings gar nicht erwerben kann." Bundesgericht, 1. Juni IWO?)

Artikel 50 des Schweizerischen Obligationsrechts sagt: Wer einem anderen 
widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird dem
selben zum Ersatz verpflichtet. Artikel 58: Aus Rücksichten der Billigkeit kann der 
Richter ausnahmsweise auch eine nicht zurechnungsfähige Person, welche einen Schaden 
verursacht hat, zu theilweisem oder vollständigem Ersätze verurtheilen. «Aehnlich 8 829 
B. (h. B.). — Die oben gegebene Entscheidung des fraglichen Falles wird nicht zu be
anstanden sein; denn bei Beurtheilung der persönlichen Verhältnisse des Beschädigten 
durfte und mußte auch dein Umstande, daß derselbe versichert war, Rechnung getragen 
werden. . Rüdiger.
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Litteratur.
t. Kommentar zum Invalidenversicherungs-Gesetz vom 13. Juli 1899 unter 

Zugrundelegung des Kommentars zum Gesetze vom 22. Juni 1889 von 
vr. Robert v. La nd mann, Königlich Bayerischer Staätsminister des Innern, 
für Kirchen- und Schulangelegenheiten, und Karl v. Rasp, Königlich Bayerischer 
Negierungsdirektor und Direktor der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank, in 
zweiter Auflage neubearbeitet von Vr. Josef Graßmann, Legationssekretär im 
Königlichen Staatsministerium des Königlichen Hauses und des Aeußern und 
ständiges Mitglied des Bayerischen Landesversicherungsamtes. München 1900. 
(5. .H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. Oskar Beck. 8". 1078 Seiten.

Das Invalidenversicherungs-Gesetz vom 13. Juli 1899 und die zuge
hörigen Reichs - Ausführungsbestimmungen, erläutert von vr. Konrat 
Weymann, KaiserlicherNegierungsrath, ständiges Mitglied des Reichs-Versicherungs
amts. 1. Lief. Berlin 1901. Franz Vahlen.

Das Reichs-Jnvalidenversichcrungs-Gesetz vom 13. Juli 1899. Text- 
ausgabe mit ausführlichen volksthümlichen Erläuterungen zur Selbstbelehrung und 
zum praktischen Gebrauche für Jedermann, herausgegeben von vr.jur. F.A. Gebhard 
und vr. jur. I. P. Lutz, Verfasser des neuen Deutschen Rechtsbuches. Neue 
Auflage mit Einführungsbestimmungen und Formularen. Berlin 1900. 
W. Herl et.

Das Invalidenversicherungs-Gesetz vom 13. Juli 1899. Eine Darlegung 
in Gesprächsform für jedermann von Max .Hallbauer, Oberlandesgerichtsrath. 
Leipzig 1900. Albert Berger.

Invalidenversicherungs-Gesetz vom 13./19. ^uli 1899, erläutert von Vr. 
Robert Piloty, ordentlicher Professor der Rechte in Würzburg. München 1900. 
E. .H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. Oskar Beck.

Katechismus der Invalidenversicherung nach dem Gesetz vom 13. Juli 1899 
von Alfred Wengler, Regierungsrath. Leipzig 1900. I. I. Weber.
Ein an Vollständigkeit und Reichhaltigkeit nicht übertroffenes Wert bietet 

Vr. Josef Graßmann, der den rühmlichst bekannten Kommentar von vr. v. Land mann 
und v. Rasp auf Grund der Novelle vom 13. Juli 1899 neu bearbeitet hat. Wenn 
schon die erste Auflage dieses Kommentars erkennen ließ, daß die Verfasser bei der 
Ausarbeitung und dem Vollzug des Gesetzes unmittelbar betheiligt waren, so zeigt sich 
der Verfasser der zweiten Auflage als scharfer Beobachter, dem nichts entgangen ist, 
was für die Praxis von Werth sein kann. Man sieht es dem Werke an, daß es aus 
dem eigenen Bedürfniß des Verfassers herausgewachsen ist. Die Motive, die Be- 
rathungs-Protokolle, die Litteratur und die zahlreichen, seit dem Erlaß des Gesetzes 
von 1889 ergangenen Entscheidungen sind sorgfältig benützt und klar behandelt. Auch 
sind sämmtliche Ausführungsbestimmungen berücksichtigt, so daß das Werk im ganzen 
Umfang des Reiches in gleich hervorragender Weise zum Gebrauche bei Anwendung 
des Gesetzes sich eignet.

Als ein vorzügliches .Handbuch stellt sich auch die Ausgabe von vr. Piloty dar, 
die in kurzen, jedem Paragraphen beigegebenen Anmerkungen und Erläuterungen eine 
rasche Orientirung ermöglicht. Auch dieses Buch ist durch die vorausgegangene erste 
Auflage bereits bestens empfohlen.

Ein etwas größerer wissenschaftlicher Kommentar vom Kaiserlichen Regierungs- 
rath und Mitglied des Reichs-Versicherungsamtes vr. Konrat Weymann beginnt bei 
Franz Vahlen Berlin, zu erscheinen. Die erste Lieferung zeigt bereits, daß der 
Verfasser, dessen im gleichen Verlage erschienene Textausgabe sich sehr bewährt hat, die 
verwickelte Materie auch für den Nichtjuristen saßbar gestaltet hat. Von besonderem
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Werth ist der Hinweis auf die wirth'chaftllche Bedeutung der einzelnen Normen. Die 
Anmerkungen sind sehr übersichtlich gehalten. Immerhin scheint das Werk in erster 
Linie für die Juristen berechnet. Dagegen wendet sich ausschließlich an die Laienkreise 
die Ausgabe von Dr. jur. F. A. Gebhard und I)r. jur. I. P. Lutz (Verlag von 
W. Herl et in Berlin). Dem Gesetzestext geht eine durchaus volksthümlich gehaltene 
Erläuterung voraus, die zwar knapp, aber ausreichend und geschickt die Grundzüge des 
Gesetzes darlegt. Einige beigefügte Formulare erleichtern das Verständniß. Dieselben 
Zwecke verfolgt in glücklicher Weise die Ausgabe von Oberlandesgerichtsrath Hallbauer 
und Landesrath Illing (Leipzig, Albert Berger), die, in Gesprächsform gehalten^ 
äußerst geeignet ist, auch der dem Studium eines Gesetzes fernstehenden Landbevölkerung 
die komplizirten Anordnungen begreiflich zu machen. Eine systematisch geordnete, sehr 
populär geschriebene Darstellung finden wir in Wenglers Katechismus.

2. Das Gesetz, betreffend die Pfirde-Bcrsicherungsi nstalt vom 15. April 1900.
Mit Erläuterungen und Vollzugsvorschriften herausgegeben von Dr. Heinrich 
v. Haag. München, C. H. Beck.
Der Name des Verfassers, der als Ministerialdirektor Vorstand der Bayerischen 

Versicherungskammer ist, bürgt schon allein für die Vorzüglichkeit der Darstellung des 
neuen, interessanten Gesetzes. Das Buch enthält eine kurze, übersichtliche Einleitung, 
den Gesetzestext, das Normalstatut für die der Bayerischen Pferde-Vcrsicherungsanstalt 
beitretenden Pferde-Versicherungsvereine, sodann einen Kommentar, der selbst hoch
gestellten Ansprüchen genügt und das eigenartige System dieser staatlich geleiteten, auf 
Gegenseitigkeit beruhenden Versicherungsanstalt trefflich beleuchtet. Zahlreiche Formulare, 
als Beilagen angefügt, erhöhen den Gebrauchswerth des Buches.

3. Die Privat Fcueraffeknranz und das Reichs Bersicheiuugsgcsetz. Eine Betrach 
tung zu Nutz und Frommen der Versicherten. Von A. Langhans. Leipzig, 
Verlag von E. L. .Hirschfeld, 1900.
Der Verfasser will sich nicht mit der Aufdeckung von Schäden befassen, die bei 

Schadenregulirungen Grund zu Beschwerden über die Privatassekuranz geben, sondern 
Mittel und Wege zu ihrer Beseitigung weisen. Er sieht ein Abhülfsmittel nicht 
etwa in einer öffentlich-rechtlichen Regelung, sondern in der gesetzlichen Anordnung ver 
eideter Versicherungs-Schiedsmänner, deren Aufgabe es sein soll, dem unbeholfenen 
Versicherten als erfahrener Rathgeber zur Seite zu stehen. Dieser Vorschlag ist nicht 
neu. Versicherungsanwälte sind schon häufig gefordert worden. Aber die Begründung 
der Forderung verdient Beachtung.

4. Die öffentliche rechtliche Regelung des Privat-Bersicherungswesens in Deutschland 
unter Berücksichtigung des deutschen Gesetzes über die privaten Versicherungs" 
Unternehmungen von Dr. Paul Hagen, Gerichtsassessor in Breslau. Berlin 1900. 
Georg Reimer.
Für Alle, die sich über die wichtigsten, bei Berathung des im Titel genannten 

Gesetzes vorkommenden Fragen rasch unterrichten wollen, bildet dieses Buch einen vor
züglichen Wegweiser. Die klare Darstellung der maßgebenden Prinzipien wird übrigens 
dem Werke auch über die Berathungen hinaus einen bleibenden Werth sichern.

Berichtigungen.
Im 1. Heft, Seite 53, Zeile 9 von oben, muß es statt „breite Praxis" heißen 

„breite Basis". Auf Seite 54, Zeile 13 von unten (ohne Anmerkung zu rechnen), muß 
es statt „der Arbeitslosigkeit mehr unterworfenen Berufe" heißen „der Arbeitslosigkeit 
weniger unterworfenen Berufe".

Berlin 8W., ochttrnnc '>^ 71.
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Inhaltsübersicht. Einleitung: Sittliche Seite der menschlichen Produktions
kraft; soziale Selbsthülfe. — Ueberblick über die Behandlung der Theorie der Ver
sicherung in der Wissenschaft: Kap. I.: Rau, Roscher, Schaffte, Knies, Cohn, 
Philippovich, Engel; Kap. II.: Karup, Em. Herrmann, Wagner, Laband- 
Elster, Rüdiger, Gebauer, v. Bönigk; Kap. III.: Theorie der Versicherung.

Einleitung.

Unter den Prodnktivkräften des Menschen ist neben nnd über der 
physischen und der intellektuellen Kraft ohne Frage die sittliche Kraft der 
einzelnen Volksglieder und damit des gesammten Volkes für die Volks
wirthschaft und den Volkswohlstand von besonderer Bedeutung. „Erst 
durch Fleiß, Ausdauer, Ehrlichkeit, Ehrgefühl, Pflichttreue, Ordnungs- und 
Sparsinn, durch Arbeitslust, Accuratesse und höheres Streben können die 
übrigen Eigenschaften wirthschaftlich fruchtbringend werden."') Die sittliche 
Ueberzeugung des Individuums, daß das mit Hülfe seiner physischen und 
geistigen Kräfte Produzirte und Erworbene nicht nur zur täglichen Kon
sumtion zu dienen habe, daß vielmehr seine Produktivkraft sich derartig 
steigern muß, daß es ihm dadurch ermöglicht wird, auch für Zeiten der 
Noth Rücklagen zu machen, die Ueberzeugung des wirthschaftenden Volks
gliedes, daß es im Interesse des Volksganzen seine Pflicht sei, in Noth
lagen nicht auf die Hülfe Anderer zu rechnen oder nach Art Unmündiger 
nach der Hülfe der im Staate vereinigten Gesammthülfe zu rufen, diese 
sittliche Ueberzeugung des wirthschaftenden Individuums von seiner Ver
pflichtung zur Selbsthülfe in wirthschaftlichen Dingen wird für die anderen 
Produktionseigenschaften nicht nur anregend nnd fördernd wirken, sondern 
ist für die volkswirthaftliche Bedeutung derselben sogar ausschlaggebend. 
Nach der Ausbreitung dieser sittlichen Ueberzeugung unter den Volks-

') I. Conrad, Grundriß zum Studium der politischen Oekonomie. I. Theil, 
llationalökonomie, Jena 1897, S. 8 f.
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gliedern und nach dem Einfluß, welchen diese sittliche Kraft auf die Er
höhung der gesammten Produktion ausübt, wird der Kulturstand des 
Volkes zu beurtheilen sein.

Diese Bedeutung der auf sittlicher Kraft beruhenden Selbsthülfe des 
Einzelnen für den Volkswohlstand wurde von jener Richtung in der Volks
und Staatswirthschaft, welche den Einzelnen gänzlich der Fürsorge eines 
Polizeistaates überwies, vollkommen übersehen und vernachlässigt. Des
gleichen hat auch jene spätere Richtung in der Nationalökonomie, welche, 
aufgebaut auf dem Prinzip des „irriger faire, Iai86r aller" den Einzelnen 
ganz und gar sich selbst überließ, die Bedeutung geordneter Selbsthülfe 
für das Volksganze nicht zur Geltung gebracht. Wenn jetzt auch für das 
wirtschaftliche Handeln des Einzelnen weitestgehende Freiheit beansprucht 
wurde, so griff man doch noch immer in Nothlagen gern auf die Hülfe 
des Staates zurück. Erst allmählich entwickelte sich als Konsequenz der persön
lichen Freiheit die Anschauung, daß gut organisirte Selbsthülfe der Staats
hülfe vorzuziehen sei; gleichzeitig erkannte man auch, daß eine rechte Ausbildung 
und Ausnutzung der Selbsthülfe nur möglich sei durch freien Zusammenschluß 
gleich Jnteressirter, daß dieselbe nur durch genossenschaftliche Organisation 
ihre günstige Wirkung auf den Volkswohlstand auszuüben vermöge. So 
entwickelte sich, frei von den Nachtheilen, welche weitgehende staatliche Für
sorge, die leicht zur Bevormundung ausartet, mit sich bringt, ein System 
sozialer Selbsthülfe zur Erhaltung wirtschaftlicher Selbständigkeit und 
Existenzfähigkeit und hat zum Aufblühen des Volkswohlstandes gute 
Dienste geleistet.

Einen bedeutenden, vielleicht den vollkommensten Zweig dieser wirth- 
schaftlichen Selbsthülfe bildet das Versicherungswesen; ihre Entwickelung 
giebt gleichzeitig ein Bild von der Ausbildung jener oben genannten 
sittlichen Seite der menschlichen Produktivkraft und ist darum sür die 
Volkswirthschastsgeschichte nicht ohne Interesse; sie giebt ein Bild von der 
Entwickelung der im Sparsamkeitstriebe sich bethätigenden sittlichen Eigen
schaften des Volkes und von der Ausbildung der rationellsten Art zur 
Erreichung des Sparzieles. In besonderem Maße ist dies bei der Ent
wickelung der Lebensversicherung der Fall, weil hier der in ihr verwirk
lichte intensive Sparbetrieb am deutlichsten zu Tage tritt.

Die geschichtliche Entwickelung des Lebensversicherungswesens, um 
das es sich hier speziell handeln soll, wird in den meisten Handbüchern 
und Monographien über Lebensversicherung nur bis zum Anfang einer- 
eigentlichen Lebensversicherung verfolgt; die weitere Entwickelung wird 
meist nur in großen Zügen unter Hinweis auf beigegebenes statistisches 
Material dargestellt. ^) Dieses Verfahren desBerweisens auf Tabellen erscheint

9 So verfährt z. B. Gebauer in seinem Buche „Die sogenannte Lebens
versicherung".
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speziell bei der Lebensversicherung nicht angebracht, da dieser Versicherungs
zweig in Betreff seiner Einrichtungen und seines Betriebes sehr bedeutende 
Wandlungen, Verbesserungen und Erweiterungen erfahren hat, welche so 
weit gehen, daß der Begriff Lebensversicherung gegen früher in gewisser 
Weise modifizirt werden muß. Diese Veränderungen im Betriebe und 
den Einrichtungen des Lebensversicherungswesens in Deutschland zu ver
folgen, soll die Aufgabe der vorliegenden Arbeit sein; eine spezielle Be
handlung wird die für die Volkswirthschaft besonders bedeutsam gewordene 
kleine Lebensversicherung — Volks- oder Arbeiterversicherung — erfahren. 
Des Weiteren wird berücksichtigt werden, wie die Zeitereignisse in den 
letzten Jahrzehnten auf den Gang des Lebensversicherungs-Geschäftes ein
gewirkt haben, und welche Behandlung das Lebensversicherungswesen, wie 
das gesammte Versicherungswesen überhaupt in der Gesetzgebung er
fahren hat.

Da jedoch der Begriff der Lebensversicherung ein viel umstrittener 
ist — wird ihr doch sogar von verschiedenen Seiten der Versicherungs
charakter ganz und gar abgesprochen — so soll, bevor an die geschichtliche 
Darstellung herangegangen wird, zunächst ein Ueberblick Liber die Behand
lung der Theorie der Versicherung in der Wissenschaft gegeben werden 
und im Anschluß hieran eine Entscheidung über die Frage, ob die Lebens
versicherung eine wirkliche oder nur eine „sogenannte" Versicherungsart 
sei- versucht werden.

Urberblick über die Sehandlnng der Theorie der Versicherung 
in der Wissenschaft.

Die Versicherungswissenschaft läßt sich in 3 Gebiete zerlegen: 1. das 
mathematisch-statistische, welches die sür einen rationellen Betrieb der Ver
sicherung erforderlichen rechnerischen Grundlagen liefert; 2. das rechts
wissenschaftliche oder juristische, welches die für das Versicherungswesen 
erforderlichen privat- und öffentlichrechtlichen Normen zu begründen hat, 
und 3. der volkswirthschaftliche Theil der Versicherungswiffenschaft, welcher 
das Versicherungswesen in seiner Bedeutung für die gesammte Volks
wirthschaft ergründen und die Mittel zu ihrer erfolgreichsten Durchführung 
angeben sowie auch die durch dieselbe erzielten Erfolge beleuchten soll. 
Wenn auch die Versicherung zunächst einen privatwirthschaftlichen Charakter 
trägt, indem sie dazu bestimmt ist, die wirthschaftliche Existenzfähigkeit und 
Selbständigkeit des einzelnen Volksgliedes zu sichern und zu schützen, so 
hat sie doch, in dieser Thätigkeit dem innersten Bedürfniß der wirth
schaftenden Individuen entspringend, sich als so bedeutsam für die Einzel
wirthschaft sowohl als auch für die gesammte Volkswirthschaft erwiesen, 
daß eine Wirthschaft, ja die ganze Volkswirthschaft und in der weiteren 
Entwickelung eine Weltwirthschaft ohne Durchführung des Prinzipes der 

14*
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Versicherung nicht denkbar wäre. Die Begriffe Volkswirthschaft bezw. Ver
kehrswirthschaft und Versicherung sind eng miteinander verknüpft. Während 
nun also die Versicherung ihrer Bedeutung nach ganz und gar in das 
Gebiet der Wirthschaftswissenschaft gehört, sind doch grade jene beiden 
zuerst genannten Gebiete der Versicherungswissenschaft eher und eingehender 
ausgebildet worden, als es mit dem wirthschaftstheoretischen Theile ge
schehen ist. Bereits seit Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts 
hat die mathematisch-statistische Seite des Versicherungswesens durch Auf
stellung von Sterbelisten und von Absterbeordnungen, die aus Wahrschein- 
lichkeits- und Zinsrechnung basirt waren, eine eingehende Behandlung 
erfahren. Anch von juristischer Seite wurde das Versicherungswesen schon 
frühzeitig in den Bereich wissenschaftlicher Behandlung gezogen, allerdings 
in einer sür das Versicherungswesen selbst wenig fruchtbaren Weise, indem 
einerseits die Rechtswissenschaft lediglich darauf ausging, den Versicherungs
vertrag unter die Vertragskategorien des römischen Rechtes einzureihen, 
wobei römische Rechtsbegriffe, wie perieuimn und tiamnnm einseitig 
scharf betont wurden und eine engherzige, einer freieren Entwickelung des 
Versicherungswesens ungünstige Behandlung desselben die natürliche Folge 
war; die Gesetzgebung andererseits beschränkte sich darauf, negativ be
schränkend vorzugehen; sie war lediglich bemüht, die beim Betriebe des 
Versicherungswesens auftretendcn Auswüchse, wie den Mißbrauch zu 
Wetten :c. zu entfernen, wobei häufig genug mit harten Vorschriften über 
das Ziel geschossen und dadurch das gesammte Versicherungswesen ge
schädigt wurde.

In den ältereren staats- und volkswirthschaftlichen Hand- und Lehr
büchern wurden meist nur im Interesse der Volkswirthschaftspslege die 
bestehenden Versicherungseinrichtungen genannt und auf ihre Bedeutung 
zur Erreichung des Volkswohlstandes und auf die Sorgfalt, die der Staat 
ihnen darum angedeihen lassen müsse, hingewiesen; so in den älteren 
Werken über die Polizeiwissenschaft, z. B. von v. Justi') und von v. Berg-).

Auch später noch, als bereits die Nationalökonomie oder National
ökonomik durch die Dreitheilung in Volkswirthschaftslehre, Volkswirth
schaftspflege und Finanzwissenschaft eine systematischere Ausbildung erfuhr, 
sand das Versicherungswesen, vielleicht grade weil seine Bedeutung für 
die Volkswirthschaft zu offensichtlich ist und in fast sämmtliche Gebiete 
derselben hineinschlägt, nur eine gelegentliche Behandlung in der Volks
wirthschaftspflege bei der Erörterung derjenigen wirthschaftlichen Betriebe, 
in welchen ihre Bedeutung besonders hervortrat; eine systematische Be
handlung des Versicherungswesens als eines Ganzen in der Volkswirth
schaft fehlt zunächst ganz und gar.

I. H. Gottlob v. Iusti, Grundsätze der Polizeywissenschast. Göttingen 1756.
2) G. H. v. Berg, Handbuch des teutschen Polizeyrechts. Hannover 1800.
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Im Folgenden sollen zuerst die Anschauungen über das Versicherungs
wesen bei denjenigen Nationalökonomen verfolgt werden, die es nur ge
legentlich im Verlaufe ihrer grundlegenden Werke behandeln, sodann die 
speziellen Versicherungstheorien, welche theils von Nationalökonomen, theils 
von Versicherungsfachmännern in einheitlicher, systematischer Behandlung 
des Versicherungswesens ausgestellt wurden.

I.
Unter den älteren Nationalökonomen ist- zunächst K. H. Rau zu 

nennen, welcher in seinem Lehrbuch der politischen Oekonomie (Grundsätze 
der Volkswirthschaftspflege)') bei Behandlung der Sorge sür das Kapital 
als eines Theiles der „hervorbringenden Thätigkeit" die Brandversicherung 
oder Assekuranzen als ein Mittel zur Erhaltung der Kapitale sowohl als 
der Gebrauchsvorräthe ansieht. „Sie verhüten zwar nicht den Untergang 
einer gewissen Gütermenge, bewirken aber, daß der Verlust derselben, 
welcher für den Eigenthümer leicht unersetzlich sein möchte, vermittelst der 
Vertheilung unter viele Theilnehmer vergütet wird." „. . . es wird folg
lich vermöge der Versicherungsanstalt dafür gesorgt, daß jeder Feuer
schaden mit einer gleich großen Ersparniß dem gesammten Vermögens
stamme sogleich ersetzt wird."

In entsprechendem Sinne behandelt Rau in dem Abschnitte über die 
Pflege dcr Landwirthschaft die landwirthschaftliche Versicherung als ein 
Mittel, welches lediglich das durch Unglücksfälle verminderte landwirth
schaftliche Kapital zu ergänzen bestimmt ist, und wegen der Unabwendbar
keit, Häufigkeit und Schädlichkeit solcher Ereignisse eine wohlthätige 
Wirkung hat. Nachdem Nau dann im 2. Buche, welches von der Be
förderung der Vertheilung des Gütererzeugnisses handelt, auf den Nutzen 
der Spar- und Versorgnngskassen in ihrer Einwirkung auf das Maß des 
Einkommens besonders als eines Mittels zur Bekämpfung der Armuth 
hingewiesen hat, geht er im 3. Buche (Maßregeln, welche die Verzehrung 
der Güter betreffen) auf diese Kassen näher ein und erwähnt neben den 
Sparkassen besonders solche Versorgungskassen, bei welchen man durch 
einen bestinimten jährlichen Beitrag sich den Anspruch auf eine nach den 
Gesetzen der Sterblichkeit berechnete einmalige oder wiederholte Zahlung 
erwirbt. „Hier kann der einzelne Theilnehmer gewinnen oder verlieren 
nach Maßgabe seiner Lebensdauer, aber bei der Ungewißheit derselben ist 
es auf jeden Fall schon ein Vortheil, auf eine bestimmte Zahlung un
fehlbar rechnen zu können."

Rau ucunt neben Wittwen- und Waisenkassen die verschiedenen

K. H. Aau, „Lehrbuch der politischen Oekonomie", Heidelberg. 1828 bis 1837, 
Bd. II, (Grundsätze der Bolkswirthschaftspfleqe.
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Kombinationen der Lebensversicherung und kennzeichnet sodann die wirth- 
schaftliche Bedeutung dieser Kassen des Weiteren, wie folgt: „Alle diese 
verschiedenen Abänderungen von Versorgungskassen kommen darin überein, 
daß sie eine Aufforderung zum Sparen enthalten und die Familie vor 
dem wirthschaftlichen Schaden bewahren, der ihnen aus dem frühen Tode 
ihres Versorgers entstehen könnte. Die Nützlichkeit solcher Kassen für die 
Mehrung des Kapitals, für die Verhütung des Verarmens und sür die 
Ermunterung zum Fleiße sind nicht zu bezweifeln, doch kann die Theil
nahme nicht erzwungen werden, sondern muß dem freien Willen der 
Bürger überlassen bleiben."

Wie wir sehen, fehlt es hier noch vollkommen an einer systematischen 
Behandlung des Versicherungswesens als eines einheitlichen Ganzen. 
Rau hebt lediglich die weitgehende wirthschastliche Bedeutung desselben als 
eines Mittels zur Erhaltung des Kapitals und damit des Volkswohlstandes 
hervor und reiht die Lebensversicherung speziell unter diejenigen Mittel 
ein, welche den Bürger davor bewahren, in unproduktiver Konsumtion zu 
weit zu gehen, indem sie zum Uebersparen ermuntern. Entsprechend seinem 
physiokratisch-smith'schen Standpunkte, daß zwar die Bereicherung des 
Einzelnen das Volksvermögen vermehre, aber Niemand zu dem, was ihm 
Vortheil bringt, mit Zwang angehalten zu werden brauche, betont Rau, 
daß die Versicherung, wie alles Sparen aus freiem Willen, nicht auf 
Grund staatlichen Zwanges zu geschehen habe.

Ebenso wie Rau geht auch Robert Mohl in seiner „Polizeiwissen
schaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates"/) mit welcher er in einer 
Behandlung des Gesammtgebietes der Polizeiwissenschaft eine Ergänzung 
zu Rau's die Förderung des Vermögens behandelnder Volkswirthschafts
pflege geben wollte, von dem obersten Grundsätze aus, daß jedes polizei
liche Einschreiten zur Erreichung eines Zweckes, welchen die eigene Thätigkeit 
der betheiligten Bürger auch hätte erreichen können, wenn sie es für 
nöthig gefunden hätte, einen Uebergrisf des Staates bedeute. Mohl läßt 
ebenfalls noch eine einheitliche Behandlung des Versicherungswesens ver
missen, er weist auf die wirthschastliche Bedeutung desselben gelegentlich 
im 1. Buche (Sorge des Staates für die physische Persönlichkeit der 
Bürger) und im 3. Buche (Sorge des Staates sür das Vermögen der 
Bürger) hin und behandelt so die auf das Leben bezw. Persönlichkeit und 
die auf das Vermögen bezüglichen Versicherungszweige getrennt. Beide 

Male betont er schon, daß es Mittel gebe, die dem Vermögen oder der 
Person drohenden Gefahren abzuwenden bezw. zu vermeiden.-) Wo dies

0 Robert Mohl, Tie Polizeiwisscnschast nach den Grundsätzen des Rechtsstaates. 
Bd. I. und II. Tübingen 1892/93.

2) Bei den Theorien von Herrmann und Wagner wird auf die Mittel Ab
wendung und Vermeidung näher einzugehcn sein.
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jedoch unmöglich sei, da müsse der Einzelne durch Beschaffung von Ersatz
mitteln dafür sorgen, daß die Folgen für den Betroffenen so wenig als 
möglich fühlbar werden. Als die geeignetste Maßregel zur Vergütung 
des erlittenen Schadens, durch welche zwar das Vernichtete nicht wieder 
hergestellt werden kann, bei der es sich aber für den Verletzten um eine 
möglichste Entschädung, eine Verwischung des unglücklichen Zufalls durch 
die Erfahrungen und Anstrengungen Mehrerer handelt, sieht er die Errichtung 
von Versicherungsgesellschaften an, in welche die von gemeinschaftlicher 

Gefahr Bedrohten eintreten.
„Es ist nämlich ein sehr natürlicher Gedanke, — so sagt Mohl, 

betreffend Schaffung von Schadensersatz bei Unglücksfällen, die sonst 
Armuth herbciführen würden, — dadurch Ersatz bei einem künftigen Ver
luste zu erhalten, daß man mit möglichst vielen anderen, gleich Bedrohten 
den Vertrag eingeht, den — Einen aus der Gesellschaft treffenden Verlust 
unter Alle so zu vertheilen, daß Jeder einen Theil an demselben über
nimmt und dem ursprünglich Beschädigten denselben ersetzt." Verwunderlich 
erscheint, daß Mohl bei der Besprechung der „Maßregeln hinsichtlich des 
Vermögensgenusses" weder auf Sparkassen noch auf Lebensversicherung 
eingeht, sondern hier lediglich die Maßnahmen behandelt, welche der Staat 
gegen unsinnigen und übermäßigen Vermögensgenuß zu treffen hat. Der 
Lebensversicherung, welche, ohne von der Versicherung gegen Vermögens
schäden prinzipiell getrennt zu werden, gleichfalls bei der Sorge des 
Staates für das Vermögen der Bürger als ein Mittel, um Kapitalsver
nichtungen, die den Volkswohlstand gefährden, zu ersetzen, hätte behandelt 
werden können, schreibt Mohl lediglich die Aufgabe zu, durch Schadens
ersatz die Folgen solcher Ereignisse, welche sonst Armuth herbeiführen und 
daniit die Existenz des Bürgers bedrohen würden, zu mildern und möglichst 
unschädlich zu machen. Als charakteristisch hebt Mohl bei der Lebens
versicherung den Vertragscharakter hervor, durch welchen sich die, entweder 
aus den Versicherten selbst, oder aus einer Anzahl von Kapitalisten be
stehende Gesellschaft verbindlich macht, auf den Fall des Todes einer 
gewissen Person den hinterlassenen Erben rc. eine bestimmte Summe 
Geldes auszuzahlen, wogegen eine Prämie zu entrichten ist. Die Vor
theile dieser Einrichtung sieht er darin, daß der Versicherte genöthigt wird, 
jährliche Rücklagen zu machen, wofür ihm Zinseszinsen berechnet werden; 
bei frühem Tode erhält der Versicherte bereits nach wenig Einlagen ein 
bedeutendes Kapital. Dem stehen als Nachtheile gegenüber, daß bei einem 
ungewöhnlich langen Leben die Einlagen das auszuzahlende Kapital über
steigen und es andererseits für den Versicherten unmöglich ist, über seine 
Einlagen frei zu verfügen. — Während nun Mohl selbst die Lebens
versicherung besonders als ein Mittel zur Abwehr der Armuth betrachtet, 
muß er dann doch konstatiren, daß infolge der regelmäßigen, nicht ganz 
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unbedeutenden Zahlungen sich die Lebensversicherung weniger sür die ganz 
arme Klasse als für den Mittelstand eignet. Bon anderen Versicherungen, 
die sich auf das menschliche Leben beziehen, erwähnt Mohl noch die Vor
sorge gegen Erwerbsunfähigkeit bei hohem Alter, für welche jedoch entweder 
das Vorhandensein eines kleinen Kapitals zur Anlage erforderlich ist, oder 
ein langjährig vorhergegangener Erwerb, welcher wenigstens so groß sein 
muß, daß er nicht immer ganz und gar aufgezehrt wurde.

In der Versicherung sieht also Mohl ein Mittel, dessen sich der 
Einzelne freiwillig bedienen soll, um einerseits Vermögensschäden (Kapitals
vernichtungen), die den Volkswohlstand empfindlich treffen würden, zu 
ersetzen, andererseits für die Folgen von Unglücksfällen, welche die Per
sönlichkeit selbst treffen, Ersatz zu verschaffen.

Eine ähnliche getrennte Behandlung läßt auchRoscher dem Versicherungs
wesen bei Besprechung der einzelnen Wirthschaftsgebiete, nämlich der Brand- 
versicherung innerhalb der „Konsumtion der Güter" und der Hagel- und 
Viehversicherung als landwirthschaftlicher Kapitalversicherungen in seiner 
„Nationalökonomik des Ackerbaues" zu Theil werden. In der 18. Auflage 
seiner „Grundlagen der Nationalökonomie" geht er allerdings einen Schritt 
weiter und bespricht in einem besonderen Abschnitt: „Versicherungswesen 
im Allgemeinen" die Entstehung des Versicherungswesens und dessen 
wirthschastliche Bedeutung, jedoch auch ohne eine zusammenfassende Definition 
zu geben.') Der privatwirthschaftliche Nutzen der Versicherung besteht nach 
Roscher hauptsächlich in der „Elimination des Zufalls", der volkswirth- 
schaftliche Nutzen dagegen beruht darauf, daß ein unter Viele repartirter 
Schaden, welcher also jeden Einzelnen nur leicht berührt, wahrscheinlich 
nicht durch Anbruch des noch vorhandenen Bermögensstammes, sondern 
durch Ersparnisse vom Einkommen ersetzt wird. Dies gilt unbedingt nur 
bei denjenigen Schäden, welche vom menschlichen Willen unabhängig sind. 
Jede Art der Versicherung hat gute Folgen für den Kredit eines Volkes, 
und zwar für Personalkredit, indem sie plötzliches Armwerden verhindert, 
sür den Realkredit, indem sie dessen Pfänder bei aller Zerstörbarkeit der 
Form ihrem ökonomischen Werthe nach erhält. Im Allgemeinen ist die 
Gesammtgefahr geringer als die Summe der Einzelgcfahren, weil sie ge
wisser ist, die Ungewißheit aber an sich gefährdet.

An diesen Ausführungen Roschers ist besonders beachtenswerth die 
Trennung in den privatwirthschaftlichen und volkswirthschaftlichen Nutzen 
der Versicherung, die leicht noch eine weitere Ausgestaltung hätte erfahren 
können. Jedenfalls beschränkt sich der volkswirthschaftlichc Nutzen nicht 
darauf, daß der Anbrnch eines noch vorhandenen Vermögensstammes ver
mieden wird; weit häufiger wird sich die Versicherung von volkswirth-

Wilhclin Roscher, System der Bolkswirthschait. Bd. I. 8 2376. S. 619 ff. 
Stuttgart 1886.
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schaftlichem Nutzen erweisen, wo solch ein Vermögensstamm gar nicht 
vorhanden ist und somit durch die Versicherung gänzliches Verarmen und 
ein Zurlastfallen für die Gesammtheit vermieden wird. Auch wäre den 
Bemerkungen über den privatwirthschaftlichen Nutzen der Versicherung noch 
Mancherlei hinzuzufügen, da der Nutzen der Versicherung zunächst auf 
privatwirthschaftlichem Gebiete liegt, seine Einwirkung alls die Volks
wirthschaft in jedem Falle nnr indirekt ist. Ergänzen ließen sich diese Aus
führungen des Weiteren auch noch durch den Hinweis daraus, daß dieses 
zunächst rein privatwirthschaftliche Institut zu einem wirklichen Werthe sowohl 
für die Privat- als auch für die Gemeinwirthschaft nur durch einen gemein- 
wirthschaftlichen Betrieb gelangen konnte. Auf Betrieb und Einrichtungen 
der einzelnen Versicherungsarten und speziell auf Bedeutung und Ein
richtung dcr Lebensversicherung geht Roscher nicht näher ein, und es ist 
seine Behandlung des Versicherungswesens schon aus diesem Grunde keine 
umfassende zu nennen. Hierin geht Schäsfle weiter, der überhaupt außer 
in seinen grundlegenden nationalökonomischen Werken Theile des Ver
sicherungswesens auch in Monographien behandelt hat.

Während Schäsfle') in seinem „gesellschaftlichen System" zunächst die 
Bedeutung dcr Versicherung für Kapital und besonders für den Kredit 
berührt hat, geht er in der „Lehre von der privatwirthschaftlichen Kon
sumtion oder Güterzerstörung in der menschlichen Gesellschaft" auf das 
Wesen der Versicherung näher ein (l- o. S. 305 ff.) Hier stellt er der 
absichtlichen wirthschastlichen Werthzerstörung die unabsichtliche gegenüber, 
welche entweder von der Natur oder vom Menschen ausgehen kann. „Die 
Werthzerstörnng sucht dcr Mensch theils zu verhüten durch Schutzeinricht
ungen, theils sucht er, wo der Schade »unvermeidlich -) ist, im Wege der Ver
sicherung die Last des Werthverlustes zu vertheilen." „Und auch hier 
zeigt sich im Versicherungswesen und in der gemeinsamen Schutzorganisation, 
wie sic in Staat, Gemeinden, Vereinen für das Vermögen organisirt ist, 
der gesellschaftliche Charakter menschlicher Wirthschaft und die aus der 
Gesellschaftung gezogene Steigerung wirthschaftlicher Kraft." Nach kurzer 
Betrachtung über die „schützenden Einrichtungen" charakterisirt Schäsfle 
das Versicherungswesen im Allgemeinen, wie folgt: „Zur Abwendung des 
Schadens vom Einzelnen durch Bertheilung auf Viele dient das Ver
sicherungswesen, welches theils den Schaden am Güter vermögen, theils

^> Schaffte, Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft; Tübingen 
1867. S. 117 f., S. 241 und 244.

2^ An anderer Stelle (VIII. Kapitel, Produktion, Schutz und Erhaltung"» sagt 
Schäsfle: „den unabwendbaren äußeren Zufällen" gegenüber, deren Folge Zerstörung 
der Gütererzeugung ist, „wird der Mensch darauf geführt, sie für das Vermögen der 
Einzelwirthschaft und der Einzelunternehmung weniger fühlbar zu machen durch Ver
theilung auf Viele im Wege der Versicherung und Entschädigung", wobei es sich um 
die Erkaufung künftiger Vermögenssicherheit durch gegenwärtige Opfer handelt.
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den durch Tod, Alter, Krankheit rc. eintretenden Schaden am Arbeitsver
mögen (Lebens-, Renten- rc. Versicherung') gut macht. Das Versicherungs
wesen ist nur in einem Theile seiner Anstalten direkte Schadensersatzanstalt, 
im anderen Falle wendet es die im Versiegen des Arbeitsvermögens 
liegende Einkommenszerstörung ab, indem es künftiges Einkommen und 
Kapital durch die Lebens- und Rentenversicherung gegen vorherige bank
mäßig umzutreibende Prämienopfer für den Fall des Todes rc. sichert 
oder außerordentlichen Kapitalbedarf (Ausstattungsversicherung) deckt." 
Nachdem er als für die Versicherung von besonderer Bedeutung noch die 
„Zerstreutheit der Schadensereignisse" sowie die Möglichkeit der Wahr
scheinlichkeitsberechnung des Schadens und der Unterscheidung der Gefahren
klassen erwähnt hat, geht Schäfsle auf die Versicherungsbetriebe und 
-zweige näher ein.

Schäfsle stellt also einerseits der Versicherung den Schutz gegen 
abwendbare zerstörende Zufälle entgegen und unterscheidet, ähnlich wie 
Mohl Versicherung gegen Schäden am Vermögen und an der Persön
lichkeit trennte, zwischen Versicherung gegen Schäden am Gütervermögen 
und am Arbeitsvermögen, oder an Kapital und Arbeit, d. h. den beiden 
Produktionsfaktoren. Wenn nun Schäfsle hiermit auch die Bedeutung 
der Versicherung für das Ganze der Volkswirthschaft, wie sie in Pro
duktion und Konsumtion thätig ist, richtig darstellt, so ist doch anderer
seits die Unterscheidung in Versicherung gegen unabwendbare und Schutz 
gegen abwendbare zerstörende Zufälle schon insofern mangelhaft, als man, 
wie schon Herrmann und v. Bönigk hervorgehoben haben/) sich ebenso 
gut gegen Abwendbares versichern und gegen Unabwendbares schützen kann.

Eine genauere Eintheilung der Mittel zur Gegenwirkung gegen die 
„Zerstörungsarbeit" der Natur nimmt K. Knies in seiner politischen 
Oekonomie vor,") wo er im Kapitel „Volkswirthschaftslehre" bei Be
sprechung der Konsumtion durch die Natur diesen Gegenstand behandelt, 
während er sonst lediglich die Bedeutung, welche die in der Versicherung 
vorfindlichen Elemente einer assoziirten Wirthschaftsführung für den Kredit
verkehr haben, und den Unterschied zwischen Assekuranzprämie und Risiko
prämie, wie sie im Dahrlehnszins enthalten ist, hervorhebt. Die erstere 
(Versicherungsprämie) enthält Werthbeträge zur Vertheilung eines ein
getretenen Verlustes, die andere (Risiko- oder Wagnißprämie) Werth
beträge als Einnahme im Falle des nicht eingetretenen Verlustes. ^) Knies

0 E. Herrmann. Die Theorie der Versicherung vom wirthschaftlichen Stand
punkte. Wien 1897, S. 127. v. Bönigk, Zeitschrift für die gesammte Staatswissen- 
schaften. Tübingen 1895.

2) Karl Knies. Die politische Oekonomie vom geschichtlichen Standpunkte. 
Braunschweig 1882 Volkswirthschaftslehre S. 157 ff.

3) K. Knies, Der Kredit. Berlin 1879, 2. Hälfte, S. 8 ff., besonders S. 12. 
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führt aus (I. c. S. 177sf): Mancher „Zerstörungsarbeit" der Natur 
können wir aus weichen, gegen manche z. B. durch Anlage von Blitz
ableitern, Deichen rc. uns sichern. Gegen das schon begonnene Werk 
der Zerstörung wird gekämpft, um seine Ausdauer zu unterdrücken und 
seine Ausdehnung zu hemmen. Jedoch ist auch ein ebenso beharrliches, 
wie umsichtiges und nachdrückliches Bemühen der Menschen nicht im Stande, 
die Werthzerstörungen durch Vorgänge in der äußeren Natur im vollen 
Umfange zu verhindern, während andere überhaupt nicht abzuwehren sind. 
Indem nun aber einerseits wohl alle oder viele Einzelne von solchen 
Vermögensschädigungen bedroht sind, andererseits jedoch nach Ausweis der 
Erfahrung nur ein irgendwelcher Theil der Bedrohten von dem Schaden 
thatsächlich heimgesucht wird, konnte es den miteinander Bedrohten als 
die Allen gemeinsame „Rettung aus der Gefahr" erscheinen, wenn mittels 
einer offenbaren oder latenten Assoziaüon der Verlust aus den an ein
zelnen Stellen verwirklichten Zerstörungsvorgängen von allen Bedrohten 
gemeinsam getragen werde. Solch ein „Versicherungs"-Vorgang verhütet 
also nicht das Eintreten und nicht die werthzerstörende Wirkung des 
„Unglücksfalles", er verhütet nur, daß die Haushaltsführung der Einzelnen 
durch die konzentrirte Wirkung des Unglücks bedrückt oder eventuell erdrückt 
wird. Das Ergebniß ist eine vollkommene Wirkung der „Güterver- 
theilung" im Sinne der „Vermögensvertheilung". Auch für die Persouen 
der Menschen giebt es Unglücksfälle mehrfacher Art, welche ill einer gegen
wärtigen und laufenden Zeit von jedem Einzelnen wie ein mögliches Er- 
eigniß seiner Zukunft gefürchtet werden, während es thatsächlich nur über 
einen Theil von diesen sich als gleichmäßig bedroht Ansehenden herein
bricht. Auch hier wird nicht das Eintreten des Unglücks verhütet, sondern 
die sich daran schließende wirtschaftliche Einbuße. Ein Unterschied von 
der zuerst genannten Versicherungsart liegt nur darin, daß es sich hier 
nicht um die Zerstörung bereits vorhandener Güter, sondern um die zeit
weilige llnd andauernde Lähmung einer lebendigen Arbeitskraft und mit 
ihr einer Erwerbskrast für die individualisirte Haushaltsführung in weiter
hin bevorstehender, zukünftiger Zeit handelt. „Indem diese letztere Folge 
für die Person und die Angehörigen des Geschädigten durch die Abgabe 
von Beiträgen aus dem Erwerb und der Habe der vom Unglücksfall nicht 
betroffenen Mitversicherten beseitigt wird, zeigt sich abermals die Wirkung 
der Versicherung auf die Gütervertheilung."

Wir haben demnach hier eine Charakterisirung des Versicherungswesens, 
welche nicht umfassend sein kann, da Knies natürlicher Weise nur die für 
seine spezielle Behandlung von Kapital und Kredit bedeutenden Punkte 
hervorhebt. Es wird einerseits zwischen Vermögensschäden- und Personen
versicherung geschieden, während andererseits das Bestreben erkennbar ist, 
die Versicherung durch Zusammenstellung mit den Mitteln zur Abwendung 
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der Folgen der Zerstörungsarbeit der Natur in das Ganze der Volks
wirthschaft einzugliedern.

Gust. Cohn behandelt im 3. Bande seines „System der National
ökonomie" (Stuttgart 1898) die Nationalökonomie des Handels und des 
Verkehrswesens, d. h. denjenigen Theil des gesummten Gebietes pro
duktiver Thätigkeit, bei welchem es sich zwar nicht um die Erzeugung oder 
Umformung von Stoffen wie bei Landwirthschaft und Gewerbe handelt, 
welche aber dennoch nothwendige Beiträge für den gemeinsamen Zweck 
der Versorgung des Bedarfs einer Volkswirthschaft sind. Das Ver
sicherungswesen faßt Cohn neben dem Bankwesen als einen eigenartigen 
Theil des Handels selber auf, dessen Eigenart aus dem Charakter des 
Gegenstandes beruht, mit dem der Handel in diesen Fällen sich beschäftigt. 
„Etwas verwickelter (als beim Bankwesen), so führt er (S. 4f.) aus, ist 
die Stellung des Versicherungswesens zum Handel. Das Wesen der Ver
sicherung ist Vereinigung einer größeren Zahl gleichartiger Interessenten 
gegen die Folgen ökonomischer Unfälle. Diese Vereinigung kann sich stützen 
auf die vorhandenen öffentlichen Verbände (Staat, Reich, Provinz, Kreis, 
Gemeinde), oder sie kann Verbände für ihre eigenen Zwecke Hervorrufen 
(Gilden, Genossenschaften). Indessen die große Menge der Versicherungen, 
zumal nach ihrem historischem Ursprünge, ist auf den Wegen des Handels 
geschlossen worden."

„Wie der Handel als eine Einschaltung in den Verkehr der Pro
duzenten und Konsumenten die Einheit herstellt, so ist er es, welcher die 
Vereinigung gleichartiger Interessenten für die Zwecke der Versicherung 
schasst. Wie die Bank verfügbare Nutzungen des Geldkapitals zu den
jenigen hinführt, welche derselben bedürftig sind, so führt die Versicherung 
diejenigen zusammen, welche gemeinsam einer Gattung der ökonomischen 
Unfälle entgegensehen und durch ihre Gemeinschaft deren Folgen für den 
Einzelnen aufheben sollen. Bei der Bank liegt die Einheit in der Ver
mittelung des Gegensatzes von Kapitalbedürftigen und Kapitaldarbietenden. 
Bei der Versicherung liegt die Einheit in der Aufhebung der Vereinzelung 
durch Herstellung des Zusammenhanges zwischen den einzelnen Interessenten."

Cohn unterscheidet sodann bei Behandlung des Prinzipes der Ver
sicherung (S. 664ff.) zwischen technischer und ökonomischer Vorsorge gegen 
Unfälle aller Art, welche das wirthschaftüche Leben bedrohen. Die Maß
regeln der technischen Vorsorge gehen darauf aus, das Eintreten der Un
fälle überhaupt zu verhindern, diejenigen der ökonomischen Vorsorge, die 
ökonomischen Folgen der wirklich eintretenden Unfälle aufzuheben. Je 
mehr sich die Technik entwickelt und somit die technische Vorsorge für Ab
wendung der Unfälle leistet, um so weniger bleibt der ökonomischen Vor
sorge zur Abwendung der Folgen von thatsächlich eintretenden Unfällen zu 
thun übrig. Trotzdem werden immer Reste dennoch eintretender Unfälle
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übrig bleiben, gegen welche die ökonomische Vorsorge ihre Schuldigkeit zu 
thun hat. „Das Wesen derselben ist, ökonomische Aufhebung des tech
nischen Unfalles, welcher technisch nicht aufzuheben war"; sie nimmt dem, 
was im technischen Sinne ein Unfall ist, im ökonomischen Sinn diesen 
Charakter. „Ein Unfall ist im ökonomischen Sinne jede unberechnete 
(subjektiv unberechenbare) Vernichtung von Werth." Bei beständiger 
Werthvernichtung (Abnutzung) giebt es nur für die wirthschaftlich Unver
nünftigen „Unfälle". Hier wird durch Ausbesserung, Rücklagen rc. vor
gesorgt. „Was hier die berechnende Vernunft im Gegensatz zu den sub
jektiven „Unfällen" der Unvernunft leistet, das kann durch einen weiteren 
Schritt planmäßiger Vorsorge auch für diejenigen Unfälle geleistet werden, 
welche im technischen Sinne objektive Unfälle sind."

Cohn weist sodann auf die Nothwendigkeit des Zusammenschlusses 
möglichst aller vom gleichen Unfälle Bedrohten hin. Doch scheint er 
hierin etwas zu weit zu gehen, indem er die Versicherung, solange der 
Kreis der Gemeinschaft nicht erschöpft ist, nur für einen Tausch der Rollen 
erklärt, „für eine Spekulation, eine Wette oder Spiel, wer von zwei 
oder mehr Personen den Unfall erleiden soll. Der Unfall ist solange 
nicht getilgt, als der Umfang der Gefahr in dem Umfang der Gemein
schaft nicht getilgt ist."

Cohn scheidet die Versicherungen in 3 Arten: 1. die reine Versicherung, 
welche auf Ersatz desjenigen Schadens gerichtet ist, der einem Vermögens
objekte droht; 2. die gemischte Versicherung, bei welcher wie in der Lebens
versicherung neben dem Versicherungsprozeß z. B. noch ein Sparprozcß 
ncbenhergeht und 3. die scheinbare Versicherung, wie die Hypothekenver
sicherung, denn thatsächlich werde hier das, was die Versicherung beabsichtigt, 
schon durch den Hypothekenzins erreicht. Diesen Erscheinungen reihen sich 
noch gewisse andere Gestaltungen unseres modernen Geschäftsverkehrs, wie 
Trustgesellschaften, Kreditanstalten, Terminhandel rc. an, welche deren 
spekulativ riskantes Element einzuengen geeignet sind.

Indem Cohn das Wesen der Versicherung in der Vereinigung 
einer größeren Zahl oder vielmehr der Gesamintzahl gleichartiger Inter
essenten zum Zwecke der ökonomischen Aufhebung des technischen Unfalles, 
welcher technisch nicht auszuheben war, sieht, giebt es für ihn eigentlich 
nur eine Versicherung, welche einen Schadensersatz zum Zwecke hat, und 
auch die Lebensversicherung ist nur so weit Versicherung, als sie gegen 
Unfälle, die das menschliche Leben bedrohen, versichert. Eine derartige 
Fassung des Begriffes Versicherung ist jedoch, wie weiter unten gezeigt 
werden wird, entschieden zu eng.

Während nun Cohn die Versicherung im Zusammenhang mit Handel, 
Verkehr und Bankwesen behandelt, reiht E. v. Philippovich die theo
retische Behandlung des Versicherungswesens als eine Einkommens-
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sicherung in denjenigen Theil seiner Volkswirthschaftslehre ein, welcher 
vom Einkommen und Güterverbrauch handelt, und bespricht die Ver
sicherung dann ferner in seiner Volkswirthschaftspolitik (S. 214sf.) in ihrer 
Bedeutung für die Produktion im Allgemeinen, indem sie zur Kapital
bildung dient, und in ihrer Bedeutung für die landwirthschaftliche Pro
duktion im Besonderen.

Die Versicherung ist gegründet, so führt er aus, auf die Ungewiß
heit der künftigen Gestaltung der persönlichen Lebens- und Vermögens
verhältnisse. „Die Wahrscheinlichkeit, daß eine Schädigung in einem 
gewissen Maße eintresfen wird, die Thatsache, daß eine Mehrzahl dieser 
Gefahr ausgesetzt ist, und die Ungewißheit, wen sie treffen wird, sind 
die Elemente der Versicherung." v. Philippovich giebt keine Definition, 
charakterisirt die Versicherung aber in folgender Weise: „Die Versicherung 
ist ein rein erwerbswirthschaftlicher Vorgang. Sie dient nicht dazu, neue 
Güter zu produziren, sie bewirkt nur eine, nach festen Grundsätzen vor 
sich gehende Vertheilung von bereits vorhandenen Gütern bezw. von 
Wcrthsummen, die durch die Versicherten angesammelt worden sind. Sie 
kann als eine Einrichtung zur Bildung von Erwerbskapitalien, gleich den 
Sparkassen oder anderen Kreditanstalten, allerdings auch zur Förderung 
der Produktion beitragen, und regelmäßig Pflegen Versicherungsanstalten, 
gleich Sparkassen und Banken, ihre angesammelten Werthbestände im 
Kreditverkehr nutzbar zu machen. Die volkswirthschaftliche Bedeutung der 
Versicherung liegt aber nicht in der Förderung des Kreditverkehres oder 
der Einsammlung von Erwerbskapitalien, sondern darin, daß sie eine be
sondere Art der Einkommensbildung ermöglicht."

„Betrachtet man die Versicherung nämlich nach dem Zwecke, der mit 
ihr verfolgt wird, so tritt es deutlich hervor, daß sie entweder von vorn
herein und unmittelbar darauf gerichtet ist, den Versicherten für den Ein
tritt bestimmter Fälle ein Einkommen zu sichern (z. B. in den meisten 
Fällen der Lebensversicherung), oder daß sie eine Sicherung von Ver
mögenswerthen beabsichtigt mit dem Zwecke, den Einkommensstand der 
Versicherten aufrecht zu erhalten, entweder weil er auf diesem Vermögen 
beruht (so bei der Gebäudeversicherung), oder weil ein Ersatz des Ver
mögens aus dem Einkommen oder mit der Folge einer Minderung des 
Einkommens nothwendig würde, wenn der angenommene Fall der 
Schädigung sich verwirklichte (z. B. bei der Mobiliarversicherung)."

Durch die Versicherung ist es auch Jenen, die kein Vermögen haben, 
möglich, sich für bestimmte Fälle und Zeiten einen Einkommensbezug zu 
sichern, der nicht die Einsetzung von Arbeitskraft zum Zwecke des Erwerbs 
zur Voraussetzung hat. Die Versicherung ist daher ein Mittel der Ein
kommensbildung für Fälle der Erwerbslosigkeit. Diese Einkommensbildung 
wird, wie E. v. Philippovich an anderer Stelle hervorhebt, durch das
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Mittel der Kapitalserhaltung und der Kapitalvermehrung hcrbeigeführt; 
es werden Einkommenstheile zurückgelegt, um bei eintrctendem Unfälle in 
der Richtung der Produktion von Kapital verwendet zu werden.

In einer ähnlichen, gewissermaßen sozialökonomischen Weise behandelt 
Ernst Engel in seinem Bericht an die Vorbereitungskommission der 
5. Sitzungsperiode des internationalen statistischen Kongresses (Berlin 1863) 
das Versicherungswesen speziell in seiner Bedeutung als Mittel der Ein
kommensbildung für Fälle der Erwerbslosigkeit.

Die r>. Sitzungsperiode des internationalen statistischen Kongresses 
beschäftigte sich in ihrer 5. Sektion mit der Aufgabe des Staates im 
System der sozialen Selbsthülfe und mit deni Versicherungswesen. Ernst 
Engel, der damalige Direktor des königlich preußischen statistischen Bureaus, 
führt in seinem Vorbericht für diese Sektion ähnlich wie in einem früheren 
Aufsätze in der Zcitschrist des königlich statistischen Bureaus') ans: Eine 
nachtheiligc Folge des sich immer mehr ausbreitcnden Industrialismus ist 
die Entstehung eines Proletariats, d. h. einer Vielheit solcher Leute, die 
ohue Aussicht auf Kapitalansammlung von der Hand in den Mund leben. 
Die Mittel zur Abhülfc dieses Uebelstandes sind weder in der Wohl
thätigkeit zu finden, welche sich lediglich mit den Symptomen des Uebels, 
nicht aber mit der Duelle desselben befaßt, noch in der Verwirklichung 
sozialistischer Ideen von der Begründung einer neuen Weltordnung, sondern 
einzig und allein in der Selbsthülfe der von der Atomisirnng betroffenen 
Klassen, d. h. derjenigen Selbsthülfe, welche bei eifriger Verfolgung ihrer 
Zwecke doch auch die Rechte Anderer in jeder Beziehung achtet und somit 
echt volkswirthschaftlich ist. Diese Selbsthülfe jedes Einzelnen nun hat 
sich zu erstrecken 1. aus die nachhaltige Sicherung der Mittel zur eigenen 
Existenz und der seiner Angehörigen; 2. auf die Begründung und Er
haltung wirthschaftlicher Selbständigkeit lind Unabhängigkeit. Die unter 1. 
genannte Sicherheit und Stetigkeit der eigenen Existenz wird bedroht außer 
durch Lohnunzulänglichteit sowie Arbeits- und Erwerbslosigkeit infolge von 
Krisen und Stockungen durch vorübergehende Krankheit, durch Invalidität 
und durch den Tod des Ernährers. Die Begründung und Erhaltung 
wirthschaftlicher Selbständigkeit wird unmöglich gemacht u. A. auch durch 
den Mangel an Kapital und Kredit sowie denjenigen an Arbeitskraft. 
Alle diese Quellen des Uebels lassen sich durch Selbsthülfe bekämpfen. 
Gegen die Folgen der Erwerbslosigkeit helfen am besten Mäßigkeit und 
Sparsamkeit. Für die Fälle der Krankheit, Invalidität und des Todes 
des Ernährers haben wir die Kranken-, Renten-, Begräbniß-, Wittwen- 
und Waisenkassen. Endlich bietet die Lebensversicherung die Möglichkeit,

E. (Lngel, Die Sparkassen in Preußen, als Glieder in der Kette der auf 
das Prinzip der Selbsthülfe aufgebauten Anstalten, in der Zeitschrift des Königlichen 
Statistischen Bureaus, Jahrgang 1861, S. 65ff.
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dem Tode die Schrecken der Vernichtung auch der äußeren Existenz 
der Hinterlassenen seines Opfers zu nehmen, und hierin liegt der Vorzug 
derartiger Versorgungskassen vor den Sparkassen, welcher Vorzug uni so 
stärker hervortritt, da bei Begründung der Sparkassen häufig gar nicht 
Förderung der Sparsamkeit das treibende Motiv war, sondern lediglich das 
Bestreben, den Finanzen der Gemeinden mit den Ueberschüssen derselben zu 
Hülfe zu kommen. — Auch dem unter 2. genannten Mangel an Kapital 
und Kredit Hilst die durch Sparsamkeit und Versicherung repräsentirte 
Selbsthülfe am besten ab. Die Wirksamkeit dieser Selbsthülfe nun ist 
wesentlich davon abhängig, ob die sozialen Leiden dauernd oder periodisch 
sind «Kompensation guter und schlechter Tage); ferner davon, ob die auf 
Selbsthülfe Angewiesenen von dem sozialen Ungemach zu gleicher Zeit er
griffen werden. Ist das „Wann" unbestimmt, so giebt die Zeit ein 
Ausgleichsmittel; die Selbsthülse wird jedoch nur erfolgreich sein, wenn 
sie genossenschaftlich ist. Betreffs des Eintrittes von Krankheiten, In
validität und Tod walten ganz bestimmte, ziemlich genau erforschte 
Naturgesetze, deren Regelmäßigkeit uni so mehr hervortritt, je größer 
die Kreise sind, innerhalb welcher sie beobachtet werden. Im Prinzip der 
Genossenschaft liegt das Mittel zur Abschwächung der die Stetigkeit des 
Erwerbes bedrohenden Ursachen, insofern, als deren Wirkungen gleichmäßig 
über einen größeren Raum, über eine längere Zeit und viele Personen 
mehr oder weniger verschiedener physischer Beschaffenheit und sozialer 
Lebensstellung vertheilt werden. Das ist der Boden des Versicherungs
wesens, auf welchem schon vor Jahrhunderten die Knappschaftskassen, 
später die Invaliden-, Wittwen- und Waisenpensionskassen, die Kranken
kassen, die Fabrikarbeiter-Unterstützungskassen, die Altcrsrenten-Versiche- 
rungskassen rc. aufgebaut find. In den sog. Gnadengroschenkassen oder 
Bergbau-Hülfskassen findet sich sogar eine Versicherung gegen Krisen und 
Stockungen. Die Basis aller und jeder Versicherung ist die Kenntniß 
der Periodizität und Intensität in quantitativer und qualitativer Hinsicht 
des Vorkommens und der Häufigkeit der Gefahren, und darin ist die 
heutige Versicherung auf das menschliche Leben der früheren voraus.

Engel faßt die Versicherung als ein Gewerbe auf, welches die Aus
gabe hat, Schutz und Sicherheit zu produziren und zu verkaufen, ähnlich 
wie die Banken und Kreditinstitute, welche eines der unentbehrlichsten 
Güter, den Kredit, produziren oder kaufen und verkaufen. So erzeugt 
und gewährt die Versicherung ideelle Güter, kraft welcher die Produktion 
sowie der Handel und Verkehr mit jenen materiellen Gütern erst möglich 
wird. Ihre Arbeit besteht darin, den materiellen Nachtheil von Gefahren, 
die das Leben und Eigenthum bedrohen und vernichten, von den Schultern 
Einzelner, die davon erdrückt würden, auf die Schultern Vieler zu ver
theilen und so die Last jedem erträglich zu machen. Engel weist auf den
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Zusammenhang hin, welcher zwischen dem Wachsthum dieses Industrie
zweiges und dem des Eisenbahnwesens besteht. Durch den Verkehr, wie 
ihn die Eisenbahnen geschaffen haben, sind eine unermeßliche Menge neuer 
Werthe geschaffen; auch das persönliche Leben wird ungleich höher ver
werthet und darum auch mehr geachtet als ehedem. Aber nicht nur die 
Quantität der zu versichernden Objekte, sondern auch die Intensität der 
Gefahren ist bei dem engen Zusammenleben der Menschen, durch die große 
Geschäftigkeit, die Beschleunigung des Verkehrs gestiegen. Bei der fort
schreitenden industriellen und kommerziellen Entwickelung ist anzunehmen, 
daß neue Gefahren auch neue Versicherungszweige Hervorrufen werden. 
Engel geht dann noch näher auf die Bedeutung der Gefahr für die Ver
sicherung ein.

Wenn Engel in dieser Weise den Begriff der Versicherung als 
eines Schutz und Sicherheit vermittelnden Industriezweiges bezw. Gewerbes 
ziemlich weit faßt und die Bedeutung der Versicherung von verschiedenen 
wirthschastlichen Seiten beleuchtet, so muß es nur Verwunderung erregen, 
daß er im System der sozialen Selbsthülfe zur Sicherung wirthschaftlicher 
Existenzfähigkeit, wo er mit Recht den Vorzug der Versicherung vor dem 
gewöhnlichen Sparen betont, nur die das Leben und das aus dem mensch
lichen Leben resultirende Einkommen betreffenden Versicherungen nennt, nicht 
aber gleichzeitig die anderen Versicherungszweige, wie Feuer-, Hagel- und 
Biehversicherung, welche ebenfalls auf Ersatz von Vermögenswerthen, die 
sonst aus dem Einkommen ersetzt werden müßten, gerichtet sind, und somit 
ebenso gut ein Mittel der Selbsthülfe sind, um die Folgen solcher Ereig
nisse, welche die wirthschaftliche Existenz bedrohen, unschädlich zu machen.

Wir schließen hiermit die Reihe derjenigen Wirthschaftstheoretiker, 
welche, ohne eine Definition der Versicherung zu geben und diese als 
Bestandtheil der Volkswirthschaft zu behandeln, sich damit begnügen, das 
Wesen der Versicherung zu charakterisiren und ihre Bedeutung für die 
Volkswirthschaft von verschiedenen Seiten zu beleuchten.

II.
Beim Uebergange zu denjenigen Darstellern des Versicherungswesens, 

welche dasselbe als ein einheitliches Ganzes in der Volkswirthschaft be
trachten und ihm dementsprechend eine spezielle systematische Behandlung 
zu Theil werden lassen, seien zunächst einige Versicherungsfachmänner 
genannt, welche sich, wie Masius, Elsner, Saski, Heym, Lazarus, 
Wiegand und Karup, um die Versicherungswissenschaft hervorragende 
Verdienste erworben haben. Jedoch haben die Genannten meist nur in 
ihren zahlreichen versicherungswissenschaftlichen Veröffentlichungen auf die 
volkswirthschaftliche und soziale Bedeutung des Versicherungswesens hin
gewiesen. Eine systematische Behandlung, und zwar auch nur speziell der

Zeitschrift f. d. gesammte Berfich.-Wissenschaft. I. 3. 15
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Lebensversicherung, nimmt Professor W. Karup') vor in seinem „Handbnche 
der Lebensversicherung" und vertritt hierin Wohl die in jener Zeit übliche 
Auffassung vom Versicherungswesen. Karup stellt seinem Werke folgende 
Definition der Versicherung voran: „Das Wort Versicherung oder Asse
kuranz ist von sichern (sicherstellen, u8Eurui-u) herzuleiten und bezeichnet 
im nationalökonomischen Sinne die Art des Umsatzes, welche auf 
Association und Wahrscheinlichkeitsrechnung basirt ist und durch 
einen Vertrag abgeschlossen wird, Police genannt, durch weichender eine 
Kontrahent, der Versicherer, gegen eine Vergütung, die Prämie heißt, dem 
anderen Kontrahenten, dem Versicherten, einen gewissen Vortheil oder 
Vergütung, die man Versicherungssumme nennt, beim Eintreten einer 
gewissen Eventualität zusichert." Karup betont, daß die Versicherung 
eine Art des Umsatzes (Tausch, Handel) sei, woraus folge, daß sie zugleich 
eine gegenseitige Hingabe eines Gutes für ein anderes sein muß. Er hält 
cs nicht für genügend, zu sagen, sie sei „Vergütung für eventuellen Verlust" 
oder „Sicherung gegen Verlust", sie sei vielmehr zugleich eine Zusicherung 
von einem gewissen Vortheil; sie bringe sowohl dem Versicherten als auch 
dem Versicherer Vortheil oder Genuß und sei für beide Kontrahenten 
sowohl Leistung als Gegenleistung.

Es erscheint zunächst bedenklich, zu behaupten, daß die Versicherung, 
wie wir sie in den üblichen Versicherungszweigen: Feuer-, Hagel-, 
Lebensversicherung rc. vertreten finden, „Zusicherung eines gewissen Vor
theiles" sei. Ebenso wenig wie die Versicherung gegen den Verlust 
selbst Sicherheit verschafft, sondern nur diejenige Sicherheit verbürgt, daß, 
falls ein drohender Verlust eingetreten ist, ein Fonds vorhanden ist, aus 
welchem die Folgen dieses Verlustes wirthschaftlich weniger fühlbar gemacht 
bezw. ersetzt werden können, ebenso wenig ist die Versicherung „Zusicherung 
eines Vortheiles". Denn, wenn es auch im Allgemeinen möglich ist, sich 
gegen Nachtheile dadurch zu sichern, daß man sich für den Fall ihres 
Eintritts irgend welche Leistungen versprechen läßt, so bieten diese Leistungen 
doch immerhin keinen wirthschaftlichen Vortheil, da sie einerseits zunächst 
die Folgen des Nachtheiles decken müssen und andererseits der Erlangung 
dieser Leistung von Seiten des Versicherers Leistungen des Versicherten 
voraufgegangen sind. Wenn es nun schon richtig ist, daß die Versicherung, 
welche auf einem Vertrage beruht, für beide Kontrahenten Leistung und 
Gegenleistung ist, so dürfte es doch nicht angebracht sein, diese verwandt
schaftliche Beziehung, welche die Versicherung zu Tausch und Handel hat, 
als die Basis zu benutzen, auf welcher der Begriff der Versicherung auf
gebaut wird, denn dadurch wird lediglich eine Beziehung zwischen Ver-

i) W. Karup, Handbuch der Lebensversicherung, 1. Auflage, Leipzig 1868/71, 
spätere Ausgaben ebenda 1874 und nach dem Tode des Verfassers (1885) vom Sohne 
desselben veranstaltet.
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sicherer und Versicherten bezeichnet, welche jedoch nicht für das Wesen der 
Versicherung unumgänglich erforderlich ist, geschweige denn die Grundlage 
der Versicherung ausmacht. Auch dürfte es schon darum nicht am Platze 
sein, bei der Versicherung von Umsatz, von Kaufen und Verkaufen zu 
reden, weil dieselbe nicht nur materielle Güter vermittelt, sondern haupt
sächlich ideelle Güter, nämlich innere Ruhe und Sicherheit, welche für eine 
günstige, wirthschaftlich fruchtbare Entwickelung erforderlich sind; wenigstens 
liegt hierin die hauptsächlichste wirthschastliche Bedeutung der Ver
sicherung, hiernach aber wollen wir in der Nationalökonomie wirthschastliche 
Einrichtungen und Vorgänge bewerthen.

Karup wendet sich sodann besonders gegen diejenigen Definitionen 
der Versicherung, welche dieselbe als „einen zugesicherten Schadensersatz" 
bestimmen, da häufig der durch die Zerstörung herbeigeführte Schaden gar 
nicht zu ersetzen sei (z. B. bei Kunstgegenständen, auch beim menschlichen 
Veden): wenn er dann hinzufügt, daß in tausend Fällen eine Zusicherung 
von Schadensersatz gewährt und sogar rechtskräftig abgefordert werde, 
ohne daß eine Assekuranz oder Police dafür vorhanden sei, so giebt er 
damit keinen Grund gegen die Auffassung der Versicherung als zugesicherten 
Schadensersatzes; man könnte daraus höchstens folgern, daß die Versicherung, 
wie sie eine Art des Umsatzes, auch eine Art des Schadensersatzes sei, 
neben der es noch zahlreiche andere Arten Schadensersatz gebe. Ob die 
Versicherung thatsächlich Schadensersatz zu bieten im Stande ist, wird 
weiter unten behandelt werden.

Nnn behandelt Karup speziell die Theorie der Lebensversicherung 
und ist darum bemüht, dieser den Versicherungscharakter, welcher von ver
schiedenen Theoretikern bestritten wurde, zu retten. Er führt hierzu aus, 
daß, wenn einige Verfasser unter dem Begriffe „Versicherung" nur den für 
ein dingliches Objekt zugesicherten Ersatz verstanden wissen wollten 
und infolgedessen die Lebensversicherung ausschlossen, diese Definition falsch 
sei, weil sie theils nicht alle Versicherungsarten umfassen, theils das 
Zufällige und Accidentielle (das Objekt der Versicherung) über das Absolute 
und Essentielle (den Versicherungsvertrag selbst) setze „und endlich weil sie 
einen der wichtigsten Lehrsätze der Nationalökonomie negirte, nämlich den, 
daß der Mensch, gleich jedem dinglichen Objekte, einen bestimmten mate
riellen Werth oder ein Kapital repräsentirt". Daß die Lebensversicherung 
nicht nur aus diesem Grunde als eine wirtliche Art Versicherung zu 
betrachten ist, bezw. daß der Begriff Versicherung so zu fassen ist, daß 
die thatsächlich betriebenen Versichernngszweige sich unter ihn zusammen
fassen lassen, wird aus der Betrachtung weiter unten ersichtlich werden.

Wenn Karup an anderer Stelle (S. 7) als absolute Voraussetzung 
der Lebensversicherung die Association hinstellt, und darum früheren ver
sicherungsähnlichen Instituten, wie dem Wittum, der Leibzucht, dem Leib- 

15* 
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gedinge rc., welche nur das Unwesentliche und Zufällige der Lebensver
sicherung, nämlich die Versorgung, verträten, den Versicherungscharakter 
abspricht, so macht er sich wohl selbst des eben gerügten Fehlers schuldig, 
das Accidentielle über das Essentielle zu setzen, denn die in der Lebens
versicherung verfolgte Absicht, den Hinterbliebenen eine Versorgung zu 
verschaffen, dürfte Wohl wesentlicher für den Begriff derselben sein, als 
das im Associationsprinzip angewandte technische Verfahren des Ver
sicherers, welcher zur eigenen Sicherheit eine Theilung der Risiken vor
nimmt. Gleichwohl sind Wittum rc. nicht als Versicherungsinstitute zu 
bezeichnen, da ihnen in jeder Hinsicht die für unsere moderne Versicherung 
bedeutsame wissenschaftliche Grundlage fehlt, wenn sie auch einen gleichen 
Zweck, wie die moderne Lebensversicherung, verfolgen.

Infolge Einführung der Unterbegrisfe „Umsatz" und „Vortheil" und 
zu starker Betonung des Associationscharakters bei der Lebensversicherung 
erscheint also die Definition von Karup nicht genügend; das Wesen und 
die wirthschaftliche Bedeutung der Versicherung sind durch diese Festlegung 
des Begriffes nicht voll erfaßt.

Eine Charakterisirung des Versicherungswesens, welche den Begriff 
der Versicherung entgegen der üblichen und besonders von Juristen ver
tretenen Auffassung möglichst weit saßt und ihrer Thätigkeit durch 
Zusammenstellung mit anderen wirthschastlichen Einrichtungen den ihr 
zukommenden Platz in der Nationalökonomie anzuweisen versuchte, findet 
sich bei Emanuel Herrmann in seinem zuerst 1868, in 3. Auflage 1897 
erschienenen Buche: „Die Theorie der Versicherung vom wirthschastlichen 
Standpunkte" vertreten, auf welche wir hier wegen ihrer Bedeutung für 
die Theorie der Versicherung näher eingehen müssen.

Herrmann behandelte zunächst, wie aus einer Bemerkung auf 
S. 133 hervorgeht, die technische Seite der Versicherung im Gegensatze 
zur wirthschastlichen Ausgabe derselben und nimmt somit eine Scheidung 
vor, die er überhaupt sür die Behandlung der Nationalökonomie als 
erforderlich erachtet, nämlich nach Analogie der Chemie eine solche in reine 
und angewandte Volkswirthschaftslehre. In seiner Behandlung des Ver
sicherungswesens sind zwei Punkte neu eingeführt und besonders bemerkens- 
werth. Einerseits faßt Herrmann die Versicherung als eine Art 
Glücksspiel auf, andererseits reiht er dieselbe in die Mittel zur Kompen
sation des Zufalles ein.

1. In seiner Behandlung der Versicherung als Glücksspiel lehnt sich 
Herrmann an den französischen Nationalökonomen Edm. About an, 
der in seinem „1,68 gusstions ck'aiKsnt, 1,'as8urano6" (Paris 1865 > 
einen ähnlichen verallgemeinernden Standpunkt vertritt, hat aber damit 
wenig Anklang und Nachfolge in der Wissenschaft gefunden. Auch hat 
es den Anschein, daß Herrmann selbst das Glücksspiel nur als Analogie, 
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nur bildlich heranzog, weil in demselben ebenfalls der Zufall eine 
bedeutende Rolle spielt, und daß dieses Bild dann in einer direkten 
Uebertragung der Ausdrücke des Glücksspiels auf das Versicherungswesen 
zu weit geführt und gewissermaßen gemißbraucht wurde. Daß Herr
mann selbst von der Glücksspielnatur der Versicherung nicht unbedingt 
überzeugt ist und daher auch nicht überzeugend wirken kann, dürfte am 
besten dadurch bewiesen werden, daß sich diese Glücksspieltheorie aus seinen 
eigenen gelegentlichen Aeußerungen widerlegen läßt. So sagt Herrmann 
auf S. 40: „Die Unglücksfälle oder Ereignisse, welche zur Versicherung 
führen (also z. B. der Tod), gleichen daher unfreiwilligen Verloosungen, 
welche ganz unbestimmt, wann und wo eintreten, bei welchen nicht etwa 
ein Gewinnst dem Glücklichen zufällt, sondern im Gegentheil eine seit 
Langem wie ein Damoklesschwert über dem Haupte des Unschuldigen 
schwebende Schuld zur Zahlung fällig wird."

„Diesem unfreiwilligen und durchaus ungeregelten Glücksspiele, diesem 
nothgedrungenen Wagen hat der menschliche Scharfsinn durch die Ver
sicherung eine Schranke geschaffen, welche kaum vollendeter wirken könnte. 
Denn mittelst des Versicherungsgeschäftes .... haben wir den Zufall 
gänzlich in unsere Gewalt bekommen." Die Versicherung selbst also wäre 
nach Herrmann kein Glücksspiel, sondern gerade eine Vorkehrung gegen 
dasjenige Glücksspiel, welches z. B. der Tod mit dem menschlichen Leben 
treibt. Gegen eine derartige Auffassung des Versicherungswesens wäre 
absolut nichts einzuwenden; versichert man sich doch heute bereits in 
Lotteriespielvereinen gegen die Ungunst und Ungewißheit des Lotteriespieles. 
Es ist im Allgemeinen das Glücksspiel des Zufalles, gegen welches man 
sich versicherte, und zwar geschieht dies nicht, wie Herrmann des 
Weiteren behauptet, wiederum durch ein Glücksspiel, sondern durch eine 
Einrichtung, die mehr als ein Glücksspiel bietet, nämlich wirkliche Sicher
heit. An anderer Stelle sagt Herrmann selbst: „Das Versicherungs
geschäft gleicht einer Lotterie mit dem Zeitpunkte und den Gewinnsten 
nach unbestimmten Ziehungen." Wenn Herrmann in diesem Vergleiche 
dann so weit geht, daß er die Ausdrücke des Glücksspieles auf die Ver
sicherung überträgt und direkt vom Versicherungslotto spricht, so macht er 
sich darin lediglich eines Mißbrauches des Vergleiches schuldig. An 
anderer Stelle sagt Herrmann selbst, daß zwischen jenem unfreiwilligen 
zufälligen Glücksspiele und deinjenigen, was von der Versicherung dagegen 
ins Feld geführt wird und ein ebenso starkes, aber ganz in ihrer Macht 
befindliches exaktes Glücksspiel ist, ein großer Unterschied sei und beide 
nicht miteinander verwechselt werden dürsten. Weiter (S. 65) sagt 
Herrmann: „Der Besitzer eines Werthobjektes — Leben rc. — ist durch 
das Schicksal und dessen unvorhergesehene Ereignisse dem Zufallsspiele 
widerstandslos ausgesetzt. Von dem Momente aber angesangen, in 
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welchem er sich gegen bestimmte Gefahren dieser Objekte versichert, hört 
er auf, dem Spiele des Zufalls zu unterliegen", und zwar geschieht dies 
nach Herrmanns Auffassung dadurch, daß ein Anderer, dcr Versicherer, 
das Spiel auf sich nimmt. Der Versicherte umgeht also das Zufalls
spiel, in dem er es von dem Versicherer übernehmen läßt; für ihn dürfte 
somit die Versicherung das Gegentheil des Glücksspieles geworden sein. 
Der Andere dagegen, der den Zufall geschäftsmäßig Behandelnde, hat das
selbe Spiel auf sich genommen. „Aber er betreibt nun dieses Spiel mit 
Hülfe von Rückendeckungen, Reserven rc., dann mit Hülfe des Betriebs
fonds und des Aktienkapitals in größerem Maßstabe und rationell. Er 
ist Professionsspieler aus speziellem Gebiete." Der Endzweck des Ver
sicherungsunternehmens ist nach Herrmann lediglich der Gewinn aus 
einem speziellen Lotto.

Darin, daß Herrmann die Versicherung nach ihrer Bedeutung für 
den Versicherten und Versicherer trennt und damit einen Fehler der seit
herigen Theorie korrigirt, welcher darin bestand, daß die Aufgabe des 
Versicherers von derjenigen des Versicherten nicht genau geschieden wurde, 
hat er gewiß Recht. Wenn er nun aber die Versicherung als eine Ueber- 
tragung des Zufallsglücksspieles vom Versicherer auf den Versicherten auf
faßt und den Versicherungsunternehmer für einen professionellen Glücks
spieler erklärt, weil es bei dem Unternehmen lediglich auf Erzielung eines 
möglichst großen Gewinnes ankomme, um gute Dividenden rc. vertheilen 
zu können, so verwechselt er dabei Auswüchse, die sich an der praktischen 
Durchführung des Versicherungswesens, und zwar nicht nur bei Aktien
gesellschaften, sondern auch bei Gegenseitigkcitsgesellschaften zeigen, mit dem 
eigentlichen Sinne und Geiste des Versicherungswesens. Es ist ja leider 
eine häufig zu beobachtende Thatsache, daß die Versicherung vom Ber- 
sicherungsunternehmer zur Erzielung großer Gewinne für die eigene Tasche 
ausgenutzt wird. Dies liegt jedoch durchaus nicht im Sinne der Ver
sicherung. Der Versicherer muß freilich in seinem eigenen Interesse, um 
nicht in Gefahr zu kommen, mit dem garantirten Deckungskapital heran
gezogen zu werden, und im Interesse seiner Versicherten, um einen gedeih
lichen Fortgang seines Unternehmens zu sichern, bestrebt sein, ein möglichst 
großes, gewinnbringendes Geschäft zu erzielen; jedoch geschieht dies 
zunächst nicht zu seinem eigenen Vortheile, sondern um seinen Versicherten 
möglichst große Sicherheit gewähren zu können. Der Versicherungsunter
nehmer erzielt für sich keinen größeren Gewinn, als das Risiko beträgt, 
für welches er eventuell aufzukommen hätte und wofür er eine Entschädigung 
zu beanspruchen hat. Von einem Gewinn, der dem Versicherungsunter
nehmer wie ein Glücksspielgewinn verdienstlos in den Schoß falle, kann 
daher keine Rede sein. Also auch vom Standpunkte des Versicherungs
unternehmers ließe sich die Versicherung nur sehr gezwungen als ein
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Glücksspiel auffassen, in Wirklichkeit ist es für beide Betheiligte ein wirk
sames Zusammenarbeiten gegen die ungünstigen Folgen des Zufallsspieles.

Ueberhaupt läßt Herrmann bei dieser Glücksspieltheorie unberück
sichtigt, daß das Glücksspiel, selbst wenn es z. B. bei Wohlthätigkeits- 
lottericn rc. eine ganz heilsame Wirkung haben kann, doch im Allgemeinen 
und besonders für den Spieler direkt entgegengesetzt wirkt, als die Ver
sicherung. Der Versicherte zahlt seine Prämie zu dem gemeinschaftlichen 
Fonds in der Hoffnung, daß der Zufall nicht eintreten wird, aber in 
dem Bewußtsein, daß, wenn er eintritt, für Ersatz des eventuellen Verlustes 
oder erforderlichen Vermögensaufwandes sicher gesorgt ist; die Versicherung 
wirkt also weitaus am meisten durch Verschaffung von Ruhe und Sicher
heit. Der Spieler dagegen zahlt seinen Einsatz in der Hoffnung, daß 
der Zufall eintreten möge, und zwar in der für ihn günstigen Weise, 
während es sich bei Versicherung um Eintritt des ungünstigen Zufalles 
handelt. Auf den Eintritt des günstigen Zufalles hofft der Spieler, tritt 
er beim ersten oder zweiten Spiele nicht ein, so kann er bei einem späteren 
Spiele eintreten; der Spieler wird so in fortwährender unruhiger Hoff
nung aus den Eintritt des Zufalles erhalten. Diese nervöse Unruhe 
treibt ihn in den meisten Fällen sogar noch zu weiteren Vermögensauf
wendungen, durch die er jedoch ebenso wenig den sicheren Eintritt des 
Zusalles herbeiführen kann, und wirkt so nicht nur das Vermögen ver
zehrend, sondern meist anch demoralisirend. Der Spieler befindet sich 
also gewissermaßen, solange er noch Einsätze machen kann, in ungünstigen 
Umständen, welche durch Eintritt des Zufalles verbessert werden sollen; 
tritt derselbe nicht ein, so bedeutet das für ihn in jedem Falle Verlust. 
Der Versicherte dagegen befindet sich zur Zeit in günstigen Umständen; 
er hofft, daß der zu befürchtende Zufall nicht eintreten werde; tritt der 
Zufall nicht ein, so ist es für ihn die glücklichere Lösung seiner Befürch
tung; für den Fall des Eintritts jedoch vermag er durch rechtzeitige 
Rücklagen Vorsorge zu treffen.

2. Von größerer Bedeutung für die wissenschaftliche Behandlung 
des Versicherungswesens ist die zweite der obengenannten Herrmann'schen 
Theorien, nämlich die Einreihung der Versicherung in die Mittel zur 
Kompensation des Zufalles. In seiner 7. Untersuchung über die „Aufgaben 
und Entwickelungsstufen der Versicherung" (S. 108 ff.) führt Herrmann 
aus: „Es wäre eine arge Selbsttäuschung, wollten die praktischen Assekuranz
männer in der Meinung verharren, daß ihre Geschäfte die einzige praktische 
Ausfiihrungsart des Prinzipes der Versicherung seien. Das, was man 
gegenwärtig Versicherung nennt, ist nur eine der vollkominensten, aber auch 
komplizirtesten Versicherungsarten." Der Zweck der Versicherung ist nach 
Herrmann im Allgemeinen Beseitigung der Folgen gewisser Störungen 
durch momentanen Ersatz dessen, was durch die Störung vernichtet oder 



220 Leuckfeld, Die Theorie de.r Versicherung in der deutschen Wissenschaft.

unbrauchbar gemacht wird. Wohl gemerkt, ist dieses nach Herrmann 
nicht speziell der Zweck dessen, was wir heute Versicherung zu nennen 
pflegen, sondern ein Prinzip der Persicherung, welches sich durch unser 
ganzes wirthschaftliches Leben hindurch zieht. Entsprechend einem Ausdruck 
aus der Mechanik nennt Herrmann dieses Prinzip Kompensation oder 
Ausgleichung des Fehlenden oder Ueberschüssigen, oder wenigstens, so 
meint er, da Kompensation meist in regelmäßigen Störungsfällen, Ver
sicherung in unregelmäßigen eintritt, könne man von Kompensation des 
Zufalles reden. Was versteht nun Herrmann unter Zufall? Herr
mann unterscheidet zwischen Zufall in der Natur und in der Wirthschaft 
(S. 5 ff.) „In der Natur würde Zufall ein Ereigniß bedeuten, dessen 
Ursachen mit den übrigen vorhandenen Ursachenreihen in keinem Zusammen
hänge stehen, also eigentlich in der Luft schweben. Und dies ist unmöglich." 
In der Natur giebt es daher nur vom Standpunkte der menschlichen 
Kurzsichtigkeit in der Naturerkenntniß einen Zufall, und als solcher gilt 
„jedes Ereigniß, dessen Ursachen oder dessen ursächlichen Zusammenhang 
wir nicht ergründen oder wenigstens nicht voraussehen können". „In der 
Wirthschaft dagegen ist auch das, was wir ganz gut vorhersehen, dessen 
Ursachen wir genau kennen, Zufall, sobald wir nicht im Stande sind, jein 
Eintreten zu regeln und nach unserem Plane umzngestalten." Diesen 
wirthschastlichen Zufall zu verdrängen oder einzuschränken, reichen unsere 
wirthschastlichen Kräfte nicht nur nicht aus, sondern „in vielen Lagen des 
Lebens rechnen wir geradezu auf die Mitwirkung des Zufalles". Dieser Zufall 
kann also günstig oder ungünstig sein. Die Versicherung hat es nicht mit 
dem Zufall direkt, sondern mit dem Schaden zu thun, welcher als Folge 
des Zufalles eintritt. Die vollendetste Versicherung sei der Akkumulator 
bei Lokomotiven oder das Schwungrad. „Und dieses Prinzip des 
Schwungrades, zu sammeln, wo sich kleine Ueberschüsse zeigen, und 
momentan dort abzngeben, wo Mangel cintritt, ist cs nicht der ganzen 
Oekonomie eigen .... (vergl. Spekulation, Verkehr, Haushalt, Unter
nehmung) . . . ., ja, was ist das Versicherungsglücksspiel anderes als ein 
Schwungrad, das bei Vielen nach und nach kleinste Ueberschüsse sammelt, 
um sie Wenigen, momentan in Stockungen Gerathenen alsogleich und 
proportional abzugeben?" So geistreich auch diese bilderreichen Aus
führungen Herrmanns sind, so geht er doch auch hierin wieder in Aus
nutzung des Vergleiches zu weit und setzt schließlich das Bild an die Stelle 
der bildlich ausgedrückten Sache. Auch scheint es nicht zur Klärung der 
Begriffe beizutragen, wenn Herrmann dieses allgemeine Prinzip dcr 
Kompensation des Zufalles oder einer Sicherung einfach Versicherung 
nennt, wie er es besonders später bei Besprechung der wirthschastlichen 
Aufgabe der Versicherung (S. l33ff.) thut, da es üblich ist, unter Ver-- 
sicherung die zur Zeit betriebenen Versicherungszweige zu verstehen. Es
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dürfte sich also empfehlen, um Verwechselungen und Verwirrung der Be
griffe vorzubeugen, jenes allgemeinere Prinzip, welches sich offenbar durch 
unser ganzes wirthschaftliches Leben hindurchzieht, als das der Kompensation 
des Zufalles oder als ein Prinzip der Sicherung im Gegensatz zu der 
konkreten Versicherung zu bezeichnen.

Herrmann führt weiter aus, daß die Kompensation des Zu
falles drei Hauptstufen der Vollkommenheit habe: 1. Anschaffung kompen- 
sirender Mittel; 2. Anschaffung von Surrogaten; 3. Anschaffung von 
Parten. Die erste, unterste Hauptstufe, Ansammlung, Bereithaltung und 
Verwendung von Anschauungsmitteln umschließt folgende Methoden:

-i) Bettel (Brandbettel, Versorgung von Wittwen und Waisen durch 
Anverwandte).

b) Nothkredit.
e) Sparen.
cl) Versicherungsglücksspiel.
Bei Letzterem wird das Sparen (d. h. das Ansammeln großer Fonds 

in kleinen Beträgen zu Versicherungszwecken) mit einem Glücksspiel ver
bunden, das nur in Fällen der Störung die Fonds dem Versicherungs
werber verabfolgt. Herrmann unterscheidet zwei wesentlich verschiedene 
Zweige des Versicherungslottos: u) das reine Versicherungslotto, bei 
welchem nur Kompensation des Zufalles stattfindet und nur Risikoeinlagen 
zu zahlen sind (z. B. Feuer-, Hagel-, Transport-, Spiegelglasvcrsicherung), 
I») eine Kombination von Versicherungslotto und Amortisation durch Spar
einlagen; hier ist besonders die Lebensversicherung, „dieser merkwürdigste 
und räthselhaftestc aller Versicherungszweige" zn nennen. Hier wird 
nicht nur der Zufall, sondern auch die regelmäßige Abnutzung kompensirt, 
daher sind hohe Prämien zn zahlen, die zum großen Theile Amortisations - 
raten sind. „Vollkommener und geregelter noch als das Versicherungslotto 
wirken die Spezialreservcfonds im Haushalte, in der Unternehmung, im 
Verkehr. — Ueber dem Versicherungslotto steht als nächsthöhere Stufe 
die Versicherung der Surrogate und endlich die Bereithaltung und Ver
wendung von Parten" . . . „und so hat die moderne Wirthschaft das 
Prinzip der Versicherung zu unzähligen Durchführungen gebracht, wo der 
Blick des gewöhnlichen Menschen nichts als zufälliges Nebeneinander, das 
leere Einerlei der ewig gleichen Wiederholung findet."

Der Versicherung stellt nun Herrmann als Konkurrenten, die die
selben Ziele verfolgen, „zwei der wichtigsten Methoden der Technik und 
Oekonomik", die Meidung und die Unterdrückung, zur Seite. Hatte 
Herrmann nun schon früher in seiner Untersuchung der Theilung des 
Risikos (S. 11 sf.) nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die vielseitig 
vertretene Anschaltung, die wahre und einzige Art der Versicherung bestehe 
in der Vertheilung des Risikos auf viele Gleichinteressirte und sei darum
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nur durch Association vieler Individuen möglich, irrig sei, vielmehr sei die 
Theilung des Risikos nur eine der häufigsten Formen der Versicherung, 
so erklärt er nun, daß die Theilung des Risikos, „welche nichts anderes 
ist, als das Aussetzen nur einzelner Partien gegenüber einer bestimmten 
Gesammtgefahr", eine Methode der Meidung sei. Jedoch könne man, 
anstatt dem gefürchteten Uebel mittelst der Meidung aus dem Wege zu 
gehen, manchmal dasselbe auch ohue Umstände unterdrücken. „Meidung, 
Unterdrückung und Versicherung stehen in inniger, wohl geregelter Beziehung 
zu einander." Die Meidung läßt die störende Einwirkung gar nicht zu 
Stande kommen, die Unterdrückung läßt sie eintreten, aber nicht weiter
greifen, die Versicherung endlich tritt in Wirksamkeit, wenn die Störung 
ihre schädlichen oder unpassenden Wirkungen weiter zu verbreiten beginnt, 
und paralysirt diese Wirkungen durch geeignete Gegenwirkungen, durch 
Kompensation. „Bei der Meidung handelt es sich immer erst um Gefahren, 
um bevorstehende Einflüsse, bei der Unterdrückung um Störungen, bei der 
Versicherung um Folgen der Störung." Wir sehen, daß Herrmann doch 
Meidung, Unterdrückung und Versicherung nicht lediglich als Konkurrenten 
in Bearbeitung desselben Gebietes auffaßt, wie es zuerst den Anschein 
hat, was ihm auch von verschiedenen Seiten, z. B. von Emming
haus (Handwörterbuch) und von v. Bönigk (Tübinger Zeitschrift) zum 
Vorwurf gemacht wird. Vielmehr scheidet schon Herrmann zwischen 
den Thätigkeitsbereichen jener drei Methoden und setzt sie in eine gewisse 
Stufenfolge zu einander; allerdings ist die Trennung, die er vornimmt, 
noch nicht scharf genug, wie aus folgenden weiteren Ausführungen 
(S. 129) hervorgeht: „Meidung, Unterdrückung und Versicherung, 
diese drei wichtigen Methoden der Bewältigung ungünstiger Umstände 
konkurriren untereinander, so daß in gewissen Fällen bald die Meidung, 
bald die Unterdrückung, bald die Versicherung technisch vollkommener oder 
ökonomisch vorzüglicher erscheint." „Es ist daher gewiß rathsam, sich aller 
drei Methoden gleichzeitig zu bedienen, jedoch eine jede für ihren speziellen 
ökonomischen Bereich." „Mit steigender Kultur bilden sich die Meidung, 
Unterdrückung und Versicherung fast gleich kräftig aus. Nur scheint die 
Meidung allmählich die Oberhand zu gewinnen." Eine genauere Ab
grenzung der verschiedenen Thätigkeitsbereiche haben später Wagner und 
Gebauer vorgenommen, worauf weiter unteu näher eingegangen werden 
wird. Eine weitere Besprechung dieser Herrmann'schen Theorie erübrigt 
sich daher an dieser Stelle. Hier sei nur noch kurz erwähnt, wie er 
gegenüber dieser sich in der Glücksspielnatur und in der Kompensation 
des Zufalles darstellenden technischen Seite der Versicherung die wirth- 
schaftliche Aufgabe derselben charakterisirt (vergl. 9. und 10. Untersuchung 
S. 133 sf.).

In wirtschaftlicher Beziehung, so sagt Herrmann, habe die Ver-
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sicherung den Zweck, „die Nachtheile, welche unbeglichene Störungen her
vorbringen würden, gänzlich zu vermeiden oder wenigstens auf das geringste 
Maß zu beschränken". Je rascher, je anpassender, präziser, vollkommener 
die Versicherung technisch durchgeführt werde, desto mehr Nachtheile würden 
erspart. Herrmann vergleicht die Zufälle, in welchen die Versicherung 
technisch anwendbar ist, Lawinen von unberechenbarer Kraft, Größe und. 
Richtung. Ein Unglück ziehe andere nach sich, darum müsse die Versicherung 
schon früher wirken, ehe der rollende Schneeball auf dem Bergesabhange 
zur Lawine werde.

Kosten und Spesen der Versicherung seien verschieden; unter Um
ständen könnten in Fällen, wo der Ersatz augenblicklich eintreten müsse, 
wenn nicht Alles verloren sein sollte, sich eine kostspielige Versicherungs art, 
wie die ständige Bereithaltung von Parien, z. B. zweier Paare Feuer
spritzenpferde, zweier Krankenwärter rc., sehr ökonomisch erweisen, während 
wieder in anderen Fällen die primitivste Versicherungsart, nämlich die 
durch sichere Aussicht auf einträglichen Bettel, die allerökonomischste sein 
werde. — Die ökonomische Bedeutung der Versicherung trete nicht nur in 
der Auszahlung von Versicherungskapitalien, sondern auch in der Selbst
versicherung (Ansammlung ^von Reservefonds und Spareinlagen, Bereit
haltung von Surrogaten und Parien) stets deutlich hervor. Auf die 
einzelnen Seiten der ökonomischen Bedeutung des Versicherungswesens 
geht Herrmann nicht ein, sondern bespricht nur in höchst geistvoller 
Weise, allerdings immer unter weitgehender Verallgemeinerung des Begriffes 
Versicherung, die Bedeutung der Versicherung für die menschliche Gesellschaft, 
wie sie sich in den: Bewußtsein der Solidarität der Generationen und der 
Wirthschaftsklassen zeige. Hierauf noch des Näheren einzugehen, dürfte zu 
weit führen, da sich die vorliegende Arbeit nicht mit der Bedeutung des 
von Herrmann sogenannten Prinzipes der Versicherung für die Wirth
schaft im Allgemeinen beschäftigen soll, sondern mit jenem Prinzipe der 
Versicherung, wie es in den Versicherungszweigen verwirklicht ist. Es ist 
nach dem Gesagten offenbar, daß, so bedeutsam diese und besonders die 
letztere Herrmann'sehe Theorie für die Versicherungswissenschaft ist, und 
so nothwendig es ist, zu betonen, daß der Begriff der Versicherung von 
den Theoretikern häufig zu eng gefaßt wurde, und dem gegenüber darauf 
hinzuweisen, daß ein Prinzip der Verschaffung von Sicherheit sich durch 
unser ganzes Wirthschaftsleben hindurchziehe, es sicherlich nicht angebracht 
ist, mit Herrmann das Wort „Versicherung" sowohl für den allgemeinen, 
als auch sür einen engeren und den engsten Begriff gleichzeitig zu benutzen, da 
hierdurch lediglich verwirrend,nicht aber dieWissenschaft fördernd gewirktwird.

Wie oben schon angedeutet, ist die bedeutendere von beiden Herr
mann Äschen Theorien diejenige von der Einreihung in die Mittel zur 
Kompensation des Zufalles und die Nebeneinanderstellnng mit Meidung
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und Unterdrückung. Hierin hat Herrmann auch zahlreiche Nachfolger 
gefunden, und seine Theorie ist von verschiedenen Seiten weiter ausgebaut 
und konkreter gefaßt worden. Es sei hier zunächst die Darstellung von 
Ad. Wagner genannt, wie er dieselbe in seinem Aussatze im Schönberg- 
schen Handbuche formulirt?)

Wagner stellt die Versicherung neben das Geld-, Münz-, Kredit-, 
Bank- und Kommunikationswesen unter dem Oberbegriffe Verkehrswesen 
i. w. S. (vergl. Tübinger Zeitschr. 1891) und definirt ^): „»Versicherung« 
im wirthschastlichen Sinne ist diejenige wirtschaftliche Einrichtung, welche die 
nachtheiligen Folgen (zukünftiger) einzelner, für den Betroffenen zufälliger, 
daher auch im einzelnen Falle ihres Eintretens unvorhergesehener Ereig
nisse für das Vermögen einer Person dadurch beseitigt oder wenigstens 
vermindert, daß sie dieselben auf eine Reihe von Fällen vertheilt, in denen 
die gleiche Gefahr droht, aber nicht wirklich eintritt." Diese Definition 
führt Wagner weiter dahin aus, daß von Versicherung im wirthschastlichen 
— und auch im juristischen — Sinne nur da gesprochen werden könne, 
„wo eine entsprechende Vereinigung vieler Fälle, in denen ökonomisch 
nachtheilige Ereignisse drohen, also möglich sind, stattfindet, um unter 
ihnen dann eine Ausgleichung der einzelnen günstigen und ungünstigen 
oder demgemäß eine Uebertragung von den günstigen auf die ungünstigen 
Fälle eintreten zu lassen. Diese »Vereinigung«, »Ausgleichung«, »Ueber
tragung« ist das der Versicherung spezifisch Eigenthümliche. Es findet 
sich, wie bei allen Arten und Zweigen der Sach- und Lebensversicherung, 
so auch bei den beiden »Hauptsystemen«, der Gegenseitigkeits- und der 
Erwerbsversicherungsunternehmung, indem alle Versicherung ihrem Wesen 
nach auf »Gegenseitigkeit« (oder in diesem Sinne des Wortes allerdings 
praktisch regelmäßig auf »Association«) beruht und jene beiden »Systeme« 
nur verschiedene Rechtsformen sind, dies Gegenseitigkeitsprinzip zu verwirk
lichen." Wenn Wagner in dieser Definition und Charakterisirung des 
Versicherungswesens die Versicherung einerseits eine „Einrichtung" nennt, 
andererseits aber die Vertheilung der Risiken oder das Gegenseitigkeits- 
bezw. Associationsprinzip als das Wesentliche an der Versicherung betont, 
so berücksichtigt er hierbei lediglich den Standpunkt des Versicherungs
unternehmers, sei derselbe nun eine Aktiengesellschaft, eine Gegenseitigkeits
gesellschaft oder eine öffentliche Korporation. Für diesen ist die Versicherung 
wohl eine Einrichtung — obwohl auch hier dieser Ausdruck nicht ganz 
passend erscheint —, durch welche er, der Unternehmer, um seinen Kunden, 
den Versicherten, größere Sicherheit zu gewähren, die Risiken oder die 
drohende Gefahr auf möglichst viele in gleicher Weise Jnteressirte vertheilt.

Schönberg, Handbuch der politischen Oekonomie, 2. Band: Volkswirthschaftö
lehre, 2. Halbband S. 355. Tübingen 1898.

2) Schönberg, a. a. O., S. 359.
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Was der Versicherte dabei zu thun hat, und in welches Verhältniß Ver
sicherer und Versicherter zu einander treten, wie auch — was für jede 
Versicherung weit wesentlicher als das sog. Associationsprinzip ist, — auf 
Grund welcher Thatsachen oder Kalkulationen der Versicherungsunternehmer 
die Theilung der Risiken vorzunehmen vermag, bleibt in der Wagner'schen 
Definition unberücksichtigt, und es muß dieselbe darum als nicht genügend 
erscheinen, wenn dieselbe sonst auch für alle Systeme, Arten und Zweige 
der Versicherung paßt. Bemerkt sei noch, daß die Scheidung in Gegen- 
seitigkeits- und Erwerbsversicherungsunternehmung als ungünstig zu be
trachten ist, da einerseits die Gegenseitigkeitsgesellschaften ebenfalls erwerben 
wollen, während auch die Aktiengesellschaften schließlich auf dem Prinzipe 
der „Gegenseitigkeit", d. h. der Bertheilung des Risikos auf Viele beruhen. 
Auch ist dieses Prinzip der „Vereinigung" rc. nicht etwas der Versicherung 
spezifisch Eigenthümliches, sondern ist, wie Herrmann richtig hervor
gehoben und mit Kompensation des Zufalles bezeichnet hat, in allen oder 
den meisten Zweigen der Volks- bezw. Verkehrswirthschaft zu beobachten.

Des Weiteren betrachtet Wagner, ähnlich wie Herrmann, die Ver
sicherung als Glied der Methoden zur Bewältigung ungünstiger Umstände, 
neben und nach Meidung und Unterdrückung der Gefahr. Wagner faßt 
Meidung, Unterdrückung und Versicherung nicht als Konkurrenten auf, 
wie Herrmann, sondern vielmehr als Methoden, welche in gleicher 
Weise nur mit verschiedener Stärke und verschiedenem Erfolge nach dem
selben Ziele streben. Was dem Einen nicht gelingt, vermag eventuell der 
Andere zu erreichen, doch ist nicht ausgeschlossen, daß Eines statt des 
Anderen angewendet wird, daß also z. B. man sich gegen ungünstige 
Umstände, die man technisch hätte vermeiden oder unterdrücken können, 
versichert. Auf die Bedeutung, welche diese Schematisirung für die 
Organisation des Versicherungswesens hat, gehen wir hier nicht näher 
ein. Weiter ausgebildet wurde dieses Schema der Methoden zur Be
wältigung ungünstiger Umstände durch Gebauer und v. Bönigk.')

Gebauer fußt auf der Auffassung vom Versicherungswesen, 
welche L. Elster-) vertreten hat; es ist daher erforderlich, zunächst auf 
diese einzugehen.

Elster meint, daß in den meisten Definitionen das Prinzip der 
Association zu stark betont sei; in der Versicherung komme eine Vereinigung 
oder Verbindung der Menschen gegen die Alles verheerenden Wirkungen 
zügelloser Natnrgewalten zum Ausdruck, die sich trotz des physiokratisch- 
smithschen Prinzipes der Freiheit des Einzelnen auch sonst in der Wirth
schaft vielseitig entwickelt habe. Die Definition glaubt Elster „etwa

1) M. Gebauer, Die sogenannte Lebensversicherung. Jena 1895. v. Bönigk, 
Tübinger Zeitschrift I. e.

2) L. Elfter, Die Lebensversicherung in Deutschland. Jena 1880. 
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derart" fassen zu sollen (I. o. S. 6): „Durch die Versicherung werden 
die nachtheiligcn Folgen, welche, durch ein zufälliges, unvorhergesehenes 
Ereigniß hervorgerufen, eine Person in ihrem Vermögen schädigen, be
seitigt oder wenigstens vermindert", und er sieht in dcr Versicherung „ein 
Befriedigungsmittel für ungewisse, eventuelle künftige Bedürfnisse", wobei er 
ausdrücklich hervorhebt, daß sich diese Definition nur auf die Sachversicherung, 
also auf die eigentliche Versicherung beziehe, wozu die Lebensversicherung 
nicht zu rechnen. sei. Es sei überhaupt ein mehr oder weniger vergebliches 
Bemühen, für beide Versicherungsarten eine gleiche Definition finden zu 
wollen, wenn auch ihre volkswirthschaftliche Bedeutung viel Aehnliches habe. 
Den Versicherungsvertrag, welcher von der Jurisprudenz unrichtig unter 
die Glücks- oder aleatorischen Verträge eingereiht wurde, bezeichnet er 
(Seite 9) als einen zweiseitigen Vertrag, inhaltlich dessen sich ein 
Kontrahent — Versicherer genannt — einem anderen gegenüber — Ver
sicherungsnehmer oder Versicherter genannt — verpflichtet, gegen Entgelt 
im Falle des Eintretens eines zufälligen, vorher genau bestimmten 
Ereignisses den wahren Schaden, die Vermögensdisferenz, zu ersetzen, 
vorausgesetzt, daß eben dieses Ereigniß ohne ein bestimmtes Verschulden 
des Versicherten eingetreten ist. An dieser Auffassung der Versicherung 
und so auch speziell an der oben genannten Definition tadelt Ad. Wagner') 
in seiner Besprechung des Elster'schen Buches mit Recht, daß sie an 
einer unrichtigen Auffassung des ökonomisch-technischen Wesens der Ver
sicherung leiden, was seinen Grund darin Habe, daß Elster in unzulässiger 
Weise das rechtliche nnd das ökonomische Wesen der Versicherung ver
menge, statt eine selbständige Untersuchung des ökonomischen Wesens der 
Versicherung vorzunehmen. Was im juridischen Sinne ein Versicherungs
vertrag sei, brauche im ökonomischen Sinne noch nicht wirkliche Sicher
heit gewähren, und dies werde eintreten, sobald die Versicherung nicht 
eine Ausgleichung der Risikos durch Zusammenfassung, wenn möglich, einer 
so großen Anzahl von Risiken vornehme, daß sich nach erfahrungsmäßiger 
Wahrscheinlichkeit im Durchschnitt des der Berechnung zu Grunde liegenden, 
entsprechend lang anzunehmenden Zeitraumes die günstigen und ungünstigen 
Fälle ausgleichen. Dieser Kernpunkt der Versicherung, nach Wagner's 
Auffassung das „Element der Vergesellschaftung", werde in Elster's Be
griffsbestimmung unberücksichtigt gelassen, wenn es Elster auch sonst in 
seiner Darstellung als wesentlich hervorhebe.

Geht nun Elster schon in seiner Auffassung vom Begriff der Ver
sicherung infolge Vermischung des juristischen und ökonomischen Stand
punktes irre, so thut er dies noch mehr bei der Beantwortung der Frage: 
ist das, was man heute unter Lebensversicherung versteht, eine eigentliche

9 Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Neue Folge, Bd. L (1881).
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Assekuranz oder nicht? Er kommt hier zu einem absolut verneinenden 
Resultate auf Gruud einer Gegenüberstellung der juristischen Eigenthümlich
keiten der Schadensversicherung einerseits und der Lebensversicherung 
andererseits, wobei er sich auf die Untersuchungen von Hinrichs*)  und 
besonders auf diejenigen von Laband?) stützt.

*) Hinrichs, Die Lebensversicherung, in Zeitschrift für das gesammte Handels
recht, Bd. 20 S. 339-445.

2) Laband, Die juristische Natur der Lebens- und Rentenversicherung (Festgabe 
für Thöl), Straßburg 1879.

Laband spricht der Lebensversicherung den Assekuranzcharakter ab, 
weil ihr die nöthigen Voraussetzungen eines Assekuranzvertrages, das Vor
handensein einer Gefahr, welche das Vermögen des Versicherten oder ein in 
Geld abschätzbares Interesse bedroht, fehlen. Der Tod bedrohe einerseits nicht 
ein Vermögensobjekt, sondern das Vermögenssubjekt, auch sei er nicht als 
Gefahr im Sinne des Assekuranzvertrages, welche eintreten kann, aber 
nicht eintreten muß, anzusehen, ebenso wenig sei die Ungewißheit des Ein
trittes des Todes eine Gefahr im Sinne des Assekuranzvertrages. Aus 
diesen und einigen weniger wichtigen Gründen kommt Laband zu dem 
Schlüsse, daß zwischen Assekuranz und Lebensversicherung zwar eine Aehn- 
lichkeit bestehe, wenn man beide als Handelsgewerbe betrachte, die auf 
der Sozietätsform bezw. dem Ersatz dafür, welcher sich in der Form der 
Prämienerhebung gefunden habe, beruhen, daß aber jede Uebereinstimmung 
zwischen beiden schwinde, wenn man sie als Rechtsgeschäft ins Auge fasse. 
Laband betrachtet die Lebensversicherung als ein Spar-und Versorgungs
geschäft, auf welche die Technik des Assekuranzgeschäftes übertragen sei. 
Diesen Ausführungen schließt sich Elster voll und ganz an und glaubt 
unter Voranstellung des Fundamentalsatzes: „ohne Gefahr keine Ver
sicherung" und unter Hinweis darauf, daß der Lebensversicherung ein 
Versicherungsvertrag nicht zu Grunde liege, da die Begriffe perieuluvi 
und damnum hier nicht vorliegen, daß vielmehr lediglich die Gleichartig
keit des kaufmännischen Betriebes des Lebensversicherungswesens und der 
Schadensassekuranz der ersteren die Bezeichnung als „Versicherung" ver
liehen habe, den Lebensversicherungsvertrag als einen zweiseitigen Vertrag 
definiren zu sollen, „vermittelst dessen sich ein Kontrahent (auch hier Ver
sicherer genannt) gegen Entgelt (fortlaufende Prämie, Mise) einem anderen 
(auch hier Versicherungsnehmer oder Versicherter genannt) gegenüber ver
pflichtet, Einzahlungen des Versicherten aufzusparen und zu verwalten 
und im Falle eines bestimmten Ereignisses (Tod oder Erleben eines be
stimmten Lebensalters) diese durch nutzbare Anlegung beständig wachsenden 
Einlagen, unter eventueller Ergänzung auf eine bestimmte Summe, an den 
Versicherten oder seine Rechtsnachfolger zurückzuzahlen". Während nun 
Wagner dieser Definition gegenüber — und dies wohl mit Recht — 
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hervorhcbt, daß schließlich jeder Versicherung eine Art Reservefondsbildung, 
eine Art Sparkasse zu Grunde liegt, wendet sich R. Walden in seiner 
Besprechung des Elster'schen Buches (vergl. Jahrbücher N. F., Bd. 2. 
1881) gerade gegen die Auffassung der Prämienreserve als Sparbeträge. 
Die Prämie gehe ebenso bei der Lebensversicherung wie auch bei der 
Schadensversicherung in den Besitz des Versicherers über und somit für 
den Versicherten verloren, worin er betreffs der Schadcnsversicherung 
übrigens mit Laband, Elster rc. übereinstimmt. Wenn der Versicherer 
Theile der Prämie zurücklege, so handele er darin lediglich als gewissen
hafter Geschäftsmann, wobei ihm zu Hülfe komme, daß er mit Hülfe 
wissenschaftlicher Grundlagen den zurückzustellenden Betrag genau berechnen 
könne, was allerdings für den Versicherungsvertrag irrelevant sei. Zweck 
der Sparkasse sei Beschaffung disponibler Kapitalien durch allmähliche 
Ansammlung eingezahlter Gelder, Zweck der Lebensversicherung im engeren 
Sinne des Wortes dagegen die Versorgung Dritter unter Verzicht aus 
den eigenen Genuß derjenigen Gelder, welche zur Erwerbung der An
sprüche der zu versorgenden Personen vom Versicherungsnehmer bezahlt 
werden müssen. Unser von dieser Auffassung Walden's abweichender 
Standpunkt wird weiter unten dargelegt werden. Gegenüber der juristisch
ökonomischen Auffassung Elster's, Laband's rc., welche fortwährend be
müht ist, den Versicherungsvertrag unter römische Rechtsbegriffe einzu
gliedern, während doch das römische Recht die wirthschaftliche Einrichtung 
der Versicherung nicht kannte, in ihm also auch kein Platz für einen Ver
sicherungsvertrag sein konnte — XL. die alten Wettassekuranzen sind mit 
unserer auf wissenschaftlicher Grundlage beruhenden Versicherung nicht auf 
eine Stufe zu stellen, auch nicht in Beziehung zu setzen — sei hier nur 
erwähnt, daß eine juristische Vertragsdefinition, die sich mit der ökonomischen 
nicht vollkommen deckt oder mit derselben nicht in Einklang zu bringen 
ist, für die Praxis nicht brauchbar ist. Daß die Lebensversicherung nicht 
nur in äußerer Hinsicht, in Bezug auf die Betriebsform, der wirklichen 
Assekuranz, wie Laband u. A. die Schadensversicherung bezeichnen, sehr ähn
lich ist, sondern auch beide aus ganz ähnlichen Verträgen beruhen, dürfte 
schon daraus hervorgehen, daß im Sprachgebrauch für beide derselbe 
Name gewählt wurde. Eine Einigung wird sich erzielen lassen, sobald 
man, entgegen Laband, Elster rc., die einseitige Betonung der Begriffe 
periculum und äuwnum aufgiebt und hierfür weitere Begriffe einführt, 
unter welche sich sowohl die wesentlichen Momente dcr sog. Schadens
versicherung als auch diejenigen der sog. Lebensversicherung subsummiren 
lassen. Hat die Jurisprudenz dann keine Vertragskategorie, welche sich 
mit dem wirthschastlichen Begriffe der Versicherung deckt, so ist dem nur 
dadurch abzuhelfen, wie auch von verschiedenen Seiten bereits vorgcschlagen 
wurde, daß die Jurisprudenz von dem einseitig theoretisircndcn bezw.
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schematisirenden Standpunkte abgeht und unter Anpassung an die Wirk
lichkeit einen weiteren Begriff des Versicherungsvertrages einsührt, unter 
den sich die thatsächlich betriebenen Versicherungszweige subsummiren 
lassen. Nur so wird die Jurisprudenz und die aus ihren Begriffen be
ruhende Gesetzgebung das wirthschastliche Leben fördernd wirken, während 
sie durch eine einseitige enge Begriffsbestimmung seither dem Versicherungs
wesen direkt hinderlich war.

Die Laband-Elster'sche Auffassung nicht nur von der Lebensver
sicherung, sondern auch vom Versicherungsverträge überhaupt, erfuhr eine 
eingehende Widerlegung durch Rüdiger?) Auch dieser geht davon aus, 
daß es ohne Gefahr keine Versicherung gebe. Unter Gefahr will er die 
Möglichkeit des Eintritts eines schadenbringenden, vom Willen des 
Betroffenen unabhängigen und in diesem Sinne zufälligen Ereignisses 
verstanden wissen. Als weitere Voraussetzung des Versicherungsvertrages 
sieht er das Vorhandensein eines Interesses an, jedoch braucht dieses 
Interesse nicht lediglich auf Ersatz eines vermögensrechtlichen Schadens 
gerichtet zu sein, sondern, da die Versicherung Schutz gegen jedes wirth- 
schaftliche Uebel gewähren will, ist dieses Interesse auch ganz allgemein 
auf Ausgleichung wirthschaftlicher Nachtheile gerichtet. Indem Rüdiger 
diese Grundlagen für den Versicherungsvertrag festlegt, glaubt er in diese 
Vertragskategorie die Lebensversicherung unbedenklich einreihen zu können, 
nur geht hier neben dem Versicherungsvertrag noch ein Sparvertrag her. 
Die Lebensversicherung erscheint hier also als ein Doppelvertrag, ent
sprechend ihrem zweifachen Zwecke, welcher. erstens in der Ansammlung 
von Spareinlagen des Versicherungsnehmers bis zu einer bestimmten 
Summe während der Lebenszeit eines bestimmten Menschen und zweitens 
in der Uebernahme der Gefahr eines (mit Beziehung auf diesen Haupt
zweck) vorzeitigen Ablebens und der hierdurch nothwendig werdenden 
Ergänzung der Spareinlagen des Versicherungsnehmers zur Höhe der 
bestimmten Summe seitens der Versicherungsgesellschaft besteht. Der Tod 
als solcher oder insofern er überhaupt eintritt, ist nicht diejenige Gefahr, 
welche hier in Betracht kommt, sondern nur der Tod, insofern er vor 
jenem im Vertrage bestimmten Zeitraume eintreten und dadurch das An
sammeln eines in einer bestimmten Weise beabsichtigten Sparergebnisses 
vor Ablauf jenes Zeitraumes vereiteln kann. Das Interesse besteht nicht 
in der Erhaltung des Lebens an sich, sondern in der durch den Ver
trag besonders geregelten Ersparung eines bestimmten Kapitals während 
der Lebensdauer. Der Schaden besteht nicht mehr in dem Eintritt des 
Todes als solchem, sondern in der Unterbrechung einer bestimmten Kapitals
bildung infolge vorzeitigen Todes bezw. in dem Unterschiede zwischen

Ad. Rüdiger, Rechtslehre vom Lebensversicherungsvertrag. Berlin 1885.
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dem vom Versicherungsnehmer bis zu seinem Tode oder auch bis zum 
Tode eines bestimmten Dritten wirklich erzielten Sparergebnisse und dem 
gewollten. Gegenüber Laband und Elster, welche meinen, daß die 
Lebensversicherung sich gerade dadurch von den Schadensversicherungen 
unterscheide, daß das Interesse micht in Geld abschätzbar sei, weist 
Rüdiger nach, daß gerade bei der Lebensversicherung das erforderliche 
Interesse von vornherein und in jedem Augenblicke der Versicherungsdauer 
ein dem Geldwerthe nach völlig bestimmtes ist nnd so ziffernmäßig fest
steht, daß zu keiner Zeit eine besondere Abschätzung in Geld nothwendig 
wird. Denn da das Interesse nicht in der Erlangung einer Entschädigung 
für die Vernichtung des jeweils in Frage kommenden Lebens ist, sondern 
in dem durch den Tod herbeigeführten Ausfall an einem Sparergebnisse 
besteht, so ist der eventuell entstehende Schaden zu jeder Zeit gleich dem Unter
schiede zwischen den schon angesammelten Ersparungen und der versicherten 
Summe, und, da die versicherte Summe von vornherein vom Versicherungs
nehmer und zwar nicht willkürlich, sondern dein Ermessen folgend, wieviel er 
von seinen Erübrigungen aus Vermögenseinuahmen oder sonstigen Einkünften 
sparkassenmäßig hinterlegen will, genau bestimmt wird, so ist der bei früh
zeitigem Tode eventuell eintretende Schaden, also auch das Interesse jederzeit 
nicht nnr genau abschätzbar, sondern stets genau bestimmt, viel genauer, 
als es bei sonstigen Versicherungsarten möglich ist, was auch bereits im 
praktischen Versicherungsleben darin einen Ausdruck findet, daß die meisten 
Versicherungsanstalten in den Policen für jedes Jahr den Werth der 
Police genau feststellen, wonach sich jeder Versicherungsnehmer aus der 
Differenz zwischen dem augenblicklichen Werthe seiner Police mit seinem 
Sparziele sein Interesse an der Versicherung leicht abschätzen kann.

Trotzdem Rüdiger durch Festlegung der Doppelnatur des Lebens
versicherungsvertrages unseres Erachtens überzeugend nachgewiesen hat, 
daß der Lebensversicherung der Persicherungscharakter nicht nur nicht 
abzusprechen sei, sondern ihr sogar in gewisser Weise mehr eigen sei als 
anderen Versicherungszweigen, geht nun Gebauer wiederum von der 
Lab and-Elster Äschen Auffassung aus, daß die Lebensversicherung nur ein 
Sparinstitut sei; um nun dieser „Garantiesparkasse", wie er es nennt, 
doch den Versicherungscharakter zu retten, stellt er unter weitestgehender 
Verallgemeinerung des Begriffes Versicherung folgendes System des 
Versicherungswesens auf.

Gebauer reiht die Versicherung (Allgemeinbegriff) unter diejenigen 
wirthschastlichen Thätigkeiten ein, welche auf Abwehr und Beseitigung von 
Schäden gerichtet sind, im Gegensatz zu denjenigen, welche Annehmlichkeit 
und Nutzen verschaffen sollen. Zweck dieses allgemeinen Versicherungs
begriffes ist: „die Erlangung einer Sicherheit, das Sicherstellen gegen
über dem möglichen Eintritte ökonomischer Nachtheile." Aus dieser Zweck
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festsetzung erhellt zugleich, daß der von Elster aufgestellte Fundamentalsap: 
„ohne Gefahr keine Versicherung" auch von Gebauer als maßgebend an
erkannt wird. Die Versicherung wird von ihm definirt als „Inbegriff 
alter ökonomischen Akte und Einrichtungen, welche (und soweit sie) gegen 
künftig mögliche, in ihrem Eintritt ungewisse Nachtheile Vorkehrungen 
treffen sollen." Gebauer faßt unter diesem Allgemeinbegrisfe „Assekuranz" 
alles das zusammen, was nach dem Sprachgebrauch als Sicherung oder 
Versicherung bezeichnet wird, und ordnet sie in ein „System der Ver
sicherung" ein. Dieses System setzt sich aus drei Maßregeln zusammen, 
mit welchen man ungünstige Umstände bewältigen kann; Gebauer nennt 
sie nach Herrmann's Vorgang: Meidung (i. e. S., ein weiteres Prä
ventionsmoment ist aller und jeder Assekuranz wesentlich), Unterdrückung 
und Verschaffung von Ersatz oder Assekuranz im engeren Sinne. Ge
bauer sieht hierin die drei Haupterscheinungsformen des Assekuranzwesens, 
welche nach dem Grade der Vollkommenheit verschieden sind. Bei der 
Ersatzversicherung sind wieder 2 Arten zu unterscheiden: 1. Diejenige, 
deren Wesen darin besteht, daß der Versicherungsnehmer (Gläubiger, 
Kapitalist re., der zumeist auch der Versicherte sein wird) zum Ersatz zu 
verwendende Werthe vom Versicherer (Schuldner rc.) übernimmt. Bei 
der 2. Art ist es in entgegengesetzter Richtung der Versicherungsnehmer, 
welcher solche dem Assekuradeure hingiebt, mit der Absicht, daß jene wirth
schaftlichen Werthe den Versicherer in die ökonomische Lage versetzen sollen, 
für Schäden, welche den Versicherten treffen könnten, entsprechenden Ersatz 
beizubringen. Gebauer führt unter dieser Art von Ersatzversicherung zu
nächst die Schadensversicherungen „xa/' an, bei welchen die Ent
schädigung nur gewährt werde, wenn durch das schädigende Ereigniß ein 
Vermögensnachtheil wirklich zur Entstehung gelange. Hierhin zählt er die 
Feuer-, Hagel-, Viehversicherung, und diejenige gegen Unfall, Invalidität rc. 
Diese Versicherungsarten beruhen meist auf einer Vereinigung vieler Ver
sicherungsuchender, also auf dem Affociationsprinzip, sie können aber auch, 
wie z. B. Termingeschäfte, der Garantievertrag, individuell vorgenommen 
werden. Von dieser Schadensversicherung glaubt Gebauer nun die 
Lebensversicherung prinzipiell trennen zu müssen, denn juristisch betrachtet, 
sei der Lebensversicherungsvertrag ein abstraktes Rechtsgeschäft gegenüber 
der kausalen oder materiellen Rechtsnatur der Schadensassekuranzverträge; 
wirthschaftlich aber sei sie nur ein Sparakt, dessen Verwandtschaft mit der 
Schadensversicherung nur aus der Anwendung des Associationsprinzipes 
beruhe. Nenne man aber diese gemeinsame Art, zu sparen, Versicherung, 
so könne man, da auch die Versicherung individuell vorgenommen werde, 
auch das individuelle Sparen in das Versicherungswesen hineinbeziehen. 
Der Ausdruck „Lebensassekuranz" sei in jedem Falle nur mit gewissen 
Kautelen anzuwenden, da diese Benennung sonst eine Versicherung gegen 

u;* 
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alle irgendwie Leben und Gesundheit betreffenden Schäden vermuthen lasse, 
eine Auffassung, die viel zu weit sei. Indem wir hier einerseits kon- 
statiren, daß die Stellung Gebauer's durch die Ausführungen Rüdiger s 
bereits widerlegt sind, andererseits die Frage, ob durch Gebauers 
„System der Versicherung" wirklich ein Fortschritt gegenüber Herrmann's 
„Kompensation des Zufalles" geschaffen ist, unerörtert lassen wollen, sei 
hier nur bemerkt, daß die Ausdrücke „Lebensassekuranz", „Feuer
assekuranz" rc., wie sie im geschäftlichen Leben üblich sind, allerdings in
korrekte Wortbildungen sind. Dies ist jedoch nur eine Aeußerlichkeit, die 
sich in die Praxis eingeschlichen hat; jedoch kommt es darauf hier nicht 
an, sondern lediglich aus das, was man unter der äußeren Bezeichnung 
versteht. Das Leben ist durch die Lebensassekuranz ebenso wenig ver
sichert, wie Feuer bezw. Hagel durch die Feuer- oder Hagelversicherung, 
oder wie durch die Schadensassekuranz ein Schaden versichert ist. Eine 
Trennung der Versicherungsarten nach Lebens- oder Schadensversicherungen 
vorzunehmen, ist falsch, da dies keine sich ausschließende Gegensätze sind. 
Warum man übrigens unter dem Ausdruck „Lebensversicherung" nicht alle 
das menschliche Leben betreffenden Versicherungsarten, also auch Unfall-, 
Jnvaliditäts- und Krankenversicherung rc. zusammenfassen sollte, wie man 
mit Schadensversicherung auch alle Versicherungsarten, die sich gegen 
wirtschaftliche Unfälle richten, also auch die Lebensversicherung, bezeichnen 
könnte, erscheint nicht genügend begründet. Unsere Stellungnahme zu der 
Gebauer'schen Auffassung wird sich aus dem Folgenden von selbst 
ergeben.

Der Versuch einer Widerlegung der Gebauer'schen Auffassung dürfte 
lediglich auf einen Wortstreit hinauskommen, da Gebauer in seiner 
Systematisirung nur Verschiebungen von Bezeichnungen vornimmt, nicht 
aber direkt neue Begriffe einführt. In seiner Verallgemeinerung gewisser 
Begriffe können wir uns ihm nicht anschließen. Zur Uebersichtlichkeit 
folgt hier ein Schema des Gebauer'schen Svstems.

System der Versicherung.
I-----------------------I—I——---------------------------------1

Meidung. Unterdrückung. Vorsorge für Ersatz.

Versicherung d. Uebernahme v. Ersatzwerthen, die der Versicherung durch Hingabe v. Ersatzwerthen
Versicherer zur Verfügung stellt, seitens des Vcr- seitens des Versicherungsnehmers an den

sichernngSnehmers (Pfand, Kaution re.). . Versicherten.

i—:—----- >----- 1--- >
Schadensvers, nur' Sparwesen RentenweM
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Dem Standpunkte Gebauer's ist v. Bönigk') entgegengetreten, er hat 
der ungenauen Begrenzung Gebauer's eine genauere Begrenzung des 
Bcrsicherungsfeldes gegenübergestellt, was aber schließlich doch nur darauf 
hinansläuft, daß er der Begriffsverallgemeinerung Gebauer's die Be
rechtigung oder Zweckmäßigkeit aberkennt und hierfür andere Bezeich
nungen einführt, v. Bönigk glaubt das, was Gebauer unter dem all
gemeinen Begriffe „Versicherungswesen" zusammensaßt, als „latente 
Produktion" bezeichnen zu können, v. Bönigk erkennt die Lebensver
sicherung als zum Versicherungswesen gehörend an; er glaubt, daß der 
Unterschied zwischen Sach- und Lebensversicherung lediglich auf technischem 
Gebiete liege, indem er einfach in der Vorausfixirung der für die spätere 
eventuelle Auszahlung festgesetzten Summe liege. Für das Vorhandensein 
einer Versicherung stellt v. Bönigk folgende Grundsätze auf:

1. Die Versicherung ist nicht nur ein Zustand, sondern auch ein 
Vorgang; die Kompensation ist ihr nicht inhärent, sondern nur ein Mittel 
ihrer gedeihlichen Durchführung.

2. Das Versicherungsereigniß muß u) möglich und darf nicht un
möglich sein, i>) bei Abschluß der Versicherung in der Zukunft liegen.

3. Bei Abschluß der Versicherung muß die Möglichkeit vorliegcn, 
daß das Versicherungsereigniß für den Versicherten Schaden im Gefolge 
haben kann, aber nicht muß.

Um das Arbeitsgebiet der Versicherung ans den anderen Maßnahmen, 
welche gegen schädigende Ereignisse angewandt werden, auszuscheiden, be
zeichnet v. Bönigk die Maßnahmen zur Bewältigung ungünstiger Um
stände als wirthschaftlichen Schutz und theilt dieselben in 3 Gruppen: 
l. Meidung, 1t. Unterdrückung, welche bei einem auf längere Zeit aus
gedehnten Zerstörungsprozcß in Anwendung komme, lit. Vorsorge für 
Ersatz, nachdem das schädigende Ereigniß eingetretcn ist und sich vollendet 
hat, und zwar will v. Bönigk, dem Vorgänge Wagner's folgend, 
Meidung und Unterdrückung nicht als Konkurrenten, sondern als Bundes
genossen aufgesaßt wissen.

Unter Verzicht darauf, eine Definition der Versicherung zu geben, um 
aber doch den Begriff nicht so unbegrenzt zn lassen, wie Gebauer, be
schränkt v. Bönigk das Arbeitsfeld der Versicherung folgendermaßen: 
t. Jede Versicherung bernht auf Vertrag oder vertragsähnlichem Ver- 
bältniß zweier Wirthschaftssnbjekte; also Mcidnng und Unterdrückung, 
sowie Anlage von Reservefonds, d. h. überhaupt die von Gebauer 
sog. individuelle Versicherung scheidet aus dem Gebiete des Versicherungs-

v. Bönigk in der Zeitschrift sür die gesammte Staatswissenschaft. Tübingen 1895.
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Wesens aus. Ist somit das Versicherungswesen als Glied der Vor
sorge für Ersatz von Meidung und Unterdrückung abgegrenzt, so wird 
nunmehr 2. innerhalb der Vorsorge für Ersatz danach geschieden, ob 
der Sicherheitsnehmer oder Sicherheitsgeber Ersatzwerthe erhält. Bei der 
Versicherung zahlt der Versicherte dem Versicherer eine Summe; es ist 
somit auch das Pfandwesen, Kaution rc. aus dem Gebiete der Versicherung 
ausgeschieden; 3. wird noch das Sparwesen vom Versicherungswesen ge
trennt, da man beim Sparen ganz genau wisse, wie viel man besitze, 
während man bei der Versicherung nie wisse, wie sich nach Erledigung des 
Verhältnisses die Summe der aus demselben entspringenden Einnahmen zur 
Summe der fraglichen Ausgaben verhalten werden; wir könnten zu keiner 
Zeit wissen, ob nach Ablauf einer bestimmten Periode die Anstalt mehr 
an uns oder wir an die Anstalt gezahlt hätten. — Da beim Sparen 
eine ganz ähnliche Ungewißheit vorhanden ist, je nachdem man nämlich 
seine Ersparnisse in sicheren oder riskanteren Papieren anlegt — denn beim 
Sparen ist ja nicht lediglich die Sparkasse in Betracht zu ziehen, wie es 
v. Bönigk anscheinend thut —, so scheint diese Begründung v. Bönigks 
nicht recht stichhaltig. Das individuelle oder rein private Sparwesen 
scheidet bereits nach Punkt 1 aus, das auf Association beruhende, ge
meinsame Sparen der Sparkassen rc., scheidet sich aber dadurch von dem 
in der Lebensversicherung rc. enthaltenen Sparen, daß bei dem ersteren 
lediglich der Zweck einer disponibelen Kapitalansammlung vorliegt, dessen 
Erreichung jedoch durch allerlei Eventualitäten verhindert werden kann, 
im Versicherungswesen aber es sich nm Kapitalansammlung für einen 
besonderen Fall handelt, und die Störung der Erreichung dieses Zieles 
durch Eventualitäten durch Vertheilung der Risiken ausgeschlossen ist. — 
v. Bönigk scheidet dann die Versicherung selbst in solche mit Spar
charakter (Todesfallversicherung rc.) und solche ohne Sparcharakter (Feuer
versicherung rc.). Zur Veranschaulichung des Bönigk'schen Systems 
lassen wir auch hier das Schema folgen.

Wirtschaftlicher Schutz (latente Produktion).
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Wenn wir auch v. Bönigk nicht in allen Punkten rückhaltlos 
zusammen können, wie ans den weiteren Ausführungen ersichtlich werden 
wird, so scheint uns das Bönigk'sche System vor dem Gebauer'schen 
Systeme doch den Vorzug zu haben, daß es, ohne Vergewaltigung von 
Begriffen vorzunehmen, natürlicher, weniger gezwungen ist, daher auch 
sür die praktische Verwendung in der Volkswirthschaftslehre sich besser 
eignet.

Wir haben somit die Behandlung des Versicherungswesens in der 
Wissenschaft eingehend dargestellt. Zur Vervollständigung seien hier noch 
die Bearbeitungen genannt, welche H. und K. Brämer in der Kuno 
Frankensteinschen Sammlung nnd A. Emminghans im Handwörterbuch 
für Staatswissenschaften vorgenommen haben. To eingehend diese 
Behandlungen auch sind, bringen sie doch wesentlich neue Momente nicht 
bei; H. und K. Brämer schließen sich an die Wagnerische Auffassung 
an, und Emminghans kommt auch zu einer direkten Definition des Ver
sicherungswesens nicht, sondern nimmt eine Darstellung der wirthschaft
lichen Bedeutung desselben, als eines Handelsgeschäftes i. w. S. vor, 
wobei er sich unseres Erachtens zn sehr von juristischen Gesichtspunkten 
leiten läßt.

III.
Indem wir mm dazu übergehen, den Begriff des Versicherungs

wesens festzulegen, sei hier zunächst bemerkt, daß wir hier nicht unter
suchen wollen, wo in der Privat- und Volkswirthschaft dem Ver
sicherungswesen ähnliche Momente sich finden, die ebenfalls bestimmt sind, 
Sicherheit gegen Zufälligkeiten zn gewähren, sondern daß sich diese 
theoretische Behandlung des Versicherungswesens lediglich auf die that
sächlich betriebenen Versicherungsarten beziehen soll. Im Uebrigen ist es 
auch unrichtig, Meidung und Unterdrückung in ein weiteres System der 
Versicherung einzubeziehe», denn wenn ich den möglichen Eintritt eines 
Ereignisses vermeide, dann habe ich bereits die Sicherheit, daß seine 
Folgen mir nicht schaden werden; ich brauche also gegen derartige Folgen 
keine Vorsorge mehr zn treffen, mich also nicht zu versichern. Ebenso wenig 
kann bei der Unterdrückung von Gefahren als einer Versicherung im weiteren 
Sinne die Rede sein. Außerdem nun gar diejenige Ausschaltung zufälliger 
Ereignisse, welche im Bettel und Nothkredit besteht, unter Versicherungen 
im weiteren Sinne mit einbeziehen zu wollen, dürfte daran scheitern, daß 
im Bettel rc. einerseits gar keine Vorsorge getroffen ist und andererseits 
die dadurch gebotene Sicherheit, da sie lediglich auf dem Zutrauen zur 
Gutmüthigkeit des lieben Nächsten basirt ist, nur eine sehr mangelhafte ist. 
Hier handelt es sich lediglich darum, diejenigen wirthschaftlichen Vorgänge 
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zu berücksichtigen, welche in der wirthschastlichen Geschäftspraxis mit dem 
konkreten Ausdrucke Versicherung belegt sind, welche in Wirklichkeit nicht 
nur Sicherheit bieten sollen, sondern mehr eine Versicherung sein wollen. 
Was an den angeführten Definitionen auszusetzen war, läßt sich dahin 
zusammenfassen, daß entweder, ausgehend vom juristischen Standpunkte, 
der Vertragscharakter und die Begriffe: Gefahr und Schaden einseitig zu 
scharf betont wurden, die wirthschaftliche Seite dagegen vernachlässigt 
wurde, oder von anderen Theoretikern wieder die technische Seite der Ver
sicherung, also entweder die Bertheilung des Risikos oder das Associations
prinzip oder die rechnungsmäßige Grundlage als das das Wesen der 
Versicherung ausmachende Moment einseitig hervorgehoben wird. In noch 
anderen Definitionen, wie z. B. der Wagnerischen, welche die Versicherung 
„Einrichtung" nennt, wird das Wesen der Versicherung nur vom Stand
punkte des Versicherers, nicht aber gleichzeitig von dem des Versicherten 
aus beurtheilt. Fragen wir uns zunächst, um den Begriff der Ver
sicherung festzulegen, was ist der Zweck der Versicherung und damit 
zugleich die wesentliche Grundlage derselben. Danach dürfte dann davon 
zu sprechen sein: wie wird dieser Zweck erreicht, und eine dritte und 
Schlußfrage wird sich endlich damit zu befassen haben, welche Stellung 
das Versicherungswesen im Ganzen der Volkswirthschaft einnimmt.

Als Voraussetzung und Grundlage jeglicher Versicherung ist nun, 
sowohl im wirthschastlichen als auch juristischen Sinne, dasjenige zu 
betrachten, wogegen man sich versichern will. Derartige Fälle, gegen 
welche Versicherung gesucht wird, sind z. B. die Möglichkeit, krank zu 
werden, oder einen Unfall zu erleideu, oder alt zu werden und so durch 
zeitweise oder dauernde Schwächung der Arbeitskraft daran verhindert zu 
sein, für die Aufrechterhaltung der wirthschastlichen Existenz Sorge tragen 
zu können; dazu kommt die Möglichkeit, vorzeitig zu sterben, ohne sür die 
wirthschaftliche Weiterexistenz der Hinterbliebenen genügend Vorsorge ge
troffen zu habeu. Die Möglichkeit kann auch darin bestehen, daß in der 
Familie oder im Leben des Individuums ein Ereigniß — vielleicht gerade 
ein freudiges — eiutritt, welches durch Verursachuug plötzlicher großer 
Ausgaben die wirthschaftliche Existenz, wenn auch uicht gerade zu gefährden, 
so doch wenigstens vorübergehend empfindlich zu schädigen im Stande ist. 
Versichernngsfälle finden sich endlich auch da, wo Hab und Gut des 
Einzelnen, sein bewegliches oder unbewegliches Besitzthum der Möglichkeit 
unterliegen, unvorhergesehen ganz oder theilweise vernichtet zu werden, so 
daß bei ihrer Ersetzung oder Neubeschasfung die wirthschastliche Existenz 
des Individuums vorübergehend oder nachhaltig bedroht würde. Wir 
sehen also, daß die Versicherung überall da eintreten kann, wo die wirth
schastliche Existenz des Einzelnen, welche nicht nnr auf seinem Besitzthum, 
sondern ganz besonders auf seiner Person beruht, in ungünstiger Weise
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beeinflußt werden kann. Diesen Zweck der Versicherung als Beseitigung 
einer „Gefahr" zu bezeichnen, „einen vermögensrechtlichen oder wirthschaft- 
lich nachtheiligen Schaden zu erleiden", dürfte nicht am Platze sein, da 
durch den Ausdruck „Gefahr" Mißverständnisse hervorgerufen werden 
können, und man ja thatsächlich durch zu strenge Betonung desselben dazu 
gekonuueu ist, die Lebensversicherung von der Versicherung überhaupt aus
zuschließen, weil eine derartige Gefahr nicht vorliege. Es handelt sich bei 
der Versicherung nicht um eine wirkliche Gefahr, sondern, wie Rüdiger 
(I. c. S. 105) mit Recht hervorhebt, um „die Möglichkeit des Eintrittes 
eines schadenbringenden, vom Willen des Betroffenen unabhängigen und 
in diesem Sinne zufälligen Ereignisses". Andererseits ist die Versicherung 
auch nicht auf den Ersatz eines „vermögensrechtlichen Schadens" gerichtet, 
sondern die Versicherung will, wie Rüdiger sagt (I. e. S. 55)), Schutz 
gewähren gegen wirthschastliche Uebel, und Alles, was sich als wirthschaft- 
liches Uebel darstellt, kann daher auch zum Ausgangspunkt sür eine Ver
sicherung genommen werden. Wir möchten es darum als Ziel der Ver
sicherung bezeichnen, Vorsorge zu treffen für den möglichen Eintritt von 
Ereignissen, die geeignet sind, die wirthschastliche Existenz des Einzelnen 
vorübergehend oder dauernd ungünstig zu beeinflussen. Wir sagen absicht
lich „Vorsorge zu treffen" und nicht „Ersatz zu beschaffen", denn ob durch 
die Versicherung wirklich ein Ersatz beschafft werden kann, ist in vielen 
Fällen mindestens zweifelhaft, in einigen sogar direkt ausgeschlossen. Auf 
einige besondere Eigenschaften, die diese „Möglichkeiten" oder Eventuali
täten noch haben müssen, werden wir weiter unten eingehen.

Vorher wenden wir uns der zweiten Frage zu: Wie wird dieses 
Ziel der Versicherung erreicht? I. Conrad giebt uns die Antwort:') 
„Es wird dies meistens erreicht durch gemeinsames Sparen für den Ein
tritt der betreffenden Eventualität." Vom Standpunkte des Versicherungs
nehmers aus ist dies ohne Frage richtig. Der Versicherte erreicht das 
Ziel der Versicherung dadurch, daß er jährlich, monatlich oder wöchentlich 
Rücklagen aus seiner Arbeits- oder Vermögenseinnahme macht, wobei er 
lediglich einen Sparprozeß vollzieht. Daß es eventuell Vorkommen kann, 
daß diese Rücklagen für ihn vollkommen verloren gehen, ändert an dem 
Sparcharakter nichts, denn der Versicherte macht ja die Rücklagen zunächst 
in der Absicht,, für sich in Nothfällen Vorsorge zu treffen; die egoistische 
Absicht, die jedem Sparen zu Grunde zu liegen Pflegt, ist vorhanden, 
und wenn sie nur in Verschaffung von Ruhe für den Versicherten besteht. 
Jede Versicherung ist also vom Standpunkte der Versicherten aus ein

i) Conrad, Grundriß zum Studium der politischen Oekonomie, Theil II 
S. 78. — Den möglichen Eintritt von Ereignissen, die geeignet sind, die wirthschast
liche Eristenz des Einzelnen ungünstig zu beeinflussen, nennt Eonrad kurz: Eventualität.
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Sparprozeß. Hierdurch wird jedoch das Bersichernngsziel noch nicht er
reicht. Dazu bedarf es noch eines zweiten Handelnden, des Versicherers, 
mit welchem der Versicherungsnehmer ein Vertragsverhältniß eingeht, auf 
Gruud dessen er dem Versicherer seine Ersparnisse überläßt, dieser ihm 
aber die sichere Erreichung seines Zieles garantirt. In angemessener 
Weise kann der Versicherer, und ohne sich selbst dabei empfindlich zu 
schädigen, dies nur erreichen durch die sogenannte Vertheilung des Risikos. 
Damit der Versicherer die richtige Behandlung des oben besprochenen 
möglichen Eintrittes eines Ereignisses, welches wir der Kürze halber 
einfach als „Risiko" bezeichnen wollen, in rationeller Weise durchführen 
kann, muß dieses Risiko verschiedene besondere Eigenschaften haben. Wie 
in dem Ausdrucke „Möglichkeit" schon bezeichnet ist, darf der Eintritt des 
Ereignisses für den Versicherungsnehmer nicht absolut bestimmt sein, 
sondern muß, wenn er nicht überhaupt unbestimmt ist, doch wenigstens 
nach dem Zeitpunkte, wann er sich ereignen wird, nur möglich oder zu
fällig, jedenfalls unbestimmt sein. Der Versicherer dagegen muß im 
Stande sein, berechnen zu können, in wie vielen Fällen und in welchem 
Umfang das schädigende Ereigniß eintreten wird. Hier kommt ihm 
die Wahrscheinlichkeitslehre in Verbindung mit dem Gesetze der großen 
Zahl zu Hülfe. Da er hieraus ersieht, daß das einzelue Ereigniß um 
so sicherer eintreten wird, je größer die Zahl derjenigen ist, für welche 
der gleiche Fall eintreten kann, daß es aber dann unter dieser großen An
zahl um so weniger Schaden anrichten wird, sobald sich diese zur Tragung 
desselben vereinigen, wird er bestrebt sein, statt mit einem derartig Be
drohten mit vielen den Vertrag abzuschließen, die alle für den gleichen 
Zweck ihm die Ersparnisse anvertranen, ihn daher in die Lage versetzen, 
im Falle des Eintrittes des einzelnen Ereignisses mit den Ersparnissen 
Aller einspringen zu können. Die Versicherung ist also kein gewöhnlicher 
Sparprozeß, sondern ein auf Vertragsverhältniß beruhendes und durch 
einen Unternehmer vermitteltes gemeinsames Sparen, bei welchem dem 
Unternehmer die Vertheilung der Risiken ermöglicht wird.

Wir betrachten die Versicherung als einen auf Vertrag beruhenden 
wirthschaftlichen Vorgang, in welchem durch gemeinsames Sparen ^) Vor
sorge getroffen wird für den möglichen Eintritt (Eventualität) von Ereig
nissen, welche die wirthschastliche Existenz des Einzelnen ungünstig beein
flussen würden, und zwar müssen diese für den Versicherten zufällig sein, 
derselbe darf darauf einen Einfluß nicht ausüben können, während der 
Versicherer auf Grund der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Folgen bestimmen

i) Um eine Verwechselung mit dem sonst üblichen Begriffe Sparen zu vermeiden, 
könnte hier bei der Versicherung statt Sparen der weitere Begriff „Kapitalansammlung" 
cingeführt werden.
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und durch Bertheilung auf Biele für den einzelnen Betroffenen unschädlich 
machen kann.

Durch diese Auffassung der Bersicherung als gemeinsames Sparen ist 
zugleich auch die Beantwortung der dritten Frage, nach der Stellung des 
Versicherungswesens in der gesammten Bolkswirthschaft, gegeben. Sie 
ist als ein Mittel wirthschastlicher Selbsthiilfe zu betrachten, welches kapital
erhaltend event, auch kapitalerzeugend wirkt. Da sie darauf gerichtet 
ist, die wirthschaftliche Existenz des Einzelnen zu erhalten und hierzu auch 
im Stande ist, so ist sie von grundlegender Bedeutung, sowohl für die 
Bolkswirthschaftslehre, als auch für die Bolkswirthschaftspflege.

Auf die Theorie der Bersicherung noch weiter einzugehen, ist hier 
nicht möglich, muß vielmehr einer späteren Bearbeitung Vorbehalten 
bleiben. Bemerkt sei nur, daß eine Scheidung in Sach- und Lebens
versicherung nach der gegebenen Definition nicht vorzunehmen ist, da sich 
die Lebensversicherung prinzipiell von anderen Bersicherungsarten nicht 
unterscheidet, sie ist nicht nur eine Bersicherungsart so gut wie jene anderen, 
sondern, da sie auf viel festeren wissenschaftlichen Grundlagen beruht, die 
vollendetste Art der Versicherung.

Die Lebensversicherung nach österreichischem 
privatrecht.

Von Dr. Rudolf Hauenschild in Wien.

Einleitung.

Zweck dieses Aufsatzes ist es, weder eine systematische Darstellung des 
Versicherungsrechtes zu geben, noch vielleicht cis isA« ksrsnciu den Ent
wurf eines österreichischen Versicherungsrechtes zu erstatten; vielmehr soll 
lediglich die Lebensversicherung, wie sie sich dem geltenden Rechte einfügt, 
besprochen und zu diesem Zwecke die praktisch markantesten Momente er

Abkürzungen:
u. b. O. L. — allgemeines Bürgerliches (Gesetzbuch.
H. O. L. — österreichisches Handelsgesetzbuch.

Entscheidung des Obersten (Gerichtshofes.
6t. II. Sammlung (^laser-Unger-Walter.
II. ^V. ?5. Sammlung Unger-Walter-Pfaff.
0. Sammlung Elemens-Adler.
1^. H. Sammlung ^inks-Roztoeil.
O. k. 6. -- Entscheidung des Deutschen Reichsgerichts.
0. H. (I. Entscheidung des Teutschen Reichs-Oberhandelsgerichts. 
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örtert werden, wobei die Anführung von Beispielen absichtlich auf das 
geringste Maß beschränkt und auch von einer breiten Begründung der 
hier vertretenen Anschauungen an der Hand der Kasuistik abgesehen wurde, 
nicht bloß deshalb, weil dies leicht verwirrend wirken könnte, sondern auch 
deshalb, weil dieses in vielen Monographien ausgestapelte Material hier 
nicht Raum fände. Wenn dagegen häufiger ausländisches Recht, ins
besondere Rechtssprüche citirt werden, so dürfte dies bei Besprechung einer 
Materie um so weniger überflüssig sein, als für dieselbe bei uns gar keine 
speziellen gesetzlichen Vorschriften bestehen, daher eine Vergleichung mit 
fremdem Rechte, insbesondere mit dem deutschen, nur förderlich sein kann.

Allgemeines.

„Die Lebensversicherung ist ein Vertrag, in welchem sich der 
Versicherer verpflichtet, gegen Entrichtung eines Entgeltes nach Eintritt 
eines von dem Leben einer bestimmten Person abhängigen Ereignisses eine 
bestimmte Zahlung zu leisten." — Dies die kurze Definition des Ver
sicherungsvertrages, welcher das Leben des Menschen zum Gegenstände 
hat, die ebenso sehr der Mannigfaltigkeit der verschiedenen Formen und 
Funktionen dieser Gattung der Versicherung genügt, als auch die wesent
lichen Merkmale enthält, welche der karge Z 1288 a. b. 0. ö. als noth
wendige Bestandtheile des Versicherungsvertrages überhaupt aufzählt.

Daß das österreichische bürgerliche Gesetzbuch die Lebensversicherung 
so gut wie gar nicht berücksichtigt bezw. nicht kennt, geht nicht bloß aus 
tz 1289 a. d. (1. k. hervor, der als gewöhnlichen Gegenstand der Ver
sicherung Waaren, aber schon als etwas Außergewöhnliches die Ver
sicherung von Häusern und Grundstücken anführt, dagegen über Lebens
versicherungen ganz schweigt, trotzdem das Gesetz in den K8 1284 und 
1287 sich mit Leibrenten und Versorgungsanstalten besaßt, sondern ist 
auch aus dem embryonalen Zustande erklärlich, in welchem sich die Lebens
versicherung, in Oesterreich wenigstens, zur Zeit der Kodifikation unseres 
bürgerlichen Rechtes befand, so daß der Gesetzgeber diesen Versicherungs
zweig als eine derart seltene und außergewöhnliche Versicherungsart be
trachtete, daß er nicht einmal deren beispielsweise Erwähnung für nöthig 
hielt. Einen Vorwurf dürfen wir hieraus unserem Bürgerlichen Gesetz
buche vom Anfänge des Jahrhunderts, um so weniger am Ende desselben 
machen, da wir uns gestehen müssen, daß auch jetzt noch, trotzdem bereits 
die in der Lebensversicherung angelegten Kapitalien eine kolossale Höhe 
erreicht haben und in derselben ein großes Stück Nationalvermögen in- 
vestirt ist, trotz der wiederholt gegebenen Anregungen in Theorie und 
Praxis und obwohl bereits eine Reihe von Staaten uns mit der Kodi
fikation des Versicherungsrechtes vorangegangen sind, das Verlangen nach
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einem österreichischen Versicherungsrechte lange Zeit noch ein srommer 
Wunsch bleiben wird.

Bei der ganz ungeahnten volkswirthschastlichen Bedeutung, welche 
der Lebensversicherungs-Vertrag gewonnen hat, fügt er sich nur wider
strebend der Legaldefinition des 8 1288 u. k. 6. 8., welcher von ganz 
anderen Voraussetzungen ausging, als jene sind, welche heute für die 
Lebensversicherung den Ausschlag geben, daher zur Beurtheilung des 
Bertragsverhältnisses meist die allgemeinen Regeln über Verträge heran- 
gezogen werden müssen, falls die gewöhnlich sehr ausführlichen speziellen 
Vertragsbestimmungen die Gesetzeslücke nicht in souveräner Weise aus
füllen. Uebrigens findet mail bei einigermaßen gutem Willen und sinn
gemäßer Anwendung des 8 1288 u. b. 6. 8. auf die speziellen Ver
hältnisse der Lebensversicherung insofern das Auskommen, als die wesent
lichen Merkmale derselben in dieser Gesetzesstelle zu finden sind.

8 1288 a. d. (i. 8. sagt: „Wenn Jemand die Gefahr des Schadens, 
welcher einen Anderen ohne dessen Verschulden treffen könnte, auf sich 
nimmt und ihm gegen einen gewissen Preis den bedungenen Ersatz zu 
leisten verspricht, so entsteht der Versicherungsvertrag. Der Versicherer 
haftet dabei für den zufälligen Schaden und der Versicherte für den ver
sprochenen Preis." — Hält inan dieser Gesetzesstelle das einfachste Beispiel 
der Lebensversicherung und zwar die reine Todesfallversicherung gegenüber, 
so ist es nicht schwer, zu zeigen, daß dieselbe zwar ihre Genesis aus der 
Sachversicherung nicht verleugnen kann, jedoch über dieselbe hinaus
gewachsen ist, ganz abgesehen davon, daß die praktische Terminologie 
zwischen Schaden- (Sachversicherung) und Lebensversicherung unterscheidet.

- versichert für den -Fall seines Todes 1000 Gulden bei der Ge
sellschaft 8. gegen eine einmalige Prämie zu Gunsten seiner Gattin 0'. — 
„Die Gefahr des Schadens", die das Gesetz als nur vielleicht möglich, 
also als gauz unbestimmt annimmt, eine Eventualität, die z. B. bei der 
Sachversicherung gegen Elementarschäden in der weitaus größten Anzahl 
der Fälle thatsächlich nicht eintritt, diese Eventualität, im gegebenen 
Beispiele der Tod des ist hier Gewißheit. Objekt der Versicherung 
ist das rechtliche und wirthschaftliche Interesse am Leben, der Tod ist die 
Gefahr, welche eine Störung der materiellen Interessen nach sich zieht. 
— Der Eintritt des „Schadens" ist bei normalem Versicherungsverlaufe 
zweifellos, nicht das „ob", sondern nur das „wann" ist die „Gefahr", 
das Risiko im technischen Sinne, die Ungewißheit ist nicht mehr eine 
absolute, sondern eine bloß zeitliche. Erwägt man noch, daß nach den 
modernen Versicherungsbedingungen der Versicherer sich auch sür den 
Selbstmordfall zur Zahlung der Versicherungssumme verpflichtet, wenn 
der Vertrag eine bestimmte Anzahl von Jahren (drei oder fünf) in Kraft 
bestanden hat, so fällt, von anderem vertragswidrigen Verhalten, wie z. B.
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verbotenen Seereisen rc. abgesehen, welche Umstände ja nicht nothwendig 
den Schaden (Tod) herbeisühren müssen, im Gegensatze zur Sach
versicherung das Moment der Schuldlosigkeit des Bersicherten an dem 
Eintritte des Schadens weg, ganz abgesehen davon, daß von vornherein 
der Versicherer 8. sich verpflichtet, nicht dem Versicherten, sondern der 0. 
„Ersatz zu leisten".

Die Gefahr, welche nach dem Gesetze als ein in jeder Richtung 
ungewisses Moment bei der Versicherung vorausgesetzt wird, ja ein 
wesentliches Kriterium der legalen Definition des Versicherungsvertrages 
bildet, verliert bei der Lebensversicherung fast in allen Fällen diese ab> 
solute Ungewißheit; das Gefahrmoment reduzirt sich lediglich auf das 
„wann" der Ersatzleistung, und lediglich darin, ob diese früher oder später 
gefordert bezw. geleistet werden muß, prägt sich der „Schade" aus. Wir 
sagen nur: „fast in allen Fällen", weil der aleatorische Charakter doch in 
manchen Formen derselben noch rein hervortritt, z. B. bei der temporären 
Todesfallversicherung mit ihren verschiedenen Kombinationen. Wenn die 
Gesellschaft sich verpflichtet, 1000 Gulden auszubezahlen, wenn der Tod 
des Versicherten L. innerhalb der nächsten zehn Jahre erfolgt, so ist es 
absolut ungewiß, ob die Gesellschaft überhaupt eine Zahlung wird 
leisten müssen, ja beide Kontrahenten wünschen, wie bei der Sachver
sicherung, lebhaft, daß der „Schade" (Tod des 8.) nicht innerhalb der 
Versicherungsdauer erfolge.

Hat man daher die reine Lebensversicherung im Auge, so nimmt es 
nicht Wunder, daß schon die Frage wiederholt aufgeworfen wurde, ob die 
reine Lebensversicherung überhaupt ein Versicherungsvertrag in technischem 
Sinne sei.

Es wird hierbei außer dem Fehlen der absoluten Ungewißheit der 
Gefahr auch noch darauf hingewiesen, daß auch das Schadensmoment 
hier ein anderes sei, als bei der eigentlichen Versicherung. Da sei nämlich 
auch die Größe des Schadens, die man gleichfalls nicht vorher beurtheilen 
kann, etwas ganz ungewisses; also nicht bloß das „ob", sondern auch das 
„wieviel" der Leistung des Versicherers trage den aleatorischen Charakter. 
Dies sei bei der Lebensversicherung nicht der Fall, da hier nur ganz fixe 
Geldsummen gewährleistet werden, sich also die Leistung des Versicherers 
keineswegs mit dem Ersetzen des Schadens, der größer sein kann, deckt. 
Hierzu kommt noch das gewiß nicht zu unterschätzende Moment, daß die 
Lebensversicherung das Verbot der bei der reinen Sach- oder Schaden
versicherung unzulässigen „Ueberversicherung" oder „Doppelversicherung" 
gar nicht kennt, ein Beweis, daß die Lebensversicherung nebst der Schadens- 
gutmachung auch noch eine andere Funktion, die der Kapitalsbildung zur 
Erzielung der verschiedensten wirthschaftlichen Zwecke in sich schließt. Mit 
dem schönklingenden Satze, „das Leben des Menschen sei ein unschätzbares
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Gilt", daher eine Ueberversicherung unmöglich/ so richtig dieser Satz auch 
im Allgemeinen sein mag, ist für das Fehlen der „Ueber"- oder „Doppel
versicherung" in dem Sinne, in welchem diese bei der Schadenversicherung 
vorkommt, nichts bewiesen. Denn täglich sehen wir, wie der „Schade",
der durch den Tod eines Menschen entsteht, mit Rücksicht auf seine
wirthschastlichen Nachtheile von den Gerichten bei Schadenersatzklagen
aus Eisenbahnunfällen rc. nach der Größe der ökonomischen Potenz,
welche der Lebende repräsentirte, abgewogen und in Form von Renten rc. 
fixirt wird. Also der „Schade" im Sinne unseres Gesetzes ließe 
sich auch bei der Lebensversicherung feststellen. — Wenn man daher 
eine Lebensversicherung über diese Grenze hinaus bis zu beliebiger Höhe 
zugesteht, so wird eben dadurch ein über den bloßen Schadenersatz hinaus
gehendes, rein ethisches Interesse anerkannt. Wenn man gegen das 
Letztgesagte vielleicht den praktischen Einwurf macht, daß in Wirklichkeit 
die Versicherungssumme, die unter normalen Verhältnissen ein Familien
vater sich erkaufen kann, fast, ja man kann sagen, gar nie hinreicht, um 
deu Hinterbliebenen jene Rente zu bieten, die der Versicherte seiner 
Familie geboten hat, somit nie von einem ganzen Schadenersätze die Rede 
sein könne, geschweige denn von einem darüber hinausgehenden, ethischen 
und praktisch realisirbaren Interesse, so sei dagegen bemerkt, daß eben das 
Ausscheiden des Individuums aus dem Gesammtorganismus, das endliche 
Aufhören seiner wirthschastlichen Kraft ein Naturgesetz ist, welches die 
Lebensversicherung nie ganz paralysiren kann noch will, die auch nur vor
dem, infolge vorzeitigen Eintrittes dieser natürlichen Konsequenz entstehenden 
Nachtheile theilweise schützen soll. Familienfideikommisse zu bilden, ist ja 
nicht Zweck der Lebensversicherung.

Wie gesagt, bei der reinen Todesfallversicherung kann dein Argumente, 
dieselbe sei keine Versicherung im Sinne unseres Gesetzes, einige Be
rechtigung nicht abgesprochen werden, allein in seiner Allgemeinheit dars 
man dasselbe nicht auf jede Art der Lebensversicherung anwenden. Gleich 
hier sei bemerkt, daß so viele in der Theorie entwickelte Grundsätze, denen 
Geist und Scharfsinn nicht abgesprochen werden kann, dadurch verwirrend 
wirken, weil sie, der Tendenz aller Axiome folgend, zur Generalisirung 
neigen und verschiedene Formen der Lebensversicherung gleich behandeln, 
obwohl deren Funktionen ganz verschiedene sind und daher auch ihre 
Natur nicht die gleiche ist. So giebt es auch Formen der temporären 
Versicherung, bei welchen sowohl das „ob" als auch das „wieviel" der 
Leistung des Versicherers ungewiß ist, kurz, in welchen alle aleatorischen 
Kriterien des § 1288 a. b. (1. 8. enthalten sind, z. B.: hat bei der
Gesellschaft 8. auf das Leben seines Kindes 6. eine sogenannte Aus
steuerversicherung abgeschlossen, laut welcher er verpflichtet ist, durch 15 Jahre 
jährlich 100 Gulden an Prämie (Einlage) einzuzahlen, wogegen die 8. unter 
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der Voraussetzung, daß alle 15 Jahreseinlagen mit zusammen 1500 Gulden 
gezahlt wurden, verpflichtet ist, an den 0. die Summe X zu zahlen. — 
Werden nicht 15 mal 100 Gulden eingezahlt, so wkrden auch nicht X Gulden 
von L. geleistet. — Nun will.4. aber ans jeden Fall, also auch wenn 
er, X., stürbe und somit Niemand da wäre, der die Prämie mit jährlich 
100 Gulden weiterzahlt, die volle Summe dem Kinde 6. sichern; er schließt 
daher mit ö. einen weiteren Vertrag gegen separate Prämie, laut welchem 
8. im Falle des Todes des X. die nach demselben fällig werdenden 
Prämien in jenen Fonds einzahlen muß, aus welchem die Versicherungs
summe zu leisten ist, so daß also 0. unabhängig von dem Leben des 
die volle Versicherungssumme am Fälligkeitsternline erhalten muß. Hier 
ist ungewiß, ob während der 15 Jahre und wann innerhalb derselben 
stirbt, daher auch ungewiß, ob die 8. überhaupt eine Zahlung zu leisten 
haben wird, und wenn schon, in welcher Höhe.

Allein, wenn es auch Arte» der Lebensversicherung giebt (sie bilden 
nur einen geringen Prozentsatz und sind meist nur Ergänzungen zu 
anderen sogenannten „Hauptversicherungen"), in welchen das Moment des 
Glücksvertrages rein hervortritt, so spricht gerade die überwiegende Anzahl 
der Lebensversicherungs-Verträge, welche mit der Schadenversicherung fast 
gar nichts gemein haben, dafür, daß sic auch juristisch anders zu behandeln 
sind als die Schadenversicherung. Es ist daher nur richtig, wenn das 
ungarische Handelsgesetz die Schaden- und Lebensversicherung separat be
handelt und jede sür sich definirt. Die Theorie ist auch längst einig 
darüber, daß die Lebensversicherung nicht ein reiner Schadenvcrsicherungs- 
Vertrag ist, sondern daß dieselbe aus verschiedenen Elementen zusammen
gesetzt ist.

Vielfach stellt man auch die wirkliche Lebensversicherung in Gegensatz 
zur Aussteuer- oder Kapitalsversicherung und unterscheidet eigentliche und 
nneigentliche Versicherungen, ganz mit Recht; jedoch ist als Unterscheidungs
merkmal nicht die Fälligkeit beim Tode des Versicherten resp, das Erleben 
eines bestimmten Zeitpunktes sestzuhalten, wie Onciul') annimmt, der 
z. B. die temporäre Versicherung, welche, wie gezeigt, am meisten die 
Kriterien des Versicherungsvertrages rein darstellt, zur uneigentlichcn 
Lebensversicherung rechnet. Maßgebend für die Unterscheidung ist lediglich 
das Moment der Gefahr, das mindestens auf Seite eines Kontrahenten 
bestehen muß, wenn man von Versicherung im technischen Sinne über
haupt reden kann; dort dagegen, wo kein Theil ein Risiko trägt, wo 
also die Prämienzahlung nur eine init einem bestimmten Leben in Beziehung 
gebrachte Art der Kapitalsanlage ist, liegt keine Versicherung mehr vor.

Predöhl und ihm folgend Steinbach definirten:

0 vr. v. Onciul. Der Versicherungsvertrag.
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„Die Versicherungsprämie des Lebensversicherungs-Vertrages besteht 
aus zwei Theilen, von welchen der eine die Natur der Spareinlage hat, 
der zweite als wahre Versicherungsprämie zu betrachten ist. — Die 
Spareinlagen werden von der Gesellschaft fruchtbringend angelegt und 
verwaltet, sie werden für jede Versicherung besonders berechnet, und ihre 
Gesammtheit bildet die sogenannte Prämicnreserve der Versicherungs-Ge
sellschaft. Als Gegenwerth des zweiten Theiles der Prämie übernimmt 
die Gesellschaft die Verpflichtung, im Falle des Eintrittes eines bestimmten 
Ereignisses, meistens eines Todesfalles, wenn bis dahin die für den be
treffenden Versicherten angcsammclten Spareinlagen noch nicht die in dem 
Versicherungsverträge festgesetzte Summe erreicht haben, diese Spareinlagen 
bis zu der Höhe der Versicherungssumme zu ergänzen. — Der Zweck der 
Lebensversicherung läßt sich daher für die große Mehrzahl der Fälle als assc- 
kurirte Kapitalsbildnng, sei es znm Zwecke der Ausfolgung des Kapitals 
oder Sicherstellung einer Rente, bezeichnen. Die Gefahr bei dieser Art 
der Versicherung liegt darin, daß ein bestimmtes Ereigniß, meist der Tod 
des Sparenden, früher eintritt, bevor die beabsichtigte Kapitalsbildung 
vollendet ist."

Daß die voni Versicherten gezahlte Prämie keine reine Versicherungs
prämie, also nicht bloß ein Entgelt für ein übernommenes Risiko ist, 
welches auf alle Fälle Eigenthum des Versicherers ist und bleibt, zeigt 
eklatant der Umstand, daß im Lebensversicherungs-Verträge im Falle 
der vorzeitigen Auflösung des Vertrages (Rückkauf), fast ausnahmslos 
dem Versicherten ein Recht auf wenigstens einen Theil seines geleisteten 
Entgeltes eingeräumt wird, was keinen Sinn hätte, wenn die Prämie 
voll sür das übernommene Risiko aufzukommen hätte. Es kommt 
hierdurch praktisch zum Ausdrucke, daß durch die Prämienzahlung eine 
Kapitalsbildung für den Versicherten aktivirt wurde, welche bei Wegfall 
des Risikos zu seinen Gunsten frei. wird. Daß diese Kapitalsbildung, 
die Reserve, von den Gesellschaften in erster Linie nicht im Interesse des 
Versicherten, sondern darum vorgenommen wird, um sich die Erfüllung 
ihrer vertragsmäßigen Verpflichtungen zu sichern, ändert daran nichts, 
im Gegentheile, denn hier handelt es sich ja um den Fall, in welchem 
die vertragsmäßige Verpflichtung des Versicherers zu bestehen aushört, 
und da zeigt sich eben das Guthaben des Versicherten. Wenn man also 
die Lebensversicherung auch nach dem Gesagten nicht als reinen Versiche
rungsvertrag qualifizircn kann, so muß man ihn doch zweifelsohne mit 
Rücksicht auf seinen inneren aleatorischen Charakter doch wenigstens als 
oontraotub aloatorius sui »snorm erklären.

Eine andere, praktisch noch viel wichtigere Frage ist die, ob die 
Lebensversicherung ein Vertrag zu Gunsten „Dritter" sei oder nicht, und 
zwar aus dem Grunde wichtiger, weil je nach der Lösung dieser Frage

Zeitschrift f. d. gesammte Versich.-EVissenschaft. I. 3. 17 
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sich die Stellung des Bezugsberechtigten ändert lind auch die Frage der 
Zugehörigkeit der Versicherungssumme zum Nachlasse des Versicherten ent
schieden wird.

Wenn man einen Vertrag zu Gunsten „Dritter" mit Rüdiger') „als 
jenes Rechtsgeschäft desinirt, durch welches ohne Zuthun des »Dritten« 
diesem »Dritten« unmittelbar das Recht auf Leistung des Versprochenen 
ohne seine Mitwirkung entsteht," oder mit Unger?) „als einen Vertrag, durch 
welchen nach der Absicht der Paciscenten einem »Dritten« in seinem In
teresse unmittelbar ein Forderungsrecht erwirkt wird", so ist es wohl nicht 
zweifelhaft, daß die reine Todesfallversicherung in ihrer gewöhnlichen 
Form ein Vertrag zu Gunsten „Dritter" ist. — Nimmt man jedoch mit 
Unger als weiteres, wesentliches Merkmal noch an, daß „der »Dritte« den 
ihm zugedachten, rechtlichen Vortheil unmittelbar und sofort erwirbt, daß 
dieser Vortheil ihm durch nachträgliche Uebereinkunft der Vertrags
schließenden nicht wieder entzogen oder geschmälert werden kann", so ge
langt man zu dem gegentheiligen Resultate.

Vor Allem muß festgehalten werden, daß die unmittelbare Berechtigung 
des „Dritten" nur dann und insoweit eintretcn darf, wenn und inwie
weit dieselbe dem Vertragswillen der beiden Vertragsparteien (Versiche
rungsnehmer und Versicherer) entspricht, kurz, daß der „Dritte" nie mehr 
Rechte haben und erwerben kann, als ihm durch den Willen der Parteien 
eingeräumt werden wollte. Der „Dritte" erwirbt daher das Recht mit 
all den Bedingungen, welche die beiden Kontrahenten vereinbart haben, 
sein Recht ist daher nichts weniger als ein absolutes, unbedingtes.

Unter diesen vielen, das Recht des „Dritten" stets mit Vernichtung 
bedrohenden Bedingungen ist eine der wichtigsten die in den Versicherungs
verträgen mehr oder weniger klar ausgedrückte Berechtigung des Ver
sicherungsnehmers, den begünstigten „Dritten" zu nomiuiren bezw. den 
Begünstigten zu ändern. Die Widerruflichkeit des Bezugsrechtes ist 
geradezu ein wesentliches, wirthschaftliches Erfordcrniß des Lebensversiche
rungs-Vertrages, da bei der gegentheiligen Anschauung sein wohlthätiger 
Zweck, wie sich an Hunderten Beispielen zeigen ließe, gerade in sein 
Gegentheil verwandelt würde. Der „Dritte" muß das, wie gezeigt, von 
mannigfachen Bedingungen abhängige Recht nicht sofort bei Abschluß des 
Vertrages erwerben, ja das Recht kann oft gar nicht sofort erworben 
werden, z. B. in allen jenen Fällen, wo der „Dritte", obwohl er be
zeichnet ist, noch gar nicht existirt, z. B. Erben rc. Es kann ja derVcr-

t) A. Rüdiger, Die Lebensversicherung zu Gunsten Dritter nach dem Entwurf 
eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Im Assekuranz-Jahrbuche, 
XV, Theil I, S. 95.

2) vr. Josef Unger, Die Verträge zu Gunsten Dritter.
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trag auch zu Gunsten eines bei Abschluß des Vertrages noch unbekannten 
oder unbestimmten „Dritten" geschlossen werden.

Das neue Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich wahrt auch 
im dritten Titel „Versprechen der Leistung an einen Dritten" die 
Aktionsfreiheit des Versicherungsnehmers, stellt nur für einige Fälle 
Rechtsvermuthungen auf und kommt dem praktischen Bedürfnisse mit Ver
ständniß entgegen, indem es im § 328 normirt: „Durch Vertrag kann 
eine Leistung an einen »Dritten« mit der Wirkung bedungen werden, 
daß der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern." 
— „In Ermanglung einer besonderen Bestimmung ist aus den Um
ständen, insbesondere aus dem Zwecke des Vertrages zu entnehmen, ob 
der Dritte das Recht erwerben, ob das Recht des Dritten sofort oder 
nur unter gewissen Voraussetzungen entstehen, und ob den Vertrag
schließenden die Befugniß Vorbehalten sein soll, das Recht des Dritten 
ohne dessen Zustimmung aufzuheben oder zu ändern". Und im tz 330 
speziell für die Lebensversicherung festsetzt: „Wird in einem Lebensver
sicherungs- oder eineni Leibrentenvertrage die Zahlung der Versicherungs
summe oder der Leibrente an einen Dritten bedungen, so ist im Zweifel 
anzunehmen, daß der Dritte unmittelbar das Recht erwerben soll, die 
Leistung zu fordern rc." Endlich sagt 8 331: „Soll die Leistung an den 
Dritten nach dem Tode Desjenigen erfolgen, welchem sie versprochen wird, 
so erwirbt der Dritte das Recht auf die Leistung im Zweifel mit dem 
Tode des Versprechensempfängcrs".

Daß sich diese Normen mit der römisch-rechtlichen Doktrin über die 
Verträge zu Gunsten Dritter nicht decken, wird ihnen eher zum Vortheile 
als zum Nachtheile anzurechnen sein; jedenfalls aber bedeuten sie einen er
heblichen Fortschritt in dieser bei uns so unklaren Materie.

Daß unser allgemeines bürgerliches Gesetzbuch einen Vertrag zu 
Gunsten Dritter in der oben gegebenen reinen Form nicht kennt, denn die 
tzH 88 l und 1019 enthalten nur Anläufe hierzu, mag, abgesehen von dem 
daselbst dominirenden zn8 romanum, vielleicht nicht zum geringsten Theile 
seinen Grund darin haben, daß unser Gesetz ja auch die Lebensversiche
rung, wie eingangs erwähnt, eigentlich nicht kennt; allein dies ändert an 
der Sache nichts, zumal in der Praxis die Verträge zu Gunsten „Dritter" 
als zulässige Vertragsform längst anerkannt sind. Bei Untersuchung 
neuer Erscheinungsformen im Rechtsleben kann ja nicht der Hauptzweck 
sein, dieselben in das Prokrustes-Bett antiquirterRechtsnormen einzuzwängen; 
es genügt, zu zeigen, inwieweit die neue Form mit der alten Rechtsvor
schrift sich deckt und äs Is»s korsnäa, wo sie über den ihr bisher zuge
wiesenen Raum hinausgewachscn ist.

Um die Qualifikation der Lebensversicherung als Vertrag zu Gunsten 
eines Dritten nachzuweisen, sei vorerst die Stellung des Begünstigten 

17* 
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nach der jetzt geltenden Rechtsanschanung im Nachstehenden kurz gezeichnet 
und die logische Erklärung dieser oommunis opinio versucht.

versichert bei der Gesellschaft li. sein Leben auf den Todesfall 
in der Höhe von 1000 Gulden und bezeichnet seine Gattin 0. als Bezugs
berechtigte (ohne Letzterer dies irgendwie zur Kenntniß zu bringen). — 

stirbt, die Gattin 6. findet im Nachlasse die Police, präsentirt sie der 
8., welche dieselbe anstandslos honorirt. Die Gesellschaft fragt die 0. 
nicht weiter nach ihrem besonderen Rechtstitel; es ist für sie ohne Be
deutung, ob 0. schon bei Abschluß des Vertrages betheiligt war, ob sie 
die Begünstigung schon damals oder später ausdrücklich angenommen hat, 
oder erst nach dem Tode des Versicherten von dem Vertrage Kenntniß 
erhalten hat. Die Gesellschaft zahlt einfach, weil sie dem Versicherungs
nehmer das vertragsmäßige Versprechen geleistet hat, seinen« Willen ge
mäß die Zahlung zu leisten. Welche Person s. Z. ihr Gläubiger sein 
wird, ist ihr beim Vertragsabschlusse ganz gleichgültig, da ihre Ver
pflichtung eine ziffermäßig präzisirte ist und durch die Person des Em
pfängers nicht alterirt wird. Also nur der Versicherungsnehmer und der 
Versicherer schließen einen Vertrag, der begünstigte Dritte steht, so lange 
der Vertrag läuft und er demselben nicht bcigetreten ist, außerhalb des
selben; ob nnd in welchem Maße er an dem Vertrage betheiligt werden 
soll, ist ganz dem Willen des Versicherungsnehmers überlassen, der ihm 
auch jeden Moment jede Betheiligung entziehen kann, was auch alle 
Policen einräumen. (L. vom 7. 5.92. Z. 5591 und vom 16. 5. 89. Z. 
5733 (1. 2. ex 1889, M 353, 354 a. b. 0. L.) Das Recht des Be
günstigten, welches beim Tode des wirksam wurde, war vom Anfänge 
an kein absolutes und unbedingtes, sondern stets und so lange ein vom 
Willen des Versicherungsnehmers abhängiges, als derselbe eine 
Aenderung überhaupt vornehmen konnte. Die einseitige Nominirung des 
Begünstigten durch den Versicherungsnehmer besagt nichts Anderes, als 
daß eine bestimmte Person die Früchte aus dem Vertrage genießen soll, 
falls der Versicherungsnehmer nicht eine andere Disposition trifft. Diese 
Nominirung, die natürlich auch generell (Kinder, Erben rc.) geschehen 
kann, ist nichts als eine Willenserklärung des Versicherungsnehmers, daß 
er unter den gegebenen oder unter den nach seiner Annahme bei Fällig
werden der Versicherungssumme voraussichtlich bestehenden Verhältnissen, 
den Nutzen aus der Versicherung dieser oder jener Person zuwenden 
will, daher der Versicherungsnehmer, wenn sich diese Voraussetzungen, die 
bei der ersten Verfügung für ihn maßgebend waren, ändern, wenn auch 
nur ganz subjektiv, die Versicherung durch Aenderung des Bczugsrechtes 
seinen nunmehrigen wirthschastlichen Zwecken oder moralischen Verpflichtungen 
akkommodirt. Eine Gebundenheit des Versicherungsnehmers an seine erste 
oder spätere einseitige Disposition anzunehmen, wäre nicht nur unlogisch, 
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sondern, da hierdurch der wohlthätige Zweck der Versicherung sehr oft 
lind leicht in sein Gegentheil verkehrt werden könnte, unsinnig.

Dies ist um so einleuchtender, wenn man bedenkt, daß die Versiche
rung nichts Anderes als eine spezielle Form der Kapitalsbildung seitens 
des Versicherten ist, welche, soweit nicht die Art ihrer Realisirbarkeit ein 
Hinderniß bildet, ihm sür die verschiedensten ökonomischen Bedürfnisse 
dienen soll und kann. Je anpassungsfähiger an möglichst viele Situationen 
eine Versicherung ist, desto mehr entspricht sie dem allgemeinen Verkehre, 
wofür wieder der beste Beweis ist, daß die reine Todesfallversicherung 
immer mehr durch die sogenannte gemischte, richtiger Erlebens- und Ab- 
lcbensversichernng, bei welcher der Versicherungsnehmer eventuell selbst 
die Früchte derselben genießen kann, verdrängt wird. Es kann also 
keinem Zweifel unterliegen, daß der Begünstigte durch die bloße Nomi- 
nirung seitens des Versicherungsnehmers noch kein nnbedingtes Recht 
auf die Versicherungssumme erwirbt; sein rechtlicher Anspruch ist abhängig 
von einer ganzen Reihe von Voraussetzungen nnd Bedingungen. Dieser 
unsichere Anspruch aber verdichtet sich zum wirksamen Rechte, wenn ein 
Widerruf seitens des Versicherungsnehmers, sei cs rechtlich, weil er hier
auf verzichtet hat, sei es physisch, infolge Ablebens des Versicherungs
nehmers, nicht mehr möglich ist. Dieses Recht convalcscirt jedoch 
ox tune, datirt z. B. nicht vom Tode des Versicherten; denn wenn 
es jetzt auch erst wirksam erstarkt, ins Leben gerufen hat cs der Ver
sicherungsnehmer im Momente, als er den Begünstigten bezeichnete, freilich 
unter dcr stillschweigenden Resolutivbedingung, daß er nicht anderen 
Sinnes werde. Bis zum Fälligkeitstermine deckt sich der Inhalt der 
Rechte eines Begünstigten in vieler Beziehung mit denen einen Legatars, 
sie beide sind praktisch gleich Rull, so lange der Versicherungsnehmer bezw. 
Testator lebt. Weil früher nicht realisirbar, momentan fast werthlos, 
stets bedroht von der Möglichkeit der Entziehung, übersieht man fast, daß 
doch ein Recht schon vorhanden sein inuß, wenn ein in der Außenwelt 
sich vollziehendes Ereigniß, der Tod des Versicherten, ohne jede eigene, 
rechtserzeugcnde Kraft, so viele bisher gebundene rechtliche Energie auf 
einmal auslöst. Richt der Verfallstermin bei einer Erlebensversicherung, 
nicht das Ableben bei einer Todesfallversicherung kreirt den Begünstigten, 
giebt ihm erst ein Recht. Diese Umstände machen nur das bis dahin 
schlummernde Recht frei, zu einem von keiner Möglichkeit eines Wider
rufes mehr abhängigen, unbedingten. Ein „völlig fertiges" unentziehbares 
Recht wird daher deni Begünstigten erst in dem Momente, in dem ihm 
nichts mehr entzogen werden kann.

Noch unzweifelhafter ist die Frage für einen Vertrag zu Gunsten 
Dritter dann entschieden, wenn der Begünstigte das Benesizium aus der 
Versicherung mit Zustimmung des Versicherungsnehmers ausdrücklich an
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genommen und so den Letzteren gebunden hat. Auch hier ist sein Recht 
noch kein absolutes, sondern immer noch abhängig von dem ferneren Be
stände des Versicherungsvertrages überhaupt, da der Versicherungsnehmer 
noch inimer durch vertragswidriges oder einfach passives Verhalten (z. B. 
verbotene Reisen oder Nichtzahlen der Prämie rc.) die Versicherung stor- 
niren und die Rechte des Dritten vernichten kann. Allein unter der 
Voraussetzung des fortdauernden Bestandes des Vertrages ist das Recht 
des Begünstigten, da einerseits der Versicherungsnehmer seine Disposition 
nicht mehr ändern kann und der Versicherer gemäß dieser Disposition 
zur Zahlung verpflichtet ist, nur mehr ein in seiner Realisirbarkeit betagtes.

Man kommt also zu dem Schlüsse, daß alle Lebensversicherungsverträge, 
wenn und so lange sie eine Bestimmung enthalten, daß ein vom Ver
sicherungsnehmer verschiedenes Rechtssubjekt s. Z. bezugsberechtigt sein 
soll, sich als Verträge zu Gunsten Dritter in dem früher ausgeführtcn 
Sinne darstellen, weshalb alle auf Grund solcher Verträge flüssig werden
den Versicherungssummen, da auf dieselben der Bezugsberechtigte o oon- 
traotu inter vivos und nicht mortis causa Anspruch hat, keinen Bestand
theil des Nachlaßvermögens des Versicherungsnehmers bilden und daher 
auch nie der Abhandlung zu unterziehen sind. Nur jene Versicherungs
verträge, welche laut Verfügung des Versicherungsnehmers zahlbar sind, 
ohne daß eine solche Verfügung getroffen worden wäre, oder solche, 
welche auf den Inhaber (8.0.8. XVIII. 64; 8 v. 3. 3. 1868 Z.641; 
8. vom 27. 3.88 Z: 2700 6. 8 ox 1888, 8 vom 8.10. 90) zahlbar lauten, 
die aber der Versicherungsnehmer nie aus der Hand gab, hinsichtlich derer 
er selbst Inhaber blieb, enthalten keinen Rechtstitel zum Bezüge für eine 
dritte Person; sie sind mit allen ihren Rechten und Benifizien, gleichgültig 
ob dieselben der Versicherungsnehmer noch genießen kann oder nicht, im 
Eigenthume desselben, bilden einen Theil seines Vermögens bei seinem 
Tode und gehören daher in dessen Verlassenschaft. Rechte aus solchen 
Verträgen können nur auf Grund des Erbrechtes geltend gemacht werden. 
(8. v. 16.5.1889 Z.5733 8. 2.36, 4. 7.1882, Z.2513, O.IH 8946); 
natürlich auch wenn „die Verfügung" erst im Testamente enthalten ist, 
denn dann hat ja der Versicherungsnehmer ganz unwiderleglich zum Aus
drucke gebracht, daß er das Benesizium aus dem Vertrage als Bestand
theil seines Vermögens und auch seines Nachlasses betrachtet wissen will.

Der Versicherungsantrag.

Die Basis jedes Versicherungsvertrages bildet das gegenseitige volle 
Vertrauen, daher eine seiner wichtigsten Bedingungen die wahrheitsgetreue 
Angabe aller für den Vertrag wesentlichen Umstände bildet. Die un
richtige oder unterlassene Anführung eines solchen Momentes muß daher 
nothwendigerweise auf den Vertrag selbst zurückwirken, ihn von Seiten 
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des gutgläubigen Kontrahenten anfechtbar machen, ohne Rücksicht darauf, 
ob dem Gegenkontrahenten eulpa I6vi8 oder lata zur Last fällt, da 
nur Letzterer selbst die Folgen seines Verschuldens oder Versehens zu 
tragen hat.

Daß die Versicherungsanstalt auf gewisse vom Versicherungsnehmer anzu
gebende Momente als Voraussetzungen für den erst abzuschließenden Vertrag 
Werth legt, darüber kann der Versicherungsnehmer schon deshalb nicht im 
Zweifel sein, weil die Anstalt in den von ihr verfaßten Anträgen dies
bezüglich eine Reihe von Fragen stellt und ihn außerdem gewöhnlich in 
einem Passus kurz vor Schluß und Unterfertigung des Antrages auf die 
Wichtigkeit der wahrheitsgemäßen Fragebeantwortung rc. aufmerksam macht. 
Ob der Versicherungsnehmer die eine oder andere Frage für mehr oder 
weniger relevant hält, ist ganz gleichgültig, es genügt, daß die Versicherungs
Gesellschaft durch Stellung der Frage ihr rechtliches Interesse an der 
richtigen Beantwortung derselben dokumentirt; wenn aber der Versicherungs
nehmer die an ihn gerichteten Fragen wahrheitsgetreu beantwortet hat, 
dann hat er den von der Gegenseite aufgestellten Forderungen vollkommen 
genügt. — Selbstverständlich genügt gerade bei der Lebensversicherung 
subjektive Wahrheit des Versicherungsnehmers, zumal hier nicht der Antrag 
allein, sondern erst im Zusammenhalte mit dem Ergebnisse der ärztlichen 
Untersuchung der Gesellschaft eine Basis für ihre Entschließung bietet. 
Es werden daher dem Versicherungsnehmer die Unterlassung der Angabe 
von solchen später hervorgekommenen Krankheitssymptomen als vertrags
widrige Verschweigungen nicht eingewendet werden können, welche derselbe 
entweder nicht als Anzeichen einer Krankheit deuten konnte oder welche 
demselben überhaupt ganz entgangen find. Analog ist auch der Fall zu 
beurtheilen, wenn der Antragsteller eine Frage nicht richtig beantwortet, 
weil er dieselbe gar nicht verstanden hat oder nach seinem Bildungsgrade 
gar nicht verstehen konnte. Wenn daher z. B. ein Bauer die Frage, ob 
in der Familie bereits Fälle von Epilepsie rc. vorgekommen sind, mit 
„Nein" beantwortet, trotzdem diese Krankheiten in seiner Familie vorkamen, 
so würde die Gesellschaft, falls sie die Verneinung dieser objektiven Wahr
heit gegen den Antragsteller geltend machen würde, dies wohl nur dann mit 
Aussicht auf Erfolg thun können, wenn sie in der Lage wäre z. B. nach
zuweisen, daß der Untersuchungsarzt dieselbe Frage in einer dem Versicherten 
faßlichen Form gestellt und dieser sie dann „verneint" hat. Ebenso wenig 
liegt eine unrichtige Beantwortung der Fragen vor, wie schon der Sprach
gebrauch sagt, wenu der Versicherte auf einzelne Fragen ganz geschwiegen hat. 
In diesem Falle ist es Sache der Versicherungsgesellschaft, auf die Be
antwortung der noch offenen Frage zu dringen; verzichtet sie darauf, sei 
es auch nur, weil sie durch eine solche Verzögerung ein Ausspringen des 
Versicherungsnehmers befürchtet, so muß sie die Folgen ihrer eigenen
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Sorglosigkeit selbst tragen und kann die Unterlassung einer Antwort nicht 
geltend machen, nachdem sie selbst, als der weit mehr versirte Vertrags
kontrahent auf die Beantwortung keinen Werth legte. In diesem Sinne 
erkannte der österreichische oberste Gerichtshof am 9. 3. 1882 Z. 903 
(I. 6. 1882 S. 229): „Hat sich die Versicherungsgesellschaft mit der 
Nichtbeantwortung der Frage begnügt und dessenungeachtet den Vertrag 
abgeschlossen, so kann sie dermalen dem bedeutungslosen Zeichen (im An
träge stand an Stelle der Antwort eine Null) nicht eine, dem Gegner 
ungünstige Bedeutung beilegen und daraus die Gültigkeit des Vertrages 
anfechten." — Vollständig übereinstimmend niit dieser Sentenz ist das 
Urtheil des deutschen Reichsgerichtes vom 21. 2. 1883 Bd. IX 237, 
welches sagt: „Indem eine Versicherungsanstalt Demjenigen, welcher eine 
Versicherung beabsichtigt, das Formular eines Versicherungsantrages, in 
welchem eine Anzahl den einzugehenden Vertrag betreffende Fragen gestellt 
sind, zur Beantwortung vorlegt, erklärt sie damit nichts Anderes, als 
daß die Beantwortung dieser Fragen für ihren Entschluß, aus den 
Antrag einzugehen, bezw. für die Feststellung dcr Vertragsbedingungen 
bestimmend sein könne und voraussichtlich bestimmend sein werde, und daß 
sic, ohne eine Beantwortung dieser Frage erhalten zu haben, auf den 
Vertrag nicht wohl eingehen würde. Hat nun aber die Versicherungs
anstalt trotzdem, daß nicht alle gestellten Fragen beantwortet sind, den 
Antrag angenommen, so ist sie damit von ihrem früheren Vorsatze ab
gewichen, was ihr natürlich völlig frei stand. Der Grnnd, aus welchem 
sie dieses that, ob sie sür den einzelnen Fall die betreffende Thatsache 
nicht für relevant ansah, oder ob sie sich anderweitig informirt hatte, ist 
gleichgültig."

Dieses Axiom festzuhalten, ist um so nothwendiger, als fast alle Ver
sicherungsanstalten, trotz der ineist sehr detaillirten Fragen, die sie stellen, 
sei es in den allgemeinen Bedingungen oder in dcr Fragestellung selbst, 
gleichsam um sich selbst für jedes Versehen in Zukunft im Vorhinein 
Gcneralabsolution zu ertheilen, auch die Verschweigung „jedes anderen 
nach dem Urtheile Sachverständiger aus die Haftung dcr Gesellschaft einen 
nachtheiligen Einfluß übenden Umstandes" und dcrgl. mit der Nichtigkeit 
des Vertrages bedrohen. Eine solche Bestimmung verlangt vom Ver
sicherungsnehmer Unmögliches und ist daher, den ehrlichen Vertragswillen 
auf beiden Seiten vorausgesetzt, widersinnig, denn die Gesellschaft verlangt 
vom Versicherungsnehmer, einem Laien, die versicherungstechnische Beur
theilung von Umständen, spricht ihm aber unter Einern die Fähigkeit hierzu 
ab, indem sie nur das Votum von „Sachverständigen" für maßgebend 
erklärt. Die Gesellschaft fordert hierdurch nicht bloß die äiliAsntia, die 
der Versicherungswerber in 8uis röbus allinber« solet, ihr genügt auch 
nicht die MiZeiitia boni patrm tumilias, kurz ihre Forderung ist uner-
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füllbar. Ob daher eine solche Bestimmung rechtswirksam sein kann, ist 
nach Z 878 ab 0 L mindestens zweifelhaft. Du lacto machen die Gesell
schaften, insbesondere in der Lebensversicherung, von diesen rigorosen 
Bedingungen, welche jedenfalls hauptsächlich gegen unlautere Spekulations
versicherung gerichtet ist, fast nie Gebrauch und beschränken gewöhnlich 
selbst ihr Anfechtungsrecht aus 3 bis 5 Jahre. — Ein diessälliges Er
kenntniß ist nicht bekannt. — Mit Recht fordert Or. I. Klang, daß nur 
die Beantwortung jener Fragen unter Sanktion gestellt werden solle, 
welche der Versicherer klar und deutlich an den Bersicherungswerber gestellt 
hat, während andere allgemeine Fragen ganz fallen zu lassen seien, eine 
Forderung, welcher der Verein „Oesterreichische Assekuradcure" in dem 
seiner Zeit von ihm äs lcrsvcka verfaßten Entwürfe „Privatrechtlicher 
Bestimmungen über den Versicherungsvertrag" vollständig Rechnung ge
tragen hat. Ebenso v. 15». 1. 1868 Z. 10836» v. 6. 2972. — Diese 
Praxis ist um so mehr zu empfehlen, als der österreichische oberste Ge
richtshof im Gegensatze zum holländischen, belgischen und italienischen 
Gesetze, welche auch auf bloße irrthümliche Angaben die Richtigkeit des 
Vertrages setzen, im Allgemeinen den Standpunkt vertritt, daß nur vor
sätzlich falsche Angaben dem Versicherungsnehmer Präjudiziren (v. 23.9.1862 
Z. 4525, 6. II. 1863, IN 7. 12. 1864 Z. 9208, 19. 1. 1870 Z. 9368, 
6. 6. 1872 Z. 5>683, 9. 3. >882 Z. 903, 3. III. 1882, 229, bl. 12. 8. 
1880 Z. 805)2), während die ungarische Cnrie z. B. jede Verschweigung 
ohne Rücksicht auf deren Erheblichkeit als einen Nichtigkeitsgrund erklärt 
(bl. 27. 4. 1881 Z. 5>8).

Daß im Falle eines dolus oder eines demselben gleichzuachtenden 
groben Verschuldens des Versicherungsnehmers sür die Gesellschaft keine 
Verbindlichkeit entsteht, folgt schon aus den allgemeinen Grundsätzen für 
den Abschluß von Verträgen. Zweifelhaft scheint, zwar nur auf den ersten 
Blick, ob diese Nichtigkeit auch dem gutgläubigen Versicherungsnehmer 
gegenüber geltend gemacht werden kann, wenn dieser eine vom Versicherten 
verschiedene Person ist, wenn z. B. mit Zustimmung des v auf dessen 
Leben eine Versicherung bei der Gesellschaft 6 beantragt hat und daher 
die Antworten auf die Fragen des Antrages nicht von sondern von 
v gegeben wurden, welche N aus ihre Richtigkeit gar nicht prüfen kann. 
Wenn also eventuell nur v durch unrichtige Beantwortung illoyal handelt, 
so liegt die Annahme nahe, dies nicht N entgelten zu lassen, daher für 
ihn, als redlichen Gegenkontrahenten, der Vertrag aufrecht bleiben muß. 
Allein das gleiche Zugeständniß redlichen, guten Glaubens muß man auch 
der Gesellschaft machen, und ihr darf ein ckolus oder eine culpa des v, 
der mit ihr gar keinen Vertrag schließt, der hier eigentlich nur das Objekt 
des Versicherungsvertrages ist, nach keiner Richtung zum Nachtheile ge
reichen. Zwischen und v dagegen müssen unzweifelhaft derartige recht



254 Hauenschild, Die Lebensversicherung nach österreichischem Privatrecht.

liche Beziehungen bestehen, daß es nicht unbillig ist, bei -V eine solche 
diligentia hinsichtlich der moralischen Qualitäten des ll als selbstver
ständlich vorauszusetzen, daß er sich der Gefahr bewußt ist, welche er 
hinsichtlich der Angaben des L bei Eingehung des Vertrages auf sich 
nimmt. Für die Gesellschaft ist lediglich Gegenkontrahent; wie er die 
Vortheile des Vertrages genießt, so muß er auch dessen Gefahren auf sich 
nehmen.

Eine speziell sowohl in Theorie als Praxis oft ventilirte Frage ist 
die, ob die Verschweigung der Ablehnung einer vom Versicherungsnehmer 
bei einer anderen Versicherungsgesellschaft beantragten Bersicherung ein 
genügender Grund ist für den Versicherer, um den Versicherungsvertrag 
für nichtig zu erklären. Die Antwort ist einfach: Ja; denn jede Ver
sicherungsgesellschaft ist von vornherein darauf angewiesen, auf die Auf
richtigkeit des Antragstellers bei der Beantwortung der ihm vorgelcgten 
Fragen und auf die Unterlassung jeder erheblichen Verschweigung sich ver
lassen zu müssen. Die Gesellschaft muß, zumal wenn sie darum fragt, in 
die Lage kommen, alle Chancen des Geschäftes erwägen zu können, wobei 
es ganz gleichgültig ist, ob die Verschweigung vorsätzlich geschehen ist oder 
nicht, nenn nnr die Gesellschaft eine diesbezügliche Frage gestellt hat. 
L. d. O. 6. v. 4. 2. 1875 Z. 12565 II. 6. IV. 5618. — Es ist daher 
ohne Einfluß, ob der Abweisungsgrund der früheren Gesellschaft ein der
artiger ist, uni das Risiko der späteren Gesellschaft zu beeinflussen, da 
durch die unwahre Antwort dem Versicherer die Möglichkeit entzogen ist, 
bei seiner Entschließung die Thatsache der Ablehnung und eventuell die 
Gründe derselben zu prüfen, und die wahrheitswidrige Beantwortung 
Grund genug ist, die Glaubwürdigkeit aller übrigen Angaben des Antrag
stellers in Zweifel zu stellen, ein Moment, das von jedem Versicherungs
praktiker ganz bedeutend gewürdigt wird. Die Verschweigung einer solchen 
Ablehnung ist überdies bei einer Versicherung, die auf der Gesundheit und 
Lebensdauer des Menschen beruht, eine derartige „falsche Angabe", welche 
eine wesentliche Beschaffenheit des zu Versichernden betrifft, daher für den 
Jrregeführten keine Verpflichtung entsteht 869, 871 a. b. 6. L.), da 
mit gutem Grunde angenommen werden muß, daß die Abweisung nur 
erfolgte, weil maßgebende Bedenken gegen das beantragte Risiko Vor
gelegen sind.

Nicht die gleiche Bedeutung darf man dagegen unrichtigen Alters
angaben beilegen, da das Alter der versicherten Person für sich allein, 
den später zu erwähnenden Fall ausgenommen, kein Grund ist, eine Ver
sicherung abzulehnen, sondern lediglich den Maßstab für die zu nehmende 
Prämie bildet, während für den Kalkül des Versicherers in erster Linie 
der Gesundheitszustand des Versicherten, die Frage, ob er die wahrschein
liche Lebensdauer erreichen wird, maßgebend ist. Wird daher von einer
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Gesellschaft eine Person, die sich als jünger angegeben hat, nach dem an
gegebenen Alter als annnehmbar befunden, so wäre dies ein relativ besseres 
Risiko, nnd die unrichtige Angabe wäre unschädlich, würde nicht auch die 
Prämie dem angegebenen Alter für eine jüngere Person beinessen, als in 
Wirklichkeit versichert ist (L. 28. 3. 1878 Z. 1761 17. 6. 6889). —
Die Irreführung der Gesellschaft betrifft daher keinen wesentlichen Umstand, 
der Vertrag ist nicht absolut nichtig, er erfährt nur insoweit eine Aenderung, 
als er „ohne den Irrthum" nicht zu Stande gekommen wäre, bezw. dem 
Jrregeführten (der Gesellschaft) ist vom Vertragsgegner „die angemessene 
Vergütung" in Form der Differenz zwischen den gezahlten und jenen 
Prämien zu leisten, welche der Versicherte nach seinem richtigen Alter zu 
zahlen verpflichtet gewesen wäre, (tz 871, 872, 875, 876 a. 6. 6. 8.) — 
Mehr Bedeutung gewinnt jedoch eine solche unrichtige Angabe, wenn der 
Versicherte bereits jene äußerste Altersgrenze thatsächlich überschritten hat, 
über welche hinaus die Versicherungsgesellschaft überhaupt unter gar 
keinen Umständen mehr Versicherungsverträge abschließt, und daher die Ver
sicherung nur durch die Angabe eines geringeren Alters sozusagen erschlichen 
wurde. Hier liegt, vorausgesetzt, daß dem Versicherungsnehmer die vor
erwähnte Norm der Gesellschaft bekannt war, eine Irreführung hinsichtlich 
eines wesentlichen Umstandes vor, und die Aufhebung des Vertrages ist 
die Folge. Der gute oder böse Glaube des Versicherungsnehmers wird 
nur insofern in Frage kommen, ob demselben bei der nunmehrigen Auf
lösung die ganzen oder ein Theil der Prämie zurückzustellen oder dieselben 
zu Gunsten der Gesellschaft als verfallen zu erklären sind. In Wirklichkeit 
leiten die Gesellschaften aus der unrichtigen Angabe des Alters nicht die 
Nichtigkeit ab, und zwar sogar meist ohne Rücksicht ans eine Altersgrenze, 
sondern fordern nur den Ersatz der Prämiendisferenz.

Ob und inwiefern die Unrichtigkeit der Antragsangaben dadurch alterirt 
wird, daß der Agent bei Zustandekommen des Antrages durch Ausfüllung 
der Fragen, natürlich im Auftrage des Versicherungsnehmers, mitgewirkt 
hat, wird bei Besprechung der Stellung der Agenten erwähnt. Doch mag 
hier nur festgehalten werden, daß nach dem Kontexte der Anträge aller 
Anstalten der Versicherungsnehmer sür die Antragsangaben, gleichgültig 
von wem immer sic geschrieben seien, die volle Verantwortung übernimmt. 
Treffend hat in dieser Beziehung das oberste Gericht in Ungarn mit Ent
schließung vom 24. 1. 1882 Z. 1117 erkannt: „Die versicherte Partei kann 
sich nicht darauf stützen, daß der Agent den Antrag nicht gemäß ihren 
Angaben ausgefüllt hat, weil es ihre Pflicht gewesen wäre, darüber zn 
wachen, daß der von ihr unterschriebene und als Grundlage des Vertrages 
dienende Antrag der Wahrheit entsprechend ausgefüllt werde. Auch jene 
Ansicht hat keine Berechtigung, daß, insofern dem Agenten etwelche den 
Vertrag beeinflussende Mittheilungen »mündlich« gemacht werden, die 
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unrichtige Angabe derselben im »schriftlichen« Anträge nicht von Belang 
sei, denn der Vertrag wird nicht mit dem Agenten, sondern mit der Ge
sellschaft abgeschlossen, dcr Agent fungirt nicht als zur Vertragsschließung 
berechtigter Bevollmächtigter der Gesellschaft, sondern nur als zur Ver
mittelung des Antrages an die Direktion berufenes Organ; die Entschei
dung über die Annahme des Antrages steht unmittelbar der Direktion zu, 
bei dieser Entscheidung aber können nicht die dem Agenten »mündlich« 
mitgetheilten, sondern nur die im »schriftlichen« Anträge enthaltenen 
Daten maßgebend sein."

Daß schließlich ein fraudulöses Vorgehen des Versicherungsnehmers 
ihn von allen Vortheilen der Versicherung ausschließen muß, ist nicht mehr 
als billig, da Derjenige, welcher den Abschluß der Versicherung durch 
bewußte falsche Angaben erschleicht, die Früchte seiner Handlungsweise nicht 
genießen darf. „Er handelt gegen den wirthschastlichen Zweck der Ber
sicherung und darf daher ihre Vortheile nicht genießen." I)r. Emil 
Steinbach. Zur Frage dcr gesetzlichen Regelung des Versicherungsvertrages.

Der Versichernngsvertrag.

Fähig eine Lebensversicherung als Versicherungsnehmer zu schließen, 
ist Jedermann, der überhaupt vcrtragsfähig ist, maßgebend sind die dies- 
fälligcn allgemeinen Rechtsregeln. Die Qualitäten dagegen, welche dcr 
Versicherer haben muß, um gewerbsmäßig den Abschluß von Versicherungen 
betreiben zu können, schirm die diesfälligen öffentlich-rechtlichen Vor
schriften.

Hinsichtlich des Versicherungsnehmers soll nur der praktisch öfter 
vorkommende Fall erwähnt werden, ob ein Minderjähriger, der in 
seinen! Berufe schon selbständig ist und einen Antrag auf Versicherung 
stellt, der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters bezw. seiner Vormund
schaftsbehörde zur Gültigkeit des Versichcrnngsvcrtragcs bedarf, bezw. ob 
die Gesellschaft sie fordern muß. Da nach tz I5l und 246 a. k. 8. L. 
ein Minderjähriger über das, was er durch eigenen Fleiß erwirbt, frei 
verfügen und sich verpflichten kann, so dürfte an sich eine Genehmigung 
nicht nothwendig sein, zumal wenn man bedenkt, daß die rechtliche Ver
pflichtung keine unlösbare ist und den Versicherungsnehmer bei vielen (aber 
nicht allen) Gesellschaften nur zur unbedingten Entrichtung der ersten Jahres
prämie verbindet. Steht daher die zu entrichtende Prämie in einem richtigen 
Verhältnisse zu den Einkünften des Versicherungsnehmers, die er sich mit 
Rücksicht auf seinen Beruf erwirbt, so wird die einen solchen Antrag an
nehmende Gesellschaft keineswegs unvorsichtig handeln. Der Abschluß der 
Bersicherung wird z. B. bei einem verheiratheten, aber noch nicht pensions
berechtigten minderjährigen Beamten gewiß eben so sehr ein oküoiuw 
bovi patris l'amilias sein, als der nothwendige Abschluß eines Mieths-
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Vertrages und die Bezahlung seiner Wohnungsmiethe, und bedarf er zu 
Letzterem keiner vormundschaftsbehördlichen Genehmigung, so kann man sie 
auch nicht für Ersteres fordern.

Bezüglich der Handlungs- und Rechtsfähigkeit auf Seite des Ver» 
sicherers ist zu unterscheiden zwischen „in- und ausländischen Gesellschaften" 
und hinsichtlich der letzteren wieder zwischen „konzessionirten und nicht 
konzessionirten Gesellschaften". Inländische Anstalten werden durch die er
theilte staatliche Genehmigung ein Handlungs- und rechtsfähiges Subjekt 
und schließen durch die statutenmäßig hierzu berechtigten Funktionäre direkt 
die Verträge ab. Die in Oesterreich konzessionirten ausländischen Gesell
schaften schließen durch ihre gemäß Art. IV der kaiserlichen Verordnung vom 
29. 11. 1865 8. 6. k. Nr. 127 und tz 14 der M. V. v. 5. 3. 1896 
k. 6. L. Nr. 3 (Assekuranz-Regulativ) mit unbeschränkter Vollmacht aus
gestatteten inländischen Repräsentanzen die Verträge. (8. ä. 0. 6. 8. 
28. 8. 1888 Z. 8795.) — Zweifelhaft ist jedoch die Frage, ob die mit 
einer im Inland nicht konzessionirten ausländischen Gesellschaft geschlossenen 
Verträge gültig sind oder nicht. Der 0. 0. 8. hat in dieser Beziehung 
mit Entscheidung vom 11. 12. 1869 Z. 7356 6. 8. 1870 solchen mit 
ausländischen Gesellschaften geschlossenen Verträgen die Gültigkeit abge
sprochen, aber mit Unrecht, da der 0. 6. 8. auf ein rein nach zivilrecht
lichen Grundsätzen zu beurtheilendes Rcchtsvcrhältniß die gcwerbepolizei- 
lichen Vorschriften der citirten k. Verordnung zur Anwendung brachte. 
Richtiger scheint die in der gleichen Frage erflossene Entscheidung des 
D. Reichsgerichtes vom 19. 1. 1881 zu sein, welche beiläufig besagt, daß, 
wenn gesetzliche Bestimmungen für den Betrieb eines Gewerbes eine 
polizeiliche Erlaubniß erfordern, die ohne Konzession im Gewerbebetriebe 
geschlossenen Verträge in privatrechtlicher Hinsicht gültig sind, also Rechte 
und Verbindlichkeiten unter den Vertragschließenden begründen, womit auch 
die 8. des 0. O. 8. vom 30. 5. 1899 Z. 5897 sich deckt, Welche besagt, 
daß, wenn auch eine ausländische Gesellschaft der staatlichen Zulassung 
bedarf, doch nicht behauptet werden kann, daß sie ohne oder vor Erlangung 
der Konzession der rechtlichen Fähigkeit ermangelte, ein Rechtsgeschäft 
Hierlands zu schließen.

(Schluß folgt.)
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Zur Frage -er Kriegsversicherung bei den deutschen 
Lebensversicherungs-Gesellschaften.

Berichterstattung des Herrn Dr. ^'ur. Walther Leibbrand, Direktor der Lebensver
sicherungs- und Ersparniß-Bank in Stuttgart, in der Sitzung des Preußischen Versicherungs

beiraths vom 27. November 1900.

Zur Frage: Empfiehlt es sich für die deutschen Lebensversicherungs
Gesellschaften, eine Erweiterung ihrer die Kriegsversicherung betreffenden 
Bedingungen behufs Einschlusses des überseeischen Risikos vorzunehmen und 
zwar ohne oder gegen Erhöhung der gegenwärtig für das europäische 
Kriegsrisiko erhobenen Extraprämien? äußert sich Berichterstatter 
folgendermaßen:

Ich zerlege die Frage nach folgenden Gesichtspunkten:
I. Empfiehlt es sich sür die deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaften, 

das überseeische Kriegsrisiko überhaupt zu übernehmen?
11. Wenn ja, unter welcher Bedingung empfiehlt sich die Uebernahme 

des überseeischen Kriegsrisikos?
Empfiehlt es sich insbesondere:
u) Versicherungen, für welche das europäische Kriegsrisiko ohne Extra

prämie getragen wird, auch für das überseeische Kriegsrisiko ohne Extra
prämie zu übernehmen?

b) Versicherungen, für welche das europäische Kriegsrisiko gegen 
Extraprämie getragen wird, zu derselben Extraprämie oder zu einer höheren 
zu übernehmen?

l

Daß jede deutsche Lebensversicherungs-Gesellschaft in irgend einer Form 
das europäische Kriegsrisiko für Angehörige ihres Versicherungsgebiets 
übernehmen muß, ist heute außer Frage. Der Karupsche Plan'), Bildung 
einer eigenen Kriegsversicherungs-Gesellschaft (auf Aktien oder durch den 
Staat), ist durch die thatsächliche Uebernahme des europäischen Kriegsrisikos 
durch die deutschen Gesellschaften gegen niedere Extraprämien oder gar 
ohne solche wohl endgültig abgethan.

Auf welchen Grundlagen beruht die Uebernahme des europäischen 
Kriegsrisikos? Wie groß ist dieses Risiko? Wie wird es gedeckt?

Daß die Grundlagen dieses Kriegsrisikos keine so sicheren und so fest 
umschriebenen sind, wie sie sonst für die Lebensversicherung in der 
Sterbeliste gegeben und erprobt sind, geht schon aus der seitherigen

>) Professor W. Karup, „Die Lebensversicherung aus den Todesfall im Kriege". 
Leipzig 1869.
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Geschichte der Kriegsversicherung hervor. Noch bis vor zwölf Jahren 
wurden Extraprämien bis zu 10pCt. der Versicherungssumme verlangt, 
und heute — ohne daß seither wesentliche weitere Erfahrungen gemacht 
worden wären — übernimmt der kleinere Theil der deutschen Gesellschaften 
dieses Risiko in der Hauptsache ohne jede, der größere Theil gegen eine 
kleine, meist sogar verschwindend kleine Extraprämie. Wir haben aller
dings zur Bemessung des Kriegsrisikos aus einer Reihe von europäischen 
Kriegen Sterblichkeitsziffcrn. Diese Ziffern weichen aber weit von einander 
ab, und eine Durchschnittsziffer wird wenig Gewähr bieten, daß sie nicht 
das eine Mal weit unter, das nächste Mal weit über den wirklichen 
Bedarf fällt?) Man wird also für das Kriegs-Sterberisiko stets mehr oder 
weniger auf Schätzungen angewiesen bleiben und ans streng wissenschaftlich 
korrekte Ziffern verzichten müssen. Wenn wir in Anlehnung an die 
deutschen nnd französischen Verluste 1870/71 eine solche Schätzung unter
nehmen, so kommen wir bei Annahme einer vorhandenen Reserve von 
etwa 3pCt. auf eine einmalige deutsche Kriegsextraprämie von 2,8 pCt. 
der Versicherungssumme. Im deutsch-französischen Krieg war nämlich die 
Sterblichkeit im deutschen Heere 38 pro Mille. Der Gcsammtvcrlust 
unter den 1 147 152 Kriegsteilnehmern betrug 43182 Mann. Die 
Durchschnittssterblichkcit der Lebensalter 20 bis 30 beziffert sich nach der 
deutschen Sterbetafel U. L W. I auf 9 pro Mille. Die Mehrsterblichkcit 
durch Krieg betrug also 29 pro Mille. Schätzt man unter der Voraus
setzung derselben Anzahl Kriegstheilnehmer den französischen Verlust auf 
das Doppelte des deutschen, also auf 86 364 Mann 66 pro Mille 
Kriegsmehrstcrblichkeit), so ergiebt sich eine einmalige französische Kriegs- 
extraprämic von 6,4 pCt. der Versicherungssumme.

Mit unseren mathematischen Prämien läßt sich das so abgeschätzte 
Kriegsrisiko nicht decken. Denn die in unseren Sterbelisten zum Ausdruck 
gekommenen Verhältnisse umfassen so tiefgreifende Abweichungen von der 
Norm, wie ein Krieg sie mit sich bringen kann, nicht. Dem sieht auch 
nicht entgegen, daß bei vorsichtiger Aufnahme der Risiken für gewöhnlich 
die wirkliche Sterblichkeit unter der crwartungsmäßigen bleibt, daß für 
gewöhnlich die Sterberisikoprämie nicht voll verbraucht wird. Einmal 
trifft das keineswegs immer und jedenfalls nur sehr selten für alle 
Altersklassen zu, sodann hängt das Eintreffen dieses Umstandes auch von 
fortgesetztem angemessenen! Neuzugang guter Risiken ab und endlich wird 
ein Krieg, besonders wenn er im eigenen Lande geführt werden müßte, die 
Sterblichkeit auch der nicht unter Waffen Stehenden möglicher Weise schon 
bis zur Höhe der Sterbeliste, wenn nicht darüber hinaus, steigern. Krieg 
nnd Epidemie treten gern vereint auf.

i) Karup, Wo. oit. S. 33.
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S b für die Kricgsprämie in dem der mathematischen Prämie aufge
legten Zuschlag für außerordentliche Fälle und für Vcrwaltungskostcn be
ziehungsweise in bereits vorhandenen Reserven volle oder thcilweisc 
Deckung für das europäische Kriegsrisito gefunden werden darf, wird für 
jede Gesellschaft besonders zn entscheiden sein. Höhe des betreffenden 
Zuschlags, Art und Weise dcr Gcscllschaftsverwaltung, Höhe vorhandener 
freier Reserven rc. werden dabei in Betracht kommen. Ist dcr Zuschlag 
reichlich bemessen und ist das Gebühren der Gesellschaft derart, daß Ver
luste (z. B. an ausgeliehenem Kapital) nicht zu fürchten sind und daß 
der Aufwand für Verwaltung und Neugeschäft in mäßigen Grenzen sich 
bewegt, so wird die Gesellschaft aus diesen Zuschlägen reichliche Ueberschüsse 
erübrigen. Diese Ueberschüsse und von früheren Jahren aus solchen 
Ueberschüssen angesammelte Reserven mögen einer Gesellschaft niit großem, 
altem, nicht mehr kriegspflichtigem Stamm von Versicherten das Recht 
geben, durch diese außerordentlichen Mittel das Kriegsrisiko auch ohne be
sonders zu erhebende Kricgsprämien für hinreichend gedeckt zu halten. 
Eine Gesellschaft, bei welcher aber diese Faktoren nicht in völlig hin
reichendem Maße vorhanden find, würde mit dcr Uebernahme des 
Kriegsrisikos ohne besondere Prämie ein gewagtes Spiel treiben und durch 
einen verlustreichen Krieg schwere Schädigung erleiden oder gar zn Fall 
gebracht werden.

Hinsichtlich des überseeischen Kricgsrisikos stehen uns — abgesehen 
von kleinen, hier nicht verwerthbaren Expeditionen in deutschen Kolonien — 
aus der deutschen Armee keine Erfahrungen zu Gebot. Für die Ver
wendung der außereuropäischen Erfahrungen anderer Rationen gilt das 
von den europäischen Kriegserfahrnngen oben Gesagte in vermehrtem 
Maße, das heißt die Herstellung einer durchschnittlichen Kricgsextra- 
prämie würde keine Sicherheit geben sür ihr Ausreichen im Ernstfälle. 
Eventuell vorhandene Sterbeziffern aus einem überseeischen Feldzuge 
lassen keine Schlüsse auf die Ergebnisse eines anderen (künftigen) Feld
zuges zu.

Voraussetzung für das künftige Zutreffen früherer Sterblichkeitsbe
obachtungen sind wenigstens einigermaßen gleiche Verhältnisse, und mit 
solchen kann hier nicht gerechnet werden. So z. B. hat die englische 
Kolonialarmee während der 15 Jahre 1872 bis 1886 einschließlich in 
kleinen Kriegen 15 pro Mille der verwendeten Trnppen durchschnittlich 
im Jahr durch feindliche Gewalt verloren; in den einzelnen Jahren aber 
schwankte der Prozentsatz zwischen 64 pro Mille (in Südafrika 1870) und 
0,1 pro Mille (in Egypten 1885).')

1) Oll tke assurance risks incident to professional military and naval 
lives, doint report 8mee and Ackland. London, Layton, 1890. S. 11 u. 28 
und S. 12 u. 29.
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Im amerikanischen Kriege (1661.1666) verlor die amerikanische Armee 
durchschnittlich in einem Jahr 70 pro Mille; in den einzelnen Kriegsjahren 
schwankte der Promillesatz zwischen 17 pro Mille (1861) und 78 
pro Mille (1863).')

Trotz dieser Unsicherheit der Berhältnisse haben die amerikanischen 
Gesellschaften im spanisch-amerikanischen Kriege (1898) und die englischen 
im Transvaalkriege und jetzt bei der ostasiatischen Expedition das über
seeische Kriegsrisiko übernommen. Die deutsche Lebensversicherung ist er
starkt genug, um an diese Aufgabe ebenfalls heranzutreten. Daß sie an 
sich verpflichtet ist, den thatsächlichen Vorgängen zu folgen und demnach 
Mittel und Wege zu suchen, um auch das überseeische Kriegsrisiko zu 
libernehmen, bejahe ich unbedingt. Die deutsche Lebensversicherung wird 
aber andererseits ebenso verpflichtet sein, im Interesse ihres gesunden 
Fortbestandes der Unsicherheit und Gefährlichkeit des Risikos entsprechend 
ihre Bedingungen zu gestalten. Dabei möchte ich mir nur zwei Ein
schränkungen Vorbehalten: einmal darf der Krieg niHt von vornherein in 
einem absolut tödtlicheu Klima zu führen und sodann mnß die betreffende 
Gesellschaft einigermaßen in ihrem Vcrsicherungsbcstand erstarkt sein.

Etwas anderes — betreffs der zweiten Einschränkung — wäre es, 
wenn die Gesellschaft ansreichende Rückversicherung für solche Risiken nehmen 
könnte, oder wenn sich eine Vereinigung von Gesellschaften zur gemeinsamen 
Uebernahme des überseeischen Kriegsrisikos bilden würde.

II. kl. ii. d.
Die Kriegsührnng außerhalb Europas vergrößert das Kriegsrisiko.
Karup2) sagt, daß schon die Mobilmachung, das Herausreißen aus 

allen gewohnten Verhältnissen, ein kritischer Uebergang sei, der Krankheit 
erzeugen könne (Rervcnaufregungen). Es versteht sich, daß ein solches 
Moment sür das Landheer bei einem überseeischen Feldzug in stark ver
mehrtem Blaße zur Geltung käme. Des Weiteren ist die Seegefahr selbst 
in Betracht zu ziehen (Hitze, Schiffsnnglück, feindlicher Angriff auf ein 
Truppentransportschiff rc.). Vor Allem aber — und das ist ausschlag
gebend — kommen die erhebliche Erschwerung der Verpflegung, sanitäre 
Mängel, das Klima und die Infektion gefahrerhöhend zur Geltung.

Mag beim Ausmarsch bezüglich der Verpflegung auch das Aeußerste 
geschehen, niemals wird die Verpflegung aus Dauer derjenigen auf 
europäischem Boden gleichkommcn können. Es fehlen die Transportmittel 
(Mangel an Eisenbahnen, schlechte Straßen, Mangel an geeigneten Zug- 
rhieren rc.). Man denke nur an die Transportschwierigkeiten der

1) Bergleiche die Fußnote auf S. 260.
2» Prof. W. Karup, „Die Lebensversicherung auf den Todesfall im Kriege." Leipzig 

1869. S. 20.

Zeitschrift f. d. gefannntc Versich.-Wissenschaft. I. 2. 18
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Engländer in Südafrika. Hitze verdirbt die Nahrungsmittel; schlechtes 
Wasser, Wassermangel überhaupt, Mangel an Lazarcthen; in Städten: 
Unreinlichkeit, Mangel an hygienischen Einrichtungen bei gleichzeitiger 
Massenansammlung von Menschen; Erschwerung des Rücktransports 
Verwundeter und Kranker in die Heimath rc. Am schwersten, zum Theil 
infolge vorstehender Mängel, werden die Verluste sein einmal durch das 
tropische und subtropische Klima (hohe durchschnittliche Wärme und große 
Luftfeuchtigkeit) mit seinen Gefahren für Leber, Herz rc., und sodann durch 
die Infektionen/) vor Allem Malaria und deren Komplikationen (Pneu 
lnonic, Diphtherie, Dysenterie, Furunkulosis, Karbunkel, Gangrän, Urticaria, 
Parotitis, Orchitis, Paresen, Paralysen, Psychosen), Pocken, Cholera, 
Beriberi rc. Die Zahl der Vermißten wird eine viel größere sein. Wenn 
schon bei europäischen Kriegen die Verluste durch Krankheit diejenigen auf 
dem Schlachtfelde überwiegen^) oder doch annähernd erreichen können, in 
wieviel höherem Maße muß das der Fall sein, wenn die eben erwähnten 
Momente noch hinzutreten. Im türkischen Krieg 1828/29 war das Ver
hältniß des Verlustes durch Waffen zu dem durch Krankheiten wie 1:4, 
bei den Franzosen im Krimkrieg 1854/1856 wie 1: 5, bei den Engländern 
im selben Krieg wie 1:9. Im deutsch-französischen Kriege kamen um:

28 278 Deutsche durch feindliche Gewalt,
14 904 Deutsche durch Krankheiten,
4 000 wurden vermißt, bis Ende 1884 wurden außerdem 

69 895 — 6,28 pCt. aller mobil Gewesene« invalidisirt.
Wie die Todesfälle durch Krankheiten (insbesondere Infektion) im 

Kriege (europäischer Kriegsschauplatz) sich steigern gegenüber dcr Sterblich
keit im Frieden, zeigt nebenstehende, für die preußische Armee (Krieg 1870/7 l) 
geltende Tabelle.

Die Gesammtsterblichkeit durch Krankheit im Kriege war also mehr 
als dreimal so hoch als im Frieden. ')

Nicht vergessen darf auch werden, daß die schlimmen Wirkungen des un
gesunden Klimas der Tropen undSubtropen in zahlreichen Fällen erst nach der 
— anscheinend gesunden — Rückkehr in die Heimath sich geltend machen.

^) Deutsche Medizinische Wochenschrift, 16. Jahrgang 1890, S. 792. „Die 
schädigenden Einflüsse des Tropenklimas, besonders auf den Körper des Europäers/'

2) Vergleiche Handbuch der vergleichenden Statistik von G. Fr. Kolb, Leipzig 
1875. S. 55:1866 Verluste auf dem Schlachtfelde und später an Wunden 4450, an 
Krankheiten 6427; und S. 849: In den 41 Monaten des spanischen Krieges hatte die 
britische Armee, abgesehen von den Verwundungen, durchschnittlich auf 1000 Mann 
118,6 Todesfälle; an Wunden starben durchschnittlich nur 42,4 Gemeine auf 1000. 
Siehe auch Karup, loe. eit. S. 19 u. 21.

3) Sanitätsbericht über die deutschen Heere im Kriege gegen Frankreich 1870/71. 
Herausgegeben von der Militär-Medizinal-Abtheilung des Kgl. Preuß. Kriegsministeriums. 
Berlin 1886. B. II S. 412, 165 u. 125.
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Bei den deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaften sterben erfahrungs
gemäß in den Altern von 20 bis 30 Jahren ungefähr 3 vom Tausend 
inl Jahr.

In der deutschen Armee'-) (Landheer) starben im Jahre 1892 
1339 Mann — 3,2 vom Tausend der Kopfstärke; im Durchschnitt der 
10 voraufgegangenen Jahre 4,2 pro Mille bei einer Durchschnittskopf
stärke von 403 458 Mann. In der k. k. österr. ungar. Armee ') starben 
vom 1. Januar 1883 bis 31. Dezember 1892 5,2 vom Tausend der 
durchschnittlichen Kopfstärke von 278 820 Mann.

In der deutschen Marine'') starben 1889 bis 1890 und 1890 
bis 1891: .5,1 vom Tausend; in der österr. Marine") starben 1890 7 
(Influenza), 1891 4 vom Tausend der Iststärke.

Diese Zahlen entfernen sich also nicht weit von der Norm. Man 
beachte nun, wie die Sterblichkcitsziffern steigen bei anderen Armeen, die 
in sanitärer und klimatischer Beziehung weniger günstig gestellt sind und

0 Im Durchschnitt der Jahre 1869 bis 1872.
2) Uebersicht über die Krankenbewegung der deutschen Armee im Jahre 1892 

(nach amtlichen Rapporten). Abgedruckt im Jahresbericht über die Leistungen und 
Fortschritte der gesummten Medizin. 27. Jahrgang 1892 B. I S. 491 u. 512.

3) Uebersicht über die Krankenbewegung in der k. k. österreichisch-ungarischen Armee 
im Jahre 1892 (nach amtlichen Rapporten). Abgedruckt im Jahresbericht rc. S. 491 
u. S. 513.

4) Statistischer Sanitätsbericht über die Kaiser!. Deutsche Marine für den Zeitraum 
vom 1. April 1889 bis 31. März 1891. Vergl. Jahresbericht über rc. 27. Jahrgang 
1892. B. I S. 492 u. 521.

5» Sanitätsbericht über die k. k. Kriegsmarine für 1890 und 1891. Vergl. 
Jahresbericht über rc. 27. Jahrgang 1892. B. I S. 492 u. S. 521.

18*
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wie namentlich der Einfluß der Kolonial-Armce erhöhend auf die Sterb
lichkeitsziffern einwirkt.

In der italienischen Armee') betrug im Jahre 1889 die 
Durchschnittskopfstärke 218 917 Mann, es starben 1741 — 8 vom Tausend; 
im Jahre 1888 betrug der Satz bei dem italienischen Detachement von 
durchschnittlich 6800 Mann in Massaua 16,7 vom Tausend; in der 
afrikanischen Kolonie Eriträa?) starben 1890 bei einer mittleren Kopfstärke 
von 4288 Mann 18,8 vom Tausend (Cholera).

In der englischen Armee') (England und Ausland) starben in 
1889 von den den Lazarethen zugegangenen Soldaten 9,7 vom Tausend 
der rund 200 000 Mann betragenden Kopfstärke. Die darunter einbe- 
griffene Sterblichkeit im vereinigten Königreich allein belief sich aber nur 
auf 4,57 pro Biille, dagegen in Egypten allein auf 12,24 pro Mille 
(im Durchschnitt der 6 vorausgegangenen Jahre sogar auf 26,72 pro Mille), 
in Indien allein auf 17,12 pro Mille, in Ceylon aus 17,45 pro Mille 
der Kopfstärke.

Nach einem Aussatz der „Lanzet" vom 13. Juni 1891') kamen in 
1889 unter den europäischen Truppen in Indien auf 1000 der Iststärke 
16,6 Todesfälle vor, 26 wurden invaüdisirt, Gesammtabgang also 43 pro 
Mille. Die hauptsächlichsten Todesursachen waren Typhus, Hitzschlag, 
Leberabszesse und Cholera.

Im Jahre 1890 betrug die Durchschnittsstärke der englischen Armee ^) 
198154 Offiziere und Mannschaften, von denen 1787 starben — 9,02 
pro Mille. Im vereinigten Königreich für sich betrug bei einer Durch
schnittsstärke von 100 120 Mann der Satz aber nur 5,53 pro Mille, 
dagegen in Egypten 12,47 pro Mille, in Indien 14,45 pro Mille. Im 
Durchschnitt der 10 vorausgegangenen Jahre (1880/89) stellte sich der 
Durchschnittssatz für die ganze englische Armee auf 10,23 pro Mille, im 
vereinigten Königreich für sich nnr ans 6,10 pro Mille, wogegen in 
Indien auf 15,66 pro Mille, in Egypten in den Jahren 1883/89 aus 
25,66 pro Mille.

In dem „Handbuch der vergleichenden Statistik" von G. Fr. Kolb,

Lanta-^era, Itelarione medi6o-8tati8ti6L 8nlle eondirioni 3anitarie 
deU'^ereito Italiano per I'anno 1889. Referat hierüber im Jahresbericht rc. 26. Jahr
gang 1891, B. I S. 624 u. S. 657.

2) Lanta-^era, Relatione medieo-8tati8tiea militari; per i'anno 1890. 
Vergl. Jahresbericht rc. 27. Jahrgang 1892. B. I S. 491 u. S. 515.

3) ^rm^ medical report kor tlie ^ear 1889. Lancet 22. August S. 436. 
Vergl. Jahresbericht rc. 26. Jahrgang 1891, B. I S. 624 u. S. 658.

t) Um dealtli ok britmil troope in India. Vergl. Jahresbericht rc. 26. Jahr
gang 1891, B. I S. 624 u. S. 658.

5) ^rm^ Nedieal Department report kor tim ^ear 1890. Vergl. Jahres
bericht rc. 27. Jahrgang, 1892. B. I S. 491 u. S. 518.
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Leipzig 1875, heißt es bezüglich der englischen Armee: „In Ostindien 
unterlagen dem Klima seit Ansang des Jahrhunderts jedenfalls über 
180 000 Soldaten."

In einer Beschreibung der wichtigsten Krankheiten der Präsidentschaft 
Madras (Vorderindien) I wird gesagt: Das Leben der etwa 34 Millionen 
Menschen, die das Territorium der Präsidentschaft bewohnen, werde durch 
gefährliche Fieber, Darmkrankheiten, Cholera-Endeinien stark bedroht; die 
Dnrchschnittssterblichkeit durch die Cholera betrage für 20 Jahre nicht 
weniger als 44,02 auf tausend Einwohner.

In der englischen Flotte-) starben 1890 8,55 Pro Mille. Auch 
in einem — oben schon Anmerkung 1 auf S. 260 erwähnten — von den Ver- 
sicherungstcchnikern A. H. Smec und Thomas G. Ackland an die eng
lische Lebensversicherungs-Gesellschaft Gresham erstatteten Bericht (1890), 
Militärrisiken betreffend, findet sich eine Reihe interessanter hierher gehöriger 
Daten, die ebenfalls das außereuropäische Risiko als ein das europäische 
erheblich übersteigendes darthun. Die dort angestellten Beobachtungen 
der außerhalb Englands dienenden englischen Truppen in Friedenszeiten 
(Klimarisiko) während des zehnjährigen Zeitraums 1877 bis 1886 und 
während des Jahres 1887 ergaben (S. 24) folgende Ziffern:

1877/1886 1887 
pro Mille pro Mille

Westindien................................................................ 16,68 11,60
Westafrika (einschl. Schwarzer) .... 19,31 24,56
Mauritius........................................................... 19,15 20,00
Ceylon...................................................................... 14,63 14,86
Indien:

Bengalen................................................................17,90 15,00
Madras................................................................ 14,02 13,80
Bombay................................................................ 17,13 14,45

Ganz Indien...........................................................17,02 14,68

Für sämmtliche auswärts stationirte englische Truppen (rund 
100 000 Mann) betrug die Sterblichkeit 1877/86 durchschnittlich 15,2 pro 
Mille. Dem gegenüber steht (S. 21) ein Sterblichkeitssatz von 5,13 pro 
Mille für 1887 in der Armee der vereinigten Königreiche.

Bestätigt werden die Unterschiede zwischen dem Sterblichkeitsverhältniß 
der englischen Armee und Marine in der Heimath einerseits und in den

I Liäie, Osorio, Ibe xeozrapbical äistribation ou äisease in soutbern 
Inäia. Lrit. 3ourn. 20. Vergl. Jahresbericht rc. 24. Jahrgang 1889, B. I 
S. 346 u. S. 359.

2) Gesundheitsbericht über die englische Flotte für 1890. Uaiteä service Gazette. 
Vergl. Jahresbericht rc. 27. Jahrgang 1892, B. I S. 491 u. S. 518.
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Kolonien andererseits durch die Untersuchungen des Sekretärs der 
„8oottisd Hguitable Irik's ^88uiano6 Society," I. Mc. Lauchlan.')

In der spanischen Armee?) stehen neben den Sterbeziffern von 
16,6 pro Mitte (1581 Todesfälle bei einer Kopfstärkc von 92 284 Mann) 
für 1887 und 9,2 pro Mille (846 Todesfälle bei einer Kopfstärke von 
96 394 Mann) für 1888 folgende Sätze sür die Kolonien:

in Cuba: 64,7 pro Mille der Kopsstärke (1342 Todesfälle bei 
einer Kopfstärke von 20 728 Mann),

in Portorico: 9,4 pro Mille der Kopfstärke (31 Todesfälle unter 
3297 Mann),

auf den Philippinen: 15,4 pro Mitte der Kopfstärke (3l Todes
fälle unter 2019 Mann),

in Cuba kostete die Gelbfieber-Epidemie allein 1114 Diann bei einer 
Kopfstärke von 20 728 Mann. 1889 starben in der spanischen Armee » 
auf der iberischen Halbinsel (Durchschnittsstärke 86 000 Mann) 10,92 pro 
Mille der behandelten Kranken; in den Kolonien aber starben und zwar 
überwiegend an Gelbfieber in Portorico 24,06 pro Mitte, in Cuba 
17,09 pro Mille der Kopfstärke.

Die französische Armee''! hatte im Jahre 1889, von Algier und 
Tunis abgesehen, eine Sterblichkeit von ,5,39 vom Tausend, Algier und 
Tunis für sich eine solche von 9 pro Mitte.

Erkrankt an Sumpffieber waren 1889 bei der französischen Division 
in Algier 150 pro Mille der Kopfstärke, bei den Divisionen in Constan
tine, Oran und Tunis je 169 pro Mitte, 90 pro Mitte und 66 Pro 
Mille.

Nach „Treille,ö) Soldatensterblichkeit in den französischen Kolonien", 
Militär-Wochenblatt, starben 1889 in den französischen Kolonien überhaupt 
44 Soldaten vom Tausend der Iststärke, d. h. 7 mal mehr als im 
übrigen Landheere.

Bei den im französischen Sudans stehenden Truppen, deren Durch
schnittskopfstärke an Europäern sich allerdings nur auf 287 belief, betrug 
die Sterblichkeit 1883 bis 1884: 28,21 pCt. und 1889 bis 1890: 
20,35 PCt.

*) Journal ok tde Institute ok Actuaries. Vol. XXXIV 1898 S. 251 ff.
2) Pacheco, Sanitätsstatistik des spanischen Heeres im Jahre 1887 und 1888. 

Vergl. Jahresbericht rc. 26. Jahrgang 1891, B. I S. 624 u. S. 659.
») Torrecilla, die statistischen Sanitätsverhältnisse der spanischen Armee. Vergl. 

Jahresbericht rc. 27. Jahrgang 1892, B. I S. 491 u. S. 519.
4) Lurlureaux, Ltat sanitaire de I'armee kranyaise pendant I'annee 1889. 

Vergl. Jahresbericht rc. 27. Jahrgang 1892, B. 1 S. 491 u. S. 516.
5) Vergl. Jahresbericht rc. 27. Jahrgang 1892, B. I S. 491 u. S. 518.
6) Durand, Oampaxne du Loudan 1889/90, Histoire medieale. Vergl. 

Jahresbericht rc. 26. Jahrgang 1891, B. I S. 624 u. S. 660.
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Von der kaiscrl. deutschen Marine') starben in den beiden 
Jahren 1887/88 und 1888/89:

von der 
Besatzung

Sterbe- 
fälle

somit 
pro Mille

auf der afrikanischen Station (Ost- 
und Wcstafrika)........................ 2136 25 11,7

Station Ostasien.............................. 496 9 18,1
Amerikanische Station........................ 6l2 1 1,6
Station in der Südsec (ausschl. der 

in Apia Verunglückten, aber einschl. 
16 in einem Landgefecht gegen 
Samoaner gefallenen Manm 1830 32 17,5

Heimische Gewässer.............................. 7126 32 4,5
Mittelmeer......................................... 3409 13 3,8

Früher waren die Sterbeziffern") z. B. im englischen Militär in 
Indien oder im holländischen Militär daselbst noch ganz erheblich höher. 
So bezeichnen die amtlichen Berichte für die Engländer 1856 noch 56,7 
pro Mille für ein Jahr, vordem werden sogar 146 pro Mille angeführt. 
Erst seit 1870 sank der Satz bis auf 19,3 pro Mille in I879. Bei den 
Niederländern betrug 1828 die Sterbeziffer noch 170 pro Mille, 1864: 
60,4 pro Mille, 1889: 27,4 pro Mille. Diese Resultate wurden erreicht 
durch fortgesetzte Forschungen und dementsprechende Verbesserung der 
hygienischen Einrichtungen.

Es ist also wohl nicht ausgeschlossen, daß die derzeitigen Ziffern mit der 
Zeit noch inehr ermäßigt werden können, insbesondere durch Bekämpfung 
der Infektionskrankheiten, vor Allem der Malaria, des Hauptfeindes des 
Europäers, neben der reinen Klimagefahr. ^) Jedenfalls sind aber z. Zt. 
noch nach dem vorstehend aufgeführten Material besondere Gefahren für 
das überseeische Kriegsrisiko in sehr hohem Maße vorhanden. Es erscheint 
daher für den Lebensversicherer als ein Ding der Unmöglichkeit, dieses 
Risiko ganz allgemein ohne besondere Eptraprämien zu übernehmen. Es 
ist auch wohl zu bedenken, daß die vorstehenden Sterbeziffern sich nicht 
aus Kriegsfälle beziehen; die besprochenen Schädlichkeiten würden also noch 
in vielfacher Stärke ihre Wirkung äußern, wenn die Strapazen und Ent
behrungen eines Feldzugs hinzukämen. Berechnen doch auch die meisten

^) Statistischer Sanitätsbericht über die Kaiserlich Deutsche Marine für den Zeit
raum vom 1. April 1887 bis 31. März 1889. Vergl. Jahresbericht rc. 26. Jahr
gang 1891, B. I S. 624 u. S. 662.

2) Däubler. Ueber den gegenwärtigen Stand der medizinischen Tropenforschung. 
Deutsche medizinische Wochenschrift. 22. Jahrgang 1896, S. 141.

3) Vergl. hierzu Deutsche medizinische Wochenschrift, 16. Jahrgang 1890: „Die 
schädigenden Einflüsse des Tropenklimas, besonders auf den Körper des Europäers." 
S. 792.
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deutschen Lebensversicherungs Gesellschaften dein Kaufmann, dem Techniker rc., 
der in gesicherter Stellung in andere Welttheile geht, zum Theil noch 
sehr hohe Extraprämien ^), wieviel mehr müssen diese Gesellschaften den 
Soldaten zu Kriegszeiten zu einer solchen Extraprämie heranziehen.

Die englischen Gesellschaften werden in erster Reihe für die Beur
theilung des außereuropäischen Kriegsrisikos maßgebend sein. Sie haben 
die Risiken im Transvaal-Feldzuge nur gegen Extraprämien und zwar 
in Höhe bis zu 7 pCt. der Versicherungssumme getragen, und nach ver
schiedenen Nachrichten werden sie damit nicht einmal auskommen.") Für 
das Risiko in China haben die Londoner Gesellschaften sich auf eine Ex 
traprämie von 5?/4 pCt?) vereinbart. Dabei kommt noch in Betracht, daß die 
Engländer es nur mit angeworbenen Truppen zu thun haben; von solchen 
Leuten, abgesehen vielleicht von den Offizieren, wird wenig versichert 
werden. Die deutschen Gesellschaften haben infolge der deutschen Wehr
ordnung mit einem ganz anderen Material zu rechnen.

Ich komme auf Grund dieser Betrachtungen zur unbedingten Ver
neinung einer Erweiterung der die Kriegsversicherung betreffenden Be
dingungen behufs Einschlusses des überseeischen Kriegsrisikos ohne besonders 
hierfür zu erhebende Extraprämie.

Die überseeische Risikoprämie müßte bestehen
1. aus der auf europäisches Kriegsrisiko entfallenden Extraprämie 

(Verlust durch feindliche Gewalt und durch die in jedem 
Krieg in Frage kommenden Krankheiten), sowie

2. aus einer zweiten Extraprämie für die in Vorstehendem er
örterten besonderen Gefahren des überseeischen Kriegsrisikos.

Eine Gesellschaft also, welche sich stark genug glaubt, das europäische 
Kriegsrisiko ohne Extraprämie zu tragen, hätte für ein überseeisches 
Kriegsrisiko nur die zu 2 verlangte Extraprämie zu erheben; desgleichen 
eine Gesellschaft, welche gegen ganz geringe Extraprämien das europäische 
Kriegsrisiko übernimmt, neben diesen ebenfalls nur die unter 2 verlangte 
Extraprämie. Daß eine Gesellschaft, welche das europäische Kriegsrisiko 
ohne Extraprämie trägt, dazu noch das überseeische Kriegsrisiko mit ihren 
aus Tarisprämien stammenden Mitteln übernimmt, kann m. E. nie 
empfohlen werden. Eine solche Gesellschaft sei noch so günstig gestellt, so

Vergleiche den Bericht vom Juni 1900 betr. Mitübernahme der See- und 
Klimagefahren bei der Todesfallversicherung. Erstattet von einer in der Generalver
sammlung des Verbandes zur gegenseitigen Mittheilung abgelehnter Risiken zu Wies
baden am 24. Oktober 1899 eingesetzten Kommission. Der Bericht war veranlaßt 
durch einen Antrag der Deutschen Kolonialgesellschaft, Todesfallversicherungen auf 
Personen abzuschließen, welche in die deutschen Schutzgebiete gehen.

2) Vergl. Saski'sche Zeitschrift für das Versicherungswesen. Leipzig Nr. 33 vom 
31. August 1900.

2) Vergl. Masius Rundschau. Neue Folge. Jahrgang 12. Leipzig 1900, S. 241. 
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bedeutet doch schon das erste Risiko eine Belastung, neben welcher eine 
weitere und dazu so schwer abschätzbare nicht mehr übernommen werden 
darf. Es ist auch daran zu denken, daß eventuell neben einem über
seeischen Risiko gleichzeitig ein Krieg auf europäischem Boden ausgehalten 
werden muß. Berücksichtigt muß hier auch werden, daß z. B. bei einem 
gleichzeitigen außereuropäischen Kriege mehrerer europäischer Nationen 
(Oesterreich, Belgien, Dänemark, Norwegen, Schweden rc.) solche deutsche 
Gesellschaften, welche in diesen Ländern arbeiten, eventuell das überseeische 
Kriegsrisiko all' dieser Kontingente zugleich zu tragen hätten.

Was die Berechnung der überseeischen Extraprämie anbelangt, so 
soll durch sie vor Allem die Klima-, Jnfektions- und Seegefahr gedeckt 
werden. Die Festsetzung einer solchen Extraprämie muß m. E. für 
jeden Krieg gesondert erfolgen nach Abwägung aller für den betreffenden 
außereuropäischen Krieg in Frage kommenden Verhältnisse. Im Allge
meinen wird sich eine solche Extraprämie zwischen 2 und 10pCt. der 
Versicherungssumme bewegen; dabei wäre das auf die einzelne Versicherung 
schon angesammelte Deckungskapital von der Versicherungssumme in Abzug 
zu bringen.

Im Gegensatz zu der Festsetzung einer Extraprämie von Kriegsfall 
zu Kriegsfall haben die oben Seite 265 angeführten englischen Versicherungs
techniker Smee und Ackland fortlaufend jährlich zu zahlende Kriegsrisiko 
Prämien berechnet. Dieselben sollen das Risiko für alle während der 
Lebenszeit des Versicherten etwa geführten europäischen und außer
europäischen Kriege für den englischen Berufssoldaten decken. Dabei ist 
ausgegangen von einer bis ins Lebensalter 50 hinein fortdauernden 
Mehrsterblichkeit infolge von Klimagefahr und Krieg von je 3^4 pro Mille, 
also von zusammen 7^2 pro Mille. Wandelt man die von Smee und 
Ackland gefundenen lebenslänglich zahlbaren Ertraprämien um in 
einmalige, so kommt man für den 20-, 25- und 30jährigen auf je 
etwa 10^2, 9^2 und 8 pCt. der Versicherungssumme. Mit einer solchen, 
wenn auch theoretisch korrekt berechneten, jährlichen oder einmaligen Extra
prämie könnte ich mich, was das außereuropäische Kriegsrisiko anlangt, 
nicht befreunden. Dieses Risiko kann trotz aller Wissenschaftlichkeit der 
Theorie im vorhinein für eine ganze Lebensdauer mit auch nur annähernder 
Sicherheit zur Zeit nicht berechnet werden. Jedenfalls müßte eine solche 
Extraprämie obligatorisch von allen kriegspflichtigen Versicherten er
hoben werden. Bei einem Vorgehen von Kriegsfall zu Kriegsfall dagegen 
kann man insbesondere den jedesmaligen Kriegsschauplatz (Klima) in 
Rechnung ziehen und die in einem Krieg gemachten Erfahrungen für den 
nächsten verwenden.

Ich fasse zum Schluß die Beantwortung der mir gestellten Frage 
dahin zusammen:
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Es cinpfiehlt sich für die deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaften, 
womöglich eine Erweiterung ihrer die Kriegsvcrsicherung betreffenden Be
dingungen behufs Einschlusses des überseeischen Risikos vorzunehmen, 
jedoch nur gegen eine in jedem außereuropäischen Kriegsfall für die See-, 
Klima- und Infektionsgefahr besonders festzusetzendc, reichlich bemessene 
Extraprämic. Eine solche Extcaprämie wäre neben den eventuell sür das 
europäische Kriegsrisiko festgesetzten Extraprämicn zu erheben.

Ltreiftüge durch das amerikanische Versicherungswesen.
Von Hugo v. Knebel Doeberitz.

Wie die neue Welt jenseits des großen Wassers zum Theil in 
Wahrheit, zum Theil nur in der Meinung ihrer selbstbewußten Bewohner 
die alte Welt in mancher Hinsicht überflügelt hat, so scheint dort auch 
das Versicherungswesen erheblich weiter vorgeschritten zu sein als bei uns. 
In Deutschland ist nur die Feuerversicherung ziemlich allgemein als noth
wendig erkannt und eingeführt. Einem anderen kauin minder wichtigen 
Zweige des Versicherungswesens, der Lebensversicherung, stehen dagegen 
große Schichten des deutschen Volkes noch immer kühl gegenüber. Die 
immense volkswirthschaftliche Wichtigkeit der Lebensversicherung, welche 
nicht nur als heilsame Zwangssparkasse und gute Vermögensanlage dienen 
soll, sondern vor Allem bestimnit ist, durch Uebernahme des Risikos vor 
den Folgen unverschuldet eintretenden Schadens zu schützen, wird von dem 
deutschen Volke noch lange nicht genügend erkannt und gewürdigt. Richt 
nur die Armen, denen es, wie sie glauben, zu sauer wird, sich die Mittel 
zur Bezahlung der Prämien abzudarben, und die Reichen, welche es nicht 
nöthig zu haben vermeinen, sondern auch die mäßig Begüterten, welche 
wohl in der Lage sein würden, die Prämie zu zahlen, unterlassen cs, 
einen Lebensversicherungsvertrag abzuschließen. Diese Unterlassungssünde 
geht durch weite Kreise, Landwirthe, Gewerbetreibende, Offiziere, Beamte. 
Man lebt, wenn auch sonst vernünftig, doch in dieser Beziehung un
vernünftig. Wird nun der Ernährer erwerbsunfähig oder durch Tod ab
gerufen, so setzt sich leider nur allzu oft das graue Gespenst der „Fran 
Sorge" mit an den Tisch der Familie, welche dann zu viel zum Ver
hungern besitzt, aber bedeutend zu wenig zu einem Halbwegs behaglichen 
Leben. Namentlich die weiblichen Familienglieder, welche großentheils 
erwerbsunfähig sind, sehen sich vielfach in die peinliche Lage versetzt, 
erbetteltes Brot zu essen oder, recht wörtlich verstanden, zu hungern. 
Wie vielem Jammer könnte vorgebeugt werden, wenn rechtzeitig durch
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Eingehung von Lebensversicherungen die Mittel zu einem auskömmlichen 
Leben für die Zeit gesichert wären, „wo Niemand wirken kann".

In dieser Erkenntniß sind uns die Amerikaner zweifellos erheblich 
über. Der Gedanke der volkswirthschaftlichen Wichtigkeit der Lebens
versicherung ist ihnen tief in Fleisch und Blut eingedrungen. Jeder 
Amerikaner, ob arm, ob reich, betrachtet es als etwas durchaus Selbst 
verständliches, eine oder mehrere Lebensversicherungspolicen zu nehmen, 
damit er selbst im Alter oder nach ihm seine Angehörigen ökonomisch ge
sichert sind. Ja sogar die schwer reichen Leute versichern sich zu oft recht 
hohen Beträgen. Ebenso hat die Lebensversicherung unter den ärmeren 
Volksklassen in Gestalt der sogenannten Arbeiter- oder Volksversicherung 
eine bedeutend größere Ausdehnung gewonnen als in Deutschland, wo 
diese Versicherungsart verhältnißmäßig noch jung ist. So erklärt es sich, 
daß in Amerika, wo so viel mehr Leute am Versicherungswesen praktisch 
betheiligt sind, dieses weit populärer ist als in Deutschland, wo sonst 
nur Fachleute Kenntniß von Versichernngsangelegenheiten besitzen, und im 
Wesentlichen nur die Fachpresse sich mit solchen beschäftigt. Die übrige 
deutsche Tagespressc beobachtet dein Versicherungswesen gegenüber eine 
durchaus unbefriedigende Haltung; fie verhält sich entweder gänzlich ent
haltsam oder nimmt vielfach kritiklos alle Mittheilungen auf, die ihr von 
dritter Seite zugehen, ohne Rücksicht darauf, ob der Inhalt etwas taugt 
oder nicht. Anders in Amerika. Dort folgt auch die politische Tages
presse den Vorgängen im Versicherungswesen mit großer Aufmerksamkeit 
und bringt ausführliche, sachkundig geschriebene Artikel darüber, welche in 
breiten Schichten mit Interesse gelesen und eifrig diskutirt werden. Dazu 
kommt, daß das Versicherungswesen viel glänzender und anspruchsvoller 
in die Erscheinung tritt, als in Deutschland. Namentlich ist dies der 
Fall im Centrunl des nordamerikanischen Versicherungswesens, im Staate 
New-Dork, der sich den Lmpiro 8 tut« nennen läßt. Dort arbeiteten 
1898 13 einheimische und 23 auswärtige Lebensversicherungs-Gesellschaften, 
welche ihr Geschäft zum Theil über die Vereinigten Staaten sowie nach 
Canada und über andere Erdtheile ausdehnen. Ende 1898 waren dort, 
ungerechnet die Bolksversicherung, 2 364597 Lebensversicherungs-Policen 
in Kraft mit einem Versicherungsbestande von 5 630 053 311 Doll. 
Hierzu treten noch 14 Volksversicherungs-Gesellschaften mit 2 376 073 Po
licen und einer Totalversicherungssumme von 307 588152 Doll, sowie 
25 Unfallversicherungs-Gesellschaften mit einer Prämieneinnahme von 
16 845 521 634 Doll. Außerdem sind dort noch eine große Anzahl von 
Feuer- und Seeversicherungs-Gesellschaften konzessionirt. Auch in Boston, 
der Hauptstadt des Staates Massachusetts, doniiziliren mehrere große 
Versicherungsanstalten. Besonders aber in der Stadt New-Dork find 
einige Anstalten zu wahren Riesen ihres Geschlechtes angeschwollen und 
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scheinen noch keine Vust zu spüren, ihrem Expansionsdrangc Halt zu ge
bieten. Sie imponiren dem Publikum gewaltig durch den Glanz pracht
voller Geschäftshäuser lind durch die großen Zahlen in ihren Prospekten 
und sind als Finanzinstitute von Bedeutung. Als eine von ihnen im 
Sommer 1899 erklärte, ihren Aktienbesitz veräußern zu »vollen, entstand 
eine Panik in vaU-strost.

So scheint Nordamerika, dessen Bevölkerung den Anspruch erhebt, 
..to bo rsooZnirock as tüo ürst nation in Ido world" auch hinsichtlich 
seines Versicherungswesens an der Spitze aller Nationen zu marschircn. 
Das trifft zu betreffs der Ausdehnung der Lebensversicherung, worin 
die Vereinigten Staaten alle»» anderen Völkern ein nachahmenswerthes 
Beispiel geben. Zur Beleuchtung der weiteren Frage, inwieweit dies 
auch hinsichtlich der Art des Geschäftsbetriebes der Fall ist, mögen 
nachfolgende Ausführungen Einiges beitragen.

Die Geschichte des nordamerikanischcn Versicherungswesens ist nicht 
sehr alt. Die Feuerversicherungs-Anstalten entstanden 1780, wurden aber 
erst zahlreicher in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie hatten 
wiederholt mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Namentlich infolge der großen 
New-shorter Brände von 1835 und 1845 wurde ciu großer Theil von 
ihnen zahlungsunfähig; 1849 stieg ihre Zahl wieder, aber später ent
standen neue Kalamitäten. Infolge der in Amerika üblichen, sehr feuer
gefährlichen Banart — Holzbauten — nnd der in den Wer Jahren 
epidemisch gewordenen Brandstiftungen schwollen die Brandschäden wiederum 
derartig an, daß die Mittel der Anstalten zu deren Deckung nicht aus
reichten. Nunmehr ergingen strenge Gesetze, um die Feuerversicherung in 
geordnete Bahnen zu lenken, aber noch immer ergaben sich Schwierig
keiten. Von 1800 bis 1898 gingen in den Vereinigten Staaten 
832 Feuerversicherungs-Gesellschaften zu Grunde, wobei 119 477 337 Doll, 
au Aktienkapital verloren wurden. An dieser ungünstigen Lage des 
Feuerversicherungs-Geschäftes, namentlich auch in neuerer Zeit, war wobt 
mit die schnelle Vermehrung der fremden Anstalten schuld, welche in den 
letzten Jahrzehnten die Feuerversicherung in den Vereinigten Staaten 
betrieben. 1885 waren im Staate New-Hort konzessionirt 23 solcher 
ausländischen Gesellschaften mit einer Versicherungssumme von 
3170 374 874 Doll., deren Zahl 1899 auf 37 mit einer Versicherungs
summe von 0 921648193 Doll., mithin auf mehr als das Doppelte 
gestiegen war. Im Ganzen waren Ende 1898 im Staate New-Jork 
171 Feuerversicherungs-Gesellschaften konzessionirt. Alle diese Gesell
schaften waren eifrig an der Arbeit, schnell zu einem möglichst großen 
Geschäft zu kommen, und ließen sich dies Bemühen viel Geld kosten. Bei 
diesem Kamps ums Dasein entstand ein gegenseitiges Unterbieten in den 
Prämiensätzen, welches ein Mißverhältniß zwischen Prämie und Risiko 
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und dadurch ungiiiistigc Geschäftsergebnisse herbciführtc. Diese Schwierig
keiten dauern noch jetzt fort, denn in 19 Staaten der nordamerikanischen 
Union dürfen die Feuerversicherungs-Gesellschaften keine Tarifvereinigungen 
bilden, und auch in den übrigen Staaten ist es noch nicht zu einer Ver
ständigung über die Tarife gekommen, sondern die Prämiensätze sind von 
1896 bis 1899 ständig hinuntergegangen. Dazu kommt die sehr große Anzahl 
von Bränden, von denen ein erheblicher Theil auf die Holzkonstruktion der 
Gebäude znrückzuführcn ist. Die größten Schäden sind jedoch nicht infolge 
dieser Bauart, sondern in den gut konstruirten Steinhäusern der großen 
Städte entstanden. Auch durch die Anhäufung bedeutender Werthmassen 
in einzelnen Gebäuden und zum Theil durch ungenügende Feuerlösch- 
cinrichtungcn entstehen zahlreiche Brände. Letzteres trifft jedoch auf die 
größeren Städte nicht zu, indem dort meist die Feilerlöscheinrichtungen sich 
in vorzüglichem Zustande befinden. Fachleute sollen sogar den Feuerschutz- 
einrichtungen in New-Aork und anderen großen amerikanischen Städten vor 
den Einrichtungen europäischer Städte den Vorzug geben. In New-Uork 
besteht zum Schutze gegen Brandstiftungen außerdem noch eine Vereinigung, 
^dlatiooul Loarä ok b'ii« Dnäervritsis" genannt, welche bezweckt, die 
Entdeckung von Brandstiftern zu belohnen und die Thäter zur Bestrafung an
zuzeigen. Ferner sind in New-Bork j„ allen großen Fabriken lind industriellen 
Etablissements automatische Feuermelder- und Löschapparate und andere 
Vorkehrungen für die Entdeckung, Verhinderung und Unterdrückung von 
Bränden in einer Weise eingeführt, wie sie angeblich in anderen Ländern 
nicht bestehen. Endlich sind die baupolizeilichen Vorschriften für Stein
häuser in großen Städten im Interesse der Feuersicherhcit in neuerer Zeit 
verschärft worden. Immer noch wird jedoch der Wunsch laut, daß strenge 
Gesetze betreffs der Verantwortlichkeit sür Feuerschäden erlassen und 
stramme Maßnahmen hinsichtlich der Bestrafung von Brandstiftern ge- 
lroffen werden. Wie nothwendig solche Maßnahmen sind, beweist eine 
Mittheilung, die es als zweifellos bezeichnet, daß 90pCt. der Brände 
auf Brandstiftung zurückzuführen sind. Geht ein Geschäft nicht mehr 
gut, läßt sich ein Haus nicht vermiethen, so brennt der Aankec es nieder. 
Das passirt täglich und ist allgemein bekannt. Die Versicherungsgesell
schaften suchen sich dadurch zu schützen, daß sie nur zu der Kaufsumme 
Risiko übernehmen und die Versicherung sofort zurückziehen, sobald irgend
wo Geschäftsdepression eintritt. Infolge einer solchen Depression, bei 
welcher die Preise für Zinkblende von 55 Doll, in 1899 aus 24 Doll, 
pro Tonne gefallen waren und die kleineren Gruben nichts mehr ver
dienen konnten, fanden in einer Stadt im Staate Missouri, da viele 
Leute die Stadl verließen und viele Häuser leer standen, wöchentlich 
ungefähr zwölf große Brände statt. Die Folge war, daß die Versicherungs
gesellschaften alle Versicherungen auf Jndustriewerke zurückzogen und
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Firmen ersten Ranges ihre Gebäude, selbst mit Prämien von 3 pCt. nicht 
versichern konnten. Es hieß einfach, der Unschuldige muß mit dem 
Schuldigen leiden.

Die Feuerversicherung wird in der Amerikanischen Union von 
einer großen Anzahl einheimischer Unternehmungen betrieben. Dort 
waren 1897 im Ganzen thätig 25 t einheimische Aktiengesellschaften, 
205 Gegenseitigkeitsgesellschaften und 37 ausländische Gesellschaften, zu
sammen 493 Gesellschaften mit einer Gesammtprämieneinnahme von 
161924 554 Doll., während die Schäden 78 929 861 Doll., mithin 
beinahe 50 pCt. der Prämien betrugen. Bei dieser großen Anzahl von 
Anstalten kommt jedoch in Betracht, daß die Gcgenseitigkeitsgcsellschaften 
meist nur von kleinerem Umfange sind. Wie im Gebiete der Vereinigten 
Staaten überhaupt, so ist auch im Staate New-Aork der Umfang des 
Feuerversicherungs-Geschäftes in letzterer Zeit erheblich gewachsen. 1885 gab 
es dort 7 Gegenseitigkeits- nnd 126 Aktiengesellschaften, während die 
Schäden 36 029 440 Doll, betrugen. 1899 waren 9 Gegenseitigkeits
und 127 Aktiengesellschaften konzessionirt; die Schäden betrugen 
56 386 675 Doll. Die vier dort arbeitenden deutschen Gesellschaften 
hatten in den ersten zehn Monaten des Jahres 1898 an Brandschäden 
96 Millionen Dollars, im gleichen Zeitraum des Jahres 1900 dagegen 
143 Millionen Dollars. Die Schädenzahlungen der in Tenessce arbeitenden 
Gesellschaften sind von 81,8 pCt. der Prämieneinnahuic im Jahre 1898 
auf 88 pCt. im Jahre 1899 gestiegen. 14 der größten Gesellschaften 
hatten sogar 124 pCt. Schäden. Die Versicherungssumme sämmtlicher 
Feuerversicherungs-Gesellschaften in den Vereinigten Staaten belief sich 
im Jahre 1899 aus 21393 967 542 Doll. Die Feuerschäden iu de» 
Vereinigten Staaten und Canada betrugen 1899: 163 362 250 Doll. 
Auch die Schädensummen der einzelnen Brände waren infolge der An
häufung großer Werthniasscn in einzelnen industriellen Etablissements zum 
Theil sehr hoch, sie schwankten von 10 000 bis 750 000 Doll. Der 
Brand der Dampfer des Norddeutschen Lloyd und der Docks in Hoboken 
verursachte sogar einen Schaden von 5 350 000 Doll. Die Feuerschäden 
in den Vereinigten Staaten betrugen 1899 über 153 Millionen Dollars, 
die höchste bisher erreichte Schadensumme. Die Zahl der Brände betrug 
97 734, der Verlust au versicherten Gütern 92 683 715 Doll. Der 
brandrcichstc Monat war der Februar, der günstigste dcr Juni. Jni 
Staate New-Aork kamen im Jahre 1899 11 880 Brände vor, die 
Schäden betrugen 24 957 38.5 Doll., wovon versichert waren Werthe von 
17 934 790 Doll. Die nächstgrößten Brandschäden zeigt der Staat 
Pennsylvania mit 7111 Bränden und 14 602 215 Doll. Schäden, wovon 
versichert waren Werthe von 9 955 575 Doll. Während der 25 Jahre 
von 1875 bis 1899 betrugen die Schäden in deu Vereinigten Staaten
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2 738 784 216 Doll., wovon für 1605)382 243 Doll, versichert, mithin 
Werthe von 1 133 401 073 Doll, oder annähernd 42 pCt. unversichert 
waren. An Wohnhäusern waren abgebrannt 318 970, Hotels 14 863, 
allgemeine Läden 24 616, Schnapsläden 16 764, Kirchen 5)442, Scheunen 
und Ställe 110 067, Sägemühlen 7902. Die größten Schäden hatte der 
Staat New-^ork mit 386 125) 935 Doll., wovon versichert waren Werthe 
von 26)015)5 748 Doll. Am nächsten kommt wieder der Staat Penn
sylvania mit 224 439 5)88 Doll. Schäden, wovon Werthe von 
133 704 865 Doll, versichert waren.*) Neuerdings ist eine Besserung 
insofern eingetreten, als die Feuerschäden in den Vereinigten Staaten und 
Canada zusammen im November 1900 nur 8 518 000 Doll, betrugen 
gegenüber 11 857 650 Doll, im November 1890. Zu diesen gewaltigen 
Schäden kommen in den Vereinigten Staaten, um die Lage der Feuer- 
versichcruugs-Gesellschaften zu erschweren, noch die hohen Abgaben der 
Versicherungsgesellschaften an den Staat.

Günstiger entwickelte sich die Lebensversicherung. Ihr Anfang liegt 
in den im 18. Jahrhundert errichteten Wittwenversorgungs-Instituten, 
denen im Jahre 1812 die „Pennsylvania Company" in Philadelphia folgte. 
Eine größere Ausdehnung gewann die Lebensversicherung erst nach 18^3. 
Das Agentenwesen und die Sterblichkeitsstatistik entwickelten sich, die 
Versicherungsgesetzgebung entstand. Besonders die Zeit von 1865 bis 1870 
war eine Periode des Aufschwunges. Allein im Staate New-L)ork wurden 
in dieser Zeit 27 neue Lebensversicherungs-Anstalten errichtet. Der Ver
sicherungsbestand stieg bei den New Yorker Gesellschaften von 200 auf 
1030 Millionen Dollars, also auf mehr als das Dreifache. In den 
Vereinigten Staaten stieg er auf 1M0 Millionen Dollars. Im Jahre 1870 
aber begann es zu kriseln. Besonders der „große Krach" von 1873, der 
auch in Amerika böse Orgien feierte — fünftausend Bankerotte —, begrub 
auch eine große Anzahl von Lebensversicherungs-Gesellschaften. Bis 1870 
stellten 46 Gesellschaften ihren Betrieb ein, so daß 35 Millionen Dollars 
Versicherungskapital verloren gingen, davon im Staate New-L)ork allein 
27 Gesellschaften mit 17 Millonen Dollars. Vergebens wurde eine Reihe 
von Versicherungsgesetzen erlassen. Die Leiter der Anstalten waren vielfach 
unfähig oder verderbt, Betrügereien kamen häufig vor, Hypotheken wurden 
gegen ungenügende Sicherheit ausgeliehen, in die Bilanzen wurden Schein
werthe eingestellt, welche „dahinschmolzen wie Schnee an der Sonne". 
Erst 1880 trat allmählich Besserung ein, die Geschäfte nahmen wieder 
einen kräftigen Aufschwung und das Lebensversicherungswesen eine be
ständig steigende, alles Bisherige weit überragende Ausdehnung, welche

0 Vergl. '1'Iie Oüroniele Lie tables kor 1900. ^e>v Vork, tüe Oüroniele 
Oompan^ 1900.



276 v. Knebel Do eberitz, Streifzüqe durch das amerikanische Versich.-Wesen.

immer noch ini Wachsen begriffen zu sein scheint. Im Jahre 1890 betrug 
in den Vereinigten Staaten die Versicherungssumme pro Kopf dcr Be
völkerung 20 Doll., und auf jede Familie entfielen 90 Doll. Diese 
Zahlen waren im Jahre 1900 auf 53 bezw. 145 Doll, gestiegen. Im 
Staate Rew-Aork waren 1899 37 Lebensversicherungs-Gesellschaften kon
zessionirt. Der Versicherungsbestand betrug. 989 729 675, der Rcuzugang 
216 630 161 Doll., die Zahl der in Kraft befindlichen Policen 396 768. 
Dcr Abgang betrug 99 973 306 Doll. In den Vereinigten Staaten 
arbeiteten im Jahre 1899 55 Lebensversicherungs-Gesellschaften mit einem 
Bersicherungsbestande von 6 265 908 078 Doll. Der Neuzugang betrug 
1304 306 028 Doll., der Abfall 711 131389 Doll., mithin mehr als 
die Hälfte des Ncuzugangcs. Die Zahl dcr in Kraft befindlichen Policen 
betrug 2 700 550.

Endlich sind eine Anzahl Unfallversicherungs-Gesellschaften thätig. 
1899 waren es 30 im Staate New-Aork mit einer Versicherungssumme 
von 3 830 881918 Doll. Deutsche Lebeusversicherungs - Gesellschaften 
haben ihr Arbeitsfeld auf die Bereinigten Staaten noch nicht ausgedehnt, 
obwohl dort nach dem Vorstehenden ein sehr günstiger Nährboden für 
diese Versicherungsart vorhanden ist, nm so mehr, als die 6 Millionen 
der dort wohnhaften Deutschen, mit Rücksicht auf ihre Sparsamkeit und 
gemäßigte Lebensweise, sehr gute „Risiken" abgeben würden, wie auch 
unter den Amerikanern die Sterblichkeit selten 80pCt. dcr amerikanischen 
Sterblichkeitstafel übersteigen soll. Ein im Jahre 1893 unternommener 
Versuch, die Vereinigten Staaten für die deutsche Lebensversicherung zu 
erobern, blieb erfolglos. Der Versichcrungsstand von 44 deutschen Lebens
versicherungs-Gesellschaften belief sich im Jahre 1899 auf 6611398 975 Mk., 
der Reinzuwachs auf 337 959 993 Mk. oder 5,4 pCt. dcr Versicherungs
summe.

Steht hiernach das amerikanische Lebensversicherungswesen hinsichtlich 
seiner Ausdehnung obenan, so wird ein Gleiches bezüglich der Art des 
amerikanischen Geschäftsbetriebes nicht ohne Weiteres anerkannt werden 
können. Zu den hierbei in Betracht kommenden Mängeln zählen zum 
Theil die gesetzlichen Vorschriften über das Versicherungswesen und deren 
Handhabung durch die Staatsbehörden, ferner die hohen Verwaltungs
kosten, dcr hohe Prozentsatz des Policcnverfalles, das Rabattunwesen, die 
Art der zinsbaren Anlegung der Fonds, die Tontinenversicherung nnd 
die Assessementgesellschasten.

Die Versichernngsgesetzgebung steht in der amerikanischen Union 
noch immer den Einzelstaaten zu, und es ist wenig Aussicht, daß hierin 
bald Wandel eintritt. Wiederholte Anregungen zu einer einheitlichen 
Bundesgesetzgebung sind am Widerspruch der Bundesstaaten gescheitert, 
welche ihre Autonomie, ihre staterioRts, nicht aufgeben wollten. Daraus
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ergebet! sich, wie unten näher besprochen wird, mancherlei Mißstände und 
Erschwernisse des Geschäftsbetriebes.

Aehnlich lag es bis vor Kurzem im deutschen Vaterlande. Nach 
langen, mühevollen Vorarbeiten ist nunmehr endlich der Entwurf eines 
deutschen Reichsversichernngs-Gesetzes dem Reichstage vorgelegt worden. 
Dieses Gesetz will jedoch nur die öffentlich-rechtlichen Verhältnisse des 
privaten Versicherungswesens regeln. Ein Reichsgesetz über den Ver
sicherungsvertrag ist erst in Werdelust begriffen; seine Geburt dürfte noch 
länger ausstehen.

Aber auch so weit ist inan in den Vereinigten Staaten noch nicht. 
Dort regelt noch immer jeder Einzelstaat seine Versicherungsgesetzgebung 
auf eigene Hand weiter. Es findet jedoch zum Theil die Gesetzgebung 
der übrigen Staaten eine gewisse Berücksichtigung, indem z. B. die in 
einem Staate hinterlegten Kautionen auch in dem anderen in Anrechnung 
gebracht werden. Andererseits hat aber diese Rücksichtnahme auf den 
Nachbar auch deu Charakter der Wiedervergeltung, z. B. betreffs der von 
den Versicherungsgesellschaften zu erhebenden Abgaben, welche im Wege 
der „Retorsion" den nicht im eigenen Staate domizilirenden Gesellschaften 
auferlegt werden. Auch fehlt es nicht an einer gewissen Gleichartigkeit in 
den Grnndzügen der Vdrsicherungsgesetzgebung der einzelnen Staaten, 
als da find: Konzessionsprinzip, Nachweis eines Mindestvermögens der 
Gesellschaften, Hinterlegung einer Kaution in bestimmt vorgeschriebenen 
Werthen (nicht überall), periodische Berichterstattung der Gesellschaften an 
die Staatsbehörde, ständige Staatsaufsicht, amtliche Revisionen der An
stalten, staatliche Besteuerung, Jahresberichte der Versicherungsämter an 
die Legislatur des Staates. Wie die bedeutendsten Anstalten in Massa
chusetts und New-Jork ihren Sitz haben, so ist auch die Gesetzgebung in 
diesen Staaten am meisten entwickelt. Das Versicherungsgesetz sür Massa
chusetts, dessen Reform beabsichtigt wird, ist vielleicht noch besser, als das 
New-Iorker, wenigstens scheint die Staatsaufsicht in Boston strammer 
gehandhabt zu werden als in Albany. Da jedoch der Staat New-Jork 
das eigentliche Centrum des amerikanischen Lebensversicherungsweseus 
bildet, und die New-Iorker Anstalten in der ganzen Union arbeiten, so 
ist der von diesen beobachtete Geschäftsbetrieb gewissermaßen typisch sür 
das amerikanische Lebensversicherungswesen. Zu dessen Beurtheilung wird 
daher namentlich eine Prüfung des New-Iorker Versicherungsgesetzes von 
1892 und seiner Nachträge von Interesse sein.

Die unmittelbare Staatsaufsicht über alle im Staate New-Jork 
arbeitenden Versicherungsgesellschaften führt das seit I8o9 in Albany 
bestehende Versichernngsdepartement (insurance department), an dessen 
Spitze der Zuperintenäent steht. Dieser wird vom Gouverneur, dein 
obersten Beamten des Staates, unter Zustimmung des Senats, auf drei 

Keilschrift s. d. gejammte Versich.-Wissenschaft. I. 3. 19
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Jahre ernannt. Weder der Superintendent, noch seine Stellvertreter 
dürfen an Versichernngsunternehmungen, ausgenommen als Versicherte, 
betheiligt sein. Die Oberaufsicht wird von dem uttorne^ ^onoiu!, 
Generalprokurator, geübt. Der Superintendent ertheilt den Gesellschaften 
die Konzession, jedoch nur auf ein Jahr, auf Grund vorheriger Prüfung 
und Hinterlegung einer Kaution in den gesetzlich vorgeschriebenen Werthen. 
Die Hälfte muß bei dem Versicherungsdepartement in Albany hinterlegt 
werden, für die andere Hälfte genügt die Deposition bei einem anderen 
Bundesstaate. Die Gesellschaften haben den Besitz eines gewissen Mindest
vermögens nachzuweisen, welches baar eingezahlt werden muß. Inländische 
Feuer- und Transportversichernngs - Gesellschaften müssen mindestens 
200 000 Doll., inländische Gebens-, Kranken- und Unfatlversicherungs- 
anstalten mindestens 100 000 Doll, und für jeden weiteren Versicherungs
zweig 50 000 Doll, besitzen. Höhere Risiken als bis zu 10 pCt. des 
eigeuen Vermögens dürfen die Gesellschaften nicht Libernehmen. Die 
Agenten bedürfen jährlich zu erneuernder Konzession durch den Super
intendenten. ^ebensversichernngs-Gesellschaften und -Agenten dürfen, um 
das Publikum anzulocken, zu Gunsten einzelner Versicherter derselben 
Klasse keine Unterschiede machen oder Prämienrabatte geben. Die Gesell
schaften dürfen ihre Beamten nur auf eiu Jahr anstellen. Für die Ver
mittelung von Hypothekengeschästen dürfen Versicherungsbeamte keine Pro
vision annehmen.

Ausländische Gesellschaften müssen im Staate Rew-^ork einen Haupt 
bevollmächtigten anstellen. Als Rechnungsgrundlagen sind die Sterb 
lichkeitstafeln der amerikanischen Aktuare und ein Zinsfuß vou 4 pCt. 
vorgeschrieben. Bei Rückkäufen und unterlassener Prämienzahlung sind 
binnen sechs Monaten nach dem Verfalltage zwei Drittel der nach dieser 
Sterblichkeitstasel, jedoch mit 4^/s pCt. Zinsen, zu berechnenden Reserven 
den Versicherten heranszugeben. Policen dürfen nicht vor Ablauf von 
->0 Tagen, nachdem die Versicherten von der Gesellschaft schriftlich zur 
Zahlung dcr Prämie aufgefordert worden find, für verfallen erklärt 
werden. Die Gesellschaften haben alljährlich nach bestimmt vorgeschriebenem 
Scheina dem Versicherungsdepartement Rechenschaftsberichte zu erstatten. 
Ungenügende Berichterstattung und andere Verfehlungen gegen das Gesetz 
unterliegen strengen Strafen. Die Werthe sämmtlicher im Staate New- 
Uork in Kraft befindlicher Lebensversicherungs-Policen werden jedes Jahr 
durch das Versicherungsdepartement berechnet. Der Superintendent be
richtet jährlich an die Legislatur über den Stand des Versicherungs
wesens, legt die Thätigkeit des Versichernngsdepartements und die ^?age 
der einzelnen Gesellschaften dar und macht Vorschläge wegen Aenderung 
der Gesetzgebung. Auf Antrag oder von Amtswegell veranlaßt er Revi
sionen der einzelnen Gesellschaften, deren Kosten diese zu tragen haben.
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Versicherungsanstalten, deren Verwaltung den öffentlichen Interessen wider
sprechen, werden für insolvent erklärt und einem mit ausgedehnten Befug
nissen ansgestatteten Zwaugsverwalter (receiver) unterstellt.

Die Anlegung des Gesellschaftsvermögens und die Hinterlegung der 
Kautionen darf erfolgen in Stocks oder Komis (Obligationen- der Union 
oder eines Bundesstaates, in bonds einer Grafschaft oder inkorporirten 
Stadt, in Hypotheken auf baureifen — improved — und unbelasteten 
Grundstücken bis zu zwei Dritteln des Werthes oder in Schuldver
schreibungen solventer juristischer Personen. Grundbesitz ist gestattet zu 
Geschäftsräumen und zur Sicherung hypothekarisch eingetragener Forde
rungen. Grundstücke letzterer Art sollen binnen fünf Jahren veräußert 
werden, der Superintendent kann die Frist jedoch verlängern. An Steuern 
ist jährlich 2 v. H. der Jahresprämie zn zahlen.

Diese durch eine Reihe von Detailvorschriften noch verschärften gesetz
lichen Vorschriften, welche all Strenge den viel angefeindeten Entwurf 
des deutschen Reichs-Versicherungsgesetzes in zahlreichen Punkten be
deutend übertreffen, scheinen eine stramme Staatsaufsicht und soliden 
Geschäftsbetrieb hinreichend zu sichern. Inwieweit dies der Fall ist, 
erscheint nicht unzweifelhaft. Schon die Kürze der Amtszeit der Beamten 
des Versicherungsdepartements verhindert ein tieferes Eindringen in die 
schwierige Materie der Versicherungsangelegenheiten. Wiederholt haben 
New-Aorker Versicherungsanstalten unter den Augen des Versicherungs
amtes unangefochten Jahre hindurch die ärgste Mißwirthschaft getrieben, 
sei es, daß die begangenen Fehler nicht entdeckt worden sind oder nicht 
ans Tageslicht gebracht werden sollten.

Bedenklich ferner sind die hohen Verwaltungs kosten. Bei den 
deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaften betrugen diese 1899 durchschnitt
lich 9,3 pCt. der Bruttoprämie, in Amerika mehr als das Doppelte. Die 
Amerikaner beklagen selbst die hohen Kosten und erachteu deren Ver
ringerung für geboten. Anscheinend jedoch ist dies schwer, denn es wirken 
verschiedene Umstände zusammen. Zunächst trägt die Gesetzgebung einen 
Theil der Schuld. Die Versicherungsanstalten sind für die Bundesstaaten 
bequeme Steuerobjekte, welche sie mit verschiedenen Abgaben — tuxes- 
looü — belasten. Auf diese Weise wird ein Theil der Kosten, deren 
Tragung eigentlich der Gesammtheit der Steuerzahler obliegt, den Ver
sicherten aufgebürdet, und zwar in einer Höhe, welche die dem Staate 
durch die Bersicherungsaufsicht entstehenden Kosten erheblich übersteigt. 
Im Staate Texas z. B. haben die am 1. September 1899 bis zum 
31. August 1900 von den dort arbeitenden Versicherungsanstalten erhobenen 
Steuern und Abgaben 130 000 Doll., die Ausgaben für das Ver- 
ficherungsdepartement 9400 Doll, betragen. Wie milde erscheint dem
gegenüber die Bestimmung des deutschen Gesetzentwurfes, der zu den 
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Kosten der Reichsaufsicht nur einen Beitrag von 1/s der entstehenden 
Ausgaben, und zwar nicht mehr als 1 pro Mille der Bruttoprämie, 
fordert. Die in mehreren Staaten konzessionirten Gesellschaften werden 
auf solche Weise vielfach von den Regierungen, in deren Bezirken 
sie arbeiten, einzeln besteuert. Denn wenn ein Staat solche Steuern 
auf fremde, nicht in feinern Gebiete domizilirende Versicherungs
gesellschaften legt, thut der andere oft im Wege der Retorsion dasselbe. 
Der Staat Connecticut erhebt von auswärtigen Gesellschaften je zwei 
Dollars. Auf Grund von Retorsionsgesetzen müssen die Connecticuts 
Anstalten in anderen Staaten dieselbe Gebühr bezahlen. 1^99 wurden von 
den Lebensversicherungs-Gesellschaften 6 602 593 Doll., von den Feuer
versicherungs-Gesellschaften 5 323 227 Doll, und von den Gesellschaften 
anderer Versicherungsarten «551579 Doll, an Steuern bezahlt. Eine weitere 
Vertheuerung des Geschäftsbetriebes geschieht nicht selten durch die von 
den Versicherungsdepartements aus geführten amtlichen Revisionen, deren 
oft nicht unbedeutende Kosten die Gesellschaften tragen müssen?) Diese 
Abgaben werden von den Gesellschaften natürlich auf die Versicherungs
nehmer überwälzt. Die Gesellschaften sind nur die Steuererheber, Steuer
zahler sind die Versicherten, denn die Absicht der Regierungen, die Steuer
zahler des eigenen Landes zu entlasten und die Kosten den Gesellschaften 
anderer Staaten aufzubürden, scheiterte an der Retorsionspolitik der Einzel
staaten. Anscheinend haben alle Bemühungen der Gesellschaften gegen 
diesen Steuer- uud Abgabeuunfug bisher keinen durchschlagenden Erfolg 
gehabt. Durch eine einheitliche Bundesgesetzgebung könnten hierin viele 
Kosten erspart werden. Leider ist es auch in Deutschland bisher nicht 
gelungen, die Besteuerungssrage der Versicherungsgesellschaften einheitlich 
zu regeln, und auch der neue Gesetzentwurf hat die gehegten «Hoffnungen 
nicht verwirklicht, so daß auch die deutscheu Versicherungsgesellschaften 
weiter mit der Steuernoth zu kämpfeu haben werden.

Kostspielig ferner sind in Amerika die großen Geschäftspaläste 
der Versicherungsgesellschaften. Der Marmor erstreckt sich zum Theil auf 
Korridore, Treppen und Toilettenräume. Das erscheint vielleicht als 
nnnöthiger Lupus, aber Klappern gehört zum «Handwerk, — in Amerika 
noch mehr als anderswo. Ueberall stößt man auf pomphafte ansdring
leche Reklame: «Häusergiebel, Bretterzäune, Baugerüste sind mit über
lebensgroßen Figuren und anderen Anpreisungen beklebt, an den Eisen
bahnen entlang, mitten im freien Felde sind Holzschilder errichtet, deren 
Inschriften unaufhörlich dasselbe anpreisen. Reklame machen daher auch 
die Versicherungsgesellschaften und zwar im großen Stil. Eine nennt sich 

o1ä68t anck largest international lit'o in8urauo6 eompanv in

9 Vergl. Näheres bei Ehrenzweig, Assekuranz-Jahrbuch, 1901, Theil III, L. 433 f.
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rlle Eine andere will die „erste Lebensversicherungs-Gesellschaft
der Welt" sein. Zur Reklame gehört auch ein elegantes Geschäftshaus, 
durch welches, wie man sagt, die Kosten mancher anderen Reklame erspart 
werden. Das mag zutreffen, denn Einfachheit imponirt dem Amerikaner 
am allerwenigsten, man will bei Allem „das Gesetz der großen Zahlen" 
haben.

In Betracht kommen ferner die persönlichen Kosten des Ver- 
sicherungsbetriebes, welche ebenfalls, nach deutscher Anschauung wenigstens, 
recht hoch sind. Zwar müssen in Amerika die persönlichen Einkünfte ab
solut höher sein als in Deutschland, denn das Geld repräsentirt dort nur 
etwa den vierten Theil des Werthes wie bei uns, und das Leben ist viel 
theurer. Die Einkünfte der Gewerbetreibenden und unter ihnen der Ver
sicherungsmänner sind aber auch relativ bedeutend größer als in Deutsch
land, denn man erhebt allgemein höhere Ansprüche an die materielle Lebens
haltung. Um diese zu befriedigen, muß Geld, viel Geld verdient werden, 
und alle Welt ist von früh bis spät eifrig auf der Jagd nach dem Dollar. 
Darum arbeitet man stramm mit Ausnahme einer lunell-Pause den 
ganzen Tag bis 6 oder 7 Uhr, aber nicht 1'or pleaZure, sondern ,,w 
make mon^v', denn Gelderwerb ist der eigentliche Zweck des Daseins. 
Der Werth des Menschen hängt ab von der Anzahl Dollars, die er sein 
eigen nennt. Anstatt zu sagen, wieviel Jemand besitzt, spricht man davon, 
wieviel Dollars er „werth" ist. So arbeiten auch die Versicherungs- 
mänuer fleißig, aber nicht um der schönen Augen der Versicherten willen, 
sondern weil sie viel Geld verdienen wollen, und die Versicherungs
anstalten zahlen hohe Gehälter an die Angestellten nnd hohe Provisionen 
an die Agenten sür Abschluß der Versicherungsverträge. Die General
agenten großer Gesellschaften erfreuen sich auf diese Weise eines recht 
ausgiebigen Einkommens. In der Feuerversicherung betrugen von 1881 
bis 1885) die Provisionen 17,37 pCt. der Prämieneinnahme. Ein 1885) 
von den Gesellschaften unternommener Versuch, sie auf 10 pCt. zu er
mäßigen, ist mißlungen. Man ist sich klar darüber, daß das Versicherungs 
geschäft durch die hohen Provisionen in unerfreulicher Weise Verthellert 
wird. Aber man glaubt, daß freie Vereinbarung der Gesellschaft dem 
Uebel nicht steuern kann, sondern daß es hierzu gesetzlichen Einschreitens 
bedarf.

Die Geschäftsvertheuerung wird noch vergrößert durch den hohen 
Prozentsatz des Policenversalles, der durch die hohen Provisionen 
mitverschuldet wird. Während die deutschen Lebensversicherungs-Gesell
schaften im Jahre 1897 einen Abgang von 1,3 pCt. des Versicherungs
bestandes und von 14,1 pCt. des Neuzuganges hatten, betrug er bei den 
amerikanischen Gesellschaften 4,7 und 33,3 pCt., in der Volksversicherung 
noch erheblich mehr. Näheres ergiebt folgende Tabelle:
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policenveriaU -er in -e« vereinigten Staaten von Amerika operirenden Lebens- 
versicherungs-KeseUschasten (ausschl. der Sterbekassenversicherungenj.

Jahr

In Kraft 
am 31. Dezember

Kol. 1

» BetragPolucn _Dollar

Neu ausgestellt

Kol. 2.

! Betrag
Polieeu „! Dollar

Infolge unter
lassener Prämien
zahlung erloschen

Kol. 3

! Betrag 
Dollar

Verhältniß 
von Kol. 3 zu 

Kol. 1

Verhältnis; 
von Kol. 3 zu 

Kol. 2

Po- ! Be-Po- I 
lieeu

Be-

1899 2 700 550 6 265 908 078
i

632 704, 1 304 306028 158878 285 204 282 588 455 2511 ' 2187

1898 2 364 597 5 630053 311 485 735j 1018 366 027 152 219 289118 285 644 ! 514 3134 2839

1897 2 155 241! 5 255 725 545 431457! 923 804 876 128 716 274288306 597 ; 522 2984 2969

Dem gegenüber stellte sich 1899 der Prämienverfall in Deutschland 
so: Am 31. Dezember 1899 waren in Kraft 784 803 Policen mit einer 
Persicherungssumme von 6 273 452 982 Mk. Nen ausgestellt waren 
152 756 Policen mit einer Versicherungssumme von 598 406 325» Mk. 
Davon sind infolge unterlassener Prämienzahlung verfallen 33 l 63 Policen 
mit einer Versicherungssumme von 91002 613 Mk.

Die infolge des Policenverfalles weggeworfenen Summen vcrthenern 
das Versicherungsgeschäft, denn sie müssen schließlich von denen aufgebracht 
werden, welche ihre Versicherung nicht verfallen lassen. Schuld an dem 
häufig vorkommendcn Verfall find die hohen Provisionen der Agenten und 
der Rabattunfug, der durch die hohen Provisionen ermöglicht wird. Die 
Agenten erhalten die Provisionen, um eine möglichst große Zahl neuer 
Versicherter anzuwerben, denn viele Gesellschaften legen auf einen großen 
Neuzugang einen übermäßigen Werth. Die Agenten suchen daher, durch 
Neberlassung eines Theiles ihrer Provision an die Versichcrungskandidaten 
thunlichst viele neue Versicherte zu werben, indem sic ihnen die Vor
theile der Versicherung in den rosigsten Tinten vormalen. So werden 
eine große Zahl Menschen bewogen, eine Police zu nehmen, ohne sich 
über die für sie daraus resultirenden Verpflichtungen klar geworden zu fein. 
Die erste Jahresprämie ist dank des bewilligten Rabatts billig. Soll 
dann im zweiten Jahre die volle Prämie gezahlt werden, so kommt das 
ost die Versicherten hart an, und Mancher läßt lieber den einmal ge
zahlten Betrag fahren, als sich dauernd zu belasten. Andere halten sich 
dadurch schadlos, daß sie ihre Prämie verfallen lassen, jedoch bei einer 
anderen Gesellschaft Versicherung nehmen. Bon den Agenten dieser 
zweiten Gesellschaft erhalten fie wiederum eine Vergütung, welche ihre 
Prämie um mehr als den Mehrbetrag ermäßigt, den sie dann ihres 
höheren Alters wegen zahlen müssen. So hat man Rabatt und Policen
verfall mit Recht „Zwillingsbrüder" genannt. Die Höhe des Policen
verfalls in Amerika erklärt sich allerdings zum Theil auch daraus, daß 
Lebensversicherungen dort häufig nur abgeschlossen werden, um die 
augenblickliche Kreditfähigkeit zu erhöhen, so daß, wenn der beabsichtigte
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Zweck erreicht ist, die Bersicherung wieder aufgegeben wird. Auch mag 
es sein, daß dort der mittelmäßig Begüterte sich leichter entschließt, eine 
Lebensversicherung zn nehmen, als in Deutschland, da er das Geld 
schneller verdient, indem z. B. im Jahre 1898 auf der deutschen Spar
bank in New-Aork gegen 5>0 Millionen Dollars Ersparnisse angelegt 
wurden. Verschlechtert sich dann die Vermögenslage solcher Versicherten, 
so wird die Versicherung auch leichten Herzens wieder aufgegeben. Der 
deutsche Gesetzentwurf hat, um die Versicherungsnehmer vor Unkenntniß 
der zu übernehmenden Verpflichtungen zu schützen, bestimmt, daß ihnen 
vor Abschluß des Versicherungsvertrages die allgemeinen Versicherungs- 
bedingnngen mitzutheilen sind. Leider blüht das Rabattunwesen auch in 
Deutschland und anderen europäischen Ländern. Es wird als Unfug aner- 
kanut/) aber es ist einstweilen nicht gelungen, ihn auszurotten. Inwieweit 
die von den vier großen deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaften auf Gegen
seitigkeit auf seine Beseitigung neuerdings gerichteten Bestrebungen von Erfolg 
gekrönt sein werden, wird abzuwarten bleiben. Wenn die Gesellschaften auch 
selbst keine Sondervortheile gewähren, können sie auch hindern, daß die 
Agenten keine Prämienrabatte geben ? Diesem Ziele läßt sich vielleicht dadurch 
näher kommen, daß in der Honorirung der Agenten eine Aenderung dahin 
eintritt, daß sie nicht für den Abschluß neuer Verträge hoch bezahlt werden, 
sondern für das Jukraftbleiben der Policen. Die Abschlußprovision müßte 
nicht nach der Versicherungssumme bemessen, sondern nach der Prämie auf 
mehrere Jahre vertheilt, fie sollte ermäßigt, die Inkassoprovision ent
sprechend erhöht werden. Die Agenten würden dann nicht mehr darauf 
augewieseu sein, wenn sie nicht den Verlust ihrer Stelle riskireu wollen, 
unter allen Umständen einen thunlichst hohen Neuzugang zu schaffen, 
sondern ihr Bestreben mehr darauf richten, solche Versicherte anzuwerben, 
welche eine Gewähr bieten, nicht alsbald wieder abtrünnig zu werden. 
Der Neuzugang würde dann kleiner werden, und man könnte weniger 
mit der „über Erwarten großartigen Entwickelung des Geschäfts" Staat 
machen. Aber das wäre kein Schade, sondern ein Vorzug, denn das 
Geschäft würde gesünder, die Storni und die Verwaltungskosten würden 
geringer werden, das Prinzip der „Auslese" würde mehr zu seinem Rechte 
kommen. Mindestens die großen „saturirten" Gesellschaften, welche über 
einen reichen Fonds alten Geschäftes verfügen, sollten sich diesen solideren 
Geschäftsmaximen zuwenden, anstatt, wie es vlelfach hüben und drüben 
der Fall zu sein scheint, ihren Stolz darin zu setzeu, einander durch die 
Größe des Neuzugauges zu Liberbieten.

Verbesserungsbedürftig find meines Erachtens in mancher Hinsicht 
die gesetzlichen Vorschriften in Amerika über die zinsbare Belegung

n Vergl. Schevichaven in Ehrenzweig, Assekuranz Jahrbuch, 1901, Theil II, S. 24 ff.
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der Kapitalien der Versicherungsgesellschaften. Dies ist von besonderer 
Bedeutung für die Lebensversicherung, wo häufig die ökonomische Existenz 
ganzer Familien von dem ungekürzten Empfange der versicherten Summe 
abhängt. Es ist also die Aufgabe der Gesetzgebung, thunlichst Kanteten 
dafür zu schaffen, daß das zur Auszahlung an die Versicherten bezw. an 
deren Erben von den Versicherungsgesellschaften aufzusammelnde Kapital, 
die Prämienreserve, sicher zinsbar angelegt wird. Der deutsche Gesetz
entwurf verlangt demgemäß im Wesentlichen mündelsichere Anlegung des 
Prämienreservefonds, wie dies der bisher in Deutschland üblichen Ge
pflogenheit entspricht. In der amerikanischen Gesetzgebung fehlen ähnliche 
strenge Vorschriften. Es bestehen weder besondere gesetzliche Bestimmungen 
über die zinsbare Belegung von Mündelgeldern, noch spezielle Vorschriften 
über getrennte Verwaltung des Prämienreservefonds, sondern nur allgemeine 
Bestimmungen über die Belegung der Fonds der Versicherungsgesell
schaften, nämlich in Staats- oder Kommunalpapieren, Aktien und 
Obligationen privater juristischer Korporationen und Hypotheken. Gegen 
die Anlegung in Staatsschuldverschreibungen oder Kommunalobligationen 
oder gegen die hypothekarischeBeleihun städtischer Grundstücke sind grundsätz
liche Bedenken nicht zu erheben. Wie weit man die Beleihnngsgrenze gesetzlich 
fixiren soll, mag zweifelhaft sein, denn nicht diese ist maßgebend für die 
Frage, ob die Beleihung angemessen ist, sondern die Art der Werth
ermittelung. In dieser Beziehung haben wir in Deutschland keinen Anlaß, 
den Pharisäer zu spielen. Behördlich Schätzungsämter bestehen nur in 
einigen Theilen Deutschlands, die Taxgrundsätze sind vielfach willkürlich, 
und noch immer gilt das Sprichwort „Taxen find Faxen". Die Be
leihungen erfolgen vielfach nicht nach dem vorher ermittelten Werthe des 
Grundstücks, sondern der Werth des letzteren wird so berechnet, daß die 
gewünschte Beleihung innerhalb der zulässigen Werthgrenze liegt. In 
Preußen schweben seit längerer Zeit Verhandlungen über die Aufstellung 
bestimmter Taxprinzipien, welche noch des Abschlusses harren. Nach dem 
Entwurf des deutschen Neichs-Bersicherungsgesetzes soll der Beleihungswerth 
den Kaufwerth, den das Grundstück nach seinen dauerndeil Eigenschaften 
und nach seinem nachhaltigen Ertrage repräsentirt, nicht übersteigen. Im 
Staate New-Jork haben die Versicherungsgesellschaften bei Aufnahme 
der Beleihungstaxen freie Hand. Die Sicherheit der Ansprüche der 
Versicherten soll wohl hauptsächlich durch die in den meisten amerikanischen 
Staaten geforderte Kaution geschaffen werden. Eine gesetzliche Kautel 
gegen zu hohe Beleihungen besteht auch insofern, als der Superintendent, 
wenn sich bei Prüfung der Jahresberichte der Versicherungsanstalten zu 
hohe Beleihungen ergeben, die betreffenden Hypotheken auf Grund von 
ihm veranlaßter Neuschätzungen nur in der von ihm für richtig erachteten 
Höhe anerkennen und die Kündigung des überschießenden Betrages herbei-
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führen kann. Trotzdem sind zu hohe Beleihungen nicht selten, und die 
Gesellschaften müssen öfter eine größere Anzahl von Grundstücken zur 
Rettung ihrer Forderungen eigenthümlich erwerben und, wenn sie nicht 
Verluste erleiden wollen, viel länger als die gesetzlich vorgeschriebenen 
fünf Jahre behalten. Zur Abstellung dieser Mängel würde es sich 
empfehlen, auch in Amerika strengere Vorschriften betreffs hypothekarischer 
Beleihungen städtischer Grundstücke zu erlassen, namentlich die Beleihung 
von Bauplätzen, nicht ertragsfähigen Neubauten, sowie von Gruben, Brüchen 
und Bergwerken zu untersagen, wie dies auch der deutsche Entwurf 
vorschreibt.

Bedenklich ferner erscheint die Ausleihung an sogenannte solvente 
Korporationen, also an Privatgesellschaften irgend welcher Art, bei denen 
Garantien für dauernde Solvenz nicht ohne Weiteres gegeben ist, vielmehr 
empfindliche Vermögensverluste entstehen können. Zur Anlegung der 
Prämienreserven sind solche Werthe jedenfalls völlig ungeeignet.

Wenig Sicherheit ferner geben zum Theil die ländlichen Hypotheken. 
Während diese in Preußen für sicherer gelten als städtische Hypotheken, 
ist in Amerika das Gegentheil der Fall. Wie früher dort die Kultur an 
den Meeresküsten und an den Flußufern hinanfging, so dehnte sich später 
die Siedelung längs den Eisenbahnen aus. „Die Eisenbahnen wurden, 
sowie sie im Westen vordrangen, die neuen Träger der Ansiedelung. 
Wie das Blut durch die Arterien, so dringt allmählich der Menschenstrom 
aus den östlichen Staaten die Eisenbahnstränge entlang, das Land auf 
beide« Seiten anbauend, ja Städte Hunderte von Meilen weit von der 
Grenze der Kultur errichtend." Die Eisenbahngesellschaften erhielten be
deutende Ländereien zu Seiten der Schienenwege von der Regierung 
geschenkt, damit die Ansiedelung gefördert werde. Die älteste Pacisicbahn 
z. B. erhielt in der ganzen Ausdehnung eine Landschenkung von einer 
englischen Meile zu beiden Seiten der Schienen. Bis 1897 waren von 
der Regierung an die Eisenbahnen 250 000 q km, an Ansiedler direkt 
<800 000 qkm Land verschenkt worden. Die Eisenbahnen verschenkten oder 
verkauften ihre Vändereien wiederum an Ansiedler zu sehr billigen Preisen, 
oft für einige Dollars pro Hektar. Solche verlassen nach
schlechten Ernten nicht selten ohne Weiteres ihren Grund und Boden, so 
daß die darauf lastenden Hypotheken werthlos werden. Um die 
Hvpothekengläubiger vor Verlusten zu bewahren, sollte daher zwischen 
städtischen und ländlichen Hypotheken unterschieden, vielleicht sogar den 
Versicherungsgesellschaften der Erwerb ländlicher Hypotheken ganz unter- 
sagt-werden.

Ungeeignet erscheint mir endlich für Lebensversicherungs-Anstalten 
der Besitz von Aktien, welcher den Versicherungsgesellschaften in Amerika 
gestattet ist. Ein großer Theil zwar solcher Aktien mögen thatsächlich
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gewinnbringende und auch sichere Kapitalsaulagen sein, insoweit sie von 
solide verwalteten, gut fundirten Instituten ausgegeben sind. Ihrer Natur 
nach aber können Aktien nicht als sichere Anlagewerthe anerkannt werden, 
denn je nach der Geschäftslage unterliegt ein Theil von ihnen oft sehr 
erheblichen Werthschwankungen, so daß bedenkliche Zins- und sogar Kapital
verluste entstehen können. Denn die Aktien leiden unter der Ungunst des 
Geschäftes ganz besonders, da zunächst die Obligationen — donds - , 
sodann die Vorzugsaktien — preferred slrares — und endlich erst die 
Aktien — sdares — am Gewinne theilnehmen, so daß die Besitzer der 
letzteren in schlechten Zeiten leer ausgehen. Daß dies namentlich für 
Lebensversicherungs-Gesellschaften höchst gefährlich werden kann, bedarf 
keiner Ausführung. Aktienbesitz ist daher den in Preußen zugelassenen 
Lebensversicherungs-Gesellschaften meines Erachtens mit vollem Recht ver
boten. Auch im Entwürfe des Reichs-Versicherungsgesetzes sind sie wenigstens 
zur Anlage der Prämienreserve nicht zugelassen, und die Aufsichtsbehörde 
wird es in der Hand haben, sie überhaupt auszuschließen. Die Amerikaner 
dürsten, anstatt dies für zu philisterhaft zu halten, nicht schlecht fahren, 
wenn sie sich gleichfalls zu eurem gesetzlichen Verbote des Aktienbesitzes 
für Lebensversicherungs-Gesellschaften, wenigstens insoweit es sich um die 
Bedeckung der Prämienreserve handelt, entschließen wollten, denn ein 
Bedürfniß des Aktienbesitzes kann sür amerikanische Lebensversicherungs
Gesellschaften ebenso wenig anerkannt werden wie^sür deutsche. Von den 
irr Preußen zugelassenen beiden amerikanischen Lebensversicherungs-Gesell
schaften hat die eine bereits ihren Aktienbesitz abgestoßen, die andere sich 
zu dessen Entäußerung binnen drei Jahren verpflichtet. Dies kann nur 
nnt Freuden begrüßt werden, denn es soll alle Spekulation der Ver
waltung von Versicherungsgesellschaften fern bleiben; Sicherheit ist die 
erste Bürgerpflicht. Auch in Amerika hat es nicht an Stimmen gefehlt, 
die sich in diesem Sinne aussprachen. So sagt sehr treffend ein 
amerikanischer Versicherungsmann: „It sdould de impressed upon tde 
wind öl' Ide legislator, tdat insurance in its proper sense means 
indemnity; tdat in tdis realm tde doors sdould de adsolutel^ closed 
to speculation; tdat is not tde proper spdere kor speculative in
vestments. In kact, tde distinguisding feature of all legislation on 
tde suHect of insurance sdould de safety Ein anderer amerikanischer 
Fachmann empfiehlt: /He utmost care in making investments-securuv 
to de always tde paramount consideration."

^Schluß solqt.^
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Verschulden in der Seeversicherung.
Von R. Ulrich, Generalsekretär des Internationalen Transportversicherungs-Verbandes.

Das deutsche Handelsgesetzbuch ordnet grundsätzlich an, daß der 
Sceversicherer alle Gefahren zu tragen hat, denen Schiff oder Ladung 
während dcr Dauer der Versicherung ausgesetzt sind. In Erläuterung 
dieser allgemeinen Vorschrift sind dann die hauptsächlichsten Gefahren im 
Gesetze anfgezählt, welche der Versicherer insbesondere übernimmt, wobei 
an erster Stelle die Gefahr der Naturereignisse und dcr sonstigen See- 
nnfälle, auch wenn diese dnrch das Verschulden eines Dritten veranlaßt 
sind, genannt ist. Der Versicherer hat ferner zu tragen die Gefahren des 
Diebstahls und des Seeraubes, und nm jeden Zweifel darüber ans
zuschließen, ob die Schiffsbesatzung dem Versicherer gegenüber als Dritter 
zu gelten hat, ist im Gesetze weiter zum Ausdruck gebracht, daß auch die 
Gefahr der Unredlichkeit oder des Verschuldens einer Person der Schiffs- 
bcsatzung vom Versicherer zu vertreten ist, mit der Einschränkung jedoch, 
„sofern daraus für den versicherten Gegenstand ein Schaden entsteht". 
Eine Ausnahme von dieser Beschränkung wird nur für den Fall des 
Schiffsznsammcnstoßes gemacht, indem der Versicherer in diesem Ansnahme- 
falle auch den mittelbaren Schaden zu ersetzen hat, welchen dcr Ver
sicherte dadurch erleidet, daß er den einem Dritten zngesügten Schaden 
gutmachcn muß (tz 820 Ziff. 1). Nachdem das deutsche Gesetz die
jenige» Gefahren, welche zu Lasten der Assekuranz gehen, im H 820 auf
geführt hat, fährt tz 821 fort, diejenigen Schäden einzeln aufzuzählen, 
welche den Secversichcrer nicht angehen. Darunter befinden sich:

1. der Schaden, welcher sich ans ein Verschulden des Versicherten 
gründet, und

2. bei der Versicherung von Gütern oder imaginärem Gewinn anch 
der Schaden, welcher durch ein dem Ablader, Empfänger oder Kargadeur 
in dieser ihrer Eigenschaft znr Last fallendes Verschulden entsteht.

Ans den Motiven zum Gesetze ist ferner zu entnehmen, daß derjenige 
Schaden, welcher dnrch einen „Vertreter" des Versicherten in schuldhafter 
Weise verursacht worden ist, ebenfalls vom Versicherer nicht zu ersetzen ist. 
Dies ist im Gesetze, weil selbstverständlich, nicht noch besonders zum Aus
druck gebracht. Mithin hat nach deutschem Gesetze der Versicherer Hand
lungen, welche den Charakter eines Verschuldens an sich tragen, theils zu 
vertreten, theils ist er frei davon. Er haftet im angegebenen Umfange 
für Handlungen der Schisfsbesatzung, er haftet nicht für Verschulden des 
Versicherten, seiner Vertreter und der Ablader, Empfänger oder Kargadeure 
der Ladung.
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1. Verschulden des Versicherten.

Es ist von jeher als ein Fundamentalsatz des Versicherungsrechtes 
angesehen worden, daß dem Versicherer nur der für den Versicherten zu
fällige Schaden zur Last falle, und daß daher jeder durch Verschulden des 
Letzteren verursachte Schaden nicht zu ersetzen sei (Entsch. des Reichs
gerichts Bd. 14 S. 120). In einigen Gesetzen ist dies mit voller Schärfe 
zum Ausdruck gebracht, z. B. im Oesterreichischen Bürgerlichen Gesetzbuch, 
welches den Versicherungsvertrag im 8 1288, wie folgt, definirt:

Wenn Jemand die Gefahr des Schadens, welcher einen Anderen 
ohne dessen Verschulden treffen könnte, aus sich nimmt und ihm 
gegen einen gewissen Preis den bedungenen Ersatz zu leisten ver
spricht, so entsteht der Versicherungsvertrag. Der Versicherer 
haftet dabei für den zufälligen Schaden und der Versicherte für 
den versprochenen Preis.

Wenn bei der Feuerversicherung vielfach die Haftung fiir den nach- 
theiligen Erfolg eines nur geringen Verschuldens des Versicherten dem 
Versicherer aufgebürdet worden ist, so hat man dies doch stets als 
eine aus praktischen Gründen anzuerkennende Besonderheit gerade der 
Feuerversicherung angesehen. Aeltere deutsche Gesetze wissen auch nicht 
einmal von dieser Besonderheit etwas (Preußisches Landrecht II. Theil 
8. Titel HZ 2119 und 2120). Bei der Seeversicherung ist der Satz, daß 
der Versicherer für die Folgen irgend eines Verschuldens (ckolu3 und oulpa) 
des Versicherten nicht einzustehen habe, soweit bekannt, nie bezweifelt 
worden (vergl. Deutsches H. G. B. 8 821 Ziffer 4; 8 351 Oo6o üe 
eomm.; 117, Z 182 Belg. H. G. B.; Arnould, 6. Ausg. S. 731). Die 
thatsächlichen Verhältnisse liegen hier auch wesentlich anders als bei der 
Feuerversicherung, wie folgende Betrachtung ergiebt: Bei jeder Art von 
Sachversicherung handelt es sich um zwei wesentlich voneinander verschiedene 
Dinge, nämlich

u) um die Abwendung eines Schadens vorn versicherten Gegenstände,
5) um Pflichten des Versicherten, wenn ein Schaden eingetreten ist. 
In Betreff der Abwendung eines Schadens liegt das praktische Be

dürfniß vor, daß Versehen derjenigen Personen, welche den versicherten 
Gegenstand unter ihrer Obhut haben, vom Versicherer vertreten werden. 
Bei der Feuerversicherung befindet sich der versicherte Gegenstand (das Haus 
und das Mobiliar) gewöhnlich in der Obhut des Versicherten selbst; ein 
Schaden, welcher durch leichtes Verschulden des Versicherten herbeigeführt 
worden ist, präjudizirt deshalb der Versicherung nicht. Bei der See
versicherung dagegen ist der versicherte Gegenstand (Schiff und Ladung) in 
der Obhut der Schiffsbesatzung, und der Seeversicherer übernimmt daher 
ein Verschulden derselben, durch welches dem versicherten Gegenstände ein 
Schaden zugefügt ist. Nuu kann freilich der Fall eintreten, daß der Eigen
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thümer des Schiffes sein Schiff selbst führt. Für diesen Fall muß man 
die Bestimmung des Handelsgesetzbuches berücksichtigen, wonach der Schiffs
führer (also auch der Versicherte, welcher sein eigenes Schiff führt) ver
pflichtet ist, bei allen Dienstverrichtungen die Sorgfalt eines ordentlichen 
Schiffers anzuwenden (8 511). Es liegt keine Veranlassung vor, speziell 
fiir die Seeversicherung von der allgemeinen Regel abzuweichen und den: 
Schiffer einen Theil der Sorgfalt abzunehmen. Hat der Rheder für- 
eigenes Verschulden doch auch mit seinem ganzen Vermögen einschließlich 
der fortune cke terro einzustehen, während er sür ein Verschulden einer 
Person der Schiffsbesatzung nur mit Schiff und Fracht haftet (H. G. B- 
8 486). Soweit ein Bedürfniß vorliegt, den Rheder für eigenes Ver
schulden bei der Navigirung des Schiffes nicht verantwortlich zu machen, 
kann dies im einzelnen Fall durch besondere Vereinbarung festgesetzt 
werden.

Was die Pflichten des Versicherten bei und nach einem Schaden an
geht, so handelt es sich dabei in der Hauptsache um dreierlei, nämlich um 
die Pflicht der Anzeige eines Unfalls, um die Abwendung größerer Nach
theile vom versicherten Gegenstände und um die Schadensermittelung. In 
Betreff der Anzeigepflicht behandelt sowohl die Feuer- wie die Seeversiche
rung den Versicherten in derselben Weise, indem eine Unterlassung des 
Versicherten der Versicherung nachtheilig wird. Was die Abwendung 
größerer Nachtheile vom versicherten Gegenstände betrifft, so kommt bei der 
Feuerversicherung in Betracht, daß das Feuer gewöhnlich durch die Feuer
wehr gelöscht wird, wobei häufig Volksansammlungen stattfinden. Wenn 
auch der Versicherte bei dem Ausbruch eines Feuers meist zugegen sein 
wird, so wird doch angesichts der persönlichen Gefahr, welcher der Ver
sicherte bei einem Brande ausgesetzt ist, ein nicht zu strenger Maßstab an 
die Pflichten des Versicherten bei solchem Anlaß angewendet werden dürfen. 
In der Seeversicherung hingegen bleibt der Schiffer unter allen Umständen 
Herr des Schisses. Für die Schadensermittelung endlich kommt in Be
tracht, daß man es bei der Feuerversicherung meist mit Privatleuten, bei 
der Seeversicherung dagegen mit Geschäftsleuten zu thun hat. Privatleute 
find zur Buchführung nicht verpflichtet, während der Kaufmann nach dem 
Handelsgesetzbuch gehalten ist, ordnungsmäßig Bücher zu führen, die Bücher 
jährlich abzuschließen, Inventur aufzunehmen und seine Bücher aufzu
bewahren; dem Kommissionär liegt es ob, das übernommene Geschäft mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns auszuführen (8 384); der 
Frachtführer haftet für den Schaden am Frachtgut, welcher durch die 
Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers abgewendet werden kann (8 429). 
So geht durch das gesammte deutsche Handelsgesetzbuch die Tendenz, jede 
Art von handeltreibenden Personen zur Anwendung von geschäftlicher 
Sorgfalt zu verpflichten. Die Protokolle der Handelsgesetzgebungs-Konferenz 
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lassen keinen Zweisel darüber, daß der Teeversicherer einen Anspruch daraus 
hat, daß der Versicherte auch seinen Verpflichtungen ans dem See
versicherungsverträge nnt der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
nachzukommen hat ( S. 4426). Es genügt daher nicht unter allen Um
ständen, daß der Versicherte so handelt, wie er im eigenen Interesse ge
handelt haben würde, wenn er nicht versichert gewesen wäre. Der Ver
sicherer hat auf das Maß der Diligenz, wie ein sorgsamer Kaufmann zu 
handeln, ein Recht, und es schützt den Versicherten nicht, wenn er in seinen 
eigenen Angelegenheiten unter dasselbe hinabzngehen sich gewöhnt hätte 
oder überhaupt ein Idiot sein sollte (Voigt, Das deutsche Seeversicherungs
recht, S. 421).

2. Verschulden eines Vertreters des Versicherten.

Wie aus den Motiven zum Handelsgesetzbuch hervorgeht, schadet dem 
Versicherten selbstverständlich ein Verschulden seines Stellvertreters (Prot. 
S. 3230). Wer als Vertreter anzusehen ist und inwiefern dessen Hand
lungen den Versicherten in der Weise verpflichten, daß der Assekuradeur 
den durch den Vertreter in schuldhafter Weise herbeigeführten Schaden 
nicht zu ersetzen hat, bestimmt sich nach den Vorschriften des Deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuches über Vertretung und Vollmacht (tztz 164 bis 181). 
Danach verpflichten den Vertretenen nur solche Handlungen des Vertreters, 
welche dieser innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht vorgenommen 
hat. Unerlaubte Handlungen des Vertreters haben keine Rechtswirkung 
auf den Vertretenen. Gehülfen und Boten sind nicht Vertreter, weil der 
Gehülfe nur seine Unterstützung zu einem Geschäft darbietet, das der 
Geschästsherr selbst abschließt, und der Bote nur eine Erklärung seilles 
Herrn übermittelt, dessen Willensentschluß kundgiebt. Weiter uuten sind 
jedoch zwei Erkenntnisse mitgetheilt, in denen aus besonderen Gründen 
ein Lehrling und ein Hausknecht als Vertreter des Versicherten behandelt sind.

Der Schiffer ist nach deutschen: Recht nicht schlechthin als Vertreter 
des versicherten Rheders anzusehen. Denn bei den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches ist, wie in einem Erkenntniß des Hanseat. Oberlandes
gerichts vom 5. Dezember 1896 (Hans. Ger. Ztg. 1897, S. 119) ausgeführt 
ist, überhaupt nur an Handlungen und Unterlassungen solcher Vertreter zu 
denken, die von dem Versicherten für das vorliegende Rechtsverhältniß zu 
Vertretern bestellt sind, nicht aber ohne Weiteres an jede Person, die in 
Ansehung der versicherten Sache in irgend einer Beziehung Rechte des 
Versicherten wahrzunehmen hat, und namentlich auch nicht an den Schiffer 
als solchen. So ist dem Schiffer für die Ravigirung des Schiffes eine 
selbständige Stellung zugewiesen, so daß er hierbei zwar als Angestellter, 
aber nicht als Vertreter des Rheders anzusehen ist (§ 820, Ziffer 6). 
Andererseits aber ist der Schiffer in verschiedener Hinsicht befugt, für den 
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Rheder Rechtsgeschäfte abzuschließen (Handelsgesetzbuch §8 526 bis 534). 
Thut er dies, so handelt er als „Vertreter" des Rheders, und der Asse- 
kuradeur ist für einen Schaden, welcher dem Rheder ans einem Verschulden 
des Schiffers hierbei erwächst, nicht haftbar. Es können hierbei fehr- 
subtile Rechtsfragen entstehen, wie an folgendem in der Handelsgesetz- 
gebungskonferenz zur Sprache gekommenen Beispiele erläutert werden soll. 
Zufolge 529 des Handelsgesetzbuches ist der Schiffer zum Abschluß 
eines Bodmereigeschäftes befugt, und die Gültigkeit des Geschäftes ist nicht 
von der wirklichen Verwendung des Geldes im Interesse des Rheders 
abhängig gemacht. Wenn nun der Schiffer einen Bodmereivertrag ein- 
gegangen ist und die aufgenommenen Gelder nicht im Interesse der Schiffs
gemeinschaft verwendet, sondern dieselben unterschlägt, so muß der Rheder 
trotzdem den Bodmereibrief einlösen. Hat der Schiffer bereits bei Ein
gehung des Bodmereivertrages die Absicht gehabt, den Rheder zu betrügen, 
das erhaltene Geld für sich zu verwenden, so hat er nicht als Vertreter 
des Rheders das Geschäft abgeschlossen, sondern er hat als Schiffer seine 
Vollmacht mißbraucht, wofür der Assekuradeur dem Rheder zufolge tz 820 
Ziffer 6 zunächst würde aufkommen müssen, da er die Gefahr der Un
redlichkeit des Schiffers trägt. In dem angezogenen Paragraphen desHandels- 
gesetzbuches ist aber hinzugefügt, daß der Versicherer die Gefahr nur insoweit 
übernimmt, als daraus für den versicherten Gegenstand ein Schaden ent
steht. Unter „Gegenstand" ist nach dem Sprachgebrauch des Handelsgesetz
buches das Interesse des Versicherten zu verstehen (Prot. S. 3222 f., 4331). 
Eine Haftung des Versicherers für Verschulden des Schiffers besteht dem
nach nur dann, wenn dieser das Interesse des Versicherten an der Erhaltung 
und dem Unversehrtbleiben des der Seegefahr ausgesetzten Gutes durch 
eine auf den körperlichen Gegenstand gerichtete widerrechtliche oder ordnungs
widrige Handlung schädigt (Hans. Ger. Ztg. 1889 S. 197). Durch die 
Unterschlagung des Bodmereigeldes ist aber ein Schaden für das ver
sicherte Interesse gar nicht entstanden. Denn der Rheder wird hierbei 
nicht wegen seiner Beziehung zu dem versicherten Schiff geschädigt, sondern 
wegen seiner Haftpflicht aus Z 533 des Handelsgesetzbuches, wonach er 
das Bodmereigeschäft dem gutgläubigen Bodmereigeber gegenüber aner
kennen muß. Eine allgemeine Haftung des Versicherers aber für die 
Diligenz des Schiffers — ganz ohne Rücksicht auf das versicherte Inter
esse — wollte man nicht statuiren (Prot. S. 3222).

Es könnte nun aber der Fall auch so liegen, daß der Schiffer nach 
Lage der Sache zum Abschluß des Bodmereigeschäftes für den versicherten 
Rheder veranlaßt war und auch die Absicht gehabt hat, für ihn zu kontra- 
hiren. Wenn in dieser Weise verfahren worden ist, so hat der Schiffer 
als Vertreter des Rheders ein für denselben rechtsverbindliches Geschäft 
abgeschlossen. Veruntreut er nachher das empfangene Geld, so ist für diese
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Unredlichkeit der Kasko- und Frachtversicherer nicht deswegen von seiner 
Haftung frei, weil hier der Schiffer beim Abschluß des Bodmereivertrages 
als Vertreter des Rheders gehandelt hat, sondern weil die oben angeführten 
Gründe aus tz 820 Ziffer 6 zutreffen (Prot. S. 3222, 4331 und 4332).

Wenn dagegen der Schiffer seine Stellung als Bevollmächtigter des 
Rheders nur zum Vorwande nimmt, um sür eigene Rechnung ein Ge
schäft zu machen, z. B. wenn er das Schiff verkauft, um den Erlös für 
sich zu behalten, so ist der Assekuradeur dafür dem Rheder haftbar, weil 
iu diesem Falle der Schiffer unredlich gehandelt hat und für den ver
sicherten Gegenstand ein Schaden daraus entstanden ist.

Vorstehend ist geschildert, in welcher Weise der Schiffer als Vertreter 
des Rheders zu betrachten ist. Der Schiffer kann aber auch als Ver
treter des Ladungs versicherten handeln, dazu freilich wird er einer 
besonderen Vollmacht bedürfen. Tie Vertretungsmacht folgt nicht wie 
bei dem Rheder aus dem Gesetz. Zwar bestimmt § 5)35, daß der Schiffer 
im Interesse der ladungsbetheiligten während der Reise zugleich für das 
Beste der Ladung nach Möglichkeit zu sorgen hat und sogar äußerstenfalls 
befugt ist, die Ladung ganz oder theilweise zu verkaufen. Aber der Schisser 
handelt in dieser Hinsicht für den Ladungsinteressenten in dessen Verhält
niß zur Assekuranz als Schiffer und nicht als Stellvertreter, so daß für 
die bei einem solchen Verkaufe vorgekommenen Unregelmäßigkeiten der 
Assekuradeur auf Grund von tz 820 Ziff. 6 aufzukommen hat, wenigstens 
dann, wenn der Versicherte oder sein Rechtsnachfolger dabei in keiner 
Weise mitgewirkt haben (Voigt S. 419).

Folgende bemerkenswerthen richterlichen Entscheidungen, welche die 
Haftpflicht des Ladungsversicherers für Handlungen seiner Leute veran
schaulichen, mögen hier eine Stelle finden. Dieselben stellen fest, daß 
auch Personen in ganz untergeordneter Stellung unter Umständen als 
Vertreter ihres Brotherrn anzusehen sind und dessen Versicherungs
anspruch durch Verschulden bei solchen Vertretungshandlungen beeinträchtigen.

n) Ter Lehrling eines "Kaufmanns als Vertreter des 
Versicherten.

Ein Hamburger Kaufmann hatte mit verschiedenen Seeversicherungs- 
Gesellschaften eine Generalpolice auf Waarenabladungen sür das 
(^ahr 1898 abgeschlossen. Die Abladungen waren dem Konnossements- 
datum nach in ein Beibuch zur Police einzutragen, und es sollten etwa 
unabsichtlich unterlassene oder verzögerte Eintragungen auch nachträglich 
zulässig und für die Versicherer verbindlich sein, soweit nachgewiesen wird, 
daß dabei die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht außer Acht 
gelassen ist. Die Führung des Beibuches war einem zwanzigjährigen Lehrling 
übertragen, ohne daß er besonders darüber instruirt wurde. Dieser hatte die 
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Eintragungen nicht nach dem Konnossementsdatmn, sondern nach demAbgangs- 
datunl des Schiffes gemacht, und so kam es, daß eine laut Konosscmentsdatum 
vom 30. Dezember 1898 erfolgte Sendung erst am 3. Januar 1899, 
dem Abgangsdatum des Schiffes, eingetragen wurde, nachdem die General
police am 31. Dezember 1898 für den ursprünglichen Versicherer abgelaufen 
war. An deren Stelle waren andere getreten. Als auf die Sendung 
ein Schaden gefallen, reklamirte der Versicherte bei den neuen Versicherern, 
wurde aber abgewiesen, da das Konnossement aus dem Jahre vorher 
datirte. Die ursprünglichen Versicherer wurden aber auch vom Reichs
gericht durch Urtheil des I. Civil-Scnats vom 22. Dezember 1900, ab
gedruckt in der„Hansa",Deutsche nautische Zeitschrift, vom 9.Februar 1901, 
vom Schadenersätze freigesprochen, weil bei der Nichterstattung derDeklaration 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu vermissen sei. Um die 
Deklaration gehörig besorgen zu können, mußte der damit Beauftragte 
den Inhalt der Generalpolice kennen und insbesondere wissen, daß das 
Konnossementsdatum dafür entscheidend war, ob die Deklaration auf die 
alte oder neue Police zu machen war. Dies war dem Lehrling unbekannt. 
Ob ihm das persönlich zur Schuld anzurechnen oder auf seine ungenügende 
Instruktion zurückzuführen ist, erscheint gleichgültig.

i)> Ein Hausknecht als Vertreter des Versicherten.
In einem anderen Schadensfälle sollte eine zur See angelangte Kiste 

Manufakturwaaren in Hamburg aus deni Wasserwege nach dem Speicher 
des Versicherten gebracht werden. Da die eingetretene Ebbe es unmöglich 
machte, mit der Schute den Speicher zu erreichen, so unternahmen die den 
Transport bewirkenden Arbeiter, anstatt das Steigen des Wassers ab- 
zuwartcn, auf den Rath und die Weisung des Hausknechts des Ver
sicherten eine andere ungewöhnliche und gefahrbringende Art der Landung, 
bei welcher sich ein Schaden ereignete. Der Versicherer lehnte den Ersatz 
desselben unter Anderem deshalb ab, weil die ungewöhnliche und gefahr
bringende Maßregel von einer Person angeordnet sei, welche zu den 
„eigenen Leuten" des Versicherten gehöre, deren Handlungen derselbe an
erkennen müsse. Das erkennende Gericht adoptirte zwar nicht ganz den 
Einwand des Versicherers, ließ ihm aber den Beweis nach, daß der Hans
knecht die vorerwähnte Weisung „infolge einer speziellen Ordre oder all
gemeinen Instruktion des Versicherten" ertheilt habe (Entscheidung des 
Lübeckischen Ober-Appellationsgerichts aus dem Jahre 1837 bei Voigt 
a. a. O. S. 463 bis 465).

3. Verschulden von Leuten des Versicherten, welche nicht als Stell
vertreter desselben zn gelten haben.

Wenn einerseits der Versicherer die Gefahr der Naturereignisse und 
der sonstigen Sceunfälle selbst dann trägt, wenn diese durch das Ver-

Zeitschrift f. d. gc'auiinle Geruch.-Wissenschaft. I. 3. 20 
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schulden eines Dritten veranlaßt sind, und der Versicherer nur dann von 
seiner Haftung frei wird, wenn der Schaden durch den Versicherten selbst 
oder seinen Stellvertreter verursacht ist, so folgt daraus doch nicht, daß 
der Versicherer die Gefahr eines Verschuldens aller derjenigen Angestellten 
des Versicherten zu tragen habe, welche nicht die Eigenschaft eines Ver
treters desselben haben. Der Versicherte hat ans dein Assekuranzvertrage 
eine Reihe von Verpflichtungen übernommen. Erfüllt er diese nicht selbst, 
sondern überläßt die Erfüllung derselben anderen Personen, so finden 
darauf die Vorschriften des tz 278 des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches 
Anwendung, lautend:

„Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters 
und der Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, 
in gleichem Umfange zn vertreten wie eigenes Verschulden."

Aus dem Assekuranzvertrage hat der Versicherte unter anderen folgende 
Verbindlichkeiten übernommen:

Statt der versicherten Reise darf nicht eine andere Reise angetreten 
werden (H. G. B. § 813).

Jeder Unfall ist nach erhaltener Kenntniß dem Versicherer anzuzeigcn 
(H. G. B. § 818).

Der Versicherte ist verpflichtet, wenn sich ein Unfall zuträgt, sowohl 
für die Rettung der versicherten Sachen als für die Abwendung größerer 
Nachtheile thunlichst zu sorgen (H. G. B. tz 819).

Der Versicherte muß dafür sorgen, daß eine Havariegrosse-Dispache 
ordnungsmäßig aufgemacht wird (H. G. B. ß 837).

Bei der Feststellung eines Schadens am Schiffe oder an den Gütern 
muß den Versicherungs-Bedingungen gemäß verfahren werden.

Diesen Verpflichtungen hat der Versicherte zu genügen, und er kann 
sich nicht damit entschuldigen, daß einer seiner Angestellten, deren er sich 
zur Erfüllung einer bestimmten Verbindlichkeit bediente, dabei schuldhaft 
gehandelt hat.

4. Verschulden -es Abladers, Empfängers oder Kargadeurs.

Nachdem im § 821 Ziff. 4 bestimmt worden ist, daß der Schaden, 
welcher sich auf ein Verschulden des Versicherten (und seines Vertreters» 
gründet, bei jeder Art von Versicherung (Schiff, Fracht und Ladung) nicht 
zu Lasten des Versicherers geht, fährt der Gesetzgeber fort: „und bei der 
Versicherung von Gütern oder imaginärem Gewinn auch der Schaden, 
welcher durch ein dem Ablader, Empfänger oder Kargadeur in dieser 
ihrer Eigenschaft zur Last fallendes Verschulden entsteht".

Diese Vorschrift ergiebt sich nothwendigerweise aus der Natur des 
Versicherungsvertrages. Der Versicherer übernimmt die Gefahren, welche 
den Versicherten treffen können; der Seeversicherer die Gefahren, welche 
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mit der Seeschiffahrt verbunden sind. Daraus folgt, daß die Absicht des 
Versicherers unmöglich darauf gerichtet sein kann, jemals einen Schaden 
zn übernehmen, dcr aus einem Verschulden des Versicherten selbst entsteht, 
noch einen solchen, der aus einem Verschulden der bei der Einladung oder 
Ausladung der versicherten Guter als Ablader, Empfänger oder Karga
deure thätigen Personen hervorgeht; daß vielmehr bei der Uebernahme der 
Gefahr seitens des Versicherers ein ordnungsmäßiges Verhalten der ge
nannten Personen vorausgesetzt wird (Lewis, Deutsches Seerecht, ll, 
S. 380).

Wenn nun auch die ungezogene gesetzliche Bestimmung zunächst nur 
von dem Schaden handelt, welcher in'Verlust oder Beschädigung der ver
sicherten Güter besteht, und nur ein hierauf bezügliches Verschulden des 
Abladers oder Empfängers dem Verschulden des Versicherten gleichstellt, 
so ist doch aus deinselben Grunde, auf welchem die Vorschrift beruht, 
auch anzunehmen, daß der Versicherer bei Uebernahme der Gefahr der 
Einladung und Ausladung 824 Abs. 3) ein ordnungsmäßiges orts
gebräuchliches Verfahren des Abladers und Empfängers nicht allein hin
sichtlich ihrer technischen Dienste bei Einladung und Ausladung, sondern 
auch hinsichtlich dcr von ihnen zu diesem Behufe abzuschließendcn Verträge 
unterstellt und diejenige Vergrößerung seiner Gefahr, welche sich aus un
gewöhnlichen Klauseln bei solchen Verträgen ergiebt (z. B. wenn der 
Leichterschisfcr von jeglicher Haftung für das Frachtgut entbunden wird), 
nicht übernimmt (Entsch. des Reichsgerichts vom 26. Mai l883, Bd. 9, 
S. 121).

Doch ist daran festzuhalten, daß für den Versicherungsvertrag nur 
solches Verschulden in Betracht kommt, welches dem Ablader, Empfänger 
oder Kargadeur in dieser ihrer Eigenschaft zur Last fällt. Gewöhnlich 
erreicht die Thätigkeit des Empfängers mit beendigter Ausladung der 
Güter ihr Ende. Wenn der Empfänger durch schuldhaftes Verhalten 
nach Empfang der versicherten Güter dem Versicherten einen Schaden 
zufügt, so ist der Versicherer dem Versicherten zum Schadensersätze ver
pflichtet, vorausgesetzt daß mit dem Einpfang der Versicherungsvertrag 
nicht überhaupt sein Ende erreicht hat. In diesem Sinne hat das Reichs
gericht einen Streitfall entschieden, in welchem der Empfänger den Waaren- 
eigenthümer durch mangelhafte Wahrung seiner Interessen bei einem an
hängigen Prozesse benachtheiligt hat. Dagegen ist der Empfänger in 
einem Havariegrossefallc verpflichtet, dafür zu sorgen, daß die Dispache 
in Uebereinstimmung mit dem am Ort der Aufmachung geltenden Rechte 
ordnungsmäßig aufgemacht wird. Ein Versänmniß in dieser Beziehung 
würde als ein Verschulden des Empfängers den Ladungsversicherer von 
seiner Haftpflicht in Gemäßheit von ß 837 des Handelsgesetzbuches be
freien (R. O. H. G-, Entsch. vom 16. April 1875, Bd. 17, S. 192).

20*
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z. verschulden der Lchiffsbtsatzuny.

In Bezug auf das Verschulden der Schiffsbesatznng giebt es in der 
Seeversicherung drei verschiedene Systeme. .Manche Gesetzgebungen gehen 
von der Ansicht ans, daß der Assekuradeur für Perschulden der Schiffs
besatznng nicht haftet (Franz. Ooclo äo comm. K 353). Diese Art der 
gesetzlichen Regelung beruht aus der Auffassung, daß man durch die Ver
sicherung nur Schutz gegen wirkliche Seeunfälle sncht. Dieselbe genügt 
indessen nicht dem Bedürfnisse des Verkehrs. Rheder und Ladungs- 
intcressenten wollen nicht allein gegen widrige Elementarereignisse, sondern 
gegen alle möglichen Unglücksfälle, also auch gegen gefährliche Handlungen 
des Schiffers und der Mannschaft gesichert sein. Daraus ist das zweite 
System entstanden, nämlich das System derjenigen Gesetzgebungen, welche 
verordnen, daß der Versicherer für jegliches Verschulden der Schisss- 
besatzung ohne Unterschied aufzukonnnen hat (Niederl. H. G. B. § 637 >. 
Da dieses System jedoch mitunter zn weit führen kann, so hat man in 
manchen Gesetzgebungen ein drittes, das gemischte, erwählt und entweder 
die Regel ausgestellt, daß der Versicherer nur für einzelne Arten des Ver
schuldens zu haften habe, als: widerrechtliches Handeln, Eigennutz u. dergl., 
oder unterschieden, ob die betreffende Person, um deren Versehen cs sich 
handelt, vom Versicherten angestellt ist und in dessen Dienst sich befindet 
oder nicht (Belg. 0. 6. c. II, 7 Art. 184>. Das deutsche Handels
gesetzbuch nimmt gleichfalls einen vermittelnden Standpunkt ein, indem es 
die Unredlichkeit und das Verschulden des Schiffers als solchen zn Lasten 
der Versicherung bringt, nicht aber das Verschulden, welches der Schiffer 
als Vertreter des Rheders oder der Ladungsinteressentcn in Wahrnehmung 
ihrer geschäftlichen Interessen begeht <ß 821 Ziff. 4). Das Verschulden 
des Schiffers als solchen ist auch nur insoweit durch den Versicherer mit
gedeckt, als dadurch für den versicherten Gegenstand ein Schaden entsteht 
(tz 820 Ziff. 6), nnd ferner trägt der Versicherer nicht den Schaden, 
welcher außer dem Falle des Zusammenstoßes von Schiffen dadurch herbci- 
geführt wird, daß der Rheder für den durch eine Person der Schiffs
besatzung einem Dritten zugefügten Schaden haften mnß (tz 821 Ziff 1 
Abs. 2)'.

Zum besseren Verständniß des deutschen Gesetzes ist noch Folgendes 
hervorzuheben:

a) Zur Schiffsbesatzung werden gerechnet der Schiffer, die Schiffs
mannschaft, sowie alle übrigen auf dem Schiffe angestelltcn Personen 
(§ 481).

b) Der Assekuradeur hastet dem Versicherten nicht nur in subsickium, 
sondern direkt, kann aber Abtretung des Klagerechtes des Versicherten an 
den schuldigen Schiffer und Rheder verlangen.

o) Die Haftung für Verschulden oder Unredlichkeit. der Schiffs
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besatzung besteht für jede Art von Assekuranz, wie schon aus § 62 des 
revidirten allgemeinen Plans Hamburgischer Seeversicherungen hervorgeht, 
kantend:

„Aller Schade, der den Schiffen oder Gütern durch des 
Schiffers, der Steuerleute und Schiffsvolks Schuld, Versehen, 
Versänmniß und Mißhandlung, es sei auf was Weise es wolle, 
widerfährt, bleibt zu der Assekurirendcn Lasten und muß von den
selben gut gethan werden."

ä) Die schadenstiftcnden Handlungen dcr Schiffsbesatzung umfassen 
jegliche Art von Versehen bei der Navigation, z. B. wenn durch nach
lässige Schiffsführung Schiff oder Ladung verloren gehen oder beschädigt 
werden, und ferner Unredlichkeit, z. B. wenn von der Ladung oder der 
Ausrüstung gestohlen wird. In solchen Fällen ersetzt der Kaskoversicherer 
den Schaden am Schiff, der Güterverficherer den Schaden an der Ladung.

o) Der Kaskoversicherer entschädigt den versicherten Rheder nicht dafür, 
daß Letzterer dem Befrachter einen Schaden an den Gütern wegen mangel
hafter Erfüllung des Frachtvertrages ersetzen muß, denn in solchem Falle 
ist nicht ein Schaden am versicherten Interesse entstanden, obgleich der 
Rheder dafür mit dem versicherten Schiff und der Fracht haften muß.

k) Der Kasko- und Güterversicherer ersetzt nicht den Schaden, welcher 
dem versicherten Rheder und dem versicherten Ladungsintercssenten in Wahr
nehmung der geschäftlichen Angelegenheiten durch den Schiffer zugefügt 
ist, denn in solchen Fällen trifft das Verschulden nicht den Schiffer als 
solchen, sondern den geschäftlichen Vertreter des versicherten Rheders, bezw. 
des Güterversichertcn.

A) In folgenden Fällen ist ein nautisches Verschulden des Schissers 
als vorliegend erklärt worden:

«) wenn der Schiffer trotz Warnung bei Eis die Reise fortsetzt 
(Voigt a. a. S. S. 416),

/> wenn die Stelle, wo ein Schiff gesunken ist, nicht durch eine 
Boje oder auf andere Weise bezeichnet wird (Entsch. des Hamburger 
D. A. G. vom 7. März 1879 bei Voigt a. a. O. S. 417),

v) wenn der Schiffer die Bergung einer von ihm angerannten 
Schute unterläßt (Entsch. des Hans. Dbcrl. Ger. vom 5. Dezember 1896, 
Hans. Gcr.-Ztg. 1897 S. 119 f.),

ü) wenn durch Veränderung des Ruderblattes zwecks Erhöhung der 
Steuerungsfähigkeit des Schiffes die Gefahr vergrößert wird (Entsch. des 
Hans. Oberl. Ger. vom 14. April 1898, Hans. Ger.-Ztg. 1898 S. 256),

l) wenn das Schiff bei drohender Gefahr nicht in einen Nothhafen 
einläuft (Entsch. des Hans. Dberl. Ger. vom 14. April 1898, Hans. Ger.- 
Ztg. 1898 S. 254 f.),

0 wenn der Schiffer obrigkeitlicher Anordnung zuwider die Annahme 
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eines Hafenlootsen unterläßt (Entsch. des Reichsgerichts vom 7. Juli 
1886, Band 19, S. 2).

Der vorstehende kurze Abriß über die gesetzgeberische Behandlung des 
Verschuldens in der Seeversicherung durfte vielleicht gerade im jetzigen 
Zeitpunkt einiges Interesse beanspruchen, weil die International I-av 
Assoziation bestrebt ist, einen Ausgleich der in dieser Hinsicht bestehenden 
Rechtsverschiedenheiten anzubahnen und dafür die Kenntniß des deutschen 
Rechtes von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit ist.

Die Rückversicherung der Gegenwart.
Von Heinrich Nau.

Vorbemerkung. - I. Wesen und Grundsätze der privatwirthschastlich-mdividua- 
listischen Versicherung. — II. Arten, Funktion und Wesen der Rückversicherung. — 
III. Die Technik der Rückversicherung. - IV. Umfang der Anwendung der Rückversiche
rung und Bedeutung der einzelnen Rückversicherungsbranchen. — V. Die Organisationen 
zu Rückversicherungszwecken. — VI. Die Wirkung der Rückversicherung.

Vorbemerkung.
Die nationalökonomische Litteratur über die Rückversicherung ist sehr 

dürftig; zu nennen sind nur: eine Schrift von Stutz, Die Rückversiche
rung im Transportversicherungsgeschäft, Zürich 1893, dann die ein
schlägigen Artikel im Handwörterbuch der Staatswissenschasten, endlich das 
Wenige, was sich in dem Werke von R. und H. Brämer, Das Ver
sicherungswesen, Leipzig 1894, darüber findet. Reichhaltiger ist die ein
schlägige juristische Litteratur; insbesondere liegt eine in Rechtsprechung 
und Praxis maßgebende, juristische Monographie von V. Ehrenberg, 
Die Rückversicherung, Leipzig, Hamburg 188o, vor; weiter kommt in Be
tracht die in der Zeitschrift für die gesammte Versicherungswissenschaft, 
Bd. I, S. 19 bis 49 und 141 bis 164 veröffentlichte Abhandlung von 
Paul Moldenhauer, Die laufende Versicherung; dann der Abschnitt, 
den Lewis in seinem „Lehrbuch des Versicherungsrechts", Stuttgart 1889, 
der Rückversicherung widmet.

So dürfte der Versuch gerechtfertigt sein, die Rückversicherung zum 
Gegenstand einer wissenschaftlichen Abhandlung zu machen und ein Bild 
ihres gegenwärtigen Standes zu entwerfen. Eine Darstellung ihrer ge
schichtlichen Entwickelung zu geben, mußte sich Verfasser versagen, weil das 
zu diesem Zweck erforderliche statistische Material nicht geordnet vorliegt 
und eine Zusammenstellung desselben sür eine längere Reihe von Jahren 
in der Weise, wie Verfasser sie für das Jahr 1898 gemacht hat, über die 
Kraft eines Einzelnen hinausgeht. Ueberdies wäre zu diesem Zweck ein 
längeres Studium der Rückversicherungsverträge bei älteren Versicherungs
anstalten nothwendig gewesen, was dem Verfasser ebenfalls nicht möglich 
war; er beschränkte sich deshalb darauf, die Rückversicherung der Gegen
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wart zum Gegenstand seiner Untersuchung zu machen. So viel über die 
zeitliche Begrenzung des Stosses.

Was dessen sachlichen Umsang anlangt, so sei bemerkt, daß sich die 
Abhandlung nnr ans die Rückversicherung in: privatwirthschaftlich- 
individualistischen Versicherungswesen bezieht, d. h. sich in der Hauptsache 
nur auf die von den privaten Feuer-, Transport-, Leben-, Unfall-, Hagel-, 
Viehversicherungsanstalten angewendete Rückversicherung erstreckt; von den 
öffentlichen Versicherungsanstalten wurden nur diejenigen in den Kreis der 
Betrachtung gezogen, die nach privatwirthschaftlichen Grundsätzen verwaltet 
werden, nämlich die deutschen öffentlichen Feuerversicherungsanstalten. — 
Unberücksichtigt blieb die ganze öffentliche Arbeiterversicherung, ferner die 
neue staatliche Hagel-, Vieh- und Pferdeversicherung in Bayern, da hier 
der Bedarf zum Theil dnrch Staatszuschüsse gedeckt wird.

Noch sei dem Verfasser gestattet, Allen seinen Dank auszusprechen, 
die ihm bei seiner Arbeit gütige Unterstützung zu Theil werden ließen, 
wie der Versichernngsabtheilung der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel
bank, dem Verbände öffentlicher Feuerversicherungs-Anstalten in Deutsch
land, den: Rückversicherungsverein österreichischer wechselseitiger Elementar
versicherungs-Gesellschaften, dann der Königlich bayerischen Versicherungs
kammer, sowie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft; insbesondere 
haben die beiden letztgenannten Institute dem Verfasser bereitwilligst ihr 
reichhaltiges Material zur Verfügung gestellt und ihm in entgegen
kommendster Weise jede gewünschte Auskunft ertheilt.

I. Wesen und Grundsätze der privatwirthschaftlich-in^ 
Versicherung.

1. Das wirthschaftliche Wesen der privatwirthschaftlich-individualistischen 
Versicherung sehen wir in dem durch Rechtsgeschäft im voraus gesicherten 
Ersatz eines möglichen, durch ein zufälliges, zukünftiges Ereigniß verur
sachten Vermögensschadens einer Wirthschaft dnrch Vertheilung aus eine 
Anzahl durch dieselbe Gefahr bedrohter Wirthschaften in solcher Quantität 
und von solcher Qualität, daß die Summe der in der Gesammtheit in 
einer bestimmten Zeitstrecke anfallenden Schäden eine im voraus bestimm
bare Höhe erreicht und demzufolge der Beitrag, den die einzelne Wirthschaft 
als ihren Antheil am Gesammtverlust zn tragen hat, ebenfalls im voraus 
bestimmt werden kann. Dadurch ist der Zweck der Versicherung, Siche
rung der einzelnen Wirthschaften gegen Erschütterungen durch zufällige 
Schäden, erreicht; der Zufall ist aus dem Wirtschaftsleben eliminirt; der 
zufällige Schaden wird sicher ersetzt, die Verlustguote aber, die aus die 
einzelne Wirthschaft trifft, kann als sichere Größe in den Wirthschastsplan 
eingestellt werden. Für den Versicherer liegt im Gesammtschaden nichts 
Zufälliges mehr; zufällig ist für ihn allerdings, an welchem Objekt sich 
das schädigende Ereigniß bethätigt; allein diese Objekte haben für ihn 
keine individuelle, sondern nur mehr eine generelle Bedeutung. Er weiß, 
wie viele Objekte und in welchem Grade sie betroffen werden; welche es 
im einzelnen Falle sind, ist für seine Zwecke gleichgültig. Durch diese 
Gewißheit des Versicherers über die Höhe des Gesammtschadens wird die
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rechtliche Sicherheit, die sein Versprechen dem Versicherten gewährt, in eine 
thatsächliche umgesetzt. ^)

Ueber Begriff und Wesen der Versicherung besteht in der Wissenschaft 
keine völlige Uebereinstimmung; der Theorien giebt es viele; einen Ueber- 
blick über die wichtigsten bietet v. Bönigk in der Tübinger Zeitschrift, 
Iahrg. 1895, S. 73 ff. Der Grund der Meinungsverschiedenheiten dürfte 
nnseres Erachtens darin zu sucheu sein, daß die Autoren, welche Definitionen 
der Versicherung geben, entweder deduktiv eine solche aufstellten und dann, 
davon ausgehend, die verschiedenen Erscheinungen als zur Versicherung 
gehörig bezw. nicht gehörig bezeichneten, oder zwar induktiv vorgingeu, 
jedoch darin divergirten, welche Institute der Versicheruug beizuzählen 
seien. Dem Verfasser lag es fern, mit obigen Ausführungen das Wesen 
aller Versicherungen treffen zu wollen; er hat lediglich versucht, im Au- 
schluß an Wagner (Schönbergs Handbuch, 4. Aufl., Abth. XXV, tz 1) 
und an Bönigk a. a. O., die ja eine Definition aller Versicherungen 
geben wollen, das Gemeinsame, das den oben (Vorbemerkung) genannten Ver
sicherungsarten, soweit sie nach privatwirthschaftlich - individualistischen 
Prinzipien betrieben werden, zu Grunde liegt, herauszuschälen und zu
sammenzufassen, um eine Grundlage für die folgende Untersuchung über 
die privatwirthschaftliche Rückversicherung zu gewinnen. Doch dickste es 
angebracht sein, zur Rechtfertigung und Begründung obiger Ausführungen 
noch näher darauf einzugehen.

Wagner a. a. O. erblickt das Wesen der Versicherung im Vertheilen 
des Schadens auf die Gefahrengemeinschaft schlechthin; wir halten es 
jedoch für eine wesentliche Eigenthümlichkeit der heutigen privatwirthschaftlich- 
individualistischen Versicherung, daß die Schadenssumme uud damit auch 
die Schadeusquote, die jeden Versicherten trifft, im voraus feststeht und, 
soweit sie jährlich sich wiederholt, immer in gleicher Höhe wiederkehrt. 
Jedenfalls ist es das Ideal der privatwirthschaftlich-^ Ver
sicherung, dieses Ziel zu erreichen, ein Ideal, dein natürlich nicht alle 
Anstalten, am wenigsten kleine Gesellschaften, nahe kommen.

Um die Verschiedenheit der Ansicht Wagner s von der hier vertretenen 
an einem Beispiel zu erläuteru, so kann nach der letzteren eine Versicherung, 
die sich die Bewohner eines einzelnen Dorfes gegenseitig gegen Feuer ge
währen, nicht als wirkliche Versicherung bezeichnet werden; es wird aller
dings der Schaden vertheilt; allein da dieser in solch einem kleinen Be
stände starken Schwankungen in dell einzelnen Jahren unterworfen sein 
wird, so fehlt ein unseres Erachtens der Versicherung wesentliches Moment: 
die thatsächliche Sicherung gegen Erschütterungen; vielmehr wird ein Orts- 
brand den Ruin des ganzen Dorfes im Gefolge haben. Wir stellen 
deshalb als wesentliches Kennzeichen der heutigen privatwirthschaftlich- 
individualistischen Versicherung auf, daß das Verhältniß zwischen der 
Versicherungssumme uud den Schäden in je einer Gefahreneinheit (siehe 
die unten folgenden Ausführungell) Jahr für Jahr möglichst gleich bleibt, 
und somit im voraus feststeht, wie viel auf deu eiuzelnen Versicherte

Wenn mir sagen, das; der Versicherer „misse", wieviel Objekte und in melchem 
Grade sie von einem Schaden betroffen merden, so übersehen wir nicht, daß die Ver- 
sicherungstechnit auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung beruht (vergl. unten Nr. 3) und 
daß die mirtlichen Schäden mit den erwarteten nicht genau übereinstimmen. Jedoch 
für die theoretische Untersuchung des wirthschaftlichen Wesens der Versicherung dürste 
es zweckmäßig sem, die theoretische Gewißheit zu Grunde zu legen.
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als Beitrag zürn Gesammtschadenersatz trifft. — Bemerkt sei noch, daß 
wir die Ansicht Wagner's nicht als unrichtig bezeichnen, sondern nur die 
unsrige begründen wollten; die Verschiedenheit der letzteren von der ersteren 
ist in der Verschiedenheit des Untersuchungsobjektes begründet; wir haben 
nur die privatwirthschaftlich-individualistische Versicherung, wie sie heute 
gestaltet ist, im Auge, während Wagner eine Definition aller Versicherung 
zu alleu Zeiten giebt.

Unter den Juristen bestehen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob 
ein einzelner Vertrag, der nicht im Zusammenhang mit einer Mehrheit 
von Verträgen steht, sondern den ein nicht gewerbsmäßiger Versicherer 
gelegentlich abschließt, überhaupt als Versicherungsvertrag betrachtet werden 
könne. Wirtschaftlich ist diese Frage völlig bedeutungslos, da solche 
Verträge äußerst selten geschlossen werden, daher auf sie im Rahmen 
einer wirthschastlichen Untersuchung, die nur das thatsächlich Vorkommende 
im Auge hat, keine Rücksicht genommen zu werden brauchte.

2. Wir sagten oben, der Versicherung eigenthümlich sei die Vertheilung 
des Schadens auf „Wirthschaften"; Wagner a. a. O. spricht von einer 
Vertheilung alls „Fälle" und begründet dies damit, daß er auch die so
genannte Selbstversicherung der Versicherung zuzähle. Nun hat dieser 
Begriff unseres Erachtens überhaupt keine Berechtigung. Zunächst ist 
hcrvorzuheben, daß es zwei vollständig verschiedene Dinge sind, die 
mit diesem Ausdruck bezeichnet zu werden Pflegen. Wenn z. B. die 
Flotte eiues Rheders einen solchen Umfang erreicht, daß die jährlich an
fallenden Seeschäden im Verhältniß zum Bestände regelmäßig die gleiche 
Höhe erreichen, ferner die Prämien, die sür Versicherung zu zahlen wären, 
der Schadensumme gleichkommen, dann wird dieser Rheder sich des Apparates 
der Erwerbsversicherung vielleicht überhaupt nicht bedienen, vielmehr aus seinen 
Einnahmen eine Summe in der Höhe der erfahrungsmäßig feststehenden, 
jährlich erwachsendell Schäden als Reserve zurücklegen und damit seinen 
Verlust decken. In diesem Vorgang, der sich innerhalb einer Einzel- 
wirthschaft abspielt, liegt eine Versicherung unseres Erachtens nicht; denn 
das Moment des Zufalls, das auch vou Wagner (a. a. O. S. 365) 
und von Gebauer, die sogenannte Lebensversicherung, Jena 1896 (S. 19(0 
trotz Anerkennung der Selbstversichernng als wesentliches Erforderniß jeder 
Versicherung betrachtet wird, ist im vorliegenden Falle, wo ein bestimmter 
Vermögensnachtheil sicher jährlich zu erwarten ist, nicht gegeben. Die 
Reservirung eines Theiles der Einnahmen zum Ersatz dieser Schäden steht 
wirthschaftlich gleich den Rückstellungen, die ein Fabrikant zur Ausgleichung 
seiner Abschreibungen macht, zu deueu ihn die allmähliche Abnutzung seiner 
Maschinell nöthigt.

Der zweite Fall, der ebenfalls Selbstversichernng genannt wird, ist 
von dem soeben behandelten vollständig verschieden. Wenn beispielsweise 
der Eigenthümer eines Hallses im Werthe von 10 000 Mk. dieses nur 
zn 9000 Mk. versichert hat, so sagt mall, er sei zu 0io Selbstversicherer; 
im Falte eines Totalschadens werden ihm von seinem 10 000 Mk. be
tragenden Verluste 1000 Mk. nicht ersetzt, und es ist zum Mindesten 
euphemistisch, hier von Selbst-„versicherung" zu sprechen; thatsächlich besteht 
bezüglich dieser 1000 Mk. keine Sicherheit, der Betreffende ist eben zu 
'/io unversichert.')

i) ,gu welchen Konsequenzen der Ausdruck Selbstversicherung in diesem Sinne 
führt, mag eine Bemerkung Dewis' in seinem Versicherungsrecht S. 126 beweisen, der
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Da wir also in der sogenannten Selbstversicherung keine wahre Ver
sicherung sehen, so sprachen wir oben nicht von einer Vertheilung des 
Schadens auf Fälle, sondern mit Rücksicht darauf, daß die Wirthschaften 
es sind, welche die Mittel zur Entschädigung der Betroffenen liefern, von 
einer Vertheilung auf Wirthschaften.

Die Gesammtheit der Wirthschaften, auf die gewisse Schäden vertheilt 
werden, nennen wir Gefahrengemeinschaft. Diesem wirthschaftlichen 
Begriffe stellen wir gegenüber den technischen Begriff der Gefahreneinheit 
und verstehen unter der letzteren die Summe der Fälle, deren Zahl so 
groß und deren Beschaffenheit derartig ist, daß die Höhe der in der 
Gesammtheit in einer Zeitstrecke anfallenden Schäden im voraus feststeht 
und infolge davon die Vertheilung derselben auf die Fälle in Gestalt 
sicherer Verlustquoten erfolgen kann.

Zwei Erfordernisse sind es nun, denen eine solche Gesahreneinheit 
genügen muß, um das Ideal der Versicherungstechnik, Uebereinstimmung 
der wirklichen mit den erwarteten Schäden möglichst zu erreichen, und diese 
Erfordernisse sind: 1. das Vorhandensein einer so großen Zahl von 
Fällen, daß das Gesetz der Wahrscheinlichkeit Anwendung findet, und
2. die Gleichheit der Risiken.

3. Die ganze Versicherung gründet sich auf die Wahrscheinlichkeits
rechnung. Der Versicherer weiß auf Gruud seiner Beobachtungen, daß 
z. B. von 1000 40 Jahre alten Menschen im Laufe des 41. Lebensjahres 
5)7 dem Tode verfallen sind, daß von 1000 Häusern 19 vom Feuer in 
einem Jahre heimgesucht werden rc. Auf Grund dieser seiner Kenntniß 
berechnet der Versicherer die Prämien, welche zur Deckung der Schäden 
erforderlich sind. Nnn ist es ein Gesetz der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
daß mit wachsender Zahl der möglichen Fälle die Wahrscheinlichkeit der 
Abweichung der Zahl der thatsächlich eintretendell Fälle von der Zahl der 
n priori zu erwartenden abnimmt, oder mit anderen Worten, daß die 
a po8toriori sich ergebende Wirklichkeit der n priori festgestellten Wahr
scheinlichkeit desto mehr sich nähert, je mehr die möglichen Fälle an Zahl 
znnehmen. Eine Gefahreneinheit in unserem Sinn muß daher vor Allem 
mindestens so viele Fälle umfassen, daß das Gesetz der Wahrscheinlichkeit 
vollständig zur Geltung kommt.

Bevor wir zur Betrachtung des zweiten Erfordernisses der richtigen 
Bildung von Gefahreneinheiten, der Gleichheit der Risiken, übergehen, 
dürfte es geboten sein, über den Begriff des Risikos eine kurze Erörterung 
vorauszuschicken.

Das Wort Risiko wird in einem abstrakten und einem konkreten Sinn 
gebraucht, abstrakt bedeutet es das Maß der Gefahr oder deu Ausdruck 
des Durchschnittsbetrags eines möglichen Schadens in einer bestimmten 
Zeiteinheit (Emanuel Herrmann, Theorie der Versicherung, Wien 1869); 
allein wie so oft wird dieser ursprünglich abstrakte Begriff konkret gebraucht, 

die Selbstversicherung als Beweis gegen die Sozietätsnatur der Rückversicherung anführt. 
Bo igt nämlich, von dem diese Ausfassung stammt, faßt das Verhältniß zwischen Haupt- und 
Rückversicherer als Sozietät auf; der Letztere betheilige sich lediglich an einem Ver
sicherungsgeschäfte des Ersteren. Dagegen wendet nun Lewis ein, aus der Betheiligung 
an einem Risiko folge noch keine Sozietät; denn auch im Falle einer Unterversicherung 
liege eine Betheiligung zweier Versicherer an einem Risiko, des Selbstversicherers und 
des eigentlichen Versicherers, vorl!>.
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und so versteht die Praxis unter Risiko einen Gegenstand, der gefährdet 
ist, oder genauer, der durch ein Ereigniß zerstört bezw. verletzt werden 
kann. So bildet in der Seeversicherung ein Schiff mit seiner Ladung, in 
der Binnentransportversicherung ein Güterzug bezw. ein Postwagen, in 
der Feuerversicherung die Objekte, die durch einen Brand vernichtet 
werden können, ein aus vielen Häusern bestehender Block ebenso wie ein 
durch Brandmauern ausgeschiedener Theil eines Gebäudes — ein Risiko. 
Dieser objektiven Bedeutung des im konkreten Sinne verwendeten Wortes 
Risiko steht eine subjektive gegenüber: Risiko vom Standpunkt des einzelnen 
Interessenten an der Sache, d. h. desjenigen, der am Nichteintritt des 
schädigenden Ereignisses interessirt ist; in diesem subjektiven Sinne ist 
Risiko ein Gegenstand, der durch ein Ereigniß zum Schaden eines be
stimmten Interessenten möglicherweise vernichtet wird. Vom Stand
punkt des Versicherers und der Versicherten bilden unter gewissen Um
ständen eine Mehrheit von Objekten für den ersteren ein, für letztere ver
schiedene Risiken. So sind für den Fenerversicherer mehrere in einem 
Haus vereinigte Haushaltungen verschiedener Versicherter ein Risiko, für 
jeden Eigenthümer ist nur seine Haushaltung ein Risiko. Mehrere 
Sendungen verschiedener Kaufleute werden für den Versicherer, der sie als 
Einzelrisiken genommen hat, zu einem Risiko, wenn sie zu Wasser auf 
einem Dampfer, zu Land in einem Zug, einem Wagen vereinigt 
werden. Die Praxis spricht hier von „Kumulirung der Risiken".

Nun haben wir als zweite Bedingung technisch richtiger Gefahren
einheiten die Gleichheit des Risikos der einzelnen Fälle genannt; diese 
Gleichheit setzt sich aber wieder zusammen erstens ans einer Gleichheit der 
Schadenswahrscheinlichkeit und aus einer Gleichheit der Höhe des möglichen 
Schadens, d. i. der Versicherungssumme.

Was zunächst die Schadenswahrscheinlichkeit anlangt, so ist es z. B. 
nicht angängig, in der Lebensversicherung 30- und 50 jährige Personen, 
in der Feuerversicherung Mühlen, Zuckerfabriken und Wohnhäuser, in der 
Transportversicherung Land- und Seetransporte, in der Unfallversicherung 
Personen mit höchst und solche mit weniger gefährdeten Berufsarten in 
eine Gefahreneinheit zusammenzustellen. Denn von 1000 Fünfzigjährigen 
sterben jährlich 20, von 1000 Dreißigjährigen nur 8; die Brandgefahr 
der Mühlen ist größer als die der Wohnhäuser, und die der Zuckerfabriken 
übersteigt die der Mühlen; Schiffsunfälle sind häufiger als Eisenbahn
unglücke, und das Leben der Bergarbeiter ist gefährdeter als das von 
Buchhaltern.

Wichtiger aber noch als die Gleichheit der Schadenswahrscheinlichkeit 
ist für die Bildung von Gefahreneinheiten die Gleichheit der Versicherungs
summen der zu einer Gefahreneinheit zusammengefaßten Fälle. So darf 
z. B. der Feuerversicherer, der mit je 50 000 Mk. an einer Reihe 
städtischer Wohnhäuser betheiligt ist, nicht ein solches im Werthe von 
200 000 Mk. ganz behalten. Denn im Falle, daß dieses hochwerthige 
Objekt von einem Brande zerstört wird, findet er in den für alle gezahlten 
Prämien nicht seine Deckung. Brennt z. B. von 10 000 derartigen 
Risiken im Werthe von je 50 000 Btt. regelmäßig eines im Jahre ab,
so genügt eine Nettoprämie von 5 Mk. für je einen Fall, um den jähr
lichen Schaden von 5)0 000 Mk. zu decken. Befindet sich jedoch in einer
solchen Gefahreneinheit ein Haus im Werthe von 200 000, so reicht, falls 
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gerade dieses zerstört wird, die Prämieneinnahmc von 50 015 nicht zum 
Schadenersätze aus.

In Anwendung dieser Erfahrungssätze setzen die Versicherer ein 
sogenanntes Maximum sest, d. h. einen Betrag, über welchen die Ver
sicherungssumme eines Falles nicht hinausgehen soll; oft enthalten schon 
die Statuten der Gesellschaften eine dahin gehende Bestimmung, ein Be
weis für die Wichtigkeit dieses Grundsatzes.

Freilich schablonenhaft wird der Versicherer in der Beobachtung der 
dargelegten Prinzipien nicht zu Werke gehen; die Aufstellung von Gefahren
klassen und die Einreihung der einzelnen Fälle in die verschiedenen Klassen 
kann ja immer nur eine annähernde sein. Im Allgemeinen sind Fälle 
mit ungleicher Schadenswahrscheinlichkeit bei verhältnißmäßig niedriger 
Versicherungssumme weniger bedenklich, als Fälle mit ungewöhnlich hohen 
Versicherungssummen.

4. Dies tritt noch mehr zu Tage, weun wir eine weitere Schwierigkeit, 
mit der die Versicherungstechnik zu rechnen hat, ins Auge fassen. Sollte 
nämlich die Zusammenfassung einer möglichst großen Anzahl Fälle mit 
gleichem Risiko, d. h. gleicher Schadenswahrscheinlichkeit und gleicher Ver
sicherungssumme, vollständig erreichbar sein, so müßte dem Versicherer das 
Risiko jedes einzelnen Falles genau bekannt sein. Diese Kenntniß hat 
aber der Versicherer nur in der Lebensversicherung, bei welcher noch die 
Eigenthümlichkeit hinzukommt, daß nur sogenannte Totalschäden eintreten. 
Das Gesammtrisiko des einzelnen Falles ist gleich der Versicherungssumme 
multiplizirt mit der Sterbenswahrscheinlichkeit. Wollte man aber bei den 
übrigen Branchen, die ja mit Theilschäden zu rechnen haben, auf gleiche 
Weise das Risiko feststellen, so müßte für jeden Theilschaden, der ja jeden 
Werth zwischen 0 und 1 (Vollschaden) annehmen kann, die Schadens- 
Wahrscheinlichkeit ermittelt werden; durch Multiplikation jedes möglichen 
Theilschadens mit der entsprechenden Schadenswahrscheinlichkeit ergäben 
sich dann zuerst die verschiedenen Theilrisiken und danach durch Addition 
derselben das Gesammtrisiko. Allein dieses Verfahren ist in der Praxis 
nicht anwendbar.

Die Methode der Versicherungsanstalten zur Ermittelung und fort
währenden Prüfung des Risikos einer zunächst nur nach dem Gefühl ge
bildeten Gefahreneinheit ist eine unmittelbare, indem aus den Beobachtungen 
einer Reihe von Jahren die Gesiiunntschadenswahr^ der Fälle
einer Gefahreneinheit berechnet wird, ausgedrückt . in dem Verhältniß 
zwischen den durchschnittlichen jährlichen Versicherungssummen und dem 
durchschnittlichen jährlichen Gesannntschaden, bezogen ans Tausend. Das 
Produkt der Versicherungssumme des einzelne« Falles mit dieser Ver
hältnißzahl giebt das Risiko dieses Falles. Unmittelbar ist dieses Ver
fahren insofern, als nicht wie beim oben geschilderten zunächst die Theil
schadenswahrscheinlichkeiten und Theilrisiken, das Gesammtrisiko aber erst 
als Summe der letzteren ermittelt wird, sondern sofort die Gesammt- 
schadenswahrscheinlichkeit und mit ihrer Hülfe das Gesammtrisiko.

Zur näheren Beleuchtung des Gesagten diene folgendes fingirte 
Beispiel einer Zusammenstellung von Schäden und Versicherungssummen 
einer Gesahreneinheit gegen Feuer versicherter Häuser.
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Jahr
Zahl ! 

der versicherten > 
Gebäude

Versicherungssumme < Schäden

Schaden auf 
1000 Mk.

Versicherungs
summe

1895 9 395 177 903 405 180 507 1,02 Mk.
1896 9 761 ! 183 221347 ! 175 743 0,96 Mk.
1897 9 873 ! 189 460 579 193 946 1,02 Mk.
1898 10113 193 506 701 191 703 0,99 Mk.
1899 11317 i 213 341 178 205187 0,96 Mk.

1895/9 50 459 957 433 210 947 086 0,99 Mk.

Es trifft demnach auf 1000 Mk. Versicherungssumme im Jahre ein 
Schaden von 1 Mk., die Schadenswahrscheinlichkeit eines Falles (Hauses) 
beträgt */iooo und demnach das Risiko eines auf 10 000 Mk. gewerteten 
Hauses Vio<»o -10 000 10 Mk., eine Summe, die der Versicherer als
Nettoprämie einheben muß.

An der Hand einer solchen Statistik ist es dem Versicherer ermöglicht, 
die Höhe der Prämien zu kontroliren, zu prüfen, ob sie durchschnittlich zur 
Deckung der Schäden genügen, und je nach dem Ergebniß die bisherigen 
Prämien zu erhöhen oder zu erniedrige«.

Des weiteren ist dieser Statistik die Ausbildung der modernen, höchst 
vielgestaltigen Klassifikation der Risiken zur möglichst genauen Anpassung 
der Prämie an das Risiko eines Falles zu verdanken. Ergab sich nämlich, 
daß in einer bisher als Gefahreneinheit behandelten Summe von Fällen 
die Prämien die Schäden nicht deckten, so wurde nicht ohne Weiteres zu 
einer allgemeinen Prämienerhöhung geschritten, sondern untersucht, ob nicht 
die größeren Schäden einer bestimmten Gattung von Fällen zuzuschreiben 
wären. Stellte sich dies heraus, so wurden diese Fälle ausgeschieden, als 
eine besondere Gefahreneinheit behandelt und nur sür sie die Prämien 
erhöht. Das entgegengesetzte Verfahren greift Platz, wenn sich in einer 
Gefahreneinheit dauernd Ueberschüsse ergeben, die nicht allen Risiken, 
sondern nur einer bestimmten Gattung zu verdanken sind. Durch eine 
derartige fortwährende Ausscheidung neuer Risikengattungen zu selbständigen 
Gefahreneinheiten sind die feingegliederten Prämientarife in Feuer- und 
Transportversicherung herausgearbeitet worden, veranlaßt durch die Ent
wickelung des Handels und der Industrie in allen Ländern. Besonders 
die Fortschritte in den Produktionsverfahren sind es, die immer neue 
andersartige industrielle Anlagen erzeugen und damit eine mit der Ent
wickelung Schritt haltende Ausgestaltung der Prämientarife bedingen. Es 
tritt darin das charakteristische Merkmal der individualistischen-privatwirth- 
schaftlichen Versicherung zn Tage, die Prämien möglichst dem Risiko an
zupassen.

Zur Klarlegung dieser Verhältnisse wähle ich den Prämientaris der 
bayerischen Jmmobiliar-Brandversicherungsanstalt. Die Anstalt 
gehört zwar zur Klasse der Sozietäten, die in der Regel, um mit Wagner 
zu reden, mehr nach „gemeinwirthschastlich-kommnnistischen" Grundsätzen 
verwaltet werden, und es könnte deshalb die Heranziehung ihres Tarifes 
in dieser Arbeit nicht angebracht scheinen; allein dieses Bedenken wird 
schwinden, wenn wir sehen, daß diese Anstalt, die nach dem Urtheil eines
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Tarif von 1875.

Lau
sende 
Num
mer

Bezeichnung der Gebäude

Zuschlag 
in o/og der 

Versicherungs
summe

M ü hlen.

I. Mit Dampfkraft.
137 1. Getreidemühlen

a) bis 4 Gänge oder Walzen.................................................
b) für jeden weiteren Gang oder Walze um 1"/gg mehr.

3

138 2. Oelmühlen mit Stampf oder Walzen......................................
3. Säge- und Schneidemühlen

6

139 a) Block- und Bretterschneiderei ohne Fournierschneiderei . 4
140 b) Block- und Bretterschneiderei mit Fournierschneiderei oder

letztere allein......................................................................  . 8
141 c) Farbholzschneidereien und Raspeleien.................................

II. Mit Wasserkraft.

4

142 1. Lohmühlen, Lohschneidereien.......................................................
2. Getreidemühlen

3

143 u) bei deutscher Einrichtung' bis zu 4 Gängen oder Walzen 1
144 b) für jeden weiteren Gang oder Walze 0,5 "/oo mehr.
145 3. Oelmühlen mit Stampfen oder Walzen.................................

4. Säge- oder Schneidemühlen
2

146 a) Block- und Bretterschneiderei ohne Fournierschneiderei . 2,5
147 b) Block- und Bretterschneiderei mit Fournierschneiderei oder

letztere allein............................................................................ 7
148 e) Farbholzschneidereien oder Raspeleien...........................

III. Mit Dampf- oder Wasserkraft.

I

149 1. Eementmühlen.................................................................................. 1
150 2. Gewürzmühlen............................................................................. 1
151 3. Gipsmühlen.................................................................................. 1
152 4. Knochenmühlen............................................................................ 1
153 5. Schwerspatmühlen....................................................................... 1
154 6. Traßmühlen...................................... ........................................... 1
155 7. Walkmühlen ......................................................................

IV. Bei Mühlen mit Dampf- und Wasserkraft 
kommen die Sätze für Dampfmühlen in Anwendung.

1

Autors aus dem Lager der Privatversicherer') das größte und eines der 
bestangelegten und bestgeleiteten unter den staatlichen Instituten ist, in 
ihrem ganz privatwirthschaftlich-individualistisch ausgestellten Tarif auf der 
Höhe der Zeit steht. Während nämlich der Tarif sür gewöhnliche, nicht 
gewerbliche Gebäude in seinen vier Abstufungen eine kleine Höherbelastung 
der städtischen zu Gunsten der ländlichen aufweist, also dem von Wagner 
geforderten gemeinwirthschaftlichen Prinzip entspricht, sah sich die Ver
waltung der Anstalt, mit Rücksicht auf die Konkurrenzfähigkeit der bayerischen 
Judustrie auf dem Weltmarkt, die mit keinen höheren Versicherungskosten 
belastet werden darf als die nicht bayerische, im Jahre 1875 genöthigt,

^) Hopf, Aufgaben der Gesetzgebung im Gebiete der Feuerversicherung. Berlin 
1880. S. 15.
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Tarif von 1889.

307

kau
fende 
Rum
mer

Bezeichnung des Gebäudes

Zuschlag 
in o/oo der 

Versicherungs
summe .

M ühle n.
I. Betrieb ausschließlich mit Wasserkraft.

160 Block- und Brettersägemühlen ohne Fournierschneidereien . . 2,5
161 Block- und Brettersägemühlen mitFournierschneidereien, Fournier- 

drehereien, Fournierspahnschneidereien oder Fournierschneide-
reien rc. allein............................................................................

II. Betrieb mit Dampfkraft oder Dampf- und 
Wasserkraft vereint.

5

162 Block- und Nrettersägemühlen ohne Fournierschneidereien . . 7
163 Block- und Nrettersägemühlen rc. wie Nr. 161............................

III. Betrieb mit Wasser- oder Dampfkraft oder 
Wasser und Dampfkraft vereint.

10

164 Getreidemühlen alter deutscher Einrichtung bis einschließlich
4 Gängen..................................................................................

für jeden folgenden Gang 0,15 o/oo mehr.
1

165 Getreidemühlen verbesserter deutscher oder bei ganzer oder theil
weiser Kunstmühl-Einrichtung bis einschließlich 4 Gängen 
oder Wal^enstühlen, Schrotscheibenstühlen, Stampfwellen-
und dergl. Maschinen.............................................................  

für jeden folgenden Gang, Walzen-, Schrotscheibenstuhl, 
Stampfwellen- und dergl. Maschinen 1 mehr.

2

166 Cement-, Traß-, Gips-, Kreide-, Färb- und Ockermühlen . . 0,5
167 Farbholzschneidereien und Raspeleien............................................ 0,5
168 Gewürzfabriken und Mühlen............................................................ 0,5
169 Kohlen-, Krapp- und Salpetermühlen............................................ 1
170 Knochenmühlen.................................................................................. 0,5
171 Leinkuchenmühlen und Stampfen................................................. 1
172 Lohmühlen und Lohschneidereien................................................. 3
173 Oelmühlen und Stampfen.................................................................. 2
174 Schwer- und Feldspatmühlen............................................................ 0,5
175 Sägereien mit Band- und Kreissägen............................................ 1,5
176 Walkmühlen....................................................................................... 0,5
177 Betriebe mit elektrischer, Gas- oder Thierkraft sind denen mit 

Wasserkraft gleich zu behandeln.

ihren Tarif für industrielle Risiken ganz individualistisch zu gestalten und 
den einzelnen Jndnstriegruppen nicht mehr Prämien aufzulegen, als zur 
Deckung ihrer Schäden erforderlich erschien. Der erste derartige Tarif 
stammt aus dem Jahre 1875 und erfuhr 1889 eine Umänderung auf 
Grund der oben beschriebenen Statistik.

Der Tarif klassifizirt die Risiken in früher 277, jetzt 318 Nummern 
und normirt Zuschläge zu den ordentlichen Beiträgen von Vr bis 10 pro 
Mille der Versicherungssumme.

Im Obigen geben wir einen Abschnitt des bayerischen Tarifes von 
1875 und 1889 für Mühlen in Gegenüberstellung, entnommen einem ge
druckten Entwurf der königlichen Brandversicherungsanftalt; dieser Abschnitt 
soll einmal eine Vorstellung von der Vielgestaltigkeit eines solchen Tarifes 
geben, sodann soll die Gegenüberstellung der beiden Tarife zeigen, wie je 
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nach den statistischen Erfahrungen über das Verhältniß zwischen Schäden 
und Beiträgen, bei einer Risikengattung eine Erhöhung, bei einer anderen 
eine Ermäßigung Platz greift, aus einer Risikengattung eine neue ausge
schieden wird, vorhandene mit der Veränderung der Technik verschwinden 
und neue auftauchen.

Derartige Tarife finden sich bei allen nach privatwirthschaftlichen 
Grundsätzen geleiteten Versicherungsanstalten und in allen Zweigen, in 
denen sich Theilschäden ergeben, in der vollkommensten Ausbildung in der 
Feuer- und Transportversicherung, in weniger entwickelten Formen in den 
jüngsten Branchen, wie der Unfall-, Hagel- und Haftpflichtversicherung. 
In der Transportversicherung, deren Prämientarife neben denen der Feuer
versicherung die am weitesten gehende Differenzirung aufweisen, ist für 
die Klassifikation der Fälle maßgebend: Art und Beschaffenheit des Trans
portmittels, ob Fuhre, Eisenbahn, Segler oder Dampfer, ferner die 
geographische Lage des Reiseweges, bei Seetransporten auch die Zeit der 
Reise, ob sie zur guten oder schlechten Saison ausgeführt wird.

5. Alle Fälle im Bestände eines Versicherers, welche unter eine Tarif
nummer fallen, z. B. alle Oelmühlen (Nr. 138 des alten bezw. 173 des 
neuen bayerischen Tarifs) müssen im Laufe der Zeit — es ist dies ein Haupt
grundsatz der privatwirthschaftlich-individu Versicherung — in den 
Beiträgen die Mittel aufbringen, die nöthig sind, um die auf sie fallenden 
Schäden zu decken, ein Ideal, dem sie in den einzelnen Jahren nur fehr- 
selten nahe kommen; bald übersteigen die Beiträge die Schäden, bald 
bleiben sie hinter ihnen zurück. Zum Beweis der Schwankungen der 
Schäden in einer solch kleinen Gruppe von Fällen diene eine Statistik über 
Beiträge, Schäden und Versicherungssumme der bei der bayerischen Anstalt 
versicherten Gebäude einer bestimmten Tarifnummer. Zu bemerken ist hin
sichtlich der Schwankungen der Beiträge, daß die Anstalt nur halbe Bei
träge erhebt, falls sich im Vorjahre ein Ueberschuß von bestimmter Höhe 
ergiebt.

Aus dieser Tabelle erhellt, daß in keinem Jahre sich die durchschnitt
lichen Beiträge (58 531 Mk.) und Schäden annähernd decken; die Fälle 
bilden eben eine technisch unvollkommene Gefahreneinheit, weil die Ver
sicherungssummen zu große Verschiedenheiten aufweisen und ihre Anzahl 
zu klein ist, als daß sich das Gesetz der großen Zahl bewahrheiten könnte.

Jahr Versicherungssumme Beiträge
Entschädigung

Absolut
in o/^ der 

Vers. Summe

1890 91 22 895 320 71644 62 475 2,80
1891'92 22 305 240 36 004 13 431 0,60
1892/93 22 857 200 36 538 61166 2,68
1893/94 23 073 230 73 735 22 433 0,97
1894/95 23 354 080 74 427 57 032 2,44
1895 96 23 752 170 37 793 74 284 3,12
1896 97 24 614 060 78 072 58 395 2,37
1897/98 24 785 290 39 350 10 266 0,41
1898/99 25 008 770 79 215 61 835 2,47

1890/99 212 045 360 526 778 421 315 1,95



Rau, Die Rückversicherung der Gegenwart. 309

Ferner zeigt die Tabelle, daß allerdings in dem Zeitraum von neun 
Jahren der Beobachtung die Summe der Beiträge zur Deckung der 
Schäden sowohl wie der Verwaltungskosten hinreichte. Die Ausgleichung 
zwischen Schäden und Beiträgen erfolgt demnach doch, allerdings nicht 
im Zeitraum eines Jahres, sondern für das gewählte Beispiel in neun 
Jahren; der in der geringen Zahl der Fälle und der Verschiedenheit der 
Versicherungssummen liegende Mangel einer solchen Gefahreneinheit wird 
also durch Vergrößerung eines dritten Elementes der Gefahreneinheit, 
nämlich der Zeitstrecke, die der Versicherer seinen Berechnungen zu 
Grunde legt, ausgeglichen; nun hat aber die Verlängerung der Zeit ihre 
natürliche Grenze in der Endlichkeit aller menschlichen Verhältnisse und in 
den Zeitstrecken, nach denen wir im Wirthschaftsleben zu rechnen Pflegen. 
Denn, dies nicht berücksichtigt, bildet schließlich jeder Fall eine Gefahren
einheit insofern, als — natürlich nur in der Theorie — ein Haus, wenn 
von tausend seiner Gattung jährlich eins abbrennt, einmal in tausend 
Jahren von diesem Schicksal ereilt wird. Es bedarf nur des Hinweises 
auf dieses Extrem, um die Nothwendigkeit der Beschränkung des 
Elementes der Zeit darzuthun, abgesehen davon, daß bei einzelnen Ver
sicherungszweigen, wie der Transport- und Reiseunfallverficherung, das 
Risiko oft nur sehr kurze Zeit, manchmal nur wenige Tage, läuft.

Die Zeitstrecke, die wir im Allgemeinen unseren wirthschastlichen 
Berechnungen zu Grunde zu legen pflegen, ist das Jahr. Im Verlauf 
eines Jahres soll demnach auch im Versicherungswesen die Ausgleichung 
zwischen Schäden und Beiträgen erfolgen, und die Möglichkeit dieses jähr
lichen — allerdings, wie wir sehen werden, nicht ganz vollkommenen — 
Ausgleichs liegt in der großen Zahl der Gefahreneinheiten. Denn, wenn 
auch innerhalb einer Gefahreneinheit sich bald große bald kleine Schaden
ziffern ergeben, so gehen diese Schwankungen doch nicht bei allen Gefahren
einheiten parallel, vielmehr wird der hohen Schadenziffer der einen 
Gefahreneinheit eine niedere einer anderen gegenüberstehen; niemals 
werden alle Risikengattungen zugleich in einem Jahre hohe und im 
folgenden niedere Schäden aufweisen. Infolge der Ungleichheit der 
Schäden in den verschiedenen Gruppen wird die Kurve der Gesammt- 
schäden eine flachere Vinie darstellen, während die Kurven der Schäden 
der einzelnen Gefahreneinheiten sich in heftigen Schwankungen auf- und 
niederbewegen; es heben sich die Schwankungen der einzelnen Gefahren
einheiten, wenn man diese zusammenwirft, allerdings nicht vollkommen, 
wohl aber bis zu einem gewissen Grade auf.

Diese Sätze finden ihre Bestätigung in den umstehenden Tabellen. 
Diese Tabellen enthalten eine Zusammenstellung der Versicherungssummen, 
Beiträge und Schäden der bayerischen Brandversicherungsanstalt. Die 
erste Tabelle giebt diese Daten für die gewöhnlichen Gebäude, die die 
Normalsätze von 1; 1,3; 2; 2,5 pro Mille der Versicherungssumme zahlen, 
die zweite für industrielle Gebäude, bei denen wegen besonders feuer
gefährlicher Benutzungsarten zu dem Normalsatz noch die oben unter 
Nr. 4 erwähnten Zuschläge kommen, die dritte für alle Gebäude zusammen
genommen, und zwar seit dem Inkrafttreten des neuen Tarifs 1890/91 
bis 1898/99; die übrigen, in Tabelle 3 enthaltenen Daten kommen hier 
noch nicht in Betracht. Tabelle 1 und 2 sind aus den Büchern der 
königlich bayerischen Versicherungskammer zusammengestellt, Tabelle 3 ist

Zeitichrin r. d. ge'ammtc Bersich.-Wissem'chaft. I. 3. 21
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1. Gewöhnliche Gebäude.

Jahr

Vers.

Summe in 

1000 Mk.

Beitrag 

in 

1000 Mk.

Entschädigung

BemerkungenAbsolut 
in 

1000 Mk.

in o/oo der 
Vers. 

Summe

1890/91 3 757 071 5 987 3115 0,80
1891/92 3 849 271 3 674 4171 1,05
1892/93 3 944 672 3 751 5 058') ! 1,28 Ortsbrand Wertach 647 852 Mk.

- Creußen 136049 -

1893/94 4 043 920 6 457 3 576 0,88 783 901 Mk.
1894/95 4150430 6 597 5 6762) 1,36 2> Ortsbrand Eslarn 302 107 Mk.
1895/96 4 257 978 3 923 4 623 ' 1,08 - Gattendorf 100 571 -
1896/97 4388 312 6 846 4 262 0,97 Oberelsbach 277 146 -
1897/98 4 550 893 4 232 4 579 1,01 679 824 Mk.
1898/99 4 739 342 7 480 4 754 1,00

1890/99 37 681 890 48 950 39 817 1,06

2. Gewerbliche Gebäude.

1890/91 454008 1582 778 1,71
1891/92 467 467 812 805 1,72
1892/93 485 548 832 1 137*) 2,34 Eisenbahnwerkstätte
1893/94 494 371 1691 923 1,86 München .... 139 863 Mk.
1894/95 503 493 1713 956 ! 1,90 Dampssäge Holz
1895/96 515151 870 977 ' 1,90 kirchen . ..... 108988 -
1896/97 528 582 1775 995 1,88 ^48'85H
1897/98 549 954 886 959 1,74
1898/99 575164 1850 1 794^ 3,12 2) Baumwollspinnerei 

Kolbermoor. . 209 701 Mk.
Baumwollspinnerei 

Kaufbeuren . . . 205 965 - 
415 666 Mk.

1890/99 4 573 741 12 012 9 326 2,04

3. Alle Gebäude (1 4- 2).

Jahr

Vers. Summe 

in

1000 Mk.

Beitrag 

in 

1000 Mk.

Entschädigung In 1000 Mk.

... .. . ! Vorschuß-
Ueberschuß

Fonds

Absolut 
in 

1000 Mk.

in o/oo der 
Vers.

i Summe

1890/91 4 211079 7 569 3 893 0,92 7 465 9 943
1891/92 4316 738 4 486 4 976 1,15 9 266 10337
1892/93 4 428220 4 583 6 205 1,40 8 428 10 920
1893/94 4 538 291 8148 4 504 0,99 6 335 ! 11546
1894/95 4 653 923 8 310 6 633 1,43 7 904 12116
1895/96 4 773130 4 793 5 601 1,17 9 904 12973
1896/97 4 916 895 8 621 5276 1,07 6 801 , 13 600
1897/98 5100847 5118 5538 1,08
1898/99 5314 506 9 330 6 548 1,23

1890/99 
Durchschnitt

42 253 629 60 958
6 773

49 143 ! 1,16 56108
8015

81435 
11tzS3
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dem bayerischen statistischen Jahrbuch entnommen und auf Grund der 
Tabelle 1 und 2 bis 1898/99 ergänzt. Zu Tabelle 1 ist noch zu be
merken, daß die gewöhnlichen Gebäude, entsprechend den oben angeführten 
vier Beitragsstufen, in vier Klassen zerfallen; für jede Klasse werden in 
der Anstalt Versicherungssummen, Beiträge und Schäden gesondert 
festgestellt, aber nicht veröffentlicht. (Die letzte nach Klassen geschiedene 
Veröffentlichung findet sich in der Zeitschrift des königlich bayerischen 
statistischen Bureaus Jahrgang 1874.) Darum konnte nicht, wie es be
absichtigt war, für jede einzelne Klasse eine besondere statistische Uebersicht 
gegeben werden, sondern nur für alle Klassen zusammen.

Aus diesen Tabellen ergiebt sich, daß nicht einmal eine so bedeutende 
monopolisirte Anstalt wie die bayerische mit ihrem auf den ganzen Umfang 
des zweitgrößten deutschen Staates (rund 76 000 ykin) sich vertheilenden 
Bestand das oben als Ideal der Versicherung bezeichnete Ziel, nämlich 
die feste Vorausbestimmbarkeit der Höhe der Schäden und der zur Deckung 
erforderlichen Beiträge, zu erreichen vermag. Während in den meisten 
Jahren die Schäden der gewöhnlichen Risiken zwischen 0,80 und 1,00 
pro Mille, die der gewerblichen zwischen 1,70 und 1,00 pro Mille, also 
innerhalb enger Schranken, sich bewegen, erhöhen sie sich bei den letzteren 
1892/93 auf 2,34 pro Mille, 1898/99 gar auf 3,12 pro Mille; bei den 
ersteren, wo sich infolge des achtmal größeren Bestandes hohe Schäden 
weniger bemerkbar machen, auf 1,28 im Jahre 1892/93 und 1,36 im 
Jahre 1894/95. Die absoluten Ziffern zeigen, um welche Summen der 
Bedarf in den einzelnen Jahren disferirt. In Tabelle 2 ist das Maximum 
des Jahres 1898/99 doppelt so groß wie der Durchschnittsbedarf von 
900 000 Mk. der Normaljahre. In Tabelle 1 weist das Minimum des 
Jahres 1890/91 gegenüber dem Maximum des Jahres 1894/9.5 eine 
Differenz von 2,5 Millionen Mark auf. Auch beim Zusammenwerfen aller 
Risikengattungen, der gewerblichen und der gewöhnlichen, zeigt sich keine 
regelmäßige Gestaltung der Schäden, vielmehr treten auch hier erhebliche 
Schwankungen zu Tage; nach Tabelle 3 bewegen sich die Relativzahlen 
zwischen 0,92 pro Mille und 1,43 pro Mille, die absoluten zwischen 3,9 
und 6,6 Millionen.

6. Für die Erkenntniß der im folgenden Abschnitt näher zu be
sprechenden Funktion der Rückversicherung ist es nun von Wichtigkeit, 
den Ursachen der außerordentlichen Schäden in den Jahren 1892/93,1894/95 
und 1898/99 nachzuforscheu. Die Denkschrift: „Die bayerischen öffent
lichen Landesanstalten für Brand-, Hagel- und Vieh-Versicherung", her
ausgegeben von der königl. Versicherungskammer, München 1899, giebt 
den nöthigen Aufschluß. Wir finden nämlich, daß die höchsten Schaden
summen zu einem erheblichen Theil auf Brände einzelner hochwertiger, 
industrieller Anlagen oder ganzer Ortstheile zurückzuführen sind. Die 
Ursache der heftigen Schwankungen der Schadenzisfern liegt also darin, 
daß einzelne Fälle eine zu große Versicherungssumme aufweisen und in 
ihrem Risiko nicht zum Bestände der Anstalt passen, weil diese zu wenig 
derartige Risiken in sich schließt; bei den gewöhnlichen Gebäuden kommen 
hier insbesondere ganze Ortstheile in Betracht, sogenannte Komplexrisiken, 
die wegen ihrer Bauart durch ein Feuer zerstört werden können und des
halb ein Risiko bilden.

Hieran reiht sich nun die Frage, wie es möglich ist, daß eine Anstalt, 

21*
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die mit einem so stark wechselnden Bedarf zu rechnen hat, den an sie 
gerichteten Anforderungen genügen kann.

Die Erklärung dafür liegt in einer Reserve im weitesten Sinne, als 
welche bei der Anstalt funktioniren: einmal der sogenannte Vorschußfonds, 
sodann ein jährlich sich ergebender beträchtlicher Ueberschuß.Z Dieser Ueber- 
schuß rührt davon her, daß die Beiträge, sowohl die normalen von 1; 
1,3; 2 und 2/> pro Mille, als auch die Zuschläge für industrielle Risiken 
(Art. 60, Zisf. 1 des Brandvers. Ges.) bewußt um etwa 25 pCt. zu hoch 
begriffen sind; um ihn jedoch in mäßigen Grenzen zu halten, trifft Art. 66 
Xi. I. e. die Bestimmung, daß, falls die Hälfte der Beiträge am Schlüsse 
eines Jahres als Ueberschuß verbleibt, im nächsten Jahre nur die Hälfte 
des normalen Beitrags wie der Zuschläge zur Erhebung kommen darf. 
Die Wirkung dieses Verfahrens ist die, daß im Vermögen der Anstalt 
eine Reserve verbleibt, deren Durchschnitt — 8 Millionen Mark — den 
durchschnittlichen Beitrag — 6,8 Millionen Mark — nicht unbeträchtlich 
übersteigt.

Ein System der Beitragserhebung mit einer ähnlichen Wirkung 
besteht bei der größten deutschen Gcgenseitigkeitsanstalt, der Gothaer 
Fencrversicherungsbank. Sie fordert, um jährlich wechselnde Bei
träge zn vermeiden und zugleich eine Reserve zu haben, eine unverhält- 
nißmäßig hohe Prämie, vertheilt jedoch den jährlichen Ueberschuß auf die 
Versicherten, indem sie die auf den Einzelnen fallende Quote von dem 
Beitrag des nächsten Jahres in Abrechnung bringt; so ist das, was dem 
Versicherten bei dem wechselnden Bedarf als nicht feststehend erscheint, 
nicht der Beitrag, sondern die Dividende, der Nachlaß; thatsächlich schwankt 
jedoch der jährliche Beitrag. Um diese Ausführungen dnrch einige Zahlen '-) 
zu beleuchten, so erhob die Gothaer 1898 für 5328 Mill. Versicherungs
summe 16,8 Mill. Beiträge, d. i. 3,15 pro Mille, hat aber davon nur 
2,6 Mill., d. i. 0,48, zu Schadenzahlungen verwendet und einen Ueber
schuß von 12 Mill., d. i. 2,11 pro Mille, durch Gutschrift zur Ver
theilung gebracht. Dadurch, daß dieser Ueberschuß niemals vertheilt, 
sondern von: folgenden Beitrag abgezogen wird, ergiebt sich für die Anstalt 
ein ganz beträchtlicher Reservefonds, wie folgende Uebersicht über die von 
1890 bis 1898 erhobenen Beiträge und die Ueberschüsse zeigt:

Ueberschüsse. Beiträge.
1890 . . . '.»,2 Mill. Mk. 13,2 Mill. Mk.
1891 . . . 10,1 - 13,6 - s
1892 . . . 9,7 - 14,0 - -
1893 . . . 10,3 - 14,4 - -
1894 . . . 10,7 - 14,9 - -
1895 . . . 10,1 - 15,3 -
1696 . . . 11,7 - 16,7 -
1897 . . .11,7 - 16,0 -
1898 . . . 12,3 . 16,8 - -

Ein derartiger Fonds, der zu hohen Beiträgen verdankt wird und 
bei Gotha durch die jährliche Vertheilung, in Bayern durch die Erhebung

0 Siehe vorstehende Tabelle 3. „Aktiva aus dein Vorjahre", wie es im statistischen 
Jahrbuche heißt.

2) Wallmanns Vers. Kalender für 1900, S. 137.
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eines halben Beitrags ungefähr auf gleicher Höhe im Verhältniß zur 
Versicherungssumme gehalten wird, ist es, der die ersten Stöße wechselnder 
Schäden aufzunehmen hat.

Neben dieser ersten Reserve, auf die sich die Gothaer beschränkt, 
verfügt die bayerische Anstalt noch über eine zweite, den sog. Vorschuß
fonds, der ihr für den Fall von Katastrophen Deckung gewähren soll. 
Die Anstalt muß mit solchen Katastrophen mit Rücksicht auf die hoch- 
werthigen Fälle ihres Bestandes (Fabriks- und Komplexrisiken) rechnen; 
und daß insbesondere die Rücksicht auf diese (Komplex- und Fabrikrisiken) 
für die Einrichtung des Vorschußfonds maßgebend war, beweisen die Zu
schläge, die nach Art. 60 Zisf. 1 und 64 Zisf. 2 zu den gewöhnlichen 
Beiträgen kommen und in den Vorschußfonds fließen; denn es sind Zu
schläge, die iu enggebauten Ortschaften mit weicher Dachung und bei 
industriellen Gebäuden, deren hochwerthige Einrichtung mitversichert ist, 
zur Erhebung kamen; sie betrugen 1897/98 24 329 bezw. 11111 Mk. 
Die Hauptquelle des 1897 sich aus 13,6, gegenwärtig wohl 15 Mill. Akk. 
belaufenden Fonds bilden jedoch die Eintrittsgelder, die beim Beginn 
der Versicherung mit 2 pro Mille gezahlt werden müssen.

Den Schutz gegen die Wechselfälle des schwankenden Bedarfs findet 
also die bayerische Anstalt in einem Reservefonds, bestehend aus dem jährlich 
wachsenden Vorschußfonds und dem sich immer in der Bilanz findenden 
Ueberschuß. Gebildet ist dieser Fonds aus Beiträgen der Versicherten, 
die dauernd ihrem Jndividualvermögen entzogen sind; die dadurch bewirkte 
dauernde Festlegung eines Theiles ihres Vermögens ist nur deshalb er
träglich, weil die den Einzelnen entzogenen Summen bei der Masse der 
Versicherten verschwindend klein sind; bei den freilich nur in geringer 
Anzahl vorhandenen großen Risiken handelt es sich jedoch um bedeutende 
Summen.

Der zweite Mangel dieser Methode, dem wechselnden Bedarf zu be
gegnen, liegt darin, daß die jeden Versicherten treffende Schadensquote, 
der Beitrag, nicht als eine im voraus fest bestimmbare Größe in den 
Wirthschaftsplan eingestellt werden kann, ein Mangel, der sich allerdings 
wieder der Masse der Versicherten wegen der Kleinheit des Beitrags 
kaum bemerkbar macht, sondern nur den Inhabern großer Risiken, für die 
z. B. 10 000 bis 20 000 Mk. Beitrag gezahlt wird, unangenehm ist.

Lediglich eine Anstalt mit Monopol kann ein solches System der 
Ansammlung von Reserven zur Anwendung bringen; für Anstalten ohne 
Monopol verbietet sich dieses Verfahren aus verschiedenen Gründen. Was 
zunächst die Gegenseitigkeitsanstalten anlangt, seien es private oder 
öffentliche, sofern letztere nicht gleichfalls das Monopolrecht besitzen, so 
müssen sie, die in Konkurrenz mit den Aktiengesellschaften stehen, den 
Hauptvorzug derselben, die festen Prämien, möglichst zu erreichen suchen, 
können also nicht bald einen ganzen, bald einen halben Beitrag erheben. 
Andererseits ist ihnen der Weg der Ansammlung eines großen Reserve
fonds, der rechtlich den Versicherten ganz entzogen ist, verschlossen; sie 
können nicht ein Eintrittsgeld fordern, das beim Austritt nicht zurück
gezahlt wird. Und wenn die „Gothaer" in den ersten drei Jahren 
3,17 pro Mille als Beitrag erhebt und dauernd 2,11 pro Mille als

0 Siehe die Tabelle o unter Rr.
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Beitrag zum Reservefonds bis zum Austritt behält, so gründet sich die 
Möglichkeit dieses Verfahrens darauf, daß die Beiträge, absolut genommen, 
geringfügig sind, da die Gothaer keine oder nur sehr wenig industrielle 
Risiken hat, die eine dauernde Festlegung beträchtlicher Kapitalien nicht 
zu ertragen vermöchten. *)

Aus dem gleichen Grunde, wegen zu hoher Prämien, ist dieses Ver
fahren bei der Transportversicherung nicht anwendbar, betrug doch 1899 
die durchschnittliche Prämie 0,7 bis 0,8 pCt.; bei dieser Branche kommt 
noch als weiteres hemmendes Moment der Umstand hinzu, daß die 
Risiken in den seltensten Fällen während des ganzen Geschäftsjahres 
laufen, was eine jährliche Verrechnung des Überschusses unmöglich macht.

Ganz von selbst verbietet sich den Aktiengesellschaften das Verfahren, 
dem wechselnden Bedarf durch wechselnde Beiträge und durch Reserven aus 
dem Vermögen der Versicherten zu begegnen; denn einerseits müssen sie 
mit festen Prämien operiren, und zwar mit möglichst niedrigen, und ein 
Eintrittsgeld, selbst wenn es beim Ablauf der Versicherung rückerstattet 
würde, ist selbstverständlich ganz ausgeschlossen; andererseits ist das Streben 
dieser Gesellschaften darauf gerichtet, mit dem nach Abzug der Schäden 
bleibenden Rest der Prämien den Aktionären eine möglichst regelmäßige 
und nachhaltige Verzinsung des Kapitals zu gewähren; aus diesem Grunde 
ist ihnen die Ansammlung erheblicher Reserven aus dem Gewiun ebenfalls 
versagt. Vollständig unzulässig ist es natürlich, im normalen Geschäfts
gang auf das Aktienkapital als Reserve zurückzugreifen.

Was insbesondere die Feuerversicherungs-Anstalten betrifft, denen 
nicht das System wechselnder Beiträge und Bildung hoher Reserven 
möglich ist, so wären im Bestände derselben wegen der Biobilien, die die 
Versicherungssumme des einzelnen Falles beträchtlich erhöhen, noch weit 
heftigere Schwankungen als bei der Bayerischen Jmmobiliaranstalt zu 
erwarten. Man war daher genöthigt, andersartige Maßregeln zur Er
zielung einer gewissen Stetigkeit in den jährlichen Schäden zu treffen. 
Run haben wir als Ursachen der Unregelmäßigkeiten in den Schäden 
die Mängel in der Zusammensetzung der Gefahreneinheiten erkannt. Es 
kam also darauf an, diese Mängel zu beseitigen und eine Einrichtung zu 
finden, welche sowohl eine größere Regelmäßigkeit in den Versicherungs
summen als auch eine stärkere Besetzung der Gefahreneinheiten mit 
Fällen bewirkte, und das Mittel, das diese beiden Dienste dem Versicherer 
leistet, fand man in der Rückversicherung.

II. Arten, Funktion und Wesen der Rückversicherung.

7. Dem Erforderniß der Versicherungstechnik, Zusammenfassung mög
lichst vieler nach Schadenswahrscheinlichkeit und Versicherungssumme gleich
artiger Fälle zu Gefahreneinheiten, entspricht in der Praxis zuerst die Aus
bildung vielartiger Versicherungszweige. Demzufolge bilden der Gefahr 
nach gleiche Risiken den Bestand des Versicherers, und es trifft dies auch da 
zu, wo eine Anstalt mehrere Versicherungszweige betreibt, denn wenn auch

Daß es sich unter Umständen run ganz bedeutende Summen handelt, mag ein 
Beispiel zeigen. Angenommen, für eine Fabrik im Werthe von 3 Mill. Mk. müßten 
4 pro Mille, d. i. 12 (XX) Mk., Beitrag gezahlt werden; nach Gothaer System betrüge 
der Beitrag zur Reserve das Doppelte davon, das wären 24000 Mk. 
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juristisch eine solche Anstalt als Einheit erscheint, so zerfällt sie doch wirth- 
schaftlich in selbständige Abtheilungen.

Bewirkt so die Verschiedenartigkeit der Versicherungszweige eine 
Theilung der Risiken nach der Gefahr, so hat die Vielheit von Anstalten, 
die den gleichen Versicherungszweig betreiben, eine Vertheilung der Risiken 
hinsichtlich der Versicherungssumme zur Folge, denn bei der großen Zahl 
der in jedem Zweige neben einander arbeitenden Gesellschaften wird es 
wohl kaum jemals Vorkommen, daß alle Güter, die auf einem Schiffe 
oder Zuge zu einem Risiko zusammengefaßt sind, oder daß alle Gebäude 
einer Stadt bei einer Anstalt in Versicherung gegeben sind.

Obgleich nun durch die Ausbildung verschiedener Versicherungszweige 
und innerhalb eines Versicherungszweiges durch das Vorhandensein vieler 
Versicherer eine Ausscheidung der Risiken nach gleichartigen Gruppen 
stattfindet, so führt diese primäre Risikentheilung doch noch keineswegs 
zu technisch richtigen Gefahreneinheiten; vielmehr muß zu jener primären, 
durch das Kontrahiren mit verschiedenen Anstalten bewirkten Theilung 
noch eine sekundäre Theilung hinzukommen, die nach Abschluß des 
Vertrages durch den Versicherer vorgenommen wird.

Allerdings könnte der Versicherer beim Abschluß jedes Vertrages 
dafür sorgen, daß der neue Fall in seinem Risiko zu seinem Bestände 
paßt, insbesondere die Versicherungssumme sein Maximum nicht über
schreitet. Dann aber würden sehr viele Risiken, welche, entsprechend der 
in der Gegenwart auf allen Gebieten des Wirthschaftslebens hervor
tretenden Tendenz, immer größere Verhältnisse aufweisen, nur dadurch in 
Versicherung gebracht werden können, daß der Interessent für das eine 
Risiko, das fiir ihn in Frage steht, mit mehreren Versicherern rechtlich 
in Beziehung gebracht wird. Es ist dies der Fall der sogenannten 
Mitversicherung, von der jedoch nur in der Seeversicherung, dann in 
England und Nordamerika auch in der Feuerversicherung noch in größerem 
Umfang Gebrauch gemacht wird, während auf dem Kontinent meist nur 
bei sog. nothleidenden Risiken und bei ausnahmsweise großen Risiken, 
umfangreichen Fabriken oder Ausstellungen, wie z. B. der Pariser von 
1900, zur Mitversicherung gegriffen wird. Diese beschränkte Anwendung 
findet ihre natürliche Erklärung in den der Mitversicherung anhaftenden 
Mängeln

Ihr Hauptmangel, aus dem die übrigen Mängel als nothwendige 
Konsequenzen folgen, beruht ersichtlich darin, daß die verschiedenen Mit- 
versicherer in vielen Punkten nicht einer Meinung sind, ein Mangel, der 
sich insbesondere beim Abschluß des Vertrages geltend macht, aber auch 
während des Laufes der Versicherung zu Tage tritt; man denke nur an 
die Versicherungsbedingungen und ihre Klauseln, deren Verschiedenheit bei 
den verschiedenen Gesellschaften es leicht mit sich bringen kann, daß ein 
Versicherer für gewisse Fälle etwas gestattet, was der andere ausdrücklich 
verbietet. Die Versicherer haben zwar diesem Mangel dnrch einheitliche 
Gestaltung ihrer Bedingungen abzuhelfen versucht und dadurch die Aus
stellung sogenannter gemeinschaflicher Policen (Ehrenberg a. a. O. S. 12, 
Nr. 19) ermöglicht, allein es bleibt immer noch das Mißliche des Ver
kehrs mit mehreren Versicherern, das insbesondere bei der Prämienzahlung, 
bei Vornahme von Aenderungen im Risiko und endlich im Schadensfälle 
sich geltend macht. So ist es denn erklärlich, daß die Bertheilung der
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Risiken auf einem anderen Wege gesucht wird, nämlich auf dem der 
Rückversicherung, die den Vortheil bietet, daß der Versicherte nur einem 
Versicherer gegenüber berechtigt und verpflichtet wird, daher auch nur an 
einen Versicherer die Prämie abzuführen hat, nur einem gegenüber die 
Anzeigepflicht bei Veränderungen am Risiko und im Schadensfälle zu er
füllen hat.

Die Mitversicherung erfüllt aber auch die Funktion der Risiken
theilung nicht genügend; denn selbst dann, wenn mit ihrer Hülfe eine 
entsprechende Theilung vorgenommen ist, kann sich sür den Versicherer 
das Bedürfniß nach einer sekundären Theilung durch Rückversicherung 
ergeben, und zwar hervorgerufen durch die sog. Kumulirung der Risiken, 
d. i. durch das nachträgliche Zusammenfließen mehrerer Risiken zu einem Risiko. 
(Bergt, oben Nr. 3.) Eine solche Kumulirung ist bei allen Versicherungs
zweigen möglich, spielt aber die größte Rolle in der Transport-, namentlich 
der Seetransport-Versicherung, weil hier die Wahrscheinlichkeit am höchsten 
ist, daß die Objekte mehrerer bei einem Versicherer versicherter Interessenten 
auf einem Platz (Lagerhaus, Quai, Schiff, Zug) Zusammentreffen. Auch 
in der Feuerbranche müssen die Versicherer mit solchen Eventualitäten 
rechnen, wie folgende Beispiele zeigen mögen: Fünf Familien, die bei einer 
Anstalt ihr Mobiliar mit je 20 000 Mk. versichert haben und bis jetzt in 
verschiedenen Häusern wohnten, ziehen zufällig nach einem Hause um. - 
Oder: Fünf Gesellschaften, die bei demselben Rückversicherer rückversichert 
sind, und zwar durch einen obligatorischen Vertrag, wonach sie ihn an 
allen Excedenten über 50 000 Mk. mit 33 Vs PCt. betheiligen, nehmen 
zusammen eine Fabrik im Werthe von einer Million zu gleichen Quoten 
in Versicherung. — In beiden Fällen ergiebt sich für die Anstalt ein 
Kumul im ersten von 100 000, im zweiten von 250 000 Mk.

8. Die Rückversicherung hat die Aufgabe, dem Versicherer die sekun
däre Theilung der Risiken zu ermöglichen. Zwei Momente sind es nun, 
die, wie gesagt, das Risiko bestimmen und eine Theilung desselben 
bedingen können, einmal die Versicherungssumme, sodanu die Schadens
wahrscheinlichkeit; nach beiden Seiten kann ein Fall im Verhältniß zu 
den Fällen, die den Bestand eines Versicherers bilden, Abweichungen 
zeigen, so daß die technisch erforderliche Gleichheit des Risikos aller Fälle 
fehlt und Anlaß gegeben ist, zur Rückversicherung zu greifen, um eine 
Theilung des Risikos entweder nach der Gefahr oder nach der Summe 
oder nach beiden eintreten zu lassen und für den nicht behaltenen Theil 
einen anderen Versicherer verbindlich zu machen.

Zur Beleuchtung diene ein Beispiel, das wir der Viehversicherung ent
nehmen wollen. Zweck dieser Versicherung ist der Ersatz des. Vermögens
schadens, der dem Eigenthümer durch irgend welche Ereignisse, die seinen 
Thieren zustoßen, erwächst; nur ein Ereigniß ist als Schadensursache aus
geschlossen, das Feuer, gegen dessen Folgen zu schützen die Aufgabe der Feuer
versicherung, ist. Nun haben sich norddeutsche Viehversicherungs-Gesellschaften 
veranlaßt gesehen, in einzelnen Policen die Feuersgefahr mit zu übernehmen; 
das Risiko dieser Fälle ist gegenüber den: der übrigen, in denen die Feuers
gefahr nicht mitgedeckt ist, anders geartet; es ist nach der Seite der Schadens
wahrscheinlichkeit größer. Abgesehen nun davon, daß die Zahl dieser Fälle 
für den Viehversicherer zu gering ist, als daß er daraus eine Gefahreneinheit 
bilden könnte, sind die technischen Grundlagen der Feuerversicherung so
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andersartige, daß die Uebernahme der Feuersgefahr vollständig aus dem 
Rahmen des Betriebes einer Viehversicherung fällt. Aus diesen Gründen 
lassen die Versicherer eine Theilung des Risikos durch Theilung der 
Schadenswahrscheinlichkeit eintreten; sie nehmen gegen die übernommene 
Feuersgefahr Rückversicherung bei Mobiliarfeuerversicherern; damit ist die 
Gleichheit des Risikos dieser Fälle mit den übrigen in der Schadens
wahrscheinlichkeit wieder hergestellt.

Neben dieser Theilung des Risikos durch Theilung der Schadens
wahrscheinlichkeit kann eine andere Theilung des Risikos zur Anwendung 
kommen: die Theilung der Versicherungssumme. Es sei, um bei der Vieh
versicherung zu bleiben, der Werth eines vollversicherten Viehstandes 
100 000 Mk.; beträgt das Maximum des Versicherers 30 000 Mk., wird 
er 70 000 Mk. in Rückversicherung geben.

Diesen beiden Arten der Risikentheilung entsprechen die beiden Arten 
der Rückversicherung, von denen wir die erstere als Gefahren-Rück- 
versicherung, die andere als Summen-Rückversicherung bezeichnen.')

Die Gefahren-Rückversicherung, die übrigens in praktischer Hin
sicht weit hinter die Summen - Rückversicherung zurücksteht, hat ihre 
Eigenthümlichkeit darin, daß die Versicherer eine Gefahr, für die sie nicht 
haften wollen, auf einen andern Versicherer abwälzen. Ein Fall, die 
Rückversicherung der Viehversicherer gegen die Feuersgefahr, wurde soeben 
erwähnt. Weitere Beispiele dieser Art sind in der Feuerversicherung die 
Rückversicherung gegen Explosionsgefahr, in der Lebensversicherung die 
gegen Kriegsgefahr. Die relativ bedeutendste Rolle spielt jedoch die 
Gefahren-Rückversicherung in der Binnen- und Seetransportversicherung, 
wo die Kriegs ebenso wie die Feuersgefahr rückversichert werden, letztere 
entweder für die ganze Reise oder für die Zeit, während welcher die 
Waaren am Quai oder in Lagerhäusern auf dem Transport liegen; es 
häufen sich die Risiken an diesen Plätzen so an, daß die Versicherer sich 
wenigstens gegen einen Brand als das Ereigniß, welches hier am meisten 
droht, rückdecken. Die Funktion der Gefahren-Rückversicherung ist demnach 
Herstellung der Gleichheit der Risiken der Fälle durch Vertheilung der 
Gefahr auf mehrere Versicherer. Den Anlaß zu dieser Rückversicherung 
giebt der Umstand, daß der Direktversicherer Fälle in Versicherung nehmen 
mußte, die in Gefahrsart und damit in Schadenswahrscheinlichkeit nicht 
zu seinen Gefahreneinheiten paßten; die erforderliche Gleichheit der Risiken 
wird durch die Rückversicherung hergestellt. Wir können uns mit diesen 
wenigen Worten über die Gefahren-Rückversicherung begnügen, da sie auch 
in der Transportbranche, wo sie bisher am meisten Verwendung fand, 
immer mehr außer Gebrauch kommt und allmählich ganz verschwinden dürfte.

Etwas eingehender aber werden wir uns mit der Funktion der weit
aus bedeutsameren Summen-Ruckversicherung zu beschäftigen haben. 
Gleichheit der Risiken in Schadenswahrscheinlichkeit und Versicherungssumme 
ist, wie im ersten Abschnitt begründet wurde, oberster Grundsatz der Ver
sicherungstechnik. Dient nun die Gefahren-Rückversicherung zur Nivellirung

0 ^ewis, Versicherungsrecht 8 8 S. 117 spricht von qualitativer und quantita
tiver Theilung. — Ehrenberg a. a. O. S. 16 gebraucht für Summen-Rückversicherung 
die Bezeichnung: „Rückversicherung unter Theilung des Gesammtrisikos" und bezeichnet 
als „Rückversicherung gegen einzelne Gefahren" jene Rückversicherung, die wir Gefahren- 
Rückversicherung nennen.
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der Risiken in der Schadenswahrscheinlichkeit, so bewirkt die Summen- 
Rückversicherung die Herstellung der nöthigen Risikengleichheit hinsichtlich 
der Versicherungssumme; sie ermöglicht es dem Versicherer, in jedem Falle 
das passende Maximum zu behalten, den Rest jedoch einem anderen Ver
sicherer zuzuweisen.

Aber die Gleichheit der Risiken genügt allein nicht, um eine gewisse 
Stetigkeit in den jährlichen Schäden zu erzielen. Die Gefahreneinheiten 
müssen zu diesem Zwecke auch eine hinreichende Anzahl von Fällen aus
weisen, und auch diese zweite Funktion leistet die Summen-Rückversicherung; 
sie ermöglicht die Zersplitterung der Versicherungssummen zwecks 
stärkerer Besetzung der Gefahreneinheiten mit Fällen und Verkleine
rung des Risikos des Versicherers. Während nun die letztgenannte 
Wirkung der „Atomisirung" (Ehrenberg a. a. O. S. 12) keiner weiteren 
Erörterung bedarf, da selbstverständlich ist, daß bei kleinen Versicherungs
summen der Versicherer gegen unliebsame Ueberraschungen infolge seiner 
Unkenntniß der Schadenswahrscheinlichkeit geschützt ist, bedarf die erstgenannte 
Wirkung einer näheren Beleuchtung.

Um einigermaßen befriedigende Gefahreneinheiten ohne Rückversicherung 
zu bilden, bliebe den Versicherern nur eiu Weg, die sachliche Spezialisirung 
und Ausdehnung der Thätigkeit auf ein möglichst großes Gebiet. Würde 
sich z. B. eine Gesellschaft nur mit der Versicherung von Mühlen, eine 
andere nur mit der von Brauereien, eine dritte nur mit der von Spinne
reien beschäftigen und ihren Betrieb über ganz Europa ausdehnen, so 
würde die Gesammtheit aller europäischen Mühlen rc. eine ziemlich voll
kommene Gefahreneinheit bilden. Allein dieses Verfahren würde den 
Mangel zu großer Kostspieligkeit mit sich bringen, da jede Anstalt einen 
über das ganze Gebiet sich erstreckenden Außendienst einrichten müßte. 
Statt dessen beschränken die Versicherer ihre Thätigkeit auf weniger aus
gedehnte Gebiete und suchen hier möglichst viele Fälle zu gewinnen; fin
den Vortheil billigerer Organisation tauschen sie dabei allerdings den Nach
theil unvollkommener Gefahreneinheiten ein, dieser aber läßt sich durch 
die Rückversicherung, welche eine stärkere Besetzung der Gesahreneinheiten 
bewirkt, beseitigen.

Diese Funktion gründet sich auf die Uebung, daß Rückversicherung 
nicht bloß durch die Rückversicherungs-Gesells^ sondern auch in großem 
Umfange durch die direkten Versicherer selbst gewährt wird. Auf eine in der 
Folge noch näher darzustellende Weise wird die Versicherungssumme in eine An
zahl Theile zerlegt, und je ein Theil einem besonderen Versicherer zugewiesen; 
sür einen jeden Versicherer bildet die von ihm übernommene Quote ein 
selbständiges Risiko; aus dem einen Fall sind durch die Rückversicherung 
mehrere Fälle, von dem Standpunkt der betheiligten Versicherer, geworden. 
Eine in dieser Weise arbeitende Anstalt vereinigt demzufolge in ihrem 
Bestände Fälle, die sie aus ihrem direkten Arbeitsfelde gewonnen hat, mit 
solchen, die ihr auf dem Wege der Rückversicherung aus den verschiedensten 
Gegenden zufließen. Es wird also hier das durch die Rückversicherung 
erreicht, was sich ohne sie nur durch eine umfassende internationale Orga
nisation des Außendienstes bewerkstelligen ließe, nämlich die Ausdehnung 
der Geschäftsthätigkeit des Versicherers über ein weites Gebiet ohne 
großen Kostenaufwand; die Gefahreneinheiten in seinem Bestand sind stärker 
besetzt, und die Häufung der Fälle hat eine größere Regelmäßigkeit der
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Schäden im Gefolge, da mit der Zunahme der möglichen Fälle das 
Gesetz der großen Zahlen an Kraft und Erfolg gewinnt.

9. Um nun zum letzten Punkt in diesem Abschnitt überzugehen, dem 
Wesen der Rückversicherung, d. h. den Eigenthümlichkeiten, durch die 
sie sich in Hinsicht ihres wirthschastlichen Zweckes und ihrer wirthschaft- 
lichen Funktion von der direkten Versicherung unterscheidet, so erblicken 
wir die Eigenthümlichkeit der Rückversicherung in der durch den Versicherer 
bewirkten Vertheilung seines Risikos auf mehrere andere Versicherer/) 
und hiermit ist zugleich eine genügende Abgrenzung gegenüber der, in 
weniger vollkommener Weise das nämliche Ziel verfolgenden Mit
versicherung (siehe oben Nr. 7) gegeben.

Indem wir nun aber die Theilung des Risikos als das Charakte
ristikum der Rückversicherung bezeichnen, scheint uns die in der Praxis, 
namentlich in der Transportversicherung, bekannte Rückversicherungs-Weise, 
bei der das ganze Risiko auf den Rückversicherer abgewälzt wird, zu 
widersprechen/) Das ist jedoch nur scheinbar der Fall.

Was zunächst den von Moldenhauer genannten Fall der Rück
versicherung der Priorität gegen Feuer- und Explosionsgefahr anlangt, so 
wird hier überhaupt nicht das ganze Risiko abgewälzt, es findet vielmehr 
auch hier eine Theilung statt, allerdings nicht nach der Seite der Ver
sicherungssumme, sondern der Schadenswahrscheinlichkeit; dieser Fall kann 
daher nicht als Beispiel einer Abwälzung des Gesammtrisikos angeführt 
werden.

Ebenso wenig verstößt das von Moldenhauer dem Rückversicherten 
seitens des Rückversicherers gewährte Recht der Rückversicherung der 
ganzen Priorität gegen den aufgestellten Grundsatz der Theilung; von 
dieser Möglichkeit machen die Gesellschaften nur Gebrauch, um der (gerade 
in der Transportversicherung) drohenden Kumulirung der Risiken vorzu
beugen. Kommt z. B. auf einen Dampfer zu einem Risiko des Versicherers 
von 100 000 Mk., von welchem 70 000 Mk. rückversichert sind, noch ein 
zweites von 100 000 Mk., wovon einem anderen Rückversicherer ent
sprechend wieder 70 000 Mk. zufallen, so wird der Versicherer, der grund
sätzlich nur ein Maximum von 30 000 Mk. auf einen Dampfer hält, 
nochmals 30 000 Mk. rückdecken müssen. Er wird also von der ihm in 
dem Vertrag gegebenen Möglichkeit Gebrauch machen und eine der ihm 
von den beiden Risiken gebliebenen Prioritäten von 30 000 Mk. abgeben; 
thatsächlich hat er dann allerdings vom Standpunkt der zwei Versicherten 
ein Risiko ganz abgewälzt, nicht aber von seinem Standpunkt aus, da 
für ihn die beiden Prioritäten zu einem Risiko von 60 000 Mk. zusammen- 
geflossen sind, an dem er noch zur Hälfte betheiligt bleibt; von seinem 
Risiko hat er eine Quote behalten. Es liegt demnach auch hier eine 
Theilung, keine Abwälzung des Risikos vor.

Von den bei Moldenhauer erwähnten Fällen der Abwälzung des 
Gesammtrisikos bleibt nur noch einer übrig, in dem thatsächlich eine 
Theilung des Risikos nicht bezweckt wird, der Fall der Rückdeckung der 
Priorität wegen Ueberfälligkeit des Schiffes: Ist ein Schiff am Be-

0 Aehnlich Ehrenberg a. a. O. S. 10, der jedoch nur die Summen-Rückversicherung 
dabei im Auge hat.

2) Ehrenberg a. a. O. S. 10 A. 19. Moldenhauer, Die laufende Ver
sicherung, in Zeitschrift für die gesammte Versicherungs-Wissenschast Band I S. 146.
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stimmungsort nicht zur richtigen Zeit eingetrosfen und weder sein Unter
gang noch seine Existenz gewiß, so nimmt der Versicherer, allerdings gegen 
hohe, manchmal bis zu 80 pCt. der Versicherungssumme gehende (sogenannte 
spekulative) Prämie Rückversicherung, die namentlich in England seitens 
der sogenannten Lloyds gewährt wird. Aber schon aus dieser kurzen 
Darstellung dürfte hervorgehen, daß solche Geschäfte alls dem Rahmen 
der wirthschaftlichen Versicherung heraustreten; sie sind reine Wettgeschäfte 
und können deshalb bei einer Untersuchung der wirthschaftlichen Funktion 
und des wirthschaftlichen Wesens der Rückversicherung außer Betracht 
bleiben, zumal sie noch dazu äußerst selten Vorkommen.

Gegen die von uns als Zweck der Rückversicherung behauptete 
Theilung des Risikos scheint endlich noch eine andere Erscheinung zu 
sprechen, nämlich die Rückversicherung des ganzen Bestandes direkter 
Gesellschaften, wie es z. B. 1898 bei der italienischen Lebens-, Unfall- 
und Transportversicherungs-Gesellschaft „Iniriativa" der Fall war. 
Die Gesammt-Rückversicherung ist in solchen Fällen entweder nur ein 
Mittel zur Fusion mehrerer Gesellschaften oder auch nur zur Ablösung 
eines bestimmten Portefeuilles, z. B. von einem bestimmten Territorium, 
und ist dann lediglich etwas Vorübergehendes; oder soweit solche Verhält
nisse dauernder Natur sind und eine längere Zeit währende Abhängigkeit 
des Direktversicherers vom Rückversicherer begründen, handelt es sich im 
Grunde nur um eine durch die Rückversicherung verschleierte direkte Ver
sicherung; der nominelle Direktversicherer hat wirtschaftlich kaum mehr 
als die Stellung eines Vermittlers, seine Provision wird ihm unter dem 
Namen einer Rückversicherungs-Provision gezahlt. Juristisch besteht aller
dings ein bedeutender Unterschied zwischen einem Vermittler und einem 
derartigen Direktversicherer, insofern als Letzterer aus den Verträgen als 
Versicherer haftet, während der Vermittler aus dem Versicherungsverhältniß 
als direkter Stellvertreter vollständig ausscheidet; thatsächlich ist ein solcher 
Direktversicherer Mandatar des Rückversicherers, zumal dann, wenn Letzterer 
eine maßgebende Stelle im Aufsichtsrath der direkten Gesellschaft innehat. 
Sowohl der Fall einer vorübergehenden wie der einer dauernden Rück
versicherung des ganzen Bestandes bietet ein interessantes Beispiel der 
im Wirthschaftsleben nicht selten vorkommenden Erscheinung, daß ein 
Rechtsinstitut, wie hier der Rückversicherungsvertrag, der gewöhnlich der 
Vertheilung der Risiken unter mehrere Versicherer dient, zu einem ganz 
anderen, ja zu einem ganz entgegensetzten Zweck benutzt wird.

In eigenthümlicher Weise findet sich die Rückversicherung des ganzen 
Bestandes verwendet von den industriellen Versicherungsverbänden; es 
sind das Vereinigungen einer größeren Reihe von Unternehmungen eines 
Industriezweiges zur gegenseitigen Versicherung ihrer Risikos gegen Feuer, 
wie sie beispielsweise für die deutschen und russischen Zuckerfabriken, für 
die norddeutschen Mühlen, sür die österreichische Montanindustrie u. A. m. 
bestehen. Nominell find diese Verbände Versicherungsgesellschaften auf 
Gegenseitigkeit; da sie aber den ganzen Bestand oder wenigstens doch 
den größten Theil meist bei direkten Gesellschaften rückversichert haben, 
fungiren sie thatsächlich als Vermittler, und es handelt sich in Wahrheit 
um direkte Versicherungen, für die die Rückversicherung ihren Namen leihen 
muß. Ihre Entstehung verdanken sie dem Bestreben der Interessenten, 
gestützt auf ihre große Zahl, die Versicherer zu Prämienermäßigungen zu 
veranlassen. Die genannten Verbände sind deshalb meines Ermessens
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den Preiskoalitionen, und zwar denen auf Seite der Nachfrage, zuzurechnen. 
Ihre Besonderheit liegt darin, daß sie dem Versicherer einen Theil seiner 
Thätigkeit, den Außendienst, ganz oder zum Theil abnehmen, insbesondere 
die Acquisition und die Vereinnahmung der Prämien, zuweilen auch die 
Schadenregulirung (Letzteres jedoch nur bei nicht vollständiger Rückver
sicherung), wofür dem Verband ein Theil der vereinbarten Normalprämie 
unter dem Namen einer Provision verbleibt.

Durch alle diese Pseudo-Rückversicherungen wird an dem oben ent
wickelten Satze, daß der wirthschaftliche Zweck der Rückversicherung auf 
Theilung des Risikos gerichtet ist, nichts geändert.

In der Rechtswissenschaft ist der Begriff der Rückversicherung ein 
außerordentlich bestrittener, insofern als man nicht einig ist, welche Ver
träge als Nückversicherungsverträge aufzufassen seien; insbesondere ist es 
eine Form, der später näher zu besprechende „laufende Rückversicherungs
Bertrag", dem von Einigen die Eigenschaft eines Versicherungsvertrages 
abgesprochen und die eines Sozietätsvertrages beigelegt wird?) Eine 
scharfe Abgrenzung der Rückversicherung gegen die Mitversicherung giebt 
keiner der Schriftsteller, die sich mit Rückversicherung beschäftigt haben, 
wozu noch kommt, daß fie zuweilen juristische und wirthschaftliche Gesichts
punkte miteinander vermengen. Sie geben meistens nur Definitionen. 
Ehrenberg a. a. O. S. 1 und, ihm folgend, Lewis definirt die Rück
versicherung als Haftpflichtversicherung, „welche ein Versicherer gegen die 
Gefahr der Ersatzpflicht, die er durch den Versicherungsvertrag auf sich 
genommen hat, seinerseits nimmt". — Wagner in Schönbergs'Handbuch 
N.B.2.Hlbd. S.365 nennt Rückversicherung „die Versicherung der Versicherer 
für die in Bersicherung genommenen Risikos untereinander (R. V. als 
Gegenseitigkeitsunternehmung) oder bei Dritten (als selbständige Erwerbs
unternehmung)". — Emminghaus endlich im Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften unter dem Artikel „Rückversicherung" versteht unter Rück
versicherung „die Bersicherung, durch welche der Versicherer für die seinerseits 
übernommene Ersatzpflicht sich anderweitig Deckung verschafft." In seinen 
Ausführungen über die Arten derRückversicherung bemerktEmminghaus bei
läufig „die Rückversicherung gegen bestimmte Gefahren sei eigentlich keine Rück
versicherung, gehe über den Rahmen der eigentlichen Rückversicherung hinaus", 
als welche er demnach nur die Summen-Rückversicherung gelten läßt. Wir 
sehen mit der Praxis auch die Gefahren-Rückversicherung als eigentliche 
Rückversicherung an, wenn auch zuzugeben ist, daß sie an Bedeutung weit 
hinter der Summen-Rückversicherung zurücksteht. Jedoch dürfte das kein 
Grund sein, ihr den Charakter einer eigentlichen Rückversicherung abzusprechen; 
vielmehr stehen sich die beiden Erscheinungen innerlich sehr nahe, weshalb 
es zweckmäßig sein dürfte, sie unter den Namen Rückversicherung, wie es 
ja auch die Praxis thut, zusammenzufassen.

Wir sehen davon ab, eine Definition der Rückversicherung im 
juristischen Sinne aufzustellen, glauben vielmehr uns damit begnügen zu 
können, ihr Wesen und ihre Funktion dargelegt und ihre Unterscheidungs
merkmale von verwandten Erscheinungen bezeichnet zu haben.

^) Vergl. hierzu Ehrenberg a. a. O HZ, I. S. 38; Lewis a. a. O. 8 8 S. 113; 
Moldenhauer a. a. O. S. 155.

(Fortsetzung folgt.)
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Litteratur.
Vr. H. Bleicher, Beiträge zur Statistik der Stadt Frankfurt am Main. Neue 

Folge. Im Auftrage des Magistrats herausgegeben durch das Statistische Amt.
4. Heft: Frankfurter Krankheitstafeln. Untersuchungen über Erkrankungs 

gefahr und Erkrankungshäufigkeit nach Alter, Geschlecht, Civilstand und Beruf auf 
Grund des Materials der Ortskrankenkassen zu Frankfurt a. M. (Frankfurt a. M. 
1900. I. D. Sauerländers Verlag.)

Die Aufstellung von derartigen Tafeln ist, wenn sie von so berufener Stelle wie 
im vorliegenden Falle erfolgt, vom versicherungstechnischen Standpunkte aus stets 
dankenswerth. Besonders ist es aber zu begrüßen, daß der Herausgeber sich das wenig 
beackerte Gebiet der Krankheitstafeln zum Ziel gesetzt hat. Die wichtigsten Arbeiten aus 
diesem Gebiete sind bisher die von Heym und Kinkelin aus den Erfahrungen der 
„Versicherungsgesellschaft Gegenseitigkeit zu Leipzig", von Behm aus den Erfahrungen 
bei den deutschen Eisenbahnbeamten, von Finlaison und Sutton aus den Erfah
rungen der I?ri6uckh' Loeieties in England, von Hubbard aus den Erfahrungen der 
Loeivtes cko prvvo^LQce in Frankreich, von Gard eng hi aus den Veröffentlichungen 
der italienischen Statistischen Generaldirektion und von Moser aus den Erfahrungen der 
Bernischen Kantonalen Krankenkasse in der Schweiz. Weitere Arbeiten sind noch von 
van der Borght, v. Mayr, Mayet, Lent, Zillmer (Deutschland), Frankland, 
Fitzherbert (England), Neison (Frankreich), Leslie (Neuseeland) vorhanden. Die 
Bleicherschen Frankfurter Krankheitstafeln schließen sich diesen Arbeiten in wissenschaft
licher Beziehung mindestens ebenbürtig an.

Die Frankfurter Krankheitstafeln sind aus den Erfahrungen der im Laufe des 
Beobachtungsjahres 1896 über 60 000 Mitglieder nachweisenden Allgemeinen Orts
krankenkasse Frankfurt a. M. berechnet; zur Kontrole und zum Vergleich sind die gleichen 
Berechnungen von der Bockenheimer Ortskrankenkasse mit allerdings nur etwa 8800 Mit
gliedern ausgenommen. Den Berechnungen liegt also eine genügend große Anzahl von 
beobachteten Personen zu Grunde, und zwar von Vertretern der verschiedensten Erwerbs
zweige. Leider ist aber, um die Tafel vollwerthig zu machen, die beobachtete Zeit zu 
kurz. Ein Jahr kann keine Nonn schaffen; zur Aufstellung von Sterblichkeits-, Krank- 
heits-, Jnvaliditätstafeln rc. gehört nicht nur eine große Anzahl beobachteter Personen, 
sondern vor Allem auch eine längere Beobachtungszeit. Den besten Beweis bilden im 
vorliegenden Falle die S. 16 der Schrift für einen vierjährigen Zeitraunt (1895, 1896, 
1897, 1898) berechneten Krankheitshäufigkeits-Ziffern. Während für das Beobachtungs
jahr 1896 auf 100 Mitglieder in der Frankfurter Ortskrankenkasse 38,2 und in der 
Bockenheimer Krankenkasse 60,1 Erkrankungsfälle kommen, betragen diese Zahlen für 
den vierjährigen Durchschnitt 39,3 und 64,2. Die Heym'sche Tabelle umfaßt dagegen 
die Erfahrung von 25 Jahren (1856 bis 188M. Im Allgemeinen muß man, um 
sichere Endzahlen zu bekommen, eine mindestens zehnjährige Beobachtungsdauer für 
nothwendig erachten. Es ist deshalb äußerst erfreulich, daß der Verfasser der Tafeln 
auf S. 3 verspricht, seine werthvollen Untersuchungen später fortsetzen zu wollen.

Aber trotz der kurzen Beobachtungsdauer sind die Frankfurter Krankheitstafeln 
nicht ohne praktischen Werth, da das Jahr 1896 für die öffentlich-rechtliche Kranken
versicherung in Deutschland und ihre statistischen Ergebnisse ein Durchschnittsjahr gewesen 
ist. In dem zehnjährigen Zeitraume 1888 bis 1897 kamen nach der Reichsstatistik auf 
100 Mitglieder mindestens 32,6 (1888), höchstens 39,3 (1893), durchschnittlich 35,3 Er
krankungsfälle, dagegen 34,8 (1896). Die Differenz zwischen der Durchschnittsziffer und 
der Ziffer für 1896 beträgt also nur 0,5 Erkrankungsfälle, eine gegen die große
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Differenz zwischen der Minimal- und Maximalziffer von 6,7 Ertrankungsfällen nur- 
unerhebliche Abweichung. Auch die durchschnittliche Krankheitsdauer (Anzahl der Krank
heitstage auf einen Erkrankungsfall) mit 16,95 ist von der für 1896 aufgestellten durch
schnittlichen Krankheitsdauer von 17,2 nicht sehr verschieden. Kann man aber das Jahr 
1896 als Durchschnittsjahr betrachten, dann ist es auch mit nicht zu großen Bedenken 
verknüpft, die Endzahlen der für dieses Jahr berechneten „Frankfurter Krankheitstaseln" 
als Durchschnittszahlen anzuwenden, natürlich nur mit großer Vorsicht und unter Beob
achtung aller besonderen Umstände des konkreten Falles.

Mehr noch als in praktischer Beziehung sind die „Frankfurter Krankheitstafeln" 
in wissenschaftlicher Hinsicht bedeutungsvoll. Diese Tafeln wenden eine bisher sehr 
wenig beachtete Methode an, die auch bei der Reichsstatistik Berücksichtigung finden 
sollte. Mit Bezug darauf nämlich, daß nicht alle Mitglieder das ganze Jahr hindurch 
Mitglieder der Kasse sind, daß ein Theil der Mitglieder vielmehr nur kürzere Zeit unter 
Beobachtung steht, sind die absoluten Zahlen für Vollmitglieder (das ganze Jahr hin
durch beobachtete), Nichtvollmitglieder (kürzere Zeit beobachtete) und Mitglieder überhaupt 
berechnet. Auch bei den Relativzahlen hat diese Trennung theilweise Platz gegriffen, 
doch ist bei den Relativzahlen der Hauptwerth nicht auf die Anzahl der Mitglieder, 
sondern auf die Anzahl der Mitgliedstage gelegt, welche zu einigen Berechnungen, um 
nur Vollmitglieder zu haben, zu „rechnungsmäßigen Vollmitgliedern" (S. 13) zusammen
gelegt worden sind. Es liegt auf der Hand, daß die aus den wirklichen Mitgliederzahlen 
abgeleiteten Funktionen stets ungenau sein müssen, da die Anzahl der Krankheitsfälle 
doch unzweifelhaft von der in der.- Kasse zurückgelegten Mitgliedsdauer abhängig ist. 
Die Krankheits-Häufigkeitsziffer (d. h. das Verhältniß der Krankheitsfälle zu der Anzahl 
der Mitglieder) wird nach dem bisher meist angewandten System für die Nichtvollmit
glieder daher meist zu niedrig festgestellt, wodurch ein falsches Bild von der Krankheits
häufigkeit der gesammten Mitglieder und von dem der Kasse obliegenden Risiko entsteht. 
Dasselbe gilt von der Krankheitswahrscheinlichkeit (d. h. von der Anzahl der auf die 
einzelnen Mitglieder entfallenden Krankheitstage im Jahre), die von der Krankheits
häufigkeit abhängt. Ganz anders ist es, wenn die Anzahl der Krankheitsfälle, Krank
heitstage rc. zu der Anzahl der von den gesammten Mitgliedern in der Kasse verbrachten 
Mitgliedstage in Vergleich gesetzt wird; hierbei wird jedes Mitglied mit gleichem Maße 
gemessen. Die von Bleicher in den „Frankfurter Krankheitstafeln" angewandte 
Methode muß deshalb entschieden als wissenschaftlicher gegenüber der alten Methode 
betrachtet werden.

Auch die Nomenklatur will Bleicher einheitlich gestalten. Er stellt Formeln auf 
und berechnet danach (S. 11 ff.)

1. das Verhältniß der Krankheitsfälle zu der Mitgliederzahl oder die durch - 
X 

schnittliche Erkrankungshäufigkeit eines Mitgliedes (Xm)

2. das Verhältniß der Krankheitsfälle zur Zahl der erkrankten Personen oder die 

relative Erkrankungshäufigkeit im Laufe des Jahres (Lk,

3. das Verhältniß der Zahl der erkrankten Mitglieder zur Gesammtzahl der Mit- 

glieder oder die Erkrankungsziffer (r)

4. das Verhältniß der Zahl der Krankheitstage zur Zahl der Mitglieder oder 

Mitgliedstage oder die Krankheitswahrscheinlichkeit (x)^ —

5. das Verhältniß der Krankheitstage zur Zahl der Erkrankungsfälle oder die 

durchschnittliche Krankheitsdauer (Dk)^--^
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6. das Verhältniß der Zahl der (mit Erwerbsunfähigkeit verbundenen) Krankheits- 
tage zur Zahl der Mitgliedstage der Erkrankten oder die relative Krankheitsdauer 
-vm) ..An

Hierbei ist N die Zahl der Mitglieder, die Zahl der Mitgliedstage, L die 
Zahl der Erkrankten, Lt die Zahl der Krankheitstage, die Zahl der Krankheitsfälle.

Von Interesse für die Arbeitslosigkeitsversicherung sind die nach Alters
klassen und Geschlechtern angeführten Zahlen der durchschnittlichen Mitgliedszeit der 
einzelnen Mitglieder während des Beobachtungsjahres in Tagen (S. 9), in denen die 
größere Stabilität der weiblichen Mitglieder und der ältesten Altersklassen zahlenmäßig 
nachgewiesen wird. Wenn aus diesen Angaben auch keine positiven Arbeitslosigkeits
ziffern abgeleitet werden können, so sind sie doch zur Vergleichung sehr geeignet und 
können, wenn sie verschiedene Jahre sortgeführt werden, wohl zum Aufbau von Hypo 
thesen dienen.

Die sowohl für die verschiedenen Berufe als auch für die verschiedenen Alters
klassen nachgewiesenen Krankheitsursachen sind sowohl für die Gewerbehygiene, als auch 
für die jetzt allgemein aufgenommene Bekämpfung verschiedener Volksseuchen, wie z. B. 
der Tuberkulose und der Geschlechtskrankheiten, insbesondere der Syphilis, von Nutzen, 
um so mehr, als sie in Krankheitsfälle mit und ohne Erwerbsunfähigkeit geschieden sind.

Der 56 Seiten Text und 81 Seiten Tabellen umfassenden Schrift sind verschiedene 
graphische Tafeln beigegeben, die zur größeren Uebersichtlichkeit wesentlich beitragen.

Heinrich Unger.

Gedruckt in der Königlichen Hofbuchdruckerei von (5'. L. Mittler L Sohn, 
Berlin 8^VI2, Kochstraße 68—71.



Franz Gerkrath,
*3^. Januar ^835 f j6. Mai

Erkelenz (Bkeinprovinzi Berlin.

Mine der hervorragendsten Persönlichkeiten der deutschen 

Versicherungswelt, Franz Gerkrath, Generaldirektor der 
Lebensversicherungs - Aktiengesellschaft Nordstern sowie der 
Unfall- und Altersversicherungs-Aktiengesellschaft Nordstern, 

ist von uns gegangen.
Mit ihm ist ein Mann aus dem Leben geschieden, dessen 

wirken von maßgebendem Einfluß auf die Entwicklung der 

deutschen Lebensversicherung geworden ist.
Im Jahre 1871 wurde Franz Gerkrath, nachdem ec einige 

Iahre an der Spitze der Basler Lebensversicherungs-Gesellschaft 
gestanden, zur Leitung der Lebensversicherungs - Gesellschaft 

Nordstern berufen. Die Anstalt war erst 1867 gegründet und es 
fehlte ihr noch die Persönlichkeit, die der Aufgabe gewachsen 
gewesen wäre, die junge Anstalt auch lebenskräftig zu entwickeln. 

Gerkrath verstand es, Herr der vorgefundenen Schwierigkeiten 

zu werden, und wenn die Lebensversicherungs-Gesellschaft Nord
stern heute zu den vornehmsten und größten Anstalten Deutsch

lands zählt, so hat sie dies in allererster Linie der vornehmen 

Gesinnung, der rastlosen Thätigkeit und den hervorragenden 
Renntniffen ihres mit reichen Geistesgaben ausgestatteten Leiters 

zu danken. Die 1880 zur Einführung der Arbeiterversicherung 
gegründete Unfall- und Altersversicherungs-Gesellschaft Nord

stern ist Gerkraths Werk. Beide Anstalten haben öffentlich 

Zeugniß dafür gegeben, daß sie Alles, was sie sind, durch 

Gerkrath geworden sind.



Nicht bloß die beiden Nordstern-Anstalten, sondern auch 

die deutsche Lebensversicherung überhaupt empfindet bei Gerk- 

raths Tod einen großen Verlust.

Ueberall, wo allgemeine Interessen zu vertreten waren, 

hatte man sich längst daran gewöhnt, Gerkrath mit an erster 
Stelle zu finden. In der Exekutiv-Rommission des Rollegiums 

für Lebensversicherungs-Wissenschaft zur Herstellung der deut

schen Sterblichkeitstafeln war er einer der thätigsten Mit

arbeiter; die internationalen Rongresse der Lebensversicherungs

techniker fanden in ihm den eifrigsten Förderer und im Oowit6 
psrw-msiit Ü68 0on^i68 illtsrnstionreux (l'^otuaii68 fungirte 

er als Mitglied des verwaltungsrathes; an der Gründung 
des Verbandes deutscher Lebensversicherungs - Gesellschaften 
hat sich Gerkrath in hervorragender weise betheiligt und auf 

die Thätigkeit dieses Verbandes übte er einen maßgebenden 

Einfluß.

Nicht selten griff Gerkrath zur Feder, um anregend, 
fördernd und bahnbrechend für die Weiterentwicklung des 

Versicherungswesens zu arbeiten. Seine Schriften') geben 

Zeugniß von seinem scharfen praktischen Blick, von der Ent

schiedenheit seines wollens und von der Lauterkeit seiner 

Absichten.

Als selbstverständlich galt es ihm, daß die Interessen der 

versicherten mit denen der Anstalten nicht in Widerstreit 
gerathen können und dürfen.

Zur Versicherungsgesetzgebung. ^875. — Kritik über PH. Geyers, 
die Lebensversicherung ill Deutschland und ihre gesetzliche Regelung. ^878. — 
Zur Frage der Arbeiterversicherung. ^680. — Mißliche Lage der Sterbe
kassen und Vorschläge zur Rekonstruktion. ^88 s. — Ueber die vöhe der 
Beiträge sür die Arbeiterversicherung. t68t- — Paragraph 86 des Gesetzes 
vom tö. Juni ^885 über die Krankenversicherung der Arbeiter. ^684. — 
practica zur Arbeiterversicherung. ^885. — Ueber Kollektiv-Versicherung. ^686. 
— Die Unanfechtbarkeit des Lebensversicherungsvertrages. ^688. — Ueber 
die verschiedenen Gewinnvertheilungssysteme ill der Lebensversicherung. ^697. 
— wie sollen Lebensversicherungs-Gesellschaften Werthpapiere, welche als 
Deckung der prämienreserve dienen, ill die Bilanz einstetten? ^900.



So gewann Gerkrath nicht bloß großes Ansehen bei 

seinen Lachgenoffen, sondern in hohem Grade auch das Ver

trauen der Regierung, die ihn durch die Berufung in den 
preußischen Versicherungsbeirath ehrte und seinen Darlegungen 

stets ein ganz besonderes Interesse entgegenbrachte.
Einen wesentlichen Antheil nahm Gerkrath an der Grün

dung des Deutschen Vereins für Versicherungs - Wissenschaft, 

und als am 4. Dezeinber 1899 zum ersten Mal zu bestimmen 

war, wer an die Spitze des Vereins gestellt werden solle, da 
fiel die Wahl einstimmig auf Gerkrath, und wie in seinem 

engeren Wirkungskreise, so war er auch in unserm Verein, 

getreu der vornehmen Ruhe, die ihm eigen war, abhold allem 
Hasten nach Augenblickserfolgen, mochten auch außerhalb der 

Vereinsleitung andere Meinungen noch so vordringlich sich 

geltend machen.
Ein vollwichtig Leben, reich an Erfolgen, hat seinen 

Abschluß gefunden, der Name Franz Gerkrath aber wird in 

der Versicherungswelt allzeit gesegnet sein!

Rüdiger.



Ernst Schrader 1'.
ZMm 5. April verschied in seiner Villa zu Grunewald General- 

direktor Ernst Schrader, ein Mann, der durch seine That
kraft zu einem der ersten deutschen Versicherungs-Lachmänner 

sich emporgearbeitet hat.

Ernst Schrader, der ursprünglich dem Raufmannsstande 
sich gewidmet hatte, trat 1869 in die Dienste der Düsseldorfer 

Allgemeinen Versicherungsgesellschaft für See-, Fluß- und 

Landtransport und blieb von da an dem Versicherungsfach 
mit Leib und Seele zugethan.

Gründliche Geschäftskenntniß, scharfe Beobachtungsgabe 

und klare Beurtheilung der Verhältnisse machten in kurzer 

Zeit ihn fähig, die einflußreichsten Stellen mit großein Erfolg 

zu bekleiden. Schon am i. April 187z übernahm Schrader 

die Leitung des Deutschen Lloyd, der unter Schraders un

ermüdlicher und umsichtiger Thätigkeit zu hoher Blüthe 

gelangte. Als Ende 1900 Schrader aus Gesundheitsrücksichten 
von der Leitung des Deutschen Lloyd zurücktrat, war es der 

Wunsch der Gesellschaft, daß er ihr auch ferner als Mitglied 

des Aufsichtsrathes mit Rath und That zur Seite stehen möge; 

durch den bald nachher eingetretenen Tod ist diesem Wunsch 

ein kurzes Ziel gesetzt.

Der Internationale Lloyd und die preußische Feuer
versicherungs-Gesellschaft beklagen den Verlust eines bewährten 

Aufstchtsrathsmitgliedes.

Selbst einer der Mitbegründer des Internationalen Trans
port-Versicherungs-Verbandes (1874), gehörte Schrader dem 

Ausschüsse dieses Verbandes seit dessen Gründung an.
Auch der Ausschuß des Deutschen Vereins für Versicherungs- 

Wissenschaft zählte Schrader zu seinen Mitgliedern.

Durch sein verdienstvolles wirken hat sich Ernst Schrader 

ein dankbares und ehrenvolles Andenken gesichert.

Rüdige r.



StreWige durch das amerikanische Versicherungswesen.
Van Hugo v. Knebel Doeberitz.

> Schluß.)

Es folgen einige Worte über die sogenannten Tontincn, das heißt 
die Bereinigung einer Anzahl von Versicherten zu Gruppen, indem nach 
Ablauf gewisser Zeitperioden von 5, 10, 15 oder 20 Jahren die Inhaber 
der in Geltung gebliebenen Policen nicht nur die auf sic selbst entfallende 
Bersicherungssnnnnc, sondern antheilig auch noch die Beträge erhalten, 
welche den während der Tontinenperiodc ausgcschiedcnen Versicherten zu 
staudcu. Demi wer seine Versicherung während der Periode unterbricht, 
hat weder Anrecht ans den Bezug eiuer beitragssreien Police, noch auf 
Rückkauf der Police durch die Versicherungsanstalt, noch auf Beleihung 
seiner Police. Es findet also eine Beerbnng der ausgeschiedenen Gruppen- 
nntglicdcr durch die übrig bleibenden Mitglieder statt. Diese sogenannte 
Ganztontine ist durchaus verwerflich und unmoralisch. Der Grund
gedanke des Versicherungswesens, wonach durch Bertheilung des Risikos 
auf Biele dem wirthschaftlich Schwachen ermöglicht werden soll, die Folget« 
unverschuldeten wirthschaftlichen Schadens abzuwenden, wird in das Gegen
theil verkehrt. Gerade die wirthschaftlich Schwachen, welche die Ver
sicherung aufgeben müssen, weil sie die Prämie nicht zahlen konnten, gehen 
leer aus. Ebenso ergeht es den Erben Derjenigen, welche während der 
Tontinenperiodc gestorben sind. In ihre Haut theilen sich die Starken, 
welche das Ende der Periode erleben und die Prämie haben zahlen können. 
Die Reichen bereichern sich also auf Kosten der Armen, und die Ber- 
sichernng nähert sich bedenklich dem Glücksspiel, denn nnr ein Theil erhält, 
was ihm zukommt, die Uebrigen erhalten gar nichts oder zn viel, sic ziehen 
Rieten oder Glücksloose.

Die Tontincn waren früher in Frankreich sehr beliebt, erfüllten 
jedoch die auf sie gesetzten Hoffnungen nicht und wurden unpopulär. 
Anfang der 1^60 er Jahre wurden fie in Amerika eingeführt. Die Ganz
tontinen fanden keine rechte Gegenliebe. Man half sich durch Einführung

jieil'chknt s. d. ge'ommte Bv'rsich.-Wisienschaft. I. 4. 22
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der sogenannten Halbtontine, wobei die Ausscheidenden oder deren 
Erben zwar die sür sie aufgesammelte Reserve, nicht aber den Antheil 
am Geschäftsgewinn erhalten, der vielmehr unter die am Schluffe der 
Periode übrig bleibenden Mitglieder vertheilt wird. Diese Spezies Tontine 
ist ihrer Natur nach lange nicht so bösartig wie die Ganztontine, aber 
in der amerikanischen Praxis ist ebenfalls viel Unfug damit getrieben 
worden nnd wird vielleicht noch damit verübt. Da naturgemäß Niemand 
gern alls längere Zeit hinaus auf den Bezug von Geschäftsgewinn ver
zichtet, bedarf es eines starken Anreizes, um die Tontinenversicherung 
schmackhaft zu machen. Und weil wirkliche Gewinnberechnungen noch 
nicht gemacht werden konnten, sah man sich genöthigt, dem Publikum 
„Schätzungen" des voraussichtlich herausspringenden Geschäftsgewinne^ 
vorzulegen, welcher außerordentlich hoch sein sollte, wobei man sich kluger 
Weise hütete, bestimmte Gewinnversprechungen zu geben. Nach Abschluß 
der Tontinenperiodell stellte sich jedoch heraus, daß die wirklichen Gewinn
ergebnisse weit hinter den Schätzungen zurückblieben. Die Schuld hieran 
trug angeblich das im Laufe der Zeit eingetretene Sinken des Zinsfußes, 
und, wie zugestanden wurde, derUmstand, daß der erhoffte stark ePolicen- 
verfall nicht ein get re ten war. Letzteres Moment dürfte genügen, auch die 
Halbtontinen als unmoralisch zu kennzeichnen: aus dem Schaden Bieler 
sollen Einzelne besondere Vortheile genießen. Trotzdem ist die Tontinen
versicherung im Gebiete der Bereinigten Staaten noch in großem Umfange 
verbreitet. Denn diese Versichernngsart ist für die Gesellschaften sehr 
bequem, die Borschriften über die Rechnungslegung sind in dieser Hinsicht 
in Amerika nicht strenge genug. In Preußen ist bekanntlich vorgeschrieben, 
daß die verschiedenen Tontinengruppen nicht in einer gemeinsamen Masse 
verwaltet werden dürfen, sondern die Gesellschaften verpflichtet sind, in 
jedem Rechnungsjahre alle diejenigen Versicherungen, welche ein und der
selben Tontinengruppe mit gleicher Gewinnansammlungsperiode angehören, 
als eine gesonderte Einrichtung zu verwalten und für jede solche einzelne 
Tontinengruppe im Jahresberichte jedes Rechnungsjahres getrennte Nach
weise zu veröffentlichen über die Versicherungssumme, Gewinnreform, aus
gezahlte Dividenden rc. Die Willkiir bei Vertheilung des Gewinnes, 
insbesondere auch durch Übertragungen, Abzüge und Mehrzuwendungen 
die Wirkungen ungleichen Absterbens auszugleichen, wie dies den amerika
nischen Gesellschaften möglich ist, soll durch diese Vorschriften beseitigt werden.

Da mehrere der in Preußen zugelassenen amerikanischen Lebens
versicherungs-Gesellschaften diesen Bestimmungen nicht genügten, mußten sie 
auf weitere Geschäfte in Preußen verzichten. Eine von ihnen, die

likv inZur^nee company, ist nur unter der Bedingung wieder 
zugelassen worden, daß sie in Preußen Tontinenversicherungen nicht mehr 
abschließt.
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Im Lande der Freiheit ist man auch in diesem Punkte liberaler, 
detaillirte Vorschriften über die Rechnungslegung der Gesellschaften betreffs 
der Tontinenversicherung bestehen nicht. Die Gesellschaften sind nur 
gehalten, über das sogenannte 8urplu8, d. h. über den die Prämienreserve, 
berechnet zu 4 pCt. und nach der Sterblichkeitstafel der amerikanischen 
Aktuare, übersteigenden Gewinn summarisch zu berichten. Sie brauchen 
nur den Gesammtbetrag dieser Gewinne anzugeben, ohne über die Ver
theilung nähere Angaben zu machen. Eine in England arbeitende ameri
kanische Gesellschaft erklärte in ihrem Bericht einfach, die Vertheilung des 
Überschusses sei dem Belieben der Direktion überlassen. Die Tontinen- 
vcrsicherung ist daher in Amerika nach wie vor bei den Gesellschaften sehr 
beliebt, und die Agenteninstruktionen sind hauptsächlich auf die „Termin- 
policen" zugeschnitten. Offenbar verstehen die Agenten auch ihr Geschäft, 
denn die Klasse von Menschen, welche Tontinenpolicen nimmt, wird in 
den Vereinigten Staaten nicht alle, die Tontinenversicherung ist vielmehr 
trotz Allem, was schon über sie gesagt und geschrieben worden ist, noch 
immer die beliebteste Versicherungsart. Haboant 8ibi, volenti non tit, 
injuria, nur möge man uns Deutschen mit dem Tontinensegen verschonen! 
Völlig einig über die Tontinenfrage scheint Ulan sich jedoch selbst drüben 
nicht zu sein. Der Superintendent des Versicherungsdepartements ill 
Boston wenigstens, von welchem die beste Staatsaufsicht von allen 
amerikanischen Bundesstaaten geführt zu werden scheint, hat bereits 188o 
in seinem an die Legislatur erstatteten Bericht in unzweideutiger Weise 
aus die Schädlichkeit der Tontinen hingewiesen. Seit 1885) ist daher 
meines Wissens im Staate Massachusetts die Ausstellung von Tontinen 
Policen verboten. Dasselbe ist der Fall in Rußland 1894 - und 
Finland und in der Schweiz. In Oesterreich sind nur fünfjährige 
Tontinenperioden gestattet. In Preußen hat die Tontinenversicherung 
niemals einen größeren Umfang erreicht und ist im Absterben begriffen. 
Neue Konzessionen für Tontinenversicherung werden nicht mehr ertheilt. 
Ob sie künftig für das Deutsche Reich ertheilt werden, dürfte billig zn 
bezweifeln sein. Der Entwurf des Reichs-Versicherungsgesetzes hat die 
Frage offen gelassen.

Auch in der Wissenschaft ist die Tontinenversicherung vielfach ver- 
urtheilt worden. Der Fachverein Oesterreichisch-Ungarischer Assekuradeure 
sprach sich 1885 mit Rücksicht darauf, daß das Tontinensystem auf dem 
Verzichte auf Rückkauf und der Spekulation auf den Prämienverfall beruhe, 
die Lebensversicherung ihres ethischen Charakters entkleide und sie zum 
Spielobjekte entwürdige, gegen die Einführung der amerikanischen Tontine 
aus. Aehnlich urtheilte der Superintendent in Boston in demselben 
Jahre. „Ich erachte die Tontine für nichts Anderes als ein Hazard
spiel, und der Charakter des Gewinnes, welcher aus der Plünderung 

22*
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Unglücklicher und aus der Beraubung von Wittwen und Waisen resultirt, 
macht dieselben um so verwerflicher." Auch in Preußen ist wiederholt 
der Rus laut geworden „Fort mit den Tontineu", dem ich nur bei
treten kann.

Neben der gewöhnlichen Lebensversicherung hat in Amerika, wie 
erwähnt, auch die Volks Versicherung, incku8trinl insuianos, große 
Ausdehnung gewonnen. Den Anfang mit dieser Bersicherungsart machte in 
England die im Jahre 1848 in London errichtete Lebensversicherungs- 
Gesellschaft Uruclsntial, welche zunächst die gewöhnliche Lebensversicherung 
betrieb, im Jahre 1854 aber im kleinen Maßstab die Volksversicherung 
cinführte. Bei dieser Versicherungsart handelt es sich darum, die Wohl 
thaten der Lebensversicherung auch den breiten Massen zugänglich zn 
machen, deren Mittel die Versicherung großer Summen nicht gestatten. 
Dies geschieht namentlich durch Erleichterung der Aufnahme der Ver
sicherten und durch Anpassung der Zahlungsmodalitäten an die Bedürfnisse 
des kleinen Mannes mittelst Abholung der Prämien in wöchentlichen 
Theilbeträgen in der Wohnung der Versicherten. Nachdem die kruäontisl 
hinsichtlich dieser Versicherungsart ihre Kinderkrankheiten überwunden und 
die kostspielige Organisation eingerichtet hatte, nahm der neue Ver
sicherungszweig in England einen immer kräftigeren Aufschwung. Während 
die Prämieneinnahme der I^rnäential im Jahre 1854 aus der gewöhn
lichen Lebensversicherung und aus der Volksversicherung zusammen nur 
etwas über 15 000 Doll, betragen hatte, war im Jahre 1897 ihre 
Prämieneinnahme bloß ans der Volksversicherung auf annähernd 24 Mil
lionen Dollars gestiegen; die Zahl ihrer Volksversicherungspolicen belief 
sich auf 12 546182. In England überhaupt wurde 1897 die Volks- 
Versicherung von 16 Gesellschaften betrieben, welche zusammen 33 Mil
lionen Dollars Jahresprämien vereinnahmten. Von England aus wurde 
die Volksversicherung im Jahre 1873 nach den Vereinigten Staaten über
nommen. Dort hatte sie mit mancherlei weiter unten zu erörternden 
Schwierigkeiten zu kämpfen, namentlich auch hinsichtlich ihrer Konzession, 
und erst 1879 gelang es einigen Gesellschaften infolge geschickter Leitung, 
festen Fuß zu fassen. 1880 betrieben erst drei Gesellschaften diese Vcr- 
sicherungsart; der Versicherungsbestand betrug am Jahresschlüsse etwas 
über 13 Millionen Dollars. 1897 war die Zahl der Gesellschaften in 
den Vereinigten Staaten auf 13 gestiegen, die Zahl der Policen auf ackt 
Millionen, die Versicherungssumme aus 1000 Millionen Dollars. 1898 
waren es 14 Anstalten mit einer Prämieneinnahme von 48 951 238 Doll. 
Im Staate New-Aork waren Ende 1898 2 376 078 Policen in Kraft 
mit einer Versicherungssumme von 307 588152 Doll und einer 
Prämieneinnahme von 1 l 641603,02 Doll. Schon 1897 erstreckte 
sich die Volksversicherung auf 40 Bundesstaaten und Canada, 30 pCt.
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der Bersicherung entfielen auf den Staat New-Uork, etwa 60 pCt. auf 
die Staaten New-Hork, New-Nerscy und Pcnsylvania. Die Versicherungs
modalitäten find ähnlich wie in England: die in der Wohnung der Ver
sicherungsnehmer abgeholten Wochenprämien betragen durchschnittlich 
10 Cents — in Canada nur 3 Cents —, die Versicherungssumme ist 
mindestens 15 Doll., durchschnittlich 126 bis 1.50 Doll. Kinder werden 
vom zartesten Alter an ausgenommen, jedoch wird für Kinder unter zehn 
Jahren nur eine Beihülfe zum Begräbniß versichert.

Alan warf der Volksversicherung vor, daß sie ini Vergleich mit dcr 
gewöhnlichen Lebensversicherung unverantwortlich hohe Verwaltungskosten 
verursache. Die Thatsache, daß die Bolksversicherung theuer arbeitet, 
wird auch nicht in Abrede gestellt. Es wird jedoch nicht mit Unrecht 
entgegnet, daß die Natur des Geschäftsbetriebes bei der Volksversicherung 
vielfach abweiche von dem der Lebensversicherung und nothwendig viel 
höhere Kosten verursachen müsse als die letztere. Die durchschnittliche 
Versicherungssumme der Volksversicherung betrage nur etwa den achtzehnten 
Theil wie bei der Lebensversicherung, die Arbeit sei aber «eterm purilE 
dieselbe, gleichviel ob der Betrag einer Police hoch oder niedrig sei. Dazu 
komme jedoch »och die abweichende Art der Bezahlung der Prämien. Die 
Prämie der Lebensversicherung werde jährlich, halbjährlich oder vierteljähr
lich gezahlt und zwar durch Einsendung seitens der Versicherten. Die 
Voltsversicherungs-Prämicn dagegen würden 52 mal im Jahre gezahlt, 
aber nicht eingesandt, sondern aus Kosten der Anstalt bei den Versicherten 
abgcholt, wobei oft die Abholung einer einzigen Prämie wiederholte Be
suche nöthig mache, namentlich bei Wohnungsänderuugen. Die Provisionen 
dcr Agenten seien nicht zu hoch, denn sie betrügen bei den größten Ge
sellschaften durchschnittlich 6,67 Doll, wöchentlich. Infolge dieser in der 
Art des Geschäftsbetriebes liegenden Schwierigkeiten müsse der kleine 
Mann seine Lebensversicherung theuerer bezahlen als der Wohlhabendere, 
wie er auch seine Lebensmittel im Kleinen einkaufcn und verhältnißmäßig 
rheuerer bezahlen müsse. Da sich die durchschnittliche Versicherungssumme 
dcr Lebensversicherung zu dcr der Volksversicherung wie 18 zu 1 verhalte, 
so sei das Kostenverhältniß der Volksversicherung zu dem der Lebens
versicherung, nämlich wie 2''« zn 1, nicht zu hoch.

Als ein weiteres Moment zur Erhöhung der Kosten trete noch die 
vermehrte Sterblichkeit der Versicherungsnehmer hinzu, welche infolge der 
dürftigen Lebenshaltung, ungesunden Wohnung nnd Nahrung, aufreibender 
Arbeit, Vernachlässigung der einfachsten Grundsätze der Hygiene rc. unter 
den erwachsenen Versicherten zweimal so groß sei wie bei der gewöhnlichen 
Lebensversicherung.

Ferner wurde gegen die Volksversichcrung der hohe Prozentsatz des 
Policenvcrfaltes ins Feld geführt. Es betrugen z. B. im Jahre 1899
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in den Bereinigten Staaten der Persicherungsbestand der Bolksversicherung 
t 292 756 042, der Neuzugang 519 380 207, die Storni 33 573 288 Doll., 
mithin fast des Neuzuganges. Diesem Vorwurf wird zu begegnen 
versucht durch den Hinweis aus die erwähnte Art der Prämienzahlung, 
bei welcher 52 mal im Jahre die Gefahr der Nichtzahlung besteht, und 
auf die bedürftige Lebenshaltung der bei der Volksversicherung Versicherten 
im Gegensatze zu den besser situirten Klassen bei der Lebensversicherung. 
Auch wirke der Policenverfall bei der Volksversichernng nicht so schädlich 
wie bei der Lebensversicherung. Bei letzterer begnüge sich der abgefallenc 
Versicherungsnehmer vielfach mit dem Enipfang des Rückkaufswerthes der 
Police und breche seine Beziehungen zur Versicherungsgesellschaft ab. 
Bei der Volksversichernng werde die abgebrochene Versicherung oft wieder 
ausgenommen, wenn das widrige Ereigniß, welches den Abbruch der Ver
sicherung zur Folge gehabt habe, überwunden sei.

Weiterhin wurde die von der Volksversicherung betriebene Kinder- 
versicherung angegriffen. Diese widerstreite den guten Sitten, denn sic 
könne Anlaß geben zu Kindermorden, um die Versicherungssumme zu ge
winnen. Hierauf wird jedoch erwidert, daß, wenn dies der Fall sei, ans 
der Statistik ersichtlich sein müsse, daß die Sterblichkeit der versicherten 
Kinder höher sei als die durchschnittliche Kindersterblichkeit. Es sei aber 
genau das Gegentheil der Fall. Auch könne die Aussicht auf den Empfang 
der Versicherungssumme beim Tode eines Kindes kein Motiv abgebcn, 
ihm nach dem Leben zn trachten, da diese Versicherungssumme kaum zu 
einem anständigen Begräbniß ausreiche. Das Wachsthum der Volts
versicherung sei Hand in Hand gegangen mit der Vermehrung der Spar
einlagen in den Sparbanken, sie fordere also keine unerschwinglichen 
Opfer. Endlich habe die Bolksversicherung das Bcrdienst, die Lebens
versicherung erheblich verbreitet und sie in Volksschichten getragen zu 
haben, welche früher nicht als versicherungsfähig angesehen wurden; sie 
habe den Beweis geliefert, daß jedes menschliche Wesen versichert werden 
kann, dessen Lebensweise nicht mit den Gesetzen der Moral und der 
Hygiene in direktem Widersprüche steht, und sie übe auf den kleinen Mann 
eine wohlthätige, erzieherische Wirkung aus.

So hat sich die Volksversicherung in den Vereinigten Staaten all
mählich einen breiten Platz neben der gewöhnlichen Lebensversicherung 
erobert, und auch in anderen Ländern gewinnt sie mehr und mehr Boden. 
Prinzipielle Bedenken sind auch meines Erachtens gegen diese Versiche
rungsart, im Gegensatz zur Tontinen- und Assessmentvcrsicherung, nicht zu 
erheben. Auch möchte ich die zur Abwehr der wider sie erhobenen Angriffe 
gemachten Ausführungen im Wesentlichen als zutreffend anerkennen. Ins
besondere bedarf es keiner näheren Ausführung, daß die Verwaltungs- 
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kosten und die Storni höher sein müssen als bei der gewöhnlichen Lebens
versicherung. Ob beide jedoch so hoch sein müssen, wie sie sind, dürfte 
billig zu bezweifeln sein. In dieser Beziehung bleibt auch in den Ländern 
diesseits des Ozeans, in denen die Volksversicherung eingeführt ist, noch 
viel zu wünschen übrig. In Oesterreich z. B. wird beklagt, daß die 
Stornisätze der Volksversicherung, auch wenn das Geschäft noch so solid 
und vorsichtig gemacht werde, 50 bis 60 pCt. des Neuzuganges, anderen
falls sogar 70 bis 80 pCt. betragen. Auch in Deutschland ist der hohe 
Abgang eine betrübende Erscheinung. Die Verwaltungskosten ferner be
trugen im Vaterlande der Volksversicherung, in England, während der 
letzten 15 Jahre 43,01 pCt. der Prämieneinnahme. In Deutschland 
haben einige Gesellschaften die Volksversicherung der allzu großen Kosten 
halber wieder aufgegeben. Zwei Gesellschaften, welche sie in größerem 
Umfange betreiben, ist es gelungen, die Kosten bis auf 36 bezw. 29 pCt. 
der Prämieneiunahme zu ermäßigen. Im Interesse eines gesunden Fort
schrittes ist eine weitere Einschränkung der Kosten und Storni dringend 
wünschenswerth. Die übermäßige Höhe beider wird meines Erachtens 
zum Theil, wie oben betreffs der Lebensversicherung in Amerika aus
geführt ist, mitverschuldet durch die Art der Honorirung der Agenten und 
den daraus resultirenden übermäßig forcirten Geschäftsbetrieb, durch die 
Jagd nach großem Neuzugaug, quanä mvwe ohne Rücksicht auf die 
Qualität der Versicherungsnehmer. Hier dürfte wie bei der gewöhnlichen 
Lebensversicherung die bessernde Hand anzulegen sein, um das Geschäft 
in ruhigere Bahnen zu lenken, einen zahlungskräftigeren, weniger zum 
Abfall geneigten Stock von Versicherten zu gewinnen nnd dadurch die 
Kosten und die Storni zu vermindern. Wenn es gelingt, nach den an
gegebenen Richtungen hin Besserung des Bestehenden zu erzielen und 
daneben den Versicherten hinsichtlich der Unverfallbarkeit und des Rück
kaufes liberale Bedingungen zu gewähren, so ist zu erhoffen, daß die 
Volksversicherung sich noch in glänzender Weise entwickeln wird, und 
zwar auch in Deutschland trotz der vom Reich betriebenen Invaliden
versicherung. Denn noch steht sie im Anfänge ihrer Entwickelung, und 
ein weites Feld der Thätigkeit steht ihr noch offen. Sie weiter auszu
bilden und von den ihr noch anhaftenden Mängeln zu reinigen, ist in 
hohem Grade des Schweißes der Edlen werth. Wenn dies gelingt, 
kann sie sich mehr nnd mehr zu einem Wohlthäter der ärmeren Volks
schichten herausbilden und viel dazu beitragen, die ökonomische Lage des 
kleinen Mannes zu verbessern. Ende 1899 betrug die Versicherungssumme 
der Volksversicherung in Deutschland 477 Mill. Mk.
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Eine speziell amerikanische Versicherungsart endlich ist das ^88288- 
niont-System?) Die erste Form war die der gegenseitigen Unter
stützung der Mitglieder von sogenannten Bruderschaften und Orden 
fraternal donokioiar^ ordor8 or U88oointion8 in Fällen von 
Krankheit oder Tod. Sie fand derart statt, daß beim Ableben eines 
Ordensbruders von jedem Mitgliede an die Hinterbliebenen ein Dollar 
gezahlt wurde. Es hatte dies also mehr den Charakter eines Almosens, 
als den einer eigentlichen Versicherung. Als eine solche Gesellschaft wurde 
1867 in St. Louis der „Order ok United ^Vorkmen« errichtet. Ende 
der 1870er Jahre — zuerst angeblich 1878 in Philadelphia entstand 
nach dem Muster der englischen „l^riendl^ Societies eine andere Art 
von Assessmentgesellschaften, die „Oooporativo In8uranoo ^880- 
eiation8«, welche allen Kreisen der Bevölkerung zugänglich war und 
thatsächlich auch von den verschiedensten Schichten benutzt wurde und noch 
benutzt wird. Die Bildung dieser Gesellschaftsform erfolgte nicht etwa, 
weit man sich speziell an der Tontine den Magen verdorben hatte,-) 
sondern infolge der Mißstimmung, welche wegen der in den 1870er 
Jahren stattgehabten zahlreichen Zusaunnenbrüche von Lebensversicherungs-Ge
sellschaften alten Stils (old lins) sich weiter Kreise des amerikanischen Publi
kums gegen das bisherige System der Lebensversicherungs-Gesellschaften be
mächtigt hatte. Auch erschienen die Bedingungen der regulären Gesell
schaften, betreffend den Policenverfall und den Rückkauf, zu wenig liberal, 
und es war vielfach die Meinung verbreitet; die Gesellschaften erhöben zu 
hohe Prämien, weil sie unnöthig große Reserven ansammelten. Es erhob 
sich daher der Ruf nach „billiger Versicherung", welche die regulären Ge
sellschaften nicht gewähren konnten. Da erschien das Assessmentsystem als 
der willkommene Zauberkünstler, der so hübsch billig versicherte, weil er 
sich von dem Unfug der Reserveansammlung los gemacht hatte. So 
konnten die Beiträge, welche nur gerade zur Deckung der entstehenden 
Kosten hinreichten, viel billiger sein als bei den bisherigen Lebens
versicherungs-Gesellschaften. Es wandten sich daher weite Kreise des ver
sicherungsbedürftigen Publikums den Assessment-Gesellschaften zu, welche, 
da zu ihrer Errichtung weder die Bildung eines Kapitalstockes erforderlich 
war, noch die Gesetzgebung sich nm sie kümmerte, gleich Pilzen aus dcr 
Erde schossen. Zunächst waren es weniger eigentliche Bersicherungsvereine, 
als Vereinigungen von Berufsgenossen oder Arbeitern, welche die

0 Vergl. Tabor: /I'ko tkrse ot' Mo insurance^, Chicago 86;
Dawson: ^88688M6nt like insurance^, New-Uork. — H. Habrich: „lievelationL 
in ^88688inent anä l'raternal like in8uiane6^.

2) Vergl. Entwurf zu einem Gesetz über Versicherungsgesellschaften für das König
reich Norwegen, in deutscher Bearbeitung herausgegeben von Dr. Riesenfeld in 
Baumgartner's Zeitschrift Bd. Ill S. 644. Anm. 134.
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Assessinentversicherung betrieben. Später bildeten sich eigentliche Ver
sicherungsvereine, vielfach gegründet von Personen, die lediglich ihren 
eigenen Prosit im Ange hatten nnd höchst unsolide Gründungen in die 
Welt setzten. Naturgemäß verkrachte eine nicht geringe Zahl solcher 
Gründungen, aber das Verlangen nach billiger Versicherung war so stark 
geworden, daß namentlich in den 70er Jahren die Assessment-Gesellschaften sich 
in phänomenaler Weise vermehrten. Erst LIiirui- in Massachusetts, 
einer der ersten Vorkämpfer für die Abschaffung der Sklaverei, gab den 
Anstoß zur staatlichen Überwachung der Assessment-Gesellschaften und 
machte eine nach wissenschaftlicher Methode berechnete Sterblichkeitstafel 
und einen Zinsfuß von 4pCt. zur Basis der Prämienberechnung. Im 
Lallfe der Jahre wurden dann auch in den einzelnen Staaten der Union 
besondere gesetzliche Bestimmungen über die Assessment-Gesellschaften ge
troffen.

Diese letzteren sind eine rohe Form von Gegenseitigkeitsanstalten mit 
technisch unvollkommenen Einrichtungen, ohne Garantiefonds und aus
reichende Reservefonds. Sie erheben keine festen, nach dem Kapital- oder 
Prämiendeckungsverfahren berechneten Prämien und stellen keine auf 
Grund einer geeigneten Sterbetafel und angemessenen Zinsfußes berechnete 
Prämienreserve zurück. Die Aufbriugung der Mittel zur Deckung der 
erforderlichen Leistungen der Anstalten erfolgt vielmehr durch Umlagen, 
u88O88niont8. Es walten hierin bei den einzelnen Gesellschaften zahlreiche 
Verschiedenheiten ob, hauptsächlich kommen vier verschiedene Pläne zur 
Anwendung. Im Allgemeinen ist das Verfahren so, daß die Mitglieder 
ein nach der Höhe der Versicherungssumme abgestuftes Eintrittsgeld be
zahlen, welches einen Beitrag zu deu Verwaltungskosten enthält. Die 
Prämien, U88O88M(^nt8, werden entweder nach dem Eintritt von Todes
fällen der Mitglieder oder in bestimmten Zeitabschnitten, d. h. zwei-, drei- 
oder viermonatlich gezahlt. Die Mitglieder werden in bestimmte Alters
gruppen, z. B. von 20 bis 30 Jahren, von 30 bis 40 rc. getheilt. 
Die Mitglieder zahlen entweder dauernd dieselben Beiträge wie zur Zeit 
ihres Eintritts, oder sie zahlen steigende Beiträge, je nachdem sie in die 
betreffenden höheren Altersklassen eintreten. Die Beiträge sind vielfach 
nur so hoch, als zur Deckung der durch die Todesfälle und die Ver
waltung erwachsenden Kosten erforderlich ist, zum Theil auch etwas höher. 
In diesem Falle wird das Plus zu einem Reservefonds aufgesammelt, 
der je nach Vorschrift des Statuts nach Ablauf einer bestimmten Zeit 
der Mitgliedschaft von 5 bis 15 Jahren zu Gunsten der „P6r8i8tom 
m<?inl)6i-8^ verwendet wird. Wenn z. B. die wirkliche Sterblichkeit die 
rechnungsmäßige übersteigt, so werden aus dem Reservefonds Zuschüsse 
zur Deckung der der Gesellschaft erwachsenden Leistungen gezahlt oder es 
werden daraus nach einer gewissen Zeit der Mitgliedschaft die Beiträge
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ganz oder theilweise bezahlt, um den Mitgliedern die bei zunehmendem 
Alter sich erhöhende Prämienlast zu erleichtern.

Zunächst wurde in Amerika das in England bereits abgeschasfte Ver
fahren der Erhebung gleichmäßiger Umlagen für sämmtliche Altersklassen 
angewendet. Diese Umlagen wurden beim Tode eines Mitgliedes er
hoben und sollten nur die entstehenden Kosten decken. Man nannte das 
„Kut den Hut herumgehen lassen. Da die Sterblichkeit im
Anfang gering war, so waren auch die Beiträge niedrig, und man hoffte, 
daß es so bleiben werde, denn Reserven sollten ja nicht aufgesammelt 
werden und die ausscheidenden Mitglieder würden durch die neu hinzu
tretenden kloock" wieder ersetzt werden. Aber bald mußte
man sich überzeugen, daß diese Rechnung falsch war: die Kosten stiegen 
mit den Jahren, und es stellte sich als wünschenswerth heraus, etwas 
höhere Beiträge zu erheben, als die Deckung der unmittelbar entstehenden 
Kosten erheischte, um eine Art Reservefonds zu schaffe«. So entstanden 
verschiedene Systeme, um Fonds anzusammeln zur Erleichterung der an 
die s)er8i8tent momd6r8 zu zahlenden Beiträge. Da außerdem die Er
fahrung der „^rimrckl) in England gezeigt hatte, daß die Er
hebung gleich hoher Beiträge von den Mitgliedern sämmtlicher Alters
klassen auf die Dauer nicht ausreichte, um die gesteigerten Kosten zu 
decken, so wurden von einem Theile der Gesellschaften die Beiträge nach 
dem Alter der Mitglieder zur Zeit des Eintritts abgestuft und entweder, 
wie erwähnt, in gleichbleibender Höhe oder je nach Altersklassen in 
steigender Skala erhoben. In diesen Beiträgen steckte ein prozentualer 
Zuschlag zur Bildung eines sogenannten Garantiefonds zur Verwendung 
für verschiedene Zwecke.

Diese Versicherungsart hat in Amerika schnell eine große Verbreitung 
gefunden. Im Jahre 1893 waren allein im Staate New-Uork 76 Koope
rativgesellschaften und o5) Bruderschaften vorhanden. Im Jahre 1697 
waren in den Vereinigten Staaten 1936 395) Policen in Kraft. Auch 
jetzt noch ist die Assessmentversicherung sowohl in den Bereinigten Staaten 
als in Kanada weit verbreitet.

In Kanada hatten die einheimischen Assessiuentgesellschasten im Jahre 
1899 eine Prämieneinnahme von 115)000 Dollars, die dort arbeitenden 
amerikanischen eine solche von 45)0 000 Dollars. Die Assessmentversiche
rung hat daher auch noch in neuerer Zeit ihre warmen Fürsprecher ge
funden.') Man glaubt fie als Ergänzung der gewöhnlichen Lebensver
sicherung nicht entbehren zu können. Die Thatsache der Existenz einer- 
großen Anzahl solcher Gesellschaften beweise das Vorhandensein eines Be
dürfnisses dafür. Die Assessmentgesellschaften erfreuen sich daher bei einem

9 Verql. Dawson, S- 127.
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Theile der amerikanischen Bevölkerung noch immer großer Beliebtheit, und 
erst kürzlich noch sollen sich in Minneapolis und in Belgien, dem klassischen 
Lande der Versicherungsfreiheit, je eine neue solche Gesellschaft gebildet 
haben. Ein Theil der Assessmentgesellschaften hat im Laufe der Zeit eine 
bedeutende Anzahl von Mitgliedern gewonnen. Die „Unitoä Workmen" 
zählten 1807 347 990 Mitglieder. Im Jahre 1900 zählten der 1877 
errichtete Orden .,koval 193 868, die 1883 gegründeten
,,Xni^bt3 ok tbe Uaeeudeerj" 197 132, die in demselben Jahre errichteten 
..Uoclm-u ^Voockmen" 428 361 Mitglieder. Im Jahre 1898 waren im 
Staate New-Jork 69 Kooperativgesellschaften thätig mit 529 628 Policen 
und 17 538 336 Dollars an Prämieneinnahmen. Die Verwaltungskosten 
betrugen 32,8 pCt. der Prämieneinnahme. Die 5 größten Gesellschaften 
besaßen gegen -/i des gesammten Geschäfts. Daneben arbeiteten im Staate 
New-Jork noch 54 fraternal societies mit 1 374 421 Policen und 
29 921 31)9 Dollars Prämieneinnahme. Die 10 größten besaßen fast - 5 
des Gesammtgeschäfts.

Trotz dieser Ausdehnung vermag ich ein Bedürfniß für diese Ver
sicherungsart nicht anznerkennen, sondern glaube, daß, wie mit wenig 
Ausnahmen die europäische, so auch die amerikanische Lebensversicherung 
ohne Assessmentversicherung würde bestehen können. Die wohlhabenderen 
Schichten, welche sich im Unterschied von den nur für den kleinen Mann 
bestimmten kUiendl^ LoeietisZ ebenfalls vielfach der Assessmentversicherung 
zugewendet haben, können sich der regulären Lebensversicherung, die ärmeren 
Klassen sich der Bolksversicherung bedienen. Jedenfalls dürfte kein Anlaß 
vorliegen, dieser kränkelnden Pflanze auf deutschem Boden eine Stätte zu 
bereiten. Der Ozean ist freilich schon überschritten. Eine große Koope
rativgesellschaft in New-Jork arbeitet auch in England, Frankreich und 
Belgien. Ein Versuch, in Preußen einzudringen, wurde 1889 abgelehnt 
und ist seitdem nicht wiederholt worden. Man wird dem Preußischell 
Staate zu dieser Enthaltsamkeit nur Glück wünschen und die Hoffnung 
aussprechen können, daß auch das Deutsche Reich von dem Assessmentsegen 
verschont bleiben möge. In Finland ist die Assessmentversicherung durch 
eine Kaiserliche Ordre von 1891 verboten worden. Ebenso im Entwürfe 
eines Norwegischen Versicherungsgesetzes 60 Abs. 2).

Auch in Amerika mehren sich in neuester Zeit die Anzeichen, daß die 
einstige große Popularität der Assessmentgesellschaflen ins Wanken geräth, 
denn in der amerikanischen Fachpresse werden heftige Angriffe gegen sie 
erhoben?) Zwar wird immer noch anerkannt, daß im Laufe der rund 
30 Jahre, seitdem die Assessmentversicherm besteht, sehr viele Millionen

9 Vergl. '1'ke 8p66tator in New-Hork vorn 17. 3. 98 und 28. 6. 1900 
Dilemma öl' fraternal Ordre8". „Dapses Deatü Dosees and Nemberskip in 
^88683M6nt Loeietie^, .,1'ribu1ation8 of fraternal Orders.
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Dollars an die Wittwen und Waisen der Versicherten ausgezahlt seien, 
und daß diese Versicherungsart dazu beigetragen habe, das Publikum zur 
Lebensversicherung zu erziehen und das Interesse dafür in Kreise zu 
tragen, die vorher niemals daran gedacht haben. Allein dieses Gute 
werde stark überwogen durch das angerichtete Unheil: Täuschung der Ver
sicherten, steigende Sterblichkeit, steigende Kosten, steigender Abfall der 
Mitglieder. Letztere betragen bei einigen Gesellschaften über 70 pCt. des 
Neuzuganges. Der 1878 errichtete Orden der,.km§kt3 ok Honor" in 
St. Louis zählte 1889 13t 753, im Jahre 1899 nur noch 66 863 Mit
glieder. Die 1878 errichtete ,^m6riean I^^ion ok Honor" zählte 1889 
62 459, im Jahre 1900 nur noch 16 894 Mitglieder. Namentlich den 
1?ratornal LoeioUos wirft man vor, daß sie auf unwissenschaftlichem 
System aufgebaut seien, und prophezeit ihnen den Untergang. Schon 
jetzt sei eine große Zahl von ihnen von Mitteln entblößt.

Die große Gefahr der ^ratornals liege in der Billigkeit, deren sie 
sich so laut rühmeu. Die dadurch angelockten Bkitglieder entdeckten jedoch 
bald, daß die Kosten fortdauernd steigen. Ein großer Theil von ihnen 
verlasse daher den gewählten Orden wieder und trete in einen jüngeren 
Orden ein, wo die Kosten zunächst noch geringer sind. Zwar habe das 
Jahr 1899, welches sich für die Lebensversicherung überhaupt als äußerst 
fruchtbar erwies, auch den ^rutornal8 großen Neuzugang gebracht. Diese 
Stärkung sei jedoch nur scheinbar, denn die Fonds einer großen Anzahl 
dieser Gesellschaften seien vollkommen unzureichend. Das „now blooä" 
werde als Panacee betrachtet für alle Uebel des Fraternalismus; aber 
es komme die Zeit, wo nicht hinreichend neues Blut beschafft werden 
könne, um die zunehmende Sterblichkeit auszugleichen, und die verbleiben
den Mitglieder könnten die vermehrten Lasten nicht tragen. Wenn daher 
nicht in der Organisation dieser Gesellschaften Wandel cintrete, müsse eine 
große Zahl von ihnen zu Grunde gehen. Die Zahl der 1?ratornal3 in 
den Vereinigten Staaten sei größer, als man ahne. In einer Reihe von 
Staaten seien sie nicht verpflichtet, Jahresberichte zu liefern, man wisse 
also nicht, wie viele vorhanden seien. Seit 1890 seien alljährlich in 
steigender Zahl neue Orden gegründet worden, und die Mitgliederzahl 
übersteige bedeutend drei Millionen. 85 Orden hatten Ende 1899 
2 314 438 Mitglieder, 57 Orden hatten 1899 einen Zuwachs von 274 193 
Mitgliedern. Es sei Pflicht der Gesetzgebung, die Neubildung solcher 
Orden zu verbieten. Die ^ratornal8 seien zwar meistens solide geleitet, 
aber sie sollten ihre Finger von der Lebensversicherung lassen und sich auf 
die Gewährung von Unterstützungen an Kranke und zu Begräbnissen be
schränken; den Betrieb der Lebensversicherung solle man den Fachleuten 
überlassen.

In ähnlicher Weise wie die Bruderschaften find auch die Kooperativ
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gesellschaften geschäftlichen Schwierigkeiten und Angriffen in der Presse 
nicht entgangen. Die 1881 errichtete „Llutual Ks86rvs Punä" in 
New-Aork z. B. sah sich im Lanfe der Jahre genöthigt, zur Deckung der 
steigenden Kosten immer neue Nachschüsse zu erheben. 1894 zählte sic 
96 667, im Jahre 1899 aber nur noch 71062 Mitglieder. Sie wird 
namentlich von dem Fachblatt „Hs lotervisv" in New-Aork in Wort 
und Bild in allerschärfster Weise angegriffen, indem ihr schlechte Ver
waltung, Mitgliederschwund und steigende Kosten vorgeworfen werden.

Die vorstehend gegen das Assessmentsystem erhobenen Angriffe 
dürften im Wesentlichen begründet sein, und diese Versichernngsart wird 
als eine willkommene Bereicherung der verschiedenen Vebensversicherungs- 
formen nicht angesehen werden können. Denn abgesehen davon, daß sie 
theurer ist als die gewöhnliche Lebensversicherung, liegt infolge ihrer 
mangelhaften technischen Einrichtungen die Gefahr nahe, daß ihre Ent
wickelung in gleicher Weise verläuft, wie es vielfach bei den auf dem 
Umlageprinzip beruhenden europäischen Sterbe- und ähnlichen Kassen, ins
besondere auch bei den englischen ..MlUiatsä oräsrs" der Fall gewesen 
ist. Zunächst erscheint die Sache sehr verführerisch, denn die Beiträge 
sind niedrig, da die Mitglieder sich noch nicht in vorgerücktem Alter be
finden nnd die Sterblichkeit gering ist. Mit zunehmendem Alter dcr 
Mitglieder und infolgedessen erhöhter Sterblichkeit steigen jedoch die An
sorderungen an die Anstalt, und die Beiträge müssen, da die Reservefonds 
vielfach sehr gering sind, erhöht werden. Wenn mm nicht dauernd ein 
entsprechender Neuzugang jüngerer Mitglieder erfolgt, müssen die Beiträge 
allmählich immer höher werden. Infolgedessen treten die besseren Risiken, 
d. h. die jüngeren Mitglieder, welche sich noch anderweitig versichern 
können, ans der Assessmentgesellschaft aus und versichern sich bei einer 
Lebensversicherungs-Gesellschaft alten Stiles, während die schlechteren Risiken, 
d. h. die bejahrteren Mitglieder, denen ihres Alters wegen ein solcher 
Uebergang nicht mehr offen steht, in der Assessmentgesellschaft verbleiben.

Dieser Rest aber kann schließlich den gesteigerten Anforderungen nicht 
mehr genügen, nnd die Gesellschaft geht zu Grunde. Die Assessment- 
Versicherung ist daher gewissermaßen eine umgekehrte Tontincnversicherung: 
Während bei dieser der erwartete große Gewinn gerade auf einer hohen 
Quote vorzeitigen Abganges beruht, indein der frei werdende Gewinn der 
Ausgeschiedencn den verbleibenden Mitgliedern zuwächst, müssen bei der 
Assessmentversicherung die bleibenden Mitglieder die Lasten allein tragen, 
an denen die Ausgeschiedenen hätten theilnehmen sollen, und erliegen unter 
dieser Last. Solche Fälle sind in Amerika nicht selten vorgekommen, sei 
es, daß die Gesellschaften völlig verkrachten oder sich genöthigt sahen, ihr 
Portefeuille an andere Gesellschaften abzugeben. Man kann daher diese 
Versicherungsart als das Schmerzenskind des nordamerikanischen Ver-
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sicherungswesens bezeichnen. Gar häufig haben amerikanische Bersicherungs- 
männner die mannigfachen Gebrechen der Assessmcntgesellschasten anerkannt 
und sich bemüht, Besserungsmaßregeln vorzuschlagen. Man verhehlt sich nicht, 
daß die Assessmcntversicherung große Gefahren betreffs ihrer finanziellen Bestand
fähigkeit enthält, die Reserven zn niedrig, die Pcrwaltungskosten zu hoch und 
die Vorschriften der Gesetzgebung ungenügend sind. Man erkennt an, 
daß durch das „ball management" dieser Gesellschaften zahlreiche Fehler 
begangen worden sind, daß die Gesellschaften ihr Ziel, billiger zu arbeiten 
als die gewöhnliche Lebensversicherung, völlig verfehlt haben, ja sogar, 
daß viele solcher Gesellschaften lediglich zu dem Zwecke errichtet worden 
find, um die gesetzlichen Bestimmungen über Lebensversicherung zu um
geben und das Publikum auszubeuten. ,/IRat companies xvers organi- 
zell not kor anv legitimate pnrpose but kor tbo purpose ok srvinll- 
ling aull lleecing (rupfen) tbo public unllor tbo cover ok like in
surance ... It is evident to aiiv reasonable numb tbat tbev ball 
some object otber tban legitimate insurance."

Zur besseren Fundirung der Assessmentgesellschaften, um ihnen 
„srrengtb anll stability" zu geben, ist empfohlen worden, bestimmte 
Zeitpunkte für die Beitragszahlung festzusetzen und die Beiträge auf 
Grund einer geeigneten Stcrblichkeitstafel unter Genehmigung des Ge
schäftsplanes durch die Staatsaufsichtsbehörde nach dem Lebensalter ab
zustufen, damit die Mitglieder wissen, was sic während eines Jahres zu 
zahlen haben. Auch ist die Nothwendigkeit betont worden, genügende 
Reserven zu sammeln, vor der Ausnahme von über 60 Jahre alten 
Mitgliedern gewarnt und die Hinterlegung einer Kaution empfohlen 
worden.

Von diesen Vorschlägen sind einige inzwischen durch die amerikanische 
Gesetzgebung erfüllt, zunächst durch das Gesetz von Massachusetts von 
1885, welches für andere Staaten vorbildlich wurde. Auch das New- 
Ljorker Gesetz enthält spezielle Vorschriften für Kooperativgesellschaften und 
Bruderschaften. Die Gesellschaften bedürfen der Konzession und müssen 
eine Kaution hinterlegen, deren Höhe der Superintendent bestimmt. 
Diese Kaution und der Reservefonds, dessen Höhe mindestens den Betrag 
eines einjährigen Assessments erreichen muß, sind in den für die Belegung 
der Kapitalien von Lcbcnsvcrsichcrungs-Gesellschaften vorgeschriebenen Werthen 
zinsbar anzulegen. Die Gesellschaften haben jährlich Rechnung zu legen. Im 
Uebrigen ist die Staatsaufsicht über diese Gesellschaften nicht so strenge wie 
über die Lebensversicherungs-Gesellschaften. Nach einem kürzlich für den Staat 
Oeorgia vorgelegten Gesetzentwürfe sollen die Assessnientgesellschaften eine 
Kaution in einem Betrage hinterlegen, welche der von ihnen über
nommenen Höchstsumme einer Versicherung entspricht, jedoch nicht unter 
5000 Dollars, und dieses Depot durch jährliche Zuweisung von
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10o0 Dollars für jede Million in Kraft befindlicher Versicherungen all
mählich bis auf 100000 Dollars erhöhen.

Ob durch diese gesetzlichen Vorschriften eine hinreichende Garantie 
für einen in jeder Weise soliden Geschäftsbetrieb der Assessmentgesell
schaften geboten ist, dürfte zu bezweifeln und die Frage vielmehr gerecht
fertigt sein, ob es nicht vorzuziehen wäre, den kränkelnden Zweig ganz 
abzuschneidcn, die Errichtung neuer Assessmentgesellschaften zu verbieten 
und die Umwandelung der bestehenden in Lebensversicherungs-Gesellschaften 
alten Planes oder ihre Auflösung anzuordnen.

Die Lebensversicherung nach österreichischem 
Privatrecht.

Von Dr. Rudolf Hauenschild in Wien.

(Schluß.,

Die gewöhnliche Genesis des Lebensversicherungs-Vertrages ist die, 
daß der Antrag des Versicherungsnehmers, welcher sich als ein Ver
sprechen im Sinne des 8 861 a. k. 6. 12. darstellt, innerhalb der im 

^>62 a. I). 6. k. bezw. 319 II. 0. k. normirten Frist vom Versicherer 
angenommen wird (Konsensual-Kontrakt). Maßgebend ist also nach all
gemeinen Rechtsgrundsätzen die rechtzeitige Annahmeerklärung seitens der 
Versicherungsgesellschaft, nicht die Ausstellung und Behändigung der Police, 
wenngleich in der Praxis der Beginn der Wirksamkeit des Vertrages 
von letzteren: Umstande und der Entrichtung der Prämie abhängig gemacht 
wird. In letzterem Sinne sprach sich auch der 0. tt. 8. in seiner Ent
scheidung vom 10. 12. 1806 Z. 14227 aus: „Durch die Einreichung des 
Versicherungsantrages und die Annahme seitens der Gesellschaft wird der 
Versicherungsvertrag für die Partei verbindlich, für die Gesellschaft erst 
dann, wenn die Partei die Prämie voll bezahlt hat." (Letzteres war 
jedenfalls spezielle Vertragsbestimmung.) Diesen: Ausspruche ist die in 
anderer Richtung interessante Argumentation beigesügt: „Die Unterfertigung 
des Antrages ohne bestimmten Prämiensatz muß dahin ausgelegt werden 
daß sich der Antragsteller jenen: Prämiensatz unterwirft, welchen die Ver
sicherungsgesellschaft mit Rücksicht auf die von ihr eingehaltenen Grund
sätze bestimmen wird." Ebenso L. v. 22. 4. 1869 Z. 3822. — Letzteres 
ist um so bedeutungsvoller, weil einerseits die meisten Anträge die zu ent
richtenden Prämien entweder nicht oder wenigstens nicht genau enthalten, 
daher gerade dieser Umstand häufig benutzt wird, um später die Ueber- 
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nähme der Police und Entrichtung der Prämie zu verweigert!, andererseits 
aber deshalb, weil, ungeachtet der schriftliche Antrag ein wesentliches 
Moment des Versicherungsvertrages, die Prämie, nicht enthält, derselbe 
dennoch durch die stillschweigende Willensmeinung ergänzt und als zu 
einem wirksamen Vertrage tauglich erklärt wurde. Ganz mit Recht, denn 
wenn auch der Prämienbetrag offen ist, so geht doch aus dem Anträge 
unzweifelhaft hervor, daß der Antragsteller überhaupt eine Prämie zu 
leisten haben soll; es wurde nicht die Entrichtung des Entgeltes (Prämie) 
überhaupt ausgeschlossen, sondern nur die Höhe des zu leistenden Betrages 
offen gelassen.

Während der im 862 n. 6. 6. 6. normirten bezw. der eventuell 
durch eine besondere Gebundenheitserktärung fixirten längeren Frist bleibt 
der Antragsteller an seinen Antrag gebunden, aber auch nicht länger, 
weshalb er eine (vielleicht nur infolge des internen Geschäftsganges 
des Versicherers) verspätete Anzeige der Annahrneerklärung nicht mehr 
gelten zu lassen braucht.

Eine bestimmte Form des Lebensversicherungs-Vertrages ist nach 
österreichischem Rechte, im Gegensatze zum ungarischen, holländischen und 
belgischen Rechte, welche die schriftliche Form zur Gültigkeit fordern, 
nicht vorgeschrieben; in Wirklichkeit kommt jedoch nur die schriftliche 
Form vor, welche auch konsequent für jede spätere Modifikation des 
Vertrages, um wirksam zu sein, vertragsmäßig bedungen wird. Hier
aus ergiebt sich, daß auch zur Beurtheilung des Vertragsverhältnisses 
nur die in dem schriftlichen Vertrage enthaltenen Stipulationen heran- 
gezogen werden dürfen und daher gemäß tz 887 a. d. 0. L. „auf münd
liche Verabredungen, welche mit der Urkunde nicht übereinstimmen, kein 
Bedacht zu nehmen ist". Die schriftlichen Stipulationen, welche sich 
regelmäßig in ihrem jedem einzelnen Falle angepaßten speziellen Theile auf 
dem breiten Fundamente der allgemeinen Bedingungen aufbauen, sind 
daher in erster Linie und solange sie nicht contra lo^om sind, aus
schließlich maßgebend. So sagte der 0. 6. 8. in seiner Entscheidung vom 
4. 2. 1875 Z. 12565, v. 6. 5618: „Die erlaubten Vereinbarungen der
Parteien bilden das Gesetz für das Vertragsrecht, ob diese Festsetzungen 
billig, opportun oder nothwendig waren, bleibt außer Frage, es genügt, 
daß sie stattgefunden haben, uni den Richter zur Anerkennung derselben 
und ihrer Folgen zu verpflichten, mögen diese noch so hart sein" und 
erklärte in seiner Entscheidung vom 20. 3. 1879 Z. 1556, 8. 8. ^V. 
7385, „daß die Bestimmungen des Vertrages, insoweit sie für die streitige 
Frage unzweifelhaft vorliegen, maßgebend sind und es erst bei Abgang 
solcher Bestimmungen auf die gesetzlichen Normen überhaupt ankommt". 
Selten hat unser oberstes Gericht mit solch rücksichtsloser Klarheit ge
sprochen, während es sonst gleich dem ehemaligen Reichs-Oberhandelsgericht 
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(Entsch. vom 4. 4. 1871) eher geneigt ist, „eine rigorose nnd lediglich den 
Wortlaut beachtende Interpretation der Policenbedingungcn dem Zwecke 
des Bersichcrungsinstitutes, sowie dem vernünftigen Willen redlicher Pa- 
ciszenten gleichmäßig widerstreitend" zu finden, und diese in den tztz 6, 
914, 915 s. b. 0. II. und 278 H. 0. k. begründete Anschauung auch 
schon wiederholt bei Auslegung dcr Verfallsklauseln zum Ausdrucke ge
bracht hat. Begreiflich ist daher, daß die Gesellschaften so viele Sorgfalt 
auf die Ausarbeitung ihrer allgemeinen Bedingungen verwenden, um sich 
vor unredlichen Bertragsgegnern zn schützen, zumal sie stets befürchten 
müssen, daß nach 8 915 s. d. 6. U eine zweifelhafte Fassung der Be 
dingungen gegen sie ausgelegt werde. (DI. 6. 0. 6. H. v. 7. 12. 1864 
Z. 9208 und 1). ei. II. O. II. v. 8. 3. 1872 und k. ck. I). k. 6. v. 
29. I. 1887.)

Schließlich sei noch eine allgemeine Voraussetzung des Versicherungs
vertrages erwähnt, nämlich das rechtliche Interesse, welches der Ver
sicherungsnehmer an der Versicherung haben muß, wenn anders man die 
Versicherung nicht als eine bloße Spekulation, als Wette oder Spiel 
qualifiziren will, in welchem Falle allerdings schon das Interesse, die ge
zahlten Prämien nicht zu verlieren, genügend wäre, um der Lebensver
sicherung ihre Existenzberechtigung zu geben. Allein dieses Interesse ist 
nicht gemeint. Es muß vielmehr entweder ein rein ethischer oder ein 
gesunder wirthschaftlicher Zusammenhang zwischen dem Versicherungsnehmer 
und dem Ereignisse, gegen welches Versicherung genommen ist, bestehen. 
Bei Versicherungen, in denen Versicherungsnehmer und versicherte Person 
identisch sind, ist dieses Interesse in dem Versicherungsnehmer selbst ge
legen, welcher selbst den Zweck bestimmt, dem seine Versicherung dienen 
soll. In diesem Falle wird daher nach einem bestimmten Interesse nie 
gefragt. Dafür beginnt man sich erst zu interessiren, wenn Versicherungs
nehmer und Versicherter verschiedene Personen sind, kurz, bei Versicherungen 
auf das Leben eines Dritten; da will der Versicherer das Interesse 
kennen, welches Ersterer am Leben des Versicherten hat, um sich vor 
Mißbrauch und Spekulation zu schützen, und verlangt überdies zum Ver- 
sicherungsabschlussc die Zustimmung des Dritten, die ja z. B. bei der 
Todesfallversicherung durch die Nothwendigkeit der Fragenbeantwortung 
und der ärztlichen Untersuchung nicht zu umgehen ist. Daß dieses Interesse 
die verschiedensten Formen annehmen kann, ganz abgesehen von familien
rechtlichen oder obligatorischen Beziehungen zwischen Versicherungsnehmer 
und Versicherten, ist klar, und es mag hier nur ein Beispiel angeführt 
sein, welches nicht bloß deshalb interessant ist, weil es eine Perspektive 
eröffnet, wie unbegrenzt faktisch, wenn auch nicht technisch, das Gebiet der 
Versicherung überhaupt ist, sondern anch deshalb, weil es erkennen läßt, 
welche Funktionen man bereits heute dem Versicherungswesen zumuthet.

Zeitschrift f- d. gesammte Versich.-Wissenschast. t. 4. 23
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Der Besitzer eines Etablissements, in welchem die größten, vornehmsten 
Bälle der Großstadt abgehalten werden, beantragte eine Versicherung in 
der Höhe von 6. 50 000, zahlbar sür den Fall, wenn infolge des 
Todes des Staatsoberhauptes und der damit verbundenen allgemeinen 
Trauer die angesagten Bälle entfielen. Die Versicherung kam nicht zu 
Stande, nicht bloß wegen der allgemeinen Aversion der Gesellschaften zur 
Uebernahme von Versicherungen auf das Leben regierender Häupter und 
deshalb, weil im gegebenen Falle die versicherungsmögliche Grenze des 
Alters überschritten war, sondern weil der Gesellschaft für ein solches 
exzeptionelles Risiko jede technische Basis fehlte; allein äe kaoto lag hier 
nur der Antrag zu einer Todesfallversicherung auf das Leben eines 
Dritten vor, mit ganz gesundem rechtlichen und nicht zu hoch bemessenen! 
wirthschaftlichen Interesse. Die meisten ausländischen Gesetzgeber, so in 
England, Holland, Ungarn, Preußen, Zürich, fordern daher alle ein recht
liches Interesse des Versicherungsnehmers an der Existenz des Versicherten 
als Grundlage des Versicherungsvertrages, und auch das österreichische Recht 
verlangt dieses Interesse bei der Sachversicherung unbedingt. (H 1288 
u. d. 6. U., L. 6. 0. 6. H. vom 29. 5. 1855 Z. 5129, v. O. VV. 94), 
und wir müssen dieses Requisit auch für die Lebensversicherung fordern, 
wenigstens beim Abschlusse derselben, mag selbe auch ab und zu während 
ihres Laufes dem ursprünglichen Zwecke entfremdet und durch Uebergang 
ihrer Vortheile in dritte Hände lediglich zu einem Spekulationsobjekte 
werden.

Die Fristen des Versicherungsvertrages.

Die aus dem Versicherungsverträge resultirenden gegenseitigen Rechte, 
der Beginn und das Ende ihrer Wirksamkeit sind gewöhnlich ganz präzise 
im Vertrage umschrieben; letzterer ist daher auch in erster Linie bei Be
urtheilung in dieser Richtung maßgebend. Die für die Ausübung dieser 
Rechte bedungenen Fristen sind keine Verjährungsfristen im Sinne unseres 
Bürgerlichen Gesetzbuches, bezüglich welcher gemäß 1502 eine Entsagung 
im voraus oder die Vereinbarung einer längeren Verjährungsfrist gesetzlich 
unzulässig ist.

Die diesfälligen Rechtsbestimmungen der Versicherungsverträge sind 
von vornherein in ihrer Wirksamkeit beschränkt, sie werden in dem über
einstimmenden Willen beider Kontrahenten mit nur begrenzter Lebensdauer 
geboren, ihr Dasein soll a priori kein längeres sein, als die Parteien 
wollen. Durch die vertragsmäßigen Fristbestimmungen wird weder Ver
zicht geleistet auf einen Theil der gesetzlich zugebilligten Verjährungsfrist, 
noch vielleicht eine längere Verjährungsfrist ausbedungen, vielmehr werden 
durch dieselben lediglich die Rechte, welche beide Parteien aus dem Ver
trage erwerben, in zeitlicher Beziehung umschrieben und begrenzt.
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Die bezüglichen Policenbestimmungen sind keineswegs willkürlich, sie 
sind durch die komplizirte Natur des Versicherungsvertrages bedingt und 
mit demselben auf das Innigste verwachsen, dienen dem offenbaren Interesse 
beider Bertragstheilc, indem sie den Schwierigkeiten begegnen wollen, 
welche sich einer richtigen und schnellen Regelung von Ansprüchen um so mehr 
iil den Weg stellen, je länger sich dieselben zeitlich hinausziehen. 
L. ck. v. k. 6. v. 8. 7. 1881 des Ob. Landesger. Colmar v. 1!». 3. 1883. 
Daß ein geordneter Versicherungsbetrieb, wären diese Befristungen unzu
lässig und nur die allgemeine Verjährung maßgebend, ganz unmöglich 
wäre, bedarf wohl keines Beweises, wenn man bedenkt, daß auch der 
peinlichste Assekuranztechniker den Stand der jeweiligen Verpflichtungen 
einer Versicherungsanstalt nicht feststellen könnte, wenn auch die nicht 
angemeldeten Ansprüche erst in 30 Jahren verjähren würden.

Die Bestimmungen in zeitlicher Beziehung, wie lange die Gesellschaft 
den Vertrag wegen objektiv unrichtiger Angaben anfechten kann, wie lange 
dem Versicherungsnehmer das Recht auf den Rückkauf, die Reduktion oder 
die Versicherungssumme überhaupt zusteht, sind ebenso wesentliche Momente 
des Versicherungsvertrages wie die Stipulation über die Höhe und Fällig
keit der Prämie, deren Zahlung nicht minder ein Recht als eine Ver
pflichtung des Versicherungsnehmers ist. Wenn daher auf diese Bestim
mungen die Grundsätze über die Verjährung angewendet und deren 
Gültigkeit bestritten wird, wie es Ehrenzweig in seiner Abhandlung über 
„die Unanfechtbarkeit der Versicherungsverträge" und Lrusakettioi in seinem 
Aufsätze über „die Verjährungsklauseln in den Versicherungspolicen" 
scharfsinnig nachzuwcisen versuchen, so ist dies nicht richtig, weil es sich 
hier nicht um die zeitliche Möglichkeit der Geltendmachung von Rechten, 
sondern nm die vertragsmäßig stipulirte zeitliche Wirkung des Rechtes 
selbst handelt. Jedenfalls aber beweist die Aufnahme der Diskussion 
dieser in der Praxis freilich unbestrittenen Frage (L. 6. 0. 6. II. 
v. 20. 9. 1866, Z. 7391; v. 19. 5. 1874, Z. 4317; v. 9. 3. 1882, 
Z. 903, I. Bl. 1882), wie wohlthätig IvAs ksivncka präzise gesetz
liche Vorschriften hierüber sein würden; bis dahin aber mag die Gegner 
der bisher geübten und auch hier vertretenen Rechtsanschauung der Um
stand versöhnen, daß sich die Versicherungsbedingungen mit dem bereits 
-- anderswo - kodisizirten Versicherungsrechtc im Allgemeinen decken; 
so beträgt z. B. die Verjährungsfrist für aus dem Versicherungsverträge 
entspringende Klagen in Ungarn und Italien 1, in Belgien und Holland 3, 
in Deutschland und Frankreich 5 Jahre, und unser ß 1290 a. b. 6. ö. 
giebt zur Anzeige des Schadenfalles gar nur eine dreitägige Frist, bei 
sonstigem Verluste des Anspruches auf die Versicherungssumme, so daß 
die kürzesten (dreimonatlichen) Anzeigefristen in den Lebensversicherungs
Verträgen gewiß nicht als illiberal erscheinen können.

23*
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Erfüllungsort des Versicherungsvertrages.

Als Erfüllungsort der aus dem Vertrage resultirenden Verpflichtungen 
für beide Theile ist gewöhnlich vertragsmäßig der Sitz der Gesellschaft, 
bei ausländischen Gesellschaften der Sitz ihrer hierländischen Repräsentanz, 
festgesetzt, so daß sich die Leistungen des Versicherungsnehmers als Bring
schulden, die des Versicherers als Holschulden darstellen. Durch diese 
vertragsmäßig präzise Stipulation ist daher die Frage des Erfüllungs
ortes gewöhnlich von vornherein klargestellt, sie wird erst dann interessant, 
wenn thatsächlich Verhältnisse eintreten, die sich mit diesen Vertrags
bestimmungen nicht decken, ja, weil mit ihnen im Widerspruche, denselben 
geradezu derogiren. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn der Ver
sicherungsnehmer gleich im Anträge eine andere Jnkassostelle angiebt oder 
die Gesellschaft selbst ohne ausdrücklichen Auftrag, aus Rücksichten für den 
Versicherungsnehmer, die Prämien bei ihm an seinem Wohnorte durch 
ihren Agenten einkassiren läßt.

Im ersteren Falle ist es wohl zweifellos, daß, da dieser Bedingung des 
Antragstellers von Seite der Gesellschaft nicht nur nicht widersprochen, 
sondern auf Grund dieses Antrages die Police ausgefertigt wurde, obwohl 
dieselbe in ihrem speziellen Bertragstexte über den Zahlungsort gewöhnlich 
nichts enthält, ein Abänderung des in den allgemeinen Bedingungen 
stipulirten Zahlungsortes der Prämien involvirt, zumal die Gesellschaft 
die praktischen Konsequenzen durch die That anerkennt, indem sie die 
Zahlung an der angegebenen Jnkassostelle annimmt. Auch der häufige 
Vorbehalt, daß Aenderungen der allgemeinen Vertragsbestimmungen nur 
dann Gültigkeit haben, wenn diese Aenderungen von der Gesellschaft 
schriftlich genehmigt wurden, wird dieselbe kaum schützen, da sie ihre eigene 
Bestimmung von vornherein nie in Wirksamkeit setzte, abgesehen davon, 
daß solche an einem vom Sitze der Gesellschaft verschiedenen Orte zu 
präsentirenden Quittungen gewöhnlich auch in dem von der Gesellschaft 
verfaßten Kontexte die betreffende Jnkassostelle, also eine Aenderung des 
Zahlungsortes, enthalten.

Aus demselben Grunde wird auch dann, wenn der Versicherungs
nehmer sich zwar nicht ausdrücklich einen bestimmten Zahlungsort bedang, 
die Gesellschaft aber, sei es im eigenen, sei es im Interesse des Ver
sicherungsnehmers, die Prämien thatsächlich bei ihm einkassirt, eine still
schweigende Derogation der entgegenstehenden Vertragsbestimmungen anzu
nehmen sein. (L. des Deutschen Reichs-OberhandelsgerichtsBd. lX 370,380.) 
— „Die pünktliche und prompte Zahlung der Prämien", sagt ein Prak
tiker wie Klang/) „ist im ureigensten Interesse des Versicherers gelegen,

vr. James Klang. Zur Frage der gesetzlichen Regelung des Versicherungs
vertrages.
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die Bequemlichkeit des Versicherten steht erst in zweiter Linie. Letzterer 
darf also erwarten, daß der Versicherer eine dem Wortlaute des Ver
trages zuwiderlaufende Maßregel, die er zur Förderung der eigenen 
Geschäftszwccke ergreift, wenigstens konsequent zur Ausführung bringe und 
dafür sorge, daß sie nicht zum Nachtheile des im guten Glauben han
delnden Kompaciszenten ausarte, er darf fordern, daß der Versicherer sich 
ihln gegenüber nicht auf den Vertrag berufe, der in diesem Punkte vom 
ersten Augenblicke seines Bestandes an unausgeführt geblieben ist." 
Aehnlich: A. Ehrenzweig „Der Versicherungsvertrag". —Diese Anschauung 
muß man um so mehr als recht und billig bezeichnen, wenn man erwägt, 
daß der Versicherer dafür, daß er die Prämie am Wohnorte des Ver
sicherungsnehmers annimmt oder durch seinen Inkassanten einhebt, sich 
vom Versicherungsnehmer eine Inkassoprovision bezahlen läßt, die, mag 
er sie auch dem Inkassanten abgeben, doch insofern ihm selbst zu gute 
kommt, als er diese Provision bei der Fixirung der Bezüge seines Sub
agenten genau in Kalkül zieht. Die Inkassoprovision ist aber nicht bloß 
ein Entgelt für die Transportkosten vom Zahlungsort an den Sitz der 
Gesellschaft, die sie weit übersteigt, sie ist hauptsächlich ein Entgelt dafür, 
daß die vertragsmäßige Erfüllung dem Versicherungsnehmer an dessen 
Wohnort gestattet wird, daher die Zahlung an diesem geänderten 
Erfüllungsort mit denselben Rechtswirkungen ausgestattet sein muß, als 
die nach dem Wortlaute der Police bedungene. Wenn daher die Erfüllung 
deni Versicherungsnehmer an diesem seinem Erfüllungsorte durch ein Ver
schulden des Versicherers unmöglich wird, z. B. weil der Inkassant nicht 
rechtzeitig im Besitze der Quittung ist, ohne deren Behändigung der Ver
sicherungsnehmer gemäß ß 1426 a. 6. O. 6. zu zahlen nicht schuldig ist, so 
verliert die Gesellschaft die Einrede wegen Nichterfüllung des Vertrages 
«k. ä. 0. k. 6. 22. 11.1879, ksp. 11 81/79); denn da, wie gezeigt, durch 
eine solche Kreirung eines neuen Erfüllungsortes die ursprüngliche ver
tragsmäßige Stipulation hinsichtlich des Erfüllungsortes außer Kraft 
gesetzt wurde, so fallen mit derselben auch alle diesbezüglichen Nebenbe
stimmungen, z. B. die, daß, wenn der Agent nicht im Besitze der Quittung 
wäre, der Versicherungsnehmer verpflichtet sei, die Zahlung direkt an die 
Gesellschaft zu leisten. Wird ja durch das Zahlen und Nehmen der Inkasso
provision die rechtliche Natur der Prämie auch insofern geändert, als sie 
aus einer Bring- zu einer Holschuld wird.

Durch diese ausdrückliche oder stillschweigende Vertragsänderung wird 
daher der Erfüllungsort für den Versicherungsnehmer ein anderer, jedoch 
nicht ein exklusiver, denn der Versicherungsnehmer bleibt immer noch 
berechtigt, ist aber nicht verpflichtet, am Sitze der Gesellschaft Zahlung 
zu leisten.

Bloß wegen der sachlichen Nachbarschaft, nicht weil fie systematisch 
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hierher gehört, sei die Frage hier gestreift, ob daraus gegen die Gesell
schaft ein Präjudiz geschaffen werden kann, wenn durch Unterlassung der 
früher wiederholt von ihr geübten Eimnahnung der Prämie der Ver
sicherungsvertrag mangels Prämienzahlung außer Kraft getreten ist. Da 
eine vertragsmäßige Verpflichtung des Versicherers zur Mahnung nicht 
besteht, ja eine solche Verpflichtung meist direkt oxprsssis vorbis im 
Vertrage abgelehnt wird, so ist die Mahnung bezw. Erinnerung durch die 
Gesellschaft lediglich eine Gefälligkeit, eine geschäftliche Aufmerksamkeit, 
welche weder ein Recht auf der einen, noch eine Pflicht auf der anderen 
Seite begründet. (L. ä. 0. 6. 8. 26. 1. 1888, Nr. 185.)

Der Selbstmord iu der Lebensversicherung.

Die „Selbstentleibung" in ihrer allgemeinen Bedeutung, welche 
sowohl „Selbstmord" als „Selbsttödtung" in sich schließt, spielt in der 
Lebensversicherung insofern eine wichtige nnd darum heißumstrittene Rolle, 
weil durch dieselbe entweder ganz oder theilweise jeder Anspruch auf die 
Versicherungssumme verwirkt wird, sei es, daß dieses Ereigniß während 
einer gewissen Reihe von Jahren nach Abschluß der Versicherung oder 
wann immer während der Versicherungsdauer eintritt.

Boni versicherungstechnischen Standpunkte ist die Selbstentleibung 
einfach einer von jenen Fällen, für welche dcr Versicherer eine Haftung 
entweder überhaupt nicht oder wenigstens während einer bestimmten 
Karenzfrist nicht übernimmt; wenn daher klar und deutlich dies im Ver
trage zum Ausdrucke gekommen ist, so ist damit auch die Rechtsfrage 
gelöst. Freilich muß bei dem allgemeinen von Seite der Gerichte favori- 
sirten Billigkeitsstandpunkte diese Ausschließung des Selbstmordrisikos eine 
ganz unzweifelhafte sein, d. h. es muß die Haftung ohne Rücksicht darauf, 
ob der Selbstmord im zurechnungsfähigen oder unzurechnungsfähigen Zu
stande erfolgte, express verbis abgelehnt sein. In der Judikatur wird 
nämlich aus menschlich gewiß sehr schönen Motiven den Selbstmordklauseln 
der Versicherungsverträge eine Interpretation zu Grunde gelegt, die, aus 
dem Strafgesetze herübergenommen, den Gesellschaften gegenüber auch ihre 
pönitentielle Abkunft nicht verleugnet. Was man iin gewöhnlichen Sprach 
gebrauche unter Selbstmord versteht, ist nicht zweifelhaft; Selbstmord be
deutet ganz einfach jede Art von Selbstentleibung, und in dieser Bedeutung 
nimmt auch jeder Versicherungsnehmer dieses Wort. Die Unterscheidung 
zwischen „Selbstmord" als bewußte, daher vorsätzliche „Selbstentleibung" 
und „Selbsttödtung" als unbewußte, daher unverschuldete Selbstentleibung 
ist erst durch die Judikatur geschaffen worden, gegen welche anzukämpfen 
um so aussichtsloser ist, weil sie durch ihre Fürsorge für die Hinter
bliebenen des Selbstmörders von den Sympathien der Allgemeinheit ge
tragen wird und sich geradezu eine überraschende Uebereinstimmung dcr 
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diesbezüglichen Judikatur in den verschiedensten Ländern feststellen läßt. 
Der allgemeine Gedankengang, der diese Entscheidungen leitet, ist meist der: 
Da die Versicherungsbediugungcn gewöhnlich nur aus dolosen oder durch 
große Fahrlässigkeit herbcigeführtcn Umständen die Nichtigkeit des Ver
sicherungsvertrages ableiten, so muß man sagen, daß ein Selbstmord in 
unzurechnungsfähigem Zustande (Selbsttödtnng) ein von dein Willen des 
Versicherten unabhängiges Ereigniß ist, daher durch denselben die Zahlungs
pflicht des Versicherers nicht erlischt. (Apellgerichtshof Paris 30. 1l. 1870; 
Französischer Kassationshof 9. 8. 1876; Gerichtshof Brüssel 1l. 3. 1861; 
Apellgerichtshof Brüssel 12.8.1861; Deutsches Reichs-Oberhandelsgericht, 
Bd. XVIII, S. 210; Deutsches Reichsgericht, IV, S. 156, XVHI, 
S. 142; Handelsgericht Wien 14. 5. 1895 Z. 1968.5 und Ober-Landes
gericht Wien vom 20. 2. 1896 Z. 1192. Ebenso die meisten Gerichts
höfe in Amerika. Entgegengesetzt: L. cl. O. 6. U. vom 20. 3. 1879, 
Z. 1556, II. 6. W. 7385.)'

Daß diese Argumentation einer vollständigen Ncgirung der Selbst
mordklauseln sehr nahe kommt, wird jedem Praktiker nicht fremd sein, 
denn nur selten wird ein Obduktionsbefund irgend eine Abnormität an 
der Schädeldccke, den Hirnhäuten rc. des Selbstmörders vermissen lassen, 
welche für das Gutachten genügen wird, um die Möglichkeit der Un
zurechnungsfähigkeit zum mindesten als nicht ausgeschlossen erscheinen zu 
lassen. Ja, ist nicht die Selbsttödtnng bei dem jedem Lebewesen an
geborenen Selbsterhaltungstrieb nicht an und für sich schon eine so große 
Anomalie, daß eigentlich jeder Selbstmörder im Momente der Ansführung 
als unzurechnungsfähig gelten kann? In der Wirklichkeit wird, vielleicht 
unter dem moralischen Drucke der erwähnten Rechtsprechung, theils weil 
die ursprünglichen Befürchtungen der Versicherungsanstalten, die Lebens
versicherung könnte zu Spckulationszweckcn von heroischen Selbstmördern, 
die sich für ihre Familie opfern, ausgcbeutet werden, durch die Statistik 
nicht gerechtfertigt wurden, theils auch aus Konkurrenzrücksichtew die ver
nichtende Wirksamkeit der Selbstmordklauseln von den Gesellschaften selbst 
immer mehr eingeschränkt. Sie zahlen die Versicherungssumme, im 
Falle sich der Selbstmord innerhalb einer bestimmten Anzahl (3 oder 5) 
Jahren nach Abschluß des Vertrages ereignet, nur dann, wenn die 
Unzurechnungsfähigkeit des Versicherten zur Zeit des Selbstmordes 
nachgewiesen wird, während nach Ablauf dieser Zeit der Selbstmord ohne 
Rücksicht, ob im zurcchnungs- oder unzurechnungsfähigen Zustande verübt, 
dem natürlichen Tode gleich behandelt wird. Durch diese Karenzfrist sind 
die Gesellschaften vor spekulativer Ausbeutung wohl hinlänglich geschützt, 
denn ein Sclbstmordkandidat, der mit ruhiger Berechnung den Gedanken, 
sich das Leben zu nehmen, 3 oder 5 Jahre festhält und schließlich aus
führt, dürfte Wohl zu deu seltensten Ausnahmen zählen, abgesehen davon, 
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daß sich einem solch hartnäckigen und kühl abwägenden Todeskandidaten 
hundert Wege bieten, um seinen Hingang vor dieser Frist wenn auch 
nicht als natürlich, so doch als unverschuldeten erscheinen zu lassen. Die 
Beweislast, daß ein Selbstmord und nicht vielleicht nur ein Unfall vor
liegt, obliegt ja dem Versicherer, der die Zahlung ablehut, ein Beweis, 
der trotz aller subjektiven Ueberzeugung, daß ein Selbstmord vorliege, in 
unserem alten Prozeßverfahren leicht zu einer prodatio cUadoUea wurde. 
(8. 6. 0. 6. 5). 12. 1894 Z. 11578, 6. ä. 0. 6. kl. 3. 4. 1884
Z. 2817.) — Daß der neue auf Erforschung der materiellen Wahrheit 
und freier Beweiswürdigung beruhende Prozeß den geklagten Gesellschaften 
den ihnen obliegenden Beweis des Selbstmordes erleichtert, wird auch in 
Zukunft in dieser Frage wenig ändern, da auch das Moment der Un
zurechnungsfähigkeit eine noch freiere Würdigung als bisher erfahren 
dürfte, so daß das Kräfteverhältniß der Prozeßparteien kaum eine Ver
schiebung erleidet.

Die Versicherungsagenten.

Es sei vorausgeschickt, daß selbstverständlich die verschiedenen mehr 
oder weniger unbescheiden klingenden Titel, welche die Agenten gewöhnlich, 
sei es mit ausdrücklicher oder stillschweigender Zustimmung ihrer Anstalten, 
führen, wie Generalagent, Subdirektor, Generalrepräsentant, General
inspektor, ja sogar Versicherungskonsulenten tauchen auf, rc., auf ihre 
Stellung gegenüber dem Versicherungsnehmer keinen Einfluß haben und 
ihre Befugniß stets nnr an der Hand der denselben von der Anstalt er
theilten Vollmacht, rechtlich beurtheilt werden kann. 1)6 16^6 toronäa 
würde es sich wohl empfehlen, auch nach außen hin durch eiue bestimmte 
Terminologie in dieser Richtung dem Publikum gegenüber Klarheit zu 
schaffen; ein leiser Ansatz hierfür ist ja bereits in Vorschrift des Assekuranz
regulativs vorn Jahre 1896 in der Richtung vorhanden, daß sich die 
Organe der Anstalten durch Vorweisung der ihnen ertheilten Vollmacht 
zu legitimiren haben.

Nach ihren Befugnissen theilen sich die Agenten in zwei quantitativ 
und qualitativ sehr verschiedene Gruppen, die einen, welche wir kurzweg 
mit „Repräsentanten" bezeichnen, haben nach außen hin vollkommen 
die rechtliche Befugniß von Handlungsbevollmächtigten oder Prokuristen 
(Art. 47 und 41 H. 8.); die anderen Agenten besitzen lediglich die Be- 
fugniß von Handlungsgehülfen (Art. 58 H. 6.).

Die „Repräsentanten" sind daher stets mindestens zu allen Geschäften 
und Rechtshandlungen, welche der Betrieb des Versicheruugsgeschäfts ge
wöhnlich mit sich bringt, berechtigt; ihre Handlungen und Erklärungen 
sind daher für die Anstalt bindend, (tz 14 Abs. des Assekuranzregulativs 
vom 11. 3. 1896. «. 8. 8. 13.)
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„Die Vollmachten der General-Repräsentanten der ausländischen 
Versicherungsanstalten sind im Sinne des Artikels IV der kaiserlichen 
Verordnung vom 29. 11. 1805 k. A. II. 127 zn präzisiren. Diese 
Vollmachten müssen sich insbesondere auch auf die Ausstellung von 
definitiven Policen erstrecken."

Artikel IV der kaiserlichen Verordnung voin 20. 11. 1865 8. 6.
11. 127:

„Die Gesellschaft hat für ihren gesammten Geschäftsbetrieb in Oester
reich eine, aus einer oder mehreren Personen bestehende, der Staats
verwaltung in Oesterreich zur Genehmigung anzuzeigende und durch die 
öffentlichen Blätter kundzumachende Repräsentanz zu bestellen, deren Mit
glieder an dein Orte der hicrländigen Hauptniederlassung ihren bleibenden 
Wohnsitz haben oder nehmen müssen."

„Die hierländige Repräsentanz der Gesellschaft hat diese sowohl 
gegenüber der Staatsverwaltung als gegenüber dritten Personen in 
Oesterreich gerichtlich nnd außergerichtlich mit unbeschränkter Vollmacht iu 
allen Angelegenheiten zu vertreten, welche in dem Betriebe der Geschäfte 
in Oesterreich ihren Grund haben."

Mit Rücksicht auf die Konsequenzen und die relativ große Macht
vollkommenheit werden daher „Repräsentanten" nnr dort angestellt, wo 
dies unbedingt nothwendig ist, also insbesondere im Auslande, wo die 
betreffende Regierung dies ausdrücklich verlaugt.

Die „Agenten" schlechthin sind dagegen nicht ermächtigt, Rechts
handlungen mit sür ihre Anstalt bindender Wirkung vorzunehmen, von 
ihnen können auch keine rechtsverbindlichen Erklärungen abgegeben werden 
(bl. 28. 8. 1860 Z. 1109 und 01. 10. 1877 Z. 2845, 0. 2. 1877) sie sind 
lediglich Mittelspersonen zwischen dem Publikum und der Anstalt, sic 
schließen keine Rechtsgeschäfte, sie bereiten sie nur vor, ihr Wirkungskreis 
ist ein minimaler gegenüber dem der Repräsentanten, sie sind meist darauf 
beschränkt, die Anträge der Versicherten behufs Uebermittelung an die 
Anstalt, sowie etwaige Anzahlungen entgegcnzunehmen und eventuell auch, 
wenn stabil, das Inkasso zu besorgen. Dies festgehalten, ist es nur 
logisch, daß Versprechungen und Zusagen, welche der Agent über 
den Rahmen der Versicherungsbedingungen hinaus der Partei macht, 
für die Anstalt nicht bindend sind, weil der Agent hierdurch seine 
Vollmacht überschreitet und nur persönlich für einen eventuellen Schaden 
haftbar wird. Würde man das Gegentheil annehmen, so verstieße 
dies gegen die Grundprinzipien des Vollmachtsvertrages (ß 1017 
a. 6. 6. 8.); es würde ferner hierdurch den Anstalten eine gar nicht 
zn prästirende ckiliAeutia iu «liZsucko ihrer Unterorganc aufgebürdet, 
und endlich würde es auch zu einer vollständigen Verleugnung des 
8 887 a. d. 6. 8. führen, laut welchem bei schriftlicher Abfassung 
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eines Vertrages auf vorgeschützte mündliche Verabredungen, welche mit 
der Urkunde nicht übereinstimmen oder neue Zusätze enthalten, kein Bedacht 
zu nehmen ist. Für die Anstalten wäre jede Sicherheit geschwunden, zu 
beurtheilen, ob der von ihnen rite und optima ticke geschlossene Vertrag 
nicht zu irgend einer Zeit auf Grund ganz nnkontrollirbarer Besprechungen 
nmgestoßen werden könnte. Hierbei muß noch sestgehalten werden, daß 
heute jeder Laie die schriftliche Form des Versicherungsvertrages geradezu 
als selbstverständliche eovckitio sins qua non voraussetzt, er wendet dies 
auch auf sich selbst an, indem er sich erst durch Unterfertigung des An
trages gebunden fühlt, und er weiß, daß der Antrag auch für die Ge
sellschaft die Basis für den Vertrag bildet, welcher nur das rechtliche 
Spiegelbild des ersteren sein kann.

So einfach diese Frage scheint, so viel ist sie in Wirklichkeit umstritten, 
insbesondere was die Mitwirkung des Agenten bei Zustandekommen des 
Versicherungsantrages anbelangt. Dies kommt auch in den diesbezüg
lichen Erkenntnissen zum Ausdruck. — Während z. B. der österreichische 
oberste Gerichshof in seinen Entscheidungen vom 7. 11. 1871 6. II. 
4298; 28. 1. 1885 Z. 14 739 .1. KI. 1885 oder 27. 11. 1897 Z. 
13 882 nnd das deutsche Reichsgericht in den Entscheidungen vom 3. 7. 
1883 kep. III 75/83; 22. 11. 1879 k. II. 71, 9. 11. 1888 k. XXI I 
201; 27. 6. 1885, die Anschauung vertreten, daß der Agent bei Zu
standekommen des Antrages als Bevollmächtigter seiner Anstalt handelt, 
ja daß sein subjektives Wissen relevanter, aber im Anträge nicht an
geführter Umstände für die Anstalten bindend sei, haben dagegen die k. d. 
österreich. 0. 0. kl. vom 31. 10. 1877; 12. 8. 1880; 29. 5. 1895, das 
Wissen des Agenten nicht mit dem der Gesellschaft identifizirt und das 
frühere Deutsche Reichs-Obcrhandelsgericht am 5. 2. 1882 und 4. 6. 1886 
ganz unzweideutig ausgesprochen: „Das Recht des Agenten oder General
agenten zur Vertretung des Prinzipals richtet sich lediglich nach dem 
Umfange der ihm von seinem Auftraggeber ertheilten Vollmacht." - 
„Hat der Versicherungsnehmer einem Anderen, gleichviel ob dem Agenten 
der Versicherungsgesellschaft oder einem Dritten, schlechthin die Beant
wortung der an ihn gestellten Fragen überlassen, so nimmt er nothwendig 
das Risiko unrichtiger Angaben auf sich, denn er versetzt die Gesellschaft, 
welcher die ertheilten Antworten für die Beurtheilung der zu über
nehmenden Gefahr von maßgebender Bedeutung sind, in den Irrthum, 
daß von ihm, als dem Unterzeichner, auch die Richtigkeit dieser Antworten 
vertreten werden solle." Ebenso Herrmann: „Die rechtliche Verantwort
lichkeit der Versicherers für seine Agenten."

Dem Agenten steht kein Recht zu, unrichtige Belehrungen zu ertheilen. - 
Ganz richtig bemerkt hierzu Rüdiger'), daß der Agent seine Anstalt nur

l) Rüdiger, Rechtslehre vom Lebensversicherungs-Vertrag S. I-lO bis 151. 
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durch solche Handlungen verpflichten kann, zu denen er von ihr Auftrag 
oder Vollmacht erhalten hat, und daß demzufolge derjenige Antragsteller, 
der den den Vertragsabschluß vermittelnden Agenten, ohne dessen Voll
macht zu prüfen, als Vertreter der Versicherungsgesellschaft betrachtet, die 
Gefahr eines diesbezüglichen Irrthums selbst zu tragen hat, vorbehaltlich 
des Anspruches auf Schadloshaltung durch den Agenten, der sich fälschlich 
als Vertreter der Anstalt gerirt hat. Ebenso Koziol. - Entgegen: 
Vivante, Ehrenberg, Onciul, Herzfeld. L. d. 0. 6. H. vom 7. 3.1877 
Z. 749 9. LI. 1877 und 2. 4. 1869 Z. 2467; 28. 1. 1885 Z. 14 739 
3. LI. 1885 L. d. I). L. 6. vom 15. 2. 1882, 16. 3. 1875.

Zur Ausfüllung der von dem Versicherungsnehmer an die Anstalt 
zu stellenden Anträge ist der Agent nicht beauftragt, wenn er dies aus 
was für Gründen immer thut, so handelt er nicht als Organ des Ver
sicherers, sondern als Mandatar des Versicherungsnehmers. Jede gegen- 
theilige Argunientation basirt lediglich auf Billigkeits- und Utilitätsgründen 
und ist nur geeignet, sorgloser, bequemer Vertrauensseligkeit einen Freibrief 
auszustellen, und darauf angelegt, die Gesellschaften für das Verschulden der 
Agenten büßen zu lassen. Ein inkorrektes oder fraudnloses Vorgehen 
bei Ausfüllung des Antrages oder bei Ertheilung der Auskünfte macht 
daher nur den Agenten für den dem Versicherungsnehmer hieraus ent
stehenden Schaden persönlich haftbar. (L. vom 7. 11. 1871 Z. 6881, 
v. 0. IV. 4298.)

Ein Agent, der den Versichcrnngsnehmer dupirt, handelt nicht mehr 
„in Ausübung seines berufsmäßigen Wirkungskreises als Angestellter des 
Versicherers", er handelt vielmehr direkt gegen den ihm ertheilten Auftrag, 
ganz auf eigene Faust und in erster Linie auch im eigenen Vortheile, um 
die Provision ins Verdienen zu bringen. Daß ein solches Vorgehen von 
den Gesellschaften, denen es ja um ein solides, bleibendes Geschäft zu 
thun ist, nicht gutgeheißen wird, ist um so begreiflicher, als einerseits das 
Publikum nur zu sehr geneigt ist, das Vorgehen des Agenten mit dem 
der Gesellschaft zu identifiziren, und anderseits der Gewinn aus einigen 
infolge Storno verfallenen Prämien den durch übles Renommee bedingten 
Entgang stabiler Versicherungen nicht aufwiegt. — Da der dolose Agent 
somit direkt gegen das Interesse seiner Anstalt handelt, so ist es gewiß 
ungereimt, zu sagen, er handle in deren Vollmachtsnamen und für die
selbe, und hat dies derjenige, der ein solches Vollmachtsverhältniß 
behauptet, zu beweisen. L. 18. 6. 1867 Z. 2346, 6. Z. 1868.

Im Allgemeinen dürfte sich der Kreis derjenigen Handlungen des 
Agenten, welche für die Gesellschaft rechtsverbindlich sind, dahin umschreiben 
lassen, „daß diese alle jene Vereinbarungen ihrer Organe mit den Parteien 
gegen sich gelten lassen muß, welche sich auf die Ausführung der ihnen 
ertheilten Aufträge beziehen". (Klang: „Zur Frage der gesetzlichen
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Regelung des Versicherungsvertrages.") Wenn daher ein mit dem Inkasso 
betrauter Agent eine Prämienquittung auch nach Ablauf der Respektfrist 
zum Inkasso präsentirt oder die Prämie in Empfang nimmt und die 
Quittung aushändigt — ein häufig vorkommender Fall —, so wird die 
Gesellschaft aus dieser verspäteten Zahlung keine Einrede wider den Ver
sicherten ableiten können, der ja gegen eine ordnungsmäßig von der Ge
sellschaft gefertigte Quittung an das von ihr bestellte Organ Zahlung 
leistete und um so weniger an der Befugniß des Agenten Zweifel hegen 
konnte, als die Quittung von der Gesellschaft noch nicht zurückgezogen, 
vielmehr ihm belassen wurde. Entgegengesetzt Onciul: „Der Versicherungs
vertrag." (k. d. L. 0. H. 0. vom 11. 3. 1873, Bd. IX, S. 377, 
L. d. 0. 6. H. 20. 4. 1869 Z. 2467.) Hierzu kommt noch die Ge
pflogenheit, daß die Gesellschaften häufig diesen Abusus seitens mancher 
Agenten, dem schwer ganz vorzubeugen ist, zu rügen unterlassen, solange 
die Sache nicht durch einen nach Ablauf dcr Respektfrist eingetretenen 
Schaden aktuell geworden ist, und sich so ein gegen sie selbst gerichtetes 
Gewohnheitsrecht schaffen.

Der Segünstigte.

Wenngleich die Frage nach der Stellung des „Begünstigten" innig 
niit der Lösung der Natur des Versicherungsvertrages überhaupt, ins
besondere damit zusammenhängt, ob die Todesfallversicherung ein Vertrag 
zu Gunsten Dritter ist oder nicht, so ist mit der Beantwortung dieser 
Frage, wie sie hier gegeben ist, noch immer nicht die Stellung des Be
günstigten vollkommen klargestellt. Wenn man freilich den Standpunkt 
Ungers mit seiner unerbittlichen Logik, nämlich daß der Begünstigte 
sofort ein unentziehbares Recht erwirbt, bedingungslos festhält, dann ist 
auch das Recht des Begünstigten leicht präzisirt. Bleibt man jedoch der 
hier entwickelten Anschauung, mag man ihr auch ihren scheinbaren Kom
promißcharakter vorwerfen, treu, so zeigt sich, daß das Recht des Begün
stigten nicht bloß verschiedene Formen annimmt, sondern auch in seiner 
Intensität Wandlungen unterworfen ist.

Der Begünstigte wird, abgesehen von einem zwischen Versicherungs
nehmer und Ersterem bestehenden Verpflichtungsverhältnisse, souverän kreirt, 
er weiß oft gar nichts von dem ihm zugedachten Benefizium, er wird der 
stets durch den Willen des Versicherungsnehmers bedingte Träger ver
tragsmäßig bedingter Rechte. Er bleibt dies nnr so lange, als es dem 
Versicherungsnehmer gefällt, sein Recht ist kein unentziehbares, denn es 
wurde ihm unter der stillschweigenden Voraussetzung rsbus sie stantibus 
vom Versicherungsnehmer verliehen. „Der Begünstigte erwarb bei Abschluß 
des Vertrages ein suspensiv bedingtes Recht; wenn der Versicherungsnehmer 
bis zu seinem Tode von dem Rechte der Uebertragung an einen anderen
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Begünstigten, der Belehnung, des Rückkaufes rc. keinen Gebrauch gemacht 
hat, so ist die Bedingung weggefallen, das Recht des Begünstigten ist im 
Momente des Todes unbedingt geworden. Eine Annahmeerklärung des 
Begünstigten war nicht nothwendig, weil das Benefiz immer in seinem 
Eigenthume und nie in dem des Versicherungsnehmers war." (Enscheidung 
des Appelgerichtes Brüssel 29. 11. 1879.) Im gleichen Sinne entschied 
das deutsche Reichsgericht, Entscheidung Band 1 Seite I88: „Wenn eine 
Versicherung auf den eigenen Todesfall zu Gunsten Dritter genommen 
wird, so wird diesen Letzteren das Kapital oder die Rente ausbedungen, 
für welche Prämien oder eine Einstandssumme bezahlt werden; sie erscheinen 
daher als die empfangsberechtigten Gläubiger der Versicherungssumme, 
der Nehmer der Versicherung hat sich selbst diese Summe nicht ausbedungen, 
und kann sie voni Versicherer nicht beanspruchen. Allerdings ist der Ver
sicherungsnehmer auch dem nicht beigetretenen Dritten bei Lebzeiten dcr 
Regel nach zu nichts verbunden; er kann die Versicherung aufgeben, ver
wirken, die Police mit oder ohne Einwilligung des Versicherers übertragen 
oder die Benennung des Begünstigten wechseln. Aber dadurch wird der 
Anspruch des in der Police Benannten nur ein bedingter, und wenn die 
Bedingung — d. h. die Aenderung der bemerkten Art -- nicht eintritt, 
so ist ihm auch sofort mit dem Tode des Versicherungsnehmers das For
derungsrecht auf die Versicherungssumme erwachsen, er ist dem Versicherer 
gegenüber unwiderruflich dcr Empfangsberechtigte. Aus die Erben des 
Nehmers kann dieser dem Erblasser selbst nicht zustehende Anspruch nicht 
übergegangen sein, sondern höchstens das vertragsmäßige Recht, die Zahlung 
an den Begünstigten zu fordern. Ein Hinderniß, daß Letzterer sie selbst 
fordert, besteht aber nicht mehr, da eine Aenderung des Willens des Erb
lassers ausgeschlossen und unmöglich ist." — Eine andere Entscheidung 
desselben Gerichtes deduzirt: „Da der Vertrag vom Gesetze als gültig 
anerkannt wird, ohne den Beitritt des Dritten zu fordern, so muß Letzterer 
ein unmittelbares Recht durch den Vertrag erworben haben. Die Erben 
können dem Vertrage gar nicht beitreten, da vor dem Tode des Ver
sicherungsnehmers deren Personen nicht feststehen."

Wenn nun auch der ausdrückliche Beitritt des Begünstigten zum 
Versicherungsverträge nach der Theorie der Verträge zu Gunsten Dritter 
nicht nothwendig ist, so hört doch ein Vertrag zu Gunsten Dritter selbst 
dann nicht auf, ein solcher zu sein, wenn der Dritte durch die Erklärung 
der Annahme der Begünstigung dem Vertrage beigetreten ist. Wohl aber 
werden dadurch ebenso sehr die Rechte des Begünstigten gefestigt, als die 
Befugnisse des Versicherungsnehmers gemindert, insofern nämlich, als 
durch Annahme des Bezugsrechtes des Ersteren ein einseitiger Widerruf 
desselben dem Letzteren rechtlich nicht mehr möglich ist. — Welche praktische 
Bedeutung der Annahmeerklärnng nach österreichischem Rechte beizulegen 
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ist, zeigen einige anch noch in anderer Richtung interessante Entscheidungen 
des 0. 6. U. und zwar vom 26. 3. 1857 Z. 2691, v. 6. 324 und 
v. 18. 11. 1898 Z. 12463, 3. LI. 1898, welche übereinstimmend er
klären, daß ein Vater, der in der Police sein minderjähriges Kind als 
Begünstigten bezeichnet hat, diese Begünstigung nicht mehr widerrufen 
oder ändern kann ohne Zustimmung der Kuratelbehörde seines Kindes, 
„weil er den vertragsmäßigen Bermögensvortheil (es handelt sich in 
ersterem Falle um einen Rentenschein, im zweiten um eine sogenannte 
Aussteuerversicherung) ausdrücklich nur für sein minderjähriges Kind ver
einbarte, nicht bloß als Vertragschließender sich für seine Person im eigenen 
Ramen der Gesellschaft gegenüber verpflichtete, sondern zugleich wegen 
Minderjährigkeit seines Kindes als dessen gesetzlicher Vertreter handelte 
nnd für dasselbe die aus dem Vertrage erwachsenden Rechte und Ansprüche 
in dessen Namen und für dasselbe rechtsgültig annahm."

Das Schwergewicht wird ans die Annahmecrklärnng gelegt, eine 
bestimmte Form für dieselbe ist nicht vorgeschrieben, sie kommt nach außen 
hin während des Laufes der Versicherung meist gar nicht nnd bei Fälligkeit 
derselben gewöhnlich dadurch zum Ausdruck, daß der Begünstigte die Police 
der Gesellschaft znm Inkasso präsentirt. Diese Formlosigkeit der Annahme
erklärung würde, wenn nicht die allgemeinen Bersicherungsbedingungen, 
wie dies meist der Fall ist, die Gesellschaft schützen würden, für letztere 
eine beständige Gefahr in sich bergen, falls der Versicherungsnehmer die 
Person der ursprünglich Begünstigten ändern will und die Gesellschaft uni 
Anerkennung nnd Vormerkung dieser Aenderung angegangen wird. - 
Vorsichtigerweise müßte sie dann immer die Zustimmung des ersten Be
günstigten fordern, welche zu fordern allerdings meist unlogisch sein würde, 
da der Begünstigte in der Regel erst ans einem solchen Anlasse der Ent
ziehung von der ursprünglich beabsichtigten Zuwendung Kenntniß erhalten 
würde. —

Daß die Annahmeerklärung natürlich nur dann die erwähnte bindende 
Wirkung haben kann, wenn sie niit Zustimmung des Versicherungnehmers 
erfolgt, also namentlich dann wirkungslos ist, wenn sie nach Inhalt des 
Vertrages als ausgeschlossen zu betrachten ist, bedarf keines besonderen 
Beweises; dies folgt schon aus dem souveränen Dispositionsrechte des 
Versicherungsnehmers.

Ob, nebenbei bemerkt, der Begünstigte, welcher angenommen hat, 
den Versicherungsnehmer rechtlich zwingen kann, die Versicherung durch 
Zahlung der Prämien rc. aufrecht zu halten, das muß nach dem der ge
troffenen Verfügung zu Grunde liegenden, zwischen Versicherungsnehmer 
und Begünstigten bestehenden Rechtsverhältnisse beurtheilt werden, deny 
aus den« Versicherungsverträge selbst läßt sich ein solches Recht nicht ab
leiten.
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Daß das Recht des Begünstigten, solange dessen Annahme nicht in 
zulässiger Weise erfolgt ist, ein stets durch den Willen des Versicherungs
nehmers bedingtes ist, hat die praktische Konsequenz, daß in, Falle des 
Konkurses des Versicherungsnehmers die Masse an seine Stelle tritt und 
die Bersicherung ohne Rücksicht auf den Begünstigten rcalisirt (k. 14. 10. 
1879 Z. 1130, kl. 0. 8678), daß der Gläubiger des Versicherungs
nehmers auf die Versicherung mit Erfolg Exekution führen kann, ohne daß 
dcr Begünstigte etwas dagegen thun könnte, während sich die Sachlage 
sofort zu Gunsten des Letzteren ändert, wenn er die Begünstigung wirksam 
angenommen hat und so die Versicherungssumme aufgehört hat, ein der 
Disposition des Versicherungsnehmers unterliegendes Vermögensobjekt 

zn sein.
Wie durch die unter Lebenden wirksam erfolgte Annahmeerklärung 

des Begünstigten, so wird auch durch den Tod des Versicherungsnehmers 
das Recht des Begünstigten ein unentziehbares, da jede Aenderung des 
Bezugsrechtes unmöglich geworden ist. — Das Recht des Begünstigten 
wird zwar nicht durch den Tod des Versicherungsnehmers geschaffen, es 
wird nur das bis dahin suspensiv bedingte ein unbedingtes und realisir- 
bares Recht. Die Versicherungssumme bildet daher, wenn ein Dritter 
als Begünstigter bezeichnet ist, keinen Gegenstand des Nachlasses des 
Versicherungsnehmers, gehört nicht in den Verlassenschaftskonkurs und ist 
dem Zugriffe der Verlassenschaftsgläubiger entzogen. L. 6. 0. 0. H. 
vom 15. 9. 1874 Z. 8512, v. 6. ^V.; 12. 8. 1875 Z. 8229; 31. 8. 
1875 Z. 7549, v. 6. 5942; 20. 9. 1877 Z. 7590, 0. 6. 6559;
12. 4. 1883; 7. 1l. 1883 Z. 12026, v. 6. 9646; 11. 3. 1884
Z. 2876, ll. N5 kl. 9930; 4. 1. 1885 Z. 215, D. Vc. kk. 10382: 
17. 2. 1883 Z. 1003: 31. 10. 1888 Z. 19745, I,. k. 525; 27. 7. 1895 
Z. 7170, 1^. k. 2320.

Wenn im Allgemeinen die Qualität des Rechtes des Begünstigten 
erörtert wurde, so ist auch die Frage naheliegend: wer ist der Begünstigte? 
- - eine Frage, die in Wirklichkeit oft nicht ohne Schwierigkeiten gelöst 
wird. - - Denn in allen Fällen, wo dcr Begünstigte nicht im Versicherungs
verträge selbst ganz speziell und namentlich, sondern nur durch einen 
Gattungsnamen bezeichnet ist, müssen stets wieder die Personen, die 
Anspruch aus die Versicherungssumme erheben, ihre spezielle Qualifikation 
nachweisen. Dies ist daher bei Liquidirung aller jener Policen noth
wendig, welche z. B. lauten zu Gunsten a) meiner Gattin, l>) meiner 
Kinder, o) Gattin und Kinder, cl) Gattin oder Kinder, o) meiner Familie, 
l) meiner Erben, des Ueberbringers oder Inhabers der Police, 
d) laut Verfügung, i) laut testamentarischer Verfügung rc.

Die Reihe aller möglichen Begünstigungen, die natürlich je nach den 
Funktionen, die der Versicherungsnehmer seiner Versicherung zutheilt, sehr 
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inannigfaltig sein können, ist mit der vorstehenden Aufzählung nicht 
erschöpft, allein sie enthält die am häufigsten vorkommenden Begün
stigungen.

Die Gattin und Kinder werden sich als solche durch Trauschein, 
Familienstandesausweis oder gerichtlich beglaubigte Abschrift der Todes
fallaufnahme oder durch einen, diese Umstände erschöpfend dokumentirenden 
Bescheid der Abhandlungsbehörde ausweisen. Die letztangeführten Doku
mente werden für die liquidirende Gesellschaft jedenfalls mehr Garantie 
bieten, als z. B. ein Trauschein bei Nichtkatholiken, der eventuell durch 
erfolgte Trennung der Ehe und spätere Wiederverehelichung des Ver
sicherungsnehmers vollständig gegenstandslos geworden sein kann. Die 
hier angedentete Frage ist in der Praxis nnter den Betheiligten ost 
kontrovers und verdient daher eine kurze Würdigung. Z. B. schloß 
eine Versicherung schlechtweg zu Gunsten seiner Gattin, zur Zeit des 
Abschlusses des Vertrages war er mit L. verehelicht, dieselbe starb 
während der Versicherungsdauer, ehelichte die ('., welche ihn überlebt, 
daher diese im Zeitpunkte seines Todes seine Gattin war. Sind nach 
der L. Kinder hinterblieben, so erheben dieselben häufig als Erben der 
U. Anspruch auf die Versicherungssumme, mit der Motivirung, daß bei 
Vertragsabschluß die ö. und nicht die 0. Gattin des war, daher nur 
die Z. begünstigt sei. Nach Ungers Theorie vom unbedingten sofortigen 
Rechtserwerb des Begünstigten sind die Erben der U. unbedingt im 
Rechte, U. hat, nach dieser Auffassung, ein unentziehbares Recht erworben, 
welches auf ihre Rechtsnachfolger zur« bsreäitatis übergeht. Oo laeco 
ist aber die Rechtslage eine andere. hat nicht die IN nominell begün
stigt, auch die Gesellschaft hat sich in der Police nur verpflichtet „nach dem 
Ableben des die Summe von X an dessen Gattin", nicht an die ö. 
auszubezahlen, die Zahlung ist also an jene Person zu leisten, welche die 
gewollte und geforderte Qualifikation besitzt, auf welche die Bezeichnung 
„Gattin" im Momente des Versicherungssalles «Tod des Versicherten« 
paßt. Daß diese Argumentation sich init den Absichten des Versicherungs
nehmers deckt, dafür bedarf es nicht bloß des Hinweises darauf, daß er 
die Versicherung meist zu dem Zwecke geschlossen hat, um der Begünstigten 
wenigstens sür die erste Zeit nach seinem Tode einen Ersatz für die mit 
seinem Ableben erfolgte vermögensrechtliche Einbuße zu bieten, sondern 
es genügen die allgemeinen Jnterpretationsregeln, nm das Gesagte als 
dem Willen des Versicherungsnehmers entsprechend darzuthun, da er ja 
im entgegengesetzten Falle die Begünstigte mit ihrem persönlichen Namen 
bezeichnet und nicht Kloß einen Gattungsnamen gewählt hätte.

Die gleiche Jnterpretationsregel gilt auch hinsichtlich der begünstigten 
„Kinder", wenn z. B. ein Kind, zwar ohne Deszendenten, aber mit 
Hinterlassung eines Testamentserben verstorben ist; der letztere ist natürlich,
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weil kein Kind des Versicherungsnehmers, nicht bezugsberechtigt. Daß 
dagegen Kinder verstorbener Kinder mit bezugsberechtigt sind, ist selbst
verständlich keine Ausnahme des Vorerwähnten, da der K 42 n. b. 6. 6. 
„unter dem Namen Kinder alle Verwandte in der absteigenden Linie 
begreift".

Ob bei der Begünstigung „Gattin und Kinder" die Bethciligten 
nach Köpfen Partizipiren oder die Gattin die eine Hälfte, die andere 
Hälfte aber die Kinder zusammen zu erhalten haben, ist hier nicht näher 
zu besprechen, weil die Versicherungsgesellschaft weder verpflichtet noch 
berechtigt ist, eine Auftheilung der Versicherungssumme vorzunehmen, und 
sie einfach gegen Ouittung aller Betheiligten zahlt, jedenfalls hat aber 
die zweite Alternative mehr Anspruch auf Richtigkeit, weil in der Begün
stigung der Beisatz „zu gleichen Theilen" fehlt, und insbesondere bei 
gesetzlicher Erbfolge die Vermuthung naheliegt, daß der erbrechtlich 
schlechter gestellten Wittwe durch die Versicherung ein Aequivalent geboten 
werden soll.

Geradezu unüberwindliche Schwierigkeit böte die Liqnidirung einer 
zu Gunsten der „Familie" lautenden Versicherung, wenn streng nach 
dem bürgerlichen Gesctzbuche „alle Nachkommen der Stammeltern" als 
bezugsberechtigt angesehen werden. Allein auch hier hilft eine nicht am 
Worte haftende, sondern dem Sinne oder Willen des Versicherungsnehmers 
entsprechende Auslegung über die Schwierigkeit hinweg, wenn ohne Eng
herzigkeit der Begriff der „Familie" so gedeutet wird, wie ihn ein 
Nnnm pater familiar gebraucht, der sein Haus bestellt, das ist gleich
bedeutend mit Gattin und Kindern, mangels derselben gleich gesetzlichen 
Erben.

Die mit „Erben" bezeichneten Begünstigten werden sich als solche 
durch die Einantwortungs-Nrkunde, durch ein Amtszeugniß der Abhandlungs
behörde, eventuell Todfallsaufnahme, wenn der Versicherungsnehmer ohne 
Hinterlassung eines Testamentes starb und mangels eines Vermögens eine 
Abhandlung nicht stattfand.

Der Bescheid der Abhandlungsbehörde über die Annahme der Erbs
erklärung wird, selbst wenn darin das Erbrecht als ausgewiesen anerkannt 
wird, nicht genügen, da gemäß § 125 des L. ?. vom 9. 8. 1854 
Nr. 208 ist. 6. L. alle Erbserklärungen zu Gericht anzunehmen sind; 
durch einen solchen Bescheid wären die Erben daher nur dann begünstigt, 
wenn sie auch gleichzeitig als „ausschließliche" Erben bestätigt werden.

Zweifelhaft ist auch die Frage, ob der Verzicht eines Erben auf den 
'Nachlaß auch einen Verzicht aus die Versicherungssumme zu Gunsten der 
Erben, welche ja keinen Gegenstand des Nachlasses bildet, implicite in 
sich schließt; die Antwort hierauf wird in vielen Fällen eine guacstio kacti 

.sein; logischerweise bedingt ein Verzicht auf den Nachlaß nicht auch den

Keilschrift f. d. gelammte Bersich.-W is>eil sch a''. I. 4. 24
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auf die Versicherungssumme. Wurde dagegen alls das Erbrecht überhaupt 
Verzicht geleistet, somit allen Erbqualitäten und den damit verbundenen 
Benefizien entsagt, so hat sich der Erbe auch seiner Qualifikation, die ihn 
zur Empfangnahme der Versicherungssumme legitimiren soll, entkleidet, 
und sein Verzicht deckt sich mit dem Verzichte ans die Versicherungssumme. 
Das; ein Gläubiger, welchem der Nachlaß jure oreäiti eingeantwortet 
wurde, nicht Erbe ist, wie schon sein Rechtstitel dies sagt, bedarf wohl 
keines Beweises; da aber im Falle der jure ereckiti Einantwortlmg meist 
gar keine Erbserklärungen abgegeben wurden, so ist das Bezugsrecht 
in tsi68j offen, und die Gesellschaft wird nur mit ausdrücklicher Ermäch
tigung der Abhandlnngsbehörde Zahlung leisten, falls nicht ohnedies der 
Gläubiger zum Inkasso legitimirt wurde oder derselbe durch die Nachlaß
nachweisung oder das Inventar darthut, daß in der ihm ertheilten Ein- 
antwortnng die Versicherungssumme inbegriffen ist.

Die zu Gunsten des „Ueberbringers" oder „Inhabers" 
lautenden Policen sind durch diese Klauseln noch kein vollkommenes 
Jnhaberpapier, die Police bleibt nach wie vor nur ein Legitimations
papier, allein durch diese Klausel wird einerseits die Gesellschaft der Ver
pflichtung enthoben, die Legitimation des Begünstigten zu prüfen, anderer
seits der Letztere von der Pflicht zur Angabe seines Titels entbunden. 
L. ä. O. (4. >1. v. 17. 12. 1868 Z. 9627, 17. O. >V. 3641: 
12. 4. 1883; 2. 10. 1884 Z. 8296, ,1. LI. 1884; 10. 3. 1886 
Z. 2555; 30. 1. 1890 Z. 9; L. ck. I). L. 6. v. 17. 9. 1881. Da 
der bloße Besitz nur ein rein thatsächliches Verhältniß ist, so wird durch 
die Jnnehabung der Police auch uur das Verhältniß des Inhabers 
gegenüber der Gesellschaft insofern geregelt, als Letzterer sich dadurch zur 
Empfangnahme befugt ausweist; ob der Inhaber aber auch ein Recht 
hat, das Geld für sich zu behalten, das ist quantic) kaoti. (L. v. 
17. 12. 1868 und 2. 10. 1884, stehen oben); jedenfalls hat er aber 
gemäß tz 323 u. d. (l. L. „die rechtliche Vermuthung eines gültigen 
Titels für sich, er kann also zur Angabe desselben nicht aufgefordert 
werden".

Versicherungssummen zahlbar „laut Verfügung" sind gemäß der 
getroffenen Disposition, welche natürlich sehr verschieden sein kann, zu 
zahlen. Wurde aber eine Verfügung überhaupt weder iuwr vivo8 noch 
moi'tl8 6an8u getroffen, so geht dieses nicht konsumirte Verfügungsrecht 
gleich wie andere Rechte aus den Nachlaß des Versicherungsnehmers über, 
die Versicherungssumme ist in die Verlassenschast einzubeziehen, die Erben 
haben aus dieselbe keinen Anspruch aus Grund des Versicherungsvertrages, 
der sie nicht legitimirt, sondern nur ex jure siereckitat^. Daß das 
Gleiche zu gelten hat, falls die „Verfügung" erst im letzten Willen 
des Versicherungsnehmers getroffen ist, wurde bereits früher gezeigt.
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Gerichtsstand.
Es soll hier nicht die Frage des Gerichtsstandes, wie er sich aus 

den HH 65, 66 und 88 4. X. für den Versicherungsnehmer als Be
klagten oder nach Z 57 3. X. für die Gesellschaften ergiebt, erörtert 
werden, da diesbezüglich wenig Zweifel entstehen werden; vielmehr soll 
nur besprochen werden, ob die Uebernahme seitens einer sogenannten 
wechselseitigen Versicherungsanstalt ein absolutes Handelsgeschäft nach 

271 3 II. 6. L. ist und demnach Klagen gegen solche Anstalten vor 
das Handelsgericht gehören, und weiter die Anwendung des tz 87 «I. X. 
(Gerichtsbestand der Niederlassung.) Die erstgestellte Frage ist natürlich 
bezüglich der Aktiengesellschaften ohne Weiteres mit ja zu beantworten, die 
Antwort diirfte jedoch auch hinsichtlich der wechselseitigen Gesellschaften die 
gleiche sein, wenngleich die Sprnchpraxis über diesen Punkt eine sehr 
schwankende ist. So hat sich der 0. 6. 8 in seinen Entscheidungen vom 
23. 7. 1868 Z. 5671 6. 192; 28. 4. 1875 Z. 3141 0. 575;
27. 11. 1878 Z. 8845 V. 805; 29. 7. 1880 Z. 877 6. 882;
und das 8. 8. O. vom 8. 3. 1883 XII 23 für und in seinen Ent
scheidungen 7. 9. 1876) Z. 10329 V. 690; 4. 2. 1880 Z. 834 
E. 868; 2. 9. 1880 0. 928; 30. 3. 1881 Z. 834 (3. L. 210)
der oberste Gerichtshof und das ehemalige O. (). 8. 0. vom 1. 12. 1874 
IV 200, v. R. 0. 13. 11. 1885 XIV 135 - gegen die Kompetenz 
des Handelsgerichtes ausgesprochen. Maßgebend für die erstangeführten 
Erkenntnisse war die Erwägung, daß die Versicherung gegen Entrichtung 
einer Prämie übernommen werde, der Zweck der Uebernahme auf Seite 
der Gesellschaft die Erzielung eines Gewinnes sei, welcher nicht unter die 
Versicherten vertheilt, sondern zum Gesellschaftsfonds geschlagen werde, 
daher die Gesellschaft ein von den einzelnen Mitgliedern verschiedenes 
selbständiges Rechtssubjekt sei, während die gegentheiligen Entscheidungen 
argumentiren, die den wechselseitigen Anstalten zu entrichtende Prämie sei 
keine Prämie im Sinne des tz 271/3 8. 0. 6., sondern, weil nicht be
stimmt, nur ein Vorschuß des Versicherungsnehmers, um die Bildung eines 
Reservefonds zu ermöglichen, welcher Eigenthum aller Mitglieder sei. 
Zweck der Gesellschaft sei auch nicht, Gewinn zu erzielen, denn jedes Mit
glied ist zugleich Versicherer und Versicherter in einer Person. Die hier 
maßgebendste in das Judikatenbuch sud Nr. 210 eingetragene Entscheidung 
spricht aus den vorangeführten Gründen den mit rein wechselseitigen 
Versicherungsgesellschaften geschlossenen Verträgen sogar die Qualifikation 
als Versicherungsverträge im Sinne des 8 1288 o. L. überhaupt 
ab, ohne eine positive Definition sür rein wechselseitige Anstalten zu 
geben, und erklärt nur als nicht rein wechselseitige Anstalten jene, bei 
welchen nebst den Versicherten noch Kapitalisten als bleibende Mitglieder 
erscheinen. Gerade diese Entscheidung spricht daher für die Kompetenz 

24* 
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des Handelsgerichtes gegenüber wechselseitigen Anstalten, denn auf Grund 
eines Argumentum A contrario muß man nach vorstehender Begründung 
sagen, alle Anstalten, welche nicht aus lauter wechselseitigen Versicherten 
bestehen und bei welchen die Versicherten keinen aliquoten Antheil am Ge
sellschaftsvermögen haben, sind keine rein wechselseitigen Anstalten, ergo 
sind die mit ihnen geschlossenen Versicherungsverträge Handelsgeschäfte 
und die Kompetenz des Handelsgerichts begründet. Diese Verhältnisse 
sind aber bei allen jenen wechselseitigen Versicherungsgesellschaften gegeben, 
welche die Versicherung im Großen betreiben. - Die Statuten aller 
dieser Anstalten gewähren den Versicherten nur einen Antheil an dem 
Ueberschüsse, aber keineswegs am Gesellschaftsvermögen, manche begrenzen 
auch die Nachschußverbindlichkeit der Versicherten, die Prämie ist also 
keine ganz unbestimmte, bei anderen wieder wird der Versicherte gar nicht 
Mitglied hinsichtlich des ganzen Vereines, er tritt nur einer oder mehreren 
Abtheilungen desselben bei, welche wieder anderen mit separaten Fonds 
dotirten Abtheilungen gegenüberstehen, so bei Anstalten, welche Elementar- 
und Lebensversicherung zusammen betreiben, wo jede Branche für ihr 
Risiko allein aufzukommen hat. Alle solche Anstalten sind keine rein 
wechselseitigen mehr, denn bei all diesen sind schon „Kapitalisten", die 
eigenen, verschiedenen Fonds der Anstalten betheiligt. — Nach außen hin 
treten diese Anstalten genau so auf wie die Unternehmergesellschaften, fie 
osferiren ganz bestimmte Prämiensätze, sie acquiriren Versicherungen durch 
Agenten, wie die Aktiengesellschaften, das Moment der Mitgliedschaft des 
Versicherten tritt ganz in den Hintergrund, die Absicht, Gewinn zu er
zielen, ist auch hier maßgebend; daß derselbe theilweise den Versicherten zu 
gute kommt, ist kein unterscheidendes Moment gegenüber deu Aktiengesell
schaften, welche gleichfalls gewisse Gruppen von Versicherten am spezieller! 
Gewinne Partizipiren lassen?)

Solche rein wechselseitigen Versicherungsgesellschaften, welche der oberste 
Gerichtshof bei seiner zitirten Entscheidung im Auge gehabt haben mag, 
sind höchstens die im Anfänge des Assekurauzregulativs besprochenen 
„kleineren wechselseitigen Versicherungsvereine, welche die Kranken- und Be- 
gräbnißgeld-, Wittwen-, Waisen-, Unterstützungs-, Heirathsguts-, Feuer
oder Viehversicherung zum Gegenstände haben, und bei welchen der ganze 
Plan des Unternehmens einen Humanitären Charakter trägt und der Be
trieb der Versicherung auf lokaler oder berufsgenossenschaftlicher Grund
lage oder anderweitig in der Weise eingerichtet ist, daß die Verwendung 
bezahlter Agenten als Vermittelungsorgane ausgeschlossen ist". — Nicht 
mit Unrecht wird hier als Unterscheidungsmoment gegenüber den eigent
lichen Versicherungsanstalten die kaufmännische Art des Geschäftsbetriebes

Vergl. Rüdiger, Rechte der Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit. 
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der Letzteren durch Verwendung von Agenten hervorgehoben, denn nicht 
bloß der Endzweck, sondern auch die Art und Weise des Betriebes ist 
sür die Kaufmannsqualität eines Unternehmers ausschlaggebend.

Nach den: Gesagten ergiebt sich somit die Schlußfolgerung, daß alle 
Versicherungsverträge, welche mit einer Anstalt geschlossen werden, alls welche 
die Bestimmungen des Assekuranzregnlativs Anwendung finden, sich 
als absolute Handelsgeschäfte nach 271/3 U. darstellen.

Der § d>7 der Jurisdiktionsnorm, welcher dem 8 26 der früheren 3. X. 
entspricht, sei nur deshalb hier besprochen, weil trotz der im Wesentlichen 
gleichen Stilisirnng desselben mit dem alten Gesetze doch die Kompetenz 
des Gerichtsstandes der Niederlassung gegen früher unzweifelhaft eine Er
weiterung erfahren hat, welche sich nicht bloß aus der ganzen Tendenz 
unserer neuen Prozeßgesetze, die Rechtsverfolgung zu erleichtern, ergiebt, 
sondern besonders aus den Motiven zu dieser Gesetzesstelle klar hervor
geht. Vordem war man stets geneigt, diesen Sondergerichtsstand nur 
den zum selbständigen Geschäftsbetriebe befugten Zweigniederlassungen zu
zugestehen, gegenwärtig wird diese juristische Handlungsfähigkeit als 
6on6itio «iue qua non nicht mehr gefordert, und auch die „Beziehung" 
der streitigen Rechtssachen zur Niederlassung ist eine losere geworden, und 
es wird daher die Möglichkeit geboten sein, insbesondere Rechtsfragen, die 
nicht unmittelbar ans dem Versicherungsverträge resultiren -- denn für 
diese ist gewöhnlich der Sitz der Gesellschaft das t'ornm eormtraetn^ —, 
sondern neben demselben entstehen (Verschulden des betreffenden stabilen 
Agenten gegenüber dem Versicherungsnehmer, Zahlung des Arzthonorars rc.) 
beim Gerichte der Niederlassung zur Austragung zu bringen.

Exekution auf Policen.

Da die durch den Versicherungsvertrag verbrieften Rechte sich als 
vermögensrechtliche Ansprüche darstellen, so können sie bezw. die aus ihnen 
resultirenden Summen, wie andere Vermögensobjekte in Exekution gezogen 
werden, selbstverständlich unbeschadet der vertragsmäßigen Bedingungen 
und Beschränkungen, von denen ihre Realisirbarkeit abhängt. Hua?3tio 
tneti aber jedes einzelnen Falles ist es, gegen wen, ob Versicherungs
nehmer oder Begünstigten, die Exekution gerichtet sein muß, um praktisch 
wirksam zu werden, eine Frage, deren Beantwortung durch die jeweilige 
Stellung des Begünstigten gegeben ist.

Wenn der Gläubiger auf die zu Gunsteu des 6. lautende Po
lice des N. und gegen denselben Exekution führt, so wird dieselbe nnr 
dann ihren Zweck erreichen, wenn diese Begünstigung noch nicht rechts
kräftig angenommen hat, daher der zur Zeit der Beschlagnahme noch 
vollberechtigt war, über den ganzen Inhalt des Vertrages zu disponiren, 
und daher dieser einen Bestandtheil seines Vermögens bildet Daß der 
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s. ein von seiner Nominirung als Begünstigter bis zum Fälligwerden 
der Versicherungssumme stets durch den Willen des Versicherungsnehmers 
bedingtes Recht hat, ändert daran ebenso wenig als der Umstand, daß 
der U., eben um vielleicht die Exekution zu vereitel«, seinen Willen that
sächlich nicht mehr ändert, oder auf dessen Aenderung ausdrücklich ver
zichtet; denn der Gläubiger führt nicht bloß Exekution auf die später 
einmal fällig werdende Versicherungssumme, er pfändet den gesammten 
dem L. zustehenden Rechtsinhalt, und darin ist auch das Recht, den Be
günstigten zu uominiren, denselben zu ändern rc., inbegriffen. Eines be
sonderen Willensaktes von Seite des Gläubigers, um zu dokumentiren, 
daß nicht der Begünstigte sondern er selbst nach Maßgabe seiner 
Forderung den Nutzen des Vertrages genießen will, bedarf es nicht, denn 
diesen Willen hat er genügend durch den Exekutionsakt selbst dargetegt. 
Hat dagegen 6. bereits vor der Exekution, selbstredend nicht in krauäem 
ei^ckitorun^ angenommen, oder liegt ein Surrogat dieser Annahme- 
erklärung bereits in dem Umstande vor, daß der Versicherungsnehmer die 
Versicherung zu Gunsten seines minderjährigen Kindes schloß und durch 
stillschweigende Annahme demselben Rechte erwarb lL. 0. 0. v. 26. 3. 
1857 Z. 26 17. 0. 6. 324 und vom 18. 11. 1898 Z. 12^63 4. LI. 1898), 
so hat der Gläubiger auf ein bereits der Disposition des L. ent
zogenes, aus seinem Vermögen ausgeschiedenes Objekt Exekution geführt, 
und der 0. wird mit Erfolg die Aufhebung derselben im Exscindirungs- 
wege verlangen können. Führt jedoch gegen den Begünstigten 0. Exe
kution, welcher bereits angenommen hat, so erwirbt er dessen Rechte nach 
Maßgabe seines Exekutionstitels, während, wenn 67 noch nicht ange 
nommen hat, der Erfolg der Exekution gleichwie die Realisirbarkeit der 
Rechte des (7 stets von dem Willen des /V. bedingt, denn hier kann 
inan nicht sagen, daß durch die Exekution die Annahmeerklärung des (7 
supplirt wird, da der Exekutionsführer nicht berechtigt und legitimirt ist, 
für den Exekuten durch eigene Willenserklärungen Rechte zu erwerben, 
um ihm dieselben sofort wieder entziehen zu können.

Diese Eventualitäten fallen natürlich weg, wenn zur Zeit der Exe- 
kutionsführuug ein Begünstigter überhaupt noch nicht existirt, also wenn 
die Police zu Gunsten der Erben oder des Ueberbringers (vorausgesetzt, 
daß sich die Police noch im Besitze des Exekuten oder seiner rechtlichen Ge
wahrsame befindet) lautet oder spätere Verfügung rc. vorbehält; hier steht 
dem Gläubiger nur der Exekut gegenüber. Dies ändert sich auch in den 
beiden letzten Fällen nicht, vorausgesetzt, daß weder ein dritter Ueber- 
bringer kreirt, noch eine Verfügung getroffen wurde, wenn die Ver
sicherungssumme zur Zeit der Exekution bereits durch das Ableben des 
L. fällig geworden ist, denn fie bildet nunmehr einen Gegenstand seines 
Nachlasses.
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Völlig anders aber wird die Sachlage mit dem Tode des erst zu 
Exequirenden, falls dessen Police zu Gunsteil der Erben oder zu Gunsten 
einer andern bestimmten Person lautet, hier kouvaleszirt das Recht der 
dritten Begünstigten ox taue (von einer früheren Annahmeerklärung 
natürlich ganz abgesehen); die Rechte aus dem Vertrage sind mit dem 
Tode des Versicherten definitiv aus seinem Vermögen ausgeschieden, sie 
gehen auf seinen Nachlaß gar nicht über, kurz, der Gläubiger kommt zu 
spät. Hier zeigt sich recht eklatant, daß einerseits der Inhalt des Ver
sicherungsvertrages einen Vermögensbestandtheil des Versicherungsnehmers 
bildet, alls welchen aber andererseits der Begünstigte im Momente der 
Unwiderrufbarkeit der Begünstigung (Tod des Versicherungsnehmers) ein 
unentziehbares Recht erworben hat.

Es dürfte hier auch der Platz sein, einige Worte darüber zn ver
lieren, auf welche Art die Realisirung einer noch im Laufe befindlichen 
Lebensversicherungs-Police im Exekutionsverfahren durchznführen ist, ohne 
deshalb eine erschöpfende Besprechung aller möglichen Fälle geben "zu 

wollen, die ja mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Versicherungs
Kombinationen, den jeweiligen Stand der betreffenden Versicherung und 
die Akkommodationsfähigkeit unseres Exekutionsversahrens sehr mannigfaltig 
sein können.

Die angeregte Frage wird sich an dem einfachsten Beispiele einer 
Todesfallversicherung beantworten lassen. Nehmen wir an, als be
treibender Gläubiger hat pto 400 Guldeu gegen den Verpflichteten 
die Pfändung seiner Todesfallversicherung pr 1000 Gulden, zahlbar beim 
Tode des L. an dessen Erben, erwirkt. Dem Gläubiger stehen drei Wege 
offen, nm sein Pfandrecht zu realisiren, das Begehren um Ueberweisung 
zur Einziehung oder an Zahlungsstatt und der zwangsweise Verkauf. 
Letzteres wird der Gläubiger wahrscheinlich nicht wählen, erstens wegen des 
voraussichtlich geringen Erfolges, zweitens weil ihm diese Exekutionsart 
vom Gerichte nur im äußersten Falle wird bewilligt werden, von dein 
seltenen Falle, daß der Gläubiger die Versicherung durch Weiterzahlung 
der Prämien aufrecht hält, wird hier ganz abgesehen. Der Gläubiger 
wird daher nur die Ueberweisung zur Einziehung begehren, und da taucht 
sogleich die Frage auf, ob er ill diesem Falle berechtigt ist, den Rückkauf 
bezw. die Reduktion dieser Versicherung proprio .juro durchzuführen, 
obwohl diese Rechtsakte immer mit einem Vermögensverluste des k. ver- 
buuden sind, indem z. B. beim Rückkäufe ein ganz bedeutender Theil der 
Prämien für den Verpflichteten verloren geht und auch der Anspruch auf 
die Versicherungssumme, die eventuell z. B. bei Erreichung des 70. Jahres 
dem Versicherten selbst zu gute käme, erlischt.

Vorausgeschickt sei uoch, daß mit Rücksicht auf die bis zum Zeit 
puukte der Exekutiou geleisteten Prämienzahlungen der Rückkanfswerth der
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gepfändeten Police 282,40 Gulden und die prämienfreie Reduktionspolice 
5)33 Gulden beträgt.

Erwägt man jedoch, daß die Forderung des Verpflichteten gegen die 
Versicherungsgesellschaft im Zeitpunkte der Exekution weder in der Höhe 
von 1000 Gulden, noch im Betrage der Reduktionsziffer pr 5)33 Gulden 
fällig ist, diese Forderungen überhaupt erst in unbestimmter Zeit und 
unter der Voraussetzung der Erfüllung mannigfacher Bedingungen (pünkt
liche Prämienzahlung, natürliche Todesursache, rechtzeitige Geltend
machung rc.) fällig würden, so resultirt als der gegenwärtig (im Zeitpunkte 
der Exekution) realisirbare Werth der Versicherung lediglich der Rück
kaufsbetrag. Es dürfte daher keinem Zweifel unterliegen, daß der 
betreibende Gläubiger, der nach ß 318 I^. O. „zu allen Arten von 
Rechtsrealisirungshandlnngen, die in Ansehung von Forderungen Vor
kommen können", berechtigt ist, in dieser seiner Eigenschaft den Rückkauf der 
Versicherung bei der betreffenden Anstalt zu begehren und den Rückkaufs
betrag einznziehen. Nicht bloß der betreibende Gläubiger im eigenen 
Interesse, sondern auch das Exekutionsgericht im Interesse des Ver
pflichteten wird sich daher in Zukunft nicht bloß über die Art der 
betreffenden Versicherung überhaupt, sondern auch über die verschiedenen 
Arten ihrer Realisirbarkeit Rechenschaft zu geben haben und hierzu meist 
den Weg der direkten Anfrage bei der betreffenden Anstalt wählen.

Amortisation dn Policen.

Wenn diese weder in der Theorie noch Praxis derzeit irgend strittige 
Frage hier besprochen wird, so geschieht dies nicht deshalb, um vielleicht 
irgendwie bestehende Zweifel aufzuklären, denn wie gesagt, es bestehen 
keine solchen, sondern lediglich zu dein Zwecke, um darzuthun, daß die 
bisherige Praxis, welche die Kompetenz für die Amortisation der Policen 
ausschließlich den Gerichtshöfen zuerkennt, ganz unrichtig, weil im Gesetze 
nicht begründet ist.

Die sür die Amortisation der Policen in Frage kommenden Be
stimmungen enthalten das Gesetz vom 3. 5. 1868 11 6. H. 36 und 
K 115 der Jurisdiktionsnorm vom 1. 8. 1895 II 6. U. 111.

tz 115 3. normirt die Frage der Kompetenz zur Amortisirung 
von Urkunden und theilt zu diesem Zwecke die letzteren in 4 Gruppen 
und zwar: 1. Staatsobligationen und denselben gleichgehaltene Papiere, 
2. Wechsel nnd die denselben gleichgehaltenen Papiere, 3. alle anderen 
unter 1 und 2 nicht genannten Papiere, auf welche das citirte Gesetz 
vom 3. 5. 1868, Nr. 36, Anwendung zu sinden hat, 4. Urkunden, hin
sichtlich deren Amortisation besondere Bestimmungen mangeln.

Daß Policen unter die Gruppen 1 und 2 nicht sallen, ist klar, die 
Frage ist nur, ob sie, wie derzeit stets angenommen wird, zur 3. Gruppe
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gehören, und diese Frage ist bei näherer Untersuchung zu verneinen. Auf 
den ersten Blick scheint das Gegentheil und damit die bestehende Praxis 
richtig zu sein, nämlich, daß Policen, weil entweder von „Aktiengesell
schaften" oder von „Vereinen", Anstalten und Unternehmungell ausgegeben, 
die mit „staatlicher Bewilligung errichtet sind, der Aufsicht des Staates 
unterstehen", ausschließlich bei dem Landes- oder Kreisgerichte zu 
amortisiren sind, in dessen Sprengel der Sitz der Gesellschaft, des Vereines, 
der Anstalt, der Unternehmung bezw. der Zweigniederlassung derselben sich 
befindet. Allein nach dem ganzen Kontexte nnd dem Geiste der §8 1 und 2 
des citirten Gesetzes dürfte es nicht zweifelhaft sein, daß Policen nicht 
zu jenen „Werthpapieren" zu rechnen sind, welche das Gesetz unter den 
von Aktiengesellschaften rc. „ausgegebenen Wertpapieren" gemeint hat. 
Denn wenngleich der 2. Absatz des 8 1 iiiiäem die dort erwähnten 
Wertpapiere nur beispielsweise anführt, daher, weil Policen nicht 
speziell angeführt sind, noch nicht geschlossen werden darf, daß auf die
selben diese gesetzlichen Bestimmungen keine Anwendung finden, so darf 
nicht übersehen werden, daß der Gesetzgeber zum Schlüsse seiner Auf
zählung gleichsam als Mahnung ihn nicht mißzuverstehen, das allgemeine 
Kriterium feststellt, was er unter den im l. Absätze ibidem angeführten 
„Wertpapieren" versteht und verstanden wissen will, nämlich „und ähnliche 
für den Verkehr bestimmte Papiere". Insofern daher ein Werthpapier 
nicht durch seine Spezialbezeichnung dort erwähnt wird, sind die Be
stimmungen des citirten Gesetzes auf dasselbe nur dann anwendbar, 
wenn es ein für den Verkehr bestimmtes ist. Dies ist aber die Ver
sicherungspolice überhaupt nicht, sie verdankt zwar in ihren verschiedenen 
Formen oft dem Verkehre ihre Bedeutung (See-Transportversicherung), 
ja sie dient ihm auch sehr, allein sie ist kein für den Verkehr bestimmtes 
Werthpapier, d. h. die betreffende Obligation wurde nicht von vornherein 
zu dem Zwecke und in der Absicht geschaffen, daß sie selbst, die Police, 
in Verkehr komme, zirkulire.

Nebenbei sei auch auf den vom Gesetze gebrauchten Ausdruck „Ans- 
gebeu der Wertpapiere" hiugewiesen, worunter man technisch das Auf
legen einer bestimmten Gattung von unter sich ganz gleichen Werthtiteln, 
bei welchen zwar der eine Kontrahent, der Ausgeber, bekannt ist, der 
andere Gegenkontrahent aber erst im Publikum gesucht wird, auf dem 
Markte versteht, und zwar Wertpapiere, die fast durchgehends Träger 
der betreffenden Obligation und nicht bloße Legitimationspapiere, wie die 
Versicherungspolicen, sind. Daß man daher nicht vom Ausgeben voll 
Policen durch eine Aktiengesellschaft in dem angegebenen technischen Sinne 
sprechen kann, bedarf keines weiteren Beweises, wenn man bedenkt, daß 
selbst bei derselben Gesellschaft kaum zwei ihrem Inhalte nach vollkommen 
gleiche Versicherungsverträge bestehen werden, da eben jede einzelne Ver
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sicherung einen ganz speziellen, separat geschlossenen Vertrag bedeutet. 
Daß die Versicherungspolice weder subjektiv noch objektiv ein sür den 
Verkehr bestimmtes Papier ist, dürfte leicht durch den Hinweis erwiesen 
sein, daß z. B. die ganzen Lebensversicherungen fast durchgehends im Interesse 
der Familie des Versicherungsnehmers abgeschlossen werden, also subjektiv 
gar nicht dem Verkehre dienen sollen, sowie andererseits, daß die Police 
in vielen Fällen geradezu völlig unfähig ist, im Verkehr zu stehen und voll 
Person zu Person überzugehen. Alle an citirter Stelle aufgezähl
ten Werthpapiere sind leicht zirkulationsfähig, das ihnen zu Gründe 
liegende Rechtsverhältniß ist in knappen Formen ausgeprägt, sie sind alle 
leicht übertragbar, leicht realisirbar, kurz negotiable Papiere. Das ist die 
Police, die stets an spezielle Verhältnisse anknüpft und von ihnen abhängig 
ist, nicht. Ihre Realisirbarkeit ist z. B. bei der Schadenversicherung eine 
absolute, bei der Lebensversicherung zumeist eine zeitlich ungewisse, sie kann 
jeden Moment durch vertragswidriges Gebühren mit der versicherten Sache, 
vertragswidriges Verhalten des Versicherten, Unterlassung der Prämien
zahlung rc. vollständig entwerthet werden, sie ist kein „Werthpapier" in 
dem vom Gesetze gebrauchten technischen Sinne.

Da das Hofdekret vom 5. 6. 1818 (U. 0. 8. U. 5)6 Nr. 5-9) die 
Cession von Versicherungssummen für Brandschäden direkt verboten hat, 
so ist wohl klar, daß eine diesfällige Police gerade im Momente, wo 
sie ein wichtiges Werthpapier würde, außer Verkehr trat und daher nicht für 
den Verkehr bestimmt sein tonnte. Nachdem daher auf Police» das Gesetz vom 
8. 5. 1868 ko-. L. 36 keine Anwendung findet, und da wie 115) 3 3. >. 
verlangt, für Amortisation der Policen keine besonderen Bestimmungen 
erlassen sind, so hat lediglich der vierte Absatz des K 115 3. X. für 
Policen Bedeutung. Die praktische Folge ist, daß der Versicherungsvertrag 
nicht beim Gerichtshöfe des Sitzes der betreffenden Anstalt zu amortisiren 
ist, sondern daß zur Amortisirung das Bezirksgericht zuständig ist, bei 
welchem die eine Amortisirung ansucheude Partei zur Zeit des Ansuchens 
ihren allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat.

Ein innerer Grund, für die Amortisation der Policen die Kompetenz 
der Gerichtshöfe anzurufen, besteht nicht, weder im privaten noch öffent
lichen Interesse. Die vorläufige Anfrage, welche der Einleitung lind End
amortisation vorauszugehell hat, kann ebenso vom Bezirksgerichte wie vom 
Gerichtshöfe an das betreffende Institut gerichtet werden, die Publikation 
des betreffenden Ediktes im Amtsblatte bleibt die gleiche. Der Grund, 
warum das Gesetz die für den Verkehr bestimmten Werthpapiere am Orte 
ihrer Ausgabe amortisireu will, liegt darin, daß es die gewöhnlich am 
Ausgabeort stärkere Zirkulation, ihr Zusammenströmen berücksichtigt und 
daher dem Verfahren mit gutem Grunde eine größere Publizität sichern 
will. Das Gesetz thut dies uicht so sehr im Interesse des Amortisations-
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Werbers, als vielmehr um die Rechte jener Besitzer zu schützen, in deren 
Händen sich solche „für den Verkehr bestimmte Werthpapiere" befinden, 
welche selbst Träger der Obligation sind und sich von anderen der gleichen 
Gattung gewöhnlich durch nichts als verschiedene Nummern unterscheiden. 
Diese gesetzliche Fürsorge ist aber bei Versicherungsverträgen, welche lauter 
Spezialverträge auf bestimmte Nechtssubjekte lautend sind, überflüssig, weil 
erstens, falls eine andere als die nach dem Vertrage berechtigte Person 
um Amortisation ansucht, dieselbe ihre Berechtigung hierzu dem Gerichte 
uicht bloß durch die Behauptung des verlorenen Besitzes, sondern meist 
aus den: Kontexte der zu amortisirenden Urkunde nachzuweisen hat, und 
zweitens, weil selbst nach durchgeführter Amortisation immer nur wieder 
eiu Duplikat konform der ersten speziellen Police ansgefertigt werden 
kann, daher der Kreis der Personen, deren Rechte durch eine unbefugte 
Amortisation tangirt werden könnten, ein sehr kleiner ist. Daß durch 
das oft citirte Gesetz vom 3. 5. 1868 nicht ein privilegirter Gerichtsstand 
für die dort generell erwähnten Institute, wie z. B. ein solcher für die 
Kreditanstalt laut Unanzunnisterial-Erlaß vom 6. 11. 185)5), für die Donau- 
Dampfschifffahrt durch Hofdekret vom 5. 8. 1846 4. O. geschaffen wurde, 
gebildet werden sollte, sondern daß das Gesetz dies besondere Forum nur 
mit Rücksicht auf die Negociabilität der betreffenden Werthpapiere und 
im Interesse ihrer Besitzer kreirt hat, dürfte nach dem Gesagten wohl 
unzweifelhaft sein. Wenn daher eine solche im Gesetze erwähnte Anstalt 
eine Schuldurkunde, z. B. einen Hypothekarschnldschein, gleich einem Privaten 
ausgestellt hat, so ist es wohl fraglos, daß diese Urkunde z. B. vom 
Bezirksgerichte des Wohnsitzes des Gläubigers amortisirt werden darf, 
auf Grund der allgemeinen im Absätze 4 des § 115 4. X. enthaltenen 
Vorschrift. Diese Urkunde kann über Huuderttausende Gulden lauten, sie 
ist kein für den Verkehr bestimmtes Werthpapier und fällt daher unter die 
Kompetenz des Bezirksgerichtes, während nach der geltenden Praxis die 
kleinste Police beim Gerichtshöfe amortisirt werden muß.

Welche wohlthuende praktische Konsequenzen die hier vertretene An
schauung hat, mag nur kurz erwähnt sein, indem auf die Erleichterung 
hingewiesen wird, welche z. B. den Parteien, die weit ab vom Sitze des 
betreffenden Instituts wohuen, dadurch gewährt wird, daß sie nunmehr 
bei ihrem Bezirksgerichte kostenlos (die Baarauslagen ungerechnet) die 
sonst für sie umständliche Amortisation durchführen können. Daß die 
Publizirung des Ediktes im Lande des Wohnortes des Ansuchenden (eine 
weitere Publikation im Lande des Sitzes der Anstalt ist nicht ausgeschlossen) 
am besten die Rechte eventuell Betheiligter schlitzen kann, ist nm so begreif
licher, wenn man erwägt, daß Versicherungsverträge mit Rücksicht aus ihre 
innigen Beziehungen zum Objekte und zum Berechtigten, besonders in der 
Schadenversicherung, nur sehr wenig von Hand zu Hand gehen oder doch 
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nicht allzu weite Wege nehmen. Die ratio loz-is spricht also für die hier 
entwickelte Anschauung, welche übrigens, insbesondere was die Eigenschaft 
der Policen als Werthpapicre anlangt, durch das Oberlandesgericht Wien 
in seiner Entscheidung vom 7. 12. 1.^0 Z. 20 130 einigermaßen Aus
druck fand.

Studien M Entwickelungsgeschichte der Versicherung.
Von Richard Ehrenberg in Rostock.

(Fortsetzung.»

n. Entstehung der Seeverstchernng.
Beruh. Matthiaß, Das k'oeiE nanticum und die geschichtliche Entwickelung 

der Bodmerei. 1881.
Enrico Bensa, II eontrntto cki aLsionrations nel meckio ovo. 1884.
L. Goldschmidt, Universalgeschichte des .Handelsrechts. Erste (einzige) Lieferung. 

1891. S. 55ff., 81ff., 345sf., 354ff.
V. Ehrenberg, Geschichte des Versicherungswesens. I Band, 1893, S. 26ff.
A. Schaube, Die wahre Beschaffenheit der Versicherung in der Enfftehungszeit 

des Versicherungswesens, in Eonrads Jahrbücher sür Nationalökonomie. 3. Folge, Bd. V 
<1893), S. 40 ff., 473 sf.

Derselbe, Der Uebergang vom Versicherungsdarlehn zur reinen Versicherung 
I. e. Bd. VI (1893), S. 481 ff.

Derselbe. Der Versicherungsgedanke in den Verträgen des Seeverkehrs vor dcr 
Entstehung des Versicherungswesens; in der Zeitschr. f. Sozial- und Wirthschastsgeschichte. 
II. Band (1894), S. 149 ff.

Die Entstehung der Seeversicherung ist neuerdings der Gegenstand 
eifriger und erfolgreicher Untersuchungen geworden. Wir wissen jetzt, daß 
die Versicherung sich zuerst bei der Seeversicherung arbeitsteilig entwickelt 
hat, ferner, daß die Seeversicherung zuerst von italienischen, vermuthlich 
von genueser Kaufleuten des 14. Jahrhunderts als Erwerbsgeschäft be
trieben worden ist, und wir können die Entwickelung dieses Geschäfts auf 
Grund von unanfechtbaren Urkunden fast Schritt für Schritt verfolgen. 
Nur Eins vermisse ich bei allen diesen verdienstvollen Untersuchungen: den 
Nachweis der für den ganzen Vorgang und sür seine einzelnen Theile 
entscheidenden wirtschaftlichen Nothwendigkeiten. Ich will versuchen, diese 
Lücke auszufüllen.

In meiner ersten Abhandlung habe ich gezeigt, wie anfangs die 
Familie und die Sippe, später die Gilde ihre Angehörigen gegen die 
ihnen von der Natur und den Menschen drohenden Gefahren „natural- 
wirthschaftlich" versicherte, wie dann auf dem Boden des Gildewesens sich 
die ersten Anfänge der geldwirthschaftlichen Versicherung bildeten. Die 
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Worte „Gilde" und „Geld" haben die gleiche Wurzel, die soviel wie 
„Vergeltuug" und „Opfer" bedeutete. Offenbar kommt hierin die That
sache zum Ausdruck, daß die Gilde die erste soziale Einrichtung der Ger
manen war, welche den Grundsatz der speziellen Entgeltlichkeit anwendete. 
Aber dieser Grundsatz war noch keineswegs die Hauptgrundlage des Gilde
wesens, sondern nur eine Ausnahme von dem Prinzip der Solidarität 
aller Genossen, das wie bei der Familie und der Sippe, so auch noch bei 
der Gilde die eigentliche Lebensader bildete.

Die Gilde gehörte noch zu deu Gemeinschaften, welche das ganze 
Leben ihrer Angehörigen zu umfassen und zn beherrschen suchten. Jeder 
Gildebruder wurde von der Wiege bis zur Bahre durch die Gilde behütet, 
geleitet, beaufsichtigt, uud alle Gildebrüder waren schon als solche einer
seits zur wechselseitigen Unterstützung verpflichtet, wie sie auch andererseits 
schon vermöge ihrer Zugehörigkeit zur Gilde einen Anspruch auf solche 
Unterstützung hatten. Die Versicherung, welche die Gilde gewährte, War
in der Hauptsache uoch Naturalwirtschaft Versicherung.

Aber diese Art Versicherung litt unter erheblichen Mängeln: Die 
Gemeinschaft wollte zu viel leisten und konnte infolge der geringen 
Arbeitstheilung zu wenig leisten. Sie war angewiesen auf die kräftigen 
Arme der Genossen, die aber, als die Kultur uud die Differenzirung der 
Lebensbedingungen zunahm, immer mehr für die eigenen Zwecke der Ein
zelnen, immer weniger für die Zwecke der Gemeinschaft gebraucht wurden, 
Letzteres, weil die Wahrscheinlichkeit von Schäden wuchs, welche nicht mehr 
die Gesammtheit, sondern nur Einzelne betrafen.

So kam es denn auf dem Boden des Gildewesens zwar schon zu 
manchen, sich der Versicherung gegen speziellen Entgelt nähernden Ein
richtungen für Sonderzwecke. Aber der Grnndcharakter des Gildewesens 
wurde dadurch nicht verändert. Ueberhaupt ist die Versicherung der Ger
manen der somit gekennzeichneten Entwickelungsstufe aus eigener Kraft 
nicht entwachsen; vielmehr ist dieser Fortschritt von Romanen erzielt 
worden und zwar beim Seehandel.

Es ist das innerste Wesen jeder Handelsthätigkeit, daß sie eine 
Ortsveränderung, einen Transport bedingt, und zwar mußte der Kauf- 
maun anfangs, solange sich die Arbeitsteilung zwischen Handel und 
Transportwesen noch nicht vollzogen hatte, nicht nur mit seinen Gütern, 
sondern auch mit seiner Person ill die Fremde ziehen. Der Kaufmann 
erschien zunächst stets als ein Fremder; denn zwischen Stammesgenossen, 
d. h. zwischen Menschen mit im Wesentlichen gleichen Bedürfnissen, ent
stand sehr viel später ein Tanschverkehr oder gar ein berufsmäßiger 
Handel, als zwischen Angehörigen verschiedener Gemeinschaften.

Nun war aber der Fremde in alten Zeiten bekanntlich zunächst stets 
ein Feind, wie er es bei unkultivirten Völkern noch jetzt ist. Auf das
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Recht, auf den friedlichen Schutz der Person und ihrer Habe hatten in 
der Urzeit nur diejenigen Anspruch, die jeden Augenblick bereit sein 
mußten, für die Wahrung dieses Rechts mit der Kraft ihrer Fäuste ein
zustehen, also z. B. den Totschlag an dem Thäter zu rächen. Der 
Fremde dagegen so hat sich Jhering einmal geäußert — der 
Fremde, dessen Absichten man nicht kannte, der nach einer Missethat auf 
Nimmerwiedersehen verschwand, wurde von vornherein als bedrohlich für 
das Gemeinwesen angesehen; er stand auf einer Linie mit dem wilden 
Thiere, dessen man sich zu erwehren hatte. Das lateinische Wort 
bedeutete ursprünglich nicht nur „Feind", sondern auch „Fremder"; ebenso 
ist unser „Gast" abgeleitet von Kims, d. h. verletzen, schädigen, schlagen.

Dieser Zustand änderte sich allerdings mit Entstehung des Tausch
verkehrs. Wenn ein Volk lernte, daß ihn: der fremde Händler Nutzen 
brachte, so gewöhnte es sich allmählich daran, ihn zu schonen, und schon 
frühzeitig sind manche wichtige Einrichtungen hieraus hervorgegangen, so 
die Gastfreundschaft und die Schwurbrüderschaft. Aber gefährdet blieb die 
Existenz des fremden Kaufmanns auch dann noch lange Zeit. Er mußte 
sich den Rechtsschutz immer aufs Neue erkaufen. Das ganze Mittelalter 
hindurch hat dieser Zustand gedauert.

Ebenso war der Kaufmann auch deu feindlichen Mächten der Natur 
unterwegs besonders ausgesetzt; denu jedes Verlassen gewohnter Verhält
nisse steigert die Zahl der unvorhergesehenen „Zufälle", weil jede 
Oertlichkeit ihre eigenthümliche Natur hat und daher auch ihre besondere« 
Gefahren, welche der Mensch erst nach langen Erfahrungen kennen, nach 
weit längeren erst vermeiden oder überwinden lernt.

Am gefährlichsten aber war vor Zeiten der Seehandel. Die See 
- ich darf mich hier wohl selbst citiren — ist das wildeste Stück Natur, 

das der Mensch gebändigt hat. Jahrtausende lang mußte er unausgesetzt 
kämpfen, und unzählige Fahrzeuge mußten mit Mann und Maus unter
gehen, ehe der Einbaum der Urzeit sich zum Rieseudampfer der Gegen
wart entwickelt hat. Die See ist ja nicht nur, wie beim Landhandel, die 
„Fremde" im gewöhnlichen Sinne, sondern ein dem Menschen ursprünglich 
ganz fremdes und feindseliges Element. Erst spät hat er sich aufs Meer 
hiuausgewagt, die Noth hat ihn dazu getrieben, und je weiter die Kultur 
fortschritt, desto nothwendiger wurde das Seefahren, weil wirthschaftliche 
Ausdehnung zn Lande immer schwieriger, zur See dagegen immer leichter 
wurde, und weil hierdurch erst die Eigenschaft der See als das billigste 
lind leistungsfähigste Verkehrsmittel allmählich zur Geltung gekommen ist.

Auch jene allgemeine Rechtsunsicherheit der Fremde war auf der See 
ganz besonders schlimm und hat dort am längsten bestanden; ja, sie besteht 
zum Theil uoch jetzt, wie die mangelhafte Entwickelung des öffentlichen 
Seerechts beweist. Die See ist aber auch für den Rechtsstaat der Gegen
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wart noch ein fremdes Gebiet, weil sie nicht unter die einzelnen Staaten 
anfgetheilt ist, sondern allen gemeinsam gehört. Wenn das Privateigen
thum zur See vom öffentlichen Rechte des Krieges noch keineswegs derart 
wie auf dem Lande geschützt wird, so habeu wir hieriu einen Rest der 
urzeitlichen Rechtlosigkeit des Fremden zu erblicken. Im Mittelalter 
vollends wurde Seeraub uoch aller Orteu offen betrieben.

Ter Seefahrer war also unausgesetzt von Gefahren umgeben. Dies 
hat man längst erkannt. Aber Gefahren waren auch zu Lande in großer 
Zahl vorhanden, ohne daß ihre Uebernahme im Mittelalter Gegenstand 
eines Erwerbsgeschäfts geworden wäre. Es kam noch ein weiterer Um
stand hinzu, auf den Ulan bisher uoch nicht geachtet hat: Der Kaufmann, 
zumal der Seefahrer, entbehrte unterwegs des Schutzes der Gemein
schaft, welcher den zu Hanse bleibenden Urproduzenten und Gewerbe
treibenden ohne Weiteres zu Theil wurde.

Wohl entstanden schon früh besondere Einrichtungen zum Schutze der 
seefahrenden Kaufleute. Die Schiffe führten Waffen mit und segelten in 
ganzen Flotten, um sich einander beizustehen; jenseits der See entstanden 
ummauerte Faktoreieu, welche vou der Heimath aus durch Vermitteluug 
der Konsuln, und wenn nöthig, auch mit Waffengewalt unterstützt wurden. 
Aber dies waren Nothbehelfe, und die schwerste Gefahr, die eigentliche 
Gefahr der See, konnte auf solche Weise überhaupt nicht verringert 
werden. Im Wesentlichen mußte der Seefahrer, auf sich allein gestellt, 
seinem gefahrvollen Erwerbe nachgehen, im verwegensten Sinne des Worts 
seine Hallt zu Markte tragen, mußte, wie das Mittelalter es nannte, 
sein „Abenteuer" besteheu. Noch bis tief in die Neuzeit hinein nannte 
die englische Sprache alle seefahrenden Händler „Llerokant ^ckventurerr^Z 
„Wagende Kaufleute". Iu die Sprache der Volkswirthschaftslehre über
tragen, bedeutet dies, daß der Betrieb des Seehandels ein besonders hohes 
Risiko mit sich brachte lind deshalb besonders viel Unternehmungsgeist er
forderte. Es wird sich sogar Nachweisen lassen, daß der ganze moderne 
Betrieb der Produktion durch „spekulative Unternehmer" sich zuerst beim 
Seehandel entwickelt hat.

Beide Thatsachen, die hohe Gefahr des Seehandels und dessen 
früher Betrieb durch Eiuzelunternehmer, bilden meiner Meinung nach die 
nothwendigen Voraussetzungen für die Entstehung der Seeversicherung. 
Ich habe nunmehr noch zu untersuchen, wo und wann diese sich ent
wickeln mußte.

Bon dem Augenblicke an, als Europäer begannen die See zn be
fahren, bis zu den Entdeckungen von Basco de Gama und Columbus 
gab es innerhalb der europäischen Kulturwelt nur ein einziges Hauptgebiet 
des Seehandels, das Mittelmeer. Allerdings entstand im Mittelalter 
als nächstwichtiges Handelsgebiet dasjenige des baltischen Verkehrs, das 
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im Wesentlichen identisch war mit dem der Deutschen Hanse. Aber der 
baltische Handel entwickelte sich erst vier bis fünf Jahrtallsende später 
als der Mittelmeerhandel zu ansehnlicher Bedeutung, die auch derjenigen 
des Mittelmeeres niemals nahegekommen ist. letzteres umschloß den bei 
Weitem wichtigsten Theil des ganzen Welthandels, die örtliche Vertheilung 
der köstlichen Erzeugnisse Indiens. Schon aus diesen Gründen ist von 
vornherein zu vermutheu, daß die Seeversicherung nicht im deutschen 
Hansegebiete entstanden sein kann, wüsten wir nicht außerdem, daß sie 
dort erst in später Zeit eingesührt worden ist. Dazu kommt aber noch 
die weitere Thatsache, daß die Deutschen zwar von jeher den für die See
fahrt nöthigen physischen Wagemuth besessen haben, aber bei Weitem nicht 
ebenso viel Erfindungsgabe für die Ausbildung der Verkehrstechnik. Diese 
ist im Wesentlichen ein Erzengniß der Thätigkeit anderer Völker, unter 
denen im Mittelalter sich die Italiener die größten Verdienste auf diesem 
Gebiete erworben haben. Es giebt kaum einen einzigen Theil unserer 
modernen Verkehrstechnik, für den nicht damals schon die Italiener den 
Grund gelegt hätten. Unter ihnen haben wiederum das Meiste gethan 
Florentiner lind Genuesen, jene auf dein Gebiete der Geld- und Kredit
vermittelung, diese auf dem des Seehandets.

Wie die Florentiner Weltbankiers waren, die Venetianer sich aus
zeichneten durch die Anwendung großer politischer Weisheit auf den Betrieb 
des Handels und den Erwerb von Kolonien, so war bei den Genuesen 
vorzugsweise entwickelt der private Unternehmungsgeist und die geschickte 
Verwendung von Kapitalien auf den Betrieb des See Handels. Die 
Genuesen waren die typischen „Phönizier des Mittelalters". Der schlaue 
Handelsgeist war ihr Lebenselement in weit höheren: Grade als das irgend 
einer anderen Stadt des Mittelalters. Sie haben sonst für die Kultur 
nur wenig gethan; doch auf diesem Gebiete sind sie wahrhaft schöpferisch 
gewesen, und eins der wichtigsten Erzeugnisse ihres Handelsgeistes ist die 
Seeversicherung. Aber nicht plötzlich ist sie entstanden; ihre Wurzeln 
reichen weit zurück in den Seehandel des Alterthums, und eine sehr lange 
Entwickelung mußte vorhergegangen sein, ehe sie entstehen konnte. Inden: 
wir zunächst diese Vorstadien ihrer Entwickelung ins Auge fassen, kommen 
wir vielleicht auch der Beantwortung der Frage näher, warum die See
versicherung erst so spät zu deutlicher Sonderexistenz gelangt ist.

Es gab seit uralten Zeiten eine Geschäftsart, aus der eine Reihe 
unserer wichtigsten Verkehrseinrichtungen, z. B. auch der Wechsel, hervor
gegangen ist. Diese Geschäftsart war das Seedarlehn, t'oonus nautienin, 
wie es von den Römern, plenum trag'eotitia, wie es im mittelalterlichen 
Latein meist genannt wurde. Es ist eins der allerbedentsamsten Geschäfte 
in: ganzen Alterthun: und Mittelalter gewesen.

Das Seedarlehn hat sich im Laufe dieser Zeit auf die mannigfachste
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Weise disferenzirt; aber folgende Hauptbestandtheile sind überall und immer 
erkennbar geblieben: Das Seedarlehn wurde stets ausgenommen zum 
Betriebe sehr gewinnverheißender, aber auch sehr riskanter Geschäfte, 
ursprünglich nur zum Betriebe des Seehandels. Der Schuldner mußte 
dem Gläubiger einen beträchtlichen Theil des voraussichtlichen Geschäfts
gewinnes zusichern, wogegen der Gläubiger einen bedeutenden Theil der 
mit dem Geschäfte verbundenen Gefahr übernahm.

Das auf solche Weise zwischen dem Nehmer und dem Geber des 
Kapitals erwachsene Verhältniß stand offenbar in der Mitte zwischen 
einem Kredit- und einem Gesellschaftsverhältnisse. Diese juristisch streng 
gesonderten Verhältnisse dienen ja oftmals den gleichen wirthschaftlichen 
Zwecken, insbesondere der Kapitalbeschaffung für.irgendwelche wirthschaft
lichen Unternehmungen. Sie unterscheiden sich aber wirthschaftlich dadurch, 
daß der Kapitalgeber als Gläubiger nur das Kreditrisiko trägt und hierfür 
außer dem festen Zins nur eine ebenfalls feste „Risikoprämie" erhält, den 
Geschäftsgewinn dagegen dem Schuldner überläßt, während der Kapitalist als 
Geschäftstheilhaber auch das weit größere Unternehmungsrisiko mitträgt und 
dafür einen Theil des nicht fest zu normirenden Geschäftsgewinnes einstreicht.

Das Scedarlchn war ein wirkliches Kreditverhältniß: der Kapital
geber blieb Gläubiger und erhielt einen festen Zins nebst einer (nicht 
ausdrücklich davon getrennten) Risikoprämie; diese war aber ganz außer
ordentlich hoch, weil der Kapitalgeber nicht nur das Kreditrisiko, sondern 
auch einen Theil des Geschäftsrisikos übernahm, und zwar beim See- 
handel die ganze Seegefahr für das von ihm hergegebene Kapital: 
wenn dieses auf See verloren ging, so erlosch damit auch jeder Anspruch 
des Kapitalgebers.

Warum sah sich der Kapitalist hierzu veranlaßt? Jedenfalls hat 
der überaus hohe Zins des Seedarlehns (25 bis 33V» PCt.!) viel dazu 
beigetragen; aber offenbar mußte der Kapitalist die Seegefahr für sein 
Kapital übernehmen, weil der Seehandel ohnehin ein so riskantes Unter
nehmen war, daß kein Kaufmann sich dazu hergegeben haben würde, hätte 
er außer der Gefahr für sein Leben und sein eigenes Kapital, außer dem 
Landrisiko für das ihm anvertraute fremde Kapital, auch noch die See
gefahr sür Letzteres übernehmen sollen. Nach dem Muster des Seedarlehns 
entstanden übrigens ähnliche Geschäftsakten (koenus quasi nautienm), 
auch für besonders riskante Theile des Landhandels.

Man hat mit Recht gesagt, daß in dem Seedarlehn schon der Keim 
zur Assekuranz enthalten war: der Unternehmer, der als solcher das eigent
liche Risiko seiner Unternehmung vollständig zu tragen hatte, wälzte einen 
Theil davon (die Seegefahr für das ihm anvertraute fremde Kapital) 
gegen Entgelt aus einen Anderen ab, für den somit die Uebernahme jenes 
Risikos eine Erwerbsquelle wurde.

Zeitschrift f. d. gesammte Versich.-Wissenschaft. I. 4. 25
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Das Seedarlehn kam schon vor Jahrtausenden bei Indern und 
Babyloniern vor; es behielt seine Bedeutung bei den Griechen und 
Römern und ebenso im ganzen Mittelalter. Gewiß ein bündiger Beweis 
für seine Unentbehrlichkeit. Aber vom Seedarlehn bis zur Seeversicherung 
war noch ein weiter Weg zurückzulegen.

Zunächst bezweckte das Seedarlehn noch nicht Versicherung, sondern 
war nur das unentbehrliche Mittel, um für den Betrieb einer sehr noth
wendigen, sehr gewinnverheißenden, aber auch höchst gefahrvollen Unter
nehmungsart Kapital und Arbeit zusammenzubringen. Ferner wurde 
dabei die Seegefahr nur vertheilt zwischen den beiden an dem Unter
nehmen direkt Jnteressirten, dein Unternehmer und dem Kapitalisten. Von 
rationeller Feststellung Her Wahrscheinlichkeit eines Schadens konnte jeden
falls nur in ganz engen Grenzen die Rede sein. Der einzelne Kapitalist 
konnte ja seine eigenen Erfahrungen beim Abschlusse von Seedarlehen ver
werthen. Aber da der ganze Verkehr noch lange Zeit hindurch der markt
mäßigen Gestaltung entbehrte, fehlte auch die Möglichkeit, jene Erfahrungen 
der Einzelnen auszutauschen und systematisch zu verarbeiten; auf diesen 
Punkt werde ich sogleich zurückkominen. Endlich unterschied sich das See
darlehn von der Seeversicherung noch dadurch, daß der Kapitalist das
jenige, was ihm oblag, schon vor Abfahrt des Schiffes leistete, während 
er den Preis für seine Uebernahme der Seegefahr erst erhielt, wenn das 
Schiff wohlbehalten wieder in der Heimath anlangte. Das Verhältniß 
war also das umgekehrte wie bei der heutigen Versicherung.

Einer dieser Punkte bedarf noch einer besonderen Erörterung, nämlich 
das Fehlen einer rationellen Grundlage für die Vertheilung des Risikos. 
Hierdurch erhielt das Seedarlehn nothwendigerweisc den wirthschastlichen 
Charakter eines Spiels oder einer Wette, und damit erledigt sich auch 
die wiederholt aufgeworfene Frage, ob die Seeversicherung sich aus ge
wissen Wetten entwickelt habe, wie sie schon im Alterthum vorgekommen 
waren.

Aus altrömischer Zeit sind Stipulationen überliefert, wonach eine 
Person der anderen einen Betrag zu bezahlen verspricht, wenn ein 
Schiss aus Asien zurückkommt oder nicht, wenn eine dritte Person stirbt, 
heirathet rc. Solche Wetten sind jedenfalls nicht nur von ganz Un- 
betheiligten, sondern auch von Personen abgeschlossen, die an dem Schiffe rc. 
bereits ein Interesse hatten. Damit näherte sich ihr Zweck dem der 
Versicherung. Für die Lebensversicherung läßt sich chatsächlich feststellen, 
daß sie lange Zeit hindurch sich der Form der Wette bediente. Beim 
Seedarlehn fehlte diese Form, aber dem Wesen nach enthielt es ursprüng
lich auch eine Wette.

Vergegenwärtigen wir uns nochmals den normalen Thatbestand beim 
Seedarlehn. Der Unternehmer einer Seefahrt wollte nicht das ganze 
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mit ihr verknüpfte Risiko selbst tragen, sondern wälzte einen Theil davon 
— die Seegefahr für das ihm anvertraute fremde Kapital — auf den 
Kapitalisten ab. Er ging dabei, d. h. bei der Abwälzung dieser Gefahr, 
von der Befürchtung aus, daß das Kapital auf See verloren gehen könne, 
der Kapitalist dagegen von der Hoffnung, daß es erhalten bleiben würde. 
Jener sicherte diesem einen Geldbetrag zu, nämlich einen Antheil ani 
Geschäftsgcwinn, für den Fall, daß die Hoffnung auf Erhaltung des 
Kapitals in Erfüllung gehen sollte, während umgekehrt der Kapitalist deni 
Unternehmer der Seefahrt für den Fall, daß dessen Befürchtung sich als 
zutreffend erweisen würde, das ganze Kapital schenkte. Das ist im Wesent
lichen der Thatbestand einer Wette.

Natürlich hofft auch der Unternehmer auf einen glücklichen Ausgang 
der Fahrt, und es mußte andererseits der Kapitalist mit der Möglichkeit 
eines Unglücks rechnen. Aber was den Einen sowohl wie den Anderen 
zu dem Geschäfte in dieser Form veranlaßte, waren eben doch jene 
subjektiven Annahmen, welche die stillschweigenden Voraussetzungen dafür 
bildeten, daß auf der einen Seite ein so hoher Zins, auf der anderen 
gar der Verzicht auf das Kapital selbst zugesichert wurde. Und Beides 
war nöthig, weil die Höhe der Gefahr noch nicht durch rationelle Be
rechnung, sondern lediglich durch jene subjektiven Muthmaßungen von zwei 
isolirten Personen bemessen werden konnte.

Wie ist nun aus diesem rein „aleatorischen" Seedarlehn die berufs
mäßige Prämienversicherung mit rationeller Vertheilung des Risikos ent
standen? Auf Grund der neuerdings erschlossenen Notariats archive 
italienischer Städte läßt sich schon einigermaßen verfolgen, wie im Laufe 
des 12., 13. und 14. Jahrhunders unserer Zeitrechnung der Äersicherungs- 

gehalt des Seedarlehns allmählich zunahm und wie er schließlich im 
14. Jahrhundert dessen Nahmen vollends sprengte.

Es war der Zeitraum, in dem der Handel der italienischen See
städte seine höchste Blüthe erreichte. Wahrscheinlich blieb die Lebhaftigkeit 
dieses Verkehrs auch dann noch zurück hinter der des Mittelmeerhandels 
in altrömischer Zeit, und man wird fragen müssen, warum trotzdem so 
manche wichtige Verkehrsinstitute nicht schon damals entstanden sind. Ich 
kann zur Erklärung dieser Thatsache einstweilen nur eine Hypothese auf
stellen.

Für die Entstehung des Wechsels im Mittelalter ist jedenfalls der 
Umstand sehr bedeutsam gewesen, daß eine überaus kräftige Entwickelung 
des internationalen Verkehrs zusammentraf mit großer Unsicherheit 
dieses Verkehrs infolge der zahllosen Kriege, der unausgesetzten Räube
reien rc., worunter der Handel im alten Rom nicht entfernt ebenso stark 
zu leiden hatte. Ich vermuthe, daß dieser Umstand auch für den Zeit
punkt entscheidend gewesen ist, welcher die Seeversicherung aus dem See- 

25* 
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darlehn herausgelöst hat. Hierin bestärkt mich die Thatsache, daß grade 
um die Mitte des 14. Jahrhunderts in Genua ein starker Schritt in 
dieser Richtung erfolgte; denn damals hatten die Genuesen nach allen 
Seiten, namentlich mit den Griechen und mit den Venetianern, schwere 
Kämpfe zu führen, welche das Risiko ihrer Seefahrten außerordentlich ge
steigert haben müssen.

Die früheren Autoren, auch noch Bensa und Goldschmidt, haben aus 
den Handlungsbüchern des Florentiner Geschäftshauses Del Bene und 
aus anderen Urkunden geschlossen, daß schon in den ersten Jahrzehnten 
des 14. Jahrhunderts wirkliche Prämienversicherungen vorkamen; nach den 
Untersuchungen Schaubes scheint es, daß in dieser Zeit das Seedarlehn 
der Seeversicherung sich nur genähert hat, weshalb Schaube es in dieseni 
Stadium als „Versicherungsdarlehn" bezeichnet. Aber erst seit etwa 1347 
taucht in den Genueser Notariatsakten ein solches „Versicherungsdarlehn" auf, 
das in einem wesentlichen Punkte der Versicherung ganz nahe kam, ja 
vielleicht nur noch der Form nach ein Darlehn, dem Wesen nach schon 
ein wirkliches Versicherungsgeschäft war.

Das Geschäft sah meist folgendermaßen aus: Ein Kapitalist (^.) er
klärte, ein Darlehn erhalten zu haben in Höhe von 107 Genueser Pfund 
von einem Schisfsrheder oder Großkaufmann (L) und erklärte ferner, 
bis zur Höhe dieses Darlehns die Seegefahr übernehmen zu wollen für 
ein dem L gehöriges Schiff oder eine demselben gehörige Waarenpartie, 
jedoch nur sür eine gewisse Zeit und eine bestimmte Seefahrt. Kam 
das Schiff wohlbehalten an, so sollte die Forderung damit als erloschen 
gelten. Es kamen auch solche Verträge vor, bei denen nicht ein Darlehn, 
sondern ein einfacher Waarenverkauf oder ein Wechselbriefgeschäft den Aus
gangspunkt bildete. Das gemeinsame Merkmal besteht darin, daß die 
Verpflichtung zur Zahlung bezw. Rückzahlung stets an die Bedingung 
geknüpft war, daß das Schiff oder die Waare auf See Schaden leiden 
würde.

Damit war also der Thatbestand des Seedarlehns umgekehrt und 
derjenige der Seeversicherung hergestellt. Nur ist es zunächst räthselhaft, 
warum als Entstehungsursache noch ein Darlehn, ein Kauf, ein Wechsel
briefgeschäft erwähnt wurde, und ferner, worin denn der Entgelt für die 
Uebernahme der Seegefahr bestand.

Nun, wer die Geschichte solcher Einrichtungen aufmerksam verfolgt 
hat, der weiß, daß der Verkehr meist lange Zeit umhertastet, ehe er für 
ein Verkehrsbedürfniß die ihni völlig entsprechende Form findet. So wird 
man sich auch nicht darüber wundern können, daß die Seeversicherung 
anfangs noch die Eierschalen anderer Verträge, namentlich des See
darlehns, mit sich herumtrug. Was aber ferner die Gegenleistung des 
Versicherten anlangt, so war sie offenbar schon im voraus baar erfolgt.
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Da überdies die auf solche Weise versicherten Summen stets nur ver- 
hältnißmäßig klein waren, und da ferner, wenigstens in einem Falle (1370), 
eine Vertheilung des Risikos auf mehrere „Assekuradeure" ausdrücklich 
erwähnt wird, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Prämien
versicherung zunächst in dieser absonderlichen Form in Genua entstanden 
ist. Sie hieß damals auch schon soourars, siAurare, assiournro, Aus
drücke, die freilich noch früher vorgekommen waren, aber ohne deutliche 
Anwendung auf einen der Prämienversicherung ähnlichen Thatbestand.

Der letzte Schritt zur Vollendung der Versicherung, ihre formelle 
Loslösung aus der Verbindung mit andersartigen Geschäften, ist jedenfalls 
bald darauf erfolgt, und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Genua. 
Nur auf einem Zufall wird es beruhen, daß bisher nicht eine Genueser, 
sondern eine Pisaner Police des Jahres 1385 uns die erste Kunde von 
diesem letzten großen Fortschritte überliefert. Pisa hatte damals schon 
seit einem Jahrhundert, nämlich seit der Seeschlacht von Meloria (1284), 
seine frühere Bedeutung völlig an Genua verloren.

Es ist nun vor Allem schon sehr bezeichnend, daß die ältesten See
versicherungs-Policen nicht, wie die Niederschriften jener „Versicherungs
darlehen" lateinische Notariats urkunden waren, sondern Verträge in der 
Geschäfts- und Umgangssprache, also italienische Schriftstücke, abgefaßt 
durch Makler. Anfangs hießen sie, gleich manchen anderen derartigen 
Geschäftspapiercn einfach „soritto" (Schriften), bald aber bürgerte sich 
eine andere, ebenfalls weit verbreitete Bezeichnung ein, die sich bisher 
erhalten hat.

„kolirra" nannte man damals im italienischen Geschäftsleben jedes 
Stück Papier, jeden Zettel mit irgend welchen Niederschriften, die als 
Beweismittel dienen sollten, ohne doch in feierliche Form gekleidet zu 
sein; so sprach man von einer „koUrrm äi presto" (Schuldverschreibung), 
von einer „koki^g, äi rioovuta" (Quittung), von einer äi
banco" (Bankanweisung), äi oambio" (Wechselbrief) rc. Der
Name wurde nun auch angewendet auf die Niederschriften der Makler 
iiber Versicherungsgeschäfte.

Die Makler waren damals wie jetzt die wichtigsten Vermittler des 
lokalen Großverkehrs. Wenn sie anfangs die Versicherungsgeschäfte, so
bald diese sich selbständig gemacht hatten, nicht nur vermittelten, sondern 
auch beurkundeten, so wird das damit Zusammenhängen, daß die neue 
Geschäftsakt noch nicht die feste, feierliche Form erlangt hatte, deren sie 
für die Notariatspraxis bedurfte. Der Notar wird daher noch an jenen 
älteren Geschäftsformen festgehalten und erst später die, zunächst durch die 
Makler eingeführte neue Form angenommen haben. In Genua gab es 
bald darauf schon besondere Assekuranzmakler, die sogar bereits miteinander 
Gesellschaften zum Betriebe von Assekuranzgeschäften sür eigene Rechnung 
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begründeten. Sie mußten oft erheblichen Kredit in Anspruch nehmen, 
weshalb ein Genueser Gesetz von 1434 sie in Bezug auf ihren Gerichts
stand den Bankiers gleichstelltc.

Die überaus starke und rasche Entwickelung des Versicherungsgeschäfts, 
namentlich in Genua, wird durch die Thatsache bewiesen, daß ein einziger 
Genueser Notar 1393 innerhalb drei Wochen nicht weniger als 80 Ver
sicherungsverträge beurkundete. Ja, die Republik Genua führte eine be
sondere Umsatzsteuer für Assekuranzgeschäfte ein, welche, wie es scheint, 
bei den Maklern erhoben wurde.

Der Genueser Jurist Barth. Bosco, dessen »OonsHia« schon Anfang 
des 15. Jahrhunderts verfaßt, wenn auch erst 1620 gedruckt wurden, be
richtet, daß zu seiner Zeit bereits sehr viele Kaufleute in Genua um des 
Gewinnes willen Assekuranzgeschäfte abschlossen, und daß Manche 
sogar ausschließlich davon lebten. „Es ist — so fügt er hinzu — 
rs8 usitata et oon8ueta iu Lauei8, ein an der Börse (die Genueser 
Börse hieß und heißt auch jetzt noch „kiarra cke Lrmobi«) übliches und 
gewöhnliches Geschäft, welches auch von sehr vielen der ein
sichtsvollsten Kaufleute betrieben wird." Freilich, so fährt er 
fort, sei der Ausgang für die Assekuradeure auch manchmal sehr verlust
bringend; aber sein Bericht beweist trotzdem, daß der entscheidende Schritt 
von der Wette zur rationellen Versicherung sich schon vollzogen hatte.

Wenn der Betrieb des Versicherungsgeschäfts schon ein Beruf ge
worden war, und wenn es auch von vielen der einsichtsvollsten Kaufleute 
betrieben wurde, so müssen diese schon die Wahrscheinlichkeit von See
schäden sür die verschiedenen Verkehrsrichtungen, Schiffsarten rc. ermittelt 
und sie müssen ferner für rationelle Vertheilung des Risikos gesorgt 
haben.

Was zunächst die Vertheilung des Risikos betrifft, so ersehen wir 
bereits aus den ältesten Policen, daß regelmäßig mehrere Assekuradeure 
sich an der Versicherung der einzelnen Schiffe und Waarenpartien be
theiligten. Schwieriger ist es, den Nachweis zu führen, daß auch die 
Wahrscheinlichkeit der Gefahr bereits den Gegenstand eines rationellen 
Verfahrens bildete, und wie dieses zu Stande gekommen sein muß.

An mathematische Berechnung war selbstverständlich nicht zu denken; 
es kann nur eine empirische Veranschlagung gewesen sein; aber auch diese 
war nicht ohne Weiteres möglich; vielmehr war ihre Voraussetzung zu
verlässig eine bisher zu wenig beachtete Eigenthümlichkeit der Seeversiche
rung, ihre Konzentration an der Börse.

Das Versicherungsgeschäft war entstanden aus Leihgeschäften für den 
Betrieb des Seehandels. Der Verkehr in solchen Leihkapitalien konzen- 
trirte sich, zusammen mit dem Wechsclbriefverkehr, in den italienischen 
Städten allmählich bei den Banken der Wechsler und Bankiers, welche
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diesen Verkehr vorzugsweise vermittelten. So sind die ersten Börsen ent
standen.

Als nun das Versicherungsgeschäft sich selbständig machte, übertrug 
sich offenbar darauf ohne Weiteres diese zentrale Bedeutung der Börse. 
Die neue Geschäftsart bedurfte ja ebenfalls dringend der örtlichen und 
zeitlichen Konzentration, weil es sonst sehr schwierig gewesen wäre, für 
die vielen einzelnen Schiffe und Waarenpartien diejenigen Personen zu 
finden, welche geneigt waren, ihre Versicherung zu übernehmen. Diese 
Personen gehörten serner im Wesentlichen der nämlichen Klasse an, die 
von jeher sich mit Darlehnsgeschäften für den Betrieb des Seehandels 
befaßt hatte: es waren reiche Kaufleute und Bankiers, welche die Kredit
würdigkeit der seefahrenden Berufsgenossen ihrer Stadt zu beurtheilen 
wußten und die nun in gleicher Weise am besten befähigt waren, die 
einzelnen Risiken, deren Versicherung sie übernehmen sollten, zu prüfen. 
Diese Prüfung konnte nirgends besser geschehen als an der Börse, wo 
täglich alle Nachrichten iiber Krieg und Frieden, Piratengefahr, Schiffs
verluste, Güte der einzelnen Fahrzeuge rc. zusammenströmten. Hier bildete 
sich durch den Austausch der älteren und auf Grund jener täglich zu
strömenden neuen Erfahrungen eine öffentliche Meinung über die Qualität 
der einzelnen Risiken, nnd auf dieser Basis entstanden Durchschnitts- 
Prämiensätze für die am meisten verkommenden Risiken. Kurz, es ent
standen für die Seeversicherung, und zwar sür jede „Gefahrenklasse", 
Marktpreise. Diese entsprachen weit mehr als die von allen möglichen 
Zufälligkeiten abhängigen Zinssätze der älteren Seedarlehen, der durch
schnittlichen Seegefahr jeder solchen Gefahrenklasse. So sind die Anfänge 
einer rationellen Klassifikation der Gefahren in der Seeversicherung zweifel
los durch deren börsenmäßige Gestaltung ermöglicht worden. Und alles 
das war nöthig, damit die Seeversicherung Gegenstand regelmäßiger 
Berufsthätigkeit werden konnte.

Greifen wir noch etwas tiefer: An einem einzelnen Platze, höchst 
wahrscheinlich in Genua, bildete sich zum ersten Male durch örtliche und 
zeitliche Konzentration eine künstliche „Gefahrengemeinschaft" aller am 
Seehandel betheiligten Personen dieses Platzes. Es waren einzelne Unter
nehmer, „Assekuradeure", welche diese Gefahrengemeinschaft organisirten 
und welche als deren Vertreter das Risiko vertheilten, nicht im öffent
lichen Interesse, sondern weil es für sie ein Mittel war, um Geld zu 
verdienen. Nicht auf Grund des Solidaritätsgesühles, sondern auf Grund 
des Erwerbssinnes ist die Versicherung zuerst als besondere soziale Er
scheinung entstanden.
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Die Volksverficherung.
Von Benno Schwoner in Wien.

Die Idee, die Lebensversicherung in ihren verschiedenen Arten den 
wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungsschichten zugänglich zn machen, 
datirt nicht von hente und nicht von gestern. Lange bevor dcr Speku- 
kationsgeist der modernen Versicherungsgesellschaften aus deu Gedanken 
kam, in Form eines lukrativen Geschäfts soziale Hülfe zu predigen nnd zu 
verbreiten, finden wir Spuren einer Lebensversicherung sür die „kleinen" 
Leute. Mommsen und Schevichavcn berichten, daß schon die Römer 
Gesellschaften zum Zwecke der Versicherung der wirthschastlich Schwachen 
begründeten. Die erste Nachricht stammt aus dem Jahre 133 nach Christi 
Geburt, aus welchem Jahre uns die Statuten eines der damals an
scheinend ziemlich häufigen eollsAia tenniorum erhalten sind. Diese 
Vereinigungen entstanden „unter der Herrschaft der römischen Kaiser aus 
dem Bedürfniß, sich den Unterdrückungen und Erpressungen gegenüber 
zusammenzuschließen", und zwar waren es, wie schon der Name sagt, 
gerade die kleinen Leute, die hier eine wechselseitige Lebensversicherungs
Gesellschaft begründeten. In den oben erwähnten Statuten ist — ähnlich 
wie bei unseren Sterbekasscn — ein Eintrittsgeld von 100 Sesterzen 
(etwa 26 Kronen) und ein monatlicher Beitrag von 5, As (etwa 33 Heller) 
festgesetzt?) Ferner wurde von jedem Neueintretenden die Lieferung einer 
Amphora Wein verlangt. Bei gemeinschaftlichen Festen fanden diese 
Krüge, vielmehr ihr Inhalt, eine tresfliche Verwendung. Die Versiche
rungssumme wurde beim Tode des Versicherten fällig, indem diese „feucht
fröhlichen" Gesellschaften den Hinterbliebenen ihrer Mitglieder ein ziem
lich unbedeutendes Bcgräbnißgeld (300 bis 400 Sesterzen — 80 bis 
100 Kr.) zahlten. Natürlich beruhten diese nicht auf versiche-
rungstechnischcr Grundlage, so daß — wieder ähnlich wie bei unseren 
Begräbnißkassen — Zahlungsschwierigkeiten die naturgemäße Folge warm. 
Schenkungen der Reichen bewirkten gewöhnlich nicht nur die Sanirung, 
sondern brachten diese Anstalten oft zu solcher Blüthe, daß sie nicht nur das 
funeratioium auszahlen konnten, sondern Summen, die genügten, um eine 
Versorgung der Wittwen und Waisen zu begründen; so wuchsen diese 
Anstalten über ihren Zweck als Begräbnißkassen allmählich hinaus und 
näherten sich dem Wesen nach unseren heutigen Volksversicherungs
Gesellschaften.

Im Mittelalter bildeten die Fürsorgeeinrichtungen der Gilden, die 
anfangs nur Begräbnißkassen, später zu Versorgungsanstalten für die 
Hinterbliebenen sich entwickelten, Versicherungsinstitute für kleine Kapitalien.

^) Es ist ersichtlich, daß sich bei den heutigen Sterbekassen das Eintrittsgeld be
deutend niedriger, der laufende Beitrag aber etwas höher stellt.
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Aber auch die Sterbekassen dürfen wohl als Vorläufer der heutigen kleinen 
Versicherung angesehen werden, da, wie ich später zeigen werde, diese trotz 
des schön klingenden Namens meistens nur auf die Versicherung eines Be- 
gräbnißgeldcs hinausläust und aus jenen Instituten andererseits im Laufe 
des Mittelalters „Gesellschaften zur Auszahlung von Kapitalien im 
Todesfall" wurden.

Auch in der neuesten Zeit finden sich, abgesehen von den derzeit in 
Deutschland, Oesterreich und den Niederlanden sehr verbreiteten Sterbe
kassen und von der öffentlichen Fürsorge, wie sie sich in den Unfall-, 
Jnvaliditäts- und Altersversicherungs-Gesetzen der europäischen Staaten 
zeigt, Beispiele einer Versicherung für den kleinen Mann. So enthalten 
die Statuten mancher wechselseitiger Versicherungsanstalten der 70er Jahre 
Bestimmungen, die der heutigen Volksversicherung eigenthümlich und für 
sie charakteristisch sind. Ja in einer in der „Vcrsicherungsrundschau" 
erschienenen Statistik wird die in der Bolksversicherung am Ende des 
Jahres 1878 in Großbritannien, Deutschland und Oesterreich ver
sicherte Summe auf l09 252 436 Kr. angegeben, wovon auf Oesterreich 
4 000 000 Kr. entfallen, obwohl in Oesterreich die Bolksversicherung erst 
im Jahre I890 von der Gesellschaft „Allianz" cingeführt wurde. Man 
ersieht daraus, daß cs auch schon damals eine Art kleiner Versicherungen 
gegeben hat, und daß den Volksvcrsichcrungs-Gesellschasten der neuesten 
Zeit nur das Verdienst gebührt, durch Aufnahme derselben in ihren Betrieb 
ihr eine kolossale Verbreitung gegeben zu haben.

Die erste Gesellschaft, die mit der Bolksversicherung auf den Plan 
trat, war die Londoner Prudential, die vor Kurzem ihren 50jährigen 
Bestand feierte und in Hinsicht auf die Policcnanzahl noch heute unerreicht 
dasteht, während sic in Rücksicht auf die Versicherungssumme von der 
Metropolitan (New-Dork) bereits geschlagen ist. Gegenwärtig bestehen in 
England 51, in Amerika 10 Volksversicherungs-Gesellschaftcn. Verhältniß- 
mäßig spät folgten die deutschen Gesellschaften; gegenwärtig betreiben die 
kleine Lebensversicherung 36 Gesellschaften in Deutschland, und zwar, um 
nur die wichtigsten zu nennen:

Friedrich Wilhelm (Berlin) die Arbeiter-Versicherung seit 1882
Viktoria (Berlin) - Volksversicherung - 1892
Wilhelma (Berlin) - - - 1893
Fides (Berlin) - - - 1896
Preußische L.-V.-A.-G. «Berlin) - kleine Lebensversicherung - 1897
Deutschland (Berlin) - Volksversicherung - 1897
Iduna (Halle a. S.) - Sterbekassenversicherung - 1897
Hannover
Wilhelma (Magdeburg)

- Volksversicherung - 1897
1898

Arminia (München) - - - 1895
Urania (Dresden) - - - 1898
Bayerische Hypotheken- 

und Wechselbank (München) - Markversicherung - 1898
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In Oesterreich bestehen gegenwärtig 5 Gesellschaften, welche theils 
neben der regulären Lebensversicherung, theils vorwiegend das Volks
versicherungsgeschäft betreiben, und zwar:

Allianz unter dem Namen „Voltsversicherunq" seit 1890
Universale - - - - - 1896
Globus - - - „Kronenversichcrunq" - 1898
Niederösterr. Lebens- und Nentcn-

versicherunqsanstalt - - - „Polksversichenmq" - 1898
und endlich die Viktoria zu Berlin, die seit einigen Jahren auch in 
Oesterreich einen bedeutenden Versicherungsstock hat.

Aus der hier gegebenen Zusammenstellung ersieht inan bereits, daß 
es zur Bezeichnung der Versicherung für die wirthschaftlich Schwachen in 
der Praxis keinen einheitlichen Namen giebt, indem neben dem am meisten 
gebräuchlichen Ausdruck „Volksversicherung" auch die Namen „Arbeiter
versicherung", „Mark- (bezw. Kronen-)Bersicherung", „Sterbekassenversiche
rung" n. a. m. vorkommen. Doch ist es wohl angezeigt, diese im Wesen 
und in ihrem Zwecke gleichen Versicherungsarten mit einem Namen und 
zwar entweder „die kleine Lebensversicherung" oder dem kürzeren und 
gebräuchlicheren, auch in dieser Darstellung beibehaltenen „die Volks
versicherung" zusammenzufassen.

Aber nicht nur die verschieden, sondern auch die gleich beuannten 
Arten der Volksversicherung im weitereil Sinne weisen nicht durchweg 
gleiche Merkmale auf, so daß es auch nicht möglich ist, eine allgemein 
gültige Begriffsbestimmung für die Volksversicherung zu geben oder Merk
male festzuhalteu, die als unbedingt charakteristisch für diese Bersiche- 
rungsart gelten müßten. Man müßte sich darauf beschränken, die Volks
versicherung zu definiren als eine Lebensversicherung für die wenig 
bemittelten Bevölkerungsklassen oder, da ja den Begüterten nichts im Wege 
steht, von ihr Gebrauch zu machen, als eine Versicherung für alle Be
völkerungsklassen.

Doch wird man hinzufügen können: Gewöhnlich, wenn auch nicht 
immer, finden sich bei dieser Versicherungsart folgende, bei der regulären 
Versicherung selten zu beobachtende Eigenthümlichkeiten:

1. Der Wegfall der ärztlichen Untersuchung. Während in der 
regulären Versicherung die Aufnahme bekanntlich erst nach eingehender 
ärztlicher Untersuchung mit Berücksichtigung aller Erkrankungen des 
Petenten und der Familienmitglieder erfolgt, entfällt in der Volksversiche
rung fast durchgehends die ärztliche Untersuchung wegen der im Ver
hältniß zum versicherten Betrage allzu großen Kosten und zum Zwecke des 
rascheren Abschlusses der Versicherung. Das bedeutet aber nicht, daß alle, 
also auch kranke Personen Aufnahme finden, sondern bei der einen Ge
sellschaft werden Personen, die das 60. Lebensjahr überschritten haben, 
bei einer anderen solche, die offenbar nicht gesund sind, oder notorische
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Säufer oder Angehörige gefährlicher Berufe, erblich Belastete :c. von 
vornherein nicht ausgenommen.

Um das Nichtvorhandenscin eines solchen wesentlichen Mangels 
konstatiren zu können, muß der Antragsteller in der Police eine ganze 
Reihe von Fragen über seinen und seiner Angehörigen Gesundheitszustand 
beantworten, ja in bedenklichen Fällen muß sich der zu Versichernde einer 
ärztlichen Untersuchung unterziehen. Die Kosten dieser allfälligen ärzt
lichen Untersuchung trägt vereinzelt die Anstalt, also die Gesammtheit der 
Versicherten, bei den meisten Gesellschaften der Versicherte selbst, was eine 
bedeutende Verthcuerung des Versicherungsabschlusses darstellt, auf die wir 
später uoch zurückkommen werden. Natürlich ruft der Wegfall der ärzt
lichen Untersuchung die Nothwendigkeit hervor, andere Sterbetafeln als in 
der regulären Versicherung der Berechnung der Nettoprämien zu Grunde 
zu legen, nämlich nicht eine Sterbetafel ausgewähltcr Leben, sondern 
sogenannte Volkstafeln, und zwar wird neben der preußischen Volkstafel 
am häufigsten die deutsche Sterbetafel HI für Männer und Frauen (mit 
unvollständiger ärztlicher Untersuchung) verwendet. Es ist einleuchtend, 
daß die Sterblichkeit nach den in der Volksversicherung benutzten Tafeln 
höher ist als nach den Tafeln ausgesuchter Leben, und zwar variirt diese 
Erhöhung zwischen 4pCt. und 8pCt.

Abgesehen von dieser schon durch die Rechnungsgrundlagen erzielten 
partiellen Ausgleichung des durch Wegfall der ärztlichen Untersuchung 
entstandenen Risikos, suchen sich die Gesellschaften gegen die Gefahren, 
welche die Aufnahme ohne Untersuchung mit sich bringt, noch durch zwei 
Bestimmungen zu schützen, und zwar: 1. tritt gewöhnlich eine Beschränkung 
in der Auszahlung ein, wenn der Versicherte in den ersten Versicherungs
jahren stirbt, und 2. wird in der Bolksversicherung für jede einzelne 
Versicherungsart eine Grenzsumme festgesetzt, eine Maximalgrenze, über 
die hinaus nicht versichert wird.

1. Bei Betrachtung der ersten Bestimmung könnte man leicht zu der 
Meinung verleitet werden, die Gesellschaft müßte doch eigentlich auch bei 
dem in den ersten Versichcrungsjahren eintretenden Tode die Versicherungs
summe auszahlen, da unter ihren Versicherten sich auch diejenigen befinden, 
die über die Erwartung lange leben und in der allgemeinen Volkstafel 
auch die minderwerthigen Leben mit cinbezogen sind. Nun ist es aber 
eine leicht erklärliche, durch die Erfahrung erhärtete Thatsache, daß die 
Gesunden sich nur schwer zu einer Versicherung auf dcu Todesfall ent
schließen, während bei minderwerthigen Leben das Umgekehrte die Regel 
ist, so daß ohne Remedur das Verhältniß sehr zu Uugunsten der Ver
sicherungsgesellschaften verschoben würde. Eine Aenderung dieser Be
stimmung wäre daher im Interesse der Sicherheit der Gesellschaften nicht 
zu empfehlen, wenn es auch für den Versicherten von Vortheil wäre, zu 
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wissen, daß im Falle seines, wann immer eintretenden Todes seine Hinter
bliebenen das versicherte Kapital erhalten. Die Aufschubs- oder, wie sie 
auch heißt, Karenzzeit beträgt gewöhnlich drei, bei manchen Gesellschaften 
zwei Jahre, doch ist der Auszahlungsmodus bei Eintritt des Todes 
innerhalb dieser Frist bei den verschiedenen Gesellschaften verschieden. 
Die Berliner Viktoria z. B. zahlt, wenn die versicherte Person bereits 
innerhalb des ersten Versicherungssahres stirbt, nur den eingezahlten 
Betrag, und stirbt die versicherte Person innerhalb des zweiten Versiche
rungsjahres, nur die Hälfte der versicherten Summe, es wäre denn der 
Tod aus einem Unfälle eingetreten, in welchem Falle der versicherte 
Betrag ganz zur Auszahlung gelangt. Für denjenigen, welcher sich einer 
ärztlichen Untersuchung unterzieht, gilt die Karenzzeit ebenfalls nicht. 
Während diese Bestimmung beinahe allgemein gilt, ist die Dauer der 
Aufschubszeit sehr verschieden, doch werden im Falle des Eintrittes des 
Todes fast ausnahmslos die eingezahlten Beiträge erstattet, zuweilen sogar 
ein Theil der Versicherungssumme ausgezahlt. Manche Gesellschaften 
zahlen die volle Versicherungssumme ohne Rücksicht auf die Dauer des 
Bestehens der Versicherung, falls der Tod durch eine Plötzlich eintretende 
Krankheit, wie Unterleibstyphus, Flecktyphus, Masern, Diphtherie, epi
demische Genickstarre rc., eingetreten ist.

2. Indem wir nun die zweite Beschränkung in Betracht ziehen, 
stoßen wir auf das wichtige Kriterium der Volksversicherung, die Fest
setzung einer fixen Maximalsumme. Aber auch dieses kann nicht als ein 
wesentliches angesehen werden, da es einerseits nicht durchgreifend ist, und 
sich andererseits die Versicherungsgesellschaften bezüglich einer Minimal
grenze bei der regulären Lebensversicherung nicht binden, vielmehr unter 
die obere Grenze der Volksversicherung hinuntergehen. In der Höhe des 
Grenzbetrages sind auffallende Divergenzen zu beobachten. Bei den 
Eingangs erwähnten deutschen Gesellschaften z. B. schwankt die Maximal
grenze zwischen 500 Mk. und 5000 Mk. und ist in zwei Fällen unbegrenzt, 
die einzelnen Grenzsummen sind 500, 1000, 1200, 1500, 2000 und 
5000 Mk.

3. Ein drittes, aber auch nicht allgemein zu beobachtendes Merkmal 
der Volksversicherung ist die Zulässigkeit von kurzfristigen Zahlungsterminen, 
insbesondere von Wochenbeiträgen. Da diese naturgemäß sehr klein sind, 
soll es schlechthin Jedermann ermöglicht werden, Versicherung zu nehmen. 
Wo diese Zulässigkeit der wöchentlichen Beitragszahlung fehlt, ist wenig
stens eine weitgehende Erleichterung bezüglich der Zahlungsperiode zu 
konstatiren. Unter 15 von mir in Betracht gezogenen deutschen und 
österreichischen Gesellschaften gestatten 8 die wöchentliche Prämienzahlung, 
während 7 als kleinste Zahlungsperiode einen Monat festsetzen.

Im Zusammenhänge mit den Zahlungsperioden steht auch die Frage 
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der Einhebungswcise der Prämien, die ich jedoch später bei Besprechung 
der Mittel und Wege zur Verminderung des Abfalles in nähere Be
trachtung ziehen will.

4. Hier ist noch die auch bei der regulären Versicherung gewöhnlich 
in Anwendung kommende, der Bolksversicherung also nicht eigenthümliche 
Gewinnbetheiligung der Versicherten zu erläutern. Es ist natürlich, daß 
beinahe jede Gesellschaft ein anderes System befolgt, um einen Theil des 
von ihr gemachten, oft allzugroßen Gewinnes den Versicherten zuzuwenden. 
Während bei denjenigen Anstalten, welche auf dem Prinzipe der Gegen
seitigkeit beruhen, der Gewinn zufolge ihrer rechtlichen Struktur den Ver
sicherten zufällt, soll die Gewinnbetheiligung bei den Aktiengesellschaften 
eine Art Anziehungs- und Konkurrenzmittel gegen die Gegenseitigkeits
anstalten bilden. Die Gcwinnbetheiligung geht auf folgende Weise vor 
sich: Ein bestimmter Prozentsatz des Gewinnes wird auf die Versicherten 
nach Verhältniß der von ihnen im Rechnungsjahre gezahlten vollen Bei
träge vertheilt. Die Gewinnbetheiligung des Einzelnen beginnt erst nach 
einem bestimmten Zeitraum, gewöhnlich mit demjenigen Rechnungsjahre, 
innerhalb dessen der Versicherte seinen zweiten vollen Jahresbeitrag 
(Jahresprämie) an die Gesellschaft baar entrichtet hat. Die Repartition 
erfolgt in der Wirklichkeit auf vier verschiedene Arten:

a) Entweder wird der auf jede Police entfallende Gewinn alljährlich 
als Einmaleinlage zur Begründung einer neuen, beitragsfreien und un
anfechtbaren Versicherung (Gewinnversicherung) verwendet, welche von 
gleicher Art ist wie die ursprüngliche (Stammversicherung); oder

b) es werden die Gewinnantheile von der Gesellschaft angesammelt, 
mit Zinseszins verzinst und mit der Versicherungssumme zugleich aus
gezahlt. Diese beiden Systeme bestehen oft nebeneinander.

e) Btanche Gesellschaften sammeln die Gewinnantheile nicht, sondern 
bezahlen sie alljährlich an die Versicherten aus, und zwar in der Weise, 
daß dem Versicherten mit der ihm zu übergebenden Jahreskarte die dem 
Dividendensatze entsprechende Anzahl von Wochenmarken gratis verab
folgt wird.

6) Ein hauptsächlich in England und Amerika übliches System besteht 
darin, daß die Versicherungssumme von einem bestimmten Bersicherungs- 
jahre ab in bestimmten Intervallen um einen vorher bestimmten Betrag 
erhöht wird.

Welchem von diesen Systemen der Vorzug zu geben ist, ist wohl 
absolut nicht zu entscheiden, da es bei dieser Entscheidung in erster Linie 
aus die individuellen Verhältnisse des Versicherten ankommen wird. Doch 
ist es einleuchtend, daß der letzte Modus eigentlich keine Gewinnbetheili
gung ist, weil hier eine Erhöhung der Versicherungssumme jedenfalls 
garantirt, also auch dann gewährt wird, wenn kein Gewinn erzielt werden 
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sollte; es wird hier eben vorausgesetzt, daß — wie es auch thatsächlich 
bei allen Instituten der Fall ist — ein Gewinn gemacht werden wird.

Durch die Gewinnbetheiligung wird den Versicherten nur das zurück
gegeben, was sie in ihrer Gesammtheit der Gesellschaft zuviel gezahlt 
haben. Die Gesellschaften machen bekanntlich zur rechnungsmäßig er
haltenen Prämie, der Nettoprämie, einen Zuschlag, den sogenannten 
Bruttozuschlag zur Deckung der Verwaltungskosten und zur Ausgleichung 
einer eventuell eintretenden höheren Sterblichkeit, als erfahrungsgemäß zu 
erwarten ist. Nun ist es jedenfalls auch im Interesse der Versicherten 
gelegen, daß dieser Zuschlag so hoch bestimmt werde, daß eher ein Gewinn 
denn ein Verlust zu erwarten ist, während andererseits diese Zuschläge 
nicht mehr als nothwendig erhöht werden sollen, wozu die Gesellschaften 
sich gern entschließen, um durch den den Versicherten zufließenden Gewinn 
neue Klienten zu werben.

Schevichaven') sagt über die Gewinnbetheiligung: „Es giebt Gesell
schaften, die sich alle Mühe geben, in dieser Hinsicht für ihre Versicherten 
recht appetitlich auszusehen. Ihre Direktionen verkündigen in Annoncen 
und Prospekten, daß sie 50 und 60 und mehr Prozente, ja sogar den 
ganzen Gewinn (letzteres allein natürlich bei Gegenseitigkeitsgesellschaften) 
an ihre Versicherten zurückzahlen. Derartige Veröffentlichungen müssen 
unter die Reklamemittel eingereiht werden, die nicht unerlaubt sind, denen 
man aber keine allzu große Bedeutung zumessen darf. Betonten wir eben 
schon, daß unter den gleichen Umständen die meisten Gesellschaften ungefähr 
dieselben Resultate erzielen werden, so bezeichnet auf der anderen Seite 
mit dem Namen Gewinn nicht jede Gesellschaft die gleiche Sache. Es 
giebt solche, die von dem Ueberschuß, den dcr Betrieb ihnen läßt, erst 
allerlei Beträge abziehen und den Rest Gewinn nennen, während andere 
den ganzen Ueberschuß als Gewinn bezeichnen. Bei gleichem Resultate 
können 50pCt. des Gewinnes bei der letzteren Gesellschaft mehr sein als 
60 pCt. des Gewinnes bei der ersteren. Und doch macht 50 pCt. bei der 
Außenwelt einen weniger hübschen Eindruck als 60pCt."

Eine erhebliche Vertheuerung der Volksversicherung, die naturgemäß 
sehr Viele abschreckt, bedeutet die von der überwiegenden Mehrzahl der 
Gesellschaften geforderte Aufnahmsgebühr. Dieselbe schwankt zwischen dem 
Minimum von 50 H. und dem Maximum von 2 Kr. und beträgt bei 
den meisten deutschen Gesellschaften 1 Mk. Wenn man bedenkt, daß zu 
dieser Aufnahmsgebühr oft noch Policen- und Stempelgebühren treten, 
und daß die Volksversicherung für die mindest gut Situirten bestimmt ist, 
so wird man die Forderung einzelner Fachleute begreiflich finden, diese 
Gebühren in die Verwaltungskosten aufzunehmen und durch eine periodische,

0 Dr. I. van Schevichaven, „Vom Leben und Sterben", Wien 1898. 
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mit den Prämien verbundene Zahlung dem Uebelstande abzuhelfen, der 
sich dadurch ergiebt, daß der kleine Mann eine solche für seine Verhält
nisse immerhin bedeutende Summe nicht entbehren kann.

Damit, daß die Einklagung der ersten Jahresprämie nicht zulässig 
ist, oder, wo sie statutarisch gestattet ist, davon Abstand genommen wird, 
ist ein früher sehr gerügter Mangel der Volksversicherung behoben worden.

Eine Stundung der Prämienzahlung wird von allen Gesellschaften 
gewährt; doch ist die von den meisten Versicherungsgesellschaften bei 
wöchentlicher Zahlung normirte Stundungsfrist von 30 Tagen — bei der 
Viktoria zu Berlin besteht eine Zahlungsfrist von 8 Wochen — wohl 
etwas zu kurz, da in den zur Nachzahlung eingeräumten Wochen neben 
dem laufenden Wochenbeitrag auch der versäumte in Ersparung gebracht 
werden muß und die Ursache der Zahlungsversäumniß oft (z. B. Krank
heit, Streik) von mehrwöchentlicher Dauer sein wird. Eine allgemeine 
Erweiterung der Zahlungsfrist auf mindestens 8 Wochen wäre daher im 
Interesse der Aufrechterhaltung der Versicherungsverträge wünschenswerth.

Ungültigkeit des Versicherungsvertrages tritt ein:
1. bei allen Gesellschaften, im Falle ein Beitrag nicht innerhalb der 

festgesetzten Zahlungsfrist entrichtet wird, in den ersten 2 oder 3 Ver
sicherungsjahren. Nach 2- oder 3jährigem Bestände der Versicherung wird 
sie gewöhnlich nicht mehr ungültig, vielmehr wird auf Ansuchen des Ver
sicherten im Falle der Einstellung der Prämienzahlung die Versicherungs
summe nach einem bestimmten Verhältnisse reduzirt, in eine sogenannte 
beitragsfreie Police verwandelt, oder es wird dem Versicherten die Mög
lichkeit des Rückkaufs eingeräumt. Manche Gesellschaften kennen das 
Wiederinkrafttreten der Versicherung unter verschiedenen Bedingungen, so 
durch Nachzahlungen (Niederösterr. Lebens- und Rentenversicherungsanstalt), 
durch vorschußweise Bezahlung der Beiträge aus der angesammelten 
Prämienreserve (Viktoria in Berlin, Wilhelma in Magdeburg) oder durch 
zeitweilige Außerkraftsetzung der Versicherung (Iduna). Durchaus nicht 
zweckentsprechend sind die vielfach, namentlich von deutschen Gesellschaften 
normirten Fristen zum Ansuchen um Umwandlung der Police in eine bei
tragsfreie, da bei der beobachteten Indolenz der hier Versicherten eine 
energische Geltendmachung ihrer Rechte nicht zu erwarten ist und die Fest
setzung von 3- oder 6monatlichen Fristen leicht als eine Spekulation auf 
die Unthätigkeit der Versicherten aufgefaßt werden kann. In Oesterreich 
ist den Versicherten die Umwandlung ohne Fristsetzung durch das Ver
sicherungsregulativ gesetzlich gewährleistet. Die Ungültigkeit tritt

2. allgemein ein im Falle der absichtlichen Angabe von unwahren 
oder der absichtlichen Verschweigung entscheidender Thatsachen im Ver
sicherungsanträge, eine naturgemäße und zum Zwecke der Sicherheit der 
Anstalten gebotene Maßregel;
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3. im Falle des Selbstmordes, eine von den Theoretikern heftig an
gefeindete, von den Gesellschaften — die Berliner Viktoria macht hier eine 
Ausnahme — ebenso hartnäckig beibehaltene Klausel. Zum Mindesten 
muß verlangt werden, daß zwischen dem zurechenbaren und unzurechen
baren Selbstmorde unterschieden werde und im Falle des letzteren die 
Versicherung zur Auszahlung gelange. Fast alle Gesellschaften aber nor- 
miren Zeitfristen, nach deren Ablauf die Police trotz unwahrer Angaben 
und gewaltsamen Todes unanfechtbar wird.

Andere vereinzelt vorkommende Ungiiltigkeitsgründe sind: Leistung von 
Kriegsdiensten, Aufenthalt in der heißen Zone, Tod durch Richterspruch, 
Betheiligung an einem Aufstande, Tod ini Duell, Tod dnrch den Ver
sorgten u. a. m., doch wird in allen diesen Fällen wenigstens die rechnungs
mäßige Reserve zurückerstattet.

Die gebräuchlichsten Arten der Lebensversicherung im Volksversiche- 
rungsgcschäfte sind: Die Todesfallversicherung, verbunden mit einer Er
lebensversicherung für erwachsene Personen und für Kinder, die Kinder- 
versorgungs-Bersicherung und abgekürzteTodcsfallversicherung. Von manchen 
Gesellschaften wird die Kriegsversicherung theils mit, theils ohne Zusatz
prämie gewährt; eine Kombination der Jnvaliditätsversicherung mit der 
Todesfallversicherung ist, so wünschenswerth dieselbe auch wäre, meines 
Wissens von keiner Gesellschaft eingeführt. Erwähnenswerth scheint mir 
noch eine Einrichtung zu sein, die, soweit mir bekannt ist, nur bei der 
Niederösterreichischen Lebens- und Rentenversicherungsanstalt besteht und 
praktischen Werth zu haben scheint, nämlich die der sogenannten Rentenspar
kasse. Der Zweck dieser Sparkasse ist die Ermöglichung einer Alters- und 
Jnvaliditätsversorgung des Versicherten, also Erwerb von lebenslänglichen 
Renten, ohne daß dem Versicherten die Verpflichtung zu regelmäßigen 
Einzahlungen auferlegt würde; die Beiträge können vielmehr, abgesehen 
von einer zu Beginn zu erlegenden Stammeinlage, zn beliebiger Zeit und 
in beliebiger Höhe geleistet werden. Diese Versicherungsart eignet sich 
insbesondere für Leute, die Gelegenheitsgeschenkt zu erwarten haben.

Die zwei größten Mängel, welche der Volksversicherung zum Vor
wurfe gemacht werden, und derentwegen ihre volkswirthschaftliche Bedeutung 
nicht selten geleugnet wird, sind der außerordentlich große Abfall der Ver
sicherten (Storno) und die überaus hohen Verwaltungskosten des Volks
versicherungsgeschäftes.

Daß das Storno viel höher ist als in der regulären Bersicherung 
und gegenüber der Zahl der abgeschlossenen Versicherungsverträge unver- 
hältnißmäßig hoch ist, kann nicht bestritten werden. So wurden bei einer 
großen deutschen Gesellschaft trotz mehrwöchentlicher Zahlungsfristen von 
in 8 Jahren in Kraft getretenen (also abgesehen von den nicht eingelösten) 
2 050504 Policen wegen eingestellter Prämienzahlung 568 788 Policen,
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d. i. 27,74 pCt. in der Volksversicherungs-Abtheilung stornirt, in der re
gulären Abtheilung in der gleichen Zeit von 86 821 Policen 17 041, d. i. 
19,62 pCt., wobei für letztere beachtet werden muß, daß im Anfänge des 
Zeitraumes, welchen diese Berechnung umfaßt, bereits 46 000 Policen in 
Kraft waren, so daß sich der Prozentsatz auf ungefähr 18,5 pCt. herab
mindert. Dagegen ist bei einer österreichischen Gesellschaft im Volksver- 
sicherungsgcschäft in 7 Betriebsjahrcn bei 200 241 in Kraft getretenen 
Policen ein Storno von 120 656 Policen, d. i. 59,67 pCt., zu konstatiren. 
Dieser Prozentsatz ergiebt sich bei Nichtberücksichtigung der gleich von An
fang an nicht in Kraft getretenen Policen; werden auch diese in Betracht 
gezogen, so erhöht sich das Storno auf 76,36pCt.! Bei einer anderen 
österreichischen Gesellschaft beträgt der Abfall 46,21 pCt.

Anlangend die Ursachen des hohen Stornos, so liegen diese vor Allem 
in dem häufigen Wechsel des Wohnortes der Versicherten, in ihrem Stande, 
der es erklärlich macht, daß ein großer Theil derselben nach kurzer Frist 
die Prämienzahlung cinzustcllen genöthigt ist oder die ganze Versicherung 
aus Leichtsinn verfallen läßt. Arbeiter, die oft plötzlich entlassen, durch 
lange Zeit erwerbslos sind, kleine Handwerker, bei denen zu Zeiten jeder 
Kreuzer zur Erhaltung der zahlreichen Familie nothwendig ist, kurz Leute, 
die von der Hand in den Mund leben, bilden den Kern der Versicherten, 
so daß eine überzählige Flasche Schnaps, ein kalter Winter, die Krankheit 
eines Fanlilienmitgliedes einen Versicherungsvertrag vernichten kann. Die 
schon oben erwähnte Stundung, Verwandlung in eine prämienfreie Police 
und Vorschüsse aus der Prämienrescrve könnten das auf diese Ursache zu
rückzuführende Storno herabmindern.

Den größten Theil der Schuld an dem übermäßigen Abfall tragen 
die Agenten und indirekt die Gesellschaften. Bisher ist es nämlich all
gemein üblich, die Agenten der Gesellschaft mit einem sogenannten Garantie
gehalt zu entlohnen, d. h. dieselben bekommen einen fixen Gehalt zu
gesichert, müssen aber so viele Versicherungsverträge für die Gesellschaft 
vermitteln, daß die Höhe der Provisionen dem Gehalte gleichkommt, anderen
falls derselbe reduzirt oder der Agent entlassen wird. Naturgemäß setzt 
der so vor die Pistole gestellte Agent alle Hebel in Bewegung, um die 
nöthige Anzahl von Antragstellern seiner Gesellschaft zu gewinnen, ohne 
Rücksicht auf das Material zu nehmen. Daß er dabei von falschen Vor
spiegelungen nicht immer Abstand nimmt, ist leicht erklärlich, ebenso, daß er sich 
oft nicht scheut, Versicherungsverträge abzuschließen, von denen ihm vielleicht 
im voraus bekannt ist, daß sie nicht von Dauer sein werden; ja er erklärt 
sich nicht selten bereit, die ersten Beiträge aus eigener Tasche zu bezahlen, 
so daß sich sein Client mit dem Abschlusse einverstanden erklärt, ohne daran 
zu denken, überhaupt nur einen Beitrag zu zahlen. Um eine recht hohe 
Provision zu erhalten oder in Anrechnung bringen zu können und sich für

Zeitschrist s. >>. gejammte Versich.-Wisscnschast. I. 4. 20 
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die Schwierigkeiten und Mühen seines Berufes zu entschädigen, vielleicht 
auch in dcr Meinung, seiner Gesellschaft damit zu nützen, setzt der Agent 
Alles daran, die Versicherungssumme so hoch als möglich zu fixircn. Und 
da Viele sich über ihre Zahlungsfähigkeit nicht vollständig klar sind, so 
nehmen sie Verbindlichkeiten auf sich, die sie auf die Dauer nicht zu er
füllen vermögen.

Um diesen geschilderten Uebelständen abzuhelfen, müßte vor Allem die 
Besoldung des Agenten mit einem Garantiegehalte aufgegeben, dieser viel
mehr init einem fixen, unbedingten Gehalte angestellt werden. Da die 
Agenten in der Volksversicherung den Kreisen dcr Versicherten angehörcn 
werden und sollen, also eine geringe Lebenshaltung haben, müßte dcr Ge
halt nicht groß sein. Von jedem abgeschlossenen Vertrage erhielte er eine 
Provision, und zwar den kleineren Theil sofort nach Abschluß, den anderen, 
größeren, nach Ablauf eines Jahres, wenn der Vertrag noch in Kraft 
wäre. So würde der Agent, um die Provision zu erhalten, nur solche 
Leute acquiriren, von denen sich voraussehen läßt, daß sie die Beiträge 
werden leisten können, andererseits würde er sich, wenn die Gefahr eines 
Stornos einträte, die erdenklichste Mühe geben, den Versicherungsvertrag 
aufrecht zu erhalten, was ihm in all' den Fällen gelingen wird, in denen 
Nachlässigkeit und Leichtsinn die Ursache des Abfalles sind. Die Be
fürchtung, daß der Agent in diesem Falle nur danach trachten würde, den 
Abfall des Versicherten im ersten Jahre zu verhindern, ist meines Er
achtens nicht ausschlaggebend, da erfahrungsgemäß und erklärlicherweise 
der Prozentsatz der in der Volksversicherungs-Abtheilung erloschenen Ver
sicherungen von ein- und mehrjähriger Dauer sehr gering ist, bei der 
Viktoria zu Berlin beispielsweise 3'/rpCt. und darunter beträgt.

Eine Minderung des Stornos könnte auch bewirkt werden durch eine 
Regelung und zweckmäßige Organisation des Jnkassowesens. Gegenwärtig 
besteht die Gepflogenheit,') dem Vertreter der Gesellschaft in seinem Be
zirke auch die Einkassirung der Beiträge zu übertragen. Für jedes Ber- 
sicherungsjahr wird gegen eine Schreibgebühr von 10 bis 20 H., die der 
Versicherte tragen muß, eine Jahresbeitragskarte ausgestellt, welche so viele 
Marken über die zu zahlenden Wochenbeiträge enthält, als z. B. Sams
tage in das laufende Versicherungsjahr fallen. Der im Besitze dieser 
Jahresbeitragskarte befindliche Agent oder die Direktion nimmt gegen 
Aushändigung der betreffenden Wochenmarke den Beitrag entgegen. Nun 
ist es klar, daß der von der Gesellschaft bestellte Vertreter die höheren 
Monats- und Vierteljahrsprämien einheben, sich aber zur Einsammlung 
der Wochenbeiträge bei den kleinen Leuten nicht wohl bequemen wird. 
Um hier Wandel zu schaffen, wäre es zweckdienlich, auf das bei den

In der Schweiz werden zur Prämienzahlung die Einrichtungen der Post benutzt.
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Sterbekassen übliche Botensvstem zurückzugreifen. „Solche Boten werden 
in der Regel zu einem anderen Stande gehören als die Agenten der eigent
lichen Lebensversicherungs-Gesellschaften; sie haben oft eine große Anzahl 
von Einkassirungen zu besorgen, gehen dann wöchentlich von Haus zu Haus 
nnd nehmen 10, 20 und 50 Pf. in Empfang." (Schevichaven.) Der 
Einfluß des Boten gegenüber dem Versicherten ist natürlich sehr weit
gehend, der Bote ist mit seinen Clienten, die seinem Stande angehören, 
gewöhnlich befreundet, genießt ihr Vertrauen und wird in vielen Fällen 
auch bereit sein, seinen Clienten den fehlenden Beitrag zu leihen. So 
wird er viele Stornofälle verhüten können. Eine kleine Vergütung für 
seine Mühe, eine minimale Provision für neu vermittelte Verträge wird 
den Boten zufriedenstellen und die hohen Provisionen der Lebensversicherungs
agenten, deren Zahl entsprechend verringert werden könnte, theilweise in 
Wegfall bringen.

Gewöhnlich behauptet man, der große Policenverfall bringe den Ge
sellschaften zum Schaden der Versicherten „ungeheuren" Nutzen. Doch 
glaube ich, daß diese Behauptung nicht so schlechtweg richtig ist. Denn es 
ist zu bedenken, daß viele gleich im ersten Stadium der Versicherung ab- 
sallen, ja die Hälfte aller Stornofälle ist, wie ich aus den Berichten einiger 
Gesellschaften entnehme, auf die Nichteinlösung der Police zurückzuführen, 
so daß die Gesellschaft, insbesondere wenn sie auch »die Stempel- und 
Policengebühr trägt, in der Hälfte der Fälle Schaden leidet.') Ueberdies 
lehrt die Erfahrung, daß gerade die Gesellschaften mit großem Abfall sehr 
bald mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und zur Erkenntniß 
gelangen, daß die rationellste Basis einer Versicherungsgesellschaft ein fester, 
sicherer Stock sei; so befindet sich eine alte Wiener Gesellschaft, die ein 
überaus hohes Storno aufweist, bereits einige Jahre in der Sanirung, 
und die Universale sah sich im vorigen Jahre zu dem löblichen Be
schlusse veranlaßt, bei der Auswahl von Policen fortan mit der größten 
Vorsicht vorzugehen und den Umfang des Geschäftes einzudämmen. Nichts
destoweniger soll nicht bestritten werden, daß der Gewinn aus dem nicht 
übermäßig hohen Storno — wir kommen darauf sofort zurück — ein 
ziemlich bedeutender ist. Doch wird der Nutzen, den die Gesellschaft aus 
dem Abfall unzweifelhaft zieht, theilweise dadurch aufgehoben, daß die Ab
gefallenen die Feinde der Anstalt und der Versicherung überhaupt werden 
und andere vom Abschlusse eines Versicherungsvertrages abhalten. Des
halb das Bestreben vieler und gerade der bestgeleiteten Anstalten, dem 
Policenverfall nach Möglichkeit Einhalt zu thun.

0 „Ja selbst wenn der Versicherte innerhalb der ersten beiden Jahre (es geschieht 
vorzüglich im ersten) der Anstalt mit Verzicht auf alle Rechte den Rücken kehrt, erntet 
die letztere öfter Verlust als Gewinn." (Ber. des eidgenössischen Versicherungsamtes 
1897, S. IV.)

26*
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Das eidgenössische Versicherungsamt spricht (in dem Jahresberichte 
vom Jahre 1897) folgende Ansicht über den Abfall aus: „Wenn die 
Volksversicherungen einen großen, anormalen Abgang anfweisen, so ist das 
selbstverständlich die Folge der schwankenden ökonomischen Lage der be
treffenden Bevölkerungsklassen; den Versicherungsgesellschaften, welchen aus 
dieser Clientel mehr Arbeit Md Kosten erwachsen, als sie bei den übrigen 
Versicherungen haben, ist deshalb ein Vorwurf nicht zu machen, sie ver
dienen im Gegentheil unseren Dank dafür, daß sie sich befleißigen, die 
Lebensversicherung aus die Volkskreise, welche derselben am meisten be
dürfen, trotz der geringen Rentabilität dieses Geschäftes auszudehnen. Mit 
der fortschreitenden Erziehung dieser Bevölkerungskreise zur Sparsamkeit 
und Häuslichkeit wird übrigens auch dieses Geschäft ein solideres und 
lohnenderes werden. Die rationelle Lebensversicherung ist sogar darauf 
angewiesen, wenn sie in dem bisherigen Tempo Fortschritte machen will, 
diesen Boden urbar zu machen, welcher bisher nur jene primitiven Sterbe- 
rind Alterskaffen hervorbrachte, welche sich des Umlageverfahrens bedienen, 
d. h. von der Hand in den Mund leben, bis sie an angeborener Lebens
schwäche sterben."

Ueber den zweiten bedeutenden Mangel des Volksvcrsicherungsgc- 
schäftes, die hohen Verwaltungskosten, stehen mir leider detaillirte Zahlen 
nicht zur Verfügung, da die Gesellschaften die Posten für die reguläre und 
die Volksversicherung in den meisten Fällen nicht gesondert ausweisen und 
mit Mittheilungen äußerst sparsam sind. Immerhin läßt sich init Sicher
heit sagen, daß die amerikanischen Gesellschaften mit mehr als 40 pCt. der 
Prämieneinnahme als Verwaltungskosten, die Prudential in London mit un 
gefähr 41 pCt., die deutschen Anstalten dagegen mit einem (allerdings nicht 
viel) geringeren Kostenaufwand arbeiten. Die Ursache der hohen Verwaltungs
kosten ist leicht einzusehen und kann nur gemildert, nicht aber behoben 
werden. Nicht nur, daß aus eine Police der regulären Versicherung 12 Policen 
in der Volksversicherung entfallen, find auch die Acquisitionskosten in der 
Volksversicherung bedeutend größer, da den Agenten für den Abschluß der 
kleinen Versicherung eine höhere Provision zugestanden.werden muß. Der 
in dieser Abtheilung übliche Zahlungsmodus verursacht nicht nur höhere 
Jnkassokosten, sondern bringt auch die Zinsen der Prämien für die Gesell
schaften in Wegfall. Soweit diese Mängel nicht wie der letzte mit der 
Organisation der Volksversicherung nothwendig verbunden sind, könnten 
sie durch die Einführung der Gruppenversicherung gemildert werden'. Durch 
Beitritt ganzer Vereine oder Arbeitergruppen eines Fabriksherrn, die auch 
das Einsammeln und die Ablieferung der Beiträge unter sich regeln, könnten 
sowohl Acquisitions- als auch Jnkassokosten bedeutend reduzirt werden. 
Den großen Verwaltungskosten entsprechen in der Volksversicherung natur
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gemäß sehr hohe Bruttozuschläge, die bis 60pCt. der Nettoprämie be
tragen, d. h. der Versicherte zahlt bis 60 pCt. mehr, als er rechnungsmäßig 
bezahlen müßte, während bei der eigentlichen Lebensversicherung dieses Plus 
ungefähr 20 PCt. beträgt. Da bei Annahme eines Zuschlages von 60 pCt. 
und der -lOprozentigen Höhe der Verwaltungskosten von der Bruttoprämie 
diese ungefähr 64pCt. der Nettoprämie betragen, so ergiebt sich, daß sich 
die Verwaltungskosten auf ungefähr ?/z der rechnungsmäßig zu zahlenden 
Prämie belaufen. Der Gewinn aus dem Storno und der fast stets zu 
Gunsten der Gesellschaft verlaufenden Sterblichkeit deckt nicht nur diese 
Differenz zwischen Zuschlag und Verwaltungskosten, sondern ermöglicht 
auch noch große Gewinne. So betrug bei der Viktoria der Gewinn in 
beiden Abtheilungen (reguläre und Volksversicherung) im Jahre 1899 über 
l2 Millionen Mark, wovon ungefähr 2,2 Millionen auf die günstig ver
laufende Sterblichkeit zu setzen sind. Dieser Gewinn wird bei der Viktoria 
so verwendet, daß unter die mit Gewinnbetheiligung Versicherten jährlich 
ungefähr 25pCt. der gezahlten oder 40pCt. der Nettoprämien vertheilt 
werden, so daß diejenigen, welche ihre Versicherung nicht storniren und den 
Eintrittstag des versicherten Ereignisses erleben, einen großen Theil der 
Summe, die sie über die rechnungsmäßige Prämie zahlen, ersetzt bekommen 
auf Kosten derjenigen, welche abfallen, und infolge des Umstandes, daß die 
benutzten Tafeln die Sterblichkeit zu hoch ansetzen; hierbei ist zu beachten, 
daß dieser letztere Umstand allein die Prämie, abgesehen vom Zuschlag, 
ungerechtfertigt erhöht. Natürlich entspricht diese Berechnung nur dann 
der Wirklichkeit, wenn die obige Annahme bezüglich der Prozentsätze zu- 
trisft, was aber wahrscheinlich ist, da die Zuschläge der Gesellschaften nicht 
bedeutend differiren.

Genaue und zuverlässige statistische Angaben über den Stand der 
Volksversicherung zu geben, ist beinahe unmöglich, nnd zwar aus zwei 
Ursachen: Erstens infolge der Geheimnißthuerei vieler Gesellschaften, die 
zu Mittheilungen über ihr Geschäft nicht zu bewegen sind, und zweitens 
wegen der schon oben erwähnten unsicheren Abgrenzung zwischen regulärer 
und Volksversicherung. So kommt es vor, daß manche Gesellschaften 
Versicherungsverträge, die auch manche accidentiellcn Merkmale der Volks- 
Versicherung tragen, über kleine Summen abschließcn, ein Volksversicherungs
geschäft aber überhaupt nicht ausweisen. Ueberdies tritt der Umstand 
hinzu, daß infolge des geringen Alters dieses Versicherungszweiges auch 
die Versicherungsgesellschaften die spezielle Statistik noch nicht abgeschlossen 
haben.

Nach einer in der vierten Nummer der „Versicherungsrundschau" er
schienenen Uebersicht stellt sich der Bersichernngsbestand in:
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Großbritannien und Irland:

Ende des

Jahres

Versicherungs st a nd
In den 

Jahren

Z uwachs

Volicen Versicherungs- 
poucen summe m Kr. Policen i Versicherungs

summe in Kr.

1878 — 95 635 536 _ _ _
1883 5945000 1302000000 1878-1883 5500000 1207 000000
1888 9141844 ! 2 002 643 688 1883-1888 3200 844 ! 700 643 688
1893 13 000000 ! 3 043144 896 1888—1893 3 854 156 ? 1040 501 208
1898 17 230 712 3 983 716 632 1893-1898 4 230712 940 571 736

vereinigte Staaten:
1878 — — — — —
1883 877 334 438 968 250 1878—1883 877 334 438 968 250
1888 2 748 801 1 499 810 590 1883—1888 1 871467 1060842 340
1893 - 5 572 835 3 229132 575 1888-1893 2 824 034 1729 321985
1898 8 242 198 5 292 335 395 1893-1898 2 669 363 2 063 202 820

Deutsches Reich:
1878 — 9 616 900 — — —
1883 124 816 ! 35 230 900 1878-1883 100000 25 614 000
1888 308 415 ! 73 539 220 1883-1888 183 599 38 308320
1893 883 325 236 590 600 1888—1893 574 910 163 051380
1898 2849160 , 655 843 000 1893—1898 1 965 835 ! 419 252 400

Gefterreich-Ungarn:
1878 — - 4000000 — — —
1883 17 456 4 088 610 1878—1883 — 88 610
1888 13 794 ! 4 161 000 1883—1888 — 3 662 ! 72 480
1893 71 946 18 912 943 1888—1893 58152 14 751853
1898 189 667 47 489 941 1893—1898 117 721 28 576 998

Gesammtbeftand in den vier Ländern:
1878
1883 6 964 606

1109 252 436
1780 287 760 1878-1883 6477 334 1671 670860

1888 12 216 854 3 580 154 588 1883—1888 5 252 248 1799 866828
1893 19 528 106 6 527 781014 1888—1893 7 311252 2 947 626 426
1898 28 511 787 9 979 384 968 1893—1898 8 983 631 3 451 603 954

Es betrug demnach der Gesammtbestand in den vier genannten 
Ländern am Ende des Jahres 1898 28 511 787 Policen, lautend auf 
eine Versicherungssumme von 9 977 384 968 Kr. Es participirten 1898 

an der Versicherungs-
an Policen mit: summe mit:

Großbritannien und Irland 60,43 pCt., 39,93 pCt.,
Vereinigte Staaten . . . 28,90 - 53,04 -
Deutsches Reich .... 10,00 - 6,57 -
Oesterreich-Ungarn . . . 0,67 - 0,46 -
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Es participirte Deutschland mit der Policenanzahl in den Jahren 
1883, 1888, 1893, 1898 bezüglich mit 1,79 pCt., 2,52 pCt., 4,53 pCt., 
10 pCt., Oesterreich-Ungarn mit 0,25 pCt., 0,12 pCt., 0,36 pCt. und 
0,67 pCt.

Die außerordentliche Entwickelung der großen Gesellschaften bezeugen 
folgende Zahlen: die Prudential in London, bei der gegenwärtig ungefähr 
ein Drittel der Gesammtbevölkerung von Großbritannien und Irland 
versichert ist, schloß im Jahre 1899 mehr als eine Million, die Metropo
litan in New-Dork 1452 000, die Prudential in Newark 1401 000, die 
größte deutsche Bolksversicherungsgescllschaft Viktoria zu Berlin 272 298 
neue Versicherungsverträge ab. Ueber die Entwickelung der deutschen 
Gesellschaften im Jahre 1899 geben folgende Zahlen Aufschluß:

Neu abgeschlossen wurden:

Name der 
Gesellschaften Policen Kapital 

Mark
Name der 

Gesellschaften Policen Kapital 
Mark

Viktoria .... 272 298 62 544 770 Vita (Mannheim). 1953 816 591
Friedrich Wilhelm . 231 419 33 379 559 Armee u. Marine. 1800 120000
Iduna ...................... 44 774 6 991 379 Atropos .... 1681 431159
Fides...................... 30000 4000 000 Teutonia. . . . 1616 953190
Wilhelma Schutz und Trutz . 1496 378100

Magdeburg) . . 14 607 3 309067 Preuß. Lebensv. . 923 626 500
Hannoversche 2. 13 000 2105124 Thuringia . . . 607 188 579
Rothenburger Preuß. Beamten-

Vers. A. . . . 12191 4 341 550 verein.... 590 262 450
Urania .... 11669 1582 693 Nordstern Arb. V. 490 286 790
Wilhelma (Berlin). 11108 1 914 879 Defensioner. . . 367 73 360
Schles. Vers. C. Germania . . . 336 109 950

(Haynau) . . . 7 076 1 473 930 Magdeburger L. . 306 101900
Arminia .... 7 029 1 938 212 Potsdam . . . 158 48 200
Bayer. Hypothek. Bk. 5523 1168 313 Gegenseitigkeit. . 154 57 600
Nordd. V. V. Vaterländische L. . 19 13 699

(Rostock) . . . 5 500 1000 000 Mecklenburgische L. 4 2 850
Deutschland . . . 5 433 2 304377 vier kleine Gesell
Stuttg. Vers. Verein 3 725 1 013 933 schaften . . . — —
Sachs. Militär-L.

V. V..................... 3162 286150
Gesammtzuwachs . 691014 134 904 854

Um die volkswirthschaftliche Bedeutung der Volksversicherung würdigen 
zu können, müßte uns eine ausreichende Statistik zur Verfügung stehen. 
Was insbesondere den Berus der Versicherten betrifft, so kann man aus 
den vorhandenen, allerdings sehr dürftigen Ausweisen schließen, daß zu 
der Volksversicherung das größte Kontingent Kleingewerbetreibende, ge
werbliche und industrielle Hülfspcrsonen, Dienstboten und sonstige Dienst
leute stellen. Unter diesen drei Gruppen zeigen den größten Abfall die 
Dienstboten, den geringsten die Arbeiter.

Die in dcr Volksversicherungsabtheilung gezahlte Wochenprämie 
beträgt durchschnittlich ungefähr 35 H.; die durchschnittliche Versicherungs
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summe betrug in den Jahren 1883, 1888, 1893, 1898 bezüglich 256 Kr., 
293 Kr., 334 Kr., 350 Kr., ist also konstant gewachsen, was insbesondere 
auf das amerikanische Geschäft znrückzuführen ist, das eine verhältniß- 
mäßig hohe Versicherungssumme aufweist. Denn es betrug die durch
schnittliche Versicherungssumme in England 230 Kr., in Deutschland 
230 Kr., in Oesterreich 251 Kr., in den Bereinigten Staaten 642 Kr., 
In Deutschland betrug die Versicherungssumme im Jahre 1883 282 Kr., 
1888 238 Kr., 1893 245 Kr., 1898 230 Kr., schwankte also in ihrer 
Höhe, und nur in den letzten Jahren ist ein gleichmäßiges Fallen zu 
konstatiren; in Oesterreich belief sich der durchschnittliche versicherte Betrag 
1883 auf 234 Kr., 1888 auf 331 Kr., 1893 auf 263 Kr., 1898 auf 
231 Kr., ist also in den letzten zehn Jahren um 100 Kr. gefallen.

Als Beispiele von Volksversicherungsverträgen mögen dienen: Nach 
Tarif I der Viktoria zu Berlin erhält ein beim Eintritt 30 Jahre alter 
Versicherter für 30 H. Wochenbeitrag mit Vollendung des 60. Lebens
jahres oder, wenn der Tod früher eintritt, bei seinem Tode die Summe 
von 360 Kr.; hierbei sind die allfälligen Dividenden aus dem Gewinn 
nicht mit eingerechnet.

Nach Tarif la derselben Gesellschaft (Kinderversorgung) muß ein 
40 jähriger Versorger 30 H. wöchentlich längstens 15 Jahre oder bis zu 
dem früher eintretenden Tode zahlen, damit das begünstigte Kind nach 
15> Jahren 162 Kr. bekomme, auch hier abgesehen von der Dividende.

Die Meinungen über den Werth und die Bedeutung der Volks
versicherung sind sehr getheilt. Während die Einen in ihr ein Mittel zur 
Ausgleichung der Konsequenzen aus der Ungleichheit des Einkommens 
erblicken, schon die Zeit kommen sehen, wo es nicht mehr unversorgte 
Wittwen und Waisen giebt, Jeder ein sorgloses Alter genießt, wobei sie 
nicht unterlassen, die erziehliche Wirkung der Volksversichcrung zu preisen, 
stehen ihr die Anderen skeptisch und ablehnend gegenüber, indem sie für 
ihre Meinung das hohe Storno, die großen Verwaltungskosten, die geringe 
Versicherungssumme ins Feld führen. Was der Volksversicherung von 
ihren Anwälten zugeschrieben wird, beleuchten folgende Worte: „Die 
Volksversicherung predigt dem kleinen Manne Arbeit, spornt ihn an zu 
neuer Thätigkeit, macht ihn schasfensfreudig, erstarkt sein Selbstvertrauen 
und fördert das Bewußtsein seiner Selbstverantwortlichkeit." Und weiter: 
„Im Geiste sehen wir schon, wie endlich den Massen die Erkenntniß von 
der ethischen Tragweite dieser Institution dämmert, wie Tausende und 
Hunderttausende den Tag Preisen, an welchem ihnen diese Erkenntniß auf
gegangen." (Vcrsicherungsfreund 1898 Nr. 33.)

Indem man diese Begeisterung zurückweist und sine ira st stuäio 
die Vortheile, die die Volksversichcrung unzweifelhaft bietet, anerkennt, 
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wird man zwischen den beiden entgegengesetzten Meinungen den richtigen 
Weg gehen. Denn während es sicherlich verfehlt ist, in der Volksversicherung 
ein Mittel zur Beseitigung der sozialen Noth zu erblicken, so wird man 
doch anerkennen müssen, daß sie in vielen Fällen sehr wohlthätige 
Wirkungen haben wird. Allerdings ist es richtig, daß die versicherte 
Summe in der Volksversicherung sehr gering ist und nicht selten gerade 
nur zur Bezahlung eines Begräbnißgeldes und eines Todtenmahles aus
reichen wird. Nichtsdestoweniger muß zugegeben werden, daß die Volks
versicherung ihren Zweck auch erreicht, wenn sie bewirkt, daß die Wittwe 
mit ihren Kindern nach dem Tode des bisherigen Ernährers vor dem 
größten Elend bewahrt wird, aus dem sie nur schwer wieder emporkommen 
würde. Es muß ferner beachtet werden, daß die Versicherungssumme die 
Wittwe in vielen Fällen in den Stand setzt, das Geschäft oder Hand
werk ihres verstorbenen Gatten weiter zu führen und damit sich und ihre 
Kinder zu ernähren. Freilich eine Versorgung in dem Sinne eines 
Rentenbezuges bildet die Volksversicherung nicht, und dieser Umstand 
beeinträchtigt ihre wohlthätigen Wirkungen unzweifelhaft in hohem 
Maße.

Der Vorwurf, daß man mehr zahle als man von der Versicherungs
gesellschaft ausgezahlt bekomme, den man nicht nur der Volksversicherung, 
sondern der Lebensversicherung überhaupt macht, ist richtig nur in den 
Fällen, in welchen der Versicherte nicht eines frühzeitigen Todes stirbt, 
für welchen Fall doch gerade die Versicherung bestimmt ist. Es wird 
nämlich in Laienkreisen ganz außer Acht gelassen, daß die eingegangenen 
Prämien nicht bloß die ausgezahlten Versicherungssummen, wenn der Ver
sicherte den bedungenen Zeitpunkt erlebt, sondern die Versicherungssummen 
bei frühzeitig eingetretenem Tode und die Verwaltungskosten decken 
müssen.

Ein anderes gegen die Lebensversicherung und hiermit auch gegen die 
Volksversicherung gekehrtes Argument geht dahin, daß die Sparkasse gegen 
die Versicherung den Vorzug verdiene, weil sie die Verfügung über die 
Ersparnisse nicht unmöglich mache. Doch ist in diesem Umstande gerade 
ein Vorzug der Versicherung zu finden, indem diese „einen steten 
moralischen, häufig nothwendigen Zwang zum Zurücklegen von Ersparnissen 
ausübt."

Der Unterschied zwischen den von der Versicherungsgesellschaft und 
der Sparkasse ausgezahlten Summen ergiebt sich aus folgender Zusammen
stellung?) Als Grundlage dient die Markversicherung der bayerischen 
Hypotheken- und Wechselbank.

i) „Union" 1898 Ar. 41.
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Beitrittsalter 30 Jahre. Bersicherungsdauer 30 Jahre. Versicherungs
summe für 1 Mk. Monatsprämie 315 Mk.

Stirbt der Versicherte 

nach

so kann erhoben werden Unterschied 
zu Gunsten der Ver
sicherungsgesellschaft

Mk.

bei der Versicherungs
gesellschaft 

Mk.

bet der Sparkasse 
(3 pCt.) 

Mk.

6 Monaten 315 6,05 308,95
1 Jahre 315 12,19 302,81
3 Jahren 315 37,68 277,32
5 Jahren 315 64,72 250,28

10 Jahren 315 139,74 175,26

Dagegen erreichen nach 20 Jahren die Einlagen bereits die Höhe 
von 327,53 Mk., bieten also gegenüber der Bank mehr nm 12,53 Mk., 
wachsen natürlich immer mehr an, bis sie sich am Ende der Versicherungs
dauer auf 579,91 Mk. belaufen, d. i. um 254,91 Akk. — 80 pCt. mehr 
als bei der Versicherungsgesellschaft. (Durch die Gewinnbetheiligung wird 
die zu Gunsten der Sparkasse sich ergebende Differenz verringert.)

Daß cs nur dem besser entlohnten Arbeiter möglich ist, das Geld 
für die Prämien in Ersparung zu bringen, ist richtig, beweist aber nichts, 
da doch anch eine Einrichtung, welche wenigstens dem besser entlohnten Arbeiter 
die Versorgung seiner Fainilic ermöglicht, freudig begrüßt werden muß, 
obgleich durch diese Beschränkung der Werth der Volksversicherung nicht 
unbeträchtlich herabgesetzt wird. Nicht zu verwerfen ist der Einwand, 
daß durch die staatliche Fürsorgethätigkeit, die öffentliche Arbeiterversicherung, 
der Bolksversicherung sehr viel Boden entzogen wird, um so mehr, als bei 
der ersteren durch Gewährung von Renten ein weitaus besserer Ver- 
sicherungsrrfolg erzielt werde. Trotzdem muß mau im Auge behalte», daß dcr 
Kreis derjenigen wirthschaftlich Schwachen, welcher die Arbeitcrversicherung 
nicht umfaßt, sehr groß ist, so daß der Volksversicherung noch immer ein 
überaus großes Material und Terrain für ihre Thätigkeit bliebe. Die 
Richtigkeit dieser Behauptung erhellt aus einer Betrachtung des Umfanges 
der öffentlichen Armenpflege, welche durch die Verbreitung der Bolks
versicherung nicht unerheblich entlastet würde. Ein unbestreitbares Ver
dienst würde sich, wie anch das eidgenössische Versicherungsamt hervorhebt, 
die Volksversichcrung auch dadurch erwerben, daß sie den irrationellen 
Sterbekassen den Boden und die Mitglieder entzöge. Die erziehliche 
Wirkung ist wohl nicht zu hoch anzuschlagcn. Wenn man es auch als 
eine große Wohlthat dcr Volksversichcrung betrachten müßte, wenn sie 
speziell in Oesterreich die kleinen Veutc daran gewöhnte, ihren Spar
pfennig statt im Lottospiel dem blinden Zufall zu opfern, zur Versorgung 
ihrer Angehörigen zu verwenden, so zeigt andererseits gerade das überaus 
große Storno in der Volksversicherung, daß ihre erziehliche Wirkung nicht 
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sehr groß ist. Man fuhrt sogar die Statistik ins Feld, um zu beweisen, 
daß der Versicherte lerne, immer größere Beiträge zu ersparen, und die 
Gesellschaften behaupten, daß viele von der Volksversicherungsabtheilung 
in die reguläre Abtheilung eintreten. Ich glaube, daß diese Schluß-» 
folgeruug sehr übertrieben ist. Denn es ist nicht abzusehen, was dem 
Versicherten plötzlich solche Schaffensfreude einflößen würde, daß er jetzt 
einen bedeutend höheren Betrag ersparen könnte. Wenn solche Uebertritte 
wirklich zu konstatiren sind, so müßte man diese Erscheinung theils auf 
eine zufällige Bereicherung des Versicherten, wie Erbschaft, Gehaltserhöhung 
und dergleichen, zurückführen oder auf den Umstand, daß er von Anfang 
zu uiedrig, d. h. unter seinen Kräften, versichert hat.

Ich fasse also meine Ansicht über den Werth der Volksversicherung 
dahin zusammen, daß die Volksversicherung, wenn es auch unzweifelhaft 
ist, daß durch fie eine Versorgung der Hinterbliebenen des Versicherten 
nicht erreicht wird, nichtsdestoweniger ein sehr segensreiches Institut ist, 
indem es die Wohlthaten der Lebensversicherung zu erlangen, auch den 
wirthschaftlich Schwachen ermöglicht. Sie verdient ein eingehendes 
Studium der Fachleute und ist unbedingt ein Faktor, mit dem die Volks
wirthschaftspolitik rechnen muß. Das Gedeihen und die Entwickelung 
dieses Zweiges der Lebensversicherung ist zu erwarten nach Beseitigung 
der ihr noch anhaftenden Mängel.

Die Rückversicherung der Gegenwart.
Bon Heinrich Rau.

«Fortsetzung.)

HI. Die Technik der Rückversicherung mit kesonderrr Serücksichtigung 
der Lummtn-Rückverlicherung.

10. Die Eigenthümlichkeit, durch die sich die Rückversicherung von der 
direkten Versicherung unterscheidet, beruht darin, daß der Rückversicherer, 
der wirthschaftlich dieselbe Funktion wie der Direktversicherer hat, zu den 
Direktversicherten in keine rechtlichen Beziehungen tritt. Das priinäre 
Versicherungsverhältniß besteht nur zwischen dem Direktversicherten und 
dem rückversicherten Direktversicherer. Der Direktversicherer allein verkehrt 
mit den Versicherten, er „fungirt in Bezug auf das gemeinsam zu 
tragende Risiko als Geschäftsführer sämmtlicher betheiligten Rückversicherer". 
(Ehrenberg a. a. O. S. 14.) Dem Direktversicherer fällt die Acquisition 
zu, er beurtheilt und klassifizirt das Risiko, setzt die Prämie fest, vereinbart 
die Bedingungen und hat schließlich die ganze Schadenregulirung in 
Händen. In allen diesen Beziehungen ist der Rückversicherer, welchem 
das nöthige Personal für diese Thätigkeiten überhaupt nicht zur Verfügung 
steht, an die Abmachungen des Direktversicherers gebunden und muß sich 
vollständig auf dessen Tüchtigkeit, Gewissenhaftigkeit und Geschäftsgewandtheit 
verlassen. Wegen dieser seiner Abhängigkeit vom Direktversicherer bedarf 
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der Rückversicherer einer Garantie für sorgfältige Geschäftsführung des 
Ersteren, und er findet sie darin, daß der Direktversicherer selbst mit einem 
Theil der Gefahr oder der Versicherungssumme an dein Falle engagirt 
bleibt. Daher das große Gewicht, welches alle Rückversicherungsverträge 
auf einen möglichst hohen Selbstbehalt (Plein, Jmpegno, Priorität, 
Maximum) des Rückversicherten legen. Führung aller Geschäfte durch 
den Direktversicherer und angemessener Selbstbehalt desselben sind die 
beiden in der Praxis schon immer beobachteten und von Ehrenberg 
(a. a. O. S. 13, §1, II. 1) zuerst theoretisch beleuchteten Grundsätze 
der Rückversicherungstechnik.

Es entspricht der Bedeutung der Summen-Rückversicherung, 
daß wir uns zuerst mit dieser eingehender beschäftigen.

11. Hinsichtlich des Gegenstandes der Versicherung tritt der Rück
versicherungsvertrag ') in zwei verschiedenen Gestaltungen auf, nämlich als 
Spezial-Rückversichernngsvertrag und als General-Rückver
sicherungsvertrag, und letzterer ist entweder Pauschal- oder laufender 
Rückversicherungsvertrag. Zwischen dem Spezial- und dem General-Rück
versicherungsvertrag besteht ein analoges Verhältniß, wie zwischen einem 
Spezieskauf und einem auf längere Zeit hinaus abgeschlossenen Lieferungs- 
Vertrag, eine Analogie, die Ehrenberg (a. a. O. S. 18, § 2) vielleicht 
bei Aufstellung seiner Terminologie im Auge gehabt haben mag. Statt 
daß der Fabrikant, der Tag für Tag einer bestimmten Menge Kohlen 
benöthigt, mittelst einer Reihe einzelner Verträge über kleinere Quan
titäten seinen Bedarf befriedigt, deckt er ihn durch einen einzigen Vertrag 
für das ganze Jahr. Der Kaufmann, der Tag für Tag Güterversen
dungen vornimmt und jede einzelne versichern müßte, schließt statt der 
vielen mit mancherlei Umständen verknüpften Verträge einen einzigen ab, 
durch welchen er alle seine Transporte für ein ganzes Jahr unter Ver
sicherung bringt. Ganz ebenso verfährt der Nückversicherungsbedürftige; 
um sich der Mühe zu überheben, wegen eines jeden einzelnen Falles mit 
seinem Rückversicherer in Unterhandlungen treten zu müssen, sichert er sich 
Rückdeckung aller nöthigen Fälle für längere Zeit dnrch einen General- 
Rückversicherungsvertrag. Das charakteristische Merkmal des General- 
Rückversicherungsvertrages besteht also darin, daß er eine Mehrheit von 
Einzelversicherungsverträgen ersetzt. Derselbe unterscheidet sich von dem 
Spezial-Rückversicherungsvertrag dadurch, daß der letztere sich auf ein 
beim Abschluß des Vertrages schon bestehendes bestimmtes Versicherungs
verhältniß bezieht, der erstere dagegen auf eine Reihe noch nicht 
bestehender, sondern erst zukünftiger unbestimmter, aber bestimmbarer Ver
sicherungsverhältnisse. Wir sagen Versicherungsverhältnisse und nicht 
Verträge, mit Rücksicht darauf, daß der direkte Vertrag möglicherweise 
ein laufender Transportversicherungsvertrag ist.

Die Mehrzahl der Rückversicherungsverhältnisse beruht auf General
verträgen; hierfür kommt zunächst die bereits geschilderte Geschäfts
vereinfachung in Betracht; ein weiterer Grund, der allerdings nur bei der 
Transportversicherung und bei der Retrozession in Frage kommt, ist der, 
daß dem Versicherer, wenn er selbst für ein laufendes Versicherungs-

Für das Folgende vergl. Ehrenberg a. a. O., Moldenhauer a. a. O., 
Stutz, Die Rückversicherung im Transportversicherungsgewe^ Zürich 1893.
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Verhältniß Rückversicherung nimmt, die Entstehung eines bestimmten Ver
sicherungsverhältnisses ost erst mit der Anmeldung des darauf treffenden 
Schadens bekannt wird und ihm sonach der Abschluß eines Spezial- 
Rückversicherungsvertrages gar nicht möglich wäre.^

Hinwiederum ist von den beiden Arten der General-Rückversicherung der 
laufende Rückversicherungsvertrag (General-Rückversicherungsvertrag mit 
laufender Police) der vorherrschende; das Wesentliche besteht daring, daß der 
Rückversicherer sich verpflichtet, einen gewissen Theil der Versicherungssummen 
von gewissen Fällen des Rückversicherten zu nehmen; an welchen einzelnen 
Fällen der Rückversicherer betheiligt wird, ist zunächst noch unbestimmt, Wohl 
aber in Zukunft — unabhängig vom Willen der Parteien — bestimmbar. 
Durch dell laufenden Rückversicherungsvertrag entsteht noch kein Versicherungs
verhältniß bezüglich eines bestimmten Falles; die Entstehung ist vielmehr 
noch von der Begründung eines direkten Versicherungsverhältnisses zwischen 
dem Rückversicherteil und einem Dritten abhängig. Der Rückversicherer 
ist — abgesehen von einer erst in neuester Zeit ausgebildeten Vertragsart — 
immer gebunden, gewisse Risiken zu nehmen, für ihn ist der Vertrag 
immer obligatorisch, nicht aber für den Rückversicherungsnehmer; für 
Letzteren kann der Vertrag entweder obligatorisch, fakultativ oder relativ- 
fakultativ sein, d. h.: der Rückversicherungsnehmer muß im ersten 
Fall den Rückversicherer betheiligen, im zweiten Fall kann er ihn 
betheiligen, kann aber auch anderweitig Rückdeckung nehmen oder nach 
Belieben ganz davon absehen, im dritten Fall hat er zwar die Wahl, 
ob er rückversichern will, entschließt er sich jedoch dazu, so muß er den 
bestimmten Rückversicherer betheiligen.

Von diesen Modalitäten des Rückversicherungsvertrages ist die erste 
für den Rückversicherer die günstigste, die beiden anderen bergen für ihn 
die Gefahr, daß die Rückversicherten ihm nur die schlechteren Risiken zu
kommen lassen, die guten jedoch für sich behalten. Welche Verträge ab
geschlossen werden, hängt lediglich von der ökonomischen Macht der Parteien 
ab; während Ehrenzweig in den ersten Bänden seines Assekuranz-Jahr
buches (Bd. I, S. 3I und Bd. kl, S. 78) noch über das Prävaliren 
der fakultativen Verträge klagt, wird nach Moldenhauer (a. a. O. 
S. 43) das ganze Gebiet von der obligatorischen laufenden Versicherung 
beherrscht; dieser Wandel ist eine nothwendige Folge der wirthschaftlichen 
Erstarkung der Rückversicherers) Wie sehr sich die Verhältnisse zu 
Gunsten der Rückversicherer verschoben haben, beweist die in neuester Zeit 
entstandene Vertragsart, wonach der Rückversicherungsnehmer verpflichtet 
ist, gewisse Risiken theilweise abzugeben, die aber der Rückversicherer nicht 
annehmen muß, sondern ohne Angabe eines Grundes ablehnen kann.^)

Stutz a. a. O. S. 38.
2) Vergl. Ehrenberg S. 26f. a. a. O., Moldenhauer a. a. O. S. 33 ff.
3) Vergl. Ehrenzweig, Assekuranz-Jahrbuch, Bd. XXI, Theil III, S. 195, 

wonach diese „Revolution" der Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft zu ver
danken ist.

4) Wir haben uns im Text an die Terminologie Ehrenberg's angeschlossen, 
möchten aber doch darauf aufmerksam machen, daß sie nicht ganz zweckmäßig sein 
dürfte. Denn zunächst stimmt sie nicht mit der Ausdrucksweise der Praxis überein, 
hat überhaupt für die zuletzt erwähnte Vertragsart keinen entsprechenden Ausdruck. — 
Die Praxis kennt folgende vier Spielarten von Rückversicherungs-Vereinbarungen: 
1. der Rückversicherer muß gewisse Fälle annehmen, der Rückversicherte muß sie ab-
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12. In technischer Hinsicht ist hervorzuheben, daß der Selbst
behalt — in der Summenversicherung gewöhnlich Maximum genannt — 
mit wachsender Schadenswahrscheinlichkeit abzunchmen Pflegt; so sind in 
der Seeversicherung die Maxima für Fahrten in der ungünstigen Jahres
zeit bedeutend niedriger als in der günstigen.

Der Beweis, daß bei gefährlichen Risiken am intensivsten Rückver
sicherung genommen wird, liefert neben den Maximaltabellen auch die 
Statistik der Geschäftsergebnisse der Gesellschaften. Die nachstehende, auf 
Grund der Mittheilungen im Assekuranz-Jahrbuch von Ehrenzweig 
Band XXI, Theil III, S. 302 hergestellte Tabelle über die Schäden 
der direkten und der Rückversicherungs-Gesellschaften in Prozenten der 
Nettoprämien zeigt, daß die Rückversicherungs-Gesellschaften in fast allen 
Jahren einen höheren Prozentsatz ihrer Nettoprämien für Entschädigungen 
verwenden müssen, als die direkten Gesellschaften.

Nettoschäden in Prozenten der Nettoprämien.

Feuerversicherung Transportversicherung

Jahr Direkte Vers. Rückvers. Akt. Diffe- Direkte Vers. Rückvers. Akt. 1 Difse-

Akt. Ges. Ges. renz Akt. Ges. ! Ges. . renz

1881 65,3 83,1 ->17,8 82,2 74,3
!

— 7,9
1882 59,2 75,6 ! ->16,4 75,6 77,5 ! -> 1,9
1883 60,7 ! 67,9 ! -> 7,2 74,7 75,0 -> 0,3
1884 56,0 67,0 -^11,0 69,5 71,0 > -1- 1,5
1885 54,3 ! 67,7 ! ->13,4 62,5 69,3 ! -> 6,8
1886 54,8 > ? 62,6 ? ! ?
1887 55,3 65,5 -1-10,2 70,3 75,6 ! ->5,3
1888 53,2 68,1 ! -1-14,9 71,2 78,6 ! -> 7,4
1889 53,6 ! 66,8 i -1-13,2 73,7 79,0 > -1- 5,3
1890 54,8 ! 67,8 ! -1-13,0 72,9 80,0 -> 7,1
1891 57,1 69,3 ! -^12,2 76,0 80,6 -> 4,6
1892 64,4 74,5 > ->10,1 71,7 90,2 -> 7,5
1893 67,7 74,2 , -> 6,5 74,1 77,0 -> 2,9
1894 58,3 68,8 1 -1-10,5 73,7 79,0 -> 5,3
1895 65,6 71,5 ! -> 4,9 77,6 85,0 ! -> 7,4
1896 56,8 ! 68,7 ! ->11,9 78,0 77,2 ! - 0,8
1897 58,0 ! 67,2 ! -> 9,2 75,4 79,4 ! -> 4,0
1898 59,2 ! 71,2 ! ->12,0 75,5 . 81,6 ! -> 6,1

geben; 2. der Rückversicherer muß annehmen, der Rückversicherte kann abgeben; 3. der 
Rückversicherer kann annehmen, der Rückversicherte muß abgeben; 4. der Rück
versicherer kann annehmen, der Rückversicherte kann abgeben. — Die Praxis nennt 
die Risiken, welche nach Nr. 1 bis 3 behandelt werden „obligatorische", die, welche 
nach Nr. 4 behandelt werden „fakultative Posten". Juristisch handelt es sich nur in 
den ersten drei Fällen um Verträge, da im ersten Falle beide Parteien, in den beiden 
anderen eine Partei gebunden ist, während das Zustandekommen eines Rückversicherungs- 
Verhältnisses noch vom Willen der anderen, nicht gebundenen Partei als einer Be
dingung abhängt. Im vierten Falle ist mangels Bindung einer Partei überhaupt 
noch kein Vertrag gegeben; es liegen vielmehr nur sog. Punktationen vor, d. h. eine 
Vereinbarung von Bedingungen, unter welchen die Parteien später einen Vertrag 
schließen wollen. — Die Ehrenberg'sche Terminologie hat schon für den dritten Fall 
keinen Ausdruck, ferner ist der Ausdruck fakultativer Vertrag für die zweite Verein
barung mit Rücksicht auf die Praxis unzweckmäßig, da letztere mit dem Begriffe 
fakultativ die Vorstellung verbindet, daß weder der Versicherer noch der Versicherte ver
traglich gebunden ist. (Stutz a. a. O. S. 3.5.)
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Ein weiterer Beweis dafür ist die von Ehrenzweig im Assekuranz- 
Jahrbuch Band I S. 28 angeführte, der Zeitschrift des königlich preußischen 
statistischen Bureaus entnommene Zusammenstellung der rückversicherten 
Summen und dcr dafür verausgabten Prämien in Prozenten der Gesammt- 
versicherungssumme bezw. Gesammtprämie. Während die Rückprämien 
43,5 pCt. der Prämieneinnahme ausmachen, beträgt die Rückversicherungs
summe nur 27,3 pCt. der Gesammtversichcrungssumme; für die sieben in 
Betracht genommenen Gesellschaften sind die Prozentsätze folgende.

Gesellschaft

Rückversicherungssumme 

in pCt. der Gesammtver- 

sicherungssumme

Nückv ersich erung spräm ie 

in pCt. der Gesammtprämie

pCt. pCt.

1 23 26
2 27 50
3 40 36
4 49 66
5 52 61
6 26 40
7 32 49

1—7 27,3 43,5

Die Ansetzung geringer Maxima bei Fällen mit großer Schadens
wahrscheinlichkeit erscheint vom theoretischen Standpunkt als befremdlich, 
da die Größe der Schadenswahrscheinlichkeit bei hinreichend vielen Fällen 
und annähernd gleichen Versicherungssummen als irrelevant betrachtet 
werden könnte. Doch abgesehen davon, daß die Zahl der gleichartigen 
Fälle im Bestand des Versicherers oft ziemlich klein ist, kennt, wie oben 
schon bemerkt, in der Feuer- und Transportversicherung der Versicherer 
die Schadenswahrscheinlichkeit infolge der vielen in Betracht kommenden 
Momente' nur annähernd. Bei der großen möglichen Differenz zwischen 
der angenominenen und der thatsächlichen Schadenswahrscheinlichkeit sucht 
sich der Versicherer gegen unvermuthet große Verluste infolge Irrthums 
über die Gefahr durch Abwälzung eines beträchtlichen Theiles jedes Risikos 
möglichst zu schützen. — Ein weiteres Motiv zur Ansetzung möglichst 
niedriger» Maxima ist die oben erwähnte Gefahr der Kumulirung mehrerer 
Risiken eines Versicherers, mit der in der Feuer- und namentlich in der 
Transportversicherung gerechnet werden muß. (Vergl. auch unten Nr. 14.)

Dadurch, daß der Rückversicherer seinerseits ebenso handelt und bei 
gefährlichen Risiken wieder nur einen kleinen Theil für sich behält, findet 
gerade so wie da, wo der erste Versicherer auf Grund seiner Beziehungen 
mit einer Mehrheit von Rückversicherern das Risiko gleich von Anfang an 
zersplittert, durch successive Rückversicherung (Retrozession) eine Atomisirung 
der Versicherungssumme statt, so daß ein eintretender Schaden den einzelnen 
Versicherer nur wenig in Mitleidenschaft zieht.

13». Bon besonderer Wichtigkeit ist die Jndividualisirung der 
Risiken, an welchen der Rückversicherer betheiligt wird. Die Ab
grenzung ist häufig eine territoriale, indem bestimmt ist, daß alle Ver
sicherungen, die der Cedent in einem Lande, z. B. Deutschland, abschließt, 
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unter den Bertrag fallen sollen. Oder die Rückversicherung bezieht sich 
ans einen anderen laufenden, sei es Transport- oder Rückversicherungs- 
Vertrag. Eine in der englischen Transportversicherung gebräuchliche 
Jndividualisirung ist die durch eine Route < Stutz a. a. O. S. 40); 
beispielsweise es wird eine Betheiligung des Rückversicherers an allen 
Transporten zwischen London und Newport vereinbart (sog. Routen
rückversicherung). Ebenfalls in der Transportversicherung üblich ist die 
Jndividualisirung nach Agenturen, indem z. B. alle Verträge, welche der 
Agent des Rückversicherten in Hamburg abschließt, unter den Rückver
sicherungsvertrag fallen sollen (Agentur-Rückversicherungsvertrag); die Noth
wendigkeit solcher Verträge gründet sich daraus, daß den Agenturen an 
Seeplätzen die Zeichnung sehr großer Risiken gestattet werden muß, 
deren erste Theilung durch einen Agentur-Rückversicherungsvertrag bewirkt 
wird. Unter allen vorkommenden Jndividualisirungsmethoden, die in ver
schiedener Weise wieder kombinirt werden können, ist die wichtigste die der 
Jndividualisirung nach der Höhe der Versicherungssumme.

Aber neben der Jndividualisirung der Risiken ist auch das Maß 
der Betheiligung des Rückversicherers bestimmend für die Gestaltung 
der Rückversicherungsverträge, und hieraus ergiebt sich die Unterscheidung von 
Quotenvertrag und Excedentenvertrag. Bei dem ersteren wird der 
Rückversicherer an einem bestimmten Bruchtheil, gewöhnlich in Prozenten 
ausgedrückt, betheiligt, indem z. B. gesagt wird, daß dem Rückversicherer 
25 pCt. der Versicherungssumme von allen oder gewissen Fällen cedirt 
werden. Bei dem Excedentenvertrag aber wird bestimmt, daß die Bethei
ligung des Rückversicherers erst eintreten soll, wenn die Versicherungs
summe über eine gewisse Grenze (Maximum) hinausgeht; der Rückversicherer 
wird hierbei an den Risiken unter dieser Grenze überhaupt nicht betheiligt, 
und sofern die Versicherungssumme das vereinbarte Maximum übersteigt, 
wird er nur an dem sog. Excedenten, d. i. an demjenigen Betrage betheiligt, 
um den die Versicherungssumme eines Falles die im Rückversicherungsvertrag 
festgesetzte Grenze überschreitet. — Während also der Quotenvertrag nur 
das Maß der Betheiligung regelt, erfüllt die Excedentenklausel zunächst 
eine Jndividualisirungsfunktion, zugleich aber bestimmt sie auch das Maß 
der Betheiligung des Rückversicherers. Fehlt in dem Vertrag jede weitere 
Bestimmung über das Maß der Betheiligung, so fällt dem Rückversicherer 
der ganze Excedent zu. — Der Excedent ist hiernach ein ganz relativer 
Begriff, von Bedeutung nur für den einzelnen Rückversicherungs
vertrag; unrichtig ist demnach die vom Reichsgericht aufgestellte Definition 
des Excedenten als desjenigen Betrages, welcher das bei einer Gesellschaft 
zulässige Maximum überschreitet (Ehrenberg a. a. O. S. 33).

Der Unterschied zwischen Quoten- und Excedentenvertrag wird nun 
aber etwas verwischt durch je eine Unterart einer jeden dieser beiden Ber
tragsarten, nämlich den Quotenexcedentenvertrag und den Quotenvertrag 
mit Priorität. Zur Erläuterung geben wir Beispiele solcher Verträge 
nach Stutz (a. a. O. S. 82. 84):

1. Quotenexcedentenvertrag: „Rückversicherungsnehmer überträgt dem 
Rückversicherer x pCt. aller Excedenten seiner Prioritäten" (d. h. Maxima), 
z. B. die Versicherungssumme ist 15 000 Akk., das Maximum des Rüa- 
versicherungsnehmers beträgt 10 000 Mk., der Excedent sonach 5000 Mk., 
hieran wird der Rückversicherer mit 50 pCt. — 2500 Mk. betheiligt.
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2. Quotenvertrag mit Priorität: „Der Rückversicherungsnehmer über
trägt dem Rückversicherer eine feste Quote von x pCt an sämmtlichen . . . 
Risiken. — Risiken, welche per einzelnen Posten die unten angeführten 
Beträge nicht übersteigen, unterliegen der Ueberweisung nicht." Z. B. der 
Rückversicherer wird an allen Risiken, die den Betrag von 10 000 Mk. 
überschreiten, mit 50 pCt. betheiligt, also an einem Risiko, das 15 000 Mk. 
beträgt, mit 7500 Mk.

Da sowohl der Quoten- wie der Excedentenvertrag, sei er einfacher 
oder Quotenexcedentenvertrag, die Gefahr in sich birgt, daß den Rück
versicherern eine zu große Versicherungssumme überbürdet werde, Pflegen die 
Rückversicherer sich zu schützen durch Maximirung der Rückversicherungs
summe, entweder absolut, z. B. 25 000 Mk-, oder relativ, d. i. durch 
Jnbeziehungsetzung der Rückversicherungssumme zum Selbstbehalt, wie 
beispielsweise durch die Bestimmung, daß auf den Rückversicherer nicht 
mehr oder höchstens doppelt so viel, als der Rückversicherte selbst behält, 
abgewälzt werden darf.
> 13b. Neben dem dargclegten Unterschied mehr formeller Natur besteht
zwischen Quoten- und Excedentenvertrag noch ein zweiter materieller, 
welcher seitens der Bearbeiter der juristischen Seite der Rückversicherung 
zu wenig in Berücksichtigung gezogen ist, obwohl er bei der vielumstrittenen 
Frage der juristischen Natur der Rückversicherung stark ins Gewicht fallen 
dürfte; es ist das der Unterschied im Objekt der beiden Vertragsarten, 
und es kommt hier wiederum die Thatsache in Betracht, daß infolge der 
sogenannten Kumulirung der Risiken das Risiko des Versicherers und das 
des Versicherten nicht nothwendig identisch sind. Ein Beispiel möge die 
Bedeutung dieses Gegensatzes klarstellen. Ein deutscher Transportver
sicherer (T) hat zwei laufende Rückversicherungs-Verträge abgeschlossen, 
zunächst mit Ui einen allgemeinen Quotenvertrag mit Priorität, worin 
er sich verpflichtet, den U, an allen Risiken mit 50 pCt. zu betheiligen, 
wenn die Versicherungssumme des einzelnen Falles 500 Mk. übersteigt; 
er hat ferner mit dem Rückversicherer Ur einen Quotenexcedentenvertrag 
für die Route Hamburg—New Aork abgeschlossen, wonach dem Ur 50 pCt. 
aller Exccdcnten über 30 000 Mk. bis zu 30 000 Mk. abgegeben werden 
sollen. Nun werden beiT eine Reihe Transporte(t) von verschiedenen Städten 
Deutschlands nach verschiedeNenPlätzenNordamerikas in Versicherung gegeben: 
ti zu 1000 Mk., tr zu 20000 Mk., t, zu 60000 Mk. und t4 zu 8OO0O Mk. 
Zunächst wird Ui an allen Fällen mit 50 pCt., d. i. an ti mit 500 Mk., an tr 
mit 10000 Mk., an tz mit 30000 Mk. und an ti mit 40000 Mk. betheiligt, 
und zwar für die ganze Strecke vom Abgangs- bis zum Bestimmungsort. 
Nun wird ti in Hamburg auf den Dampfer Oi; tr, tr, t< werden auf 
den Dampfer Or verladen. Damit kumuliren für N die Risiken Vr tr 
Vr tr, Vr ti, sie verschmelzen zu einem Risiko, das unter den Excedcnten- 
vertrag mit Ur fällt. Das Gesammtrisiko des T auf Or beträgt 
80 000 Mk., die Priorität 30 000 Mk., der Excedent 50 000 Mk., woran 
Ur mit 50 pCt., d. i. 25000 Mk., betheiligt wird; die andere Hälfte des 
Excedenten fällt event, einem dritten Rückversicherer ks zu.

Wie aus diesem Beispiel ersichtlich ist, ist das Objekt des Quoten- 
und des Excedentenvertrages ein durchaus verschiedenes; das Objekt des 
ersteren ist das nämliche wie das des Versicherungsvertrages, es ist das 
Risiko des Versicherten, für das der Versicherer Rückversicherung genommen

Zeitschrift f. d. gesammtc Bernch.-Wissenschaft. I. 4. 27
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hat. Das Objekt des Excedentenvertrages bildet das Risiko des Rück
versicherten, welches mit dem des bei ihm Versicherten identisch sein kann, 
keineswegs aber unter allen Umständen identisch sein muß; cs wird viel
mehr, und zwar in der Transportversicherung meistens, ein neues selb
ständiges sein, wennschon es auch aus Risiken, bezw. aus Theilen von 
Risiken der beim Rückversicherungsnehmer Versicherten zusammengesetzt 
ist. Diese Verschiedenheit des Objekts des Rückversicherungsverhältnisses 
und des ihm zu Grunde liegenden Versicherungsverhältnisses ist unseres 
Erachtens ein Moment, das entschieden gegen die Societätsnatur, wenigstens 
des Excedentenvertrages, spricht.

13e. Der Excedentenvertrag und der Quotenvertrag sind ferner in Hin
sicht ihrer wirthschastlichen Wirkung verschieden. Kraft des Excedenten
vertrages bleiben für den Rückversicherer alle Risiken innerhalb der Priorität 
ausgeschlossen, und bei Risiken über dieser Grenze wird er nur am Exce
denten betheiligt; hingegen bringt der Quotenvertrag, sofern er ein reiner 
ist, dem Rückversicherer eine Betheiligung an allen Risiken der betreffenden 
Gattung, der Quotenvertrag mit Priorität bringt diese Betheiligung zwar 
nicht an allen, sondern nur an denen, welche die Grenze überschreiten, 
aber bei diesen doch an der ganzen Versicherungssumme. Die Anzahl 
der Fälle im Bestände des Rückversicherers wird durch den reinen Quoten
vertrag eine größere Stärkung erfahren als durch einen Excedentenvertrag, 
infolgedessen wird das Gesetz der großen Zahl sich mehr bewahrheiten 
und die jährlich eintretende Schadensumme eine größere Regelmäßigkeit 
aufweisen; ferner sind die Gesammtheit der Versicherungssummen und 
damit der Prämien, welche sowohl der reine Quotenvertrag wie der mit 
Priorität dem Versicherer einbringen, höher als die durch einen Excedenten
vertrag einkommenden. Für den Rückversicherungsnehmer dreht sich das 
Wirkungsverhältniß um; ihm leistet der Excedentenvertrag den gewünschten 
Dienst; er gleicht ihm die Versicherungssummen aus und nöthigt ihn, 
gerade nur soviel von seinen Prämien abzugeben, als gerade nothwendig 
ist, während ihm der Quotenvertrag seine Prämieneinnahme stark verkürzt. 
Im Interesse des Rückversicherers liegt der Quoten-, im Interesse des 
Rückversicherungsnehmers der Excedentenvertrag.

Als eine besondere, namentlich in der Transportversicherung sich 
geltend machende, für den Rückversicherer ungünstige Wirkung des Ex
cedentenvertrages erweist sich der Umstand, daß der Rückversicherer an den 
guten Risiken weniger betheiligt wird als an den schlechteren. Molden
hauer') zeigt dies an folgendem Fall:

In der Transportversicherung nehmen die Maxima mit wachsender 
Schadenswahrscheinlichkeit ab; also je größer die Gefahr, desto größer 
der Excedent und damit das auf den Rückversicherer abgewälzte 
Risiko. Nun beruhen die meisten Transportversicherungs-Verhältnisse auf 
laufenden, meist auf ein Jahr abgeschlossenen Verträgen mit Durch 
schnittsprämien, welche im Sommer über, im Winter unter dem Niveau 
der Tagesprämie stehen. Da im Sommer die Maxima groß, im Winter- 
klein sind, so ist die Betheiligung des Rückversicherers im Sommer, 
wo hohe Prämien mit gutem Risiko zusammentreffen, eine geringe, im 
Winter aber, der niedrige Prämien und schlechtes Risiko bringt, eine große.

Vergl. Moldenhauer a. a. O. S. 160.
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Einen Mittelweg zwischen den beiden Extremen, dem reinen Quoten- 
und dem Excedentenvertrag, bildet der Quotenvertrag mit Priorität, welcher 
dem Rückversicherungsnehmer die Masse der kleinen Risiken läßt, den Rück
versicherer aber nicht bloß am Excedenten, sondern an der ganzen Summe 
des einschlägigen Falles betheiligt.

14. Was nun die Verwendbarkeit der beiden Vertragsarten: Quoten
vertrag und Excedentenvertrag anlangt, so taucht hier das schwierige 
Problem der Kumulbildung und Excedentenausscheidung auf, und 
in Zusammenhang damit die zu vielen Streitfällen führende Frage 
des „einen Risiko^, d. h. die Frage, welche Risiken vom Standpunkt 
des Rückversicherungsnehmers als zu einem Risiko verschmolzen zu be
trachten sind.*)

Fassen wir zunächst die Transportversicherung ins Auge, so 
sehen wir, daß das Risiko des Versicherers gebildet ist durch die Gesammt
heit seiner Interessen, die an ein Transportmittel, ein Schiff oder einen 
Eisenbahnzug geknüpft find. Zwecks Feststellung des Gesammtrisikos, 
des „Kumuls", auf Grund dessen die Excedentenausscheidung erfolgt, 
muß der Weg und das individuelle Transportmittel jeder Sendung genau 
dem Versicherer angegeben werden, z. B. der Name des benutzten Schiffes, 
die Eisenbahnlinie sammt dem Tag des Beginnes des Transportes, und 
es werden darüber vom Transportversicherer genaue Listen geführt; aber 
den Versicherungsnehmern selbst ist die Angabe der für die Kumulbildung 
relevanten Thatsachen oft beim besten Willen unmöglich; so fehlt in der 
Seeversicherung bei zusammengesetzten Reisen häufig die Angabe des 
Schiffes der Vorreise, während das Schiff der Hauptreise bekannt ist. 
Zur Bewältigung dieser Schwierigkeit besteht der Usus, daß alle Risiken, 
die aus der Hauptreise kumuliren, als schon auf der Borreise kumulirend 
behandelt werden; z. B. von zwei Transporten von Yokohama nach 
Marseille kennt man den Namen des Dampfers der Hauptreise Hongkong 
—Marseille, nicht aber den der Vorreise; wurden drese Transporte von 
Yokohama nach Hongkong auf einem Dampfer bewerkstelligt, war eine 
Kumulirung gegeben, nicht aber im Falle getrennter Reise. Damit aber 
für alle Fälle Deckung gegeben sei, wird vermuthet, daß die Vorreise auf 
einem Dampfer geschah, und es wird der Rückversicherer schon ab Yokohama 
betheiligt (Stutz a. a. O. S. 65.) Eine andere Schwierigkeit bringt 
der Umstand mit sich, daß die Dampfer bei längeren Reisen Zwischen
häfen anlaufen und dort Ein- und Ausladungen vornehmen; so ergiebt 
sich möglicherweise nur für einen Theil der Gesammtreise ein Kumul; 
trotzdem wird so vertheilt, als ob das auf der ganzen Reise der Fall 
gewesen wäre.

Läßt sich so in der Seeversicherung das Gesammtrisiko in vielen 
Fällen nur auf Grund von Fiktionen feststellen, so ist eine genaue Ermittelung 
des Kumuls in der Landtrausportversicherung eine nahezu unerfüllbare 
Aufgabe. Denn kann dort nur zuweilen die Nennung des Schiffes, des 
Trägers der Risiken, von dem Versicherungsnehmer nicht erlangt werden, 
so ist hier die Angabe des Eisenbahnzuges, mit welchem die Güter trans- 
portirt werden, eine Forderung, die der Versicherer den Versicherungs
nehmern niemals zumuthen kann. Aus diesem Grunde wird hier noch

Vergl. hierzu das in Nr. 13a entwickelte Beispiel.

27*
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mehr als in der Seeversicherung mit Vermuthungen in der Kumulbildung 
operirt, und werden z. B. Sendungen vom gleichen Tage für die gleiche 
Reise als ein Risiko behandelt. (Stutz a. a. O. S. 77.)

Im Gegensatz zur Transportversicherung, bei welcher sehr häufig die 
örtliche Lage der Risiken unbekannt ist, ist gerade dieser Umstand bei der 
Feuerversicherung genau bekannt, und die Versicherer Pflegen zum 
Zweck der Kumulbildung auf Ortskarten genau die einzelnen Häuser ein
zutragen, an denen sie betheiligt sind. Zweifel aber entstehen hier darüber, 
welche Objekte als ein Risiko zu betrachten sind.') Eine Risikenhäufung 
kann z. B. dadurch eintreten, daß ein Feuerversicherer, der die Immobilien 
eines Gutes oder einer Fabrik versichert hat, in einer zweiten Police nun 
noch das Mobiliar, Einrichtung und Waaren oder die Erntevorräthe über
nimmt. Eng gebaute Städte und Dörfer mit schlechter Dachung, welche 
die Gefahr eines Ortsbrandes in sich bergen, bilden für die Versicherer 
ein Risiko, und es wird deshalb für solche Fälle ein sogenanntes Orts
maximum gesetzt und hiernach der Excedent bestimmt, der in Rückver
sicherung zu geben ist.

In der Personenversicherung giebt zumeist die Unfallversicherung, 
insbesondere die Seereise- und die Kollektiv Unfallversicherung Anlaß zur 
Kumulbildung, die sich übrigens hier ohne Schwierigkeit vollzieht.

Wenn wir nun hören (Moldenhauer a. a. O. Seite 24), daß in 
der Feuer- und Transportversicherung der Excedentenvertrag vorherrscht, 
so mag hierzu in vielen Fällen das schon oben erwähnte wirthschastliche 
Uebergewicht der Direktversicherer beitragens) ein innerer Grund aber liegt 
darin, daß der Excedentenvertrag der nachträglichen Kumulirung der Risiken 
Rechnung trägt. Mag der Versicherer durch Quotenverträge gleich von 
Anfang an jedes Risiko noch so sehr zersplittern, es bewahrt ihn dieses 
Verfahren doch nicht vor der Gefahr des Zusammentreffens mehrerer 
Theilrisiken und ihres Verschmelzens zu einem Fall. Gegen diese Gefahr 
liegt der einzig mögliche Schutz im Excedentenvertrag, welcher für alle 
Eventualitäten nachträglich zu einer Vertheilung des Risikos führt; eine 
allgemeine Anwendung des Quotenvertrages ist mit Rücksicht auf diese 
Verhältnisse nicht möglich.

Ist aber der Excedentenvertrag dort, wo der Quoteuvertrag nicht 
zur gewünschten Risikentheilung führt, unentbehrlich, so bringt andererseits 
seine Natur auch seine Unanwendbarkeit unter gewissen Voraussetzungen 
mit sich; denn die Voraussetzung seiner Anwendung ist die Kenntniß der 
Basis der Excedentenausscheidung, des Kumuls. Nun ist aber, wie wir 
oben gezeigt haben, die Feststellung des wirklichen Kumuls für den Ver
sicherer nicht selten mit großen Schwierigkeiten verknüpft, ja zuweilen, 
wie in der Eisenbahnversicherung, geradezu unmöglich, so daß zur Kumul-

^) Vergl. Rellstab in Ehrenzweig's Jahrb. B. II, S. 92.
2) Gin argumentum ex contrario bietet hierfür die Münchener Rückversicherungs

gesellschaft, die es verstanden hat, eine Anzahl von Versicherungsanstalten durch Neu
gründungen und Sanirung an sich zu fesseln, und von deren Prämieneinnahmen 
pro 1898 in Ghrenzweigs Jahrbuch Bd. 21, Thl. Ill, S. 195 gesagt ist: „Die 
Abrechnung dieser Gesellschaft pro 1898 weist eine Prämienziffer aus von solchen Dimen
sionen, wie man sie bei einer kontinentalen Gesellschaft, zumal bei einer deutschen Rück
versicherungsanstalt, niemals für möglich gehalten hätte. Die Plusziffer von 9621,838 Mk. 
für 1898 ist so kolossal, daß man die Provenienz dieses Zuwachses nur aus neuen 
Quotenverträgen erklären kann."
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bildung in ziemlicheni Maße Vermuthungen aufgestellt werden, die aber 
immerhin die Kenntniß des einzelnen Transportes voraussetzen. Aber 
auch diese Voraussetzung fehlt bei der Pausch al transportversicherung, wo 
der Versicherer alle in einem gewissen Zeitraum sich ergebenden Trans
porte unter Vereinbarung einer Gesammtversicherungssumme gegen eine feste 
Summe als Prämie (Ehrenberg, Versicherungsrecht S. 406) in Deckung 
nimmt, ihm also nicht, wie in der laufenden Versicherung, die einzelnen 
Posten deklarirt werden müssen. Für solche Pauschalpolicen erweist sich 
wohl dcr Quotenvertrag, nicht aber der Excedentenvertrag zur Nückdeckung 
anwendbar. (Stutz a. a. O. S. 75.) Im Allgemeinen läßt sich als 
Grundsatz aufstellen, daß immer da, wo sich ein Kumul nicht feststellen 
läßt, zum Quotenrückversicherungsvertrag gegriffen wird; daraus erklärt 
sich auch, daß in der Binnenvcrsicherung mehr als in der Seeversicherung 
zur Rückdeckung der Transporte der Quotenvertrag verwendet wird.

In den übrigen Bersicherungszweigen, für welche die Rückversicherung 
noch eine gewisse Bedeutung hat, wie in der Unfall- und Lebensversicherung, 
wird seitens der Rückversicherer gegen wirthschaftlich schwächere Gesell
schaften auf den Abschluß von Quotenverträgen gedrungen. Zwischen 
unabhängigen Gesellschaften herrschen in der Lebensversicherung, wo es 
sich meist um verhältnißmäßig nicht sehr große Versicherungssummen 
und um genau bekannte Schadenswahrscheinlichkeiten handelt, Excedenten- 
verträge vor, während Unfallrisiken quotenweise rückversichert werden, da 
hier meist kleine Versicherungssummen mit großer und zugleich wenig 
bekannter Schadenswahrscheinlichkeit Zusammentreffen.

15a. Die Rückversicherung wird immer gegen feste') Prämie gewährt, 
deren Berechnung in dcr Summen-Rückversicherung auf einfache Weise er
folgt, indem die dem Hauptversichercr gezahlte Präme zwischen ihm und 
seinen Rückversicherern, im Verhältniß seines Selbstbehaltes zur Rück
versicherungssumme, vertheilt wird. Die Höhe der Prämie ist für Ver
sicherer und Rückversicherer m der Regel die gleiche; doch sind sowohl 
höhere wie niedrigere Rückversicherungsprämien nicht unbekannt. Ein Fall, 
in welchem eine höhere (spekulativere) Prämie bezahlt wird, ist die Spezial- 
Rückversicherung für ein überfälliges Schiff; bei der laufenden Ver
sicherung kommen höhere Prämien überhaupt nicht vor. Einen Fall, in 
dem die Rückversicherungsprämie geringer ist als die Hauptversicherungs
prämie, bietet das verwerfliche „Prämiendisferenzgeschäft" (Ehrenberg 
a. a. O. S. 165 u. S. 2 n. 4); dasselbe besteht darin, daß ein Ver
sicherer zu höheren Prämien Versicherung gewährt, dann zu geringeren 
Rückversicherung nimmt, um die Differenz zu lukriren. Das Prämien
differenzgeschäft war in England so ausgeartet, daß die englische Gesetz
gebung eingreifen zu müssen glaubte, uni den Mißbräuchen zu steuern, 
und die ganze Rückversicherung verbot.'-) Die Wirkung dieses Verbots war 
die, daß die englischen Versicherer in großem Umfang die Mitversicherung

Ueber einen eigenartigen Fall in der Hagelversicherung vergl. Nr. 15e.
2) Es erinnert dieses Einschreiten des Gesetzgebers gegen die Rückversicherung leb

haft an das Verbot des Terminhandels in verschiedenen Ländern. Ein Institut, das 
eine bestimmte wirthschaftliche Funktion hat und in Erfüllung dieser Funktion noth
wendig und nützlich ist, daneben aber auch zu unwirtschaftlichen Zwecken mißbraucht 
werden kann und thatsächlich mißbraucht wird, wird, um den Mißbrauch zu verhindern, 
ohne Rücksicht auf seine wirthschaftliche nützliche Seite gänzlich verboten.
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in Anwendung brachten, ferner aber auch, daß sie, wenn die Mitver
sicherung nicht zum Ziele führte, sich den ausländischen Rückversicherern 
zuwandten. Doch hat die englische Gesetzgebung, nachdem sie zur Er
kenntniß der wirthschaftlichen Nothwendigkeit der Rückversicherung gekommen 
war, sich 1867 veranlaßt gesehen, ihr Verbot wieder anfzuheben. —

Schwierigkeiten macht die Prämienfestsetzung lediglich in dem Falle, 
daß der Rückversicherungsnehmer eine Gegenseitigkeitsgesellschast') ist, da 
diese Anstalten keine festen Prämien erheben, welche im Verhältniß der 
Versicherungssummen zwischen Rück- und Direktversicherer getheilt werden 
könnten, vielmehr die sog. Beiträge nach dem jedesmaligen Bedarf be
messen, entweder zu Anfang zu viel erheben und am Ende des Jahres 
den Ueberschuß vertheilen, oder einen niedrigen Ansangsbeitrag und am 
Schlüsse Nachschüsse einfordcrn. Die Rückversicherer nehmen entweder an 
den Vor- und Nachprämien Theil, bezw. sie zahlen auch die entfallenden 
Dividenden heraus, oder es werden selbständige Rückversicherungsprämien 
festgesetzt. Der letzte Weg wird namentlich in der Lebensversicherung ein
geschlagen, und zwar nicht bloß von den reinen Lebensversicherungs-Gesell
schaften auf Gegenseitigkeit, sondern auch von den sog. gemischten Lebens
versicherungs-Gesellschaften, d. h. jenen Lebensversicherungs-Gesellschaften, 
die zwar Aktiengesellschaften sind, aber dennoch einen Theil ihrer Ueber- 
schüsse als Dividende an die Versicherten vertheilen.

Von der Bruttoprämie werden zu Ungunsten des Rückversicherers 
noch gewisse nothwendige Abzüge gemacht, so für Provisionen, Rabatte, 
Escomptes, Courtagen des Versicherers an die Versicherten oder Maller. 
(Moldenhauer a. a. O. S. 31. Stutz a. a. O. S. 79 u. 82 8 3^ S. 85 
8 41.) Im Falle der Ristornirung der Hauptversicherung tritt die 
Ristornogebühr an die Stelle der Prämie.

Ein ganz besonderes Verfahren der Prämienvertheilung zwischen 
Direktversicherer und Rückversicherer ergiebt sich bei der Lebensversicherung 
aus der hier zur Ansammlung kommenden Prämienreserve. Ueber die 
Natur dieser Prämienreserve herrscht in der Theorie keine Ueberein
stimmung. Doch berührt der Streit unsere Darstellung nicht; für uns 
handelt es sich nur um die Thatsache, daß von der jährlich zu zahlenden 
Prämie ein Theil zurückgetegt wird, aus dem sich ein Kapital bildet, das, 
wenn man jeden Versicherungsfall sür sich betrachtet, jährlich wächst und 
also der Versicherungssumme jedes Jahr näher und, wenn der Versicherte 
lange genug lebt, schließlich gleich kommt. Dieses Kapital wird Prämien
reserve genannt; deren wirthschastliche Funktion besteht darin, daß sie den 
Versicherer in den Stand setzt, auch dem Längstlebenden die Versicherungs
summe auszahlen zu können. Derjenige Theil der Jahresprämie, der 
nicht zu dieser Reservebildung verwendet wird, ist die Risikoprämie. 
Bei der Rückversicherung ergiebt sich nun die Frage, ob bei dem 
Rückversicherer auch die Ansammlung der Prämienreserve stattsinden 
oder derselbe nur die Risikoprämie erhalten soll. Beide Methoden 
sind der Praxis bekannt; die Prämienreserve bleibt zumeist im Falle 
des Excedentenvertrages beim Direktversicherer, im Falle eines Quoten
vertrages, der auf ein engeres Verhältniß zwischen Versicherer und 
Rückversicherer schließen läßt, sammelt sie sich im Verhältniß ihrer Be

0 Ehrcnzweig a. a. D. S. 167, Moldenhauer a. a. O. S. 31.
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theiligung bei beiden an; jedoch abweichend hiervon behält sie ohne Rück
sicht auf die Art des Vertrages der Rückversicherungsnehmer, entweder 
weil dies gesetzlich vorgeschrieben ist,') oder weil er nach einem höheren 
Zinsfuß rechnet als der Rückversicherer.

15b. Würde der Rückversicherer den seiner Versicherungssumme 
entsprechenden Theil der Prämie ohne alle und jede Gegenleistung 
erhalten, so wäre er unverhältnißmäßig günstiger gestellt als der 
Direktversicherer. Denn ohne jede Kosten fielen ihm die einzelnen 
Fälle zu; erspart blieben ihm die Aufwendungen des Direktversicherers 
für den sog. Außendienst, einmal die Kosten der Gewinnung eines Falles, 
insbesondere die Agentenprovisionen, dann die Kosten der Schadens- 
regulirung, während die Kosten des sog. inneren Dienstes für den direkten 
und den Rückversicherer so ziemlich gleich sein dürften. Der Rückversicherer 
muß demnach billigerweise zu den Kosten des Außendienstes einen ver- 
hältnißmäßigen Bektrag leisten. Diese antheilsmäßige Kostentragung er
folgt in verschiedenen Modalitäten, entweder (der häufigste Fall) durch 
Zahlung einer einheitlichen Summe, der sog. Provision, welche in der 
Regel in Prozenten der Prämie, bei der Lebensversicherung aber in 
Prozenten der Versicherungssumme festgesetzt ist; oder es werden den 
Versicherern gewisse baare Auslagen vergütet, wie Agenturprovisionen 
und -Gehälter, Bureauzuschüsse, Agenturunkosten, und daneben noch eine 
Provision gezahlt, die natürlich kleiner ist als die im ersten Fall ge
währte (Stutz a. a. O. S. 44). Neben diesen Leistungen geben einzelne 
Rückversicherer den Rückversicherungsnehmern sog. Gewinnantheile; über
steigen nämlich in einem gewissen Zeitraum die Prämienzahlungen des 
Rückversicherungsnehmers die Schadenzahlungen des Rückversicherers um 
eine bestimmte Summe, hat demnach diese Geschäftsverbindung dem Rück
versicherer größereren Gewinn abgeworfen, so zahlt er seinem Versicherten 
einen gewissen Prozentsatz seines Gewinnes heraus. —

Ueber die Höhe der Provisionen mag die folgende Tabelle Aufschluß 
gewähren?)

Solche Vorschriften finden sich beispielsweise in der österreichischen und 
schweizerischen Gesetzgebung, auch in dem deutschen Entwurf zu einem Gesetz über die 
privaten Lersicherungs-Unternehmungen ^8 58). Vergl. hierzu Moldenhauer 
a. a. O. S. 32.

2) Die Tabelle giebt, getrennt nach Versicherungszweigen, an, wieviel Prozent der 
Rückversicherungsprämie der Rückversicherer durchschnittlich an Provision zahlt. Als 
Unterlagen sür die Berechnungen dienten die Veröffentlichungen der berücksichtigten Ge
sellschaften, wie sie in dem Ehrenzwcig'schen Jahrbuch für 1900, Abth. III, zusammen- 
gestellt sind; die für die belgische und die drei französischen Gesellschaften gebrachten 
Daten sind aus ihren Veröffentlichungen in der französischen Versicherungszeitschrist 
„I^'^rxus" (Jahrgang 1899) berechnet. Die herangezogenen Gesellschaften sind, mit 
Ausnahme der drei französischen, Rückversicherer; Angaben direkter Gesellschaften 
über ihre für Rückversicherung vereinnahmten Provisionen fehlen in den jährlichen 
Rcchnungsnachweisen vollständig, da sie dieselben von den bei Gewährung von Ver
sicherung ausgegebencn Provisionen von vornherein in Abzug bringen ; die drei ge
nannten französischen Gesellschaften bilden in dieser Hinsicht die einzigen Ausnahmen. 
Ta nun die Rückversicherer dasselbe Verfahren beobachten, d. h. die für Retrozession 
empfangenen Provisionen von den für Rückversicherung ausgegebenen abziehen und nur 
die Differenz veröffentlichen, so wurden zur Ermittelung der Provisionssätze in Pro
zenten der Bruttoprümie zunächst die ausgegebenen Retrozessionsprämien von den ein- 
genommenen Rückversicherungsprämien subtrahirt, und zu dieser Differenz die als aus- 
gegeben veröffentlichten Provisionen in Beziehung gesetzt. Tie Tabelle umfaßt nur
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Rückversicherungsprovisionen in pCt. der Prämien?)

Gesellschaften
Versich e rungs zweige

Feuer Transports Lebens ! Unfall?)

I. Deutsche.
Frankfurter............................................

2. Magdeburger......................................
3. Sächsische.................................................
4. Hamburg-Bremer.................................
5. Leipziger.................................................
6. Aggrippina...........................................
7. Münchener............................................
8. Kolonia.................................................
9. Providentia............................................

10. Norddeutsche Ha.......................................
11. Continentale ............................................
12. Badische.................................................
13. Berlinische............................................
14. Bayr. Lloyd?)......................................
15. Hamb.-Brem. Allg...................................
16. Süddeutsche............................................
17. Globus.................................................
18. Hamburger............................................

1 bis 18 Durchschnitt . .

II . Gesterreich-Ungarn.
1. Pannonia.................................................
2. Sekuritas.................................................
3. Wiener.................................................
4. Böhmische............................................
5. Lloyd.......................................................
6. Ungarische............................................
7. Meridionale......................................  .
8. Wechsels. Jmmob.....................................
9. ,, Mobiliar.................................

10. Nationale-Ung...........................................
11. Providentia............................................

1 bis 11 Durchschnitt . .

23 ! — 8 ' —
26 — — —
— 15 — —
34 — — —
25 ! 10 - ! 30- ! 12 — —
24 ! 17 33 41
22 ! — — j —
25 ; 18 — 1 —
31 ! — — i —
— ! 14 — > —
24 11 — 30
29 14 i — —
34 , — - — ! —
35 ! — j 9 ! 21
22 ! 16 ! ?
30 ! 16 ! - —
28 — - —
27Vr ! 14,3 ! 16,2 ! 30,5

23 24 _ ! _ -
26 14 — ! —
27 ' 19 i — < 28
23 — —
26 17 ! — —
25 12 — —
24 — —
19 — — i —
18 i — — ! —
29 1 — — ! —
29 — > — ! —
^2 ! 17 ! 28

diejenigen Gesellschaften, welche die erforderlichen Daten veröffentlichen. Die Mehrzahl 
thut dies allerdings nicht, sondern wirft entweder die Provisionen mit andern Posten, 
namentlich den Verwaltungskosten und Steuern, zusammen oder giebt nur sür alle 
Branchen Prämien und Provisionen in einer Summe an.

Was in dieser Statistik gegeben werden konnte, sind nur Durchschnittswerthe; 
doch dürfte sie für den gewünschten Zweck genügen, eine Anschauung von der un
gefähren Höhe der Provisionen zu geben. Die im einzelnen Vertrag vereinbarten 
Sätze sind infolge der verschiedenen dafür maßgebenden Momente nicht alle gleich. So 
werden einem jungen Direktversicherer, dessen Bestand sich in der Hauptsache aus minder- 
werthigen, bei älteren Anstalten zurückgewiesenen Risiken zusammensetzen wird, nur 
niedrige Provisionen gewährt werden können, wie andererseits ein junger Rück
versicherer sich zu höheren Sätzen bequemen muß. Auch die Art des Vertrages ist für 
die Bemessung der Provision maßgebend, der Versicherer, welcher seinen Rückversicherer 
an allen Fällen mit einer Quote betheiligt, wird eine größere Provision beanspruchen 
als derjenige, welcher nur gewisse bedeutendere Risiken und von ihnen nur den 
Excedenten cedirt. (Stutz a. a. O. S. 44.)

2) Nicht ganz zuverlässig sind die Sätze, die in Lebens- und Unfallversicherung 
ermittelt wurden; doch sollen die hohen Sätze in der letzteren Branche der Wirk
lichkeit ziemlich nahe kommen; die Provisionen bewegen sich nach eingezogenen Er
kundigungen zwischen 35 und 40pCt.

?) Beginn der Feuer-Rückversicherung 1897.
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Gesellschaften
Versicherungszweige

Feuer ! Transport Leben Unfall

HI. Rußland.
Pomoschtsch.................................................

IV. Belgien.
8te. §6n. 6'a88nr...........................................

V. Frankreich.
1. IIi Kaine.................................................
2. Olementine............................................
3. k^roviäenee............................................

1 bis 3 Durchschnitt . .

25 v — — —

26 10 —

25 - —
24 - - —
26

25 -

Aus der Tabelle geht zunächst sür die Feuerversicherung hervor, daß 
der durchschnittliche Provisionssatz ui bei den österreichischen Gesellschaften 
2402 pCt., b) bei den französischen 25pCt. und v) bei den deutschen 
27 Vs PCt. beträgt, daß jedoch bei den einzelnen Gesellschaften sich beträcht
liche Abweichungen vom Durchschnitt zeigen. Durch niedrige Sätze fallen 
allein die österreichischen Anstalten Nr. 8 und 9 ans, welche auf das 
Gegenseitigkeitsprinzip zurückzuführen sind, nach welchem diese Organisationen 
arbeiten. Hohe Provisionen gewähren auffallender Weise die Hamburger 
Gesellschaften (Nr. 4, 10, 15). Daß die jüngeren Anstalten (1. Nr. 14, 
17, 18, 11. Nr. 11, 12) weit über dem Durchschnitt stehende Provisionen 
aufweisen, ist eben eine Folge ihrer Jugend, die sic nöthigt, durch große 
Provisionen sich einen Kundenkreis zu bilden.

In der Transportversicherung treten ebenfalls bei den einzelnen 
Anstalten erhebliche Differenzen zu Tage: das Minimum mit 10 pCt. findet 
sich bei der Leipziger, das Maximum mit 24 pCt. bei der Pannonia.

15c. Eine ganz besonders eigenartige Gestaltung der Rückver
sicherung finden wir in der Hagelversicherung und in der Viehver
sicherung. Die gegenseitigen Hagelversicherungs-Gesellschaften erheben 
im Frühjahr Vorprämien und im Herbste je nach den angefallenen Schäden 
Nachschüffe, welche bei deni kleinen Bestand der meisten Gesellschaften 
und der geringen Flächenausdehnung ihres Operationsfeldes ziemlichen 
Schwankungen unterworfen sind; zum Beweis diene die folgende Tabelle:
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1889 0,69 0,73 0,98 0,78 0,53 0,20 0,37 0,23
1890 0,70 0,70 0,71 0,41 0,33 0,07 0,34 0,14
1891 0,92 1,07 0,67 1,28 0,41 0,76 0,41 0,30
1892 0,07 0,43 0,44 0,14 0,11 0,09 — — —
1893 0,23 0,19 0,27 0,17 — 0,12 — — —
1894 0,28 0,78 0,62 0,28 — — — 0,17 —
1895 — 0,33 0,48 0,69 0,50 0,41 — 0,25 —
1896 1,11 1,03 0,89 0,83 0,59 0,98 0,31 0,61 —
1897 0,10 0,54 0,42 0,47 1,30 0,43 0,31 0,16 —
1898 0,17 0,85 0,62 0,82 1,11 0,22 0,32 0,40 0,16
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zusammcngestellt aus den Angaben in Wallmanns Persicherungs
kalender für 1900 S. 19 ff. über die von deutschen Gesellschaften 
1889 bis 1898 eingeforderten Nachschüsse in Tausendstel der Versiche
rungssumme.

Da die Nachschüsse von den Versicherten sehr unangenehm empfunden 
werden, haben sich einzelne Anstalten in eigenthümlicher Weise rückversichert. 
Sie erheben außer dcr Vorprämie von vornherein einen Zuschlag in der 
Höhe des eine Reihe von Jahren durchschnittlich geforderten Nachschusses: 
von dieser Gesammtprämie fällt dem Rückversicherer ein gewisser Prozent
satz (zwischen 50 und 60 pCt.) zu, wofür er sich verpflichtet, abgesehen 
von der Provision, dem Rückversicherten den Gesammtnachschuß zu leisten, 
welcher eingehoben werden müßte, falls nur die alte Vorprämie gezahlt 
worden wäre. Der Antheil des Rückversicherers am Schaden ist gleich 
der Differenz zwischen dem Gesammtschaden und dem Theil der Gesammt
prämie, welcher der alten Vorprämie entspricht. Derartige Verträge 
beziehen sich meist auf den ganzen Bestand einer Anstalt, oder wenigstens 
auf den innerhalb eines größeren Gebietes, z. B. Süddeutschlands. — 
Ein dem eben geschilderten ganz ähnliches Rückvcrsicherungsverhältniß 
besteht bei dcr Rheinischen Viehversicherungs-Gesellschaft in Köln; die 
Gesellschaft arbeitet nach dem Gcgenseitigkeitsprinzipe, die Versicherten 
find also eventuell zu Nachschüssen verpflichtet; jedoch versichert die Gesell
schaft auch mit fester Prämie gegen Entrichtung eines Zuschlags von 
20 pCt. der gewöhnlichen Prämie. Den auf solche Versicherte fallenden 
Nachschuß rückversichert die Gesellschaft bei einer speziell zu diesem Zwecke 
mit einem Kapital von 80 000 Mk. gegründeten Rückversicherungs
Aktiengesellschaft. Diese eigenthümliche Art der Rückversicherung ermöglicht 
es also den Gegenseitigkeitsgesellschaften, wie die Aktiengesellschaften gegen 
feste Prämie Versicherung zu gewähren.

Was die Rückversicherung anlangt, welche in der Hagelbranchc die 
Aktiengesellschaften nehmen, so geschieht dies auf Grund allgemeiner 
Quotenverträge, wonach der Rückversicherer an allen Verträgen mit einem 
gewissen Prozentsatz betheiligt wird; für die Uebernahme einer festen 
Quote des Gesammtschadens bekommt er unter Abzug einer Provision 
einen entsprechenden Theil aller Prämien; nur insofern findet sich eine 
Beschränkung des Vertrages, als die Rückversicherung sich nur auf die in 
einem bestimmten, größeren Gebiete (z. B. auf die in Ungarn) abge
schlossenen Verträge bezieht.

16. Was den Umfang der Haftung des Rückversicherers betrifft, 
so wird die Rückversicherung gewöhnlich zu „Qriginalbedingungen" ge
schlossen (Stutz a. a. O. S. 3), d. h. soweit gewisse Bestimmungen sich 
zugleich im Versicherungs- und im Rückversicherungsvertrag finden können, 
haben sie, abgesehen von denjenigen über die Versicherungssumme, gleichen 
Inhalt; es haftet der Rückversicherer für dieselben Gefahren nnd für die 
gleiche Zeit wie der Direktversicherer. Jedoch kann die Stellung des 
Rückversicherers nach beiden Richtungen günstiger sein als die des Haupt
versicherers. So wird die Gefahr für den Rückversicherer in der Weise 
beschränkt, daß er entweder für Schäden, die auf gewisse Ereignisse zurück
zuführen sind, nicht haftet oder nur für Schäden haftet, deren Ursache 
bestimmte „gezählte" Ereignisse sind, während der Hauptversicherer für 
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alle Schäden einstehen muß, aus welchen Ereignissen sie immer ent
sprungen sein mögen. So schließt z. B. in der Seeversicherung der Rück
versicherer seine Haftung für Feuer aus, der Unfallrückversicherer seine 
Haftung für Radunfälle, der Lebensrückversicherer seine Haftung fiir 
Kriegsgefahr, der Feuerrückversicherer seine Haftung für Explosionsgefahr. 
Ein Beispiel für die zweite Modalität der Besserstellung des Rückver
sicherers ist der von Stutz (a. a. O. S. 3) erwähnte Fall, daß während 
die Transport-Hauptversicherm zu vollen Bedingungen geschlossen ist, 
d. h. alle Schäden umfaßt, die dem Gut auf Grund irgend welcher Er
eignisse zustoßen, der Rückversicherer nur die Seegefahr übernimmt, d. h. 
nur für Schäden aus spezifischen Seeunfällen haftet (Strandung, Kollision, 
Feuer oder Sinken des Schiffes). Eine ähnliche Bedeutung hat bei 
Waarenrisikos die Klausel „frei von Beschädigung außer im Strandungs
fall", derzufolge der Rückversicherer die Gefahr der Beschädigung nur im 
Falle einer Strandung trägt. Ferner findet sich im Rückversicherungs- 
Verträge nicht selten die im Hauptvertrage fehlende Franchisenklausel, 
wonach der Versicherer für kleinere Schäden nicht haftet, so für Schäden 
bis zu 3 pCt. Endlich kommt noch eine zeitliche und eine räumliche Be
schränkung der Ersatzpflicht des Rückversicherers in Betracht; erstere liegt 
dann vor, wenn die Rückversicherung genommen wird, nachdem die Haupt
versicherung schon einige Zeit gelaufen ist. Die räumliche Beschränkung 
spielt hauptsächlich in der Transportversicherung eine Rolle, wo es vor
kommt, daß sich der Versicherer nur für gewisse Strecken rückversichert, 
oder gewisse Zwischenreisen von der Rückversicherung ausgenommen 
sind. ^)

Die Beschränkung der Haftung des Rückversicherers geht zuweilen so 
weit, daß Zweifel entstehen können, ob wir es noch mit einer Summen-, 
oder nicht vielmehr mit einer Gefahrenrückversicherung zu thun haben, 
wie es insbesondere bei der von Ehrenberg (a. a. O. S. 58) er
wähnten Rückversicherung „nur gegen besondere Haverei" der Fall ist.

17. Die Gegenleistung des Rückversicherers an den Rückversicherten, die 
Ersatzleistung, ist wie in jedem Versicherungsverträge eine bedingte; sie 
ist abhängig von der Ersatzpflicht des Rückversicherten, deren Feststellung 
jedoch ganz in den Händen des Letzteren ruht. Die Schadensregulirung 
erfolgt durch den Direktversicherer und ist so in allen Beziehungen für 
den Rückversicherer maßgebend, sowohl bezüglich des „ob", als auch be
züglich des „wie hoch". Für den Rückversicherer wäre es ein Ding der 
Unmöglichkeit, sich an allen Schadensregulirungen zu betheiligen; er muß 
sich in dieser Hinsicht ganz auf die geschäftliche Gewandtheit, Treue und 
Redlichkeit des Direktversicherers verlassen und hat dafür auch eine 
materielle Garantie durch das finanzielle Interesse desselben am Risiko. 
Für den Antheil des Rückversicherers an der Ersatzleistung ist die Rück- 
versicherungssunune maßgebend; er hat soviel Prozent des Schadens zu 
tragen, als die Rückversicherungssumme Prozente der Hauptversicherungs
summe ausmacht. (Ehrenberg a. a. O. S. 138.) Im gleichen Ver
hältniß wird der Rückversicherer an Gegenwerthen (abandonnirte Werthe,

i) Stutz a. a. O. S. 3. Ehrenberg Rückversicherung S. 58, 177. Molden
hauer a. a. O. S. 29f.
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Regreßansprüche u. dergl.) betheiligt, die dem Versicherer im Schadenfalle 
etwa zufallen. (Ehrenberg a. a. O. S. 151 ff.)

18. Was den Geschäftsverkehr zwischen den Parteien anlangt, so 
sind hier zu besprechen: die Mittheilung der einzelnen Fälle, die Mittheilung 
der Schäden und die Rechnungsführung. — Der laufende Versicherungs
vertrag enthält nur die allgemeine Verpflichtung des Rückversicherers, 
gewisse Risiken zu nehmen, welcher Verpflichtung bei obligatorischem Ver
trag die des Rückversicherungsnehmers zur Abgabe gegenübersteht; allein 
durch Abschluß des Vertrages kommt noch kein Versicherungsverhältniß zur 
Entstehung; andererseits bedarf es dazu keines Vertragsschlusscs mehr; 
vielmehr ist die Entstehung im Falle eines obligatorischen Vertrages von 
dem Willen einer Partei unabhängig; im Falle eines fakultativen Ver
trages hängt die Entstehung noch vom Belieben des Rückversicherung
nehmers als einer Bedingung ab. Jedenfalls muß dem Rückversicherer 
von jedem Versicherungsverhältniß Mittheilung gemacht werden. Beim 
Abschluß eines direkten Versicherungsvertrages müssen seitens des Ver
sicherungsnehmers eine Reihe Thatsachen mitgetheilt werden, die zur 
Beurtheilung des Risikos dienlich sind; dies entfällt vollständig in der 
Rückversicherungsaufgabe. Dem Rückversicherer wird von den einzelnen 
Fällen periodisch in sog. Bordereaux Mittheilung gemacht.

Die Angaben über den einzelnen Fall sind äußerst dürftig, sic be
schränken sich auf den Beginn der Versicherung, dann auf die Ver
sicherungssumme und die Prämie (zwei Punkte, die der Prämienkontrolle 
dienen), endlich auf die örtliche Lage des Risikos, die in Verbindung mit 
der Rückversicherungssumme den Rückversicherer zur Retrocession ver
anlassen kann. —

Von den Schadenfällen wird der Rückversicherer in entsprechender 
Weise durch Schadenbordereaux in Kenntniß gesetzt. Die Verrechnungen 
zwischen den Parteien erfolgen im Wege des Kontokorrents mit Viertel
oder halbjähriger Zahlung des Saldos; sofortige Zahlung der Ersatzleistung 
gleich nach dem Schaden erfolgt dann, wenn die Schadenssumme einen 
gewissen Betrag übersteigt.

Im Allgemeinen ist über das Verhältniß zwischen den Parteien zu 
bemerken, daß Wohl kein Vertrag mehr auf Treue und Redlichkeit der 
Parteien gestellt ist wie der Rückversicherungsvertrag. Bei jedem Rück- 
versicherungsvertrage fungirt der Rückversicherte als Vertrauensmann 
sämmtlicher Rückversicherer (Ehrenberg a. a. O. S. 14); sowohl 
bezüglich des Abschlusses des direkten Vertrages, wie im Falle eines 
Schadens müssen sie sich auf ihn verlassen; für seine Sorgfalt haben 
sie allerdings eine Garantie in seinem Selbstbehalt, bezw. in einer 
dahingehenden Vertragsbestimmung, nicht aber dasür, ob er dieser 
Abmachung auch nachkommt und nicht später doch seine Priorität abdcckt. 
So ist für den Rückversicherten reichliche Gelegenheit zu Uebervortheilungen 
geboten. Ist also schon bei jedem Rückversicherungsvertrage der Rück
versicherer von dcr Redlichkeit seines Kontrahenten abhängig, so gilt das 
im höchsten Maße von der laufenden Rückversicherung, wenigstens soweit 
sie auf Grund eines obligatorischen oder relativ-fakultativen Vertrages 
genommen wird. Ob der Rückversicherungsnehmer seinen vertraglichen 
Pflichten nachkommt, ob er alle obligatorischen Posten anmeldet, ob er 
sie nicht anderweitig zn böheren Provisionen rückdeckt, das zu 
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kontrolliren, fehlt dein Versicherer jede Handhabe. Allerdings ge
währen alle laufenden Verträge dem Rückversicherer eine weitgehende 
Kontrollbefugniß; sie geben ihm das Recht, jeder Zeit in den Ge
schäftsräumen des Rückversicherten von allen einschlägigen Schriften 
und Urkunden Einsicht zu nehmen. (Stutz a. a. O. S. 79 ff. bezw. 
S. 84 tz 9 und S. 87 tz 11.) Allein diese Ermächtignng bietet doch 
nicht die Möglichkeit einer fortlaufenden materiellen Kontrolle, sie hat 
lediglich die Bedeutung eines Damoklesschwertes, das über dem Haupt 
des ungetreuen Rückversicherten schwebt; denn in der Ausübung dieses 
Rechtes liegt ein derartiges Mißtrauensvotum, daß sie, auch wenn keine 
Unregelmäßigkeiten zu Tage träten, zum Abbruch aller geschäftlichen Be
ziehungen zwischen den Parteien führen müßte.

19. Was die Dauer der laufenden Rückversicherungsverträge betrifft, 
so werden diese gewöhnlich auf ein Jahr, zuweilen jedoch auch für längere 
Zeit, bis zu fünf Jahren, abgeschlossen. So oft innerhalb des verein
barten Zeitraums die festgesetzten Voraussetzungen gegeben sind, d. h. im 
Falle eines Quotenvertrages, so oft ein Versicherungsvertrag abgeschlossen 
wird, im Falle eines Excedentenvertrages, so oft sich ein Excedent er
giebt, kommt zwischen Versicherer und Rückversicherer ein Versicherungs
verhältniß zur Entstehung. Der Ablauf des vereinbarten Zeitraumes 
verhindert natürlich das Entstehen neuer Rückversicherungsverhältnisse, die 
schon entstandenen dauern aber fort, sofern nicht, wie regelmäßig in der 
Feuerversicherung, die Kündigung der einzelnen Nückversicherungsverhält- 
nisse im Vertrage ausdrücklich Vorbehalten ist?)

20. Wir haben bisher uns mit der Darstellung des General-Rück
versicherungsvertrages befaßt und haben den Spezialvertrag als minder 
wichtig unberücksichtigt gelassen. Kurz sei über diesen Folgendes bemerkt: 
Spezialverträge werden nur da angewendet, wo Generalverträge nicht aus
reichen, so zur Rückdeckung von sog. Superexcedenten, d. h. von Überschüssen, 
welche über die durch laufende Verträge gedeckten Excedenten hinausgehen, 
oder von Fällen, die im laufenden Vertrag ausgenommen sind, oder 
endlich zur Rückversicherung wegen Ueberfälligkeit des Schiffes zu speku
lativer Prämie?) Verhältnißmäßig am häufigsten wird von der Spezial
versicherung in der Transportbranche zur Rückdeckung Gebrauch gemacht, 
weil hier infolge der großen Möglichkeit der Kumulirung sich nicht selten 
Superexcedenten ergeben und ihre Unterbringung auf der Börse mit 
Hülfe der Makler keine Schwierigkeiten macht; in der Feuerversicherung 
werden Spezialverträge nur im Zusammenhang mit laufenden abgeschlossen. 
Es hat z. B. ein Versicherer mit einem Rückversicherer einen laufenden 
Vertrag, wonach er ihn an allen Excedenten über 30 000 Mk. bis zu 
30 000 Mk. betheiligt. Nun bekommt der Versicherer einen Fall mit 
65 000 Mk. Versicherungssumme; den sich ergebenden Superexcedenten 
von 5000 Mk. meldet er als fakultativen zugleich mit dem obligatorischen 
Posten von 30000 Mk. seinem Rückversicherer an; lehnt dieser die Ueber
nahme nicht binnen 24 Stunden ab, so gilt der Posten als angenommen 
nnd ein Spezial-Rückversicherungsvertrag unter den Bedingungen des

Moldenhauer a. a. O. S. 151.
2) Fälle, welche durch Spezialverlräge rückversichert werden, nennt die Praxis 

„fakultative Posten". Siehe die Anm. 4 bei Nr. 11.
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laufenden Vertrages, welche in diesem Fall die Bedeutung von Punktationen 
haben, als abgeschlossen. — Die Spezial-Rückversicherung erfolgt ebenfalls 
gegen einen der Rückversicherungssumme entsprechenden Theil der Original
prämie unter Abzug einer hier allerdings niedrigeren Provision.

21. Wie wir oben erwähnten, kommt der General-Rückversicherungs
vertrag nicht bloß als laufender, sondern auch als Pauschal - Rückver- 
sicherungsvertrag vor. — Die Eigenthümlichkeit der Pauschal-Rück- 
versicherung besteht, abgesehen davon, daß sie wie jede Generalversicherung 
an die Stelle vieler Einzelversicherungen tritt, darin, daß anders als in der 
laufenden Versicherung eine feste Versicherungssumme und eine feste Prämie 
für die ganze Versicherungszeit oder für jeden einzelnen Tag vereinbart 
werden (Jahres- und Tagespauschalversicherung); Versicherungssumme und 
Prämie sind also beim Abschluß des Vertrages bestimmt, im Gegensatz zum 
laufenden Vertrage, wo sie nur bestimmbar sind und sich bei Entstehung 
eines Versicherungsverhältnisses unabhängig vom Willen der Parteien 
automatisch festsetzen. Die Pauschal-Rückversicherung hat die weitere 
Eigenthümlichkeit, daß im Schadensfälle Versicherungssumme und Ber- 
sicherungswerth unberücksichtigt bleiben, vielmehr alle Schäden zum Bollen 
bezahlt werden, bis die ganze Versicherungssumme absorbirt ist.

Bon den einzelnen unter die Pauschalversicherung fallenden Risikos 
muß der Rückversicherungsnehmer seinem Rückversicherer periodisch Mit
theilungen machen, die jedoch nicht so spezialisirt zu sein Pflegen, wie die
jenigen der laufenden Versicherung. Gegenüber der laufenden hat die 
Pauschal-Rückversicherung verschiedene Mängel; sie bringt einerseits die 
Gefahr der Prämienverschwendung mit sich, falls nämlich die wirkliche 
Versicherungssumme hinter der angenoinmenen zurückbleibt, andererseits 
die Gefahr einer zu frühen Beendigung der Versicherung, falls nämlich 
die Versicherungssumme durch Schadenzahlungen zu früh absorbirt ist.

22. Zum Schlüsse haben wir noch den Besonderheiten der Gefahren- 
Rückversicherung einige Worte zu widmen. Auch in der Gefahren-Rück
versicherung werden sowohl General- wie Spezialverträge abgeschlossen; 
ihre Hauptanwendung findet die Gefahren-Rückversicherung, und zwar über
wiegend in der Form der Spezialverträge in der Seeversicherung (Ehren
berg a. a. O. S. 178); in der Feuerversicherung wie in den übrigen 
Zweigen wird sie heute so gut wie gar nicht angewendet; ein Fall neuer 
Anwendung ist das oben Nr. 8 beschriebene Beispiel aus der Vieh- 
versicherung. Die Prämie wird in der Gefahren-Rückversicherung nicht 
wie in der Summen-Rückversicherung als eine der Rückversicherungssumme 
entsprechende Quote der Originalprämie festgesetzt, es muß vielmehr eine 
neue selbständige Prämie vereinbart werden.

23. Hinsichtlich der Betriebsform ist die Rückversicherung entweder 
Versicherung bei Dritten, oder sie ist eine gegenseitige, je nachdem, analog 
den Verhältnissen in der direkten Bersicherung, sie zu Erwerbszwecken 
oder ohne diese Absicht gewährt wird. Ein besonderer Fall der Rück
versicherung bei Dritten ist die — wie wir sie nennen möchten — 
wechselseitige Rückversicherung;') ihre Eigenthümlichkeit beruht darin,

l) Vergl. Ehrenberg a. a. O. S. 26. In Oesterreich verwendet man für die 
Versicherung, welche gewöhnlich gegenseitige genannt wird, den Ausdruck wechselseitige 
Versicherung; unsere wechselseitige Rückversicherung ist keine gegenseitige, sondern Erwerbs
versicherung, wie nochmals mit Rücksicht auf die in Oesterreich übliche Terminologie 
betont werden soll.
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daß bei ihr nicht wie bei der einfachen Rückversicherung eine Partei nur 
Rückversicherer, die andere nur Rückversicherter ist, sondern jede Partei 
der anderen gegenüber zugleich Rückversicherer und Rückversicherter ist. — 
Uebrigens nehmen bei der Rückversicherung auf Gegenseitigkeit die Ver
träge andere Formen an als die vorbeschriebenen, worüber das Nähere 
im folgenden Abschnitt V unter Nr. 38.

(Schluß folgt.)

Litteratur.
vr. Konrad Malß, Betrachtungen über einige Fragen des Bersicherungsrechtes, 

insbesondere der Feuer- und Lebensversicherung. Frankfurt a. M., I. D. Sauer - 
landers Verlag, 1862. (67 Seiten.)

Einleitung. Im Verhältnis; zu der bedeutenden Entwickelung des Versiche
rungswesens fand Malß die Versicherungs-Rechtswissenschaft sehr vernachlässigt. Auch 
die Rechtsprechung übte keinen nachweisbaren Einfluß auf die Entwickelung des Ver
sicherungsrechtes. Die Gesetze hatten sich auf das Seeversicherungsrecht beschränkt.

Malß theilt die Bemerkungen mit, die sich ihm in seinem praktischen Berufe als 
Rechtskonsulent der Versicherungsgesellschaft Providentia in Frankfurt a. M. aufge
drängt haben.

8 1. Die Stellung des Versicherungsvertrages im Systeme. Die 
zweckmäßige Stellung des Versicherungsvertrages im Systeme ist die ihm von Gerber 
zugewiesene, in einer besonderen Klasse: „Geschäfte zur Sicherung gegen künftigen 
Schaden", neben der Bürgschaft. Die Einreihung unter die Glücksoerträge ist zu ver
werfen.

8 2. Terminologie. Malß folgt dem Sprachgebrauche des deutschen Handels
gesetzbuches, wonach die Kontrahenten Versicherer und Versicherungsnehmer heißen, und 
der Versicherte derjenige ist, von dem die Gefahr abgewendet werden soll.

Anstatt vom „Gegenstand" will er von dem „logischen Objekte" des Vertrages 
sprechen, im Gegensatze zur versicherten Sache.

Prämie soll „reine Gefahrprämie" bedeuten. Wo die Prämie auch andere Be
standtheile enthält, z. B. eine Spareinlage, soll sie „Entgelt" heißen.

8 3. Die in Betracht kommenden Personen, a) Der Versicherer. 
Die Binnenversicherungen können ihrer Natur nach nur von großen besonders dazu 
gebildeten Anstalten betrieben werden, die entweder Aktiengesellschaften oder auf Gegen
seitigkeit begründete Vereine sind. Diese Verschiedenheit hat auf die rechtliche Natur 
des Versicherungsvertrages keinen Einfluß. Auch die Mitglieder der Wechselseitigen 
zahlen eine fixe Prämie und erhalten die Dividende nicht in ihrer Eigenschaft als Ver
sicherte, sondern als Korporationsmitglieder. Art. 271, Z. 3. (jetzt 88 1- Z- 3. und 
343) H. G. finden daher auch auf gegenseitige Gesellschaften Anwendung.

§ 4. b) Versicherter und Versicherungsnehmer. Malß unterscheidet 
bei der Lebensversicherung drei Personen: Versicherer, Versicherungsnehmer und Ver
sicherter (d. i. Begünstigter). Das versicherte Leben sei nur die versicherte Sache.

8 5. Vom logischen Objekte des Vertrages. Objekt des Vertrages sei 
die Gefahr im dreifachen Sinne: nämlich als gefährdendes Ereigniß, als Gefährlichkeit 
der Sache und als Wirkung der Gefahr. Dem Versicherten die Gefahr in diesem drei
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fachen Sinne des Wortes abzunehmen, sei Zweck des Versicherungsvertrages. In 
diesem Sinne beginne die Leistung des Versicherers sofort mit der Perfektion des 
Vertrages.

Die Gefahr braucht keine künftige zu sein, es genügt, daß der Eintritt des ge
fährdenden Ereignisses beiden Kontrahenten im Augenblicke des Vertragsabschlusses 
unbekannt ist. Art. 789 (jetzt 785) H. G. gestatte eine analoge Anwendung auf andere 
Versicherungsarten.

8 6. Uebersicht der Lebensversicherungsgeschäfte.
I. Kapitalversicherungen.

auf den Todesfall,
1. gewöhnliche Versicherung aus den Todesfall,
2. Versicherung auf kurze Zeit und aufgeschobene Versicherung,
3. abgekürzte Versicherung;

L. auf den Lebensfall:
0. aus zwei verbundene Leben und Ueberlebensverträge.

II. Rentenversicherungen.
aus ein Leben und zwar sofortige lebenslängliche, aufgeschobene, tempo
räre Renten;

IZ. auf zwei verbundene Leben (bis zum Tode des Erststerbenden, Zuletzt
sterbenden, eines bestimmten von beiden;

0. Ueberlebungsrenten (beginnend beim Tode des Erststerbenden, oder einer 
bestimmten Person von beiden).

III. Sparkasseversicherungen.
IV. Versicherungen gegen vorübergehende Erwerbsunfähigkeit (Krankenrenten, 

Invalidenversicherungen).
V. Versicherungen gegen außergewöhnliche Gefahren (auf der See, auf der 

Eisenbahn, im Kriege, in Bergwerken rc.).
Die von den sogenannten Rentenanstalten betriebenen Geschäfte und die tontinen- 

artigen Verträge rechnet Malß nicht zu den wahren Lebensversicherungen. Es handle 
sich dort mehr um Spielgeschäfte, wobei die Längstlebenden auf Kosten der früher 
Sterbenden gewinnen.

8 7. Die Lebensversicherung. Definition. „Die Lebensversicherung ist 
derjenige Versicherungsvertrag, welcher den Ersatz eines solchen Nachtheiles zum Zwecke 
hat, der durch das gänzliche oder theilweise Aufhören der Lebensthätigkeit oder dadurch 
veranlaßt wird, daß der Tod eines Menschen, abweichend von seiner wahrscheinlichen 
Lebensdauer eintritt."

Die Gefahr bei der Lebensversicherung bestehe in der Differenz der wirklichen 
und der wahrscheinlichen Lebensdauer. Der Zweck solcher Verträge sei der, diese Gefahr 
bei der Ansammlung bestimmter Kapitalien zu vermeiden.

Der Rentenkauf gehöre zur Todessallversicherung. Beide seien in ihren Beweg
gründen und in der mathematischen Berechnung identisch. Auch bei der Todesfall
versicherung werde, und zwar vom Versicherer, eine Rente gekauft.

8 8. Von der Anzeigepflicht und dem Irrthum. Grund der Anzeige
pflicht ist die Nothwendigkeit, das Objekt des Vertrages festzustellen. Sie erstreckt sich 
daher (8 5) auf die, Bezeichnung des gefährdenden Ereignisses, auf Angaben über die 
Gefährlichkeit der Sache und über den Umfang des zu leistenden Schadensersatzes.

Eine Unterlassüng oder irrige Anzeige hindert das Zustandekommen des Ver
trages, auch bei Mangel des Kausalzusammenhanges mit dem Vertragsabschlusse und 
mit dem Eintritte des gefährdenden Ereignisses, und auch bei unverschuldetem 
Irrthume.
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8 9. Die Bedeutung der Antragsformulare und Fragebogen. Es 
giebt keine Erkundigungspflicht des Versicherers, sondern nur eine Anzeigepflicht des 
V ersicherungsnehmers.

Der Fragebogen ist ein rein einseitiger Akt des Versicherungsnehmers.
Die Police erst ist der Ausdruck des Vertrages und daher allein maßgebend, 

wenn sie dem Anträge widerspricht.
8 10. Die Veränderung der Gefahr im Laufe der Versicherung. 

Jede nachträgliche wesentliche, generische Veränderung der Gefahr ist bei der Feuer- 
und Lebensversicherung — anders als bei der Seeversicherung, Art. 818 (jetzt 
8 814) H. G. — eine Veränderung des Gegenstandes des Vertrages und hebt deshalb 
die Verbindlichkeit des Versicherers auf. Insbesondere sei das Leben einer Person 
nicht schlechtweg versichert, sondern ihr „unter normalen Verhältnissen geführtes Leben, 
auf welches die Sterblichkeitstafeln der gewöhnlichen bürgerlichen Bevölkerung an
wendbar sind."

Die nachträgliche generische Aenderung der Gefahr müsse daher dem Versicherer 
zur Anzeige gebracht und seine Genehmigung eingeholt werden. Zuthun, Wissen des 
Versicherten sei nicht erforderlich.

8 11- Von der Versicherungssumme und dem Interesse. Der Ver
sicherer muß den von ihm übernommenen Schaden und nur den Schaden ersetzen.

Daraus folgt:
1. „Die Versicherung kann niemals zu einer Bereicherung des Ver

sicherten führen."
2. „Der Versicherte muß ein vermögensrechtliches Interesse haben, wenn 

er Zahlung verlangt."
Doch ist die Versicherung des luerum eessan8 in Deutschland nicht ausgeschlossen.
Interesse und Schaden sind identisch.
8 12. Von der Ueberversicherung und dem Interesse. Das Versiche

rungsrecht legt der Versicherungssumme keine absolute Bedeutung bei. In der 
Regel hat sie bloß Bedeutung für die Berechnung der Prämie und des Schadenersatzes. 
Die Ueberversicherung hat in den meisten Ländern nicht Aufhebung, sondern bloß 
Reduzirung des Anspruches zur Folge.

Bei der Lebensversicherung kommen die Grundsätze über Ueberversicherung 
nicht zur Anwendung, weil nur der Versicherungsnehmer weiß, wie viel ihm das Leben 
des Versicherten werth ist, und weil die Versicherung auf den Todesfall keine bloße 
Versicherung ist, sondern ein aus einem Sparkassenvertrage und einer Versicherung zu
sammengesetzter Vertrag (S. 61 u. f.). Die Prämie bestehe nämlich bei dieser Versiche
rung aus zwei Theilen, einer Sparkasseneinlage und der wahren Prämie. Die Spar
kasseneinlage werde als Prämienreserve dem Versicherten gutgeschrieben. Die eigentliche 
Prämie im engeren Sinne werde der Gesellschaft als Gewinn zugeschrieben.

Der Sparkassenvertrag begründe das zur Versicherung erforderliche Interesse. Ein 
weiteres Interesse sei nicht erforderlich. Die weitergehenden Anforderungen bei der 
Versicherung auf fremdes Ableben seien meist auf polizeiliche Gesichtspunkte zurück
zuführen.

8 13. Die Police in dritten Händen und die Inhaberklausel. Die 
Natur eines Jnhaberpapieres steht im Widersprüche zum Wesen der Versicherung. Nur 
dann erscheint die Jnhaberpolice zulässig, wenn sie als qualifizirtes Legitimationspapier 
im Sinne Kuntzes aufgefaßt wird.

Schriftlichkeit des Vertrages, und zwar in der Form der einseitigen Police, ist bei 
allen Versicherungen, mit Ausnahme der See-, Binnen- und Landtransportversicherung, 
allenthalben als wesentliches Erforderniß anerkannt.
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Da die Prämie erst in der Police fixirt wird, ist die Police noch nicht die An
nahmeerklärung, sondern dies? erfolgt erst durch den Versicherungsnehmer, indem er die 
Police annimmt. Die Bezahlung der Prämie lasse auf Genehmigung der Police ihrem 
ganzen Inhalte nach schließen.

Bei Lebenspolicen ist der Entschädigungsanspruch in gewissem Umfange in der 
Police verkörpert. Der Anspruch kann in der Regel nicht ohne Police geltend gemacht 
werden. Die Police hat einen mathematischen oder Sparkassenwerth, welcher ihr einiger
maßen die Funktion eines Kreditpapieres verleiht.

Malß nimmt an, daß der in einer Lebenspolice genannte Versicherte (Begünstigte), 
sobald er dem Versicherungsnehmer seine Zustimmung geäußert habe, einen Anspruch 
auf die Forderung aus der Police und auf die Police erworben habe. Es sei dann 
eine Cession ohne seine Zustimmung nicht mehr zulässig.

8 14. Die Schenkung einer Lebenspolice. (Hier wurde die frühere 
Formvorschrift der gerichtlichen Anzeige bei Schenkung einer Police im Werthe über 
500 Solidi behandelt.)

8 15. Definition des Versicherungsvertrages. „Die Versicherung ist 
ein selbständiger zweiseitiger Vertrag unter Lebenden, wodurch der Versicherer den Er
satz des Schadens einer bestimmten Gefahr gegen Entgelt übernimmt."

D. KviLik.
Malß' Betrachtungen bilden eine dauernde Bereicherung der Versicherungsrechts

wissenschaft.
Sie sind gleich ausgezeichnet durch Beherrschung der damaligen Gesetzgebung, 

Rechtsprechung und Litteratur des In- und Auslandes wie durch klare, selbständige 
Gedanken und durch eine lebendige, interessante Darstellung.

Ungeachtet der bedeutenden Entwickelung, welche das Versicherungswesen und das 
Versicherungsrecht in den 40 Jahren seit dem Erscheinen dieses Werkes genommen 
hat, sind die Ausführungen desselben noch heute in vielen Beziehungen als muster
gültig zu bezeichnen. Hierher gehören: die Ausführungen über die Stellung des Ver
sicherungsvertrages (Z 1); über die Terminologie (8 2);^ über die rechtliche Behand
lung des Versicherungsvertrages mit einer wechselseitigen Gesellschaft (8 3); 2) über die 
Eintheilung der Versicherungsverträge (8 6);^) über die Bedeutung der Versicherungs
summe (8 11) und der Ueberversicherung (8 12); über die Inhaberklausel (K 13- und 
die Definition des Versicherungsvertrages (8 15).

Nicht beizupflichten ist dagegen den Ausführungen von Malß über das logische 
Objekt und den Zweck des Versicherungsvertrages (8 5). Das gefährdende Ereigniß 
und die Gefährlichkeit der Sache können durchaus nicht als Objekt des Vertrages be
zeichnet werden, ebenso wenig als die Uebernahme des Ereignisses und der Gefährlich
keit der Sache den Zweck des Vertrages bildet. Durch den Vertrag wird bloß die 
Uebertragung der Wirkungen des schädigenden Ereignisses bezweckt und nur diese

i) Jedoch ist an Stelle der Bezeichnung „Versicherter" bei der Lebensversicherung 
der Ausdruck „Begünstigter" üblich geworden.

2) Wenngleich die bisherige Theorie und Praxis diesen Vertrag nicht als 
Handelsgeschäft gelten ließ (F. Ehrenberg, Versicherungsrecht I, S. 76), ent
schieden die Bestimmungen des neuen deutschen Handelsgesetzbuches für die Malßsche 
Ansicht (88 1, 2 und 343 H. G.).

2) Daß die Leibrenten und die Leibrentenversicherungen zu den Lebens
verträgen zu zählen seien, wird auch heute noch von hervorragenden Kennern des 
Versicherungsrechtes, wie von Vivante, II contralto cki assicuraLione III (1887), 
S. 160, vertreten. Doch ist die herrschende Meinung dagegen: Staudinger, Die 
Rechtslehre vom Lebensversicherungsvertrage (1858 >, S. 20; Rüdiger, Die Nechts- 
lehre vom Lebensversicherungsvertrage (1885), 8 13; Ehrenberg, Versicherunqsrecht 
(1893), I. S. 61.
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Wirkungen können als das logische Objekt des Vertrages angesehen werden. Mit 
Rücksicht auf die Unhaltbarkeit dieser Lehre sind auch die aus derselben gezogenen 
weiteren Folgerungen, betreffend Anzeigepflicht und Irrthum (8 8), sowie die Auf
hebung des Versicherungsvertrages durch generische Aenderung der Gefahr (8 10) nicht 
aufrecht zu halten.

Ob der 8 785 H. G. eine analoge Anwendung gestattet, d. h. ob die subjektive 
Ungewiß he it derParteien über den Eintritt des gefährdenden Ereignisses auch bei anderen 
als den Seeversicherungsverträgen zur Gültigkeit derselben genügt, ist auch heute noch 
eine Streitfrage. Malß hat diese Frage zu allgemein bejaht, da die ratio 1e§i8, 
Schwierigkeit oder Unmöglichkeit der Behebung der Ungewißheit, nicht bei allen Ver
sicherungsverträgen in gleicher Weise vorhanden ist.*).

In der Definition der Lebensversicherung (8 7) scheinen mir die Nachtheile, 
gegen welche diese Versicherung genommen wird, zu eng umgrenzt. Es wäre kürzer 
und vollständiger gewesen, als diese Nachtheile diejenigen zu bezeichnen, welche aus 
der Ungewißheit der menschlichen Lebensdauer hervorgehen.

Es entspricht ferner nicht den Thatsachen, daß Malß den Fragebogen als rein 
einseitigen Akt des Versicherungsnehmers bezeichnet (8 9). Der Versicherer wirkt viel
mehr regelmäßig beim Zustandekommen desselben wenigstens in der Weise mit, daß 
er die Fragen, die Veriicherungsbedingungen und sonstigen Klauseln dem Versicherungs
nehmer vorlegt oder vortegen läßt.

Interesse und Schaden dürfen nicht identifizirt werden (8 11). Mein Schaden 
ist eine Folge dessen, daß ich ein Interesse an einer Sache oder an dem Leben einer 
Person habe. Ohne Interesse kein Schaden. Aber ein Interesse kann ohne Schaden 
bestehen.

Auch der Standpunkt von Malß rücksichtlich des Rechtes des Begünstigten 
und des Cessionars ^8 13) ist heutzutage ein überwundener. Man ist jetzt darüber 
einig, daß die Zustimmung des Versicherungsnehmers dem Begünstigten noch kein un
entziehbares Recht verleiht.

Was endlich die von Malß aufgestellte Theorie der Doppelnatur eines 
^ebensversicherungsvertrages betrifft (88 7 und 12), so hat dieselbe durch lange 
Zeit die Doktrin beherrscht, ja sie wurde noch vor 10 Jahren als die herrschende er
klärt. 2) Doch ist sie andererseits von vielen Seiten scharf bekämpft worden und wird, 
meines Erachtens auch mit Recht, immer mehr verdrängt. 3)

^) So Viv ante, Allgemeine Theorie der Versicherungsverträge in Goldschmidts 
Zeitschrift für Handelsrecht 39, S. 481; Ehrenberg I. e. S. 325. Dagegen Stobbe, 
Deutsches Privatrecht, III., S. 358; Lewis, Lehrbuch des Versicherungsrechtes, S.31.

2) Nach dem Zeugnisse Ehrenbergs, in Goldschmidts Zeitschrift für Handels
recht, XXXIII., S. 50, wurde diese Lehre von Rüdiger in dessen Rechtslehre vom 
Lebensversicherungsvertrage, Berlin 1885, in vollständig abschließender Weise dargestellt. 
Die übrigen Vertreter dieser Theorie sind bei vr. Hermann Hecker, Tie rechtliche 
Natur der Prämienreserve bei ^ebensversicherungsverträgen, Zeitschrift für Handelsrecht, 
XXXVII, S. 385, verzeichnet.

Hierzu kommen noch die österreichischen Autoren:
Steinbach, Die Stellung der Versicherung im Privatrechte, Wien 1883, S. 26f. 

und Zur Frage der gesetzlichen Regelung des Versicherungsvertrages in Ehrenzweigs 
Assekuranz-Jahrbuch, VI. (1885), S. 259. Stubenrauch, Kommentar zum öster
reichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche ack 8 1288 (5. Aufl., 1888). Knöpf
macher, Der Policenrückkauf in der Lebensversicherung. Ehrenzweigs Assekuranz-Jahr
buch, XIU. (1892), 2 Abthlg., S. 3. Onciul, Der Versicherungsvertrag nach 
österreichischem Rechte, Wien 1896, S. 125.

3) Die Malßsche Theorie wurde bekämpft von: Lichtenfels, Ueber emige Fragen 
des Binnenversicherungsrechtes, Wien 1870, S. 26. Goldschmidt in seiner Zeitschrift, 
XXIII., S. 180; XX V., S. 284 und im System des Handelsrechtes, S. 257. König 
in Endemanns Handbuch des Handelsrechtes, HI., S. 825. Ehrenzweig in seinem 

28*
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Was vornehmlich gegen die Richtigkeit dieser Theorie spricht, ist Folgendes:
1. Die Absicht der Parteien, welche, wenn sie einen Lebensversicherungsvertrag 

schließen, durchaus nicht daran denken, zwei Verträge abzuschließen, einen Sparkassen
vertrag und einen accessorischen Versicherungsvertrag, sowie der Mangel von Partei- 
erklärungen, welche auf zwei derartige Verträge gerichtet wären.

2. Der Versicherer hat es mangels besonderer Vereinbarungen in der Hand, die 
Prämienreserve nach seiner Willkür zu berechnen. Es hinge daher die Höhe der an
geblichen. Sparbeträge thatsächlich von seiner Willkür ab, was der Natur von Spar
kassenverträgen nicht entspricht.

3. Wäre die mathematische Zerlegbarkeit der Prämie in mehrere Theile, welche 
verschiedenen Zwecken dienen, maßgebend für die juristische Behandlung, so müßte der 
Lebensversicherungsvertrag in noch mehr als zwei Verträgen zerlegt werden, so in einen 
Lohnvertrag für Herstellung der Gefahrengemeinschaft, entsprechend dem Bruttozuschlage 
für die Verwaltungskosten, in einen Vertrag wegen Dotirung der Spezialreserven und 
wegen des Unternehmergewinnes rc.

Doch was man immer gegen diese Malßsche Theorie einwenden mag, das Eine 
muß ntan einräumen, daß sie auf die Entwickelung der Lebensversicherung von nach
haltigem und heilsamstem Einflüsse gewesen ist. Dr. Bernhard Brecher.

vr. Carl Neumann, Die rechtliche Stellung des sogenannten Unteragenten einer 
Privatversicherungs-Gesellschaft. (Auf Grund der Versicherungsbedingungen und 
der Agenturinstruktionen mit Berücksichtigung der Entscheidungen des ehemaligen 
Neichs-Oberhandelsgerichts und des Reichsgerichts.) Berlin, E. S. Mittler L Sohn, 
1891, (74 Seiten).

H.. InHcrtt.
Einleitung. Die Judikatur räumt den Unteragenten eine zu weit gehende 

Vertretungsbefugniß ein, weil sie die Geschäftsführung, wie sie in den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen zu Tage tritt, zu wenig würdigt.

I. Von der Anstellung der Unteragenten. Hier schildert Neumann auf 
Grund der Agenturinstruktionen die gewöhnlichen Beziehungen der Unteragenten zu den 
Generalagenten und den Versicherungsgesellschaften. Der Unteragent wird von dem 
Generalagenten angestellt und von der Versicherungsgesellschaft bestätigt. Er wirkt 
unter der Haftung des Generalagenten und kann von ihm entlassen werden.

Der Unteragent erhält von dem Versicherer die Policen und Prämienquittungen. 
Er wird mit dem Betrage der Prämien, auf welche diese Dokumente lauten, belastet, 
und nur dann wieder entlastet, wenn er diesen Betrag einsendet oder die Dokumente 
rechtzeitig zurückschickt. Die einkassirten Prämien sind ein ihm anvertrautes fremdes Gut.

II. Begriff des Unteragenten. Aus den zum Theile im Wortlaut wieder
gegebenen Instruktionen und Versicherungsbedingungen schließt Neumann, daß der 
Unteragent regelmäßig kein Vertreter der Gesellschaft sei, d. h. daß er nicht befugt sei, 
an Stelle der Gesellschaft rechtsverbindliche Handlungen vorzunehmen, außer soweit ihn: 
solche Befugnisse durch eine dahin zielende Vollmacht eingeräumt werden. Eine solche 
Vollmacht habe aber der Unteragent nur bezüglich der Empfangnahme der Prämien 
und von Anzeigen (S. 18); sonst sei die Stellung des Unteragenten lediglich die eines 
zwischen den Parteien stehenden Vermittlers.

Assekuranz-Jahrbuch, IV., S. 201 und XVIII., S. 39. Viv ante, II contralto ckl 
a8sieura2ion6, III. (Mailand 1887), Nr. 37. Lewis, Lehrbuch des Versicherungsrechtes 
(1889) 8 27. Zillmer, Die Bedeutung der Prämienreserve in der Lebensversicherung, 
Ehrenzweigs Assekuranz-Jahrbuch, IX. (1888), S. 2. Hecker 1. e. Bischoff, Die 
rechtliche Bedeutung der Prämienreserve eines Lebensversicherungsbetriebes, Bremen 
1891. Wiedemann, Zur rechtlichen Natur der Prämienreserve in der Zeitschrift für 
Versicherungsrecht und Wissenschaft, I. (1895). Gebauer, Die sogenannte Lebensver
sicherung, Jena 1895, S. 216.



Litteratur. 425

III. Haftung der Unteragenten und der Versicherungsgesellschaft. 
Neumann untersucht sodann die Rechte und Pflichten des Unteragenten anläßlich der 
einzelnen von ihm ausgeübten Funktionen, stellt überall die einschlägigen Entscheidungen 
des R. O. H. G. und des R. G., zum Theil ihrem Wortlaute nach, zusammen und 
unterzieht dieselben einer zumeist abfälligen Kritik.

1. Die einleitenden Aeußerungen des Agenten, sofern dieselben An
preisungen sind, entspringen seiner selbständigen Vermittlerthätigkeit und gehen die 
Gesellschaft nichts an. Der Unteragent hat nicht das Recht, in Vertretung der Gesell
schaft Aufschlüsse und Erörterungen zu den Fragen und Versicherungsbedingungen zu 
ertheilen oder die Gesellschaft durch seine Interpretation der Versicherungsbedingungen 
zu binden. Wird der Versicherungsnehmer diesbezüglich durch den Agenten irregeführt, 
so kann er sich nur an diesen halten.

2. Bei Ausfertigung des Versicherungsantrages kann der Agent nur 
über ausdrücklichen oder stillschweigenden Auftrag des Versicherungsnehmers, als dessen 
Vertrauensmann, mitwirken, da die Gesellschaft eine persönliche Erklärung des Ver
sicherungsnehmers, nicht des Agenten, verlangt. Läßt der Versicherungsnehmer den 
Antrag durch den Agenten ausfüllen, so thut er dies auf eigene Gefahr. Mündliche 
Mittheilungen an den Agenten gehen die Gesellschaft nichts an.

3. Bei Entgegennahme und Uebersendung der Anträge an die Gesell
schaft ist der Agent dem Versicherungsnehmer gemäß Art. 323 H. G. (jetzt K 663 B. G. B.') 
verantwortlich. Die Gesellschaft brauche auch in dieser Beziehung für ihren Agenten 
nicht einzustehen, weil sie überhaupt nicht verpflichtet sei, jeden Antrag zu beantworten.

4. Die Ueb ergäbe der Police an den Versicherungsnehmer wird als bloßer 
Akt der Vermittlerthätigkeit des Agenten bezeichnet. Er fungire hierbei als ein bloßer 
Bote, daher werde der Vertrag schon mit der Uebersendung der Police an ihn perfekt.

5. Bei Empfangnahme der Prämienzahlung wirkt der Agent als Bevoll
mächtigter, und zwar als Jnkassomandatar mit einem speziellen Mandat. Er darf die 
Prämien nur gegen Aushändigung der Prämienquittungen einziehen.

Bezüglich der Streitfrage „Bringschuld oder Holschuld" bleibt Neumann bei dem 
Wortlaute der Versicherungsbedingungen stehen, wonach in allen Fällen eine Bringschuld 
vorliegen soll. Eine entgegengesetzte Uebung sei keine Uebung der Gesellschaft, sondern 
der Agenten als selbständige Vermittler.

6. Veränderungsanzeigen werden zwar usuell an die Agenten gerichtet; 
wenn aber in den Bedingungen die Anzeige an die Direktion vorgeschrieben ist, will 
der Autor die Anzeige an den Agenten nicht genügen lassen und behauptet, daß dann 
eine Nachlässigkeit des Agenten auf Gefahr des Versicherten gehe.

7. Bezüglich der Schadensanzeigen gelte dasselbe. Auch bei Feststellung 
des Schadens wirke der Agent nur als Vermittler, nicht als Vertreter der Gesellschaft. 
Sonst wäre der Kollusion zwischen Agenten und Versicherungsnehmer Thür und Thor 
geöffnet.

Schluß. Der Unteragent ist grundsätzlich bloß Vermittler zwischen Versicherungs
gesellschaft und Publikum. Vertreter der Gesellschaft oder des Publikums ist er nur 
für einzelne bestimmte Funktionen oder auf Grund eines besonderen Auftrages.

L. Kritik.
Die Heranziehung der Agenteninstruktionen und der allgemeinen Versicherungs

bedingungen zur Beurtheilung der Vertretungsbefugnisse der Unteragenten ist eine ver
dienstliche. Auch die Zusammenstellung der Entscheidungen des R. O. H. G. und des 
R. G. ist sorgfältig gearbeitet.

Jedoch müßte die Ueberlegenheit, mit welcher der Autor über diese Entscheidungen 
der höchsten Gerichtshöfe Deutschlands spricht und dieselben verwirft, Wunder nehmen, 
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würde man nicht aus Ehrenbergs ersehen, daß die Arbeit eine Göttinger Disser
tation ist.

Die Nichtberücksichtigung der älteren Litteratur mit der Motivirung, daß die 
Geschäftsübung eine andere geworden sei, scheint mir nicht gerechtfertigt. Es hätte zum 
mindesten gezeigt werden müssen, wann und in welcher Weise sich die Geschästsübung 
geändert habe. Sonst spricht die Vermuthung für die Fortdauer der alten Geschästs
übung, und diese Vermuthung entspricht m. E. auch den Thatsachen.

In der Sache selbst hat der Verfasser gewiß Recht, wenn er sich gegen die Ein
räumung einer schrankenlosen Vollmacht an den Agenten ausspricht und dieselbe auf 
bestimmte Rechtshandlungen eingeschränkt wissen will (II. Abschnitt). Allein es ist 
offenbar, daß er seinerseits wieder in der Einschränkung der Vollmacht zu weit 
gegangen ist.2)

Neumann hat auf die Instruktionen und Versicherungsbedingungen zu viel Gewicht 
gelegt und die mit denselben vielfach nicht übereinstimmende Geschäftsübung zu wenig 
beachtet. Dadurch, daß diese abweichende Geschästsübung als eine „Geschäftsübung der 
Agenten und Versicherungsnehmer" bezeichnet und der „Geschästsübung der Gesell
schaften selbst" gegenübergestellt wird (S. 50), erscheint sie nicht minder beachtenswerth. 
Denn indem die Gesellschaften die Geschästsübung der Agenten und Versicherungs
nehmer ungeachtet der entgegenstehenden Versicherungsbedingungen anstandslos sich 
vollziehen lassen, machen sie eben diese Geschäftsübung zu ihrer eigenen.

Es ist daher nicht zu billigen, daß die Geschästsübung bezüglich der Frage 
„Bringschuld oder Holschuld" (HI 5) und bezüglich der Vollmacht des Agenten zur 
Empfangnahme von Veränderungen und Schadensanzeigen (III 6 und 7) ignorirt wird.

Auch bei Empfangnahme der Anträge und Uebergabe der Police (HI 3 und 4) 
liegt eine juristische Thätigkeit des Agenten vor, zu welcher derselbe von der Versicherungs
gesellschaft bevollmächtigt ist, so daß man diesbezüglich nicht von einer selbständigen 
Vermittlerthätigkeit des Agenten sprechen kann.

Am schwierigsten und strittigsten ist die Frage nach dem Umfange der Vollmacht 
des Unteragenten bei Ausfertigung des Versicherungsantrages und Entgegennahme 
mündlicher Mittheilungen (III 2). Auch hier dürfte der schroffe Standpunkt Neumanns 
der thatsächlichen Geschästsübung und den Bedürfnissen des Versicherungsverkehres nicht 
entsprechen.

Dagegen sind die Ausführungen über den internen Geschäftsgang der Agenturen 
(I) und über die einleitenden Aeußerungen des Agenten (III 1) im Allgemeinen als 
richtig zu bezeichnen. Dr. Bernhard Brecher.

vr. Paul Hiestand, Der Schadenersatzanspruch des Versicherers gegen Urheber 
der Körperverletzung oder Tödtung des Versicherten. Stuttgart, Ferdinand 
Enke, 1896.

H. . IrrHcrtL.
Vorwort. Die herrschende Ansicht gewährt dem Versicherer kein selbständiges 

Schadenersatzrecht gegen den Urheber der Körperletzung oder Tödtung des Versicherten 
(so R. O. H. G. 9. 6. 1874), wohl aber die französische Jurisprudenz sowie Vivante.

Hiestand hält die herrschende Ansicht nicht für richtig, will ihre Argumente wider
legen und so zur Klärung des Problems beitragen.

I. Allgemeines und besonderes Gesetz. Die modernen Gesetzgebungen 
enthalten den allgemeinen Satz: „Wer immer durch seine schuldhafte Handlung einem 
Anderen widerrechtlich Schaden zufügt, ist zum Ersätze verpflichtet." Aus diesem all
gemeinen Grundsätze müsse man folgern, daß der Verletzer jedem, auch dem mittelbar 
Verletzten, ersatzpflichtig sei, insbesondere auch der Versicherungsgesellschaft.

i) Versicherungsrecht, I, S. 205.
2) Ehrenberg I. e.; Huppert, Der Lebensversicherungsvertrag, Mainz 1896, S. 117 f.
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Aus den bestehenden Sonderbestimmungen bei Körperverletzungen dürfe nicht 
a contrario gefolgert werden, daß nur die dort genannten Personen Ersatzansprüche 
haben, sondern daß diese Personen bloß die dort bezeichneten Ansprüche haben.

II. Der Schaden des Versicherers. Ein solcher liegt vor, denn durch die 
Zahlung der Versicherungssumme vermindert sich das Vermögen des Versicherers um 
diesen Betrag, der sonst noch vorhanden und als Dividende vertheilt worden wäre.

Daß der Versicherer hierfür eine Prämie erhalten hat, steht nicht entgegen. Denn 
Prämie ist Gegenleistung, nicht Gegenwerth.

Bei der Lebensversicherung speziell findet Hiestand den Schaden in dem Entgange 
der Zinsen der Versicherungssumme und in dem Barwerthe der Prämien während der 
wahrscheinlichen Lebensdauer, bei der Unfallversicherung in der Versicherungssumme 
abzüglich der Nettoprämien sür die noch nicht abgelaufene Versicherungsdauer.

III. Causalzusammenhang und Verschulden. Der Kausalzusammenhang 
kann nicht in Abrede gestellt werden.

Auch ein Verschulden liege vor, soweit der Thäter das Schadensereigniß voraus
sehen konnte. Die Voraussehbarkeit der Schadensfolgen ist wie im Strafrechte auch 
beim Quasidelikte nicht erforderlich.

Der Abschluß des Versicherungsvertrages von Seite der Gesellschaft involvirt 
kein Verschulden, daher findet keine culpac compensatio statt.

Verlangt ein Gesetz außer dem Schaden noch eine Rechtsverletzung oder eine 
Widerrechtlichkeit der Schadenszufügung, so bedeutet dies nach Hiestand die Beein
trächtigung eines subjektiven Rechts. Eine solche erleide die Gesellschaft, weil sie vor
zeitig zahlen müsse.

IV. Der Jndemnitätscharakter der Personenversicherung. Alle Ver
sicherung, auch die Lebensversicherung, ist Schadensversicherung. Allerdings ist das 
Schadensersatzprinzip bei der letzteren nicht rigoros durchgeführt, und ein Mißbrauch 
möglich. Soweit aber ein Mißbrauch nachgewiesen wird und evident eine Ueber
versicherung vorliegt, ist eine Wettversicherung gegeben, die unklagbar ist wie die Wette. 
Insoweit habe der Versicherer auch kein Recht auf Ersatz gegenüber dem Thäter.

V. Die Anrechnung von Versicherungssummen auf Haftpflichts
entschädigungen und die Subrogation.

a) Hiestand ist aus technischen und faktischen Gründen für die Reduktion der 
Hastpflichtsforderung durch die Zahlung der Versicherungssumme, nicht aber umgekehrt, 
und verweist auf die Analogie der Sachversicherung. Bei der Lebensversicherung sei 
der anzurechnende Vortheil: Die Differenz aus der Versicherungssumme und aus dem, 
mit Zinsen und Zinseszinsen berechneten Werthe der bisher vom Versicherten ge
zahlten Prämien.

d) Subrogation ist „die Einsetzung des Versicherers in dle Schadensersatzansprüche 
des Versicherten gegen den Urheber des durch die Versicherung gedeckten Schadens
ereignisses bis zur Höhe der vom Versicherer gezahlten Summe". Sie sei in der Sach
versicherung allgemein anerkannt. Ihr Grund sei der Schaden, ihr Zweck die Schadlos
haltung des Versicherers. Sie sollte auch bei der Personenversicherung anerkannt werden.

Zum Schlüsse tritt Hiestand auch äs Ic§c kcrcncka für den selbständigen 
Ersatzanspruch des Versicherers gegen den Thäter ein. Hierdurch würden die Prämien 
verbilligt werden.

L. Kritik.
Hiestands scharffinnige Ausführungen sind zwar nicht geeignet gewesen, die 

herrschende Lehre zu erschüttern, sie sind aber zweifellos als werthvolle Beiträge zur 
Klärung der einschlägigen Fragen anzusehen.

Das neue Deutsche B. G. B. hat sich für die herrschende Lehre und gegen 
Hiestand entschieden, indem es im 823 bestimmte: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig 



428 Litteratur.

das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigenthum oder ein 
sonstiges Recht eines Anderen widerrechtlich verletzt, ist dem Anderen zum Ersätze 
des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Die gleiche Verpflichtung trifft den
jenigen, welcher gegen ein den Schutz eines Anderen bezweckendes Gesetz verstößt."

Hier ist klar ausgesprochen, daß nur dem unmittelbar Verletzten, nicht aber dem 
mittelbar Verletzten ein Schadensersatzanspruch zusteht. Diesem Prinzip gegenüber 
erscheinen die Bestimmungen der ZZ 844 und 845, welche auch dritten Personen 
Schadensersatzansprüche einräumen, die kraft Gesetzes an den Getödteten Forderungen 
auf Unterhalt oder auf häusliche oder gewerbliche Dienste zu stellen hatten, als singuläre, 
der analogen Ausdehnung nicht fähige Rechtssätze. Der Versicherer hat also nach neuem 
deutschen Rechte keinen selbständigen Schadensersatzanspruch.

Aber auch nach den älteren Gesetzen, welche die Voraussetzungen der Schadens
ersatzpflicht so allgemein formuliren, wie H. dies im I. Kapitel annimmt, sind seine 
Einwendungen gegen die herrschende Lehre nicht nach allen Richtungen begründet.

Seine Ausführungen über Schaden und Kausalzusammenhang sind freilich im 
Wesentlichen zutreffend, aber seine Ausführungen über die Frage der Rechtsverletzung 
und des Verschuldens sind m. E. nicht zu billigen.

Mit Recht hat die herrschende Ansicht die betreffenden, allerdings zu allgemein 
gefaßten Rechtssätze immer einschränkend dahin interpretirt, daß nur derjenige, dessen 
Recht verletzt ist, und nur derjenige, gegen den das Verschulden gerichtet ist, den 
Schadensersatzanspruch habe. Sonst liegt eine Widerrechtlichkeit, ein Verschulden im 
Sinne des Gesetzes nicht vor.

Im vorliegenden Falle ist kein Recht der Versicherungsgesellschaft verletzt worden. 
Denn sie hat kein Recht darauf, daß sie nicht „vorzeitig" zahlen muß, sie hat kein Recht 
darauf, daß ihre Versicherten eines natürlichen Todes sterben, oder daß ein Dritter ihre 
Versicherten nicht tödte oder verletze.

Wenn die Lebens- oder Unfallversicherungsgesellschaft die Versicherungssumme 
gezahlt hat, will Hiestand dem Beschädiger das Recht einräumen, um so viel weniger 
zu zahlen, als der Vortheil aus der Versicherung beträgt. Dagegen soll die Ver
sicherungsgesellschaft kraft Gesetzes in die Ersatzansprüche des Versicherten eintreten.

Das letzte Recht, das Subrogationsrecht des Versicherers, ist bei der Seeversicherung 
bereits gesetzlich anerkannt (ZZ 804 und 859 ul. 2 H. G.). Die bezüglichen Rechtssätze 
werden mit Recht auf die übrigen Sachversicherungen analog angewendet. Aber eine 
Ausdehnung derselben auch auf diejenigen Personen-Versicherungsvertrüge, bei welchen 
der Fixirung der Höhe der Versicherungssumme keine Schranke gesetzt ist, scheitert 
daran, daß die ratio 1e§i8, d. i. die Verhinderung mehrfachen Schadensersatzes, hier 
nicht zutrifft^) Auch äs kerencka scheinen mir die von Hiestand angeführten 
Gründe nicht geeignet, eine solche Ausdehnung zu rechtfertigen.

Der Beschädiger aber kann die Aufrechnung mit dem Vortheile aus der Ver
sicherungssumme nicht einwenden, weil bei diesen Verträgen wegen der Schwierigkeit 
des Beweises der mehrfache Ersatz des Schadens, die Doppelversicherung und Ueber- 
versicherung nicht perhorrescirt wird, weil der Vortheil aus der Versicherung nicht bloß 
auf die durch den Beschädiger zugefügte Verletzung zurückzuführen ist, und weil es im 
Interesse des Versicherers gelegen sein kann, daß der Versicherte den ganzen Schaden
ersatzanspruch im eigenen Namen einklagt.2) Dr. Bernhard Brecher.

Ehrenberg, Versicherungsrecht I., S. 5k6.
2) Ehrenberg I. e. S. 518, 'Nr. 10.
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